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mit den drei Planwerken Landschaftsprogramm, Flächennutzungsplan und Verkehrsentwick-
lungsplan ist es Bremen in kurzer Folge gelungen, das Leitbild der Stadtgemeinde „Lebenswert, 
urban, vernetzt“ in räumlich konkrete Darstellungen zu überführen. 

Das Landschaftsprogramm bietet eine umfassende Bestandsaufnahme der Natur in Bremen. 
Darauf aufbauend werden Ziele formuliert und Maßnahmen beschrieben, wie die Natur ge-
schützt und Freiräume für Menschen in der Stadt eröffnet und für die Erholung besser nutzbar 
gemacht werden können. 

Das Programm flankiert den städtebaulichen Vorrang der 
Innenentwicklung in zweierlei Hinsicht. Zum einen liefert es 
vielfältige Argumente für den Schutz wertvoller Landschafts-
teile vor Bebauung. Zum anderen stellt es die Bedeutung des 
innerstädtischen Grüns heraus, ganz im Sinne des Leitbilds 
einer grünen Stadt am Wasser mit hohen Erholungs- und 
Umweltqualitäten. 

Ich danke den Ortsbeiräten und allen Personen und Institu-
tionen, die sich mit engagierten Debatten und Anregungen 
während der parallelen Neuaufstellung von Landschaftspro-
gramm und Flächennutzungsplan eingebracht haben. An 
diese gilt es bei der Umsetzung der Planwerke immer wieder 
anzuknüpfen.

Eine wachsende Herausforderung der nächsten Jahre liegt in der Bereitstellung von genügend 
erschwinglichem Wohnraum bei gleichzeitigem Erhalt der hohen Freiraumqualität in der Stadt 
Bremen. Mit der Verankerung einer Grünordnungs- 
planung auf der Ebene der verbindlichen Bebauungsplanung kann es uns gelingen, die Ziele 
des Landschaftsprogramms in jedes einzelne Projekt der Stadtentwicklung zu integrieren. 

Erfolgreicher Natur- und Umweltschutz erfordert darüber hinaus vielfältige Kooperationen, 
allen voran mit den landwirtschaftlichen Betrieben, die den Feuchtgrünlandring bewirtschaf-
ten, und nicht zuletzt mit den Umlandgemeinden in den grenzüberschreitenden Natur- und 
Erholungsräumen.

Mit der vorliegenden Veröffentlichtung, die auch im Internet unter www.lapro-bremen.de be-
reitgestellt wird, ist das am 22. April 2015 von der Bremischen Bürgerschaft für das Gebiet der 
Stadtgemeinde Bremen beschlossene Landschaftsprogramm allgemein zugänglich. Vervollstän-
digt wird das Programm durch die derzeit laufende Fortschreibung für die Stadt Bremerhaven.

Ich wünsche mir, dass zukünftige Entscheidungen für eine nachhaltige räumliche Entwicklung 
von den vorausschauenden Bewertungen, Zielen und Maßnahmenvorschlägen des Land-
schaftsprogramms profitieren werden. 

Herzlich Ihr

Joachim Lohse 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
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Kapitel 1 Anlass der Neuaufstellung

Natur und Landschaft befinden sich in einem ständigen 
Wandel, den seit der Entstehung unserer Kulturland-
schaft vor allem gesellschaftliche, wirtschaftliche und 
technologische Entwicklungen verursachen.  
Immer noch ist der Verbrauch von Flächen und Res-
sourcen im Land Bremen wie auch in ganz Deutsch-
land weit entfernt von einer nachhaltigen Nutzung. 
Doch es gibt neue Trends: das wiederkehrende Inter-
esse am zentrumsnahen Wohnen, die Notwendigkeit, 
Infrastrukturkosten durch flächensparende Siedlungs-
entwicklung zu senken, ökologische Anforderungen 
an die Landwirtschaft und wachsende Ansprüche an 
ein attraktives, erholsames Wohn- und Arbeitsumfeld 
könnten einer umweltgerechteren Stadt- und Land-
schaftsentwicklung mehr Raum geben. Das notwen-
dige Ziel, die globale Klimaerwärmung zu begrenzen, 
macht sich in der Landschaft schon heute durch die 
verstärkte Nutzung regenerativer Energien bemerkbar. 
Zunehmend werden auch Anpassungsmaßnahmen an 
den unvermeidlichen Klimawandel die Flächennutzun-
gen beeinflussen. 

Die naturschutzfachlichen Aussagen zu Fragen der 
räumlichen Entwicklung macht die Landschaftspla-
nung. Sie ist bundesweit als flächendeckende Planung 
eingeführt. Ihr Ziel ist die Erhaltung einer gesunden 
Umwelt und eines funktionsfähigen Naturhaushaltes, 
der biologischen Vielfalt und des kulturellen Erbes der 
Landschaft mit ihrem Erholungswert, im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich. 

Das bislang geltende Landschaftsprogramm für das 
Land Bremen, mit seinen beiden Teilen „Bremen“ 
und „Bremerhaven“, wurde im Entwurf 1987 auf-
gestellt und 1991 beschlossen. Seit dem hat sich das 
Land Bremen nicht nur geografisch stark verändert. 
Es sind auch neue gesetzliche Anforderungen wie 
der Biotopverbund und der europäische Natur- und 
Gewässerschutz hinzugekommen. Vor allem aber will 
die Stadtgemeinde Bremen ihre räumlichen Qualitäten 
gemäß dem Leitbild „Bremen! Lebenswert – urban 

– vernetzt“ in die Zukunft entwickeln. Dazu leistet 
die Landschaftsplanung Beiträge mit sehr konkreten 
Flächenbezügen anhand der folgenden zentralen 
Fragestellungen: 
•	 Wie kann die traditionelle Kulturlandschaft des Bre-

mer Feuchtgrünlandrings nachhaltig bewirtschaftet 
werden? Welche Maßnahmen sind notwendig, um 
die natürlichen Lebensgrundlagen und den Erho-
lungswert dauerhaft zu sichern?

•	  Wie sieht ein in die Zukunft gerichtetes Grün-
konzept für die Innenentwicklung der Stadt aus? 
Welche grünplanerischen Maßnahmen fördern 
umweltverträgliches Mobilitäts- und Freizeitverhal-
ten, wirken dem sozialen Auseinanderdriften der 
Stadtteile entgegen und verbessern insgesamt die 
Lebensqualität in der Stadt?

•	  Welche Beiträge leisten Naturschutz und Grün-
ordnung zum Klimaschutz, zur raumverträglichen 
Gestaltung der Energiewende und zur Anpassung 
unserer Flächennutzungen an den Klimawandel? 

•	  Wo können wertvolle Ökosystemleistungen wie 
die Selbstreinigungskraft der Gewässer, das Was-
serrückhaltevermögen von Böden oder die lufthy-
gienische und bioklimatische Wirkung von Grün- 
und Freiflächen gefördert oder wieder hergestellt 
werden?

1.1 Einführung

Welche Veränderungen der Raumnutzung liegen der Fortschreibung des 
Landschaftsprogramms zugrunde? Welche Ziele der räumlichen Wei-
terentwicklung hat sich Bremen dabei gesetzt? Welche Anforderungen 
an die Inhalte und das Aufstellungsverfahren bestehen und wer sind die 
Adressaten dieser Planung? Dieses einführende Kapitel stellt den Hand-
lungsrahmen zum Zeitpunkt der Neuaufstellung des Landschaftspro-
gramms dar.
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„Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen 
Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit 
des Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, 
die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und nach-
haltige Nutzbarkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von 
Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der 
Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 
soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur 
und Landschaft.“ (§ 1 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG))

Aufgabe der Landschaftsplanung ist es, die Ziele von 
Naturschutz und Landschaftspflege als Grundlage vor-
sorgenden Handelns für den gesamten Planungsraum 
zu konkretisieren und ein Maßnahmenkonzept zur 
Umsetzung dieser Ziele zu entwickeln (§ 8 BNatSchG). 
Im Einzelnen erfüllt die Landschaftsplanung folgende 
Funktionen:
•	 Die Landschaftsplanung stimmt die für den Pla-

nungsraum konkretisierten Ziele des Naturschutzes 
und der Erholungsvorsorge innerfachlich ab und 
formuliert Maßnahmen und Erfordernisse für die 
Verwirklichung dieser Ziele durch die Naturschutz-
behörden sowie durch Beiträge anderer Behörden. 
Das Landschaftsprogramm hat somit auch eine 
koordinierende Funktion für flächenbezogene Maß-
nahmen aller Fachbehörden des Umweltschutzes. 
Insbesondere mit der Biotopverbundplanung und 
den stadtklimatischen Vorsorgebereichen werden 
zugleich Inhalte einer Klimaanpassungsstrategie 
erarbeitet.

•	 Zur Beurteilung von Beeinträchtigungen durch Plä-
ne und Vorhaben werden Informationen über Natur 
und Landschaft und Bewertungsmaßstäbe bereitge-
stellt. Diese erleichtern die Arbeit der Naturschutz-
behörden und stehen ebenso anderen Behörden 
sowie Planungsträgern und der Öffentlichkeit zur 
Verfügung, zum Beispiel für Strategische Umwelt-
prüfungen von Plänen, Umweltverträglichkeitsprü-
fungen von Projekten und die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung.

Der Zeithorizont der Planung beträgt zunächst 15 
Jahre. Spätestens dann soll nach § 5 des Bremischen 
Naturschutzgesetzes (BremNatG) geprüft werden, ob 
eine Fortschreibung erforderlich ist. 

1.2 Aufgabe und Inhalte der Landschaftsplanung

Im Land Bremen enthält das „Landschaftsprogramm“ 
nach den jüngsten Novellen des Naturschutzrechts der 
Jahre 2006 und 2010 sowohl die überörtlichen (lan-
desweiten), als auch die örtlichen, auf die Stadtgebiete 
Bremerhaven bzw. Bremen bezogenen Darstellungen 
(§ 4 BremNatG). Das Instrument des „Landschafts-
plans“ ist seitdem entfallen. Infolgedessen weist das 
vorliegende Programm eine weit größere räumliche 
Konkretisierung und einen stärkeren Maßnahmenbe-
zug als das Programm von 1991 auf.

Die drei rechtskräftigen Landschaftspläne auf dem 
Gebiet der Stadt Bremen (Kap. 5.2.4) bleiben dennoch 
weiterhin gültig. Soweit Darstellungen und Festset- 
zungen in den Landschaftsplänen dem neu aufgestell-
ten Landschaftsprogramm widersprechen, werden sie 
mit dessen Beschluss gegenstandslos. Das Landschafts-
programm benennt die außer Kraft getretenen Darstel-
lungen und Festsetzungen der Landschaftspläne  
(§ 7 BremNatG).

Adressaten
Das Landschaftsprogramm bereitet sowohl die 
Anwendung von administrativen Instrumenten wie 
Schutzgebietsausweisungen, Eingriffsregelung und 
Förderprogramme als auch konkrete Bewirtschaf-
tungs-, Pflege- und Herstellungsmaßnahmen im Ge-
lände vor. Während die meisten „Maßnahmen“ durch 
die Naturschutzbehörden selbst umgesetzt werden, 
richten sich „Erfordernisse“ auch an andere Fachver-
waltungen, die im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu 
Naturschutz und Landschaftspflege beizutragen haben 
(§ 2 Abs. 2 BNatSchG). Weitere wichtige Adressaten 
sind die für die Bauleitplanung zuständigen Stellen 
der Stadtgemeinde Bremen und umliegender nieder-
sächsischer Gemeinden sowie die Raumordnung und 
Landesplanung des Landes Bremen und der umlie-
genden niedersächsischen Landkreise bzw. des Landes 
Niedersachsen.

Das Landschaftsprogramm bindet die Naturschutzbe-
hörden einschließlich der städtischen Grünordnung. 
Es ist bei allen anderen öffentlichen Planungen und 
behördlichen Entscheidungen zu berücksichtigen. Bei 
Abweichungen besteht eine Begründungspflicht (§ 9 
Abs. 5 BNatSchG). Die in die Flächennutzungspläne 
Bremens und Bremerhavens übernommenen Inhalte 
nehmen an deren Behördenverbindlichkeit teil.
Für Privatpersonen und nicht öffentliche Einrichtungen 
hat das Landschaftsprogramm keinerlei unmittelbare  
Wirkung. In bestehende Nutzungen und sonstige 
private Rechte greift es nicht ein. Auflagen können aus 
den Inhalten des Landschaftsprogramms erst durch 
nachfolgende behördliche Akte entstehen, die jeweils 
eine erneute Beteiligung der Betroffenen voraussetzen. 
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Aufbau
Die genannten Aufgaben führen zu folgenden Arbeits-
schritten, die auch in der Gliederung des Landschafts-
programms ablesbar sind:
•	 die Beschreibung des vorhandenen und zu erwar-

tenden Zustands von Natur und Landschaft,
•	 die qualitative Bewertung von Funktionen und 

Ökosystemleistungen sowie der Beeinträchtigungen 
und Gefährdungen von Natur und Landschaft, 

•	 die Darstellung der für den Planungsraum konkre-
tisierten Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege,

•	 die Darstellung der Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Ziele für die biologische Vielfalt, die nachhaltige 
Nutzbarkeit der natürlichen Ressourcen und den 
Erholungswert der Landschaft und der Freiräume in 
der Stadt.1 

Das Maßnahmenkonzept geht u.a. auf die Vermei-
dung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträch-
tigungen sowie Schutz, Pflege und Entwicklung 
bestimmter Teile von Natur und Landschaft ein und 
bereitet den gezielten Einsatz von Fördermitteln 
und Schutzgebietsausweisungen vor (§ 9 Abs. 3 
BNatSchG).

1 Ausführliche Erläuterung des vorliegenden Darstellungskonzepts bei PREIß (2014).

Auch den konkreteren Katalog von Zweckbestimmun-
gen und Maßnahmen für einzelne Flächen, den § 4 
Abs. 4 des Bremischen Naturschutzgesetzes vorsieht, 
greift das Landschaftsprogramm auf, wenngleich die 
Pflege und Entwicklung einzelner Lebensstätten und 
Pflanzenbestände auf dieser Planungsebene nicht 
abschließend behandelt werden kann. Hierfür sind 
anlassbezogene parzellenscharfe Planungen erforder-
lich, wie z. B. Grünordnungspläne oder teilräumliche 
Pflege- und Entwicklungskonzepte.

Die Ziele und Maßnahmen werden in „Plänen“ sowie 
textlich dargestellt. Die Begründung besteht aus 
erläuterndem Text und „Karten“, die den Zustand 
beschreiben und bewerten. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit und der Praktikabilität werden die Inhalte 
für die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven mit 
dem Stadtbremischen Überseehafengebiet, wie bereits 
beim Landschaftsprogramm von 1991, in einem jeweils 
eigenen Band veröffentlicht. 

Abb. 1
Titelseite Landschaftsprogramm Bremen 1991
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Die Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit 
an der Aufstellung des Landschaftsprogramms erfolgt 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs (BauGB) für 
die Bauleitplanung. Zuständig ist die Oberste Natur-
schutzbehörde des Landes Bremen, für das vorliegende 
Programm der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
(§ 5 BremNatG). Für die Neuaufstellung war eine 
strategische Umweltprüfung durchzuführen (§ 6 Brem-
NatG, s. Kap. 6). 

Aufstellungsbeschluss 2008
Den Beschluss zur Neuaufstellung des Landschaftspro-
gramms fasste die für Umwelt zuständige Deputation 
am 22. Mai 2008. Gleichzeitig beschloss die Stadtge-
meinde Bremen die Neuaufstellung ihres Flächennut-
zungsplans. 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden 2009 bis Juni 2013
Im Verlauf des Jahres 2009 begann für beide Pläne die 
erste Phase der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 sowie der Behörden gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB. In öffentlichen Beiratssitzungen sowie 
in Einwohnerversammlungen für alle Stadtteile Bre-
mens wurden die allgemeinen Planungsabsichten vor-
gestellt. Die auf Initiative und mit Unterstützung der 
Senatskanzlei und des Senators für Umwelt, Bau und 
Verkehr von den Ortsbeiräten bestückte Ausstellung 
„Bremen plant – mach mit“ wurde im Rahmen eines 
zweitägigen öffentlichen Workshops im „Speicher XI“ 
und auf einer öffentlichen Vortragsveranstaltung im 
Rathaus im Februar 2010 präsentiert und konnte bis 
Ende 2010 nacheinander in allen Stadtteilen besichtigt 
werden.

Ein erster Entwurf des Landschaftsprogramms lag nach 
einer Präsentation für alle Beiräte und Behörden am 
28. November 2012 den Trägern öffentlicher Belange 
und Verbänden bis zum 28. März, einzelnen Stellen 
auf Anfrage bis zum 19. April 2013, zur Prüfung und 
Stellungnahme vor. Zusätzlich konnte die Öffentlich-
keit die Planunterlagen im Internet bis zum 28. Februar 

1.3 Verfahren

2013 einsehen und kommentieren. Den Abschluss der 
frühzeitigen Beteiligung bildete ein öffentlicher Work-
shop am 14. Juni 2013 im „Zentrum K“, in dem die 
Kernthemen der eingegangenen Stellungnahmen der 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Ortsbeiräte vorge-
stellt und in Arbeitsgruppen diskutiert wurden. 

Öffentliche Auslegung März bis Mai 2014
Der umfangreich überarbeitete Entwurf des Land-
schaftsprogramms lag vom 10. März bis zum  
19. Mai 2014 öffentlich aus (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 
2 BauGB). Wiederum waren die Unterlagen auch im 
Internet unter www.Lapro-Bremen.de abrufbar und 
kommentierbar. 

Beschlussfassung am 22. April 2015
Nach Zustimmung des Senats am 3. März 2015 zum 
Programmentwurf und zum Umgang mit den während 
der öffentlichen Auslegung eingegangenen Bedenken 
und Anregungen wurde das Landschaftsprogramm, 
Teil Stadtgemeinde Bremen, am 22. April 2015 von der 
Bremischen Bürgerschaft (Landtag) beschlossen. Es trat 
mit der amtlichen Bekanntmachung am 29. April 2015 
in Kraft.

Abb. 2
Ausstellung der 
Beiräte „Bremen 
plant – mach mit“
©SUBV
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Die Neuaufstellung des Landschaftsprogramms hat 
übergeordnete Zielvorgaben der Umweltgesetzgebung 
des Bundes und der Europäischen Union zu beachten 
sowie fachliche Leitlinien und Konzepte zu berücksich-
tigen, wie z. B. die Nationale Biodiversitätsstrategie des 
Bundes. Weiterhin sind die bremischen Landesgesetze 
und die Darstellungen des Flächennutzungsplans zu 
beachten und die vom Senat oder der Bürgerschaft 
beschlossenen Fachkonzepte zu berücksichtigen. 
Die folgenden Kapitel geben einen Überblick über die 
für den Teil Bremen des Landschaftsprogramms rele-
vanten planerischen Grundlagen. 

1.4.1 Vorgaben der Raumordnung
Bei der Konkretisierung der Ziele und Maßnahmen für 
Naturschutz und Landschaftspflege durch das Land-
schaftsprogramm sind verbindliche Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung zu beachten und deren 
Grundsätze zu berücksichtigen. 

Leitvorstellung der Raumordnung ist „eine nachhaltige 
Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftli-
chen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen 
Funktionen in Einklang bringt (...).“ (§ 1 ROG). Zu den 
Grundsätzen der Raumordnung gehört, „die erstma-
lige Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- 
und Verkehrszwecke (…) zu vermindern, insbesondere 
durch die vorrangige Ausschöpfung der Potentiale für 
die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die Nach-
verdichtung und für andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung der Städte (…).“ (§ 2 ROG). 

Die Bundesraumordnung hat im Jahr 2013 diese 
Grundsätze durch das aktuelle „Leitbild für die Rau-
mentwicklung in Deutschland“ konkretisiert. Ein we-
sentlicher Baustein dieses Leitbilds ist es, großräumige 
Freiraumverbünde, auch über Landesgrenzen hinweg, 
zu schaffen, um hochwertigen Freiraum in seiner 
Bedeutung für die Ökologie, Siedlungsgliederung und 
Erholung zu erhalten. Die vielfältigen Kulturlandschaf-
ten sollen behutsam weiterentwickelt werden. Nut-
zungen im Außenbereich, wie erneuerbare Energien, 
Rohstoffabbau, Netzausbau sowie technische Anlagen 
sollen verträglich integriert werden. Die Raumordnung, 
raumrelevante Fachpolitiken (wie Naturschutz und 
Landschaftspflege) und die kommunale Bauleitplanung 
sollen dazu beitragen, die Inanspruchnahme neuer 
Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke bis 2020 
deutlich zu reduzieren und auf das Notwendige zu 
begrenzen. Instrumente zur Stärkung der Innenent-
wicklung seien verstärkt zu nutzen. Hinsichtlich des zu 
erwartenden Klimawandels gewännen Vermeidungs- 
und Minderungsstrategien sowie Anpassungsmaßnah-
men an Bedeutung, wie eine konsequente Ausrich-
tung auf energieeffiziente und verkehrsvermeidende 

1.4 Handlungsrahmen

Siedlungsstrukturen, das Freihalten von Gebieten, die 
durch Hochwasser gefährdet sind, von weiterer Bebau-
ung und die Sicherung der Freiräume mit klimatischer 
Ausgleichsfunktion (MKRO 2013).
Die bundesdeutsche Raumordnung stuft die Stadt-
gemeinde Bremen als wichtigen Zentralraum in 
Nordwestdeutschland ein. Als größtes Oberzentrum 
im Nordwesten mit ca. 550.000 Einwohnern und ca. 
328.000 Beschäftigten übernimmt Bremen als Han-
dels-, Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturstandort 
wesentliche Aufgaben im Verflechtungsbereich Bremen
/Niedersachsen und der Metropolregion Bremen – 
Oldenburg. 

Die in Bremen und seinem Umland angestrebte 
räumliche Entwicklung formuliert das Interkommuna-
le Raumstrukturkonzept (intra) Region Bremen, das 
auf der Regionalkonferenz am 1. März 2005 von den 
im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e.V. 
kooperierenden Landkreisen, Städten und Gemeinden 
beschlossen und im März 2011 als Basis der Weiter- 
entwicklung des Verbunds bestätigt wurde. Die zu-
künftig intensiver abzustimmende Flächenpolitik soll 
sich am Leitbild der dezentralen Konzentration der 
Siedlungsentwicklung orientieren, das den Anforder- 
ungen ökologischer, sozialer und ökonomischer Nach-
haltigkeit, der demografischen Entwicklung und der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit gerecht wird. 
Für das Landschaftsprogramm von Bedeutung ist die 
schwerpunktmäßige Ausrichtung auf die Stärkung 
lokaler Zentren und Ortskerne, die Zusammenführung 
lokaler Siedlungsentwicklungen mit Planungen des 
öffentlichen Personennahverkehrs und die Sicherung 
und Weiterentwicklung regionaler Landschafts- und 
Freiräume.

Verbindliche Ziele der räumlichen Gesamtentwicklung 
im Land Bremen geben derzeit die Flächennutzungs-
pläne der Städte Bremen und Bremerhaven vor, da 
noch kein landesweiter Raumordnungsplan aufgestellt 
wurde.

1.4.2 Leitbild „Bremen! Lebenswert – urban – vernetzt“
Das am 26. Mai 2009 vom Senat als Orientierungsrah-
men für die Stadtgemeinde Bremen beschlossene Leit-
bild formuliert Visionen für zentrale Handlungsfelder 
der Stadtentwicklung. Im Jahr 2020 soll Bremen „eine 
grüne Stadt am Wasser mit hohen Erholungs- und 
Umweltqualitäten“, „eine sozial gerechtere Stadt“, 
„eine Stadt exzellenten Wissens“, „ein innovativer 
Wirtschaftsraum mit einem vielschichtigen vitalen 
Arbeitsmarkt“, „eine Stadt in guter Nachbarschaft mit 
der Region“ und „eine Stadt voller Bürgersinn und 
Sinn für gemeinsam entwickelte Ziele und Projekte“ 
sein.
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Abb. 3
Bremen – eine grüne Stadt am Wasser mit hohen 
Erholungs- und Umweltqualitäten – eine Vision im 
Leitbild der Stadtentwicklung Bremen 2020

Quelle: SUBVE (2009c)

Grundlegend konstatiert das Leitbild den Vorrang der 
Innenentwicklung vor der Erweiterung der Siedlungs-
fläche. So können bestehende Infrastrukturen besser 
ausgelastet und vorhandene Quartiere aufgewertet 
werden. Mit der Nutzung und Verdichtung inner-
städtischer Lagen verbindet sich die Chance und 
Notwendigkeit, neben dem „Wohnen im Grünen“, 
das bisher den Wohnungsmarkt und die Stadterweite-
rung bestimmte, verstärkt städtische Wohnformen zu 
entwickeln.

In allen wesentlichen Handlungsfeldern der Stadtent-
wicklung gemäß dem Leitbild Bremens spielt die  
Pflege und Entwicklung des wertvollen Grünbestands 
der Stadtgemeinde Bremen eine zentrale Rolle um 
hohe Wohn- und Standortqualitäten zu erreichen und 
ein weiteres Auseinanderdriften der sozialen Verhält-
nisse in den Stadtteilen zu vermeiden. Ausgehend von 
der Feststellung, dass Bremen wie kaum eine andere 
Großstadt umgeben von einem grünen Gürtel und 
durchzogen von einem grünen Netz ist, zielt das Leit-
bild darauf ab, dieses Grünsystem zu bewahren und 
zu entwickeln, auch um die Stadt für junge Menschen 
und Familien attraktiv zu halten. 

Das Landschaftsprogramm trägt zusammen mit dem 
Flächennutzungsplan maßgeblich zur Umsetzung des 
Leitbilds der Stadtentwicklung bei, insbesondere im 
Handlungsfeld „Erhaltung und Entwicklung der räum-
lichen Qualitäten Bremens“ (SUBVE 2009c, S. 56ff.) in 
Bezug auf die Leitmotive
•	 Vorrang der Entwicklung von nicht oder nicht mehr 

genutzten Flächen innerhalb der bebauten Stadt 
vor weiterem Landschaftsverbrauch (Innenentwick-
lung),

•	 die Flusslage Bremens als herausragende räumli-
che Qualität stärker erlebbar machen („Stadt am 
Fluss“),

•	 die bis in die Stadtmitte hineinragenden Fluss- und 
Landschaftsräume, wie z. B. Bürgerpark, Pauliner 
Marsch und Stadtwerder, beachten,

•	 das Wohnumfeld und öffentliche Grünbereiche in 
allen Stadtquartieren pflegen,

•	 die Grenzen zwischen den vorhandenen Sied-
lungsbereichen und „freier Landschaft“ ablesbar 
gestalten,

•	 die Einbettung in den Landschaftsraum der aus-
gedehnten Flussniederungen von Weser, Ochtum, 
Wümme, Hamme und Lesum hinsichtlich des ge-
wachsenen Landschaftsbildes und der Schutzräume 
für die biologische Vielfalt, auch mit Hilfe nachhal-
tiger Landwirtschaft und naturnaher Entwicklung 
erhalten und verbessern.

Diese Leitmotive führten zur Formulierung folgender 
freiraumbezogener Ziele:

„Bremen will bis zum Jahr 2020 
•	 den Feuchtgrünlandring und das Freiraumnetz in 

der Stadt für Erholung und Biotopverbund dauer-
haft und ökonomisch tragfähig sichern“ sowie 

•	 den „Anteil der wohnortnahen Parks, Grün- und 
Spielflächen in den Stadtteilen mindestens erhalten 
und deren Qualität bei Bedarf verbessern.“  
(SUBVE 2009c, S. 61)

1.4.3 Verhältnis zum Flächennutzungsplan
Der zeitgleich mit dem Landschaftsprogramm für Bre-
men neu aufgestellte Flächennutzungsplan übernimmt 
folgende Inhalte des Landschaftsprogramms:

•	 Freiflächen mit Zweckbestimmungen, die den land-
schaftsplanerischen Zielen entsprechen (Grünfläche, 
Landwirtschaft, Wald, naturbelassene Fläche usw.),

•	 Grünflächen und Grünzüge für die Erholung und die 
innerstädtische Biotopvernetzung,

•	 Bereiche mit besonderen Grün- und Freiraumfunk-
tionen, die bei der Innenentwicklung gesichert oder 
gleichwertig neu gestaltet werden sollen,

•	 Bereiche mit besonderem kulturhistorischem Wert, 
deren Freiflächen erhalten bleiben sollen.
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Darüber hinaus stellt das Landschaftsprogramm einen 
großen Teil der Bewertungsgrundlagen für die Um-
weltprüfung der Flächennutzungsplanung zur Verfü-
gung. Systematisch wurden die abwägungsrelevanten 
Bewertungs- und Zielaussagen des Entwurfs des Land-
schaftsprogramms im Umweltbericht zum Flächennut-
zungsplan Bremen 2015 aufbereitet. Das Ergebnis der 
Abwägung ist für alle Behörden verbindlich und liegt 
somit auch der Endfassung des Landschaftsprogramms 
zugrunde.

Umgekehrt ist das Landschaftsprogramm bei Ände-
rungen des Flächennutzungsplans erneut zu berück-
sichtigen und liefert die fachlichen Grundlagen des 
Kompensationskonzepts für durch den Flächennut-
zungsplan vorbereitete Eingriffe. 

Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm 
definieren so gemeinsam die angestrebte Balance von 
baulicher Entwicklung und Freiraumentwicklung, im 
Sinne des Leitbilds für eine hohe Umweltqualität der 
Landschaft und des städtischen Wohn- und Arbeits-
umfelds.

1.4.4 Integration von Fachplanungen
Die Neuaufstellung des Landschaftsprogramms greift 
auf eine Vielzahl bestehender Pläne des Naturschutzes 
sowie anderer Umweltfachplanungen zurück. Insbe-
sondere werden für das Gebiet der Stadtgemeinde 
Bremen:

•	 das Landschaftsprogramm von 1991 mit seinen 
überörtlichen Zustandsbeschreibungen, Bewertun-
gen von Nutzungsauswirkungen und Leitlinien für 
die nachhaltige Nutzung fortgeschrieben,

•	 Darstellungen und Festsetzungen der drei örtlichen 
Landschaftspläne einer Prüfung unterzogen und 
entweder bestätigt oder durch neue Inhalte ersetzt,

•	 die nach dem Landschaftsprogramm von 1991 
erarbeiteten Fachgrundlagen ausgewertet, wie die 
Stadtbiotopkartierung von 1996, die Eingriffs-Aus-
gleichs-Konzeption (ILN 2000), die Kleingartenkon-
zeption (März 2002) und das Grüne Netz Bremen 
(Oktober 2002),

•	 die vorliegenden Pflege- und Managementpläne 
für Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes 
Natura 2000 sowie weitere landschaftsplanerische 
Konzepte dem Planungsmaßstab entsprechend 
integriert

•	 und behördenverbindliche Pläne wie der Bewirt-
schaftungsplan und das Maßnahmenprogramm 
2009 der Flussgebietseinheit Weser beachtet.

Die vom Senat oder der Bürgerschaft beschlosse-
nen Fachkonzepte Stadtentwicklungskonzept 1999, 
Wohnbaukonzeption 2010, Klimaschutz- und Energie-
programm 2009 und Aktionsplan zur Lärmminderung 
für die Stadt Bremen (2014) flossen in die Bearbeitung 
ebenso ein wie das Fachkonzept Klimaanpassung 
(November 2011) und Ergebnisse des Projekts „Strate-
gien im Umgang mit extremen Regenereignissen“ des 
Umweltbetriebs Bremen (Stand 2014).

Abb. 4
Auszug aus dem 

Flächennutzungsplan 
2015 der Stadtge-

meinde Bremen

Grünverbindung

Grünverbindung
- Planung

Bauflächen mit zu sichernden  
Grünfunktionen

Historische Ortskerne/Gebiete
mit prägendem Altbaumbestand
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2 ZUSTAND VON  
NATUR UND LANDSCHAFT
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Das Land Bremen umfasst 419 km2, davon entfallen 
auf die Stadt Bremen ca. 317 km2 (ohne das Stadtbre-
mische Überseehafengebiet Bremerhaven), auf die sich 
die folgenden Beschreibungen beziehen. 

2.1.1 Relief
Die naturräumliche Situation prägen die drei morpho-
logischen Typen Geest, Düne und Marsch. Nur etwa 
45 km2 der Fläche der Stadt Bremen sind Geestbe-
reichen zuzuordnen, während die restliche Fläche im 
Niederungsgebiet der Weser und ihrer Nebenflüsse 
liegt. Die Vegesacker Geest weist Erhebungen von 
über 30 m über NN auf. Sie wird im Süden von der 
Lesum und im Südwesten von der Weser begrenzt. 
Hier sind mit den markanten Geesthängen die größten 
Reliefunterschiede in Bremen zu verzeichnen. 

Die etwa 10 km lange Lesum, hervorgehend aus dem 
Zusammenfluss von Hamme und Wümme, stellt im 
Ortsteilbereich Burg geologisch betrachtet den Durch-
bruch zwischen den höher gelegenen Bereichen der 
Vegesacker Geest und der schmalen Bremer Düne dar. 

Die Bremer Düne verläuft – 
mit maximalen Höhen von 
ca. 16 m über NN in Mahn-
dorf und 10 – 11 m über NN 
im Bremer Zentrum – zum 
überwiegenden Teil direkt 
östlich entlang der Weser bis 
zur Lesum. Die mittelalterli-
che Besiedlung setzte auf die-
sem Höhenzug ein. Bedingt 
durch die fast vollständige 
Bebauung tritt er heute kaum 
noch in Erscheinung (vgl. 
ORTLAM & SCHNIER 1980).

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Planungsraum und die 
ihn bestimmenden natürlichen Faktoren und menschlichen Nutzungen. 
Nach der Beschreibung des heutigen Zustands von Natur und Land-
schaft folgt ein Ausblick auf absehbare Veränderungen durch Nutzungs-
trends und Klimawandel.

Die Marschen der Niederungen der Weser und ihrer 
Nebenflüsse liegen zwischen 0,5 und 4 m über NN. 
Die noch bis in das letzte Jahrhundert aufgetretenen 
Überschwemmungen und die damit verbundenen 
Sedimentationen glichen frühere Höhenunterschiede 
nahezu aus, die Versumpfung erstreckte sich entspre-
chend großflächig auf das Bremer Becken. Nur die 
etwas höher liegenden Sande der Weserterrassen im 
Bereich Oberneuland und Osterholz-Tenever sowie die 
sandige Vorgeest in Huchting ragten aus den ehemali-
gen Tideauen und Niedermoorsümpfen heraus.

Seit der hochmittelalterlichen Kultivierung stellen weit-
räumige feuchte Grünlandflächen mit über Tausend 
Kilometer Fleet- und Grabenstrecke das prägende 
Element der Bremer Landschaft dar. In den eingedeich-
ten Gebieten haben Jahrhunderte der Moorzehrung 
das Gelände unter das Niveau der Vordeichsflächen 
absinken lassen. 

Großflächige natürliche Überschwemmungen prägen 
heute nur noch die Wümmeniederung und die Mittel-
weser in Hemelingen. 

2.1 Naturräumliche Grundlagen

Abb. 5
Graben in der  
Oberneulander  
Wümmeniederung

2.1.2 Klima
Bremen liegt im Einflussbereich maritimen Klimas. 
Durch die vorherrschenden Westwinde werden vom 
Meer feuchte, mäßig warme Luftmassen über das 
Festland geführt. Charakteristisch für das Küstenklima 
sind kühle, niederschlagsreiche Sommer und verhält-
nismäßig milde Winter. Der Einfluss des ozeanischen 
Großklimas ist vorherrschend, doch machen sich 
regionale Unterschiede bemerkbar. Gelegentlich setzt 
sich auch kontinentaler Einfluss mit länger anhaltenden 
Hochdruckwetterlagen durch. Dann kann es im Som-
mer bei schwachen östlichen bis südöstlichen Winden 
zu höheren Temperaturen und trockenem sommer-
lichem Wetter und damit zu bioklimatischen Belas-
tungen kommen. Im Winter sind solche kontinental 
geprägten Wetterlagen durchweg mit Kälteperioden 
verbunden.
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Abb. 6Maximale Lufttemperaturen in °C (Bremen-Flughafen)
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Abb. 7

Die mittlere Niederschlagsmenge beträgt im Durch-
schnitt 700 mm/Jahr, wobei innerhalb des Stadtgebie-
tes deutliche Unterschiede von bis zu 80 mm zu be-
obachten sind. Das sommerliche Maximum ist typisch 
für das nordwestdeutsche Tiefland. In den letzten 20 
Jahren wurden 4 Starkregenereignisse registriert, an 
denen an einem Tag mehr als 75 % der monatlichen 
Niederschlagssumme gemessen wurde.

Die Temperaturen erreichten im Mittel der Jahre 1961 
– 1990 8,8 °C, die Jahresmitteltemperatur der Jahre 
1990 – 2009 lag dagegen bei 9,8 °C, wobei v. a. im 
Winter und Frühjahr höhere Temperaturen zu ver-
zeichnen waren. In den letzten 20 Jahren wurden in 
18 Jahren Temperaturmaxima von 30 °C und höher 
registriert (s. Abb. 6) und damit ein Temperaturniveau, 
wie es in historischer Zeit in Bremen nicht aufgetreten 
ist. Gleichzeitig nahmen die Frost- und Eistage ab, 
wobei allerdings Extremwerte häufiger wurden. Die 
Erhöhungen der Jahresmitteltemperatur zusammen 
mit einer Zunahme der Sommertage und Abnahme der 
Frost- und Eistage deuten auf eine beschleunigte Er-
wärmung in Nordwestdeutschland und eine Zunahme 
von Extremwetterlagen während der letzten Jahrzehn-
te hin (s. auch Kap. 2.3).

Die Hauptwindrichtung ist fast ganzjährig über-
wiegend westlich bis südwestlich. Insbesondere im 
Spätwinter und Frühjahr ist die Hauptwindrichtung 
allerdings Ost und Südost. Hohe Windgeschwin-
digkeiten treten bevorzugt mit Südwest- bis Nord-
westwinden auf. Die Windgeschwindigkeit beträgt 
durchschnittliche 4,1 m/s und liegt damit für Städte 
auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Dadurch 
bestehen grundsätzlich gute Voraussetzungen für die 
Durchlüftung des Stadtgebietes während Wetterlagen, 
die durch Tiefdruck geprägt sind. Zu etwa 40 % der 
Jahresstunden werden geringe Windgeschwindigkei-

ten – bedeutend für die Ausbildung lokalklimatischer 
Unterschiede – angetroffen. In diesen Wetterlagen 
entstehen Ausgleichsströmungen durch lokale Tempe-
raturunterschiede. Während der Sommermonate Juni 
– August treten diese Wettersituationen zu etwa 27 % 
der Zeit auf.

Die Flussniederungen weisen eine höhere Luftfeuch-
tigkeit und verstärkte Nebelbildung gegenüber den 
Geestlagen auf.



20 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 2 Zustand von Natur und Landschaft

2.1.3 Wasser
Die natürliche Versumpfung des Bremer Beckens ist 
das Ergebnis der Flachlandlage im Überlagerungs-
bereich von Oberwasserzufluss der Mittelweser und 
der Wümme sowie vordringendem Tideeinfluss der 
Unterweser, der Einrahmung durch Geestgebiete, der 
relativ hohen Niederschläge und der im Oberboden 
anstehenden stauenden Bodenschichten. Die Besied-
lung und Kultivierung der Niederung ging einher mit 
der Bedeichung der Weser und ihrer Nebenflüsse und 
der Anlage eines ausgedehnten künstlichen Gewässer-
netzes aus Gräben und Fleeten.

Sämtliche Fließgewässer des Landes Bremen liegen 
im Einzugsgebiet der Weser. Die natürlichen Neben-
gewässer rechts der Weser sind Wümme, Lesum, 
Kleine Wümme, Mühlenfleet, Deichschlot und Embser 
Mühlengraben sowie die Geestbäche Blumenthaler 
Aue, Schönebecker Aue, Beckedorfer Beeke und Ihle. 
Links der Weser sind Ochtum, Varreler Bäke, Mühlen-
hauser und Huchtinger Fleet natürlichen Ursprungs. 
Wichtige Einflussgröße auf die Fließgewässer ist der 
Tidenhub der Weser, der weit in die Nebenflüsse hin-
einwirkt. Sturmfluten werden ab einem festgelegten 
Wasserstand durch die Sperrwerke der Lesum und der 
Ochtum zurückgehalten. 

Die Flachlandflüsse der Marschen und Niederungen 
neigen von Natur aus zum Sedimentieren bzw. Mäan-
drieren und zur Ausbildung von Schlickufern, während 
die Geestbäche aufgrund des größeren Gefälles  
schmale Flussbette mit kiesig-sandigen Partien ausbil-
den. Nicht nur die Marschengewässer, sondern auch 
die Unterläufe der Geestbäche sind durch die Tidebe-
wegung der Weser beeinflusst.

Die Fließgewässer Bremens sind aufgrund ihrer 
Funktionen für die Entwässerung, die Schifffahrt und 
aufgrund des zunehmenden Tidenhubs, der am Weser-
wehr in Hemelingen heute 4,20 m gegenüber 20 cm 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts beträgt, überwiegend 

begradigt und mit befestigten Ufern versehen. Natur-
nahe Gewässerabschnitte sind in Bremen an der Wüm-
me, an Abschnitten der Lesum und der Ochtum sowie 
an einigen Geestbächen in Bremen-Nord zu finden. 
Regelmäßige natürliche Überflutungen kommen nur 
noch in der Wümmeniederung und in der Hemelinger 
Weseraue vor. Das umfangreiche System von Gräben 
und Fleeten entwässert über Siele und Pumpwerke 
in die größeren Fließgewässer. Ferner dienen viele 
Gewässer der Ableitung von Niederschlagswasser aus 
Baugebieten.

Die Stillgewässer in Bremen sind fast alle durch Sand-
entnahmen entstanden. Hierzu zählen z. B. der Dunger 
See, der Grambker Feldmarksee, der Kuhgrabensee 
und der Mahndorfer See sowie weitere Badeseen 
entlang der Autobahnen. Die Kolke und Braken an der 
Wümme und im Werderland sind hingegen Folgen von 
Deichbau und Deichbrüchen. Der Grambker See ist der 
Rest eines alten Flusslaufs. 

Die Ufer der als Badegewässer genutzten größeren 
Seen sind in der Regel unbefestigt. Sand- bzw. Bade-
strände nehmen etwa 20 – 50 % ihrer Uferlänge ein. 
Die übrigen Uferbereiche und die nicht als Badeseen 
genutzten Stillgewässer sind mit Röhricht- und Gehölz-
säumen bestanden.

Das Grundwasser befindet sich in nahezu allen Teilen 
Bremens in einem durchgehenden oberen Stockwerk, 
meist bis zu einer Tiefe von 25 m (max. 75 m). In den 
Marschen des Bremer Beckens wird es durch Weser-
sande und -kiese, auf der Geest durch die Ritterhuder 
Sande der Lauenburger Schichten gebildet. Darüber hi-
naus liegt ein geringmächtiges Grundwasserstockwerk 
an der Basis der Bremer Düne vor. Lokal ist ferner ein 
mächtiger unterer Grundwasserleiter in Form tiefge-
hender quartärer Rinnen vorhanden. Die Grundwas-
serflurabstände liegen in Bremen-Nord zwischen 5 und 
25 m, in den Marschen unter 1 m.

Abb. 8
Hohe Grund- 

wasserstände im  
Werderland
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2.1.4 Boden
Die Bodenregionen von Niedersachsen und Bremen 
beschreiben die großräumig abgrenzbaren Berei-
che der Bodenbildung. Das Bremer Becken lässt sich 
überwiegend dem Küstenholozän und den Flussland-
schaften zuordnen (s. Abb. 9). Die Bremer Düne, die 
Wesersandterrasse und deren Ausläufer in der Borg-
felder Wümmeniederung sowie die Huchtinger Geest 
gehören wie fast die gesamte Fläche von Bremen-Nord 
zu den Bodenbildungen der Geest. „Anthropogen 
überprägte Gebiete“ sind keiner Bodenregion mehr 
zuzuordnende Siedlungsbreiche.

Die Morphologie und Wasserverhältnisse haben 
zu charakteristischen Bodenbildungen geführt. Am 
weitesten sind in Bremen die semiterrestrischen Böden 
(Grundwasserböden) verbreitet. Zu ihnen zählen 
die Auenböden, Gleye und Marschen. Vor allem 
im Blockland, im Bremer Osten und kleinflächig in 
Bremen-Nord erstrecken sich Moorböden, die aber in 
weiten Teilen entwässert wurden und sich deshalb als 
Erdhoch- bzw. Erdniedermoor darstellen. Kleimarschen 
entstanden, wenn bei Hochfluten vermehrt Sedimente 
aus der Unterweser eingetragen wurden. 

Abb. 9 Bodenregionen auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte im Maßstab 1:50.000 (BÜK 50)

In weiten Bereichen der Marschen stehen dicht unter 
der Erdoberfläche bindige Böden an, die wenig Nie-
derschlagswasser versickern lassen und gegen die das 
Grundwasser von unten andrückt (gespanntes Grund-
wasser). Sie begünstigen Hochwässer in den Winter- 
und Frühjahrsperioden und sorgen in der übrigen Zeit 
für die Stauwasserbildung im Oberboden. Mit den 
stauenden Böden ist auch der hohe Oberflächenab-
fluss zu erklären. 

Die Grundwasserfließrichtung ist auf der Geest in 
Bremen-Nord überwiegend auf die Lesum und die We-
ser ausgerichtet. Lediglich im Bereich der Geestbäche 
und künstlicher Grundwasserabsenkungstrichter wie 
der Wasserfassung Vegesack und des Wasserwerkes 
Blumenthal gibt es Richtungsänderungen. In den Mar-
schen fließt das Grundwasser – deutlich langsamer – in 
Richtung Weser, Wümme, Ochtum und Lesum. Die 
allseitige Einspeisung von Geestwasser in die tiefer lie-
genden Marschen machen diese zu einem Grundwas-
serüberschussgebiet, in dem sich großflächig Nieder-
moore ausgebildet haben. Die Grundwassernähe der 
Standorte bedingt die überwiegende Grünlandnutzung 
auch außerhalb der Überschwemmungsgebiete.
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Niedermoorböden mit Kleimarschauflage sind groß- 
flächig im Blockland verbreitet.

An terrestrischen Böden (Landböden) treten in Bremen 
vor allem Braunerde und Podsol in Bremen-Nord, letz-
terer auch auf den Sandterrassen des Bremer Ostens, 
sowie Pseudogleye in der Osterholzer Feldmark und in 
den eingedeichten Flächen der Weseraue in Hemelin-
gen auf. Zu den terrestrischen Böden zählen auch die 
anthropogenen Typen Plaggenesch, der im Bereich von 
Knoops Park in St. Magnus noch erhalten ist, sowie die 
Aufschüttungsböden (Lockersyrosem) auf Spülfeldern 
an der Weser. Alle in Bremen vorkommenden Bodenty-
pen mit ihren Subtypen und Übergangsformen sind im 
Anhang A (zu Textkarte 2.1-1) aufgelistet.
Die Textkarte 2.1-1 stellt die Verbreitung der Boden-
typen dar. Der Karte liegt die bodenkundliche Kartie-
rung im Maßstab 1:25.000 (BK25) zugrunde. Diese 
erstreckte sich auf die zum Zeitpunkt der Kartierung 
Mitte der 1990er Jahre nicht besiedelten Flächen. 
Für die übrigen Flächen liegen lediglich generalisierte 
Daten der Bodenübersichtskarte im Maßstab 1:50.000 
(BÜK50) vor, die eine abweichende Systematik auf-
weist. Sie bleiben daher in der Textkarte ohne Boden-
typenzuordnung. 

Textkarte 2.1-1: Bodentypen  
gemäß Bodenkarte 1:25.000 (BK25)
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2.1.5 Lebensraumkomplexe
Die für Bremen beschriebenen typischen Lebensraum-
komplexe bestehen in der Regel aus mehreren Biotop-
typen mit ihrem charakteristischen Inventar an Tieren 
und Pflanzen (HANDKE & TESCH 2009a). Aufgrund 
der differenzierteren Datenlage für die freie Landschaft 
werden deren Lebensraumkomplexe in jeweils eigenen 
Kapiteln beschrieben, während die Stadtbiotopkom-
plexe in einem Kapitel zusammenfasst sind. Die für 
die Lebensraumkomplexe jeweils charakteristischen 
Tier- und Pflanzenarten sind in den Tabellen 1 bis 9 in 
Anhang A gelistet.2

2.1.5.1 Grünland-Graben-Areale 
Landwirtschaftlich genutztes Grünland prägt gleicher-
maßen die Flussmarsch an Weser und Ochtum, die 
überschlickten Moorböden des Blocklands und die Nie-
dermoorböden in der Wümmeniederung. Es findet sich 
zudem in den schmalen Geestbachtälern in Bremen 
Nord. In keiner anderen Stadt vergleichbarer Größe in 
Deutschland machen Feuchtgebiete mit Grünlandnut-
zung den größten Teil der unbebauten Flächen aus. 

Die hohen Grundwasserstände führen zur Ausbildung 
unterschiedlicher Formen von Feuchtgrünland (nähr-
stoffarme bis nährstoffreiche Feuchtwiesen, Flutrasen, 
feuchte Weidelgras-Weißklee-Weiden u. a.). Die 
Zusammensetzung der Vegetation wird dabei ganz 
wesentlich von der Art und der Intensität der landwirt-
schaftlichen Nutzung geprägt. Sie kann durch unter-
schiedliche Entwässerung, Düngung, Beweidung oder 
Mahd kleinräumig von Flurstück zu Flurstück wech-

Abb. 11 
Abgrenzung  

von freier Land-
schaft und Sied-

lungsraum zur  
Beschreibung 

der Lebensraum-
komplexe

Quelle: 
Handke & Tesch 

(2009)

2 Die Beschreibungen der Lebensraumkomplexe basieren auf der Kurzfassung des Biotopverbundgutachtens von HANDKE & TESCH (2010) und dem Bericht  

 zur Lage der Natur (SUBVE 2010). Sie geben die Datenlage von 2007 und deren gutachterliche Bewertung wieder (HANDKE & TESCH 2009a, 2009b). 

Flächenanteile kartierter Lebensraumkomplexe
Von der Biotopkartierung erfasste Flächen und deren Anteile am Stadtgebiet 

Bremen, gemäß Angaben nach Handke & Tesch im Text von Kap. 2.1.5

Offenlandbiotope
530 ha
(1,7 %)

Waldflächen und  
besonders schutzwürdige 
Altbaumbestände
549 ha 
(1,7 %)Offene Grünland- 

Graben-Areale
4.532 ha
(14,2 %)

Überschwemmungs-
grünland
1.378 ha
(4,3 %)

Sonstige  
Agrarlandschaft
2.223 ha
(7,0 %)

Nicht kartierte Bereiche 
21.108 ha
(66,3 %)

Gewässer
1.515 ha
(4,8 %)

Abb. 10
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seln. Bestimmte Ausprägungen, z. B. Flutrasen in  
häufiger überschwemmten Mulden, werden zudem 
durch Witterungsschwankungen beeinflusst. Je inten-
siver die Nutzung ist, desto mehr gehen die natur-
raumtypischen Unterschiede verloren. Sogenanntes 
Intensivgrünland umfasst nur noch ein gutes Dutzend 
weit verbreiteter Gräser und Kräuter.

Zur Typisierung von Grünlandbeständen werden 
die Faktoren Standort, Artenzusammensetzung und 
Nutzungsintensität kombiniert (s. DRACHENFELS 
2004, ROSENTHAL ET AL. 1996, 1998). Neben dem 
meist artenarmen Intensivgrünland werden in Bremen 
folgende Typen unterschieden:
•	 Ausbildungen von binsen- oder seggenreichem 

Nass- und Feuchtgrünland sowie Flutrasen sind – 
meist kleinflächig – auch außerhalb des regelmäßig 
überschwemmten bzw. überfluteten Grünlands zu 
finden. 

•	 Als regionale Besonderheiten sind lokal sehr nähr-
stoffarme Feuchtgrünlandausbildungen mit einer 
speziellen Niedermoor-Vegetation hervorzuheben 
(Blockland, Wümmeniederung) sowie 

•	 kleine Grünlandbestände mit Salzpflanzen (Halo-
phyten). Die zwei Binnensalzstellen Pannlake und 
Rethriehen haben ebenfalls hohe Naturschutzbe-
deutung.

•	 Auf sehr vielen Flurstücken mit zweischürigen 
Wiesen, Mähweiden (Mahd mit anschließender 
Beweidung) oder Standweiden (auf denen die 
Weidetiere eine relativ lange Zeit bleiben) findet 
sich das so genannte „Mesophile Grünland“, das 
bei standortangepasster Nutzung eine artenreiche 

Vegetation aufweist und in Bezug auf seine Natur-
schutzbedeutung eine mittlere Stellung zwischen 
extensiv genutztem Feuchtgrünland und artenar-
mem Intensivgrünland einnimmt.

Für die Tierwelt ist weniger die Artenzusammenset-
zung der Vegetation als vielmehr die Vegetations-
struktur von Bedeutung. Sie kann sich hinsichtlich 
ihrer Höhe, Dichte und Blütenreichtum sowie der 
Bodenbeschaffenheit mit einer Abfolge von Feuch-
testufen (Feuchtegradient) und ihrem Nahrungsan-
gebot unterscheiden. Wichtig für die Nahrungssuche 
sind auch temporäre Gewässer (Tümpel) und andere 
Kleingewässer. Die weiten, offenen und feuchten 
Niederungslandschaften (z. B. Blockland) ziehen z. B. 
zahlreiche Wat- und Wasservögel an, wobei meist 
keine enge Beziehung zu bestimmten Grünlandtypen 
besteht. Strukturreiche, kleinteilige Grünlandgebiete 
mit vielen Hochstaudenfluren, Säumen und Gebüschen 
(z. B. Werderland) sind wiederum von Bedeutung für 
zahlreiche Wirbellose oder auch spezialisierte Sing- 
vögel (z. B. Braunkehlchen).

Der vorherrschende Lebensraumkomplex im Bremer 
Becken sind die ausgedehnten Grünland-Graben-
Areale, die sich wie ein Ring um den Siedlungsbereich 
der Bremer Kernstadt legen (Feuchtgrünlandring). Die 
Grünland-Graben-Areale umfassen ca. 56 % der ge-
samten Grünlandfläche in Bremen. Die übrigen Grün-
landvorkommen wurden dem Überschwemmungs-
grünland zugeordnet oder liegen größtenteils in den 
stärker durch Gehölzstrukturen gegliederten Teilräu-
men der sonstigen Agrarlandschaft (s. Abb. 12 und 14). 

Abb. 12
Grünland-Graben-
Areale und sonstige 
Agrarlandschaft – 
Übersicht

Quelle: 
SUBVE (2010)
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2.1.5.2 Überschwemmungsgrünland
Unter diesem Lebensraumtyp werden Grünlandflächen 
zusammengefasst, die bei Hochwasserereignissen 
überflutet oder im Winter alljährlich überstaut wer-
den. Bei den natürlichen Überflutungsflächen kann 
zwischen regelmäßig überfluteten Bereichen wie der 
Kernzone des NSG „Borgfelder Wümmewiesen“ 
und episodisch überfluteten Gebieten unterschieden 
werden. In der Regel handelt es sich um Überflutun-
gen von wenigen Tagen bis zu einigen Wochen. Eine 
Besonderheit in Bremen stellen Grünlandpolder dar, die 
mittels technischer Regelung überstaut werden.
Das Überschwemmungsgrünland stellt sich im Winter 
zeitweilig als flache, zusammenhängende Wasserfläche 
dar, die von Landflächen, z. B. den zwischen den Grä-
ben höher aufragenden Beetrücken, durchsetzt sein 
kann. In der Vegetationsperiode erfolgt eine landwirt-
schaftliche Grünlandnutzung bei flurnahen Grundwas-
serständen.

Überschwemmungsgrünland ist ein auentypischer Le-
bensraum der naturnahen Kulturlandschaft, der in den 
meisten Flussniederungen Nordwestdeutschlands frü-
her weit verbreitet war. Durch den Bau von Hochwas-
serschutzanlagen und den Ausbau der Fließgewässer 
sind natürliche Überschwemmungen jedoch selten ge-
worden. In Bremen sind durch die Sturmflutsperrwerke 
an Ochtum und Lesum seit Anfang der 1980er Jahre 
natürliche Überschwemmungsereignisse weitgehend 
unterbunden. Im Blockland wird die Grünlandfläche 
Semkenfahrt seit längerem als winterliche Eislauffläche 
überstaut.

Seit 1987 wurde Überschwemmungsgrünland ver-
mehrt als Naturschutzmaßnahme durch künstlichen 
Einstau wiederhergestellt, z. B. ab 1987/88 im NSG 
„Ochtumniederung bei Brokhuchting“ oder 1998/99 
im Rastpolder Duntzenwerder im Niedervieland. Die 
Dauer der Überstauung in den Poldern hängt neben 
dem Relief und der Witterung von den technischen 
Möglichkeiten der Zuwässerung ab und variiert daher 
zwischen wenigen Wochen und mehreren Monaten. 
Die räumliche Verteilung dieses Lebensraumes in Bre-
men ist in Abb. 14 dargestellt. Es werden 13 Teilge-
biete mit zusammen 1378 ha (rund 20 % der Grün-
landfläche in Bremen) als Überschwemmungsgrünland 
eingestuft. Hierbei wird zwischen drei Kategorien 
unterschieden:
•	 regelmäßig überflutete Flächen,
•	 flächig und anhaltend überstaute Flächen  

(Rastpolder),
•	 gering überstaute bzw. unregelmäßig  

überflutete Flächen.

Insgesamt werden in Bremen ca. 130 ha Grünland 
regelmäßig flächig und anhaltend überstaut (knapp 
2 % der Bremer Grünlandflächen). In den Borgfelder 
Wümmewiesen variieren die überschwemmten Flächen 
in Abhängigkeit vom Oberwasserzustrom der Wümme 
zwischen einigen Dutzend Hektar und mehr als 500 ha 
Größe. Auch die Überflutungsdauer ist witterungsab-
hängig, kann aber in bestimmten Grenzen durch die 
Steuerung der Be- und Entwässerungseinrichtungen 
reguliert werden.

Abb. 13
Biotoptypen der 

Grünland-Graben-
Areale und der 

sonstigen  
Agrarlandschaft

Quelle: 
Handke & Tesch 

(2009a)
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2.1.5.3 Gräben und Kleingewässer
Gräben sind künstliche, lineare Gewässer, die das 
Ent- und Bewässerungssystem für die Landwirtschaft 
in grundwassernahen Niederungen bilden. Das dichte 
Grabennetz in den Bremer Grünlandgebieten ist zu 
einem großen Teil das Ergebnis der mittelalterlichen 
Landnahme in den Flussauen (Hollerkolonisation) und 
stellt somit ein wichtiges Element der historischen 
Kulturlandschaft dar (SEITZ 1996, KULP 2001). Breite 
Hauptgräben (Fleete) dienen als Vorfluter und sind 
nicht selten aus natürlichen Gewässerläufen hervorge-
gangen. 

Abb. 14
Überschwem- 
mungsgrünland

Quelle:  
Handke & Tesch 
(2009a)

Unter dem Sammelbegriff „Kleingewässer“ wer-
den hier kleine Stillgewässer bis ca. 1 ha Größe mit 
unterschiedlicher Entstehung, Gestalt und Nährstoff-
versorgung zusammengefasst. Dazu gehören Bomben-
trichter, natürliche und angelegte Weiher und Tümpel, 
kleinere Bracks und Grünlandblänken.

Das aktuelle Gewässernetz in den Grünlandgebie-
ten zeigt Abb. 13. Die Grabendichte hängt von den 
naturräumlichen Verhältnissen und der historischen 
Landschaftsentwicklung ab und stellt ein wesentliches 
Merkmal der landschaftlichen Strukturvielfalt und 

Abb. 15
Rasterverbreitung 
der Kleingewässer

Quelle: 
Handke & Tesch 
(2009a)
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2.1.5.4 Trockene Sandbiotope
Dieser Lebensraumkomplex umfasst offene Binnendü-
nen sowie Trocken- und Borstgrasrasen auf Sandstand-
orten. Offene Binnendünen sind waldfreie Sandhügel 
im Binnenland, die zwischen und nach den letzten 
Eiszeiten vom Wind aufgeweht wurden. Neben völlig 
vegetationslosen Bereichen kommen hier meist Sand-
Magerrasen und trockene Heiden mit Zwergsträuchern 
(Besenheide) vor. Als Magerrasen werden meist voll 
besonnte, lückige Grasfluren auf nährstoffarmen 
Böden bezeichnet. Wuchsorte von Sand-Magerrasen 
sind neben Binnendünen auch andere sandige bis 
kiesige Standorte wie z. B. Sandgruben oder Sandspül-
felder. Einbezogen werden bestimmte Ausbildungen 
lückiger, ruderaler Gras- und Staudenfluren nährstoff-
armer Standorte, wie sie z. B. auf trockenwarmen 
Böschungen zu finden sind. Der Borstgrasrasen ist ein 
grünlandähnlicher Magerrasentyp, der sowohl auf 
trockenen als auch auf feuchten, aber stets sauren und 
kalkarmen Böden vorkommt. 

Trockene Sandbiotope treten in Bremen heute über-
wiegend kleinflächig bzw. als lineare Strukturen 
entlang von sandigen Aufschüttungen oder Wegen 
auf. Vorkommen von Sandbiotopen konzentrieren 
sich vor allem auf die Rekumer Geest in Bremen-Nord 
(Rekumer und Farger Heide, NSG „Eispohl/Sandwe-
hen“) und auf Sandspülfelder im Niedervieland (inkl. 
Lankenauer Weserinsel). Weitere Vorkommen liegen 
in Bremen-Nord (Aufspülungen am Weserufer), im 
Werderland (Spülfeld Mittelsbüren sowie aufgesande-
te, noch unbebaute Grundstücke des Bremer Indus-
trieparks) und im Süden Bremens (z. B. Mahndorfer 
Düne). Als sehr dynamische Lebensräume können 
trockene Sandbiotope auch immer wieder kurzfristig 
im Rahmen von Baumaßnahmen entstehen (z. B. auf 
Straßenböschungen). 

Abb. 16
Rasterverbreitung 

der trockenen 
Sandlebensräume

Quelle: 
Handke & Tesch 

(2009a)

Biotopvernetzung dar. Die Grabenbiotoptypen wurden 
in allen Gebieten mit detaillierter Biotopkartierung er-
fasst (s. SBUV 2005a). Die Zuordnung zu Typen erfolgt 
anhand der Artenzusammensetzung der Vegetation 
und spiegelt die auf eine Grabenräumung nach und 
nach folgenden Verlandungsstadien wieder. Da sich die 
räumliche Verteilung der Grabenbiotoptypen im Rhyth-
mus der zyklischen Grabenunterhaltung verändert, 
stellt die Erfassung immer eine Momentaufnahme dar. 
Wert gebend für die Grünland-Graben-Areale ist somit 
nicht das Vorkommen eines bestimmten Grabentyps an 
einem bestimmten Ort, sondern das gleichzeitige Vor-
kommen von Gräben unterschiedlicher Verlandungssta-
dien in einem Landschaftsraum.

Während der Bestand an Gräben aufgrund ihrer Ent-
wässerungsfunktion für die Landwirtschaft auch in den 
letzten Jahrzehnten nur wenig reduziert wurde, gibt es 
Hinweise auf eine deutliche Abnahme von Kleingewäs-
sern durch Verfüllung oder Verlandung, besonders aus 
dem Niederblockland. Gleichwohl ist der Biotoptyp in 
Bremen nach wie vor weit verbreitet, wie Abb. 15 als 
Rasterverbreitungskarte zeigt. 

Teilräume mit sehr hoher Grabendichte (≥ 3 km/10 ha)  
sind das Hollerland, der Polder Oberblockland, der Pol-
der Semkenfahrt und das südliche Werderland (Polder 
Hove). In 12 weiteren Teilräumen liegt die Grabendichte  
auf dem ebenfalls hohen Wert von über 2 km/10 ha. 
Relativ geringe Dichten weisen naturraumbedingt die 
Wümmeniederung und die Weseraue in Hemelin-
gen auf, wobei zu berücksichtigen ist, dass kleinere 
Beetgräben und Grüppen meist nicht erfasst wurden. 
Die Gesamtlänge der dokumentierten Gräben in den 
Grünland-Graben-Arealen beträgt rund 1300 km und 
ist damit wesentlich länger als die der natürlichen Fließ-
gewässer.
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2.1.5.5 Nährstoffarme Feuchtgebiete
Innerhalb dieses Lebensraumkomplexes werden ver-
schiedene Feuchtbiotope auf nährstoffarmen, meist 
bodensauren Standorten zusammengefasst, die oft 
sehr kleinteilig ausgeprägt und eng miteinander ver-
zahnt sein können. Sie sind überwiegend niedrigwüch-
sig und weitgehend frei von Bäumen und Sträuchern. 
Zu ihnen zählen nährstoffarme Moore und Gewässer 
sowie feuchte Heiden.

Moore sind vom Regenwasser oder nährstoffarmem 
Grundwasser geprägte überwiegend waldfreie oder 
mit Moorwald bewachsene Lebensräume mit moor-
typischer Vegetation. Naturnahe Hochmoore gibt 
es aufgrund der Jahrhunderte langen Entwässerung 

und Kultivierung in Bremen und im niedersächsischen 
Umland nicht mehr, aber auf den von ihnen gebildeten 
Torfböden gedeihen verschiedene Sekundärlebens-
räume, z. B. Pfeifengras-Birken-Moorwald. Typische 
Hochmoorpflanzenarten können kleinräumig noch in 
den stärker von nährstoffarmem Grund- oder Quell-
wasser beeinflussten Zwischenmooren gefunden 
werden, wo sie neben Sumpfpflanzen mit höheren 
Nährstoffansprüchen wachsen. Von den grundwasser-
geprägten Niedermooren werden in Abb. 17 nur die 
nährstoffärmsten Ausprägungen (meist kleinseggen-
reiche Sümpfe) einbezogen, wenn sie im Kontakt zu 
anderen Mooren stehen. 

Abb. 17
Rasterverbreitung 
der Moore, Moor-
relikte, Feuchthei-
den, Heideweiher 
und nährstoffar-
men Kleingewässer 

Quelle: 
Handke & Tesch 
(2009a)

Auf nährstoffarmen, grund- oder stauwassergeprägten 
Standorten können weitere Feuchtbiotope vorkom-
men, bei denen häufig keine Torfauflage ausgebildet 
ist. Hierzu gehören die von Zwergsträuchern dominier-
ten Feuchtheiden, in denen besonders die Glockenhei-
de neben weiteren meist gefährdeten Feuchtezeigern 
wie Sonnentau, Moorlilie oder Lungenenzian hervor-
tritt. Sie finden sich häufig im Übergang zu trockenen 
Sandheiden und sind überwiegend durch bestimmte 
historische Nutzungsformen wie Schafbeweidung oder 
Gewinnung von Heidesoden zur Stalleinstreu entstan-
den oder begünstigt worden. 

Durch natürliche Prozesse wie Windausblasung oder 
durch Bodenabtrag können an Moor- und Heidestand-
orten flache Gewässer entstehen. Die oligotrophen 
Heideweiher zeichnen sich durch eine eigenständige 
Flora und Fauna mit vielen, in der heutigen Kulturland-
schaft extrem seltenen Arten aus.

Nährstoffarme Feuchtgebiete sind in Bremen aufgrund 
der naturräumlichen Bedingungen bereits recht selten 
und heute aufgrund konkurrierender Flächennutzun-
gen nur noch in kleinsten Restbeständen vor allem 
in Bremen-Nord vorhanden. Eine geologische Be-
sonderheit ersten Ranges stellt das NSG „Ruschdahl-
moor“ dar. In einem Erdfalltrichter über dem Lesumer 
Salzstock konnte sich mit 33 Metern Europas größte 
bekannte Torfmächtigkeit aufbauen. Am Rande des 
markanten Geestrands stocken auf schwankendem 
Torfboden Bruchwälder und kleine Reste wertvoller 
Hoch- und Zwischenmoorvegetation (SFGJSU 1999). 
Im FFH-Gebiet „Heide und Heideweiher auf der  
Rekumer Geest“ bzw. NSG „Eispohl/Sandwehen“ 
konzentrieren sich die durch Naturschutzmaßnahmen 
regenerierten Heideweiher und kleine Feuchtheide-
bestände mit ihrer überregional seltenen Flora und 
bemerkenswerten Fauna. Die entwässerten Hoch-
moorreste in Timmersloh weisen bis auf kleinste  
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2.1.5.6 Nährstoffreiche Röhrichte und Feuchtbrachen
Als Röhrichte werden mittelhohe bis hochwüchsige 
Pflanzenbestände bezeichnet, die oft nur von einer 
oder wenigen Arten gebildet werden. Typische Stand-
orte von Röhrichten sind die Uferzonen von Still- und 
Fließgewässern. Sie wachsen aber auch an feuchten 
bis nassen Standorten außerhalb von Gewässern z. B. 
bei einer Verbrachung landwirtschaftlicher und sogar 
innerstädtischer Flächen und werden dann oft als 
Landröhrichte bezeichnet. Die bekannteste röhricht-
bildende Pflanze ist das Schilf (norddeutsch Reith oder 
Reet). Im Bereich der Landröhrichte bestehen häufig 
Übergänge zu Sümpfen aus artenarmen Großseggen-
Riedern oder Hochstauden-Fluren, die einen attrakti-
ven Blütenaspekt mit Mädesüß, Gelber Wiesenraute 
oder Engelwurz aufweisen können. Hochstauden auf 
nährstoffreichen, nassen Standorten an Flussufern oder 
aufgelassenen Feuchtwiesen werden aufgrund der en-
gen Verzahnung mit Röhrichten und Übereinstimmun-
gen hinsichtlich der faunistischen Besiedlung mit in den 

Lebensraumkomplex einbezogen. Somit ergeben sich 
folgende Hauptgruppen: 
•	 Röhrichte der Auen und Fließgewässer,
•	 Ausgedehnte Verlandungsröhrichte an Seen und 

größeren Stillgewässern,
•	 Größere Landröhrichte und Feuchtbrachen.

Der auentypische Lebensraumkomplex ist in den Mar-
schen und Niederungen in Bremen weit verbreitet und 
weist z. T. große und gut ausgeprägte Bestände auf 
(Gesamtfläche 462 ha in den IEP-Untersuchungsräu-
men). Hervorzuheben sind die sehr naturnahen, tide-
beeinflussten Uferröhrichte sowie die uferbegleitenden 
Hochstaudenfluren an der Unteren Wümme (NSG), 
der Lesum und lokal an der Weser (Gesamtfläche ca. 
178 ha). Größere Schilfgürtel als typische Verlandungs-
röhrichte an Stillgewässern sind auf wenige, meist 
künstlich angelegte Gewässer beschränkt (ca. 12 ha). 
Landröhrichte unterschiedlichster Größe und Zusam-
mensetzung sind in allen Grünland-Graben-Gebieten 
zu finden, ihr Flächenanteil in den einzelnen Teilgebie-
ten ist jedoch sehr unterschiedlich. Besonders hoch ist 
er im NSG Brokhuchting (knapp 10 %) und im NSG 
Werderland (> 7 %), besonders gering im Blockland 
(ca. 1 %).

Auffällig ist das Fehlen der naturraumtypischen Fluss-
röhrichte entlang der Weser, etwa im Bereich des Wer-
derlands und des Niedervielands sowie im gesamten 
städtischen Bereich. Bis auf kleinflächige Ausbildungen 
von Tideröhrichten und Hochstaudenfluren entlang der 

Abb. 18
Rasterverbreitung 

des Lebens-
raumkomplexes 

Röhrichte und 
Feuchtbrachen

Quelle: 
Handke & Tesch 

(2009b)

Reliktvorkommen, z. B. von Rosmarinheide, keine 
moortypische Vegetation mehr auf. Die Gesamtfläche 
des Lebensraumkomplexes liegt unter 5 ha. Weitere 
nährstoffarme Flachgewässer mit einer entsprechenden 
Pioniervegetation waren früher auch auf anthropo-
genen Sandstandorten ausgebildet (Spülfelder, z. B. 
Werderland, Niedervieland), sind aber heute überbaut 
oder durch Sukzessionsprozesse verändert. An einigen 
dieser Standorte erscheinen die früher wertvollen 
Flachgewässer noch regenerierbar.
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Hochwasserlinie wird eine Ansiedlung durch die künst-
lichen Ufersicherungen (Steinpackungen) weitgehend 
verhindert.

2.1.5.7 Fließgewässer
Dieser Lebensraumtyp umfasst alle durchströmten  
Gewässer, die in Bremen sämtlich zum Einzugsgebiet 
der Weser gehören. Zu berücksichtigen sind damit  
sehr unterschiedliche Fließgewässer: Die zur Schiff-
fahrtstraße ausgebaute tidebeeinflusste Unterweser  
bis zur Staustufe Hemelingen und oberhalb davon  
die Mittelweser, die ebenfalls tidebeeinflussten Lesum 
und Untere Wümme, der Wümme-Nordarm ohne 
Tideeinfluss zwischen Behrensgleite und Landesgren-
ze, die tidebeeinflusste Ochtum und die Huchtinger 
Ochtum, die Kleine Wümme, des Mühlenhauser Fleet, 
der Deichschlot und der Embser Mühlengraben sowie 
die Bäche aus der Geest bzw. Vorgeest (Schönebecker 
Aue, Blumenthaler Aue, Beckedorfer Beeke, Ihle, Var-
reler Bäke, Huchtinger Fleet). 

Im Landschaftsprogramm wird zum einen auf den 
Gewässerbestand Bezug genommen, der für die 
Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
maßgeblich ist. Diese berücksichtigt nur Gewässer mit 
einem Einzugsgebiet ab 10 km2. Abb. 19 stellt die 15 
Gewässer des sogenannten „reduzierten Gewässernet-
zes“ nach WRRL in Bremen dar. Zum anderen sind in 
Bremen weitere Fließgewässer mit kleinerem Einzugs-
gebiet von Bedeutung, die deshalb ergänzend darge-
stellt werden (gestrichelte Linien). Hierzu gehört eine 
Auswahl an Fleeten mit besonderer Verbundfunktion 
(Grabensystem in den Grünlandniederungen).

Kapitel 3.1.2 enthält eine Zustandsbeschreibung der 
größeren Fließgewässer Bremens als Ergebnis der Ge-
wässerstrukturkartierungen bis 2012.

Abb. 19 
Fließgewässernetz 
und größere  
Stillgewässer

Quelle:  
SUBVE (2010)

2.1.5.8 Seen und größere Stillgewässer
Dieser Lebensraumkomplex umfasst Stillgewässer 
natürlichen und anthropogenen Ursprungs ab einer 
Größe von ca. 1 ha. In Bremen gibt es mit Ausnahme 
des Grambker Sees (ein frühzeitlicher Durchbruch der 
Lesum oder Wümme durch die Bremer Düne) keine 
natürlichen Seen, wenn man von den bei historischen 
Deichbrüchen entstandenen größeren Braken absieht. 

Die meisten Seen liegen in der Marsch und sind aus 
Sandentnahmen für Infrastrukturprojekte entstanden 
(TRAPP 2000). Berücksichtigt werden auch wenig 
durchströmte Altarme, wie sie vereinzelt an Weser und 
Ochtum ausgebildet sind, sowie Stillgewässer mit zeit-
weiligem Anschluss an die Weser (Tidebiotop Vorder-/
Hinterwerder). 
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Eine Gesamtübersicht über die Stillgewässer zeigt  
Abb. 19. Die meisten Stillgewässer liegen entspre-
chend ihrer Entstehung innerhalb oder am Rand der 
Siedlungsräume und sind als Erholungs- und Grün-
anlagen gestaltet und genutzt. Einige Seen haben 
aufgrund der naturnahen Biotopstruktur und guter 
Wasserqualität eine besondere Relevanz für den 
Naturschutz. Hierzu zählen die Naturschutzgebiete 
Dunger See, Neue Weser und Kuhgrabensee sowie das 
FFH-Gebiet Grambker Feldmarksee sowie einige nicht 
als Schutzgebiet ausgewiesene Abbaugewässer mit 
besonderer Artenschutzbedeutung.

2.1.5.9 Wälder und besonders schutzwürdige  
Altbaumbestände
Bremen ist aufgrund des Naturraums und der Nut-
zungstradition in der Marsch ein sehr waldarmes 
Bundesland. Die Gesamtfläche der Waldbestände liegt 
innerhalb der kartierten Landschaftsräume bei rund 
480 ha, zzgl. der hier mit behandelten besonders ge-
schützten Parkanlagen, die insg. 74 ha waldartig  
bestandener Fläche umfassen. Einige weitere, auch 
zum Teil waldartige Parkanlagen liegen im Siedlungs-
bereich (z. B. Stadtwald, Pellens Park, Waldstücke in  
St. Magnus, s. Kapitel 2.1.5.11).

Verbreitungsschwerpunkt der Waldflächen sind 
die Geestflächen in Bremen Nord. Aus Arten- und 
Biotopschutzsicht sind die z. T. sehr alten, floristisch 
vielfältigen mesophilen Eichen- und Buchenwälder auf 
der Grundmoräne der Vegesacker Geest mit lehmig-
tonigen Schichten im Untergrund sowie im Bereich der 
grundwasserbeeinflussten Geestbachtäler hervorzu-

Abb. 20
Rasterverbreitung 

der Wald- und 
Altbaumbestände 

inklusive  
ausgewählter  
Parkanlagen  

Quelle:
Handke & Tesch 

(2009a)

heben, während auf der trockeneren Rekumer Geest 
meist jüngere Kiefernforste und trockene Stieleichen-
Birkenwaldbestände auf ehemaligen Heideflächen 
dominieren. Die flussbegleitenden Hartholzauen sind 
auch in Bremen seit Jahrhunderten gerodet, während 
es von den ebenfalls naturraumtypischen Weich-
holzauen und weidendominierten Gebüschen noch 
zahlreiche, allerdings meist kleinflächige Bestände gibt, 
viele davon auf Sekundärstandorten mit untypischem 
Wasserhaushalt (Spülfelder, Grünlandbrachen), aber 
auch naturnahe Bestände auf Überschwemmungsflä-
chen z. B. im NSG „Neue Weser“, an der Weser auf 
dem Mittelsbürener Groden, an der Unteren Wüm-
me und im Hochwasserpolder am Neustädter Hafen. 
Insgesamt nehmen kleine, relativ junge Waldflächen 
auf Sekundärstandorten (Aufschüttungen, Abgrabun-
gen, entwässerte Torfe etc.) einen hohen Anteil am 
Gesamtwaldbestand ein. Ein sehr typischer Sukzessi-
onswald auf einer Aufschüttung ist z. B. die so ge- 
nannte „Uni-Wildnis“. 

Da historisch alte Wälder mit hohem Altholzanteil 
weitgehend fehlen, kommt in Bremen den in zahl-
reichen Landschaftsparks und anderen Grünanlagen 
sowie in einigen Villenvierteln erhalten gebliebenen 
Altbaumbeständen für viele waldtypische Tierarten 
und Pilze eine besondere Bedeutung zu. Eine heraus-
gehobene Stellung für den Naturschutz haben der 
kleine Waldbestand Krietes Wald (Osterholz) und die 
Obeneuländer Landschaftsparks Höpkens Ruh/Muh-
les Park, Ikens Park und Heineckens Park. Aber auch 
in anderen Grünanlagen und Stadtteilen gibt es noch 
einen guten Bestand sehr alter Eichen, Buchen und 
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anderer Altbäume mit besonderer Habitatbedeutung 
und Erlebniswirkung.

2.1.5.10 Sonstige Agrarlandschaft
Landwirtschaftlich genutzte Teilräume, die nicht den 
offenen Grünland-Graben-Arealen und Überschwem-
mungsgrünländern zuzuordnen sind, werden als 
„Sonstige Agrarlandschaft“ zusammengefasst. Es han-
delt sich um Gebiete, die durch Feldgehölze, Baum-
reihen oder Hecken gegliedert sind und/oder einen 
höheren Ackeranteil sowie wenige Kleingewässer bzw. 
ein nicht so dichtes Grabensystem aufweisen.
Zur sonstigen Agrarlandschaft werden folgende 
Gebiete gezählt: Timmersloher Feldmark, Bereich 
Kreuzdeich/Borgfeld West, Oberneulander Wiesen 
und Randbereich der Wümmeniederung, Osterholzer 
Feldmark, Arberger-Mahndorfer Marsch, Randbereich 
Brokhuchting und Park Links der Weser (Nord), Feld-
flur südlich der Autobahn A1 und die Rekumer Geest 
(s. Abb. 12 und 13).

2.1.5.11 Lebensraumkomplexe im Siedlungsbereich
Städte bestehen aus baulich geprägten, vom Men-
schen stark genutzten Lebensräumen von der dichten 
Zentrumsbebauung über Wohnsiedlungen, Gewerbe-
gebiete und Verkehrsflächen bis zu intensiv genutzten 
und gepflegten Grünanlagen und Ziergärten, aber 
auch aus vielen naturgeprägten Lebensräumen wie 
Brachen und anderen „Sonderstandorten“ wie Alleen, 
strukturreichen Parkanlagen und Gewässern. Die 
Stadt ist für die heimische Flora und Fauna in vielfäl-
tiger Hinsicht ein extremer Lebensraum. Boden und 
Klima und damit auch die Wasserversorgung sind im 
Vergleich zum Umland stark verändert. Dennoch ist die 
große Lebensraum-, Standort- und Strukturvielfalt auf 
engem Raum und die hohe Dynamik in vielen regel-
mäßig „gestörten“ Lebensräumen sowie das milde 
Klima vieler Stadtflächen dafür verantwortlich, dass 
größere Städte wie Bremen eine insgesamt größere 
Artenvielfalt aufweisen als vergleichbar große Gebiete 
mit intensiver Agrarnutzung.

Die Bedeutung für seltene und gefährdete Arten hängt 
stark vom Alter der Vegetationsbestände sowie von 
Standortextremen ab. Hervorzuheben sind einerseits 
alte Baumbestände, andererseits junge Brachen auf 
Schotter- und Sandböden. Die Artenvielfalt der städti-
schen Biotope ist somit nicht gleichmäßig verteilt, son-
dern konzentriert sich auf bestimmte Siedlungsstruk-
turen. Zu den hochwertigen Stadtbiotopkomplexen 
gehören strukturreiche Parkanlagen, extensiv gepflegte 
Grünflächen, alte Villenbebauung mit großen Gärten, 
sporadisch unterhaltene Bahnanlagen und die meisten 
innerstädtischen Brachen und großflächigen Gewer-
bebrachen. Von geringerer Bedeutung sind hingegen 
stark versiegelte Innenstadtquartiere und Gewerbege-
biete sowie die meisten jüngeren Einzel- und Reihen- 
hausgebiete mit kleinen Ziergärten (Anhang A-Tab. 12). 

Die ökologische Qualität der öffentlichen Grünflächen 
hängt neben ihrem Alter (Altbaumbestände) auch 
von einer möglichst zurückhaltenden gärtnerischen 
Pflege ab. Herausragend sind die kleinen und großen 
historischen Landschaftsparks wegen ihrer alten Baum-
bestände, ihres Strukturreichtums und ihrer relativen 
Ungestörtheit (s. Kap. 2.1.5.9). Ihnen kommt gerade 
in Verbindung mit den älteren, stark durchgrünten 
Einzelhausgebieten eine besondere Bedeutung als 
Lebensraum für die Kulturfolger unter den Arten sowie 
als Wanderkorridor für Tierarten der freien Landschaft 
zu. Wichtigstes Einzelelement sind hier wiederum 
alte Baumreihen und große Einzelbäume (besonders 
Eichen, Buchen), die vielfach noch als Relikte der alten 
Kulturlandschaft stehen geblieben sind (Hofbäume, 
Wallhecken, Knicks an Feldgrenzen etc.). 

Auch Verkehrsflächen wie Bahnlinien und Fernstraßen 
stellen vielfach großräumige Vernetzungen für einwan-
dernde Arten her. Die Artenvielfalt beispielsweise von 
Bahnhöfen ist beträchtlich. Einige Industriebrachen 
sind aufgrund ihrer besonderen Standortverhältnisse 
und seltener Störungen zu Rückzugsgebieten für ge-
fährdete Tierarten geworden. Dies verdient zukünftig 
stärkere Beachtung, da manche wertvollen Lebens-
raumfunktionen in die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen integriert werden könnten. 

Bedeutung der Siedlungsbiotope am Beispiel der Flora
Die Bedeutung der städtischen Lebensraumkomplexe 
für die Vielfalt der Pflanzenarten (Flora) spiegeln die 
Ergebnisse der stadtökologischen Strukturkartierung 
(HEINRICH & ROHNER 1992) wieder. Von hoher 
Bedeutung sind demnach: Brachen im besiedelten 
Bereich, historische Landschaftsparks, die meisten 
Grünanlagen, Park- u. Waldfriedhöfe, alte Dorfkerne/
Bauernhöfe sowie Villen- und Landhausbebauung, die 
jeweils eine relativ geringe Versiegelung aufweisen. Bei 
Industrie- und Gewerbeflächen streuen die Ergebnisse 
je nach Versiegelungsgrad und Bracheanteil stark. Für 
die Flora auffällig gering bewertet wurden die unter-
suchten Einzel-/Reihenhausgebiete und geschlossene 
Block- und Kernbebauung (Innenstadt). 

Bemerkenswert ist die große Zahl der erfassten Arten: 
832 Arten der Gräser und Kräuter, 105 Moosarten 
und rund 485 wildwachsende und gepflanzte Gehöl-
ze (inkl. Sorten) wurden notiert. Die Untersuchung 
schließt allerdings auch Biotoptypen auf Freiflächen im 
Siedlungsbereich ein.3 Die Gesamtzahl aller rezenten 
wildwachsenden Gefäßpflanzenarten in Bremen wird 
mit 955 angegeben (FEDER 2001). 

Vergleicht man die aufsummierten Artenzahlen aller 
Untersuchungsflächen von einigen städtischen Lebens-
raumkomplexen, wird deutlich, wie sich Strukturviel-
falt, Naturnähe und Alter in der Vielfalt der Pflanzen- 
arten niederschlagen: Besonders artenreich sind große 
Parkanlagen (406 Gräser/Kräuter, 293 Gehölze),  

3 Zur Lage der Probeflächen s. Abb. 1 in Anhang A
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Abb. 22

Quelle: 
Seitz et al. 

(2004)

Friedhöfe (alle Typen zusammen: 372 Gräser/Kräu-
ter, 262 Gehölze), aber auch die große Gruppe der 
heterogenen Industrie- und Gewerbeflächen, die auch 
Brachen umfassen (372 Gräser/Kräuter, 219 Gehölze). 
Am unteren Ende rangieren Kerngebiete/geschlossene  
Bebauung (145 Gräser/Kräuter, 153 Gehölze) und 
jüngere Einfamilien-/Reihenhausgebiete (119 Gräser/
Kräuter, 177 Gehölze). 

Ein Sonderfall sind die artenreichen mesophilen Grün-
landbestände auf den „Hindernisfreiflächen“ zwischen 
den Rollbahnen des Flughafens, die sich aufgrund des 
extensiven Grünlandmanagements, das auf die Si-
cherheitsanforderungen des Flugbetriebs ausgerichtet 
ist, entwickeln konnten („regional bedeutsam für den 
Biotopverbund“ gem. HANDKE & TESCH 2009a).

Bedeutung der Siedlungsbiotope am Beispiel  
der Brutvögel
Mit 100 Arten brüten in den städtischen Lebens-
räumen (unter Einschluss von angrenzenden Offen-
landbiotopen, Waldflächen etc., s. Abb. 22) ca. 2/3 
aller Brutvögel in Bremen. Allein 84 Arten wurden 
bei der Stadtbiotopkartierung 1993 – 1996 registriert 
(s. Anhang A-Tab. 10). Ein Vergleich mit der Arten-
Areal-Kurve von Bezzel (1982) für die 157 km² große 
Siedlungsfläche ergibt eine überdurchschnittlich hohe 
Artenzahl (SEITZ ET AL. 2004). Der Gesamtbestand 
für das Stadtgebiet wurde auf ca. 140.000 Brutpaare 
(BP) geschätzt, die sich vor allem auf Wohngebiete mit 
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Blocklandbebauung

Geschosswohnungsbau

Einzel-Doppelhausbebauung

Dorfgebiete

Gewerbegebiete

Parks mit Altholzbestand

Grünanlagen ohne Altholzbestand

Friedhöfe

Kleingärten

Bahnanlagen

Brachen

50 %10 % 20 % 30 % 40 %

Relative Flächenausdehnung städtischer  
Lebensräume und deren Brutvogelbestände Anteile an der Gesamtfläche (16200 ha)

Anteile am Gesamtbestand (140000 BP)

Abb. 21
Siedlungsbereich  
mit altem Baum- 

und Heckenbestand 
(Schönebeck)
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Einzel- und Doppelhausbebauung konzentrieren. Auf 
26 % der städtischen Fläche leben ca. 43 % der Brut-
paare. Die mit Abstand häufigsten Arten sind Amsel, 
Haussperling, Blau- und Kohlmeise sowie Ringeltaube. 
Auf diese 5 Arten entfallen fast 60 % aller Brutpaare.

Von den 84 zwischen 1993 und 1996 kartierten 
Brutvogelarten brüten 61 Arten zu mehr als 50 % im 
Stadtgebiet, darunter auch Arten offener Landschaften 
wie Austernfischer (auf kiesbedeckten Flachdächern), 
Bluthänfling und Waldohreule, Waldarten wie Hohl-
taube, Waldkauz, Kleinspecht, Gartenrotschwanz, 
Misteldrossel, Trauerschnäpper und Waldlaubsänger 
sowie die Gewässerart Teichralle. 18 Arten nisten sogar 
mit einem Anteil von über 90 % im Stadtgebiet wie 
Sperber, Grünspecht, Türkentaube, Haustaube, Elster, 
Dohle, Mauersegler, Haussperling, Buchfink, Grünfink, 
Kleiber, Kernbeißer, Wacholderdrossel, Pirol, Sommer-
goldhähnchen, Girlitz, Gimpel und Birkenzeisig  
(s. Anhang A-Tab. 10).

Innerhalb der städtischen Lebensräume ergeben sich 
hinsichtlich Artenzahlen, Artenzusammensetzung, 
Siedlungsdichte und Bedeutung für gefährdete Arten 
erhebliche Unterschiede: 

Am artenreichsten sind Gebiete mit Einzel- und Dop-
pelhausbebauung, Dorfgebiete, Friedhöfe, Brachen mit 
Gehölzen und Parkanlagen mit altem Baumbestand. 
Artenarm sind der Innenstadtbereich, Blockrandbebau-
ung, Gewerbegebiete und Bahnanlagen.

In Bezug auf die Individuenzahlen (Besiedlungsdich-
ten) stechen Friedhöfe, Kleingärten, Parks mit altem 
Baumbestand, alte Dorfstrukturen sowie Gebiete mit 
Einzel- und Doppelhausbebauung oder Geschosswoh-
nungsbau hervor. Sehr niedrig sind die Besiedlungs-
dichten auf Bahnanlagen und in Gewerbegebieten.

Für gefährdete Brutvögel sind parkähnliche Gärten, 
alte Dorfkerne, alte Landschaftsparks, intensiv gepfleg-
te Parkanlagen mit großen Beständen an alten Bäumen 
(> 3 ha), Parkfriedhöfe und Brachen mit Gehölzen 
besonders wertvoll. In diesen Bereichen konzentrieren 
sich die Vorkommen seltener oder gefährdeter Arten 
wie z. B. Graureiher, Hohltaube, Waldkauz, Waldohr-
eule, Grünspecht, Trauerschnäpper oder Kernbeißer 
(s. Anhang A-Tab. 11). Eine hohe Bedeutung können 
Stadtteile mit lockerer Einzelhausbebauung mit Gärten, 
Waldfriedhöfe und Kleingärten mit vielen alten Obst-
bäumen erreichen. Die Bewertung hängt somit stark 
von der Vegetationsstruktur der Gärten und Freiflä-
chen ab.

2.1.6 Bedeutende Artenvorkommen 
Die besondere Bedeutung des Stadtstaates Bremen 
für die Artenvielfalt kann überraschen. So gehört ein 
Fünftel der Landesfläche vor allem wegen der großen 
Vogelbrut- und -rastgebiete sowie der Vorkommen 
seltener Fischarten und Käferarten zum europäischen 
Schutzgebietsnetz „Natura 2000“. Die vielfältigen 
Lebensraumkomplexe der Rekumer Geest und der 
Bremer Wesermarsch ordnet das Bundesamt für Natur-
schutz im Rahmen des Bundesprogramms Biologische 
Vielfalt sogar einem nationalen „Hot Spot der Arten-
vielfalt“ zu. 

Die Darstellung der Lebensraumkomplexe und ihrer 
charakteristischen Arten in Kapitel 2.1.5 und Anhang A 
(Tabellen 1 bis 9) wird im Folgenden durch Informa-
tionen über die für die bremischen Landschaftsräume 
typischen und relativ gut erfassten Artengruppen Vö-
gel, Fledermäuse, Lurche, Tagfalter, Heuschrecken und 
Libellen ergänzt. Artdaten liegen nur selektiv vor, weil 
sie in Bezug auf spezielle Ziele der Umweltbeobach-
tung oder in besonders wertvollen Gebieten erhoben 
werden. Die Darstellung ist zum Teil nach den metho-
disch unterschiedlichen Untersuchungsprogrammen 
gegliedert.

Monitoring „Häufige Brutvogelarten in der  
Normallandschaft“
Seit 2004 wird überwiegend von ehrenamtlich tätigen 
Ornithologen ein bundesweites Monitoring zur Erfas-
sung von „häufigen Brutvogelarten der Normalland-
schaft“ durchgeführt (s. z. B. MITSCHKE et al. 2005). 
Das Monitoring ist primär auf die Überwachung 
großräumiger Bestandstrends in Deutschland oder 
großen Regionen ausgerichtet. Die Erfassung bezieht 
in Bremen auf 11 Probeflächen von insgesamt 613 ha 
auch die Stadtbiotopkomplexe Parks-Friedhöfe, Dorf-
Gartenstadt-Kleingärten, Wohnblocks-Innenstadt und 
Industrie-Gewerbe ein. 

Festgestellt wurde, dass die fünf Arten Ringeltaube, 
Amsel, Blau- und Kohlmeise sowie Zilpzalp in allen vier 
Stadtbiotopkomplexen zu den 10 häufigsten Arten 
gehören. In drei der vier Komplexe gehören auch 
Zaunkönig, Grünfink und Haussperling zu den häufigs-
ten Brutvögeln. Typisch für Parks und Friedhöfe sind 
weiterhin Arten wie Star und Rotkehlchen, während im 
Bereich Wohnblocks und Innenstadt Mauersegler und 
Straßentaube zu den häufigen Arten zählen. 
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Wichtige Ergebnisse der IEP-Kartierungen 2006
in ausgewählten Park- und Grünanlagen

Stadtwald Pellens Park Oslebshauser Park

Fläche 67,7 ha 10,3 ha 8,0 ha

Brutvögel 40 Arten,  
u. a. Waldohreule,  
Grünspecht (2 P.),  
Kleinspecht (1 P.),  
Gartenrotschwanz (4 P.),  
Trauerschnäpper (5 P.),  
Kleiber (12 P.) und  
Kernbeißer (3 P.)

20 Arten, u. a.  
Grünspecht (1 P.),  
Kleiber (4 P.)

24 Arten, u. a.  
Kleiber (3 P.)

Fledermäuse 9 Arten, Fortpflanzung 
Wasserfledermaus, nur 
zwei Balzquartiere vom 
Großen Abendsegler

keine Erfassung keine Erfassung

Totholz bewohnende Käfer große Bedeutung  
für Totholz  
bewohnende Käfer

geringe Bedeutung  
für Totholz  
bewohnende Käfer

geringe Bedeutung  
für Totholz  
bewohnende Käfer

Tab. 1 
P=Brutpaare

Faunistische Untersuchungen in Parkanlagen im 
Rahmen des IEP
Im Rahmen des IEP wurden 2006 in einer Auswahl 
von 13 Wäldern und Parkanlagen vertiefende Unter-
suchungen zur Waldstruktur, zur Waldflora und zu 
indikatorisch geeigneten Faunengruppen durchgeführt. 
Die Ergebnisse aus dem Stadtwald und zwei weniger 
naturnahen bzw. stärker gepflegten Parkanlagen (Pel-
lens Park, Oslebshauser Park) zeigen beispielhaft die 
Bedeutung von älteren Parkanlagen und parkartigen 
Wäldern mit Altbaumbeständen.

Den entsprechenden Überblick gibt Tab. 1. Ein hohes 
Potential für die Artenvielfalt und gefährdete Arten hat 
demnach der Stadtwald, der sich aber noch in einem 
jungen Stadium befindet. Hier konnte eine artenreiche 
Brutvogelfauna, z. T. mit selteneren Arten, festgestellt 
werden. Bedeutung hat der Stadtwald auch schon 
für Fledermäuse und Totholz bewohnende Käfer. Die 
beiden anderen Parks haben für die untersuchten 
Gruppen noch eine untergeordnete Bedeutung.



37

Untersuchungen weiterer für Bremen  
kennzeichnender Artengruppen

Lurche und Libellen
Aus dem Bremer Siedlungsraum sind 5 Lurcharten  
und ca. 25 Libellenarten bekannt. Besonders ar-
tenreich sind naturnahe Gewässer insbesondere in 
Parkanlagen (ANDRETZKE & TROBITZ 1999). Weit 
verbreitet sind Erdkröte, Grasfrosch, Große Pechlibelle, 
Blaugrüne Mosaikjungfer und Hufeisen-Azurjungfer. 
Erdkröte und Grasfrosch haben lokal sehr individu-
enreiche Populationen im Siedlungsraum. Bedeutung 
haben Grünanlagen, Gärten und Kleingärten, auch als 
Sommerlebensraum. Der Teichmolch ist eine typische 
Art von Siedlungsgewässern. Es finden sich aber auch 
lokal seltene und gefährdete Arten im Stadtgebiet 
wie Seefrosch, Glänzende Binsenjungfer, Gefleckte 
Heidelibelle, Kleine Mosaikjungfer und Glänzende 
Smaragdlibelle.

Tagfalter und Heuschrecken
Im Stadtgebiet wurden 1993 – 1996 ca. 23 Heuschre-
cken, 28 Tagfalter- und 2 Widderchenarten nachge-
wiesen (ANDRETZKE & TROBITZ 1999 und weitere 
unveröffentlichte Daten). Häufig sind weit verbreitete 
Arten der Wiesen und Staudenfluren wie der Weiß-
randige Grashüpfer, Weißlinge, Kleiner Fuchs und 
Tagpfauenauge, sowie der Gehölze, wie Faulbaum-
bläuling, C-Falter, Punktierte Zartschrecke, Grünes 
Heupferd, Mitteleuropäische Eichenschrecke und 
Strauchschrecke, aber auch Arten trockener Säume wie 
z. B. Nachtigall-, Wiesen- und Feldgrashüpfer und der 
Tagfalter Ochsenauge.

Es finden sich zudem lokal auch Feuchtgebietsarten 
wie Spiegelkopf-Dickkopffalter, Sumpfgrashüpfer, 
Sumpfschrecke, Große Goldschrecke und Säbel-
dornschrecke, Arten von Sandrasen und trockenen 
Ruderalfluren wie Verkannter Grashüpfer, Gefleckte 
Keulenschrecke, Kleiner Perlmutterfalter und Kleiner 
Heufalter, Gemeines Grünwidderchen und Kleewidder-
chen. Zu den Seltenheiten zählen der Blaue Eichenzip-
felfalter (Oberneuland, Schwachhausen), Trauermantel 
und Nierenfleck-Zipfelfalter, deren Vorkommen an 
Strukturen wie lichte (Eichen-)Wälder, Waldränder, 
Alleen oder gehölzreiche Brachen gebunden sind.
Vor allem letztere gehören zu den artenreichsten Le-
bensräumen für Heuschrecken, Tagfalter- und Widder-
chen. Hier wurden in Bremen bisher 29 Arten ange-
troffen, darunter viele seltene Arten wie Gemeines 
Grünwidderchen und Kleewidderchen, Resedafalter, 
Trauermantel, Nierenfleck-Zipfelfalter, Sumpfgrashüp-
fer, Wiesen- und Feldgrashüpfer.

2.1.7 Naturräumliche Gliederung
Zentrale Anliegen von Naturschutz und Landschafts-
pflege wie die Bewahrung der Vielfalt des Naturerbes 
und der Eigenart des Landschaftsbildes nehmen Bezug 
auf die naturräumliche Gliederung. Auch die nach-
haltige Nutzbarkeit der Naturgüter ist wesentlich von 
den naturräumlichen Standortbedingungen abhängig. 
Die Naturräume sind daher ein geeignetes räumliches 
Bezugssystem für Erfassung und Bewertung sowie für 
Ziele und Maßnahmen. 

Jede natürliche Landschaftseinheit zeichnet sich 
aufgrund ihrer besonderen Standortfaktoren durch 
charakteristische Biotoptypen und eine charakteristi-
sche Besiedlung mit Tier- und Pflanzenarten aus. Die 
Grünlandgebiete mögen auf den ersten Blick gleich-
artig aussehen, sie weisen jedoch naturräumliche 
Unterschiede auf, die sich in ihrer Artenzusammen-
setzung niederschlagen. So reicht die Amplitude der 
Grünlandstandorte in der Stadtgemeinde Bremen von 
Marschböden (Wesermarsch) über Auenlehme (Weser-
Aller-Aue) bis hin zu Moormarschen (Blockland) 
und Niedermoorböden mit eingestreuten Sandinseln 
(Wümmeniederung). Manche der in Bremen vor-
kommenden Biotopkomplexe sind an einen einzigen 
Naturraum gebunden, wie z. B. die Heideweiher auf 
der Vegesacker Geest. 

Die Eigenart der naturräumlichen Landschaftseinheiten 
wirkt bis in den besiedelten Bereich hinein. Gleichwohl 
ist die Überprägung der natürlichen Standorte im 
besiedelten Bereich meist so stark, dass naturräumliche 
Grenzen verwischen, der Siedlungsraum quasi einen 
eigenen „Naturraum“ bildet. Siedlungsstrukturen 
und Flächennutzungstypen bilden charakteristische 
Standortbedingungen und Biotopkomplexe, die sich 
dem Naturraumeinfluss teilweise entziehen und im 
Einzelfall ausschlaggebend für die Landschaftsplanung 
sein können. 
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Die Naturräumliche Gliederung für Bremen geht aus 
von der naturräumlichen Gliederung der Bundes-
republik Deutschland (BfN 2000) und den weiter 
ausdifferenzierten naturräumlichen Regionen für 
Niedersachsen und Bremen (DRACHENFELS ET AL. 
1984, aktualisiert DRACHENFELS 2010). Das Gebiet 
der Stadtgemeinde Bremen berühren drei naturräum-
liche Regionen (s. Textkarte 2.1-2), die bereits für das 
Landschaftsprogramm 1991 in neun „Naturräumliche 
Landschaftseinheiten“ unterteilt wurden (SfUS 1992). 
Diese Landschaftseinheiten werden mit geringen 
Änderungen der Abgrenzungen, die auf neuere 
bodenkundliche Erkenntnisse und die Aktualisierung 
der naturräumlichen Regionen für Niedersachsen und 
Bremen (DRACHENFELS 2010) zurückgehen, auch 
weiterhin zugrunde gelegt. Die Namensgebung der 
Untereinheiten folgt den in Bremen gebräuchlichen 
Bezeichnungen. 

Watten und Marschen (Region 1.2)
•	 Bremer Wesermarsch (WM)
•	 Weser-Aue Hemelingen-Arsten (WA) 
•	 Hamme-Wümme-Marsch (Blockland) (HW)
•	 Bremer Düne (BD) 

Stader Geest (Region 3)
•	 Wümmeniederung Borgfeld-Oberneuland (BW)
•	 Wesersandterrasse Osterholz-Oberneuland-Borgfeld 

(WT)
•	 Rekumer Geest (RG)
•	 Vegesacker Geest (VG)

Weser-Aller-Flachland (Region 6)
•	 Huchtinger Geest (HG)

Die ausführliche Beschreibung der naturräumlichen 
Landschaftseinheiten befindet sich in Anhang A.

Textkarte 2.1-2: Naturräumliche Gliederung
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2.1.8 Heutige potentielle natürliche Vegetation
Die heutige potentielle natürliche Vegetation (PNV) ist 
ein Gedankenmodell, das den hypothetischen Endzu-
stand der Vegetation beschreibt, die sich unter den ge-
genwärtigen Standortbedingungen und auf Grundlage 
des vorhandenen biotischen Besiedlungspotentials5 
einstellen würde. Nachhaltige, direkte oder indirekte 
menschliche Einflüsse, die bereits zu bleibenden Stand-
ortveränderungen geführt haben, werden einbezogen. 
Die PNV wird als einer von mehreren Bewertungs-
maßstäben für den Erhaltungszustand und die Natur-
nähe von Biotopen verwendet. Sie ist hilfreich bei der 
Bewertung des Naturraumbezugs von Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Landschaft (Landschaftsbild) und 
eine Grundlage des Zielkonzepts für Naturschutz und 
Landschaftspflege, weil sie das standörtliche Entwick-
lungspotential beschreibt.

Die Textkarte 2.1-3 basiert auf KAISER & ZACHARIAS 
(2003). Aufgrund des Maßstabs der zugrunde liegen-
den Bodenübersichtskarte 1:50.000 (BÜK 50) kann 
nur eine relativ grobe Verteilung der PNV-Einheiten 
wiedergegeben werden. 

Die PNV des Bremer Beckens wird erwartungsgemäß 
überwiegend von eher feuchtigkeitsliebenden Pflan-
zengesellschaften geprägt. Die Marschengebiete links 
der Weser, das Werderland, die Arberger/Mahndorfer 
Marsch und die Niederungen von Lesum und Kleiner 
Wümme würden potenziell durch Eichen-Ulmen-
Auwaldkomplexe eingenommen, die außerhalb des 
Überflutungsbereiches der Fließgewässer (wie in 
weiten Teilen des Blocklandes) durch Eichen-Eschen- 
und Erlen-Eichen-Marschenwald ersetzt würden. Im 
südlichen Teil der Hamme-Wümme-Marsch, der sich 
von Schwachhausen bis in die Osterholzer Feldmark 
zieht, sowie in Teilen der Mittelweseraue dominieren 
Eichen-Hainbuchen- und Eichen-Ulmen-Auwaldkom-
plexe die PNV. Die Wümmeniederung in Borgfeld und 
Oberneuland sowie der Bereich Timmersloh würden 
aufgrund der hier verbreiteten Moorböden von feuch-
ten Birken-Eichenwäldern im Übergang zum Birken- 
und Kiefernbruchwald und kleinflächiger durch den 
Stieleichen-Auwaldkomplex eingenommen. 

Buchenwälder würden die Geest in Bremen-Nord wie 
auch die Bremer Düne, die Ausläufer der Wesersandte-
rasse und die Huchtinger Geest beherrschen (Draht-
schmielen-Buchenwald bzw. Flattergras-Buchenwald 
des Tieflandes). In den Auen der Geestbäche würden 
feuchtere Ausprägungen dieser Buchenwaldtypen im 
Übergang zu Birken-Eichenwald wachsen.

Textkarte 2.1-3: Heutige potentielle natürliche  
Vegetation (PNV)

5 Das biotische Besiedlungspotential wird gebildet aus den im Raum  

 aktuell vorhandenen autochthonen Tier- und Pflanzenarten sowie  

 dem autochthonen Pflanzen- und Tierartenbestand der jeweiligen  

 naturräumlichen Region, der den betrachteten Raum eigenständig  

 ohne menschliches Zutun besiedeln kann.
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Die folgende Beschreibung der Nutzungssituation 
und absehbarer räumlich wirksamer Änderungen lässt 
Rückschlüsse auf die in Kapitel 3 ermittelten Beein-
trächtigungen zu und begründet die Berücksichtigung 
von Nutzungszielen im Ziel- und Maßnahmenkonzept 
(Kapitel 4).

2.2.1 Nutzungsstruktur im Überblick
Die Besiedlung Bremens ging von der langgestreckten 
Bremer Düne, den hochwassergeschützten Geesträn-
dern und den ohne Bedeichung besiedelbaren Teilen 
der Wesersandterrasse aus. Erst in jüngerer Zeit, etwa 
seit der Industrialisierung und den Hafenausbauten 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts, sowie beschleunigt 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vollzog sie 
sich auch in größerem Umfang in die Marschengebie-
te hinein. Heute sind etwa 60 % der Stadtgemeinde 
Bremen besiedelt. Die Freiräume umgeben die gebaute 
Stadt, reichen keilförmig in das Siedlungsgebiet hinein 
und durchdringen dieses als Netz von Grünzügen. 
Selbst in den bebauten Gebieten ist der Grünanteil 
durch den verbreiteten Bremer Haustyp mit Vorgärten, 
die Villengebiete mit alten Parks, begrünte Blockin-
nenhöfe sowie Großwohnsiedlungen mit großzügigen 
Abstandsflächen für eine Großstadt bemerkenswert 
hoch. 

2.2 Derzeitige Nutzungen sowie zu erwartende 
Nutzungsänderungen

Textkarte 2.2-1 zeigt die heutige Flächennutzung 
anhand der Obergruppen des Kartierschlüssels für Bio-
toptypen in Bremen (SBUV 2005a). Zusätzlich wird der 
Bestand an Extensiv- und Intensivgrünland unterschie-
den (Erläuterung in der Legende). 

Die Karte gibt einen guten Überblick über die großen 
Freiraumstrukturen. Die fast flächendeckende Über-
prägung natürlicher Prozessewird im Vergleich mit der 
potentiellen natürlichen Vegetation (Textkarte 2.1-3) 
deutlich. 

Abb. 23 Flächennutzung
Anteile am Gebiet der Stadtgemeinde Bremen gem. Textkarte 2.2-1

 Wälder, Gebüsche und Gehölze

 Ästuare und Meeresküsten

 Binnengewässer

 Sümpfe, Moore und Ufer

 Offenbodenbiotope

 Heiden und Magerrasen

 Extensivgrünland

 Intensivgrünland

 Acker-/Gartenbau, sonstige Nutzbiotope

 Ruderalfluren

 Grünanlagen der Siedlungsbereiche

 Gebäude und befestigte Flächen

 Verkehrsflächen

 Industrie, Gewerbe, Ver- und Entsorgung

3.376 ha
(10,6 %)

1.456 ha
(4,6 %)

135 ha
(0,4 %)

2.582 ha
(8,1 %)

469 ha
(1,5 %)

22 ha
(0,1 %)

47 ha
(0,1 %)

3.770 ha
(11,8 %)

3.663 ha
(11,5 %)

1.128 ha
(3,5 %)

1.207 ha
(3,8 %)

3.952 ha
(12,4 %)

8.520 ha
(26,8 %)

1.509 ha
(4,7 %)
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In Bezug auf noch erkennbare Eigenarten der natur-
räumlichen Gliederung (Textkarte 2.1-2) ist Folgendes 
festzustellen:
•	 Nicht bzw. dörflich besiedelte Teile der Bremer 

Wesermarsch liegen im Werderland, in Seehausen, 
Strom, Rekum und fragmentarisch an der Ochtum 
in Grolland, Kattenturm und Arsten.

•	 Etwa ein Drittel der Bremer Hamme-Wümme-
Marsch ist noch freie Landschaft (Blockland,  
Hollerland).

•	  Die Wesersandterrasse wird mit Ausnahme von 
Achterdiek, Teilen von Osterholz, Borgfeld, Ober-
neuland und dem nördlichen Teil des Hollerlandes 
fast vollständig für Siedlungszwecke genutzt. 

•	  Die „Bremer Düne“ ist nahezu vollständig besiedelt. 
In sicherer Höhenlage am Ufer der Weser setzte die 
historische Besiedlung der Stadt Bremen ein. Der 
Dünenzug ist heute nur noch in wenigen Rand-
bereichen erkennbar (Burg-Grambke, Osterdeich, 
Dünenrelikte in Arbergen und Mahndorf).

•	 In der überschwemmungsgefährdeten Wümme-
niederung hat sich die landwirtschaftliche Nutzung 
bis in die heutige Zeit weitgehend erhalten. Nur im 
Bereich von Sandinseln fand eine Siedlungsentwick-
lung statt.

•	 Auf der Mahndorfer Seite der Weser entsteht 
erstmals mit dem Gewerbepark Hansalinie ein 
geschlossenes Siedlungsgebiet innerhalb der Weser-
Aller-Aue. 

•	 Auf der anderen Weserseite in Habenhausen/Ars-
ten hat die Siedlungstätigkeit dagegen schon einen 
Großteil der ursprünglichen Überflutungsaue belegt. 
Die Habenhauser und die Hemelinger Marsch sind 
Relikte der Mittelweser-Flusslandschaft in Bremen.

•	 Die Huchtinger Geest ist aufgrund der Höhenlage 
weitgehend besiedelt. Nur der Übergangsbereich 
zur Wesermarsch nördlich der Bahnlinie (Brok-
huchting) ist als freie Landschaft verblieben.

•	 Die Vegesacker Geest ist bis auf Abschnitte der 
Geestbachtäler fast vollständig besiedelt. Der steile 
Geestrand bildet eine markante Siedlungsgrenze zur 
Wesermarsch.

•	 Auf der Rekumer Geest hat sich bedingt durch die 
lange militärische Belegung in großen Teilen Wald 
erhalten. Das hier auslaufende Siedlungsband 
Bremens belässt neben einigen Heiderelikten und 
ehemaligen Sandabbauflächen auch einen zusam-
menhängenden ackerbaulich genutzten Bereich.

Als Ausgangspunkt heutiger Stadt- und Landschafts-
planung sind folgende siedlungsstrukturelle Merkmale 
Bremens von Bedeutung:
•	 Die bandartige Struktur des Stadtgebietes über  

40 km Luftlinie entlang der Weser, mit der Lesum-
niederung als einzige durchgreifende Freiraumzäsur,

•	 die entsprechend hohe Bedeutung der von Osten 
bis nahe an das Stadtzentrum reichenden Weseraue 
mit Pauliner Marsch und Stadtwerder als Zugang 
zum Fluss und als Gliederungs- und Erholungsele-
ment für die angrenzenden dicht bebauten Bereiche,

•	 weitere „Grüne Keile“ zwischen besiedelten Berei-
chen (Achterdiek, Feldmark Osterholz, Geestbach-
täler in Bremen-Nord, Grollander Niederung), 

•	 ein hoher Anteil durch Gewerbe- und Hafenflächen 
belegter Uferlinie der Weser, 

•	 die über weite Strecken durch Autobahnen und 
großflächige Gewerbegebiete an den Siedlungsrän-
dern von der freien Landschaft getrennten Wohn-
gebiete,

•	 demgegenüber der fließende Übergang zum Au-
ßenraum im Bremer Nordosten durch die weit-
räumige lockere Eigenheimbebauung mit hohem 
Grünanteil,

•	 die im Vergleich zu „Bremen-Mitte“ kleinteiligere 
Struktur von Bremen-Nord,

•	 der geringe Anteil nicht besiedelter Fläche in 
Bremen-Nord,

•	 das langgestreckte und zwischen Holzhafen und 
Bahngelände eingezwängte Siedlungsband von 
Walle und Gröpelingen, 

•	 die hoch verdichtete Bauweise in Findorff, Walle 
und Neustadt,

•	 die immer noch weiträumigen landwirtschaftlich 
genutzten Flächen, die den besiedelten Bereich 
ringförmig umgeben (auch im Süden und Osten auf 
niedersächsischem Gebiet).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass noch etwa  
40 % der ursprünglichen naturräumlichen Land-
schaftseinheiten als freie Landschaft anzusprechen 
sind. Einige Einheiten, vor allem die Bremer Düne und 
die Huchtinger Geest sind fast vollständig durch Sied-
lung überformt. 
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Textkarte 2.2-1:  
Aktuelle Flächennutzung/Biotopstruktur
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2.2.2 Siedlungs- und Verkehrsflächen
Seit der Erstaufstellung des Landschaftsprogramms 
im Jahr 1991 hat sich der Anteil der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche im Stadtgebiet um 1260 ha auf 58 % 
erhöht. Die landwirtschaftliche Fläche verminderte sich 
in derselben Zeit um 1100 ha auf 31 %. Als besonders 
flächenintensive Siedlungserweiterungen der letzten 
20 Jahre sind zu nennen: 
•	 im Niedervieland 267 ha erschlossene Gewerbeflä-

chen im Güterverkehrszentrum, 
•	 in Arsten rd. 60 ha z. T. verdichtete Wohnbebauung 

und Sportflächen, 
•	 in Borgfeld ca. 88 ha Wohnbebauung, 
•	 in Findorff-Weidedamm 28 ha stark  

verdichtete Wohnbebauung (auf ehemaligem  
Kleingartenland) und 

•	 in Hemelingen 94 ha erschlossene Gewerbeflächen 
im Gewerbepark Hansalinie, denen weitere Bauab-
schnitte folgen. 

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung
Stadtgemeinde Bremen inkl. Stadtbremisches überseehafengebiet

Nutzungsart Fläche in ha

Siedlungs- und Verkehrsfläche (inkl. Erholungsflächen, Friedhöfe, Kleingärten etc.) 18.951

Freifläche (u. a. Landwirtschaft, Wasserfläche, naturnahe Flächen) 13.596

Summe 32.547

Tab. 2 
Quelle: 

Statistisches  
Landesamt  

Bremen
Stand: 2011

Die Neuinanspruchnahme von freier Landschaft für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke ist von über 100 ha 
pro Jahr in den 1990er Jahren auf unter 50 ha pro Jahr 
in den letzten Jahren zurückgegangen. Gegenwärtig ist 
von ca. 30 ha pro Jahr neuer Siedlungs- und Verkehrs-
fläche in Bremen auszugehen (SUBV 2014f, S. 133).

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat das Ziel 
formuliert, im Jahr 2030 den Flächenverbrauch auf 
30 Hektar pro Tag in der gesamten Bundesrepublik zu 
begrenzen.

Abb. 24
Gewerbepark  

Hansalinie und 
Deichvorland

Zu den Flächeninanspruchnahmen durch Bebauung 
und Versiegelung kommen visuelle Veränderungen 
durch Hochspannungsleitungen und Windkraftanla-
gen. Dadurch ging die ehemals marschentypische Wei-
te und Störungsfreiheit einiger Landschaftsteile, wie im 
Niedervieland und in der Stromer Feldmark, verloren.

In jüngster Zeit gewinnt die Umnutzung von Ha-
fenbrachen zugunsten von Wohnbau- und/oder 
Gewerbeflächen, wie in der Überseestadt und auf 
dem Gelände der Bremer Wollkämmerei, sowie durch 
Umnutzungen von ehemaligem Kasernengelände 
(Jacobs University, Lesum Park) auch flächenmäßig an 
Relevanz.

Das Erreichen dieses „30 ha-Ziels“ bedeutet ca.  
13 ha Flächenverbrauch pro Jahr in der Stadt Bremen 
und damit erhebliche weitere Anstrengungen für eine 
flächensparende Siedlungsentwicklung. Dazu gehört 
insbesondere die Erschließung oder Wiedernutzbar-
machung von Flächen im vorhandenen Siedlungsraum 
(Innenentwicklung).
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Geplante Siedlungsentwicklung
Der bis 2020 für die Stadt Bremen prognostizierte 
Bedarf von jährlich rd. 1.300 Wohneinheiten und die 
angestrebte Bereitstellung von 30 ha Gewerbeent-
wicklungsfläche pro Jahr sollen unter Berücksichtigung 
vorhandener Innenentwicklungspotentiale auf den im 
Flächennutzungsplan enthaltenen Bauflächen realisiert 
werden (SUBV 2014f, S. 67). Dazu behält der Flächen-
nutzungsplan Bremen die seit langem bestehenden 
großen Gewerbeflächendarstellungen im Werderland, 
auf dem Stahlwerkegelände und im Niedervieland bei. 
Die größten erstmaligen Darstellungen sind die Erwei-
terungen des Gewerbeparks Hansalinie in Hemelingen 
und die Gartenstadt Huckelriede. Bei den Hafenflächen 
werden Ausbaukapazitäten auf dem Mittelsbürener 
Groden gesichert, weil davon ausgegangen wird, „dass 
der Standortfaktor seeschifftiefes Wasser in Zukunft 
sogar noch eine größere Rolle spielen könnte“ (ebd.  
S. 76). Der Ringschluss der BAB A 281 und die Neu-
trassierung der Bundesstraße B 212 durch den Wied-
brok sind die flächenintensivsten Projekte des Ver-
kehrssektors. Neue Straßenbahnlinien beanspruchen 
vor allem Freiflächen im Siedlungsbereich. 
So kann der Flächennutzungsplan zwar bei der Ge-
genüberstellung von alter und neuer Darstellung eine 
annähernd ausgeglichene Freiflächenbilanz vorweisen, 
die Ziele des Rates für nachhaltige Entwicklung einer 
reduzierten Flächenneuinanspruchnahme wird Bre-
men jedoch nur erreichen, wenn die für die bauliche 
Entwicklung reservierten Flächen als sehr langfristiges 
Potential angesehen werden, die Erschließung der 
dargestellten Bauflächen also nur nach sorgfältiger 
Abwägung für den nicht durch Innenentwicklung 
erfüllbaren Bedarf erfolgt. Dies gilt umso mehr, wenn 
auch weiterhin ab dem Jahr 2030 von einer rückläufi-
gen Zahl der Haushalte in Bremen ausgegangen wird 
(ebd. S. 65).

Innenentwicklung
Nicht nur der statistische Vergleich mit anderen 
deutschen Großstädten, nach dem Bremen die meiste 
Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Einwohner unter-
hält, legt ein großes Innenentwicklungspotential nahe. 
Die frühere Vorratserschließung von Gewerbeflächen 
hat ein großes, teilweise schon erschlossenes Flächen-
angebot hinterlassen, wie z. B. im Industriepark West. 
Bei systematischen Untersuchungen für Fachkonzepte 
wie die Wohnungsbaukonzeption (2010) und das 
Gewerbeentwicklungsprogramm (2012) wurden auch 
die Potentiale einer Vielzahl kleinerer „Baulücken“ in 
den Stadtteilen und einer Neuordnung von Gebieten 
im Strukturwandel (z. B. Vorderes Woltmershausen) 
ermittelt und quantitativ abgeschätzt. Hinzu kommen 
Nutzflächenerweiterungen durch Umbau oder Aufsto-
ckung im Gebäudebestand. 

Entsprechend der Zielsetzung einer verstärkten Innen-
entwicklung und einer Konsolidierung der Grenzen zur 
freien Landschaft verzichtet der Flächennutzungsplan 
auf einige große Bauflächendarstellungen am Stadt-

rand (Brokhuchting, Osterholzer Feldmark, Rekumer 
Geest, Bockhorn). Gleichzeitig soll die Ausweitung von 
gemischter Baufläche anstelle von Wohnbauflächen 
und rein gewerblichen Flächen die städtischen Funkti-
onen wieder stärker durchmischen und eine bauliche 
Verdichtung ermöglichen bzw. fördern.

Der „Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2025“ (SUBV 
2014e) soll diese Zielsetzung unterstützen. Sein 
Maßnahmenkonzept sieht neben einigen gezielten 
Straßenausbauten vor allem die Stärkung des öffentli-
chen Personennahverkehrs und des nicht motorisierten 
Verkehrs vor. Sollten diese Maßnahmen eine deutliche 
Verschiebung zu ÖPNV, Fuß- und Radverkehr sowie 
Carsharing bewirken, könnte neuer Spielraum für eine 
umweltgerechtere Stadtgestaltung entstehen, wenn 
z. B. weniger Platz für den Individualverkehr benötigt 
würde.

Mehr urbane Dichte – weniger Grünflächen
Bei vorläufig noch leicht wachsender Einwohnerzahl, 
dabei anhaltender Tendenz des zunehmenden Wohn-
raumkonsums pro Kopf sowie flächenintensiver Ge-
werbebauten und Verkehrsprojekte wird eine wirksame 
Begrenzung des Stadtwachstums nach außen zu einer 
baulichen Verdichtung im Inneren der Stadt führen 
müssen. Für die Freiraumentwicklung folgt daraus, 
dass für die sozialen und ökologischen Funktionen des 
Grüns in der Stadt zukünftig deutlich weniger Fläche 
zur Verfügung stehen wird als heute. Um die Attrakti-
vität Bremens als Wohn- und Arbeitsort auf Dauer zu 
erhalten, werden die ökologischen und ästhetischen 
Qualitäten des Grüns und die Nutzbarkeit der verblei-
benden Freiräume für Freizeit und Erholung zukünftig 
noch bedeutender.

2.2.3 Energiewirtschaft
Die Minderung des CO

2-Ausstoßes ist ein vordringli-
ches politisches Ziel, für das im Land Bremen mit dem 
Klimaschutz- und Energieprogramm 2020 (SUBVE 
2009a) konkrete Umsetzungsstrategien entworfen 
wurden. Flächenrelevant sind dabei insbesondere die 
Strategien einer verstärkten Nutzung regenerativer 
Energien und des Ausbaus von Kraft-Wärme-Kopplung 
und Abwärmenutzung. Die größten Potentiale für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien in Bremen werden 
in der Windkraftnutzung gesehen. „Der Senat will 
diese offensiv erschließen, um damit den Anteil der 
erneuerbaren Energien an der Energieversorgung des 
Landes Bremen erheblich zu steigern“ (SUBVE  
2008, S. 5). 

Die Ausbaumöglichkeiten sollen sowohl an den 
vorhandenen Standorten durch leistungsstärkere 
Windenergieanlagen (Repowering) als auch an neuen 
Standorten genutzt werden. Im November 2013 
waren in der Stadt Bremen 60 Windenergieanlagen in 
Betrieb oder im Genehmigungsverfahren davon zwölf 
im Außenbereich. Die Stadtgemeinde Bremen verfolgt 
mit der im Flächennutzungsplan Bremen (SUBV 2014f) 
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nochmals umfassend überarbeiteten Darstellung von 
Vorranggebieten zur Windenergienutzung das Ziel der 
räumlichen Steuerung im Außenbereich nach § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB. Außerhalb der dargestellten Vorrang-
gebiete sollen der Errichtung von Windenergieanlagen 
im Außenbereich in der Regel öffentliche Belange 
entgegenstehen.
Im Sinne der Ausbauziele für die erneuerbaren Energi-
en stellt der Flächennutzungsplan außerdem Flächen 
für eine fotovoltaische Freilandanlage auf einem brach 
liegenden Bahngelände und für eine vorwiegend aus 
Abfällen gespeiste Biogasanlage neben der Block-
landdeponie dar. Für den Naturschutz in der Stadt ist 
von Bedeutung, dass das zunehmende Interesse an 
solaren Aufdachanlagen zu Flächenkonkurrenzen mit 
stadtökologischen Belangen wie dem Altbaumschutz 
(Schattenwurf) führen kann.

In Bremen wird an verschiedenen Standorten Strom 
produziert und in das Stromnetz eingespeist. Die 
Kraftwerksstandorte bleiben durch den Flächennut-
zungsplan gesichert. Sollte es dennoch zukünftig zu 
einer Reduzierung von Standorten oder einem Ende 
der Kohlebelieferung per Schiff kommen, könnten sich 
Chancen ergeben, die betreffenden Uferstrecken der 
Weser wieder für die Erholung zugänglich zu machen.

Das Stromnetz besteht aus Hochspannungs-, Mit-
telspannungs- und Niederspannungsnetzen auf 
allen Ebenen, von der örtlichen Versorgung bis zum 
europäischen Verbundnetz. Ein weiterer Ausbau der 
Stromtrassen ist nicht geplant. Von dem Ausbaubedarf 
gemäß dem bundesweiten Netzentwicklungsplan 2013 
sind Trassen in Bremen voraussichtlich nicht betroffen. 

Über 2.700 Kilometer beträgt die Länge des Gas-
netzes der swb in Bremen und Bremerhaven. Es wird 
kontinuierlich ausgebaut. Seit Ende der 1920er Jahre 
besteht eine Fernwärmeversorgung im Bremer Osten, 
die im Laufe der Zeit erheblich erweitert wurde. In 
den 1990er Jahren wurde ein zweites Fernwärmenetz 
im Bremer Westen aufgebaut, das aus dem Heizkraft-
werk Hafen versorgt wird. Ein offensiverer Ausbau der 
Fernwärmenetze und eine ökologische Optimierung 
der Fernwärmeerzeugung könnten einen erheblichen 
Beitrag zur Minderung der bremischen CO2-Emissio-
nen leisten und sind daher wahrscheinlich. 

Der unterirdische Leitungsbau ist durchaus flächenre-
levant, da er insbesondere Standorte von Straßenbäu-
men und Grünanlagen beeinträchtigen oder Bäume 
direkt schädigen kann. In Verbindung mit den gefor-
derten Leitungsschutzbereichen werden Einschrän-
kungen für das Anpflanzen von Bäumen in der Stadt 
zunehmen.

2.2.4 Innerstädtische Grün- und Freiflächen
Bremen ist eine grüne Stadt. Mehr als 2.900 ha öffent-
liche Freiflächen mit vielfältiger Nutzbarkeit verleihen 
der Hansestadt Vitalität und Lebensqualität, prägen ihr 
Image und tragen zum wirtschaftlichen Erfolg bei. Das 
Netz der Grün- und Freiflächen in der Stadt setzt sich 
aus Grünanlagen, Plätzen, baumbestandenen Stra-
ßen, Spazierwegen, Kleingartenanlagen, Sport- und 
Spielflächen inklusive mehrerer Freibäder zusammen 
und prägt insbesondere das Umfeld von Wohn- und 
Arbeitsquartieren. Die Ausstattung der Stadtteile mit 
Grün- und Freiflächen ist jedoch nicht überall gleich-
wertig (s. Kapitel 3.6.2).

Als Gartendenkmale national bedeutsam sind die Alt-
stadtswallanlagen, der Bürgerpark und Knoops Park. 
Der Rhododendronpark mit der zweitgrößten Rhodo-
dendronsammlung der Welt und dem „grünen  
Science-Center botanika“ ist auf dem Kontinent 
einmalig. Es vermittelt in einer Kombination von 
Entdeckerzentrum und Schaugewächshäusern das 
Schwerpunktthema Biodiversität am Beispiel der Rho-
dodendren. Zu nennen ist weiterhin der große Klein-
gartenbestand Bremens – insbesondere im Westen und 
Süden der Stadt – sowie die mit privaten Grünflächen 
und Gärten sehr gut durchgrünten Siedlungsbereiche, 
wie z. B. Neue Vahr, Schwachhausen, Oberneuland 
und St. Magnus. Hinzu kommen neun größere, am 
Siedlungsrand verteilte Badeseen und viele Kilome-
ter Deiche entlang von Weser, Werdersee, Ochtum, 
Wümme und Lesum. Selbst dicht bebaute Wohnge-
biete wie die Neustadt, die Östliche Vorstadt oder 
Walle verfügen über wertvolle Grünanteile, z. B. in den 
Innenhöfen der Bremer Haus – Bebauung. 

Dieses „Grüne Netz“ aus kleineren und größeren 
öffentlich, halböffentlich sowie privat genutzten 
Grün- und Freiräumen mit ihren Verbindungswegen im 
unmittelbaren Wohn- und Arbeitsumfeld ist die für die 
Stadt wie auch für die einzelnen Stadtteile bedeutsame 
Freiraumstruktur. Es hat wichtige Aufenthalts- und 
Verbindungsfunktionen für die Bürgerinnen und Bürger 
Bremens, erfüllt aber auch gesamtstädtische und 
überörtliche Funktionen für Tourismus, Arbeit, Kultur 
und Bildung.
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Öffentliche Grünflächen

Öffentliche Grünflächen in kommunaler 
Verwaltung

ha/
Stück

Öffentliche Grünflächen in  
anderer Verwaltung

ha ha 
gesamt

Parks/Grünanlagen allgemein 804 Bürgerpark, 
Rhododendronpark, 
Achterdiekpark, 
Friedehorstpark, 
Park links der Weser

453 1257

Kleingärten 800 200 1000

Öffentliches Grün in Kleingartenanlagen  
außerhalb der Parzellen („Rahmengrün“)

80 0 80

Friedhöfe 220 Friedhöfe 33 253

Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden 20 unbekannt - 20

Sportanlagen 241 unbekannt - 241

Badeseen mit Wasserfläche 176 0 176

Straßenbäume (Stück) 69.000 - -

Tab. 3

Die Stadt Bremen weist wenige großflächige, aber vie-
le kleine und mittlere Grünanlagen auf. Eine Vielzahl 
der öffentlichen Anlagen hat eine bandartige Struk-
tur, die häufig nur aus einem Weg mit Rasen- und 
Gehölzstreifen besteht. Optisch, aber auch räumlich 
erweitert werden diese durch angrenzende große 
private Grünflächen und Außenanlagen von Schulen 
und Kindergärten sowie Sportflächen, wie z. B. in der 
Vahr. Besonders gut ist dieses System in Kleingarten-
parks ausgeprägt. Viele Grünanlagen profitieren auch 
von der Erlebbarkeit der freien Landschaft. Besonders 
erholungswirksam sind Zugänge zu den Flüssen. Die 
unterschiedlichen Freiraumtypen ergänzen sich gegen-
seitig, erst aus ihrem Zusammenwirken entsteht das 
Grüne Bild Bremens. Für eine hohe gesamtstädtische 
Erholungsqualität kommt es daher auch auf die Ver-
netzung der Grünanlagen, sonstigen Freiflächen und 
der freien Landschaft an.

2.2.5 Freizeit und Erholung in der freien Landschaft
Für die meisten Bremerinnen und Bremer liegt die 
Landschaft „vor der Haustür“. Die vielfältigen Erho-
lungsmöglichkeiten in der freien Landschaft, ergän-
zend zu den innerstädtischen Freiflächen, tragen in 
erheblichem Umfang zur Lebensqualität der Stadtbe-
völkerung bei. In z. T. unmittelbarer Umgebung des 
Wohnstandortes die Landschaft zu Fuß oder mit dem 
Rad auf zahlreichen Wegen auf Deichen, entlang von 
Gewässern und landwirtschaftlichen Flächen erleben 
zu können, ist ein Bremer Standortvorteil.

Besonderheiten der Erschließung
Durch die bandartige Ausdehnung Bremens ist die 
Randlänge der Siedlung zur Landschaft sehr groß. 
Über die Freiraumkeile mit dem Bürgerpark oder dem 
Stadtwerder reicht die Landschaft sogar weit in die 

gebaute Stadt. Die Zugänglichkeit der Landschaft 
über die Siedlungsränder und Freiraumkorridore 
gestaltet sich jedoch sehr unterschiedlich. Autobah-
nen, Bahnstrecken, Flüsse und einige Gewerbegebiete 
beschränken den Zugang auf punktuelle Durchlässe. 
Eine Besonderheit sind die Deichwege, die eine nahezu 
vollständige Umrundung der Stadt ermöglichen. 

Großflächige, den Naturgenuss störende Erholungsein-
richtungen sind in der freien Landschaft nicht vor-
handen. Ausflugsgaststätten wie z. B. am Blocklander 
Wümmedeich oder an der Weser in Seehausen fügen 
sich in die dörflich geprägten Ortsteile ein. 

Abb. 25
Renaturierter 
Strand im  
Weseruferpark 
Rablinghausen
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Die Hansestadt Bremen ist ein wichtiger Netzknoten 
regionaler und überregionaler Radwege. Zwölf Rad-
fernwege treffen auf das 800 km lange Radwegenetz 
„Grüner Ring Region Bremen“ mit Fahrradrouten in 
Bremen und im Umkreis von 30 km in Niedersachsen. 
Der Grüne Ring als Gemeinschaftsprojekt der gemein-
samen Landesplanung Bremen/Niedersachsen hat 
Modellcharakter für die Region. Die Anbindung an 
die Angebote der Eisenbahn („Moorexpress“) und der 
Schiffsverkehre ist vorhanden, aber noch ausbaufähig.

Die Waldflächen in Bremen sind Erholungswälder und 
gemäß Bremischem Waldgesetz auf eigene Gefahr frei 
betretbar (s. Kap. 2.2.9), bisher noch mit Ausnahme 
des Tanklagers Farge. Zwar grenzt dort ein großes 
Waldgebiet unmittelbar an Wohnbebauung und Frei-
flächen an, dieses ist aber als ehemaliger militärischer 
Sicherheitsbereich eingezäunt und für Erholungssu-
chende nicht betretbar. Insbesondere verhindert das 
Sperrgebiet ein Durchqueren von der Blumenthaler 
Aue zur Rekumer Geest.

Wassergebundene Erholung
Erholung an und auf den Gewässern und der Schutz 
von Natur und Landschaft müssen keinen Widerspruch 
darstellen. Deutlich herausgearbeitet hat dies der Inte-
grierte Bewirtschaftungsplan Weser (NLWKN & SUBV 
2012). Voraussetzung ist der Strategiewechsel vom 
Neubau von Infrastruktur zum sanften, Natur scho-
nenden Tourismus sowie zur vorrangigen „Bespielung“ 
vorhandener Anlagen mit Inhalten und „Events“. 

Die Flüsse werden von Bootssportlern genutzt. Schleu-
sen ermöglichen auch Einfahrten für kleine Boote und 
insbesondere Kanuten in einige untergeordnete Gra-
bennetze. Einzelne Sportboothäfen und die Bootsan-
leger entlang der Lesum sind Erholungseinrichtungen, 
die auch von Nichtwassersportlern besucht werden. 
Kanutouren und Torfkahnfahrten sind als regionalty-
pische Angebote attraktiv, weil sie im Blockland und 
in der Wümmeniederung noch abwechslungsreiche 
Landschaften vorfinden. An der Weser wurden neue 
naturnahe Sandabschnitte geschaffen, die einen 
Wasserzugang zum Baden ermöglichen und gleich-
zeitig Pflanzen und Tieren Lebensraum bieten (s. 
z. B. Abb. 25). Nach vielfältigen Initiativen unter dem 
Motto „Stadt am Fluss“ hat sich die Weser heute im 
Bewusstsein der Bevölkerung vom Arbeitsraum zum 
Freizeitbereich gewandelt, mit dem Hafenbetrieb als 
verbindendes Element. Besonders deutlich wird dies im 
Stadtzentrum an der viel besuchten Schlachte oder bei 
flussbezogenen Ereignissen wie dem Festival Maritim. 
Das Thema Wohnen, Leben und Arbeiten am Fluss 
wird zukünftig noch größere Bedeutung erlangen. 

Acht eintrittsfreie Badeseen und zwei eintrittspflichtige 
Seen erweitern insbesondere im Sommer das Ange-
bot für die wassergebundene Erholung. Neben dem 
eigentlichen Baden sind hier vielfältige Aktivitäten wie 
Tauchen, Angeln, Surfen möglich. 

Die Gewässer sind im Winter bei längeren Frostperi-
oden für den Eislauf begehrt. Für zusätzliche Eislauf-
flächen dürfen ausgewiesene Grünlandflächen im 
Park links der Weser und im Semkenfahrtpolder flach 
überstaut werden. Diese stehen ebenfalls ohne Eintritt 
allen Menschen zur Verfügung.

Sonstige anlagengebundene Erholung
Großflächige Erholungs- und Freizeiteinrichtungen in 
der freien Landschaft sind in Bremen fast nicht vorhan-
den. Die flächenmäßig größten Infrastruktureinrichtun-
gen sind die drei Golfplätze
•	 an der Lesum (auf einem ehemals geplanten  

Friedhof),
•	 an der Blumenthaler Aue,
•	 in Oberneuland
sowie der Campingplatz am Stadtwaldsee. Weitere als 
Campingplatz genutzte überwiegende Privatflächen 
sind deutlich kleiner und liegen 
•	 auf der Juliusplate,
•	  in Rekum am Bunker Valentin,
•	 im Werderland an der Moorlosen Kirche und
•	 in Mahndorf am Mahndorfer See.

Nur der Campingplatz auf der Juliusplate verfügt 
über eine planungsrechtliche Absicherung. Daneben 
bestehen einzelne Wochenendhausgebiete, von denen 
einige planungsrechtlich durch Bebauungspläne wie in 
Borgfeld und Habenhausen gesichert sind bzw. gesi-
chert werden sollen, wie z. B. in Timmersloh. 

„Erlebnisraum Natur“
Ein wesentlicher Baustein für das Erleben, auch von 
sonst nicht zugänglichen landwirtschaftlichen Flächen 
und geschützten Bereichen, ist das Konzept Erlebnis-
raum Natur. Dieses wurde mit dem Ziel entwickelt, 
der Bremer Bevölkerung, aber auch den Gästen der 
Stadt als Angebot für einen „Sanften Tourismus“, die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur in Bremen 
aufzuzeigen, wertvolle und naturkundlich interessante 
Gebiete näherzubringen und Interesse für ihren Schutz 
zu wecken. Das Konzept „Erlebnisraum Natur“ wurde 
inzwischen in großen Teilen verwirklicht. Auf gekenn-
zeichneten Wegen werden mit Hilfe von Schautafeln, 
Beobachtungsständen und Broschüren vielfältige Infor-
mationen vermittelt. Bislang wurden folgende Bereiche 
entsprechend erschlossen:
•	 Borgfelder Wümmewiesen,
•	 Westliches Hollerland und Kuhgrabensee,
•	 Untere Wümme,
•	 Hemelinger Marsch,
•	 Neue Weser/Habenhausen,
•	 Brokhuchting,
•	 Vorder- und Hinterwerder/Duntzenwerder im  

Niedervieland,
•	 Werderland und Dunger See.

In weiteren Landschaftsräumen werden Informa-
tions- und Beobachtungseinrichtungen nach und nach 
geschaffen.

www.erlebnisraum-natur.de
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2.2.6 Wasserwirtschaft
Infolge der schrittweisen „Ökologisierung des Was-
serrechts“ seit den 1980er Jahren und verstärkt durch 
die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie aus 
dem Jahr 2000 ist die Verbesserung der ökologischen 
Gewässerfunktionen zu einem gewichtigen Auftrag 
an die Wasserwirtschaft geworden, dem sie nachkom-
men muss, soweit nicht andere öffentliche Belange 
überwiegen. Bedeutende Nutzungsbelange sind 
insbesondere die öffentliche Wasserversorgung und 
die Gewährleistung schadloser Abflussverhältnisse an 
Oberflächengewässern. 

Bewirtschaftungsmaßnahmen nach der Wasserrah-
menrichtlinie
Im ersten Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie (2009) hat die Flussgebiets-
gemeinschaft Weser die Belastungen mit Nährstoffen, 
Schwermetallen und Salz sowie Veränderungen in der 
Gewässermorphologie und der Durchgängigkeit als 
überregionale Problemschwerpunkte identifiziert. 

Die Salzbelastung der Weser hat sich durch die Schlie-
ßung von zwei thüringischen Standorten und die Mo-
dernisierung der Produktions- und Entsorgungstechnik 
des verbleibenden Standortes seit 1990 deutlich redu-
ziert und vergleichmäßigt. Die Chloridkonzentrationen 
in dem Weserquellfluss Werra konnten um ca. 90 % 
verringert werden. Dennoch liegt die Konzentration 
an der mittleren Werra immer noch mehr als 25-mal 
höher als dies natürlicherweise in diesem Gewässer der 
Fall wäre. So wurden die negativen Auswirkungen auf 
die Gewässerökologie zwar kontinuierlich verringert, 
aber bei Einhaltung des geltenden Grenzwertes von 
2.500 mg/l Cl am Pegel Gerstungen kann sich noch 
immer keine Süßwasserbiozönose entwickeln. Zum Teil 
stellen sich erst in Bremen annähernd Süßwasserver-
hältnisse ein. 

Daher sind weitere erhebliche Anstrengungen zur 
Verminderung der Salzbelastung notwendig. Für den 
Pegel Gerstungen in der Werra soll gem. Beschluss der 
Flussgebietsgemeinschaft vom 17.03.15 bis 2021 ein 
Zielwert von 1580 mg/l und bis 2027 ein Zielwert von 
1170 mg/l als 90-Perzentil-Wert erreicht werden. Der 
Druck auf die Entscheidung über eine dem Bergbauun-
ternehmen K+S zumutbare Kombination von Maßnah-
men, die die ökologischen Vorgaben der Länder und 
der EG-Wasserrahmenrichtlinie einhält, ist hoch. Dis-
kutiert werden z. B. die Ausleitung der Salzabwässer 
durch eine Pipeline, technische Produktionsanpassung 
inkl. der Optionen zur Wertstoffrückgewinnung, der 
kontrolierte Versatz von Reststoffen unter Tage und 
ein optimiertes Haldenmanagement.

Die allgemein hohen Nährstoffkonzentrationen der 
Gewässer sind insbesondere für die Küstengewäs-
ser und die staugeregelten Bereiche der Mittelweser 

problematisch. Algenblüten und bei deren Absterben 
auftretende Sauerstoffdefizite belasten das Leben 
im Wasser. Überwiegend gelangen die Nährstoffe 
diffus von landwirtschaftlich genutzten Flächen in die 
Gewässer. Mittlerweile wurde für alle deutschen Flüsse 
ein Wert von 2,8 mg/l Stickstoff an der Übergangsstel-
le zum tidebeeinflussten Bereich (für die Weser ist dies 
das Wehr in Hemelingen) als Zielwert festgelegt.4 

In Bremen lag der Schwerpunkt der Maßnahmen im 
ersten Bewirtschaftungszeitraum bis 2015 auf der 
Verbesserung der Gewässermorphologie. Bereits vor 
der Veröffentlichung des ersten Bewirtschaftungsplans 
nach WRRL im Jahr 2009 hat das Umweltressort ein 
umfangreiches Renaturierungs- und Sanierungspro-
gramm ins Leben gerufen. Danach ist eine Vielzahl von 
Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung, Verbesserung 
der Durchgängigkeit für Gewässerlebewesen und 
Reduzierung stofflicher und hydraulischer Belastungen 
aus Mischwasserüberläufen und Niederschlagswasser-
Einleitungen umgesetzt worden. 

Einleitungen und Wasserentnahmen
Die Stadt Bremen hat einen fast 100 %igen Anschluss-
grad an die zentrale Schmutzwasserbeseitigung. 
Entsprechend untergeordnet ist die Bedeutung von 
Kleinkläranlagen. Die wasserwirtschaftlich bedeutsa-
men Abwassereinleitungen und Wasserentnahmen 
betreffen überwiegend die Weser. Zu nennen sind hier 
vor allem vier Kraftwerke, zwei kommunale Großklär-
anlagen (in Seehausen und Farge) und ein Stahlwerk 
sowie Stahl verarbeitende Betriebe. Darüber hinaus 
leitet die niedersächsische Kläranlage Delmenhorst 
Abwässer auf Bremer Gebiet in die Weser ein (vgl. 
Karte C).

Die Einleitungen von Abwasser entsprechen den 
rechtlichen Vorgaben der Abwasserverordnung bzw. 
den Regeln der Technik. Das Haupteinleitgewässer ist 
die Weser, die aufgrund ihrer Wassermenge das größte 
Puffervermögen hat. Die vorhandenen Einleitungen 

Detaillierte Beschreibungen 

der Maßnahmen können  

auf der Internetseite der  

Wasserbehörde  

(www.bauumwelt.bremen.de, 

=> „Oberflächengewässer“) 

und unter www.geoviewer.

umwelt.bremen.de  

eingesehen werden.

4 Die Frage, wie dieser Wert für das Flussgebiet Weser erreicht werden kann, wird im Projekt AGRUM (Analyse von Agrar- und Umweltmaßnahmen im  

 Bereich des landwirtschaftlichen Gewässerschutzes vor dem Hintergrund der EG-WRRL in der Flussgebietseinheit Weser) untersucht. Ganz wesentlich ist  

 die Reduzierung der landwirtschaftlichen Stickstoffeinträge in Niedersachsen.

Der Senator für Umwelt,
Bau und Verkehr

Abb. 26
Informationstafel 
zur Uferrenaturierung 
in Habenhausen



52 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 2 Zustand von Natur und Landschaft

sind daher unter hydraulischen und qualitativen  
Gesichtspunkten unproblematisch.

Die relevanten Entnahmen sind vor allem Kühlwas-
sernutzungen der Kraftwerke, des Stahlwerks und der 
Nahrungsmittelbetriebe. Im Fall von Durchlaufkühlung 
werden die entnommenen Mengen vollständig wieder 
eingeleitet. Bei Anlagen mit Kreislaufkühlung bzw. 
Produktionen mit hoher Wasserverdunstung entstehen 
Wasserverluste, die jedoch zu keinen nennenswerten 
Gewässerbeeinträchtigungen führen.

Dagegen ist die Summe der Kühlwassereinleitungen 
in Bremen in qualitativer Hinsicht relevant, denn sie 
trägt besonders in heißen Sommern zu einer weiteren 
Erwärmung der Weser bei. Diese Belastung für Fauna 
und Flora bzw. die dadurch begünstigte Verschiebung 
des Artenspektrums wird durch den Klimawandel ten-
denziell verstärkt. Zur Einhaltung der maximal zulässi-
gen Gewässertemperatur für sommerwarme Cyprini-
dengewässer von 28 °C gemäß Wärmelastplan Weser 
für die Unterweser oberhalb Brake (Brackwassergren-
ze) kann die Wasserbehörde Wärme reduzierende 
Maßnahmen gegenüber den Einleitern anordnen. 

Umgang mit Regenwasser und Starkregen
Starke Flächenversiegelungen haben in der Vergangen-
heit dazu geführt, dass die Kanäle große Regenabflüs-
se aufnehmen müssen. Die schnelle und vollständige 
Ableitung der Niederschläge führt zu vielen Nachtei-
len, die sich im Zuge der Folgen des Klimawandels 
verstärken werden (vgl. Kap. 2.3).

Bis Mitte des letzten Jahrhunderts wurde in Bremen 
Schmutz- und Regenwasser zusammen in einem Kanal 
(Mischsystem) abgeleitet und der Abwasserbehand-
lung zugeführt. Später wurde im so genannten Trenn-
system erschlossen, bei dem nur der Schmutzwasser-
kanal zur Kläranlage geleitet und das Regenwasser 
in einem separaten Kanal einem Gewässer zugeführt 
wird. Besondere Probleme entstehen durch die Über-
lastung von Kanälen und sonstigen Speicherkapazi-
täten (insbes. Regenrückhaltebecken) bei Starkregen, 
wodurch es zu Rückstau, Überflutungen und Misch-
wasserabschlägen in Gewässer kommt. In Bremen sind 
Mischwasserauslässe an der Weser, aber auch an den 
Blocklandgewässern und an kleinen Gewässern links 
der Weser angeordnet (vgl. Karte C).

Ziel der Wasserwirtschaft in Bremen ist ein naturnaher 
und nachhaltiger Umgang mit Regenwasser, der den 
bisher erreichten Standard in der Stadtentwässerung 
beibehält und Gefahren durch Überschwemmungen 
und Vernässungen vermeidet. Das Wasser ist dort, wo 
es anfällt, soweit möglich wieder dem Wasserkreislauf 
zuzuführen, und zwar durch Versickerung, Verduns-
tung, ortsnahe Einleitung, Rückhaltung oder Nutzung. 
Seit Anfang 2000 ist ein Bündel von Maßnahmen für 
einen weitgehend naturnahen Umgang mit Regen-

wasser eingeleitet worden, die langfristig eine positive 
Wirkung entfalten sollen:
•	 Verbindliche wasserrechtliche Regelung des Vor-

rangs des dezentralen Umgangs mit Regenwasser 
seit 2003. Diese Verpflichtung wurde analog in die 
Abwassersatzung aufgenommen, gilt also flächen-
deckend in der Stadt.

•	 Rahmenprogramm „Ökologische Regenwasser-
bewirtschaftung“ mit den Förderprogrammen 
„Dachbegrünung“, „Entsiegelung“, „Regenwasser-
nutzung“ und „Versickerung“ (seit 2006, Laufzeit 
bis 2016).

•	 Finanzielle Anreize durch die Einführung der 
getrennten Abwassergebühr zum 01.01.2011, wo-
durch für die Einleitungen von Regenwasser in die 
öffentliche Kanalisation verursachergerecht Kosten 
entstehen. Diese Regenwassergebühr ist für Grund-
stücke mit einer abflusswirksamen Fläche größer 
1.000 m² verbindlich; kleinere Grundstücke können 
auf Antrag getrennt veranlagt werden.

•	 Umstellung von Misch- auf Trennsysteme im Rah-
men von Gebietsentwicklungen, wie z. B. Airport-
Stadt Ost oder Überseestadt. 

•	 Umgang mit Starkregen: im Pilotprojekt KLAS 
(SUBV i. Bearb.) wurden Informationsgrundlagen 
für eine wassersensible Stadtentwicklung und ein 
Risikomanagement geschaffen, die handlungsorien-
tiert weiter entwickelt werden sollen.

Grundwasserschutz und -nutzung
In der Stadtgemeinde Bremen ist das Grundwasser die 
bedeutendste Ressource für die Trinkwassergewin-
nung. Eine schonende, bedarfsgerechte Bewirtschaf-
tung des Grundwasservorkommens ist daher unerläss-
lich. Das Grundwasser, das als Teil der Biosphäre im 
ständigen Kontakt mit Boden und Oberflächengewäs-
sern steht, ist entsprechend den Vorgaben des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) vorsorglich flächendeckend 
zu schützen.

Abgesehen von Grundwasserentnahmen für die 
öffentliche Wasserversorgung wird u. a. für die 
Nahrungs- und Genussmittelindustrie, die metallpro-
duzierende und -verarbeitende Industrie, das Textil-
gewerbe, den Betrieb von Kraftwerken, für städtische 
Einrichtungen, im Bereich Steine und Erden und für die 
Fischzucht Grundwasser gefördert.

Der Umfang der Grundwasserentnahmen unterliegt 
Schwankungen, da der Verbrauch durch wirtschaftliche 
Randbedingungen und unternehmerische Entschei-
dungen der jeweiligen Abnehmer beeinflusst wird. 
Verbesserungen beim Stand der Technik und Sparmaß-
nahmen in industriellen Bereichen führen ebenfalls zu 
Veränderungen bei der Grundwasserförderung.

Schon die diffusen Schadstoffeinträge aus der Luft, 
aus Altlasten und kontaminierten Standorten, aus dem 
Straßenverkehr etc. verändern das Grundwasser in 
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seinen natürlichen Eigenschaften. Deshalb erfolgen in 
Bremen gezielte Einleitungen in das Grundwasser nur 
bei Trockenlegungen von Baugruben sowie im Falle 
von Regenwasser- und Kühlwasserentsorgung. Auch 
für diese Maßnahmen gelten konkrete Regeln, um das 
Grundwasser nachhaltig zu schützen. 

Seit dem Jahr 2000 gibt es durch die Wasserrahmen-
richtlinie in der Europäischen Union strikte Vorgaben 
zum Grundwasser-Monitoring, zur Überwachung und 
Bewertung von Trendentwicklungen, zur Verpflichtung 
für Maßnahmen zur Vorbeugung und zur Umkehr 
negativer Trends.

Einem besonderen Schutz ist in Bremen das Grundwas-
ser zur Trinkwassergewinnung unterstellt. Trinkwasser 
wird in Blumenthal und Vegesack gewonnen. Das 
Trinkwassergewinnungsgebiet Blumenthal wurde 1986 
als Wasserschutzgebiet (WSG) ausgewiesen. Auch im 
angrenzenden niedersächsischen Gebiet wurde 1988 
eine Wasserschutzgebietsverordnung erlassen. Die auf 
der Grundlage eines hydrogeologischen Gutachtens 
überarbeitete Verordnung über das WSG Blumenthal 
ist 2014 in Kraft getreten. 

Nutzungen unterliegen in diesem Gebiet besonde-
ren Vorgaben. Als potentiell größter Verursacher von 
Nitratbelastung des Grundwassers gilt die Landwirt-
schaft. Im Wasserschutzgebiet Blumenthal haben sich 
die Landwirte gegen Ausgleichszahlungen verpflichtet, 
Handlungen, die das Grundwasser belasten könnten, 
über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu begrenzen 
oder gar auf diese zu verzichten.

In den bremischen Trinkwassergewinnungsgebieten 
ist das Grundwasser so beschaffen, dass es bereits mit 
einfachen Aufbereitungsmaßnahmen (Kiesfilteranlage, 
Entmanganung und Enteisenung) trinkfähig wird. Im 
Wasserschutzgebiet Blumenthal werden insgesamt 
5,2 Mio. m³/Jahr und im Einzugsgebiet Vegesack 
1 Mio. m³/Jahr Trinkwasser gewonnen. Diese Entnah-
men im bremischen Bereich decken rund 15 % des 
gesamten Trinkwasserbedarfes der Stadtgemeinde 
Bremen ab.5

Lage und Abgrenzungen des Wasserschutzgebiets 
Blumenthal und des Trinkwassergewinnungsgebiets 
Vegesack sind in Karte C dargestellt.

2.2.7 Küsten- und Hochwasserschutz
Bedingt durch die geografische Lage in einer küs-
tennahen Flussniederung unterliegt rund 90 % des 
Stadtgebietes von Bremen einer potentiellen Gefähr-
dung durch Hochwasser. Innerhalb dieser gefährdeten 
Gebiete leben über 500.000 Menschen. Daher ist der 
Schutz vor Hochwasser eine überlebenswichtige Auf-
gabe. Zum einen können infolge hoher Niederschläge 
und Schneeschmelzen im Binnenland Hochwässer an 
der Ober- und Mittelweser, Wümme, Lesum, Ochtum, 

Varreler Bäke, Ihle, Schönebecker Aue, Beckedorfer 
Beeke und Blumenthaler Aue entstehen. Zum anderen 
können Sturmfluten von der Nordsee zu sehr hohen 
Wasserständen führen. Eine besondere Gefährdung 
ergibt sich bei zeitgleichem Zusammentreffen von 
Sturmflut und Hochwasser aus dem Binnenland.

Bei sehr hohen Abflüssen der Mittelweser wird über 
eine Überlaufschwelle oberhalb des Weserwehrs ein 
Teil der Wassermenge über die Kleine Weser und den 
Werdersee abgeführt, um die Stadtstrecke der Weser 
zu entlasten. Nach der Mündung der Kleinen Weser in 
die Weser kann durch den größeren Flussquerschnitt 
jedes zu erwartende Binnenhochwasser schadlos mit 
nur unbedeutend erhöhten Wasserständen abgeführt 
werden.

Sturmfluten entstehen als Resultat stark auflandiger 
Winde, die vor der Nordseeküste zu dem so genann-
ten Windstau des Wassers führen. Aufgrund des sich 
verjüngenden Flussschlauches der Weser stromauf-
wärts in Richtung Bremen kann der Windstau hier zu 
extremen Wasserständen führen, die Auswirkungen 
bis zum Weserwehr oder sogar noch darüber hinaus 
haben können.

Weite Teile des Stadtgebietes liegen unter dem 
mittleren Tidehochwasserstand der Weser, der in 
Bremen-Stadt etwa + 2,40 m NN beträgt, d. h. ohne 
den Schutz der Deiche würden diese Siedlungsteile bei 
jeder Sturmflut und nicht selten auch bei Binnenhoch-
wasser überflutet.

Die Wümmeniederung steht im Bereich des Natur-
schutzgebiets planmäßig als Hochwasseraufnahme-
raum zur Verfügung und ist regelmäßig überflutet. 
Ochtum und Lesum bieten zwischen den Deichen 
ausreichend Raum, bis das Wasser über die Sperrwerke 
in die Weser abgegeben werden kann.

Als Hochwasseraufnahmeräume in Bremen-Mitte 
und Bremen-Nord dienen das Flussgebiet der Weser 
zwischen den Landesschutzdeichen, die tidebeeinfluss-
ten Häfen, ein Hochwasseraufnahmeraum zwischen 
Senator-Apelt-Straße und Neustädter Häfen, Teile des 
Stadtwerders mit der Kleinen Weser und dem Wer-
dersee sowie Bereiche der Pauliner Marsch und des 
Suhrfeldes.

Der Bereich der Stadtgemeinde Bremen wird auf einer 
Länge von etwa 155 km durch Hochwasserschutz-
anlagen (hauptsächlich Erddeiche und Spundwände) 
geschützt. Davon liegen etwa 87 km oberhalb der 
markanten Sperrwerke der Lesum und der Ochtum 
sowie 68 km unterhalb der Sperrwerke entlang der 
Weser, Ochtum und Lesum. Darüber hinaus existieren 
neben dem Weserwehr Bremen-Hemelingen und dem 
Wehr Kleine Weser zahlreiche weitere Hochwasser-
schutzanlagen wie Siele und Schöpfwerke.

5 85 % werden über die Wasserwerke des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbundes, der Harzwasserwerke und  

 des Trinkwasserverbundes Verden bezogen.
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Im Generalplan Küstenschutz, der 2007 gemeinsam 
mit dem Land Niedersachsen aufgestellt wurde, sind 
die noch durchzuführenden Maßnahmen des Küs-
tenschutzes entlang der Landesschutzdeichlinie der 
Unterweser innerhalb der Stadtgemeinde Bremen zu-
sammengestellt. Die Bemessungswasserstände wurden 
in diesem Bereich den neuen Randbedingungen durch 
den Klimawandel angepasst und entsprechend erhöht. 
Im Ergebnis war festzustellen, dass rund 68 % der 
Landesschutzdeichlinie für einen zukunftsorientierten 
Hochwasserschutz ertüchtigt werden müssen.

Im Stadtgebiet Bremen links der Weser wird die rund 
21,6 km lange Landesschutzdeichlinie zwischen der 
Überlaufschwelle Kleine Weser/Werdersee oberhalb 
des Weserwehrs und des Ochtumsperrwerks teilweise 
erhöht und verstärkt werden müssen. Am rechten We-
serufer werden im Stadtgebiet zwischen Weserwehr 
bis zur Landesgrenze in Rekum weitere etwa 37,2 km 
an Landesschutzdeichlinie betrachtet.
Die zusammen 58,8 km lange Deichlinie beidseitig der 
Weser im Stadtgebiet Bremen besteht aus Erddeichen, 
Spundwänden und Winkelstützmauern sowie geson-
derten Bauwerken (z. B. Schleuse Oslebshausen). In 
Bremen-Nord wird die Landesschutzdeichlinie teilweise 
durch hochliegendes Gelände gebildet. Darüber hinaus 
sind weitere Bauwerke wie Siele, Schöpfwerke und an-
dere Be- und Entwässerungseinrichtungen im Zuge der 
Planungen zu berücksichtigen und ggf. anzupassen.
Zukünftig wird in Teilbereichen die Landesschutzdeich-
linie verlängert oder teilweise an die Weser verlegt. 
Hier sind insbesondere die Gebiete im Bereich des 
Bernhardtringes, des Vegesacker Hafens, des Hohen-
torshafens sowie die Südseite des Europahafens zu 
nennen.

Die 2010 mit der Neufassung des Wasserhaushaltsge-
setzes in deutsches Recht überführte EG-Hochwasser-
risikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) verfolgt das 
Ziel, die Gefahren, die Hochwasser auf die sogenann-
ten vier Signifikanzkriterien menschliche Gesundheit, 
Umwelt, kulturelles Erbe und wirtschaftliche Tätigkei-
ten ausübt, zu verringern und das Management im 
Umgang mit den Hochwassergefahren zu verbessern.

Die Umsetzung der Richtlinie erfolgt in drei Phasen. In 
der ersten Phase wurden Gebiete ermittelt, bei denen 
von einem potentiellen, signifikanten Hochwasserrisiko 
auszugehen ist. In der zweiten Phase wurden für diese 
„Risikogebiete“ Hochwassergefahrenkarten und Hoch-
wasserrisikokarten erarbeitet.6 Grundlage dafür sind 
hydraulische Berechnungen, mit denen die Ausdeh-
nung von Überschwemmungsflächen für ein 50-jährli-
ches (HQ 50), ein hundertjährliches (HQ 100) und ein 
extremes Hochwasserereignis (Faktor 1,3 bzw.1,4 x 
HQ 100) berechnet werden.

Die auf die Hochwassergefahrenkarten aufbauenden 
Risikokarten beziehen die Anzahl der betroffenen 
Einwohner, die Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten, 
potentiell gefährdete Schutzgebiete und Industriean-
lagen, die im Hochwasserfall unbeabsichtigte Um-
weltverschmutzungen verursachen können, sowie das 
Kulturerbe ein.

Zum vorläufigen Abschluss werden in der dritten 
Umsetzungsphase bis Ende 2015 Hochwasserrisiko-
managementpläne veröffentlicht, die zunächst die 
Ergebnisse der vorgenannten Arbeitsschritte zusam-
menfassen, Schlussfolgerungen aus den bisherigen 

6 Veröffentlicht auf http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.17539.de
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2.2.8 Landwirtschaft
Im Land Bremen bestanden im Jahr 2007 insgesamt 
210 landwirtschaftliche Betriebe, die überwiegend in 
der Stadtgemeinde Bremen ansässig sind. Sie wurden 
in etwa gleicher Anzahl im Haupt- oder im Neben-
erwerb geführt. Weniger als die Hälfte der Betriebe 
verfügt über mehr als 30 ha bewirtschaftete Fläche 
(91 Betriebe). Die landwirtschaftliche Nutzfläche in 

der Stadtgemeinde Bremen hat von 2003 bis 2007 um 
376 ha auf 8.310 ha abgenommen. Der Verlust an 
Ackerland betrug nur um 20 ha, der an Dauergrün-
land jedoch um 354 ha (STATISTISCHES LANDESAMT 
BREMEN 2008). Ökolandbau betrieben im Juli 2012 in 
der Stadtgemeinde Bremen 14 Betriebe auf zusammen 
811 ha.

Im Allgemeinen wird die konventionelle Landwirt-
schaft in Bremen mit geringerer Intensität betrieben 
als im niedersächsischen Umland. Dies kann z. B. an 
dem deutlich geringeren durchschnittlichen Viehbesatz 
festgemacht werden, der 1,1 Großvieheinheiten pro 
Hektar (GV/ha) in Bremen gegenüber 2 GV/ha in der 
angrenzenden grünlandgeprägten Weser-Ems-Region 
beträgt. 

Aufgrund der Standortvoraussetzungen ist der 
Dauergrünlandanteil mit 82 % (6.791 ha) gegen-
über dem Ackerland (1.511 ha) in Bremen sehr hoch. 
Die Produktionsausrichtung ist damit vorwiegend 
auf die Rindvieh- und Pferdehaltung festgelegt. Die 
Milchviehhaltung spielt in Bremen für die Mehrzahl 
der Haupterwerbsbetriebe die entscheidende Rolle 
zur Sicherung des Betriebseinkommens und ist auf 
Grundfutter hoher Qualität angewiesen. Ackerflächen 
werden daher vornehmlich zum Anbau von Silomais 
als Futtergrundlage genutzt. Aus landwirtschaftlicher 
Sicht werden auf Dauergrünlandflächen regelmäßige 
Nach- und Reparatursaaten zum Erhalt der Futterqua-
lität meist als notwendig angesehen. Dies kann aus 
Naturschutzsicht im Konflikt zu der Zielsetzung stehen, 
artenreiches Grünland und Moorstandorte zu erhalten. 
Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Bremen 
soll der Anteil der extensiv nutzbaren Futterflächen 
20 %, gemessen am Gesamtfutterbedarf der Milch-
viehhaltung einschließlich der weiblichen Nachzucht, 
nicht übersteigen. Zwar ist hier von einem Mittelwert 
auszugehen (der konkrete Anteil hängt von der Flä-

Untersuchungen ziehen sowie angemessene Ziele und 
ggf. Maßnahmen für die Verringerung nachteiliger 
hochwasserbedingter Folgen formulieren. Die Hoch-
wasserrisikomanagementpläne werden unter Betei-
ligung aller interessierten Stellen erarbeitet und alle 
sechs Jahre aktualisiert.

Die im Zusammenhang mit den Hochwassergefahren-
karten durchgeführten hydraulischen Berechnungen 
dienen der Neuabgrenzung von Überschwemmungs-
gebieten. Für die tidebeeinflussten Gebiete ist mit der 
„Verordnung über hochwassergefährdete Gebiete 
im tidebeeinflussten Einzugsgebiet der Weser, der 
Lesum und der Ochtum in der Stadtgemeinde Bre-
men“ (Hochwassergebietsverordnung Weser – Weser-
HwGebV) vom 21. November 2013 die endgültige 
Festsetzung erfolgt. Für die Mittelweser wurde das 
Überschwemmungsgebiet per Verordnung vom  
28. Juli 2014 ebenfalls neu festgesetzt. Bis zur neuer-
lichen Festsetzung der übrigen nicht tidebeeinflussten 
Überschwemmungsgebiete gelten weiterhin die im 
Jahr 2007 durch die Anordnung zur einstweiligen Si-
cherstellung von Überschwemmungsgebieten im Land 
Bremen ausgewiesenen Bereiche an der Lesum, Wüm-
me, Ochtum und Schönebecker Aue. Eine Ausweisung 
der bei einerm 20-jährlichen Hochwasserereignis 
überschwemmten Flächen an der Beckedorfer Beeke, 
Blumenthaler Aue und in Teilen der Lesumniederung 
(Burgdammer Wiesen) ist in Bearbeitung (s. Textkarte 
5.4-1).

Abb. 27
Überflutungsraum 
Wümmeniederung
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gebieten, insbesondere Torf- und Feuchtgebieten“, 
das weder umgewandelt noch gepflügt werden darf 
(EU-VO 1307/2013, Art. 45). Das deutsche Direkt-
zahlungen-Durchführungsgesetz von 2013 hat das 
„Umweltsensible Dauergrünland“ auf FFH-Gebiete 
begrenzt. Diese Kulisse spiegelt die naturschutzfach-
lichen Anforderungen an den Grünlanderhalt nur 
unzureichend wieder.

Von zentraler Bedeutung für den Natur- und Arten-
schutz sind vielmehr die Fördermaßnahmen mit Hilfe 
der Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Die 
Länder Niedersachsen und Bremen kooperierten erst-
mals beim gemeinsamen Programm zur Förderung im 
ländlichen Raum 2007 – 2013 („PROFIL“). In diesem 
Programm wurden für Natura 2000-Flächen Erschwer-
nisausgleichszahlungen geleistet sowie freiwillige 
Agrarumweltmaßnahmen (AUM) und Maßnahmen 
im Kooperationsprogramm Naturschutz (KoopNat) 
gefördert. Bei den Agrarumweltmaßnahmen schließen 
Landwirte Zuwendungsverträge für einen Zeitraum 
von in der Regel fünf Jahren, in denen sie sich zur 
Einhaltung besonders umweltfreundlicher Bewirtschaf-
tungsverfahren verpflichten. 

Die Länder Niedersachsen und Bremen stellen auch in 
der Förderperiode 2014 – 2020 wieder einen gemein-
samen Entwicklungsplan für den ländlichen Raum auf 
(„PFEIL“). Übergeordnetes Ziel der Vorschläge der 
Europäischen Kommission vom September 2013 ist 
es, die Gemeinsame Agrarpolitik marktorientierter, 
nachhaltiger, innovativer und wettbewerbsfähiger 
auszugestalten. Die bisherige Grundstruktur mit den 
Instrumenten der Direktzahlungen an die Betriebe in 
der sogenannten 1. Säule und der Entwicklungspolitik 
für den ländlichen Raum in der 2. Säule bleibt erhalten. 
Es soll aber eine stärkere Verbindung beider Säulen 
und eine bessere Koordinierung mit dem Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) stattfinden.  
In Bremen wird in der neuen Förderperiode ein 
verstärkter Anteil der ELER-Mittel in die investive 
Naturschutzförderung mit Schwerpunkt in den Natura 
2000-Gebieten fließen (u. a. Artenschutzmaßnahmen, 
Gebietsmanagement). Die Agrarumweltprogramme 
(„NiBAUM“) werden insbesondere durch eine intensi-
vierte Antragsberatung der Landwirte noch stärker auf 
die wichtigsten Schutzgüter fokussiert. Die Umschich-
tungsmittel aus der 1. Säule sollen in Bremen in der 
Förderung des Ökolandbaus konzentriert werden.

chenausstattung des jeweiligen Betriebs ab), doch ist 
damit ein Hinweis auf Möglichkeiten und Grenzen für 
die Teilnahme von spezialisierten Milchviehbetrieben 
an Agrarumweltmaßnahmen gegeben. 

Einer Umstellung auf andere Haltungsformen von 
Rindvieh, die mit einer geringeren Futterqualität 
auskommen, steht aus betrieblicher Sicht zunächst die 
geringere Rentabilität entgegen. Um beispielsweise mit 
Mutterkuhhaltung ein zur Milchviehhaltung vergleich-
bares Betriebseinkommen zu erlangen, werden mehr 
Tiere und ein Mehrfaches an Fläche zur Grundfutter-
erzeugung benötigt. Die Qualitätsanforderungen an 
Pferdeheu lassen eine Reduzierung der Düngung und 
einen späteren Mähtermin durchaus zu. Eine Auswei-
tung der Produktion würde allerdings je nach regio-
naler Nachfrage mit den vielen extensiv zu nutzenden 
nasseren Standorten im Bremer Grünlandring und in 
der angrenzenden Fischerhuder Wümmeniederung 
konkurrieren. 

Die Entwicklung auf dem Bodenmarkt verläuft regional 
sehr unterschiedlich, aber auch in Bremen hat die 
allgemein zu beobachtende Verteuerung landwirt-
schaftlicher Fläche zugenommen. Dies ist nicht allein 
auf die Verknappung der Fläche durch die immer noch 
fortschreitende Inanspruchnahme für Siedlung und 
Verkehr zurückzuführen. Nach Angaben der Landwirt-
schaftskammer Bremen führt vor allem der verstärkte 
Anbau von Energiemais im angrenzenden niedersäch- 
sischen Raum zu erhöhter Konkurrenz um Pachtflä-
chen. Des Weiteren begrenzen Naturschutzgebiete die 
Flächenverfügbarkeit. Bei der Mehrzahl der bremischen 
Betriebe überwiegt schon heute der Pachtflächenanteil 
die Eigentumsflächen, so in der Wümmeniederung und 
den Oberneulander Wiesen mit einem Flächenverhält-
nis bis zum Dreieinhalbfachen.

Umwelt- und Naturschutzbelange werden durch die 
Art der landwirtschaftlichen Produktion in vielfältiger 
Weise beeinflusst. Die traditionelle landwirtschaft-
liche Nutzung hat insgesamt die attraktive Erho-
lungslandschaft geformt, die für den Wohn- und 
Wirtschaftsstandort Bremen so wertvoll ist. Nicht 
standortangepasste Ackernutzung auf einigen Parzel-
len in Überschwemmungsgebieten führt aber auch zu 
Beeinträchtigungen des Wasser- und Bodenhaushalts 
und gleichzeitig zu hochwasserbedingten Ernteaus-
fällen. Der Schutz der Wiesenvögel kann ohne die 
Grünlandbewirtschaftung nicht gelingen, ist aber für 
einen ausreichenden Bruterfolg auf zusätzliche Koope-
rationsmaßnahmen, wie den gezielten Gelegeschutz 
angewiesen. Die Förderung der ökologischen Land-
wirtschaft und von freiwilligen Agrarumweltmaßnah-
men haben in Bremen daher eine hohe Bedeutung.
Dies ändert sich auch nicht durch neuere Anforde-
rungen im Zuge des „Greenings“ der Gemeinsamen 
Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP), wie z. B. 
das von den Mitgliedsstaaten auszuweisende „um-
weltsensible Dauergrünland in FFH- oder Vogelschutz-
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2.2.9 Wald
Das seit 2005 geltende Bremische Waldgesetz (Brem-
WaldG) definiert, welche Flächen im Land Bremen 
als Wald anzusehen sind. Danach ist Wald jede mit 
Waldbäumen und Waldsträuchern bestockte Grundflä-
che, die auf Grund ihrer Größe und Baumdichte einen 
Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima aufweist. Man 
geht davon aus, dass dieses ab einer Größe von etwa 
2000 m² und Waldbäumen ab einer Höhe von ca. 
50 cm gegeben ist. Waldartige Bestände in ansonsten 
gärtnerisch gestalteten öffentlichen Grünanlagen sind 
gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 BremWaldG kein Wald.

Die Waldeinrichtung aus dem Jahr 1999/2000 hat für 
das Land Bremen auf ca. 400 ha Aussagen zur Bewirt-
schaftung getroffen. Die Untersuchung konzentrierte 
sich auf größere Waldflächen, die sich im Eigentum 
der beiden Stadtgemeinden, einer Waldgenossenschaft 
und der Stadtwerke Bremen und Bremerhaven (als 
größte Privatwaldbesitzer) befanden. Waldflächen, die 
aus Naturschutzgründen nicht bewirtschaftet werden 
sollten, wurden nicht aufgenommen. Die Stadtgemein-
de Bremen beabsichtigt eine neue Waldeinrichtung 
für alle stadteigenen Flächen zu beauftragen, in der 
aktuelle Aussagen zu Schutz und Bewirtschaftung 
getroffen werden. 

Für die Waldbehandlung maßgebend ist die Festle-
gung der nach Waldgesetz möglichen Nutz-, Schutz- 
und Erholungsfunktion. In Bremen spielt der forstwirt-
schaftliche Nutzen eine untergeordnete Rolle. Vielmehr 
haben alle bewirtschafteten Wälder eine vorrangige 
Wasserschutz- oder Erholungsfunktion. Daneben sind 
die jeweiligen Standortverhältnisse wichtig zur Beurtei-
lung und Festlegung der waldbaulichen Maßnahmen.

Der Wald in Bremen ist bis auf wenige kleinflächige 
Ausnahmen mittlerweile Laubmischwald, da in den 
1980er Jahren die Umwandlung von Nadelwald kon-
sequent eingeleitet wurde. Die Bestände sind über-
wiegend bis 60 Jahre alt. Das Waldbild stellt sich als 
klassischer Altersklassenwald dar, wobei großer Wert 
auf einen zwei- bis dreischichtigen Waldaufbau gelegt 
wird. 

Bremen ist ein sehr waldarmes Bundesland (vgl. Text-
karte 2.2-1), so dass bei der Inanspruchnahme von 
Wald für andere Planungsziele ein strenger Maßstab an 
den Walderhalt gelegt werden muss. Wald soll nur dann 
in Anspruch genommen werden, wenn der Planungs-
zweck nicht auf anderen Flächen verwirklicht werden 
kann. Jede Beseitigung von Wald soll durch Neuwald-
gründung ausgeglichen werden. (BremWaldG)

2.2.10 Fischerei
Schon lange vor der Industrialisierung wurde auf 
der gesamten Weser gewerbsmäßiger Fischfang mit 
Senknetzen betrieben. 1909 betrug die Fangzahl für 
Lachs an Mittelweser und Aller noch 4000 Stück pro 
Jahr. Nach dem Ausbau der Weser mit Staustufen 
und Wasserkraftwerken, der mit der Industrialisierung 
verbundenen Verschlechterung der Wasserqualität 
und später der durch den Kalibergbau verursachten 
Versalzung sank diese Zahl drastisch und mit ihr die 
Bedeutung der fischereilichen Nutzung. Allein der Aal 
gedieh noch gut. Insgesamt ist die berufsfischereiliche 
Nutzung der Weser im Land Bremen weiterhin stark 
rückläufig. Haupterwerbsbetriebe sind in Bremen nicht 
vorhanden. In der Stadtgemeinde Bremen spielt die 
fischereiliche Nutzung daher keine Rolle. 

Abb. 28
Buchenwald auf 
der Vegesacker 
Geest
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An der Weser gibt es zahlreiche Sportangler, die mit 
einer Fischereierlaubnis die Angelfischerei ausüben. 
Bewohner der Freien Hansestadt Bremen haben das 
traditionelle Stockangelrecht, welches ihnen erlaubt, 
im bremischen Teil der Weser für den eigenen Bedarf 
mit zwei Stockangeln zu fischen (§ 9 Bremisches Fi-
schereigesetz). In geringem Maße findet Reusen- bzw. 
Korbfischerei mit den Zielarten Aal und Stint statt.

Im Landesfischereiverband Bremen, der anerkannter 
Naturschutzverband i. S. des Naturschutzrechts ist, 
sind 19 Vereine mit rd. 6000 Mitgliedern organisiert. 
Der Verband nutzt den Sportparksee Grambke als 
Verbandsgewässer. Die meisten der übrigen Angel-
gewässer (Seen, Rückhaltegewässer, natürliche und 
künstliche Fließgewässer einschließlich der Gewässer in 
öffentlichen Parks) sind von der Stadt, den Deichver-
bänden bzw. privaten Eigentümern an die Sportfische-
reivereine verpachtet.

Die in den Vereinen organisierten Angler haben, wie 
auch die Berufsfischerei, ein hohes Interesse an „ge-
sunden“ Gewässern als Grundvoraussetzung für hohe 
fischereiliche Erträge und eine nachhaltige Fischerei. 
Für den Naturschutz relevante Störungen können 
von langen Aufenthalten an den Ufern ausgehen, 
wenn davon Rückzugsräume empfindlicher Tierarten 
betroffen sind. Im Bereich von Zwangspunkten des 
Fischauf- und abstiegs in der Weser, d. h. ober- und 
unterhalb der Fischtreppen am Weserwehr und der 
Kleinen Weser, sind Fischschonbezirke festgesetzt. 
Darüber hinaus ist das Angeln über naturschutzrechtli-
che Regelungen oder Pachtverträge an einer Reihe von 
Gewässern untersagt.

Jagdbezirke in der Stadtgemeinde Bremen

Arsten Grambkermoor Neuenland Rockwinkel

Blumenthal Habenhausen Niederblockland I Seehausen-Hasenbüren

Borgfeld I Hemelingen/Arbergen Niederblockland II Stahlwerke Bremen

Borgfeld II Horn-Lehe Niederblockland III Strom

Borgfeld III Huchting-Nord Niedervieland I Walle/Gröpelingen/ 
Oslebshausen

Büren Huchting-Süd Niedervieland II Weser I

Burgdamm Lesumbrok-Dunge Oberblockland Weser II

Bürgerpark/Stadtwald Lesum-Vegesack Oberneuland I Weser III

Farge-Rekum Lüssumer Wald/
Waldfriedhof

Oberneuland II

Flothmeier Mahndorf Osterholz

Tab. 4

2.2.11 Jagd
Wer zur Jagd berechtigt ist, darf wildlebende Tiere, 
die dem Jagdrecht unterliegen, hegen, die Jagd auf sie 
ausüben und sie sich aneignen. Arten, die jagdbares 
Wild sind, werden im Bundesjagdgesetz (BJagdG) auf-
gelistet. Das Land Bremen hat von der Ermächtigung, 
weitere Tierarten zu bestimmen, die dem Jagdrecht 
unterliegen, bisher keinen Gebrauch gemacht.

Die Bejagung von Wild wird auch durch die Verord-
nung über die Jagdzeiten (BJagdZVO) reglementiert. 
Das Land Bremen hat beispielsweise die Jagdzeiten für 
Kitze und Schmalrehe auf 1. September bis 31. Januar 
verkürzt.
Inhaber des Jagdrechts sind die Grundeigentümer. Das 
Jagdrecht darf jedoch nur in Jagdbezirken ausgeübt 
werden. Zusammenhängende Grundflächen mit einer 
land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich nutzbaren 
Fläche von mindestens 75 ha, die im Eigentum ein und 
derselben Person oder Personengemeinschaft stehen, 
bilden einen Eigenjagdbezirk. Die übrigen Flächen 
bilden gemeinschaftliche Jagdbezirke, die gemäß Bre-
mischem Landesjagdgesetz (BremLJagdG) mindestens 
250 ha groß sein müssen. Auf dem Gebiet der Stadt-
gemeinde Bremen existieren 38 Jagdbezirke (s. Tab. 4). 
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Jagdstrecken der Jahre 2007/2008 bis 2011/2012

Wildart 2007/2008 2009/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Damwild - - - - 1

Schwarzwild - 5 1 - -

Rehwild 302 385 439 453 414

dav. Fallwild 132 166 229 192 147

Hasen 522 496 630 471 332

Kaninchen 412 930 629 476 713

Füchse 184 196 233 192 174

Dachse 1 - - - 1

Waschbär* 2 - - 1 -

Marderhund* 1 - - 1 -

Baummarder 2 6 4 9 2

Steinmarder 54 46 53 60 54

Iltis 24 22 27 21 19

Großes Wiesel 56 42 48 33 64

Fasan 456 344 360 226 239

Ringeltaube 983 776 1.213 803 711

Stockente 1.052 1.197 1.181 1.015 293

Wildgänse 52 53 72 76 132

Möwen 38 42 29 36 23

Rabenkrähen* 141 130 124 101 119

Höckerschwan 7 11 8 1 28

Tab. 5

* Diese Tierart unter-
liegt in Bremen nicht 
dem Jagdrecht, ein 
Abschuss ist nur auf 
der Grundlage einer  
naturschutzrechtli-
chen Ausnahmege-
nehmigung erlaubt.

In den Eigenjagdbezirken ist der Eigentümer jagdaus-
übungsberechtigt. In den gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirken wird die Jagd durch die von den Eigentümern 
der zugehörigen Grundstücke kraft Gesetzes gebil-
deten Jagdgenossenschaft im Wege der Verpachtung 
ausgeübt. 

Die Jäger des Landes Bremen sind zum überwiegenden 
Teil in der Landesjägerschaft Bremen e.V. organisiert, 
die als Naturschutzvereinigung i. S. des Naturschutz-
rechts anerkannt ist. Zu ihren satzungsmäßigen Auf-
gaben gehört u. a. die Förderung von Natur-, Land-
schafts- und Tierschutz und einer hiermit in Einklang 
stehenden Jagdausübung.

Im Land Bremen ist von den Schalenwildarten das 
Rehwild die Hauptwildart. Schwarzwild kommt bisher 
nur sporadisch vor. Von den Federwildarten zählen 
Stockenten und Ringeltauben zu den Hauptwildarten. 
Die Jagdstrecken der einzelnen Wildarten in den letz-
ten Jahren können der Tab. 5 entnommen werden.

Die Jagd hat im Stadtstaat Bremen aufgrund der hohen 
Bebauungsdichte – im Vergleich zu den Flächenländern 
– eine geringere Bedeutung. Gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen wird die Jagd nur dort ausgeübt, wo es 
nach den örtlichen Gegebenheiten gefahrlos möglich 
ist. Die bebauten Ortslagen, Parks und einzelne Natur-
schutzgebiete zählen zu den „befriedeten Bezirken“, in 
denen die Jagd ruht. Außerhalb der bebauten Ortsla-
gen ist die Jagd – auch in den meisten Bremer Natur-
schutz- oder Landschaftsschutzgebieten – erlaubt. 

In den städtischen Randlagen kommt es aufgrund der 
vielfältigen Nutzerinteressen (Landwirtschaft, Jagd, 
Erholung, Naturschutz) zu einer starken Konzentration 
der verschiedenen Nutzungen. Konflikte bezüglich der 
Jagdausübung treten in Einzelfällen auf (z. B. Bejagung 
von Federwild in Vogelschutzgebieten).
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Die vom Menschen mitverursachte beschleunigte Er-
derwärmung ist insbesondere durch den Klimawandel 
bereits heute spürbar und wird sich in den nächsten 
Jahrzehnten merklich verstärken. Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft können zum einen unmittelbar 
auftreten, z. B. durch Veränderungen der Vegetations-
periode oder der Blühzeitpunkte, der Verbreitungsge-
biete von Arten oder des Zugverhaltens der Vögel. Sie 
können zum anderen mittelbar durch Änderungen der 
menschlichen Nutzung ausgelöst werden, z. B. durch 
ein verändertes Wassermanagement, andere Frucht-
folgen oder neue landwirtschaftliche Kulturen. Das 
folgende Kapitel umreißt einige für die Unterweser-
region wichtige Erkenntnisse der Klimaforschung, die 
Grundlage für Prognosen von Nutzungsänderungen 
und natürlichen Veränderungen sein können.

Die Ergebnisse der für die Unterweserregion vorliegen-
den Klimaprojektionen (BIO-CONSULT 2010) geben 
erste Hinweise auf Art und Intensität einer möglichen 
Klimaänderung. Bis Ende des Jahrhunderts zeigen die 
Projektionen übereinstimmend eine deutliche Zunahme 
des Niederschlags im Winter um bis zu 44 % und eine 
deutliche Abnahme im Sommer um bis zu 22 %. Für 
die Mitte des 21. Jahrhunderts werden in Bezug auf 
Niederschlagsmenge und Anzahl der Regentage unein-
heitliche Trends projiziert. Bei der Temperatur zeigt sich 
hingegen bei allen Jahreszeiten durchgehend eine Zu-
nahme im Laufe des nächsten Jahrhunderts um bis zu 
3,1 °C im Jahresmittel. Allerdings weisen die bis Mitte 
und Ende des 21. Jahrhunderts projezierten Werte bei 
fast allen Parametern erhebliche Spannweiten auf.

2.3 Mögliche Auswirkungen des Klimawandels

Die Zunahme der Häufigkeit und Intensität von 
Starkregenereignissen, Hitzeextremen und Stürmen 
ist plausibel. Im Sommerhalbjahr könnten Hitzebelas-
tung, Trockenperioden und lokale Gewitterereignisse 
häufiger werden. Im Winterhalbjahr scheint eher die 
Zunahme der Niederschläge insgesamt, eine Zunahme 
von (durch Tiefdruckgebiete geprägten) langandauern-
den Regenfällen sowie größeren Sturmintensitäten an 
Relevanz zu gewinnen. Im Sommer ist eine Zunahme 
kurzzeitiger, aber intensiver Regenschauer wahrschein-
lich.

Die Bebauung, ein hoher Versiegelungsgrad sowie die 
Emission von Luftschadstoffen und Abwärme führen 
dazu, dass die für die Region ermittelten klimatischen 
Veränderungen in der Stadt Bremen eine andere Be-
troffenheit hervorrufen werden als in ländlich gepräg-
ten Räumen. Durch die besonderen Charakteristika des 
urbanen Raumes werden die meisten klimatischen Ver-
änderungen in ihrer Wirkung verstärkt. Zusammenfas-
send zeigt die folgende Tabelle die stadtklimatischen 
Veränderungen im Vergleich zum ländlichen Raum.

Veränderungen des Stadtklimas im Vergleich zu  
nicht bebautem Umland

Einflussgröße Veränderungen gegenüber
dem Umland (unbebaut)

Lufttemperatur Jahresmittel ca. + 2 °C

UV-Strahlung im Sommer bis - 5 %

Wärmespeicherung im Untergrund und in Bauwerken bis + 40 %

Regen mehr

Starkregenereignisse mehr

Hagel mehr

Schnee weniger

Dauer der Frostperiode bis - 30 %

Hitzetage häufiger

Tropische Nächte (> 20 °C) häufiger

Schwületage häufiger

Tab. 6
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Die klimatischen Veränderungen in Bremen werden 
zu einer höheren Durchschnittstemperatur, höheren 
Schadstoffkonzentrationen, niedrigerer Luftfeuch-
tigkeit und veränderter Windböigkeit führen. Neben 
den direkten Folgen durch häufigere und heftigere 
Extremereignisse wie z. B. Hochwasser, Hitzewellen 
und Starkregen, die zu Schäden an der Bausubstanz, 
negativen Auswirkungen auf wirtschaftliches Handeln 
und zur Gefährdung der Bewohner führen können, 
werden auch die indirekten Folgen wie z. B. die 
Dimensionierung von Kanalisationssystemen oder der 
steigende Energiebedarf zur Kühlung von Gebäuden 
und Prozessen zunehmend neue Anforderungen an die 
Bausubstanz, Infrastruktur und die Menschen der Stadt 
stellen.

Der bedeutendste Effekt des Klimawandels für den 
städtischen Raum betrifft den Wärmehaushalt. Ge-
genüber einer freien Landschaft, in der das Klima von 
natürlichen Gegebenheiten abhängig ist, also bei-
spielsweise die Vegetation Schatten spendet und mit 
Verdunstungsleistung die Luft abkühlen kann, führt in 
der Stadt die Bebauungsstruktur, die Flächenversiege-
lung und der geringere Vegetationsbestand besonders 
in austauscharmen, sommerlichen Schönwetterperio-
den zu einer Aufheizung. Dabei wirken die bebauten 
Flächen wie ein Wärmespeicher, zudem ist durch die 
Bebauung die Luftzirkulation und der Zustrom bzw. 
das Einsickern von kühlerer Luft aus dem Umland oder 
aus größeren Grünflächen meist eingeschränkt. 

Im Siedlungsraum können dabei aufgrund örtlich 
ungünstiger Baustrukturen extreme klimatische Be-
dingungen (hohe Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit) 
entstehen. Diese besonderen Wärmeinseln treten 
hauptsächlich in Sommernächten auf. Neben den po-
sitiven Effekten („Biergartenwetter“) wird die Anzahl 
der Nächte in denen die Temperatur nicht unter 20 °C 
absinkt („tropische Nächte“) durch die Speicherung 
der Wärme in der Bebauung, verbunden mit einer 
geringeren Luftzirkulation in der Stadt, signifikant 
zunehmen. 

Die Veränderungen des Stadtklimas werden insgesamt 
eine hohe Relevanz für das menschliche Wohlbefinden 
haben. Häufigere und länger anhaltende Hitzeperio-
den und tropische Nächte werden sich mittelbar und 
unmittelbar auf die Gesundheit auswirken. Besonders 
ältere und kranke Menschen und Säuglinge und Klein-
kinder werden häufiger bioklimatisch belastet sein.

Zunehmender Niederschlag und vermehrte Starkre-
genereignisse werden aufgrund des hohen Anteils 
der versiegelten Flächen im städtischen Bereich zu 
Problemen führen. Die Kanalisation kann die Wasser-
mengen nicht aufnehmen. Es kommt zu einem Rück-
stau innerhalb des Kanalnetzes und einem verstärkten 
oberirdischen Abfluss des Regenwassers. In diesem Fall 
kann es zu überlaufenden Straßeneinläufen, Überflu-
tungen von Straßen und anderen Verkehrsflächen und 

tiefliegenden baulichen Anlagen kommen. Vor allem 
bei den sogenannten Bremer Häusern, in denen häufig 
Wohnräume unterhalb der Straßenoberfläche liegen, 
können je nach Wassermenge und Stauhöhen ver-
mehrt hohe Schäden entstehen. 

Zum Meeresspiegelanstieg liegen unterschiedliche 
Schätzungen vor: Während einzelne Forschungen 
einen Meeresspiegelanstieg um bis zu 14 Dezimeter 
bis zum Ende des Jahrhunderts für möglich halten, hält 
der UN-Klimarat einen Anstieg um 2 bis 8 Dezimeter 
für plausibel. Anhand dieser Werte und unter Be-
rücksichtigung eines veränderten Windklimas gehen 
aktuelle Forschungen davon aus, dass Sturmfluten an 
der Nordsee bis Ende des Jahrhunderts insgesamt 3 bis 
11 Dezimeter höher auflaufen könnten. Zusätzlich sind 
weitere regionale und lokale Bedingungen zu berück-
sichtigen, die Einfluss auf Sturmflutwasserstände und 
Gezeitendynamik haben.

Der beschleunigte Anstieg des Meeresspiegels wird 
höhere Sturmfluten mit sich bringen, die die Anforde-
rungen an Hochwasserschutzmaßnahmen erhöhen. 
Der Siedlungs- und Wirtschaftsraum Bremens weist 
infolgedessen eine besonders hohe Verwundbarkeit 
durch den Klimawandel auf (BIOCONSULT 2011). 
Schutzmaßnahmen gegen Sturmfluten, die über den 
Generalplan Küstenschutz von 2007 (s. Kap 2.2.7) 
hinausgehen, halten Experten für die Unterweserre-
gion schon ab Mitte bis Ende dieses Jahrhunderts für 
wahrscheinlich.

Der Klimawandel hat bereits erkennbare Auswirkungen 
auf die freilebende Tier- und Pflanzenwelt. Als Beispiel 
für die Veränderung in den letzten Jahrzehnten sind 
die Vegetationszeiten in einer phänologischen Uhr 
dargestellt (Abb. 29). Die Veränderungen sind nicht 
zwingend die Folge des Klimawandels, zeigen jedoch 
sehr anschaulich die Auswirkungen von klimatischen 
Bedingungen auf die phänologischen Jahreszeiten. 
Der mittlere Beginn und die Dauer der zehn phä-
nologischen Jahreszeiten werden für den Zeitraum 
1990 – 2009 im Vergleich zu den Jahren 1961 – 1990 
dargestellt. Deutlich wird dabei die Verlängerung der 
Vegetationszeit, der fast durchgängig frühere Eintritt 
der phänologischen Jahreszeiten und die Verlängerung 
des phänologischen Herbstes und Verkürzung des 
Winters.
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Eine Begründung für die Verschlechterung der Trends 
nach 2020 ist, dass die Bedingungen für die Entste-
hung naturnaher Lebensräume und damit die tat-
sächliche Besiedelbarkeit für Arten, die aufgrund ihrer 
klimabedingten Arealverlagerung aus dem mediterra-
nen oder kontinentalen Raum potentiell einwandern 
könnten, auf längere Sicht eher schlechter werden – 
wenn keine gezielten Gegenmaßnahmen (z. B. Bewäs-
serungsmanagement) erfolgen. 

Stark negativ betroffen werden Arten sein, die ein nor-
disches Verbreitungsgebiet haben. Diese Arten werden 
durch eine fortschreitende Erwärmung wahrscheinlich 
verdrängt werden, wobei unklar ist, inwieweit sich 
einzelne Arten an den Klimawandel anpassen kön-
nen. Demgegenüber ist bereits seit einigen Jahren die 
Einwanderung südlicher, wärmeliebender Arten zu 
verzeichnen. Beispiele dafür sind südliche Libellenarten 
wie Feuerlibelle (Crocothemis erythraea), Frühe und 
Sumpfheidelibelle (Sympetrum fonscolombei und S. 
depressiusculum), Feldwespe (Polistes gallicus), Sumpf-
schrecke (Stethophyma grossum) und Wespenspinne 
(Argiope bruennichi). Bei Zugvögeln lässt sich seit Jah-
ren ein früherer Ankunftszeitpunkt beobachten, auch 
der Brutbeginn einiger Vogelarten sowie die Flugzeit 
vieler Libellenarten haben sich um bis zu drei Wochen 
vorverlegt.

Allerdings ist in der Wissenschaft noch umstritten, 
wie schnell und wie stark einzelne Arten vom Klima-
wandel betroffen sein werden. Ungewöhnlich tro-
ckene Frühjahre haben in Bremen schon mehrfach zu 
großen Brutverlusten bei Wiesenvögeln geführt, da 
die ausgetrockneten Böden keine Möglichkeiten zur 
Nahrungssuche für Alt- und Jungvögel bieten. Durch 
den Meeresspiegelanstieg wird es im tidebeeinflussten 
Bereich zum Verlust von Brut-, Rast- und Nahrungs-
habitaten für die Vogelwelt durch die Verkleinerung 
des Vorlands und infolge häufigerer Überflutungen zur 
Brutzeit kommen. Von HANDKE (2010) prognostizier-
te Bestandstrends für die Tier- und Pflanzenarten in 
Bremer Lebensräumen fasst Tabelle 7 als Ergebnis einer 
Daten- und Literaturauswertung und Expertenbefra-
gung zusammen.

Abb. 29
Phänologische Uhr 
für Bremen/Natur-

raum Wesermarsch7

7 Grundlage der Phänologischen Uhr bilden die Daten der verfügbaren Stationen des Naturraums Wesermarschen. Die Leitphase für den Winterbeginn,  

 Stiel-Eiche-Blattfall, ist vor 1991 nicht Bestandteil des DWD-Beobachtungsprogramms gewesen, deshalb wird der Mittelwert 1961 – 1990 für diese  

 Phase extrapoliert mit Hilfe der mittleren Differenz zwischen Stiel-Eiche-Blattverfärbung und -Blattfall des Zeitraums 1991 bis 2009.
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Klimawandelbedingte Betroffenheit von Lebensräumen in Bremen
von 2010 bis 2020 und bis 2050 aufgrund von Veränderungen bei Zielarten und weiteren  
naturschutzrelevanten Arten

Lebensraum Veränderungen bis 2020 Veränderungen bis 2050

Heiden und Sandrasen +/- bis + +/- bis ++

Moore/Feuchtheiden, Heideweiher - bis +/- -- bis (-)

Röhrichte/ruderalisierte Feuchtbrachen - bis +/- -- bis +/-

Wälder (feucht) - bis +/- -

Sonstige Wälder +/- (-) bis +/-

Grünland (überschwemmt und überstaut) +/- -- bis +/-

Grünland (mesophil und feucht), Salzrasen - bis +/- (+) (-) bis +/-

Gräben +/- -- bis -

Kleingewässer - bis +/- (-) bis +/-

Fließgewässer +/- +/-

Große Stillgewässer +/- +/-

Intensivgrünland und Ackerflächen

Tab. 7 

Auf Ebene der Lebensräume wird sich vor allem der 
veränderte Wasserhaushalt auswirken, wiederum mit 
Auswirkungen auf die Arten, wenn z. B. Amphibien 
sich nicht mehr vermehren können, weil Kleingewässer 
früher austrocknen, oder wenn feuchtigkeitsliebende 
Pflanzenarten verschwinden. Feuchtgrünland könnte 
trockener werden und damit intensiver nutzbar sein, 
Röhrichte könnten durch Austrocknung geschädigt 
werden und verschwinden. Demgegenüber könnten 
Trockenlebensräume wie Sandrasen und -heiden bes-
sere Bedingungen bekommen.

Der beschleunigte Meeresspiegelanstieg wird die 
hydrologischen Effekte verstärken, die schon durch 
Eindeichungen und den Ausbau der Weser ausgelöst 
wurden. Als wesentliche Veränderungen werden pro-
gnostiziert:
•	 Zunahme des Tidehubs,
•	 Anstieg des MThw,
•	 Zunahme der Strömungsgeschwindigkeiten,
•	 größere Reichweite des Tideeinflusses in die  

Nebenflüsse.

Infolge der hydrologischen Veränderungen werden 
höhere Anforderungen an die Ufersicherung und die 
Hochwasserschutzanlagen gestellt werden, die den 
Druck auf einen technischen Ausbau der Ufer und den 
Flächenbedarf für Deiche erhöhen. 

-- Starke negative Veränderungen (abiotischer Bedingungen):  

 Rückgang vieler Arten

- Negative Veränderungen (abiotischer Bedingungen):  

 Rückgang einiger Arten

+/- Keine Veränderung zu erwarten

+ Positive Veränderungen (abiotischer Bedingungen):  

 Zunahme einiger Arten

++ Starke positive Veränderungen (abiotischer Bedingungen):  

 Zunahme vieler Arten

( ) in Klammern gesetzte Angaben und „von-bis“ Angaben stehen  

 für Bewertungs-Spannen

Auch aufgrund der höheren Wassertemperaturen, 
eines potentiell erhöhten Nahrungsangebots und einer 
tendenziell schlechteren Wasserqualität ist eine Verän-
derung der Lebensgemeinschaften anzunehmen. Dabei 
sind auch in den Gewässern Verschiebungen im Arten-
spektrum hin zu wärmeliebenden Arten zu erwarten.

Für Bäume in der Stadt führen die Klimaänderungen 
zu noch stärkeren Belastungen im ohnehin schon 
ungünstigen Stadtlebensraum. Wenn Sommer künftig 
heißer und trockener werden, müssen vor allem die 
Jungbäume im Sommerhalbjahr öfter gewässert wer-
den. Der erwartete höhere Niederschlag im Winter-
halbjahr wird dagegen kaum Entlastung bringen. 

Mit Auswirkungen des Klimawandels auf die natür-
lichen Bodenfunktionen, auch im Hinblick auf ihre 
Standortfunktion für die Land- und Forstwirtschaft, 
ist ebenfalls zu rechnen, nach gegenwärtiger Kenntnis 
insbesondere mit 
•	 dem Risiko von abnehmenden Humusgehalten  

und -vorräten,
•	 einer zunehmenden potentiellen Wasser- und  

Winderosion,
•	 einem zunehmenden Risiko von Bodenverdichtun-

gen sowie
•	 Veränderungen des Bodenwasserhaushaltes. 
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Die typischen Niederungsböden des Landes Bremen 
mit hohen Wasser- und Humusgehalten besitzen in 
besonderem Maße die Fähigkeit zur langfristigen 
Bindung von CO2. Erhöhte Durchschnittstemperatu-
ren, längere Trockenperioden und Starkregen können 
die Puffer- und Filtereigenschaften der Böden massiv 
beeinträchtigen, auch mit Auswirkungen auf Wasser 
und Klima durch erhöhten Oberflächenabfluss, Boden-
erosion und sinkende Grundwasserneubildungsraten. 
Geringere Bodenwassergehalte hätten eine höhere 
Mineralisierungsrate (Zersetzung) der organischen 
Substanz und damit eine verstärkte Freisetzung von 
Kohlendioxid in die Atmosphäre zur Folge. 

Insgesamt lassen diese Prognosen den Schluss zu, dass 
sich die Flächennutzungen an den Klimawandel wer-
den anpassen müssen, sowohl zu ihrer Aufrechterhal-
tung als auch zur Vemeidung von Risiken für andere 
Schutzgüter. Standortangepasste, den Boden und 
den Wasserhaushalt schonende Nutzungsweisen, die 
heute als Vorreiter für Nachhaltigkeit gelten, müssten 
demzufolge zukünftig wesentlich weitere Verbreitung 
finden. 

Ob sich ein solcher Wandel im Planungshorizont 
des Landschaftsprogramms von bis zu 15 Jahren 
großflächig im Raum niederschlagen wird, erscheint 
allerdings ungewiss. So geht auch der auf Initiative 
des Forschungsprojektes „nordwest 2050“ im Januar 
2014 von öffentlichen und privaten Akteuren aus der 
Region unterzeichnete „Klimapakt – Anpassung an 
den Klimawandel in der Metropolregion Bremen – 
Oldenburg gemeinsam gestalten“ von einem über 
das Jahr 2050 hinausreichenden Prozess aus. Der 
Klimapakt umfasst sechs Leitlinien für ein schrittweises 
Handeln, um die Region längerfristig „klimaresilient“ 
zu machen. Grundlegend ist die Absicht, sowohl den 
Klimaschutz als auch die Anpassung an den unver-
meidlichen Klimawandel bei allen Planungen ge-
meinsam zu berücksichtigen. Im Klimapakt genannte 
konkrete Ansatzpunkte sind u. a. die Verminderung 
der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, we-
niger intensive Landwirtschaft, weniger Flächenin-
anspruchnahme, Vorsorge gegen Hitzebelastung für 

8 www.nordwest2050.de => „KLIMAPAKT“

Risikogruppen in Städten sowie Risikovorsorge gegen 
Starkregenereignisse, z. B. durch Regenwasserma-
nagement. Trotz vorhandener Prognoseunsicherheiten 
setzen die Unterzeichner auf sofortiges Handeln nach 
dem „no-regret“-Prinzip. Dabei stehen vor allem 
Maßnahmen im Vordergrund, die auch bei geringeren 
Auswirkungen des Klimawandels eine insgesamt po-
sitive Wirkung entfalten oder flexibel genug sind, um 
schadensfrei zurückgenommen werden zu können. Als 
erste Schritte sollen die vereinbarten Prinzipien insbe-
sondere in Raumordnungsplänen, Förderprogrammen, 
Forschungsvorhaben, innovativen Projekten, konkre-
tisierenden Anpassungsstrategien sowie mehr Koope-
rationen über Grenzen und Sektoren hinweg ablesbar 
werden.8
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3.1.1 Bewertungsmaßstäbe und Belastungssituation
„Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt 
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad 
insbesondere
•	 lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und 

Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhal-
ten und der Austausch zwischen den Populationen 
sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen zu 
ermöglichen,

•	 Gefährdungen von natürlich vorkommenden Öko-
systemen, Biotopen und Arten entgegenzuwirken,

„Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich zu schützen.“ (§ 1 Absatz 1 BNatSchG).

•	 Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren 
strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer 
repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte 
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik 
überlassen bleiben.“ (§ 1 Absatz 2 BNatSchG).

Neben diesen unmittelbar auf die biologische Vielfalt 
gerichteten Zielen sind „wild lebende Tiere und Pflan-
zen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 
und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen 
Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten (§ 1 Absatz 3 
Nr. 5 BNatSchG).

Diese Anforderungen des BNatSchG erfüllt das Land-
schaftsprogramm durch die Ausrichtung der Bewer-
tung auf
•	 die allgemeine Biotopfunktion für den Naturhaus-

halt (im Sinne der Handlungsanleitung zur Anwen-
dung der Eingriffsregelung in Bremen (SUBV 2006a)

•	  und die besonderen Biotopfunktionen für die biolo-
gische Vielfalt, nämlich
 – die besondere Biotopverbundfunktion
 – die besondere Artenschutzfunktion.

Der Rückgang der Tier- und Pflanzenarten wird seit 
Jahrzehnten mit wachsender Sorge betrachtet. Die 
durchaus auch als Erfolg von praktischen Naturschutz-
maßnahmen zu wertende Wiederausbreitung einzelner 
auffälliger Arten wie z. B. in Bremen des Fischotters, 
darf nicht darüber hinweg täuschen, dass das generelle 
Ziel, den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten, 
weder auf europäischer Ebene (EU-KOMMISSION 
2011a) noch in Deutschland (z. B. Agrarlandindikator 
der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt) und 
auch nicht im Betrachtungsraum Bremen/Niedersach-
sen (Rote Listen) erreicht ist. 

Die Gefährdung geht in erster Linie auf die Vernich-
tung oder Veränderung der Lebensräume zurück. Vor 
allem die an extreme Standorte angepassten und für 
ihre Verbreitung auf diese angewiesenen Tiere und 
Pflanzen haben unter der Standortnivellierung durch 
menschliche Nutzungen (Entwässerung, übermäßige 
Nährstoffversorgung) am meisten zu leiden. Feucht-
gebiete und nährstoffarme Biotope sind folglich die 
am stärksten bedrohten Lebensräume in Deutschland. 

3.1 Biologische Vielfalt

Dieser Auftrag des Bundesnaturschutzgesetzes umfasst 
die drei Zieldimensionen Sicherung der Biologischen 
Vielfalt, nachhaltige Nutzung der Naturgüter und 
Bewahrung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
des Erholungswerts der Landschaft.

Die Beurteilung des Zustands von Natur und Land-
schaft in Bremen erfolgt nach Maßgabe dieser in §1 
des Bundesnaturschutzgesetzes ausdifferenzierten 
Ziele und konkretisierender Fachgesetze, wie z. B. des 
Bundesbodenschutzgesetzes und des Wasserhaushalts-
gesetzes, soweit diese den hohen Schutzmaßstäben 
des Bundesnaturschutzgesetzes entsprechen.

Den folgenden Kapiteln sind die auf das jeweilige 
Schutzgut bezogenen Ziele des Bundesnaturschutzge-
setzes sowie die daraus für das Landschaftsprogramm 
abgeleiteten Bewertungsmaßstäbe vorangestellt. Kurze 
Beschreibungen der allgemeinen Belastungssituation 
für das jeweilige Schutzgut weisen auf Konfliktpoten-
tiale hin, die auch in Bremen für die weitere Bearbei-
tung von Relevanz sind. Im Weiteren werden dann 
in kompakter Form die Bewertungsergebnisse für 
die einzelnen Schutzgüter bzw. die Leistungen und 
Funktionen von Natur und Landschaft vorgestellt. Die 
textlichen Darstellungen sollen einen Überblick geben 
und verweisen auf die wichtigsten Inhalte der thema-
tisch zugeordneten Karten. Detailliertere Beschreibun-
gen der Methoden und Ergebnisse befinden sich im 
Anhang A.
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Gerade für diese sind die naturräumlichen Vorausset-
zungen in Bremen sehr günstig. Hauptfaktoren für den 
Artenrückgang der jüngeren Vergangenheit in Bremen 
sind daher der Landschaftsverbrauch durch Siedlungs-
entwicklung und Verkehrsinfrastruktur sowie Verände-
rungen des Wasserhaushalts, die durch verschiedenste 
Nutzungen und den technischen Hochwasserschutz 
ausgelöst wurden. Trotzdem ist die biologische Vielfalt 
in Bremen immer noch bedeutend. 

Wesentlicher Ansatzpunkt für den Natur- und Arten-
schutz sind die Lebensräume (Biotope). Im Folgenden 
wird zunächst die allgemeine Biotopfunktion auf der 
Basis von Biotoptypenkartierungen und anschließend 
die Biotopverbundfunktion anhand der in Kapitel 2 be-
schriebenen Lebensraumkomplexe bewertet. Schließ-
lich werden Artengruppen dargestellt, die aufgrund 
ihrer Gefährdung oder natürlichen Seltenheit von 
europäischem oder landesweitem Interesse und daher 
besonders planungsrelevant sind.

3.1.2 Allgemeine Biotopfunktion
Die allgemeine Biotopfunktion steht für die Funktion 
der Biotope im Naturhaushalt, ihre Regulations- und 
Regenerationsleistungen für die Naturgüter Boden, 
Wasser, Klima/Luft. Sie steht weiterhin für die allge-
meine Bedeutung der Biotope für die biologische Viel-
falt, also ihre Lebensraumfunktion für nicht gefährdete 
oder nicht besonders geschützte Arten. 
Die Grundlage zur Bewertung dieser allgemeinen 
Biotopfunktion im Gebiet der Stadtgemeinde Bremen 
in Karte A bilden
•	 eine flächendeckende Erfassung der Biotoptypen in 

der freien Landschaft im Rahmen des IEP bis 2013 
gemäß Kartierschlüssel zur Erfassung der Biotoptypen 
in Bremen (SBUV 2005a),

•	 eine flächendeckende Erfassung der Lebensraum-
komplexe im Siedlungsraum anhand von Luftbildern 
aus dem Jahr 2008 (Realnutzungskartierung, GfL 
2009), mit einzelnen Aktualisierungen von besonders 
planungsrelevanten Nutzungsänderungen bis 2014,

•	 die Fließgewässerstrukturgütekartierungen (in 
Ermangelung einer entsprechenden Biotoptypenkar-
tierung; in Karte A gesondert abgebildet: Über-
sichtskartierung 2005 und Detailkartierung für die 
Fließgewässer mit über 10 km2 Einzugsgebiet 2012).

Die Abgrenzung der Erfassungsräume mit jeweils 
eigener Datenqualität zeigt die Legende zu Karte A. 
Weitere Erläuterungen zur Methode, insbesondere 
zur Zuordnung der Siedlungsbiotope zu Wertstufen, 
befinden sich im Anhang A (u. a. A-Tab.12).
Es folgt eine zusammenfassende Beschreibung der 
Bewertungen in Karte A.

Freie Landschaft (IEP-Untersuchungsraum)
Biotoptypen „sehr hoher Bedeutung“ sind in allen 
Landschaftsräumen Bremens verbreitet, mit Schwer-
punkten in den Flussmarschen, der Borgfelder Wüm-
meniederung und der Rekumer und Vegesacker Geest. 
Vielfach handelt es sich hierbei um Biotope, die den 
gesetzlichen Biotopschutz gemäß § 30 BNatSchG 
erfüllen. Zu ihnen zählen Auwälder, Bruchwälder, seg-
gen- und/oder binsenreiches Nassgrünland, naturnahe 
Gewässer und ihre Verlandungsbereiche, Röhrichte 
und Sümpfe sowie Trockenrasen und Heiden. Die Bio-
toptypen sehr hoher Bedeutung (Wertstufe 5) nehmen 
insgesamt 1.013 ha ein und umfassen damit ca. 7 % 
der Biotoptypen in der freien Landschaft.

Von „hoher Bedeutung“ sind 4.776 ha und damit 
ca. 33 % aller erfassten Biotoptypen im IEP-Unter-
suchungsraum. Diese verteilen sich ebenfalls auf alle 
Landschaftsräume. Dass die Biotoptypen „hoher 
Bedeutung“ mehr Fläche als diejenigen „mittlerer 
Bedeutung“ einnehmen, liegt vor allem an der noch 
relativ weiten Verbreitung artenreicher feuchter Grün-
landbestände in den Flussmarschen und naturnaher 
Laubwaldbestände in Bremen Nord.

Etwa 25 % der freien Landschaft nehmen die Bio-
toptypen „mittlerer Bedeutung“ mit 3.735 ha ein. Zu 
ihnen zählen viele Gehölzbestände, halbruderale Gras- 
und Staudenfluren, einige Grünland- und Röhricht- 
typen.

Unter Biotoptypen „allgemeiner Bedeutung“ werden 
solche ohne, mit sehr geringer und geringer Bedeu-
tung (Wertstufen 0, 1 und 2) zusammengefasst. Sie 

Wertstufen der allgemeinen Biotopfunktion
Anteile am Gebiet der Stadtgemeinde Bremen gem. Karte A

 Biotoptyp/Biotopkomplex sehr hoher Bedeutung

 Biotoptyp/Biotopkomplex hoher Bedeutung

 Biotoptyp/Biotopkomplex mittlerer Bedeutung 

 Biotoptyp/Biotopkomplex allgemeiner Bedeutung

Abb. 30

1.193
(3,7 %)

4.585
(14,4 %)

6.340
(19,9 %)19,717

(61,9 %)
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nehmen in der freien Landschaft 5.053 ha und damit 
ca. 35 % ein. Zu den großflächigen Bereichen zählen 
hier artenarmes Grünland und Ackerflächen.

Die Schwerpunktvorkommen der wertbestimmenden 
Biotoptypen sind den Verbreitungskarten der für Bre-
men typischen Lebensraumkomplexe in Kapitel 2.1.5 
zu entnehmen.

Siedlungsraum
Im Siedlungsraum fallen die großen innerstädtischen 
Parks und Friedhöfe als Biotoptypen „hoher Bedeu-
tung“ auf. Auch große Flächen um das Gebiet der 
Stahlwerke herum weisen aktuell eine „hohe“ Biotop-
funktion auf. Es handelt sich dabei überwiegend um 
Bauerwartungsland, auf dem die ursprünglich meist 
landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben wurde und 
die natürliche Entwicklung zu Magerrasen, Röhrichten 
oder Waldstadien zugelassen wurde.

Wo Siedlungsbereiche mit größeren Altbaumbeständen 
in Karte A markiert sind, wurde die Bewertung gegen-
über der Biotopwertliste nach Handlungsanleitung, die 
bei den Stadtbiotopen nicht nach Altbaumvorkommen 
differenziert, um eine Stufe angehoben.

Ein Großteil des Stadtraumes mit seinen baulichen 
Strukturen, seinem hohen Versiegelungsgrad und 
vielen intensiv gepflegten Grünanlagen und Ziergär-
ten hat nur eine allgemeine Bedeutung für Arten und 
Lebensgemeinschaften. Innerhalb dieser zusammenge-
fassten Kategorie verdienen die weniger versiegelten 
Bereiche dennoch Beachtung, da sie innerhalb des 
Siedlungsraumes im Vergleich zu stärker versiegelten 
Bereichen wichtige Funktionen für den Naturhaushalt 

bzw. die Stadtökologie erfüllen können. So weisen 
zwar die Kleingartengebiete gemäß Biotopwertliste im 
Regelfall eine „geringe Bedeutung“ auf, sie beherber-
gen aber dennoch eine gewisse Arten- und Struk-
turvielfalt und können besondere stadtökologische 
Funktionen wie Frischluftzufuhr und Wasserrückhal-
tung erfüllen. Dies gilt insbesondere für die in Bremen 
oft vorhandene Form der Kleingartenparks, wo um 
die verpachteten Parzellen herum große öffentliche 
Grünflächen (im Stadtgebiet rd. 80 ha) mit Altbaum-
beständen, Gewässern u. a. Strukturen bestehen. So 
ausgestattete Gebiete können in die Stufe „mittlere 
Bedeutung“ gelangen (vgl. Anhang A-Tab. 12). Auf 
Besonderheiten der Stadtbiotopkomplexe Bremens im 
Allgemeinen geht auch die Beschreibung in Kapitel 
2.1.5. ein. Eine abschließende Bewertung von Teilflä-
chen ist erst auf einer konkreteren Planungsebene wie 
der Grünordnungsplanung möglich.

Fließgewässer
Die Struktur eines Gewässers ist neben der Wasserqua-
lität entscheidend für die ökologische Funktionsfähig-
keit und die Besiedlung durch Pflanzen und Tiere. Die 
Natürlichkeit bzw. Naturnähe von Fließgewässern wird 
in Strukturklassen abgebildet, die in einem siebenstu-
figen System von „unverändert“ bis zu „vollständig 
verändert“ reicht. Je mehr naturraumtypische Diffe-
renzierungen im Gewässerbett und der Aue zu finden 
sind, desto besser wird die Struktur bewertet. Berück-
sichtigt wird dabei unter anderem die Laufentwicklung 
eines Gewässers, z. B. geradlinig oder mäandrierend, 
die Durchgängigkeit (Querbauwerke), Bereiche unter-
schiedlicher Strömung, Tiefe und Breite, Uferbewuchs 
sowie das Gewässerumfeld.

Die erste Strukturkartierung in Bremen Ende der 
1990er Jahre ergab, dass rund 84 % der Gewässer-
abschnitte stark, sehr stark oder vollständig verändert 
sind. Rund 16 % der Abschnitte wurden als deutlich 
verändert, nur 0,5 % als mäßig verändert beschrieben. 
In den letzten Jahren sind einige Renaturierungsmaß-
nahmen umgesetzt worden, so dass sich die Situation 
leicht verbessert darstellt. 

Im Jahr 2012 erfolgte eine Detailkartierung fast aller 
Gewässer mit einem Einzugsgebiet ≥ 10 km² mit 
Ausnahme der Weser (für die das Verfahren nicht 
anwendbar ist) und der künstlichen Gewässer, die wei-
terhin nach dem Übersichtsverfahren der 1990er Jahre 
bewertet werden. Das Ergebnis zeigt Abb. 31. Bei 
einem Vergleich mit der ersten Strukturkartierung muss 
jedoch berücksichtigt werden, dass mit der Detailkar-
tierung einzelne, gut ausgeprägte Gewässerabschnitte 
separat erfasst werden, die bei der gröberen Über-
sichtskartierung durch die Mittelung im vorgegebenen 
Gewässerabschnitt (Wasserkörper) nicht hervortraten. 

Der Zustand der bremischen Fließgewässer hinsichtlich 
ihrer Gewässerstruktur wird im Folgenden zusammen-
fassend dargestellt. In Klammern wird auf die Einstu-

Abb. 31

Quelle: 
SUBVE, Daten  
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fungen der Gewässerstrukturkartierung verwiesen, die 
in Karte A abgebildet ist.

Der Zustand der Weser im Bereich der Stadt Bremen 
ist bestimmt durch den Ausbau zwischen Bremen und 
Bremerhaven im Wesentlichen im Zeitraum von 1890 
bis 1980. Im Zuge dieser Maßnahmen wurde der ehe-
mals flache Tieflandstrom „sehr stark bis vollständig“ 
verändert. Folgen der Weserbegradigung und nach-
folgender Fahrrinnenvertiefungen sind der Anstieg 
des Tidenhubs in Bremen von etwa 0,20 m vor dem 
Ausbau auf heute max. 4,50 m, vor allem durch den 
Aufstau der Flutwelle vor dem Hemelinger Wehr und 
das ausbaubedingt überproportionale Absinken des 
Tideniedrigwassers, infolgedessen die Zunahme der 
Geschwindigkeit der Tideströmungen und das höhere 
Auflaufen der Sturmfluten.

Die Ufer der Weser sind in Bremen im Wesentlichen 
durch nicht vergossene Steinschüttungen befestigt. In 
Bremen-Nord und in den Häfen überwiegen Spund-
wände und Betonmauern. Im Rahmen des durch den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
geförderten Programms „Lebensader Weser“ wurden 
an verschiedenen Abschnitten die Uferbefestigungen 
zurückgebaut, Ufer abgeflacht sowie einzelne Neben-
gewässer angelegt und naturnahe Sandufer entwickelt.

Die Ufer der Lesum sind, abgesehen von wenigen 
natürlichen bzw. naturnahen Partien (vor allem im 
Bereich der Bauernhocke), weitgehend mit Steinschüt-
tung versehen („deutlich bis stark verändert“). Auch 
hier machen sich Weserausbau und –vertiefungen 
durch einen unnatürlich hohen Tideeinfluss deutlich 
bemerkbar.

Die untere Wümme ist das einzige Fließgewässer 
Bremens mit überwiegend naturnahem Lauf, nur hier 
wurden „gering veränderte“ Abschnitte kartiert. Vom 
Wörpe-Zufluss bis zur Mündung in die Lesum sind die 
Ufer „gering bis mäßig“ ausgebaut. Der mäandrie-
rende Fluss weist Schlick- und Sandufer auf, die durch 
ausgedehnte Röhrichtflächen begleitet werden. Nur 
die Prallhänge sind durch Steinschüttung gesichert. 
Zum Teil sichern Spundwände schar liegende Deich-
stellen. Auch in der Wümme ist der negative Einfluss 
der Weservertiefungen, der sich bis an die Landes-
grenze bei Ebbensiek fortsetzt, durch zunehmende 
Erosionsgefährdung der wertvollen Schilflebensräume 
zu bemerken. Oberhalb des Wörpe-Zuflusses ist die 
Wümme stärker verbaut. Der an der nordöstlichen 
Landesgrenze verlaufende Wümme-Nordarm ist in 
großem Umfang renaturiert worden.

Die insgesamt „stark bis sehr stark veränderte“ 
Ochtum ist wegen der konsequenten Stauhaltung 
oberhalb des Warturmer (Woltmershauser) Staus nicht 
tidebeeinflusst. Im Bereich zwischen Warturmer und 
Stromer Stau treten gelegentlich tidebedingte Wasser-
standsschwankungen auf. Die Fließgeschwindigkeit ist 

langsam, insbesondere in dem naturnah angelegten 
Verlauf der Huchtinger Ochtum. Der Bereich unterhalb 
des Stromer Staus bis zur Landesgrenze ist deutlich 
tidebeeinflusst. Hier wurde im Landschaftsprogramm 
1991 noch auf die zunehmende Eigenentwicklung 
ehemals befestigter Abschnitte hingewiesen. Aufgrund 
der zunehmenden Erosion durch den Weserausbau 
mussten die Ochtumufer in jüngster Zeit wieder stär-
ker befestigt werden.

Die Kleine Wümme ist ein auf gesamter Länge gestau-
tes Gewässer, das als stark verändert eingestuft ist, 
wenngleich sie im Bereich des Blocklandes auch na-
turnähere Strukturen aufweist. Im städtisch geprägten 
Oberlauf ist sie „sehr stark“ verbaut und über lange 
Strecken verrohrt.

Die Varreler Bäke ist in vielen Bereichen mit Bongossi-
holz verbaut. Durch den für Fische und wirbellose Tiere 
kaum überwindbaren Flügger Stau ist die Durchgän-
gigkeit sehr eingeschränkt. Der Wasserkörper oberhalb 
des Flügger Staus ist weitgehend „stark bis sehr stark 
verändert“. Der untere Lauf weist einige lediglich 
„deutlich veränderte“ Abschnitte auf.

Das Huchtinger Fleet ist im Stadtbereich mit Bongossi 
sehr stark verbaut und begradigt. Es kann unterhalb 
des Schöpfwerks Huchting bei hoch auflaufenden 
Gezeiten tidebeeinflusst sein. Im Bereich des Natur-
schutzgebiets „Ochtumniederung bei Brokhuchting“ 
verläuft das Fleet durch weitgehend extensiv genutztes 
Grünland und ist auch hier noch „deutlich bis stark 
verändert“.

Die Schönebecker Aue weist im oberen Teil des Bremer  
Abschnittes noch unbefestigte Partien, z. T. mit Ge-
hölzbestand, auf („mäßig verändert“). Im weiteren 
Verlauf sind die Ufer, ebenso wie die der „sehr stark 
veränderten“ Ihle, durch Rasengittersteine und Bon-
gossi verbaut, die in der Schönebecker Aue allerdings 
abgängig sind. Die Wasserführung aller Geestbäche 
wird durch Wehre oder Sohlstufen gesteuert. Einige 
Wehre wurden seit dem Ende der 1980er Jahre zurück-
gebaut. Durch ein Umflutgerinne am Schönebecker 
Schloss und die Beleuchtung der Tunnelstrecke unter 
dem Vegesacker Bahnhof gilt die Schönebecker Aue 
auf bremischen Gebiet wieder als für Fische durchgän-
gig. 

Die Blumenthaler Aue und die Beckedorfer Beeke sind 
im Unterlauf vor ihrem Zusammenfluss ehemals be-
festigt, können sich aber heute zunehmend eigendy-
namisch entwickeln. Im oberen Abschnitt auf Bremer 
Gebiet sind beide meist unverbaut und abschnittsweise 
mit standorttypischen Gehölzen bestanden („mäßig 
verändert“).

Der aus einem natürlichen Fließgewässer hervorgegan-
gene Embser Mühlengraben, der auch als Oberlauf 
des Deichschlot bezeichnet werden kann, ist durch 
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eine Vielzahl von Renaturierungsmaßnahmen auf 
bremischem Gebiet und oberhalb der Landesgrenze 
seit Mitte der 1990er Jahre in seiner Struktur deutlich 
verbessert worden, so dass sich auch hier naturnahe 
Abschnitte finden lassen. Auch am Deichschlot haben 
Renaturierungen zu einer deutlichen Verbesserung der 
Lebensraumqualität geführt. Die geradlinig als Vorflu-
ter ausgebauten Gewässer sind dennoch im Wesentli-
chen als „sehr stark verändert“ einzustufen.

Der Mitte der 1990er Jahre als „sehr stark verändert“ 
erfasste Abschnitt des Mühlenhauser Fleets westlich 
des Güterverkehrszentrums (s. Abbildung in Karte 
A) wurde im Zuge des Baus der A 281 verlegt und 
als mäandrierendes Gewässer neu gestaltet. In die 
zwei Wehre wurden Fischpässe integriert, so dass die 
Durchgängigkeit in diesem Abschnitt wieder hergestellt 
ist. In seinem weiteren Verlauf hat das Mühlenhauser 
Fleet ebenfalls einen mäandrierenden Verlauf und 
überwiegend unbefestigte Ufer.

Gräben und Fleete
Für Gräben und kleinere Fleete liegen keine Struk-
turkartierungen nach dem bundesweiten Schema vor. 
Innerhalb der Kartiergebiete des Integrierten Erfas-
sungsprogramms werden sie nach den Maßstäben der 
Biotoptypenkartierung bewertet. Für eine Darstellung 
in Karte A ist das Grabennetz allerdings zu feingliedrig. 
Die meist schnurgerade ausgebauten Gräben und diese 
aufnehmenden Fleete der historischen Kulturlandschaft 
des Feuchtgrünlandrings haben ihr Erscheinungsbild in 
den letzten 20 Jahren zum Teil verändert. Die bereits 
1991 im damaligen Landschaftsprogramm beschrie-
bene Tendenz, dass sich die Fleetufer außerhalb der 
Siedlungsbereiche weitgehend frei entwickeln können, 
hat an vielen Stellen zur Ausprägung von Schwimm-
blattzonen geführt. Auch Röhrichtsäume und Gehölze 
haben sich ausgedehnt. 

Die 900 km an kleineren Gräben in den Grünlandare-
alen des Werderlandes, Blocklandes, Niedervielandes 
mit Brokhuchting und der Borgfelder Wümmewiesen 
haben eine hohe Bedeutung als Sekundärlebensraum 
für Tiere und Pflanzen der Auengewässer. Daher wer-
den ca. 100 km Gräben seit 2009 besonders naturver-
träglich unterhalten (Ökologisches Grabenräumpro-
gramm, s. Kap. 5.2.6). 

Im Siedlungsbereich sind die Gewässer nach wie vor 
überwiegend verbaut, mit meist steil angelegten Ufern 
und nur schmalen Randstreifen mit Bewuchs. Soweit 
aber die Deichverbände zuständig sind, werden die 
Uferbefestigungen nach Möglichkeit nicht mehr un-
terhalten, so dass auch hier eine Eigenentwicklung im 
begrenzten Rahmen stattfinden kann.

3.1.3 Biotopverbundfunktion
Die Biotopverbundfunktion ist von zentraler Bedeu-
tung für die Sicherung der biologischen Vielfalt. Daher 
besteht der gesetzliche Auftrag, einen länderübergrei-
fenden Biotopverbund aus Kern- und Verbindungsflä-
chen sowie Verbindungselementen zu schaffen, der die 
repräsentative Verbreitung aller wild lebenden Tiere 
und Pflanzen und ihre Ausbreitungswege dauerhaft 
sichert (§ 21 Abs. BNatSchG). Dies unterstützend ist 
die regionale Biotopvernetzung durch lineare und 
punktförmige Elemente zu erhalten oder wieder her-
zustellen.

Die hierzu in der Stadtgemeinde Bremen geeigneten 
Flächen wurden zunächst anhand der bundesweit 
abgestimmten Hauptkriterien (BfN 2004) gutachtlich 
ermittelt (HANDKE & TESCH 2009a, 2009b)16 . Die 
Flächenbewertung umfasst die Funktionen als Fort-
pflanzungs- und Nahrungsbiotop sowie als Wander-
weg oder Trittstein für die Ausbreitung oder Wieder-
besiedlung von wertgebenden Arten. Maßgeblich sind 
Größe, Struktur und Lage (Vernetzung) der Teilräume 
sowie das Vorkommen einer gewissen Zahl von Zielar-
ten des Naturschutzes. Aufgrund der unterschiedlichen 
Datengrundlagen in der freien Landschaft (Integriertes 
Erfassungsprogramm) und im Siedlungsraum (Luft-
bildauswertung) erfolgte die Bewertung für die freie 
Landschaft und den Siedlungsbereich getrennt nach 
einer jeweils angepassten Methodik (vgl. Abbildung in 
Karte A).

Eine Übersicht über das Ergebnis der Bewertung der 
Biotopverbundfunktion gibt Tab. 8. Die Zuordnung zu 
den Wertstufen „nationale“ und „landesweite“ Be-
deutung weist auf die besondere Rolle für den länder-
übergreifenden Biotopverbund hin. Für die funktionale 
Vernetzung dieser potentiellen Kernflächen können 
zusätzlich auch Flächen „regionaler Bedeutung“ erfor-
derlich sein. Darüber hinaus kann den Flächen „lokaler 
Bedeutung“ eine wichtige Funktion für die innerstäd-
tische Biotopvernetzung zukommen. Die Festlegung 
der dauerhaft zu sichernden Kern- und Verbindungs-
flächen sowie Verbindungselemente einerseits und 
der sonstigen Biotopvernetzungslemente andererseits 
erfolgt entsprechend der fachlichen Erforderlichkeit im 
Planungsteil (Kap. 4.6).

Die national, landesweit und regional bedeutsamen 
Biotopverbundflächen sind in Karte A dargestellt. Im 
Siedlungsraum sind auch lokale Vernetzungselemente 
wie Böschungen mit Gehölzstrukturen, Gräben und 
Fleete sowie alte Alleen und Bereiche mit Altbäumen 
dargestellt. Damit sind zentrale Flächen und Strukturen 
für die Sicherung der Artenvielfalt abgebildet. 

9 Eine von der Naturschutzbehörde veröffentlichte Kurzfassung stellt Inhalte und Mehtodik allgemein verständlich dar (SUBVE 2010).



71

Tab. 8
Quelle: Handke & 
Tesch 2009a

Bewertung der Biotopverbundfunktion in der freien Landschaft

Lebensraumkomplexe Wertstufe Biotopverbund (Fläche in ha) Summe 4-1

Bestand 2007 4 
National 
bedeutsam

3 
Landesweit 
bedeutsam

2 
Regional 
bedeutsam

1 
Lokal 
bedeutsam

Fläche in ha

Offenlandbiotope (gesamt) 9 185 264 72 530

Waldflächen u. wertvolle
Altbaumbestände

22 118 301 108 549

Grünland-Graben-Areale 
(inkl. Überschwemmungs-
grünland) 

662 2.411 1.193 1.193 5.910

Sonstige Agrarlandschaften 0 0 547 1.676 2.223

Größere Stillgewässer  
(inkl. Uferzone)

0 59 52 4 115

Fließgewässer  
(Flüsse, Bäche, Fleete)

0 135 1.257 8 1.400

Summen gesamt 693 2.908 4.065 3.061 10.727

Anteil an der Gesamtfläche 
der bewerteten  
Lebensraumkomplexe

6 % 27 % 38 % 29 % 100 %

Anteil an der Stadt- 
gemeinde Bremen

2 % 9 % 13 % 10 %

11 % 23 % 34 %

Die „Besondere Artenschutzfunktion“ einer Fläche 
kann jedoch nur im konkreten Einzelfall, z. B. bei der 
Anwendung der Eingriffsregelung, aufgrund aktueller 
Daten zu den Vorkommen seltener oder gefährdeter 
Arten ermittelt werden. Dem entsprechend wurden – 
über die auf bedeutende Artvorkommen hinweisenden 
Biotopverbundflächen sowie die Bereiche mit beson-
derer Erlebniswirkung (Kap. 3.1.6) hinaus – keine 
weiteren artbezogenen Aspekte in Karte A aufgenom-
men. Stattdessen weisen die folgenden Kapitel auf be-
sonders schutzwürdige Artengruppen hin, die bei der 
Ermittlung der Artenschutzfunktion konkreter Flächen 
von vorrangigem Interesse sind.

Abb. 32Besondere Biotopverbundfunktion
Anteile am Gebiet der Stadtgemeinde Bremen gem. Karte A

 Sehr hohe Bedeutung für den Biotopverbund  

 (nationale Bedeutung)

 Hohe Bedeutung für den Biotopverbund  

 (überregionale Bedeutung in Niedersachsen und Bremen)

 Mittlere Bedeutung für den Biotopverbund (regionale Bedeutung)

 Übrige Bereiche

705
(2,2 %)

2.932
(9,2 %)

4.399
(13,8 %)

23.799
(74,8 %)
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3.1.4 Gefährdete Lebensräume und Arten
Für ein zielorientiertes Handeln fordert das Bun-
desnaturschutzgesetz die Berücksichtigung des 
Gefährdungsgrads (vgl. Kap. 3.1.1). Die konkreten 
Vorkommen gefährdeter Arten sind hingegen im 
Landschaftsprogramm nicht vollständig ermittelbar. 
Die folgende Darstellung ausgewählter, besonders 
charakteristischer Artengruppen hat daher nur Hin- 
weischarakter. Die Textkarten 3.1-1 bis 3.1-4 zeigen:
•	 gefährdete Pflanzenarten der Gewässer, des Grün-

landes und nährstoffarmer Standorte
•	 die Brutdichte fünf charakteristischer Wiesenlimiko-

len und die Verbreitung gefährdeter Brutvögel der 
Röhrichte.

Datengrundlage für die Verbreitung der gefährdeten 
Pflanzenarten bilden die IEP-Daten bis 2013 und Alt-
daten der Jahre 2001 bis 2008 ergänzt um Fundpunkte 
ausgewählter, sehr seltener Gefäßpflanzenarten (CAS-
TRO & POHLMANN 2010).
Die Brutdichte der 5 charakteristischen Wiesenlimiko-
len Kiebitz, Rotschenkel, Uferschnepfe, Großer Brach-
vogel und Bekassine wurde anhand der IEP-Daten der 
Jahre 2004 bis 2010 sowie der im Rahmen der Betreu-
ung der Natura 2000-Gebiete in den Jahren 2009 und 
2010 gewonnnen Daten ermittelt (JORDAN 2012). 
Ergänzend zu den Wiesenlimikolen sind Brutvögel der 
Röhrichte dargestellt. Hierbei handelt es sich ebenfalls 
um IEP-Daten (2004-2010) und Altdaten ab 2001.

Einen hohen Stellenwert für den hiesigen Natur- und 
Artenschutz haben Tier- und Pflanzenarten, die nur in 
Deutschland vorkommen oder von denen ein hoher 
Anteil der Weltpopulation hier vorkommt. Für diese 
Arten hat Deutschland international eine besondere 
Verantwortung. Über das 2011 von der Bundesre-
gierung beschlossene Bundesprogramm „Biologische 
Vielfalt“ werden Maßnahmen zum Schutz und zur 
Erhaltung der „nationalen Verantwortungsarten“ 
besonders gefördert. 

In Bremen kommt mit dem Kiebitz (Vanellus vanellus) 
lediglich eine nationale Verantwortungsart als regel-
mäßiger Brut- und Zugvogel vor. Für diese Art hat 
Bremen durch Schutz, Pflege und Entwicklung von 
geeigneten Lebensräumen einen besonderen Beitrag 
zum Erhalt der repräsentativen Verbreitung zu leisten. 
Weitere Tier- und Pflanzenarten in nationaler Verant-
wortung mit Vorkommen in Bremen sind Zwergschwan 
(nur Rastvogel), Malermuschel, Scheiden-Gelbstern, 
Sumpf-Bärlapp, Weißes Schnabelried und Breitblättri-
ges Knabenkraut.

Textkarte 3.1-1: Verbreitung gefährdeter  
Pflanzenarten der Gewässer
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Textkarte 3.1-2: Verbreitung gefährdeter Pflanzenarten 
des Grünlandes (inkl. Grabenränder)
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Textkarte 3.1-3: Verbreitung gefährdeter Pflanzen-
arten nährstoffarmer Standorte (Moore, Heiden, 
Magerrasen, Pionierfluren, Fels-/Mauerfluren) 
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Textkarte 3.1-4: Vorkommen von Brutvogelarten des 
Grünlands und der Röhrichte
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3.1.5 Lebensräume und Arten von  
gemeinschaftlichem Interesse
Die Lebensräume und Arten, die im Gebiet der Euro-
päischen Union eines besonderen Schutzes oder einer 
Regelung ihrer Nutzung bedürfen, sind in den Anhän-
gen I, II, IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-Richtlinie) aufgeführt. Für alle in Europa regelmä-
ßig vorkommenden Vogelarten gilt die Vogelschutz-
richtlinie entsprechend. Die Lebensraumtypen und 
Arten der FFH-Richtlinie befinden sich innerhalb ihres 
europäischen Verbreitungsgebiets in einem ungüns-
tigen Erhaltungszustand, sind potentiell bedroht oder 
besonders selten. Vom Verschwinden bedrohte Arten 
oder Lebensräume, für deren Erhalt der Europäischen 
Gemeinschaft aufgrund ihres natürlichen Verbreitungs-
gebiets eine besondere Verantwortung zukommt, sind 

„prioritär“ zu schützen. Zum Erhalt der Lebensräume 
des Anhangs I und der Arten des Anhangs II der FFH-
Richtlinie werden besondere Schutzgebiete ausgewie-
sen (s. Kap. 5.2.1). Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie sind aufgrund ihres Gefährdungsgrads auch 
außerhalb der Schutzgebiete streng geschützt.

In Bremen kommen 13 Lebensraumtypen von gemein-
schaftlichem Interesse in signifikanter Ausprägung 
vor (s. Tab. 9 und Textkarte 3.1-5). Tab. 10 gibt einen 
Überblick über die in der Stadtgemeinde Bremen 
nachgewiesenen sowie zu erwartenden Tierarten von 
gemeinschaftlichem Interesse. Pflanzenarten der An-
hänge II und IV kommen in Bremen nicht vor.

Abb. 33
Vogelschwarm über 
den Wümmewiesen
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Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse mit  
wertgebenden Vorkommen in der Stadtgemeinde Bremen (LRT)

LRT Kurzbezeichnung (EU Code-Nr.) Wertgebende Vorkommen in den FFH-
Gebieten von Bremen (gem. Standard-
datenbögen Mai 2012)

Trockene, nährstoffarme Lebensräume auf sandigen Böden

Sandheiden mit Besenginster und Ginster (2310)
Heide u. Heideweiher auf der  
Rekumer Geest (DE 2717-301)Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf  

Binnendünen (2330)

Moore, Feuchtheiden, nährstoffarme Kleingewässer

Sehr nährstoff- und basenarme Stillgewässer mit Strandlings-
Gesellschaften (3110)

Heide u. Heideweiher auf der  
Rekumer Geest (DE 2717-301)

Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit Strand-
lings- oder Zwergbinsen-Gesellschaften (3130)

Dystrophe Stillgewässer (3160)

Feuchte Heiden mit Glockenheide (4010)

Torfmoor-Schlenken mit Schnabelbinsen-Gesellschaften (7150)

Stillgewässer, nährstoffreiche Kleingewässer

Nährstoffreiche bis mäßig nährstoffreiche kalkhaltige Stillgewässer 
mit Armleuchteralgen (3140)

Kuhgrabensee (DE 2819-302),  
Grambker Feldmarksee (DE 2818-301)

Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laich-
kraut- oder Froschbiss-Gesellschaften (3150)

Zentrales Blockland (DE 2818-302), 
Werderland (DE 2817-301)

Grünland, Hochstaudenfluren

Binnenland-Salzstellen (1340 – Prioritärer Lebensraumtyp) Hollerland (DE 2819-370), Binnensalz-
stelle Rethriehen (DE 2918-302)

Pfeifengraswiesen (6410) Zentrales Blockland (DE 2818-302)

Feuchte Hochstaudenfluren (6430) Untere Wümme (DE 2819-301),  
Hollerland (DE 2819-370, Sondertyp  
an Niedermoor-gräben)

Magere Flachland-Mähwiesen (6510) Werderland (DE 2817-301)

Tab. 9 
Lebensraumtypen
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Textkarte 3.1-5 Verbreitung der  
FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT)
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Arten von gemeinschaftlichem Interesse
in der Stadtgemeinde Bremen

Deutscher  
Name

Wissenschaftl.
Name

Anh
II

Anh 
IV

Anh 
V

Vorkommen/
Größenklasse/
Bemerkung

Wertgebende Art in 
FFH-Gebiet (gem. 
Standarddatenbö-
gen Mai 2012)

Säugetiere

Fischotter
(Otter)

Lutra lutra x x 1 – 5 Individuen Untere Wümme 
(DE 2819-301)

Seehund Phoca vitulina x x 1 jagdbar, ganz- 
jährig geschont

Biber Castor fiber x x bisher keine, Ein-
wanderung

Teichfledermaus Myotis 
dascyneme

x x Nur Nahrungsgebie-
te, keine Wochen-
stuben oder Winter-
quartiere bekannt

alle übrigen  
Fledermausarten

Microchiroptera x

Baummarder Martes martes x Jagdbar, Jagdzeit 
1.11. – 31.1.

Iltis Mustela  
putorius

x Jagdbar, Jagdzeit 
1.09. – 31.1.

Lurche

Kammmolch Triturus cristatus x x 2 Heide und Heide-
weiher Rekumer 
Geest  
(DE 2717-301)

Laubfrosch Hyla arborea x Keine aktuellen  
Vorkommen be-
kannt, Wiederbe-
siedlung möglich

Knoblauchkröte Pelobates 
fuscus

x

Kreuzkröte Bufo calamita x

Moorfrosch Rana arvalis x

Wasserfrosch Perophylax  
esculentaus

x Nur in BHV

Seefrosch Perophylax  
ridibundaus

x

Grasfrosch Perophylax  
temporarius

x

Kriechtiere

Zauneidechse Lacerta agilis x

Tab. 10 

Größenklassen: 
1 = 2-50 Individuen, 

2 = 51-200 Indiv., 
3 = 201-1000 Indiv., 
4 = 1001-5000 Indiv.
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Arten von gemeinschaftlichem Interesse
in der Stadtgemeinde Bremen

Deutscher  
Name

Wissen-
schaftl.
Name

Anh
II

Anh 
IV

Anh 
V

Vorkommen/
Größenklasse/
Bemerkung

Wertgebende Art in FFH-
Gebiet (gem. Standarddaten-
bögen Mai 2012)

Fische und Rundmäuler

Finte Alosa fallax x x 3 Weser zw. Ochtummündung 
u. Rekum (DE 2817-370)

Bitterling Rhodeus 
amarus

x 1 Zentrales Blockland  
(DE 2818-302)

Steinbeißer Cobitis 
taenia

x 3 Zentrales Blockland  
(DE 2818-302), 
Werderland (DE 2817-301), 
Niedervieland – Stromer  
Feldmark (DE 2918-370),
Hollerland (DE 2819-370)**

Schlamm-
peitzger

Misgurnus 
fossilis

x 2 Hollerland (DE 2819-370), 
Zentrales Blockland  
(DE 2818-302)**, 
Niedervieland – 
Stromer Feldmark 
(DE 2918-370)**

Lachs Salmo salar x x

Äsche Thymallus
thymallus

x Varrler Bäke:  
Besatzbestand

Barbe Barbus spec. x Wümme-Nordarm, 
Mittelweser, Ochtum

Meerneun-
auge

Petromyzon  
marinus

x 1 Untere Wümme  
(DE 2819-301), 
Lesum (DE 2818-304), 
Bremische Ochtum 
(DE 2918-371), 
Weser zw. Ochtummündung  
u. Rekum (DE 2817-370)

Flussneunauge Lampetra 
fluviatilis

x x 4 Untere Wümme  
(DE 2819-301), 
Lesum (DE 2818-304), 
Bremische Ochtum 
(DE 2918-371), 
Weser zw. Ochtummündung  
u. Rekum (DE 2817-370)

Käfer

Schmalbindi-
ger Breitflügel-
Tauchkäfer

Graphoderus 
bilineatus

x x 1 Hollerland
(DE 2819-370)

Eremit* Osmoderma 
eremita

x x 2-3 Krietes Wald (DE 2919-370), 
Parks in Oberneuland  
(DE 2919-371)



86 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 3 Bewertung und Konfliktanalyse

Arten von gemeinschaftlichem Interesse
in der Stadtgemeinde Bremen

Deutscher  
Name

Wissenschaftl.
Name

Anh
II

Anh 
IV

Anh 
V

Vorkommen/
Größenklasse/
Bemerkung

Wertgebende Art in 
FFH-Gebiet (gem. 
Standarddatenbö-
gen Mai 2012)

Libellen

Große 
Moosjungfer

Leucorrhinia 
pectoralis

x x 1

Grüne  
Flussjungfer

Ophiogomphus 
cecilia

x x 1 Untere Wümme 
(DE 2819-301)**

Helm-Azurjungfer Coenagrion  
mericulae

x Keine aktuellen Vor-
kommen bekannt, 
Vorkommen aber 
möglich

Vogel- 
Azurjungfer

Coenagrion 
ornatum

x Keine aktuellen Vor-
kommen bekannt, 
Vorkommen aber 
möglich

Asiatische 
Keiljunger

Gomphus  
flavipes

x

Grüne Mosaik- 
jungfer

Aeshna 
viridis

x

Weichtiere

Zierliche 
Tellerschnecke

Anisus vorticulus x x 1 Hollerland 
(DE 2819-370)

Weinberg- 
schnecke

Helix pomatia x

Pflanzen (Pflanzenarten der Anhänge II und IV kommen in Bremen nicht vor)

Torfmoose Sphagnum  
compactum, 
S. fallax, 
S. fimbriatum,  
S. flexuosum,  
S. girgensohnii, 
S. palustre, 
S. rubellum,  
S. squarrrosum

x

Rentierflechten Cladonia arbus-
cula, C. porten-
tosa

x

Weißmoos Leucobryum 
glaucum

x

Fortsetzung  
Tab. 10: 

Liste der in der Stadt-
gemeinde Bremen 

vorkommenden oder 
zu erwartenden  

Tier- und Pflanzen-
arten von gemein-

schaftlichem Interesse

*: Prioritäre Art
**: nicht signifikantes 

Vorkommen  
im Gebiet, kein 

Schutzgrund

Größenklassen: 
1 = 2-50 Individuen, 

2 = 51-200 Indiv., 
3 = 201-1000 Indiv., 
4 = 1001-5000 Indiv.

Die in Anhang V aufgeführten, wirtschaftlich genutz-
ten Arten unterliegen Bestimmungen, die ihre nach-
haltige Nutzung ermöglichen und sichern sollen, ohne 
sie in ihrem Bestand zu gefährden. Hierunter fallen 
z. B. Torfmoose oder essbare Tiere wie viele Fischarten, 
Amphibien und die Weinbergschnecke.

Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse sind im 
Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/
EWG zur Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) 
aufgeführt. Die folgende Tabelle ordnet alle in Bremen 
nachgewiesenen Vogelarten des Anhangs I der Vogel-
schutzrichtlinie den Vogelschutzgebieten, in denen sie 
wertgebend sind, zu.
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In Bremen nachgewiesene Vogelarten des Anhangs I  
der Vogelschutz-Richtlinie

Artname Status in  
Bremen

Bp-Bestand Bre-
men 2000 (Schät-
zung nach SEITZ 
et al. 2004)**

RL 
NDS/HB 
2007

RL BRD 
2007

Wertgebende Art 
gem. Standard-da-
tenbogen In VSG

Blaukehlchen B 250 - V NV, WL, BL

Eisvogel B 2 – 4 3 V BL

Flussseeschwalbe B 44 – 60 2 2 Weseraue

Kampfläufer B/G 1 – 2 1 1 NV, BL, BW

Mittelspecht B 5 (-9) - V

Rohrdommel B 0 – 3 1 2

Rohrweihe B 35 3 - NV, WL, BL, BW

Rotmilan B 0 – 1 2 V

Rotrückenwürger (Neuntöter) B 5 – 10 3 - WL

Säbelschnäbler B/G 0 – 1 - -

Schwarzkopfmöwe (B) 0 – 1 2 -

Schwarzspecht B 1 – 2 - -

Sumpfohreule B 0 – 3 1 1 NV

Tüpfelsumpfhuhn B 30 – 40 1 1 NV, BW

Uhu B 1 3 3

Wachtelkönig B bis 150 2 2 NV, WL, HL, BW

Wanderfalke B 1 – 2 2 3 Weseraue

Weißstorch B 8 – 11 2 3 NV

Wiesenweihe B 0 – 5 2 2

Heidelerche B 1 3 V

Bruchwasserläufer G 1 1 NV, BW, OW, OG

Fischadler G 1 3 Weseraue

Goldregenpfeifer G 1 1 NV

Kornweihe G 2 2 NV, OW, BW

Kranich G - -

Nonnengans G R -

Seeadler G 2 -

Trauerseeschwalbe G 2 1

Wespenbussard G 3 V

Merlin G

Silberreiher G WL,BL

Singschwan G BL, BW

Zwergsäger G NV, BL

Zwergschwan G BL, BW, OW,  
Weseraue, NV

Status: B: Brutvogel in Bremen; Bp = Brutpaare | G: Gastvogel in Bremen

** Bestandsangaben 
für Mittelspecht, Uhu 
und Heidelerche aus 
IEP-Erfassungen  
2004 – 2008

Gebietskürzel der 
VSG: NV =  
Niedervieland  
(DE 2918-401),  
WL = Werderland  
(DE 2817-401),  
BL = Blockland  
(DE 2818-401),  
HL = Hollerland  
(DE 2819-370),  
BW = Borgfelder 
Wümmewiesen  
(DE 2819-402),  
OW = Oberneulander 
Wümmeniederung  
(DE 2919-402),  
OG = Ochtum bei 
Grolland  
(DE 2918-402).  
Weseraue  
(DE 2919-401)

Tab. 11 
Stand Dezember 
2012; ohne in 
Bremen sehr selte-
ne Gastvögel (z. B. 
Sterntaucher, Kleines 
Sumpfhuhn, Zwerg-
seeschwalbe, etc.); 

Abkürzungen: s.u.; 
Rote Liste (RL) NDS/
HB: Krüger & Olt-
manns (2007),  
RL BRD: Südbeck  
et al. (2007)
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Bedeutende Rastgebiete für Zugvögel
In den größeren zusammenhängenden Feuchtgebieten 
Bremens werden seit 1992/93 regelmäßig Wasser- und 
Watvogelzählungen von September bis April durch-
geführt. Seit 2004 erfolgen die Zählungen in den neu 
geordneten Gebieten Wümmeniederung, Blockland, 
Werderland, Niedervieland, Osterstader Marsch-Süd 
(Rekumer Marsch) und Mittelweser sowie ab 2007/08 
Bremerhaven-Süd (Luneplate). Die Mehrzahl der Zähl-
gebiete liegt in EU-Vogelschutzgebieten, die übrigen 
sind überwiegend als Landschafts- oder Naturschutz-
gebiet geschützt. 

Im Zeitraum 2004/05 bis 2010/11 (EIKHORST 2012) 
wurden insgesamt 56 Gastvogelarten gezählt, die mit 
mindestens lokal bedeutenden Anzahlen in einem der 
70 Zählgebiete beobachtet wurden. Herausragende 
Anzahlen erreichten dabei Pfeifente, Blässgans, Non-
nengans und Graugans (Angaben mit Bremerhaven). 
Die tauchenden Vogelarten waren zu einem hohen 
Anteil im Bereich Mittelweser zu finden. Die meis-
ten Schwäne rasteten im Blockland. Watvögel traten 
vermehrt im Blockland auf, Möwen im Niedervieland. 
Die Schwimmenten bevorzugen die Wümmeniederung 
und das Niedervieland zur Rast.

Die Bestandsentwicklung zeigte für die Wasservögel 
(Gänse, Enten) eine seit 1992/93 insgesamt positive  
Entwicklung, wohingegen die Bestände bei den 
Watvögeln (insbesondere Austernfischer, Kiebitz, 
Uferschnepfe, Rotschenkel) und Möwen (Lachmö-
we, Sturmmöwe, Silbermöwe, Mantelmöwe) deutlich 
rückläufig sind. 

Die Bewertung der Rastgebiete erfolgt international10 
bzw. national11 nach einheitlichen Kriterien. Danach 
hat das Blockland im betrachteten Zeitraum eine in-
ternationale Bedeutung als Gastvogellebensraum v. a. 
für den Zwergschwan. Nationale Bedeutung erreichten 
die Wümmeniederung (v. a. aufgrund der Rastzahlen 
bei der Pfeifente) und das Niedervieland, wobei in 
beiden Gebieten in einzelnen Wintern auch internatio-
nal bedeutsame Rastvogelzahlen erreicht wurden. Die 
übrigen Gebiete haben landesweite Bedeutung auf der 
Ebene Bremen/Niedersachsen.

3.1.6 Bedeutung von Artenvorkommen für  
das Naturerleben
Pflanzen und Tiere tragen in vielfältiger Weise zum 
Naturerleben bei und Verkörpern das Typische bzw. die 
Eigenart und Vielfalt einer Landschaft. Der Vogelzug 
ist im Feuchtgrünlandgürtel besonders gut im Bereich 
der großen, gut einsehbaren Rastflächen wie in der 
Borgfelder Wümmeniederung zu erleben. Diese Vo-
gelrastgebiete, die einsehbaren Orte größerer Brut-
vogelansammlungen sowie die in den letzten Jahren 
zumeist besetzten Weißstorchhorste sind als natur-
raumtypischer Beitrag zum Naturerleben in  
Karte A „Arten und Biotope“ eingetragen.

10 Birdlife international 2004, seit 2006 nach Wetlands international
11 Burdorf et al. 1997, ab 2010 nach Wahl et al. i. Vorb., Krüger et al. 2010

Textkarte 3.1-6: Bedeutende Rastge-
biete für Zugvögel
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3.1.7 Beeinträchtigungen und Gefährdungen des 
Schutzguts Arten und Biotope
Folgende vorhandene und geplante Anlagen und 
Flächennutzungen, von denen nach allgemeiner fach-
licher Auffassung wesentliche Beeinträchtigungen und 
Gefährdungen von Lebensraumfunktionen ausgehen 
oder ausgehen könnten, sind in Karte A dargestellt: 

Versiegelung
Je nach Versiegelungsgrad scheiden Flächen ganz oder 
überwiegend als Lebensraum für Tier- und Pflanzenar-
ten aus.

Hohe Versiegelungsgrade von mehr als 80 % durch 
Siedlungs- und Verkehrsfläche bestehen zum einen 
in der vorderen Neustadt und der Innenstadt bis zur 
Bürgerweide, im Bereich der Universität, aber v. a. in 
Hafengebieten und den meisten Gewerbe- und Indus-
trieflächen. Sie nehmen insgesamt einen Flächenanteil 
von 12 % bzw. 3.857 ha an der Fläche des Stadtgebie-
tes ein. 

Als potentielle Beeinträchtigung werden geplante 
Gewerbe-, Wohnbau- und Hafenflächen (nachrichtli-
che Übernahme aus dem Flächennutzungsplan 2015) 
dargestellt.

Zerschneidungswirkung und Tötungsrisiko durch 
Verkehrsanlagen und -betrieb
Vor allem Straßen und Bahnlinien mit hohem Verkehrs-
aufkommen können Wanderungsbewegungen von 
Tieren behindern. Aufgrund von Kollisionen kann es 
darüber hinaus zu Tötungen kommen. Betroffen sind 
v. a. Vögel, Fledermäuse und andere Säugetiere sowie 
Amphibien. In Karte A sind vorhandene und geplante 
Hauptverkehrsstraßen (A 281/4. BA, Bundesstraße 6 
neu und B 212 neu) sowie stark befahrene Bahnlinien 
und der Flughafen Bremen dargestellt.

Schadstoffeinträge an Straßen
Neben den überall vorhandenen Schadstoffeinträgen 
aus der Luft gelangen im Nahbereich der viel befah-
renen Verkehrswege zusätzliche Schadstoffe über die 
Abgasemissionen und den Reifenabrieb der Kraftfahr-
zeuge in den Stoffkreislauf (z. B. Blei). Beeinträchtigte 
Bereiche werden in Abhängigkeit von der Verkehrsbe-
lastung pauschalisiert dargestellt.

Windkraftanlagen/Energiefreileitungen
Windkraftanlagen können insbesondere für Vögel und 
Fledermäuse erhebliche Beeinträchtigungen hervorru-
fen. Durch Scheuchwirkung kann es zum Verlust von 
Lebensräumen kommen, Windkraftanlagen stellen Bar-
rierewirkungen u. a. für den Vogelzug oder zwischen 
Teillebensräumen dar. Darüber hinaus kommt es durch 
Kollisionen oder extreme Luftdruckschwankungen 
im Bereich der Rotoren zu Verlusten von Vögeln und 
Fledermäusen. Vorhandene und geplante Windkraft-
anlagen bzw. ihre Vorranggebiete gemäß Flächennut-
zungsplan 2015 sind in Karte A dargestellt. 

Wanderungshindernisse in Fließgewässern/ 
verrohrte Gewässerabschnitte
In Fließgewässern stellen Wehre und Staue ohne 
Umgehungsmöglichkeit ein Wanderungshindernis 
sowohl für Fische als auch für Wirbellose dar. In der 
Weser und der Kleinen Weser sind an den Wehren 
Tierpassagen eingebaut, so dass diese umgangen 
werden können. Die Stauanlagen in der Wümme 
sowie an der Schönebecker Aue wurden in den letzten 
Jahren zu Sohlgleiten umgebaut, so dass auch hier die 
Tierpassierbarkeit gegeben ist. Der Stromer Stau an der 
Ochtum ist bei Hochwasser regelmäßig überströmt. 
Lediglich der Flügger Stau in der Varreler Bäke, das 
Wehr im Deichschlot und der Stau Warfeld in der  
Ochtum sind unpassierbar.

Die vor allem im besiedelten Bereich und unter 
Verkehrswegen häufigen Verrohrungen beeinträchti-
gen die Verbundfunktion der Gewässer stark. Neben 
Höhenversätzen, lokal verstärkter Strömung und 
fehlenden Uferstrukturen kann auch die Verdunklung 
zum Wanderungshindernis für gewässerbewohnende 
Tierarten werden. 

Bodenabbau
Die Sandgewinnung auf den im Flächennutzungsplan 
dargestellten Flächen in der Arberger Marsch und im 
Werderland (Sportparksee Grambke) wird die vorhan-
denen Biotopfunktionen bis zur Beendigung des Ab-
baus beseitigen. Danach hängt die Bewertung davon 
ab, in welchem Maße natürliche Entwicklungsprozesse 
wieder eingeleitet und naturraumtypische Lebensräu-
me wieder hergestellt werden.

Gefährdung von Wiesenvogelbrutgebieten
Die Umgrenzung der bedeutenden Wiesenvogelbrut-
gebiete weist auf deren Abhängigkeit von angepasster 
landwirtschaftlicher Bewirtschaftung einschließlich 
eines Bewässerungsmanagements hin. Zwar sind 
Nutzungsumwandlungen im Feuchtgrünlandring 
weitgehend verboten, aber auch schleichende Inten-
sivierung der Bodennutzung gefährdet den Bruterfolg 
der Wiesenvögel.

Erholungsnutzungen mit Konfliktpotential
Als planungsrelevante Konflikte zwischen Artenschutz 
und Erholung sind öffentliche Parks mit Eremitenvor-
kommen (Verkehrssicherungsmaßnahmen an Biotop-
bäumen), das Campen auf für den Naturschutz wert-
vollen Vordeichsflächen in Rekum und Hemelingen, 
der Wasserskibetrieb am Vogelschutzgebiet Weseraue, 
das Freizeitwohnen in Moorwäldern Timmerslohs und 
die Angelnutzung in einem potentiell für den Arten-
schutz entwicklungsfähigen Teich auf dem Stahlwerke-
gelände dargestellt. 

Partiell ist die Ufervegetation der Badeseen durch 
Anlagen oder das Betreten zerstört. Diese kleinflächi-
gen Beeinträchtigungen sind ggf. auf der Ebene der 
Grünordnungsplanung zu bewerten.
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3.2 Boden
3.2.1 Bewertungsmaßstäbe und Belastungsfaktoren
„Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im 
Naturhaushalt erfüllen können.“ (§ 1 Absatz 3 Nr. 2 
BNatSchG).

Unter Boden versteht man die oberste, belebte Schicht 
der Erde. Sie entsteht durch den Einfluss von Witte-
rung und organischem Leben aus festem oder locke-
rem Gestein. Jeder Boden besitzt spezifische Eigen-
schaften. Diese wirken sich auf das Grundwasser, das 
Klima, die Bodenorganismen und die Vegetationsdecke 
aus. 

Der Boden dient der Erzeugung von Nahrungsmit-
teln sowie als Speicher und Filter für das Regen- und 
Oberflächenwasser und für die Grundwassererneue-
rung, beeinflusst das globale Klima durch Einlagerung 
von Kohlendioxid und wirkt lokalklimatisch durch 
Wärmespeicherung und Verdunstung. Durch die mit 
der jeweiligen Bodennutzung verbundene Vegetation 
kommt dem Boden indirekt eine Bedeutung für die 
Luftregeneration, für die Erholung oder als Biotop zu.

Der Mensch beeinflusst die Bodenentwicklung, indem 
er die Böden selbst oder ihre natürlichen Faktoren 
verändert. Diese Veränderung findet in besonders auf-
fallendem Maße im Siedlungsbereich, aber auch in der 
Landwirtschaft statt. Flächendeckend wird sie durch 
lmmissionen verursacht. Besondere Beeinträchtigungen 
stellen u. a. Bodenversiegelung, Altlasten/Deponien, 
Spülfelder und intensive landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung z. B. mit Düngung und Drainage dar.

Mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
existiert ein Handlungsrahmen für den Ausgleich der 
vielfältigen Nutzungsansprüche an den Boden, zur 
Abwehr von Schäden und zur Vorsorge auch gegen 
längerfristige Gefahren und Risiken. 

Der Boden erfüllt im Sinne des Bodenschutzgesetzes
•	 natürliche Funktionen als

 – Lebensgrundlage und Lebensraum für Men-
schen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,

 – Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit 
seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen,

 – Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für 
stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, 
Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, 
insbesondere auch zum Schutz des Grundwas-
sers,

•	 Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte sowie

•	 Nutzungsfunktionen als
 – Rohstofflagerstätte,
 – Fläche für Siedlung und Erholung,
 – Standort für die land- und forstwirtschaftliche 

Nutzung,
 – Standort für sonstige wirtschaftliche und öffent- 

liche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung.“

Schutzgegenstand sowohl des BBodSchG als auch des 
BNatSchG sind die genannten „natürlichen Funktio-
nen“, die Funktionen als Archiv der Natur- und Kul-
turgeschichte sowie die Nutzungsfunktion als Fläche 
für die Erholung. Diese Funktionen werden durch die 
Landschaftsplanung räumlich beschrieben und  
bewertet.12 

Als besondere Werte von Böden wurden ermittelt:
•	 natürliche Bodenfruchtbarkeit,
•	 hoher Kohlenstoffgehalt,
•	 Naturnähe,
•	 natur- oder kulturhistorische Bedeutung sowie 

Seltenheit,
•	 hohes Wasser- und Stoffspeichervermögen.

Die Auswertungsmethoden sind im Anhang A be-
schrieben. Die Ergebnisse stellt Karte B dar. Sie werden 
im Folgenden erläutert.

3.2.2 Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit
Die natürliche Eignung eines Bodens für eine nach-
haltige Produktion von Biomasse und Erzeugung 
gesunder Nahrungsmittel hängt von seiner Frucht-
barkeit ab. Ein fruchtbarer Boden gewährleistet den 
Pflanzenwurzeln eine ausreichende Verankerung und 
eine gleichbleibende harmonische Versorgung mit 
Wasser, Sauerstoff und Nährstoffen. Gleichzeitig treten 
keine Stoffe in toxischen Konzentrationen auf, die 
das Wachstum hemmen können. Böden mit höherer 
natürlicher Bodenfruchtbarkeit ermöglichen eine Land-
bewirtschaftung mit geringerem Betriebsmitteleinsatz. 
Dies wiederum vermindert den Energiebedarf und das 
Risiko von Stoffeinträgen, z. B. in Gewässer. Die natür-
liche Bodenfruchtbarkeit kann als ein Kriterium für die 
Anwendung des § 15 Abs. 3 BNatSchG herangezogen 
werden, nach dem besonders für die Landwirtschaft 
geeignete Böden nur im notwendigen Umfang für 
Kompensationsmaßnahmen in Anspruch genommen 
werden dürfen. Genauso kann sie der Berücksichtigung 
der Bodenschutzklausel (§ 1a Abs. 2 BauGB) in der 
städtebaulichen Abwägung mehr Gewicht verleihen.

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit wird über die Acker- 
bzw. Grünlandzahl der Bodenschätzung abgeleitet. 
Böden, die eine mittlere bis hohe natürliche Ertrags-
fähigkeit (Acker-/Grünlandzahl > 60) aufweisen, um-
fassen in Bremen insgesamt ca. 800 ha. Ertragreiche 
Böden liegen in der Rekumer Marsch, der Lesumbroker 

12 Die Erholungsfunktion wird in Kapitel 3.6.2 behandelt.
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Feldmark, in der Lesumniederung bei Wasserhorst, in 
der Randzone des Niedervielands, in der Ochtumnie-
derung (südlich des Flughafens und in Arsten) sowie in 
der Hemelinger/Arberger/Mahndorfer Marsch.  
Böden mit sehr hoher natürlicher Ertragsfähigkeit 
(Acker-/Grünlandzahl > 79) kommen in Bremen nicht 
vor.

3.2.3 Böden mit hohem Kohlenstoffgehalt
Böden stehen in enger Wechselbeziehung zu den kli-
marelevanten Gasen (Kohlendioxid, Lachgas, Methan) 
und sind in der Lage, große Mengen von Kohlenstoff 
und Lachgas zu binden. Sie haben daher eine wichtige 
Senkenfunktion für Treibhausgase, können aber in 
Abhängigkeit von der Veränderung des Bodenwasser-
haushalts und ihrer Nutzung auch ihre Kohlenstoffsen-
kenfunktion verlieren oder gar Quelle für Treibhausga-
se sein (vgl. Kap. 3.4.4).

Da der Verlust an organischer Substanz bei entspre-
chenden Landnutzungsänderungen deutlich schneller 
verläuft als der Wiederaufbau, kommt dem Erhalt der 
Kohlenstoffvorräte v. a. in organischen und hydro-
morphen Böden durch Vermeidung von Entwässerung 
und Grünlandumbruch eine besondere Bedeutung zu. 
Unter diesen sind wiederum Moorböden besonders 
hervorzuheben, weil das Speicher- und Freisetzungs-
potential aus organischen Böden deutlich höher und 
anhaltender ist als aus anorganischen Böden.
Die großflächigen Moorböden konzentrieren sich auf 
weite Teile des Blocklandes und des Bremer Ostens 
(Borgfelder Wümmewiesen, Timmersloh, Oberneu-
land). Hier findet sich zudem der Hauptanteil der 
Böden mit einer besonders großen Torfmächtigkeit von 
mehr als 1,30 m. Kleinflächig findet man Moorböden 
auch in Bremen-Nord. Es handelt sich überwiegend 
um entwässerte Niedermoorstandorte. Kleinflächige 
Hochmoorbildungen existieren in Timmersloh und im 
Ruschdahlmoor in Lesum.

3.2.4 Geotope und Böden mit Archivfunktion 
Geotope sowie naturnahe oder kulturhistorisch be-
deutsame Böden repräsentieren die Archivfunktion für 
die Natur- und Kulturgeschichte. Als auffällige Land-
schaftselemente oder Standorte typischer Vegetation 
können sie auch das Landschaftserleben bereichern. 
Bei seltenen Böden kommt die Bedeutung für die 
Weitergabe des natürlichen bzw. kulturellen Erbes an 
künftige Generationen hinzu. 

Geotope
Als Geotope werden erdgeschichtliche Bildungen der 
unbelebten Natur bezeichnet, die Erkenntnisse über 
die Entwicklung der Erde und des Lebens vermitteln. 
Sie umfassen einzelne Naturschöpfungen und na-
türliche Landschaftsbestandteile sowie Aufschlüsse 
von Gesteinen, Böden, Mineralien und Fossilien. Sie 
können aber auch durch anthropogene Tätigkeiten 
entstanden sein.

In der Stadtgemeinde Bremen wurden vom Geologi-
schen Dienst 20 schutzwürdige Geotope ausgewählt, 
die sich durch ihre besondere erdgeschichtliche Bedeu-
tung, Seltenheit, Eigenart und Schönheit auszeichnen. 
Sie sind daher für Wissenschaft, Forschung und Lehre 
sowie für Natur- und Heimatkunde Dokumente von 
besonderem Wert (vgl. AD-HOC-ARBEITSGRUPPE 
GEOTOPSCHUTZ 1996, S. 4). 

Unter den ausgewählten Geotopen befinden sich das 
in einem Erdfall entstandene Ruschdahlmoor (mit 32 m 
Torfmächtigkeit das tiefste Moor Deutschlands), ver-
schiedene Binnendünen-Relikte und Deichdurchbrüche 
(Braken), die Moormarsch im Blockland, das Steilufer 
an der Lesum, die mit 32,5 m höchste Erhebung Bre-
mens im Friedehorstpark, der Grambker See als Rest 
eines alten Flusslaufs, das Tal der Beckedorfer Beeke 
sowie ein Findling („Alter Schwede“) und als einziges 
anthropogen entstandenes Geotop die Tongrube in 
Hammersbeck (s. A-Tab. 15 und Einzelbeschreibungen 
in Anhang A).

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
Anteile an den Bodenklassen gem. Karte B
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Abb. 34 Übrige Bereiche
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Naturnahe Böden
Als naturnah werden Böden ohne oder nur mit gering-
fügiger anthropogener Beeinflussung bezeichnet. Ihre 
Bodeneigenschaften sind weitgehend unbeeinträch-
tigt, sie zeichnen sich u. a. durch einen ungestörten 
Profilaufbau aus. An naturnahen Böden kann nach-
vollzogen werden, wie sich Böden ohne anthropogene 
Überprägung entwickeln. Zudem sind sie von beson-
derer Bedeutung für die biologische Vielfalt.In Bremen 
sind naturnahe Böden in einigen weniger entwässerten 
Niedermoorbereichen und unter vereinzelten alten 
Waldstandorten verblieben. 

Als naturnahe Moorstandorte sind in der Karte B nicht 
oder wenig entwässerte Moorböden gekennzeichnet. 
Großflächig sind naturnahe Niedermoorböden noch in 
den Borgfelder Wümmewiesen, kleinflächig in Tim-
mersloh, der Oberneulander Feldmark, dem Oberneu-
lander Schnabel und im südlichen Tal der Blumenthaler 
Aue verbreitet.

Historisch alte Waldstandorte finden sich in Bremen-
Nord bei Blumenthal, Schönebeck und bei Marßel 
sowie kleinflächig im Osten Bremens in Oberneuland. 
Bei Blumenthal bedecken sechs historisch alte Waldflä-
chen zusammen 27 ha. Diese gehören zu den Waldge-
bieten Im Löh südlich der Beckedorfer Beeke und dem 
Forstort Burgwall. Bei Schönebeck liegen vier Gebiete 
mit einer Gesamtfläche von 21 ha. Die Ökologiestation 
an der nördlichen Landesgrenze beherbergt hiervon 
den größten Bestand. Weitere alte Waldstandorte sind 
der Fichtenhof 500 m südlich der Ökologiestation, 
Bömers Park weiter südlich bei St.-Magnus und der 
9 ha große Pellens Park bei Marßel. In Oberneuland 
existieren zwei historisch alte Waldflächen von zusam-
men 1,5 ha an der Rockwinkeler Landstraße und an 
der Rockwinkeler Heerstraße (GALLI 2010).

Kulturhistorisch bedeutsame Böden
Plaggenesche gehen auf eine jahrhundertelange acker-
bauliche Nutzungsform der nährstoffarmen Geest-
standorte zurück. Sie gehören zu den anthropogenen 
Bodentypen und sind eine regionale Besonderheit des 
nordwestdeutschen Raums. Die sogenannte Plaggen-
wirtschaft begann etwa ab der Mitte des 10. Jahr-
hunderts. Dabei wurde wenigen dorf- oder hofnahen 
Fluren (als Esch bezeichnet) mit Gras- oder Heideplag-
gen regelmäßig Humus zugeführt. Mit Einführung 
der Mineraldüngung ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
ging die arbeitsaufwändige Plaggenwirtschaft schnell 
zurück. Aufgrund der ausbleibenden Nutzung mehr 
oder weniger degradierte Plaggenesche finden sich 
in Bremen auf der Vegesacker Geest im Bereich des 
heutigen Knoops Park/Knoops Wald sowie im Bereich 
der Waldstandorte Im Löh/Burgwall.

Als Wurten werden künstliche Aufhöhungen für Sied-
lungsflächen als Schutz vor Hochwasser bezeichnet. 
Sie stammen überwiegend aus dem Mittelalter. Für die 
Wurten wurde meist das anstehende Bodenmaterial 

(überwiegend Klei) genutzt. Insgesamt verzeichnet 
das Fundarchiv der Landesarchäologie 304 Wurten 
im Stadtgebiet von Bremen. Ein Großteil ist heute 
v. a. aufgrund der Siedlungsentwicklung nicht mehr 
vorhanden oder nicht mehr im Gelände erkennbar. 
Andere sind jedoch noch bewohnt und z. T. im Land-
schaftsbild sichtbar (s. Kap. 3.6.1). Noch erkennbare 
Wurten sowie solche, deren Status unsicher ist (noch 
nicht verifizierte Daten des Landesarchäologen) wer-
den in Karte B dargestellt. 

Das Fundarchiv der Landesarchäologie verzeichnet 
1655 archäologische Fundstätten, wobei weitere 
vermutet werden. Darunter sind 46 Grabhügel aus der 
Bronzezeit und frühen Eisenzeit (etwa 2000 bis 600 v. 
Chr.), von denen bis heute noch sechs Grabhügel in 
Blumenthal und St. Magnus erhalten geblieben sind. 
Zum Schutz der Fundstellen vor illegaler Raubgräberei 
werden lediglich die ausgewiesenen Grabungsschutz-
gebiete und somit nur ein relativ kleiner Teil der be-
kannten Fundstellen dargestellt (s. Tab. 16 in Anhang 
A).

Seltene Böden
Zu den seltenen Böden, die in Karte B dargestellt 
sind, zählen nicht anthropogene Bodentypen, die im 
Bezugsraum einen sehr geringen Flächenanteil einneh-
men und nicht bereits als naturnahe Böden oder Böden 
mit natur- bzw. kulturhistorischer Bedeutung schutz-
würdig sind. Ziel ist es, die Vielfalt des Bodeninventars 
(Pedodiversität) zu sichern. 

Als landesweit selten gelten Bodentypen, die im 
Bezugsraum Bremen/Niedersachsen einen Flächen-
anteil von weniger als 0,4 % einnehmen. Dies sind 
in Bremen v. a. die Bodentypen „Niedermoor mit 
Kleimarschauflage“ und „Organomarsch“. Die regio-
nal seltenen Böden haben in einer der Bodenregionen 
(vgl. Abb. 9 auf S. 21) einen Anteil von weniger als 
1,5 %. Hierzu zählen v.a Gley und Gley-Pseudogley. 
Einige Bodentypen in Bremen sind sowohl landesweit 
als auch regional selten (z. B. Gley und „Hochmoor mit 
Kleimarschauflage“).

Die sowohl landesweit als auch regional seltenen Bö-
den nehmen in der Stadtgemeinde Bremen insgesamt 
eine Fläche von 233 ha ein (s. Tab. 17 in Anhang A). 

Abb. 35
Ruschdahlmoor – 
ein Geotop
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3.2.5 Retentionsvermögen für Wasser und Schadstoffe
Nicht oder wenig entwässerte Moorböden 
Moore nehmen wichtige Funktionen im Wasser- und 
Stoffkreislauf wahr, da sie in großem Umfang Wasser, 
Nährstoffe und Kohlendioxid speichern. Das Was-
serspeichervermögen des Bodens zu erhalten, ist ein 
wesentliches Element des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes, da Abflussspitzen in Gewässern vermieden 
werden. 

Von besonderer Bedeutung sind nicht oder wenig 
entwässerte Nieder-, Übergangs- oder Hochmoorbö-
den sowie anmoorige Böden. Sie existieren in Bremen 
großflächig im südlichen Bereich der Borgfelder Wüm-
mewiesen, im Hollerland und in der Waller Feldmark 
(insg. ca. 500 ha). 

Stoffretention in Gewässerrandstreifen 
Vor allem in Gebieten mit intensiver landwirtschaftli-
cher Nutzung (Acker- und Intensivgrünland) können 
Gewässer durch direkte und diffuse Einträge von 
Düngemitteln oder Pflanzenbehandlungsmitteln beein-
trächtigt werden. Ungenutzte, als extensives Grünland 
genutzte oder mit Ruderalfluren oder Gehölzen be-
standene Gewässerrandstreifen können diese Einträge 
verringern, indem Nähr- und Schadstoffe in Böden 
und Pflanzen zurückgehalten werden. Im besiedelten 
Bereich können Randstreifen einen Teil der schadstoff-
haltigen Oberflächenabflüsse aufnehmen und zum 
Schadstoffabbau beitragen. Dieses Rückhaltepotential 
von Böden besteht grundsätzlich in allen Uferstreifen, 
die unversiegelt sind. In Karte B werden Fließgewässer-
abschnitte dargestellt, die gemäß Gewässerstrukturkar-
tierung (Kap. 3.1.2) beidseitig überwiegend extensiv 
oder nicht genutzte Randstreifen in ausreichender 
Breite (> 5 m) aufweisen.

Schadstoffbindungsvermögen
In Böden können auch Schadstoffe wie Schwermetalle 
gebunden werden. Die Bindung erfolgt an sog. Aus-
tauschern (Tonminerale, Oxide) oder an organischen 
Bestandteilen (Humus) in Abhängigkeit vom pH-Wert. 
In Böden mit hohem Bindungsvermögen werden 
Schadstoffe bis zu einem gewissen Maß gebunden, 
ohne dass es zu einer Veränderung der Bodeneigen-
schaften kommt. Diese Böden haben eine besondere 
Bedeutung für den Schutz des Grundwassers. Da in 
Bremen alle Böden ein mindestens mittleres Bindungs-
vermögen für Schadstoffe aufweisen, wurde auf eine 
kartographische Darstellung verzichtet.

3.2.6 Beeinträchtigungen und Gefährdungen  
des Schutzguts Boden
Wassererosion
Die natürlichen Bodenfunktionen können durch 
Erosion (Bodenabtrag) in ihrer Struktur und Substanz 
beeinträchtigt werden. In Bremen spielt aufgrund der 
gegenüber Winderosion weniger empfindlichen vor-
herrschenden Bodenarten und aufgrund der geringen 
Höhenunterschiede lediglich die Wassererosion in 
Flußauen eine Rolle. Während Dauergrünland einen 
guten Erosionsschutz gegenüber Hochwasserabflüssen 
bietet, sind ackerbaulich genutzte Flächen mit geringer 
Pflanzenbedeckung (v. a. nach der Ernte) in Über-
schwemmungsgebieten potentiell erosionsgefährdet.
Der überwiegende Teil der noch aktiven Überschwem-
mungsgebiete in Bremen ist durch Dauervegeta- 
tion geprägt, d. h. er wird als Grünland genutzt (ca. 
3.350 ha). In einigen Bereichen findet allerdings eine 
nicht standortgerechte Ackernutzung statt. In Karte 
B sind die erosionsgefährdeten Flächen in den Über-
schwemmungsgebieten dargestellt. Es handelt sich 
vornehmlich um Flächen im Oberneulander Schnabel 
sowie um kleinere Flächen in der Wörpeniederung, in 
Brokhuchting, im Süden des Parks links der Weser und 
in der Ochtumniederung bei Arsten.

Versiegelung
Durch Überbauung und Versiegelung gehen Boden-
funktionen verloren. Diese Standorte scheiden für die 
Filterung, Pufferung, Transformation und damit für die 
Reinigung des Sickerwassers aus, Bodenlebewesen wer-
den isoliert und schwer regenerierbare Pilz- und Bak-
terienvorkommen abgetötet, der Austausch zwischen 
Bodenluft und Atmosphäre wird unterbunden.
In Karte B sind Versiegelungsgrade von über 50 % und 
über 80 % unterschieden, die jeweils einen Flächenan-
teil von rund 12 % (4.040 bzw. 3.880 ha) am Stadtge-
biet einnehmen. Sehr hoch versiegelt sind das Stadtzen-
trum mit der vorderen Neustadt und der Altstadt bis zur 
Bürgerweide sowie auch der zentrale Bereich der Uni-
versität. Einen insgesamt noch größeren Anteil an den 
sehr stark versiegelten Bereichen haben die Hafengebie-
te und die meisten Gewerbe- und Industriegebiete.

Als potentielle Beeinträchtigung werden geplante 
Gewerbe-, Wohnbau- und Hafenflächen (nachrichtli-
che Übernahme aus dem Flächennutzungsplan Bremen 
(2015) dargestellt.
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Schadstoffeinträge
Karte B zeigt die der Bodenschutzbehörde bekannten 
Altablagerungen (ehemalige Müllkippen) sowie die 
derzeit betriebenen Deponien (einschl. der Trock-
nungsfelder für Hafenschlick). 

Neben den überall vorhandenen Schadstoffeinträgen 
aus der Luft gelangen lokal begrenzt Schadstoffe (z. B. 
Blei) entlang viel befahrener Verkehrswege über die 
Abgasemissionen und den Reifenabrieb der Kraftfahr-
zeuge in den Boden. Beeinträchtigte Bereiche werden 
in Karte B in Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung 
pauschalisiert dargestellt.

Bodenabbau
Bei Aufnahme der Sandgewinnung auf den im 
Flächennutzungsplan dargestellten Flächen in der 
Arberger Marsch und im Werderland (Sportparksee 
Grambke) werden Böden beseitigt oder in ihrer Funkti-
onsfähigkeit beeinträchtigt.

Entwässerung und Zehrung von Moorböden
Entwässerte Moore verlieren ihre Wasser- und Stoffre-
tentionsfunktionen, da sie ihre Quell- und damit Spei-
cherfähigkeit verlieren. Bei Sauerstoffzutritt werden 
aus dem Torfkörper große Mengen an Nährstoffen 
freigesetzt, die die Gewässer belasten. Darüber hinaus 
wird die Bodenfunktion durch Mineralisierung und da-
durch hervorgerufenen Bodenschwund bzw. -sackung 
beeinträchtigt. Diese Degradationsvorgänge werden 
unter Ackernutzung beschleunigt.

Der überwiegende Teil der Moorböden in Bremen 
ist im Rahmen der Moorkolonisation („Hollerkolo-
nisation“) entwässert worden und wird heute land-
wirtschaftlich genutzt. Vorherrschend ist eine Grün-
landnutzung. Mit nennenswerten CO2-Emissionen 
aufgrund von Moorzehrung ist nur bei landwirtschaft-
lich intensiv genutzten Moorböden ohne Kleiauflage 
zu rechnen, wie sie vorrangig in der Timmersloher 
Feldmark, den Oberneulander Wiesen und im Obern-
eulander Schnabel zu finden sind (Gesamtfläche ca. 
590 ha).

Abb. 36

Verdichtung
Bestimmte Böden sind verdichtungsempfindlich 
gegenüber Bodenbearbeitung und Befahren. Aus-
schlaggebende bodenkundliche Parameter sind 
Bodenart, Humus- und Carbonatgehalt, Grobboden-
anteil, Verfestigungsgrad von Bodenhorizonten und 
die Feuchtesituation. In Karte B sind die äußerst hoch 
empfindlichen Böden mit potentiell beeinträchtigender 
Nutzung dargestellt. Vor allem sind dies die Auenbö-
den im Mahndorfer Deichvorland, die Moormarsch im 
Blockland und Hollerland sowie die Kleimarschen in 
Werderland, Niedervieland, Brokhuchting/Strom und 
Teilen des Parks links der Weser und der Ochtumnie-
derung im Bereich Kattenturm.

 Flächen mit Dauervegetation 

 Flächen ohne Dauervegetation 

 Bauflächen 

 Übrige Bereiche 11
(0,3 %)

2.315
(71,5 %)

281
(8,7 %)

630
(19,5 %)

Erosionsgefährdung in Überschwemmungsgebieten
Anteile am Gebiet der Stadtgemeinde Bremen gem. Karte A
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3.3 Wasser

Soweit die Bewertungen der Wasserbehörde nach 
Wasserhaushaltsgesetz an der natürlichen Leistungs-
fähigkeit der Gewässer bzw. des Wasserhaushalts ori-
entiert sind, entsprechen sie der naturschutzfachlichen 
Sicht, z. B. die Bewertung der Struktur der Fließgewäs-
ser (Karte A) oder die Bewertung der Grundwasserkör-
per (Karte C). Für die Zustandsbewertung der Ober-
flächengewässer im Landschaftsprogramm musste 
ebenfalls auf die Daten nach Wasserrrahmenrichtlinie 
zugegriffen werden, obwohl sich bei den in Bremen 
überwiegend erheblich veränderten Gewässern nur die 
Bewertung des chemischen Zustands am Naturzustand 
bemisst, während die übrigen Gewässereigenschaf-
ten in Bezug auf das „gute ökologische Potential“ 
bewertet werden. Dieses beschreibt einen bei Auf-
rechterhaltung der menschlichen Nutzungen physika-
lisch bestmöglichen Zielzustand. An diesen stellt die 
Wasserwirtschaft somit geringere Anforderungen als 
an den „guten ökologischen Zustand“. Jedoch ist die 
Bewertung nach WRRL derzeit die aktuellste systema-
tische Erhebung. Sie ist zudem die einzige, die auch in 
Zukunft fortgeschrieben wird. 
Für das Schutzgut Wasser ist die Bewertung der 
Wasserbeschaffenheit maßgeblich, wohingegen die 
strukturellen Lebensraumeigenschaften unter „Arten 
und Biotope“ (Kap. 3.1.2, Karte A) behandelt werden.

Zur räumlichen Konkretisierung der Leistungen des 
Naturhaushalts im Hinblick auf den Wasserhaushalt 
stellt Karte C folgende Aspekte dar:
•	 Wassergüte der Fließgewässer (chemischer Zustand, 

chem.-physikalische Parameter, Schadstoffe, Ge-
samtbewertung nach WRRL)

•	 Wassergüte der größeren Stillgewässer 
•	 Grundwasserneubildung 
•	 Nitratauswaschungsrisiko
•	 Grundwasserbeschaffenheit
•	 Regenwasserversickerungspotential (Retentionsfunk-

tion zur Sicherung schadloser Abflussverhältnisse)
•	 Hochwasserschutzfunktion von Überschwem-

mungsgebieten
•	 Wasserschutzgebiete und Trinkwassergewinnungs-

gebiete.

3.3.2 Oberflächenwasser

3.3.2.1 Wassergüte der Fließgewässer
Seit den 1970er Jahren wurden deutschlandweit 
intensive Anstrengungen zur Reduzierung stofflicher 
Einträge in Gewässer unternommen. Ausschlaggebend 
waren häufig auftretende Fischsterben durch Sauer-
stoffmangel, insbesondere in den Sommermonaten. 
Durch die Verbesserung und den Ausbau der kommu-
nalen und industriellen Kläranlagen und die Entwick-
lung und Förderung Wasser schonender Produktions-
methoden in den bremischen Betrieben entsprechend 

3.3.1 Bewertungsmaßstäbe und Belastungsfaktoren
„Meeres- und Binnengewässer [sind] vor Beeinträch-
tigungen zu bewahren und ihre natürliche Selbstrei-
nigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten; dies gilt 
insbesondere für natürliche und naturnahe Gewässer 
einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalte-
flächen; Hochwasserschutz hat auch durch natürliche 
oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den vor-
sorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausge-
glichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege Sorge zu tragen.“ (§ 1 Absatz 3 Nr. 3 BNatSchG).

Wasser ist Lebensgrundlage des Menschen und Vor-
aussetzung für seine Erholung sowie Lebensgrundlage 
und Lebensraum für Flora und Fauna. Der Wasserschatz 
besteht aus dem Oberflächenwasser und dem Grund-
wasser, die wiederum in Fließ- und Stillgewässer sowie 
Grundwasserkörper unterschieden werden und über 
ökologische Kreisläufe miteinander verbunden sind. Die 
ökosystemare Betrachtung führt auch zur Einbeziehung 
der Aue, der regelmäßig überfluteten Niederung, als Teil 
eines Fließgewässers.

Fließgewässer bilden in ihrem gesamten Verlauf eine 
funktionale Einheit. Sie bleiben auch bei erheblichen 
Veränderungen geprägt durch den naturräumlichen 
Charakter ihres Einzugsgebietes und durch ihre Zugehö-
rigkeit zu einem Gewässersystem. Ihre höchste Leis-
tungsfähigkeit als Ökosystem besitzen sie in natürlichem 
bzw. naturnahem Zustand. Störungen der Leistungsfä-
higkeit werden vor allem verursacht durch Gewässer-
ausbau und -verunreinigungen. Ein weiterer Belastungs-
faktor ist die Erholungsnutzung, die insbesondere an 
stehenden Gewässern zu Beeinträchtigungen, z. B. der 
Ufervegetation oder der Wasserqualität, führen kann.

Naturschutz und Landschaftspflege bewerten die 
Gewässer nach dem Grad ihrer Natürlichkeit und 
ökologischen Funktionsfähigkeit. Auch gemäß § 6 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind Gewässer so zu 
bewirtschaften, dass ihre Funktions- und Leistungs-
fähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen gewahrt bleibt und 
nachteilige Veränderungen von Gewässereigenschaften 
sowie Beeinträchtigungen der direkt von den Gewässern 
abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete ver-
mieden werden. Dabei sollen aber auch bestehende und 
künftige Nutzungsmöglichkeiten z. B. für die öffentliche 
Wasserversorgung erhalten und geschaffen werden und 
an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich schad-
lose Abflussverhältnisse gewährleistet werden. Wegen 
dieses Nutzungsauftrags sind die Schutzmaßstäbe des 
Wasserhaushaltsgesetzes nicht immer mit denen des 
Naturschutzes gleichzusetzen.
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13 Bewirtschaftungszeitraum 2015 – 2021.
14 Seit den 1970er Jahren bundeseinheitlich verwendeter, Ende der 1990er Jahre gewässertypspezifisch weiter entwickelter Index zur Bewertung  

 der biologischen Gewässergüte, der den Sauerstoffgehalt im Gewässer anhand der gefundenen Arten und Besiedlungsdichten angibt.

dem Stand der Technik hat sich die Wasserqualität 
insbesondere in den großen bremischen Gewässern 
zwischen 1975 und 1995 sehr verbessert. 

Seit der Geltung der europäischen Wasserrahmenricht-
linie (WRRL) aus dem Jahr 2000 werden die oberirdi-
schen Gewässer (Fließgewässer, stehende Gewässer, 
Übergangsgewässer, Küstengewässer) nicht mehr al-
lein nach der Wasserqualität oder der Struktur, sondern 
gesamthaft nach ihrer Qualität als Lebensräume für 
Fische, wirbellose Tiere und Pflanzen bewertet. 

Fließgewässer werden ab einem Einzugsgebiet von 
mehr als 10 km² („reduziertes Gewässernetz“) 
bewertet. Natürliche Gewässer, die durch den Men-
schen deutlich verändert wurden (z. B. durch Ausbau, 
Begradigung und Stauhaltung) können als „erheblich 
verändertes Gewässer“ (hmwb = heavily modified 
waterbody) ausgewiesen werden und müssen statt des 
guten ökologischen Zustands nur das gute ökologische 
Potential erreichen (s. Kap. 3.3.1). Auch für künstlich 
geschaffene Gewässer gilt das Ziel des guten ökologi-
schen Potentials. 

Als natürliche Gewässer im Sinne der WRRL werden 
in Bremen lediglich die Wümme und die Blumenthaler 
Aue im Mittel- und Oberlauf eingestuft, als künstlich 
der Kuhgraben, das Maschinenfleet und die Huchtin-

ger Ochtum. Alle anderen Gewässer bzw. Gewässer-
abschnitte des reduzierten Gewässernetzes sind als 
erheblich veränderte Gewässer ausgewiesen.

Die erste Bewertung nach den Grundsätzen der Was-
serrahmenrichtlinie, die im Bewirtschaftungsplan 2009 
veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass die Bremer Ge-
wässer in der Regel bestenfalls den mäßigen Zustand 
erreichen, ein Großteil nur den unbefriedigenden Zu-
stand. Eine aktuelle Bewertung aller WRRL-Gewässer 
erfolgte für den zweiten Bewirtschaftungsplan13. Die 
Ergebnisse sind in Karte C (eingebundene Abbildun-
gen) nachrichtlich dargestellt.

Während in der Gewässergütekarte des Jahres 2000 
auf der Basis des Saprobienindexes14 die Mehrzahl der 
Gewässer in Bremen in der LAWA-Gewässergüteklasse 
II – III (kritisch belastet) eingestuft wurde und viele  
sogar die LAWA-Gewässergüteklasse II (mäßig be-
lastet) erreichten, befinden sich nach der aktuellen, 
komplexeren Lebensraumbewertung nach WRRL alle 
Gewässer in einem mäßigen, unbefriedigendem oder 
schlechten Zustand bzw. Potential. Daraus lässt sich 
schließen, dass ein ausreichender Sauerstoffgehalt ein 
Gewässer noch nicht zu einem wertvollen Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen macht. Vor allem in den 
morphologisch stark veränderten Gewässern fehlen die 
hierfür notwendigen natürlichen Strukturen.

Abb. 37
Einstufung der  
Bremer Badegewässer 
nach den Kriterien 
der EU-Badegewäs-
ser-Richtlinie

Quelle:  
SUBV 2014b
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Alle Gewässer werden außerdem im Hinblick auf 
ihren chemischen Zustand anhand der Belastung mit 
besonders gefährlichen Stoffen („Prioritäre Stoffe“) 
bewertet. Auch in dieser Hinsicht sind nach neuester 
Bewertung alle bremischen Gewässer als schlecht 
einzustufen. Allerdings ist das auf ubiquitär (flächende-
ckend in hoher Konzentration) auftretende Schadstoffe 
zurückzuführen.15 In Bezug auf die nicht ubiquitären 
prioritären Stoffe werden in Weser, Ochtum und Kleine 
Wümme in Bremen sämtliche Umweltqualitätsnormen 
eingehalten. Die Mehrzahl der Werte für die Weser 
liegt sogar unter der Bestimmungsgrenze. Dies gilt 
auch für den Jahresmittelwert des aus Schiffboden-
anstrichen stammenden Tributylzinns (TBT). Lediglich 
der chemische Zustand der Mittelweser wird als nicht 
gut eingestuft, da kurz oberhalb Bremens an einer 
niedersächsischen Messstelle eine Normüberschreitung 
bei Fluoranthen aufgetreten ist (s. oberste Abbildung 
zur Wasserqualität in Karte C).

3.3.2.2 Wassergüte der Stillgewässer
Die Wassergüte der bremischen Seen wird nach einem 
nationalen Verfahren (LAWA 2003) im Hinblick auf 
ihre Nährstoffsituation (Trophie) bewertet. Danach ist 
die Mehrzahl der Seen als eu- oder sogar polytroph 
(mit hohem bzw. sehr hohem Nährstoffgehalt) zu 
bezeichnen (s. Karte C). Ursache sind Nährstoffeinträ-
ge durch Laub, zeitweise Einleitung von Mischwasser-
überläufen (z. B. wird der Krimpelsee als Regenrück-
haltebecken genutzt) oder Speisung mit Wasser aus 
der Weser, die hohe Nährstofffrachten mit sich führt 
(Werdersee). Eutrophierung und spätere Verlandung 
sind darüber hinaus natürliche Entwicklungen flacher 
Gewässer wie dem Werdersee. 

Nur noch drei Seen weisen einen mäßigen Nährstoffge-
halt und damit einen ihrer Entstehungsgeschichte ent-
sprechenden potentiell natürlichen Trophiezustand auf: 
Kuhgrabensee, Grambker Feldmarksee, Nachtweidesee.

15 In Verbindung mit veränderten Analysemethoden: so ist der ubiquitär auftretende Schadstoff Quecksilber statt im Wasser nun in Fischgewebe  

 zu analysieren, wodurch die Umweltqualitätsnorm in Deutschland flächendeckend überschritten wird. Zudem wurden einige Qualitätsnormen gegenüber  

 dem ersten Bewirtschaftungsplan verschärft.

3.3.2.3 Beeinträchtigungen und Gefährdungen des 
Oberflächenwassers
Punktuelle Einleitungen
Durch punktuelle Einleitungen von Abwässern aus 
Kläranlagen werden Nährstoffe und Schadstoffe in 
die Fließgewässer eingetragen, auch wenn die in der 
Abwasserverordnung enthaltenen Anforderungen 
eingehalten werden (vgl. Kap. 2.2.6). Durch Misch-
wasserabschläge gelangen Nährstoffe und Schadstoffe 
auch in kleinere Fließgewässer. Kühlwassereinleitun-
gen in die Weser können zu Wärmebelastungen und 
Sauerstoffzehrung im Sommer führen. Die in Bremen 
vorhandenen relevanten Direkteinleiter sind in Karte C 
dargestellt.

Diffuse Nähr- und/oder Schadstoffeinträge
Vor allem in Gebieten mit intensiver landwirtschaftli-
cher Nutzung (Acker- und Intensivgrünland) kann die 
Wasserqualität durch diffuse Einträge von Düngemit-
teln oder Pflanzenbehandlungsmitteln beeinträchtigt 
werden. Ungenutzte, als extensives Grünland genutzte 
oder mit Ruderalfluren oder Gehölzen bestandene 
Gewässerrandstreifen vermindern diese Einträge. 
Fließgewässer(-abschnitte) ohne Gewässerrandstreifen 
ausreichender Breite (> 5 m) werden in Karte C als 
beeinträchtigt bzw. gefährdet dargestellt. 

In Überschwemmungsgebieten kann bei Hochwasser 
aufgrund fehlender Vegetationsdecke auf Ackerflä-
chen Boden abgetragen werden und in die Gewässer 

Abb. 38
Dunger See

Rund zwei Drittel der Bremer Seen sind nach einer 
europäischen Richtlinie als Badegewässer ausgewiesen. 
Sie sind daher regelmäßig anhand der Keimzahlen von 
Fäkalcoliformen (Escherichia coli) und Darmenterokok-
ken, die Durchfall und Erbrechen hervorrufen können, 
zu bewerten. Nach diesen Kriterien weisen in der Regel 
fast alle Bremer Badeseen eine ausgezeichnete Bade-
gewässerqualität auf (s. Abb. 37).
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gelangen. Dabei mitgeführte Nähr- und Schadstoffe 
sowie Schwebstoffe beeinträchtigen ebenfalls die Was-
serqualität. In Karte C werden daher Ackerflächen in 
Überschwemmungsgebieten als potentiell erosionsge-
fährdete Bereiche dargestellt. Das Risiko einer Gewäs-
serbeeinträchtigung durch Wassererosion ist in den 
häufig überschwemmten Bereichen (s. „hervorragende 
Hochwasserschutzfunktion“) besonders hoch.
Neben den überall vorhandenen Schadstoffeinträgen 
aus der Luft gelangen lokal begrenzt Schadstoffe (z. B. 
Blei) entlang viel befahrener Verkehrswege über die 
Abgasemissionen und den Reifenabrieb der Kraftfahr-
zeuge in straßenbegleitende Gewässer. Beeinträchtigte 
Bereiche werden in Abhängigkeit von der Verkehrsbe-
lastung in drei Stufen pauschalisiert dargestellt.

Verrohrungen
In Bezug auf die Wasserqualität besteht die Beein-
trächtigung im Verlust der Selbstreinigungskraft der 
Gewässer im verrohrten Abschnitt.

3.3.3 Grundwasser
Das Grundwasser ist hinsichtlich seiner Menge und 
Qualität zu bewirtschaften. Gemäß Artikel 4 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie soll das Grundwasser in einem 
guten quantitativen und guten chemischen Zustand 
bleiben oder sich dorthin entwickeln. Da der Planungs-
raum größtenteils Grundwasserüberschussgebiet ist, 
ist der Mengenaspekt nur auf wenigen Standorten mit 
nennenswerter Grundwasserneubildung relevant. Ein 
besonderes Augenmerk ist auf die Grundwassergüte 
zu legen. Für die Zustandsbewertung der Grundwas-
serkörper wird auf die Bewertung nach Wasserrah-
menrichtlinie zurückgegriffen, da sie den Kriterien des 
Naturschutzes weitgehend entspricht (MENGEL & 
HOHEISEL 2013).

3.3.3.1 Grundwasserneubildung
Im Landschaftswasserhaushalt trägt die Grundwasser-
neubildung dazu bei, den Grundwasserleiter mengen-
mäßig zu regenerieren. Die Grundwasserneubildung 
ist in Bremen jedoch naturraum- und siedlungsbedingt 
nur lokal im Bereich der durchlässigen Böden der Sand-
terrasse und der Geest in Bremen-Nord, Huchting und 
im Bremer Osten möglich (Kap. 2.1.3). Auf der Bremer 
Düne wäre natürlicherweise eine Grundwasserneu-
bildung möglich, die aber durch die fast vollständige 
Besiedlung und den hohen Versiegelungsgrad stark 
beeinträchtigt ist.

3.3.3.2 Nitratauswaschungsrisisko 
Bei der Bewertung der Grundwasserneubildung im 
Hinblick auf ihre Bedeutung für Ökosysteme wie auch 
für die Trinkwassergewinnung geht es nicht nur um 
die Menge des neugebildeten Grundwassers, sondern 
auch um seine Qualität. Bei hoher Grundwasserneubil-
dung besteht ein erhöhtes Risiko von Stoffausträgen 
aus dem Boden in das Grundwasser. Daher tragen 
Flächen mit geringem Nitratauswaschungsrisiko (ohne 
nitratemittierende Nutzung) besonders zu einer Neu-

bildung von sauberem Grundwasser bei und sind für 
die nachhaltige Sicherung der Nutzbarkeit des Natur-
guts Wasser von höchster Bedeutung. 
Bereiche mit einer hohen Grundwasserneubildung von 
> 200 mm/Jahr bei gleichzeitig geringem Risiko für 
Nitratauswaschung finden sich in Bremen-Nord sowie 
im Bremer Osten (Warf/Timmersloh, Oberneulander 
Wiesen, Achterdiek).

3.3.3.3 Beschaffenheit des Grundwassers 
Die Beschaffenheit des Grundwassers ist in Bremen  
stark durch natürliche Gegebenheiten wie den geo-
logischen Untergrund geprägt, was sich in hohen 
Gehalten an Salzen, Eisen und Mangan und niedrigen 
Sauerstoffkonzentrationen manifestiert. Schwermetalle 
spielen im bremischen Grundwasser praktisch keine 
Rolle. Die durch menschliche Tätigkeit verursachten 
Schadstoffeinträge (Pflanzenschutzmittel, Mineralöle, 
leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe etc.) 
aus Altlasten, kontaminierten Standorten, Unfällen mit 
wassergefährdenden Stoffen, Landwirtschaft, Kanali-
sation u. a. Quellen beeinflussen die Grundwasserbe-
schaffenheit punktuell negativ. Die Belastungssituation 
wird hinsichtlich relevanter Stoffgruppen nachfolgend 
erläutert.

Chlorid und Sulfat
Die Hauptursache der Grundwasserversalzung ist 
im Einfluss der Salzstöcke „Lesum“ und „Lilienthal“ 
sowie der Salzstockmauer „Delmenhorst – Osterholz“ 
zu sehen. Die hohe Wasserlöslichkeit und die Nähe 
zu Salzlagerstätten führen zu sehr unterschiedlichen 
Chloridkonzentrationen im Grundwasser von wenigen 
mg/l bis zu mehreren Tausend mg/l. Diese Spannbrei-
ten sind für die Grundwässer in Bremen bekannt und 
gelten als geogen (SUBV 2013a, S. 25).

Durch Grundwasserabsenkungen verringerte sich in 
der Vergangenheit die Süßwasserauflast, was zu einem 
kräftigen Salzwasseraufstieg (z. B. in Borgfeld und 
Obervieland-Kladdingen) geführt hat. Steigt das salz-
haltige Grundwasser zeit- und stellenweise bis direkt 
unter die Geländeoberfläche auf, ist es Ursache für das 
(wechselnde) Auftreten von salzliebenden Pflanzen. 
Bekannte Vorkommen liegen im Hollerland (Pannlake) 
und im Park links der Weser (Rethriehen). Bereiche, in 
denen im oberflächennahen Grundwasser Werte von 
über 2500 mg/l festgestellt wurden, sind in Karte C 
dargestellt. Im Bereich des Auftriebsgebiets fließt die 
Salzfahne mit dem Grundwasserstrom horizontal ab 
und kann sich bis zu einer Länge von 15 km ober-
flächlich auf Gewässer und Vegetation auswirken. So 
durchfließt die Salzfahne des Salzstocks Lilienthal  
u. a. den Wasserkörper des Kuhgrabensees und be-
wirkt dessen hohen Salzgehalt.
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Die über Jahrzehnte andauernden Einleitungen von 
salzhaltigem Abwasser aus dem Kalibergbau haben in 
der Vergangenheit zu einer deutlichen Grundwasser-
versalzung entlang der Weser beigetragen. In einigen 
Bereichen wurde die Salzfahnenfront auch durch 
industrielle Grundwasserentnahmen, z. B. in Bremen-
Blumenthal, ins Landinnere befördert. Inzwischen 
finden keine wesentlichen Salzeinträge aus der Weser 
in das Grundwasser mehr statt. 

Die Salzstöcke sind auch eine geogene Quelle von 
Schwefelverbindungen im Grundwasser. Sulfat über- 
schreitet an mehreren Messstellen teilweise den 
Schwellenwert nach Grundwasserverordnung  
(240 mg/l). Ein signifikanter Trend ist nicht zu er-
kennen. Abb. 39 basiert auf Auswertungen für den 
Grundwassergütebericht (SUBV 2013a, S.26) und  
stellt die Sulfatsituation im oberflächennahen  
Grundwasser dar.

Eisen und Mangan
Werden eisen- und manganhaltige Grundwässer zu-
tage gefördert, z. B. durch temporäres Abpumpen im 
Rahmen von Baumaßnahmen, treten sie in Kontakt mit 
Sauerstoff, wobei rostfarbene schlammbildende Flo-
cken ausfallen („Verockerung“). In einigen Bereichen 
Bremens sind die Eisen- und Mangankonzentrationen 
im Grundwasser so hoch, dass die Einleitung von ab-
gepumptem Grundwasser in ein Oberflächengewässer 
oder die Wiedereinleitung in das Grundwasser nicht 
möglich sind. Die Verwendung von stark eisen- und 
manganhaltigem Grundwasser in Schwimmbecken 
oder zur Gartenberegnung ist nicht gesundheitsschäd-
lich, jedoch ästhetisch problematisch.

Nitrat
Stickstoff liegt im Grundwasser entweder organisch 
gebunden oder anorganisch als Ammonium, Nitrit oder 
Nitrat vor. Nitrat im Grundwasser stammt aus diffu-
sen Quellen. Da Nitrat v. a. als Stickstoffeinzeldünger 
oder als Komponente stickstoffhaltiger Dünger i. R. 
der landwirtschaftlichen (und gärtnerischen) Nutzung 
ausgebracht wird, gilt es als Leitparameter für den Ein-
fluss der Landwirtschaft auf die Grundwasserqualität. 
Weitere Ursache für Nitrat im Grundwasser können 
schadhafte Kanäle sein. 

Abb. 39
Sulfatgehalt im oberflächennahen  
Grundwasser 

Quelle: SUBV (2013a)



101

Das in den bremischen Grundwassermessstellen er-
fasste Nitrat resultiert aus der Summe der bremischen 
Einträge sowie der Zuflüsse aus dem niedersächsischen 
Umland. Die Messergebnisse zeigen flächenhaft über-
wiegend einen Nitratgehalt unterhalb des Grenzwertes 
der Trinkwasserverordnung von 50 mg/l (gleichzeitig 
die Qualitätsnorm der EU-Wasserrahmenrichtlinie). 
Der Anteil von Grundwassermessstellen mit Über-
schreitung dieser Qualitätsnorm hat sich in Bremen 
seit 1996 auf weniger als 10 % eingependelt. Eine 
Trendaussage ist aufgrund der Datenlage jedoch nur 
eingeschränkt möglich (SUBV 2013a). Zwar ist dieser 
Anteil im bundesweiten Vergleich als gering einzustu-
fen, er weist jedoch auf das existierende Problem der 
diffusen Nährstoffeinträge hin. 

Ammonium
Ammonium kann durch flächenhafte Düngung oder 
punktuell aus Leckagen im Abwassersystem in das 
Grundwasser eingetragen werden. Im bremischen 
Grundwasser werden häufig hohe Ammoniumgehalte 
gemessen, die über dem Schwellenwert der Grund-
wasserverordnung liegen. Diese sind aber überwiegend 
geogen und stammen aus dem Abbau organischer 
Substanz. Ursächlich sind die häufig oberflächennahen 
Grundwasserstände mit sauerstoffarmen Verhältnissen, 
niedrigen pH-Werten und hohen Anteilen organischer 
Substanz in den Deckschichten und Grundwasserlei-
tern. In weiten Bereichen Bremens ist das Grundwasser 
zudem sehr sauerstoffarm, die Sauerstoffkonzentra-
tion liegt an vielen Messstellen sogar unterhalb von 
0,4 mg/l. Bei hohen Ammoniumkonzentrationen und 
Sauerstoffarmut können Stoffe freigesetzt werden, die 
das Pflanzenwachstum und die menschliche Gesund-
heit schädigen. 

Pflanzenschutzmittel
Pflanzenschutzmittel (PSM) im Grundwasser stammen  
– wie Nitrat – aus diffusen Quellen wie der Landwirt-
schaft, kleingärtnerischer Nutzung, Entkrautungs-
vorgängen auf Spielplätzen, Straßen, Plätzen und 
entlang der Gleisanlagen, aber auch aus sogenannten 
Punktquellen (wie z. B. Altablagerungen). Der relativ 
sorglose Umgang mit PSM in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts hat zu einer großflächigen Belastung 
z. B. durch Mecoprop und punktueller Belastung durch 
Bromacil und Diuron geführt. In den letzten Jahren ist 
ein Rückgang von Pestizidnachweisen im Grundwasser 
festzustellen. Dies liegt daran, dass bessere Produkte 
entwickelt werden, die mit dem Regenwasser nicht bis 
zum Grundwasser vordringen. Auch Anwendungsver-
bote und mehr Beratung der Anwender, u. a. durch 
die Landwirtschaftskammern, vermindern den PSM-
Eintrag.

Trotz dieser Maßnahmen werden nach wie vor PSM im 
bremischen Grundwasser nachgewiesen. An einzelnen 
Grundwassermessstellen werden die Qualitätsnormen 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie von 0,1µg/l für die 
einzelnen PSM sowie 0,5 µ/l bezogen auf die PSM-

Summe sogar überschritten, vor allem von bereits 
in den 1990er Jahren verbotenen Stoffen, wie z. B. 
Atrazin, Diuron und Bromazil sowie dem 2001 verbo-
tenen Simazin. Wegen deren hoher Resistenz ist auch 
langfristig noch mit punktuellen Normüberschreitun-
gen zu rechnen. 

Gesamtbewertung des Grundwasserkörpers 
Analog zu den Oberflächengewässern wird der men-
genmäßige und chemische Zustand des Grundwassers 
nach der WRRL bewertet. Das Stadtgebiet von Bremen 
hat einen jeweils sehr geringen Anteil (von nahe 0 bis 
15 %) an vier Grundwasserkörpern. Aufgrund von 
Nährstoffüberschüssen aus diffusen Quellen (v. a. aus 
der Landwirtschaft) ist in allen Grundwasserkörpern 
der Grenzwert von 50 mg/l Nitrat überschritten. Ihr 
chemischer Zustand ist demzufolge schlecht. Da in 
Bremen kaum Böden mit hoher Nitratauswaschungs-
gefährdung verbreitet sind (s. Kap. 3.3.3.4 und 
Karte C), ist dies auf die intensive landwirtschaftliche 
Nutzung im niedersächsischen Umland zurückzuführen 
(SUBVE 2009b, S. 11; SUBV 2013a). 

Abgesehen von der Nitratbelastung ist die Grundwas-
serbeschaffenheit in Bremen insgesamt trotz urbaner 
Flächennutzung, die erfahrungsgemäß von punktuel-
len Schadstoffbelastungen begleitet sein kann, weitge-
hend unproblematisch, d. h. Qualtitätsnormen werden 
nicht verbreitet überschritten. Die über weite Strecken 
hohen bis sehr hohen Eisen-, Mangan-, Ammonium- 
und Salzgehalte sowie z. T. sehr niedrige Sauerstoff-
konzentrationen im Grundwasser sind naturbedingt.

Der mengenmäßige Zustand wird anhand von Grund-
wasserganglinien nach WRRL bewertet. Alle Grund-
wasserkörper mit bremischem Anteil befinden sich in 
einem guten mengenmäßigen Zustand (s. Karte C).



102 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 3 Bewertung und Konfliktanalyse

3.3.3.4 Beeinträchtigungen und Gefährdungen  
des Grundwassers
Versiegelung
Versiegelte Böden scheiden für die Grundwasserneu- 
bildung aus (s. Abb. 40).

Nutzungsbedingt hohe Nitratauswaschungsgefährdung
Eine erhöhte Gefährdung des Grundwassers besteht 
dort, wo eine hohe Grundwasserneubildung möglich 
ist, gleichzeitig Böden mit geringem Speicher- und 
Rückhaltevermögen für Nähr- und Schadstoffe vorlie-
gen und eine Nitrat emittierende Nutzung vorhanden 
ist oder wo der Grundwasserkörper durch Bodenabbau 
freigelegt ist. Bereiche hoher Nitratauswaschungsge-
fährdung werden in Karte C dargestellt. Sie finden sich 
v. a. im Bremer Osten in Timmersloh, Borgfeld West/
Lehester Deich sowie kleinflächig in den Oberneu-
lander Wiesen/Oberneulander Schnabel, sowie in 
Bremen-Nord auf der Rekumer Geest und in Bock-
horn/Wölpsche. 

Abbauflächen, Altablagerungen und Deponien
Von Deponien (einschl. der Trocknungsfelder für Ha-
fenschlick) und Bodenabbau (Freilegung des Grund-
wasserkörpers oder Verminderung der Deckschichten) 
gehen potentielle Gefahren für das Grundwasser aus. 
Karte C zeigt die der Bodenschutzbehörde bekannten 
Altablagerungen (ehemalige Müllkippen), die derzeit 
betriebenen Deponien sowie betriebene, noch nicht 
vollständig renaturierte oder geplante Abbauflächen. 

Altlastenbedingte Grundwasserverunreinigungen
Seit Anfang der 1990er Jahre erhebt die Umweltbe-
hörde im Land Bremen Daten über Altlasten und deren 
Auswirkungen auf die Umwelt. Eine Vielzahl verschie-
dener Boden- und Grundwasserverunreinigungen ist 
in diesem Zeitraum entdeckt worden. Werden erhöhte 
Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen, empfehlen 
die Gesundheits- und die Umweltbehörde vorsorglich, 
das Grundwasser aus Gartenbrunnen nicht mehr zu 
nutzen. Die Umweltbehörde informiert im Internet 
über die betreffenden Gebiete. Räumliche Schwer-
punkte liegen in der Neustadt, Hastedt/Sebaldsbrück, 
Gröpelingen und Farge. Die Gebiete, in denen die 
Umweltbehörde aufgrund ihrer Vorsorgewerte eine 
Information der Grundwassernutzer für geboten hält, 
sind in Karte C mit Stand 2013 dargestellt. 

Weiterhin sind die Bereiche dargestellt, in denen stoff-
liche Belastungen des Grundwassers mit Chlorid oder 
Eisen dokumentiert sind.

3.3.4 Wasserretention

3.3.4.1 Bereiche mit hohem Regenwasser- 
versickerungspotential 
Bodenversiegelungen vermindern die Grundwasser-
neubildung und erhöhen den Abfluss von Nieder-
schlägen in Oberflächengewässer, vor allem über die 
Kanalisation. Dies kann insbesondere bei zunehmen-
den Starkregenereignissen im Zuge des Klimawandels 
zu häufigeren Hochwasserereignissen und damit ver-
bundenen Überschwemmungen, Bodenerosion sowie 
schwerwiegenden Gewässerbelastungen durch Über-
läufe aus der Kanalisation führen. Die Versickerung 
von Niederschlägen hingegen nutzt die Reinigungs-
leistung des Oberbodens und die Filtereigenschaften 
des unbelebten Bodens, speist grundwasserabhängige 
Ökosysteme und verbessert die Wasserversorgung 
für Bäume in der Stadt. Die in Karte C dargestellten 
Bereiche mit einem hohen Regenwasserversickerungs-
potential haben daher eine besondere Bedeutung für 
einen gesunden Wasserhaushalt und sollten vorrangig 
von Versiegelung freigehalten werden. 

Darüber hinaus hat der Umweltbetrieb Bremen für 
außergewöhnliche Starkregenereignisse im besiedelten 
Bereich die Oberflächenfließwege sowie die Mulden,  
in denen sich das Regenwasser sammeln würde, 
ermitteln lassen (DR. PECHER AG 2013). Auf dieser 
Grundlage wurden im Hinblick auf eine Schadensver-
meidung im Starkregenfall Potentialräume für eine ver-
besserte Regenwasserrückhaltung im Siedlungsbereich 
abgegrenzt. Diese detaillierte Potentialanalyse kann 
freiraumplanerische Zielsetzungen unterstützen  
(s. Kap. 5.4.1), ist im Maßstab des Landschaftspro-
gramms aber nicht räumlich darstellbar. Die ausführ-
lichen Projektergebnisse werden gesondert veröffent-
licht (SUBV i. Bearb.).

www.umwelt. 
bremen.de  

=> „Boden und  
Altlasten“

Versiegelung auf Flächen mit hoher 
Grundwasserneubildungsrate
Anteile bezogen auf Flächen mit hoher Grundwasserneubildungsrate  
gem. Karte C

 Fläche mit sehr hohem Versiegelungsgrad (über 80 %) 

 Fläche mit hohem Versiegelungsgrad (50 – 80 %)

 Übrige Bereiche

1.116 ha 
(9,4 %)

8.833 ha
(74,7 %)

1.871 ha
(15,8 %)

Abb. 40
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Abb. 41Versiegelung auf Flächen mit hohem 
Versickerungspotenzial
Anteile bezogen auf Flächen mit hohem Versicherungspotenzial 

gem. Karte C

 Fläche mit sehr hohem Versiegelungsgrad (über 80 %)

 Fläche mit hohem Versiegelungsgrad (50 – 80 %)

 Übrige Bereiche

1.544 ha
(19,5 %)

4.801 ha
(60,6 %)

1.580 ha
(19,9 %)

3.3.4.2 Hochwasserschutzfunktion 
Hochwasserretention in Auen
Bachtäler und Flussauen dienen von Natur aus als Re-
tentionsräume für Hochwasser. Je mehr Wassermassen 
hier temporär gespeichert und zurückgehalten werden, 
desto größer ist der Einfluss auf die Dämpfung von 
Hochwasserwellen. Die Rückhaltung des Hochwassers 
in der Aue ist abhängig von der Größe des Überflu-
tungsraumes und der abflussverzögernden Wirkung 
von Vegetationsstrukturen und wasserspeichernden 
Böden. Gewässerausbau und Deiche ermöglichen zwar 
die Nutzung der Auen für Ackerbau oder Siedlung, 
verschärfen aber die Hochwassergefahr für die Unter-
lieger bzw. beschleunigen die Strömungsgeschwindig-
keiten im Tidebereich. 
Die Überschwemmungsbereiche in der Stadtgemeinde 
Bremen wurden durch Deichbaumaßnahmen erheblich 
verkleinert. Von 1945 bis 2004 sind rund 1600 ha der 
ursprünglichen Überschwemmungsflächen vor allem 
der Weser, davon ca. 190 ha im Tidebereich, einge-
deicht worden. Damit gingen 30 % der 1945 noch 
vorhandenen Überschwemmungsflächen als Retenti-
onsraum verloren.

Die Hochwasserschutzfunktion der verbliebenen rund 
3.850 ha Retentionsflächen ist abhängig von ihrer 
Überflutungswahrscheinlichkeit. Eine sehr hohe Hoch-
wasserschutzfunktion nehmen Flächen wahr, die im 
statistischen Mittel mindestens alle 25 Jahre überflutet 
werden (HQ 20, Mittelweser HQ 25), eine hohe Hoch-
wasserschutzfunktion ist für alle Flächen dargestellt, 
die mindestens alle 100 Jahre überschwemmt werden 
(HQ 100). Zur Lage der Flächen siehe Karte C.

Dauervegetation in Überschwemmungsgebieten stellt 
einen ganzjährig wirksamen Erosionsschutz her, der 
dem Erhalt der natürlichen Bodenfruchtbarkeit genau-
so wie dem Gewässerschutz zugutekommt.

Abflussverzögerung in Fließgewässerbetten
Die Wasserrückhaltung im Gewässerbett wird durch 
Faktoren wie Gefälle, Fließstrecke, Sohl- und Ufer-
rauigkeit und Querschnitt bestimmt. Flache Ufer 
erleichtern die Ausuferung der Gewässer, so dass das 
Retentionsvermögen der Aue häufiger mit genutzt 
wird. Durch den Ausbau der Gewässer (Begradigun-
gen, Sohl- und Uferbefestigungen etc.) wurden diese 
Funktionen vielerorts stark beeinträchtigt.

Wümme, Ochtum und die Geestbäche Blumenthaler 
Aue, Beckedorfer Beeke und Schönebecker Aue verfü-
gen noch über naturnahe Abschnitte mit abflussverzö-
gernder Wirkung (s. Beschreibung der Gewässerstruk-
turen in Kap. 3.1.2). Aber auch renaturierte Abschnitte 
von Mühlenhauser Fleet und Arberger Kanal sowie die 
Huchtinger Ochtum zählen dazu.

3.3.4.3 Beeinträchtigungen und Gefährdungen der 
Wasserretention
Versiegelung
Überbaute und versiegelte Böden scheiden u. a. für 
die Speicherung von Regenwasser aus. Niederschläge 
fließen verstärkt an der Oberfläche ab und können bei 
stärkeren Regenereignissen zu einer Überlastung der 
Kanalisation führen.

In Karte C sind Versiegelungsgrade von über 50 % 
bzw. über 80 % unterschieden, die jeweils einen 
Flächenanteil von rund 12 % (4.040 bzw. 3.880 ha) 
am Stadtgebiet einnehmen. Sehr hoch versiegelt sind 
das Stadtzentrum mit der vorderen Neustadt und der 
Altstadt bis zur Bürgerweide sowie der zentrale Bereich 
der Universität. Einen insgesamt noch größeren Anteil 
an den sehr stark versiegelten Bereichen haben die 
Hafengebiete und die meisten Gewerbe- und Indus-
triegebiete. Für die Stadtentwässerung besonders 
beachtlich sind hohe Versiegelungsgrade in Bereichen 
mit potentiell hoher Versickerungsleistung (s. Abb. 41).
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Abb. 42
Überschwem- 
mungsgebiet  

Wümmewiesen

Teile der Überschwemmungsgebiete bzw. der Gebiete 
mit Hochwasserschutzfunktion sind mit Siedlungs- 
und Verkehrsflächen überbaut (ca. 480 ha bzw. 12 % 
der Überschwemmungsflächen, davon ungefähr die 
Hälfte (224 ha) mit sehr hohem Versiegelungsgrad). 
Sie stehen somit nur bedingt als Retentionsraum zur 
Verfügung. Dies ist insbesondere im Bereich Woltmers-
hausen und in den Hafengebieten der Fall.
Als potentielle Beeinträchtigung werden geplante 
Gewerbe-, Wohnbau- und Hafenflächen (nachrichtli-
che Übernahme aus dem Flächennutzungsplan 2015) 
dargestellt.

Abfluss-/Ausbreitungshindernisse in der Aue
Durch Sommerdeiche oder Uferwälle wird v. a. an der 
Lesum aber auch an der Weser im Bereich des Wer-
derlandes die Überflutungshäufigkeit der vorhandenen 
Retentionsflächen reduziert. Ihr Potential für natur-
nahen Hochwasserschutz wird dadurch nicht ausge-

schöpft. In Hemelingen wird der Abflussquerschnitt 
durch eine im Auenbereich auf einem Damm geführte 
Eisenbahnquerung stark eingeschränkt.

Beschleunigung des Abflusses in Fließgewässerbetten
Die Ausbauzustände der Flüsse Weser und Lesum 
sowie des Geestbachs Ihle (Begradigung des Gewäs-
serverlaufs, Befestigung von Ufern) wirken sturmflut- 
bzw. abflussverschärfend.

Verrohrungen
Auch durch den Verlust von Stauraum und den im 
Vergleich zum ursprünglichen Gewässerprofil z. T. 
geringeren Durchlass einer Rohrstrecke sinken die 
Wasserrückhaltekapazität und die Abflussleistung des 
Entwässerungssystems der Stadt, was vor allem bei 
außergewöhnlichen Starkregenereignissen zu Überflu-
tungen führen kann.
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3.4.1 Bewertungsmaßstäbe und Belastungsfaktoren
„Luft und Klima [sind] auch durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen; 
dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger luft-
hygienischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentste-
hungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau 
einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere 
durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien 
kommt eine besondere Bedeutung zu.“  
(§1 Absatz 3 Nr. 4 BNatSchG).

Klima ist der Oberbegriff für das langfristige Zusam-
menwirken von Temperatur, Wind, Luftfeuchte und 
Strahlung. Im Landschaftsprogramm werden zum 
einen im Hinblick auf den Schutz des globalen Klimas 
sowohl die CO2-Senkenfunktion von Böden und Bio-
topen (Kap. 3.2.3) als auch die nutzungsabhängigen 
Treibhausgasemimonen (Kap. 3.4.4). Zum anderen 
werden im Hinblick auf die große Bedeutung des 
Lokalklimas und der Lufthygiene für Gesundheit und 
Wohlbefinden des Menschen stadtklimatische Belas-
tungs- und Ausgleichsräume ermittelt.

Verdichtungsräume haben u. a. durch Veränderungen 
der Oberflächenstruktur und Aufheizung ein gegen-
über ihrem Umland abweichendes „Stadtklima“, 
dessen negative Effekte besonders bei windstillen, 
austauscharmen Strahlungswetterlagen (sommerliche 
Hochdruck-Wetterlagen) belastend auf Lebewesen 

3.4 Klima/Luft

Abb. 43
Temperaturverteilung 
in der Innenstadt 
Die Linie kennzeich-
net den Verlauf der 
Temperaturmessroute  
am 18. und 
19.08.2012.

Quelle: 
GEO-NET (2013), Da-
tenquelle Messroute: 
DWD (2013)

wirken. Besondere Phänomene des Stadtklimas sind 
die Ausprägung sogenannter „Wärmeinseln“ über den 
dicht bebauten Stadtteilen, die eine starke Versiege-
lung aufweisen und nur über wenige Grünflächen 
verfügen, mit niedrigerer Luftfeuchtigkeit und gerin-
gem Luftmassenaustausch. Aus lufthygienischer Sicht 
entstehen zusätzliche Belastungen durch die Erzeu-
gung von Schadstoffen in der Stadt.

Unter diesen meteorologischen Bedingungen können 
nächtliche Kalt- und Frischluftströmungen aus dem 
Umland und aus innerstädtischen Freiräumen zum 
Abbau der Belastungen in angrenzenden größeren 
Siedlungen beitragen.

3.4.2 Stadtklimatische Funktionsräume
Deutliche Unterschiede zwischen Stadt- und Umland-
temperatur sind selbst in Bremen festgestellt worden, 
wenngleich das maritim geprägte Großklima hier noch 
vorherrschend ist. Aus langjährigen Messungen geht 
hervor, dass die Stadt Bremen im Mittel etwa 1 °C 
wärmer ist als das Umland (DWD 2012). In Einzelfällen  
sind bei unbehinderten Einstrahlungsverhältnissen auch 
Differenzen bis zu 5 °C gemessen worden. Bei Tempe-
raturunterschieden entstehen auch Unterschiede der 
Luftfeuchte zwischen Innenstadt und Stadtrand, die 
10 % erreichen können. Vom Deutschen Wetterdienst 
wurden am 18. und 19. August 2012 insgesamt drei 
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Profilmessfahrten durch das Stadtgebiet durchgeführt, 
die deutlich die kleinräumige Variabilität der Tempe-
ratur innerhalb unterschiedlicher Ortsteile aufzeigen 
(DWD 2013). Bei der nachmittäglichen Fahrt wurde 
eine maximale Temperaturdifferenz von 4,4 Kelvin (K), 
mit Werten zwischen 26,9 °C und 31,2 °C ermittelt. 
Die niedrigsten Temperaturen traten dabei im Bereich 
des Bürgerparks/Findorffallee auf, hohe Temperaturen 
wurden vor allem in dicht bebauten innerstädtischen 
Bereichen gemessen. Bis zur abendlichen Messfahrt 
wuchsen die Temperaturunterschiede auf eine Diffe-
renz von bis zu 5,5 K. Die Fahrt am frühen Morgen 
fand bei Temperaturen zwischen 17,6 °C und 21,8 °C 
statt und wies damit eine Temperaturdifferenz von 
4,2 K auf. Im innenstadtnahen Bereich können dabei 
bereits auf sehr kurzer Distanz hohe Temperaturunter-
schiede auftreten. Beispielsweise betrugen sie zwischen 
Bürgerpark und Altstadt auf einer Distanz von nur 
1.500 m etwa 5,5 K. Abb. 43 zeigt einen Ausschnitt 
der Innenstadt. Deutlich treten auch hier die stadtna-
hen Grünflächen mit geringeren Temperaturen hervor. 
Die eingezeichnete schwarze Linie, die vom Kuhgra-
bensee als Startpunkt durch die Innenstadt verläuft, 
kennzeichnet die Route entlang der Messfahrt.

Ihrem Einfluss auf das Lokalklima entsprechend kön-
nen einzelne Nutzungsformen aufgrund ihrer Grün- 
und Baustrukturen unterschiedlichen klimatischen 
Funktionen zugeordnet werden.

Die durch eine Modellsimulation unterstützte Klima-
analyse hat die bioklimatischen Belastungen einzelner 
Bereiche der Stadt und für das Stadtklima wichtige 
Kaltluftproduktionsflächen sowie Kaltluftleitbahnen 
ermittelt (GEO-NET 2013). Über diese für die Vermin-
derung nächtlicher Belastungssituationen wichtigen 
Leitbahnen kann ebenso tagsüber ein Einströmen 
kühlerer Umgebungsluft in überwärmte Stadtbereiche 
erfolgen. Gleichzeitig können auch größere innerstäd-
tische Grün- oder Parkflächen (> 1 ha) mit eigener 
Kaltluftproduktion zu einer bioklimatischen Entlastung 
der Siedlungsflächen beitragen. Kleinere Grünflä-
chen ohne nennenswerte Kaltluftproduktion sind als 
beschattete Bereiche vor allem für die Aufenthaltsqua-
lität im Freien während sommerlicher Hitzeperioden 
relevant („Klima-Oasen“). Aufgrund der Reliefsituati-
on sind Kaltluftabflüsse nur örtlich in Bremen Nord von 
Bedeutung. 

Die bebauten Bereiche der Stadt Bremen werden 
nahezu überall von landwirtschaftlich genutzten 
Freiflächen umgeben. Bewaldete Randbereiche sind 
fast ausschließlich nur im nördlichen Randbereich des 
Stadtteils Blumenthal zu finden. Die umgebenden 
Freiflächen bilden Kaltluftentstehungsgebiete, die in 
windschwachen Sommernächten die Stadt mit Kaltluft 

versorgen können. Wie weit die Kaltluft in die über-
wärmte Bebauung eindringen kann, hängt von der 
Hinderniswirkung der Bebauungsstruktur ab. 

Die Karte D veranschaulicht klimatische Zusammen-
hänge innerhalb des Stadtgebietes. Methodischer 
Ausgangspunkt für die Analyse der klimaökologischen 
Funktionen ist die Gliederung des Stadtgebietes in:
•	 bioklimatisch und/oder lufthygienisch belastete 

Siedlungsräume (Wirkungsräume) einerseits und
•	 Kaltluft produzierende, unbebaute und vegetations-

geprägte Flächen andererseits (Ausgleichsräume).
•	 Sofern diese Räume nicht unmittelbar aneinander 

grenzen, die Luftaustauschprozesse aber stark ge-
nug ausgeprägt sind, können linear ausgerichtete, 
gering überbaute Freiflächen (Kaltluftleitbahnen) 
die Wirkungs- und Ausgleichsräume miteinander 
verbinden. 

Die Struktur des benachbarten niedersächsischen  
Umlandes wurde in die Bewertung der Flächen einbe-
zogen.

Bioklimatische Situation der Siedlungsbereiche
Die Bewertung der bioklimatischen Situation erfolgt 
in Relation zu den durchschnittlichen Verhältnissen 
in Bremen. Die farbliche Unterscheidung in Karte D 
kennzeichnet die diesbezüglich relativ günstigen und 
relativ ungünstigen Situationen. Absolut gesehen stellt 
sich die bioklimatische Situation in Bremen aufgrund 
des maritimen Klimaeinflusses und des offenen Reliefs 
eher günstig dar. Abb. 45 verdeutlicht dies anhand 
der Häufigkeiten des Auftretens von Sommertagen in 
Bremen, Berlin und Karlsruhe.

Abb. 44

Bioklimatische Situation auf Siedlungsflächen
Anteile der Wertstufen gem. Karte D

 Sehr günstige bioklimatische Situation

 Günstige bioklimatische Situation

 Wenig günstige bioklimatische Situation

 Ungünstige bioklimatische Situation

577
(5,4 %)

515
(4,8 %)

3.185
(29,8 %)

6.407
(60,0 %)
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Dennoch können bioklimatische Belastungssituationen 
auch in Bremen das Wohlbefinden und die Gesund-
heit vieler Menschen beeinträchtigen. Zudem werden 
sich die Verhältnisse durch die Klimaerwärmung schon 
innerhalb weniger Jahrzehnte spürbar auf die heute in 
Süddeutschland verbreiteten Temperaturen zubewegen 
(s. Kap. 2.3).

Sehr günstige und günstige bioklimatische Bedingun-
gen bestehen insgesamt in zwei Dritteln des Siedlungs-
raumes. Einige Siedlungsflächen haben darüber hinaus 
wegen ihrer Bebauungsart und Lage eine besondere 
klimarelevante Funktion für angrenzende weniger 
günstige Siedlungsbereiche.

Weniger günstige und ungünstige bioklimatische 
Bedingungen liegen in einem Drittel des Siedlungs-
raumes vor (s. Abb. 44). Dies trifft für die Innenstadt 
und innenstadtnahe Wohnbauflächen in der Östlichen 
Vorstadt, Hastedt, Walle sowie Teilen von Hemelingen, 
Woltmershausen und Gröpelingen zu. Die Gewerbeflä-
chen sind überwiegend dieser Kategorie zuzuordnen.

•	 In den peripher gelegenen Stadtteilen mit vorwie-
gender Einzel- und Reihenhausbebauung liegen 
aufgrund der Nähe zu den umgebenden Freiflächen 
und der lockeren Bauweise mit einem hohen Freiflä-
chenanteil günstige bis sehr günstige bioklimatische 
Bedingungen vor. Die an der Geestkante liegenden 
nördlichen Siedlungsbereiche kommen zusätzlich in 
den Genuss hangabfließender Kaltluft. Hier gibt es 
keine bioklimatisch ungünstigen Siedlungsbereiche. 

•	 Aber auch in einzelnen innenstadtnahen Siedlungs-
bereichen wie in Teilen von Findorff und Schwach-
hausen liegen günstige bioklimatische Bedingungen 
vor. Hier wirkt sich ebenfalls die Nähe zu Kaltluft-
entstehungsgebieten und -abflussbahnen (in diesem 
Fall Bürgerpark und Kleingartengebiete) positiv aus 
(s. Kennzeichnung von Siedlungsflächen im direkten 
Einwirkbereich von Kaltluftströmungen in Karte D). 

•	 Bioklimatisch weniger günstige oder sogar ungüns-
tige Siedlungsräume leiden aufgrund einer hohen 
Bebauungsdichte und freiflächenfernen Lage unter 
Durchlüftungsmangel und überdurchschnittlicher 
Wärmebelastung. Blockbebauung, wie sie bei-
spielsweise konzentriert in Stadtteilen wie Findorff, 
Westend oder Neustadt zu finden ist, verhindert ein 
Eindringen von Kaltluft in diese überwärmten Stadt-
bereiche. Sehr stark versiegelte Gewerbeflächen wie 
im Bereich der Häfen weisen trotz ihrer Wasserlage 
eine ungünstige bioklimatische Situation auf.

•	 Die östlich des Industriehafens gelegenen Wohn-
gebiete in Walle sind vergleichsweise locker bebaut 
und grenzen im Nordosten vorwiegend an Freiflä-
chen, über die eine Kaltluftzufuhr gewährleistet ist, 
so dass hier überwiegend günstige bioklimatische 
Bedingungen vorliegen. 

Mittlere Anzahl an Sommertagen* (1981 – 2010) pro Monat
*Tage mit Höchstemperaturen von min. 25 °C

Sommertage pro Monat

Bremen (27,7 Sommertage/Jahr)

Berlin-Tempelhof (42,8 Sommertage/Jahr)

Karlsruhe (68,0 Sommertage/Jahr)

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt

Abb. 45

Quelle: GEO-NET 
(2013), Datenquelle 
DWD (2013)

Abb. 46Bioklimatische Bedeutung der Grün-  
und Freiflächen
Anteile der Wertstufen gem. Karte D

 Sehr hohe bioklimatische Bedeutung

 Hohe bioklimatische Bedeutung

 Mittlere bioklimatische Bedeutung

 Geringe bioklimatische Bedeutung

583 ha
(3,3 %)

6.699 ha
(37,6 %)

6.365 ha
(35,7 %)

4.176 ha
(23,4 %)
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•	  Der nördliche Stadtteil von Woltmershausen wird 
nahezu vollständig von Industrieflächen umschlos-
sen, so dass hier kein Zustrom von Kaltluft erfolgen 
kann. Allerdings bewirkt die starke Durchgrünung in 
diesem Bereich, dass hier ebenfalls keine übermäßi-
gen Überwärmungen zu erwarten sind.

•	 Die Altstadt und die umgebende Innenstadt weisen 
dagegen eine dichte Zentrumsbebauung bei sehr 
hohem Versiegelungsgrad auf. Die Kaltluftproduk-
tion der sie umgebenden Wallanlagen und die über 
sie einfließenden Kaltluftströmungen beeinflussen 
ausschließlich die nördlich gelegenen Randbereiche 
der Innenstadt positiv. Auf dem Bahnhofsvorplatz 
mit seiner hohen Versiegelung sowie zwischen 
Bahnhof und Wallanlagen ist die bioklimatische 
Situation daher überwiegend ungünstig. Auch die 
im Bürgerpark produzierte Kaltluft dringt nicht in 
diese Bereiche vor. 

•	  Die stadtklimatische Situation der „Vorderen Neu-
stadt“ zwischen Weser und Neustadtswallanlagen 
ist ähnlich ungünstig, auch wenn dieser Bereich 
einen etwas geringeren Bebauungs- und Versiege-
lungsgrad hat. 

Bioklimatische Bedeutung der Grün- und Freiflächen
Die stadtklimatische Bedeutung von Grün- und Frei-
flächen wird entsprechend ihrer Ausgleichsleistung für 
bioklimatisch ungünstige Siedlungsbereiche bewertet. 
Grünflächen von hoher und sehr hoher Bedeutung 
liegen daher hauptsächlich in direkter Nähe zu weniger 
günstigen Siedlungsbereichen oder sie fungieren als 
Kaltluftquellgebiet und Kaltluftleitbahn.

Eine hohe stadtklimatische Bedeutung kommt bei-
spielsweise dem Bereich vom Unisee über den Stadt-
wald bis zum Bürgerpark zu, der einen Transport von 
Kaltluft bis in den innerstädtischen Bereich ermög-
licht. Dies gilt ebenfalls für den Stadtwerder und die 
Kleingartengebiete im Bremer Westen. Eine sehr hohe 
stadtklimatische Bedeutung haben darüber hinaus die 
Wallanlagen, die nahezu vollständig von bioklimatisch 
ungünstigem Siedlungsraum umgeben werden. 

Grünflächen mit mittlerer klimaökologischer Bedeu-
tung grenzen häufig an Flächen mit sehr hohem Kalt-
lufttransport an und bilden damit ein Verbindungsglied 
zu weiter entfernt liegenden Freiflächen. Unter diese 
Kategorie fallen z. B. die landwirtschaftlich genutzten 
Flächen im Blockland, die Osterholzer Feldmark, der 
Osterholzer Friedhof und die Galopprennbahn in der 
Vahr. Nicht weniger bedeutend sind die innerstädti-
schen Grünflächen in bioklimatisch weniger günstigen 
Stadtbereichen, die ihre direkte Umgebung in mikro- 
klimatischer Hinsicht positiv beeinflussen.

Kaltluftleitbahnen 
Grün- und Freiflächen, die sich durch besonders hohe 
Strömungsgeschwindigkeiten und damit verbundenen 
hohen Kaltlufttransport auszeichnen, sind in Karte D 
durch große blaue Pfeile als Kaltluftleitbahnen gekenn-
zeichnet. Wichtige Kaltluftleitbahnen sind u. a. der 
Bürgerpark, der vordere Stadtwerder und die Wallanla-
gen, das Kleingartengebiet und die Freiflächen westlich 
des Stadtwaldes bis hinein in den Bereich Westend 
sowie der Bereich zwischen Stadtwald und Riensberger 
Friedhof. Auch über die Weser wird Kaltluft aus den 
Bereichen Wardamm und Seehausen in überwärmte 
Siedlungsflächen in Woltmershausen und in die Häfen 
transportiert. In Bremen-Nord ist lediglich die Schöne-
becker Aue als übergeordnete Kaltluftleitbahn ausge-
prägt.

Insbesondere übergeordnete Kaltluftleitbahnen drohen 
bei Einengungen des Strömungsquerschnittes z. B. 
durch quer zur Fließrichtung angeordnete große Ge-
bäuderiegel oder auch dichte Gehölzpflanzungen ihre 
Funktion zu verlieren. Dies gilt vor allem dort, wo die 
Breite der Kaltluftleitbahn bereits weniger als 300 m 
beträgt. Zum Funktionserhalt wird eine mindestens  
50 m breite, hindernisarme Fläche benötigt, die 
vorzugsweise einen hohen Grünflächenanteil und 
geringe Versiegelung aufweist. Auch eine geschlossene 
Bebauung im Übergangsbereich zwischen Leitbahn 
und Siedlung würde sich ungünstig auf die Durchlüf-
tung angrenzender überwärmter Siedlungsbereiche 
auswirken.

3.4.3 Beeinträchtigungen und Gefährdungen von 
Lufthygiene und Stadtklima
Das Bremer Luftüberwachungssystem (BLUES) erfasst 
seit 1987 an ortsfesten Messstationen Daten zur Be-
urteilung und Trendbeobachtung der Luftqualität, zur 
Ozonüberwachung und Analyse der Ozonbildung. Die 
Messungen werden mit automatisch arbeitenden, kon-
tinuierlich registrierenden Messgeräten durchgeführt.
Von den zehn festen Standorten in Bremen und 
Bremerhaven dienen sechs der Überwachung der 
Luftqualität im städtischen Hintergrund und vier der 
verkehrsbezogenen Immissionsmessung. Es werden 
die Konzentrationen der Schadstoffe Schwefeldioxid 
(SO2), Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffdioxid (NO2) 
Feinstaub (PM10 und PM2,5) sowie Ozon (O3) ge-
messen.
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Die Grenzwerte der 39. BImSch-Verordnung werden 
an allen Stationen im städtischen Hintergrund ein-
gehalten. An den drei verkehrsbezogenen Stationen 
werden bis auf Stickstoffdioxid ebenfalls alle Grenz-
werte eingehalten. Um zu einer rascheren Absenkung 
der Belastung insbesondere mit Feinstaub und Stick-
stoffdioxid zu kommen, wurden 2006 für Bremen 
und 2011 für Bremerhaven jeweils Luftreinhalte- und 
Aktionspläne in Kraft gesetzt. Die beiden Luftreinhalte- 
und Aktionspläne enthalten zahlreiche Maßnahmen 
zur Verminderung der Luftbelastung in den beiden 
Städten. In Bremen wurde beispielsweise 2009 eine 
Umweltzone eingerichtet, in die seit Juli 2011 nur noch 
Kraftfahrzeuge mit einer grünen Plakette einfahren 
dürfen.

Vorhandene lufthygienische Belastungsrisiken wer-
den in Karte D dargestellt. In Abhängigkeit von der 
täglichen Verkehrsstärke erfolgt eine pauschalisierte 
Darstellung in drei Stufen für die durch Hauptverkehrs-
straßen hervorgerufenen Belastungsrisiken. Die v. a. 
durch den Autobahnzubringer zur A 27 lufthygienisch 
belastete Kaltluftströmung im Bereich der Bezirkssport-
anlage Findorff wird in Karte D ebenfalls als Beein-
trächtigung dargestellt.

Darüber hinaus enthält Karte D Standorte von Betrie-
ben, die nach Bundesimmissionsschutzgesetz befähigt 
sind, Luftschadstoffe zu emittieren. Eine Häufung 
solcher Betriebe und Kraftwerke ist im Bereich der Ha-
fengebiete im Bremer Westen und in Hemelingen zu 
erkennen. Darüber hinaus sind die Stahlwerke Bremen, 
das Kraftwerk in Farge und Betriebe im Bereich der 
ehemaligen Bremer Wollkämmerei und des Vulkange-
ländes relevante Emittenten. 
Als potentielle Beeinträchtigung werden in Karte D 
geplante Gewerbe-, Wohnbau- und Hafenflächen 
(nachrichtliche Übernahme aus dem Flächennutzungs-
plan Bremen 2015) dargestellt, sofern Grün- und 
Freiflächen mit hoher oder sehr hoher bioklimatischer 
Bedeutung betroffen sind.

3.4.4 Nutzungsabhängige Treibhausgasemission
Zwischen Boden und Klima bestehen komplexe 
Wechselwirkungen durch den Austausch klimarele-
vanter Gase (Kohlendioxid, Methan und Lachgas), 
wobei Kohlendioxid mengenmäßig deutlich überwiegt. 
Böden und ihrer Nutzung kommt insbesondere im 
Hinblick auf die Vermeidung von CO2-Emmissionen 
eine Schlüsselfunktion zu. Vor allem in Moorböden 
sind große Mengen an CO2 gespeichert („Senkenfunk-
tion“, s. Kap. 3.2.3 und Karte B), die in Abhängigkeit 
von ihrer Entwässerungs- und Nutzungsintensität frei-
gesetzt werden können. Entwässerte und ackerbaulich 
oder als Grünland intensiv genutzte Moorstandorte 
weisen mit 4 – 14 t pro Hektar die höchsten jährli-
chen Freisetzungsraten an Kohlenstoff auf (HÖPER 
2007, zit. n. HÖPER & SCHÄFER 2012). Aufgrund 
der großen Vorräte ist hier auch langfristig eine hohe 
Freisetzungsrate zu erwarten. Auf extensiv genutz-
ten aber nicht vernässten Grünlandstandorten auf 
Moorboden sind die Freisetzungsraten zwar um etwa 
50 % geringer, aber immer noch hoch. Humusreiche 
hydromorphe Böden wie Nass-, Anmoor-, Moorgleye 
und Organomarschen sowie humusreiche Podsol- und 
Pseudogleye bilden die nächste Gruppe der potenti-
ellen Quellen für Kohlenstoffemissionen. Hier führen 
Entwässerungsmaßnahmen verbunden mit einer Um-
nutzung von Grünland in Acker zu starken Verlusten 
organischer Substanz von 3 – 7 t pro Hektar/Jahr. Die 
Entwässerung und landwirtschaftliche Nutzung von 
Moorböden verursachen in Deutschland somit etwa  
4 % der jährlichen THG-Emissionen (BARON & 
DAHMS 2013). Insgesamt stellen CO2-Emmissionen 
aus entwässerten Böden nach den Emissionen aus 
Energiewirtschaft, Industrie und Verkehr den größten 
Anteil an Treibhausgasen (THG) in Deutschland dar. 

Moorböden ohne Kleimarschauflage sind – abgese-
hen vom Ruschdahlmoor in Lesum – in Oberneuland, 
Borgfeld und Timmersloh verbreitet. Nennenswerte 
Treibhausgasemissionen sind aus entwässerten und 
intensiv landwirtschaftlich genutzten Moorböden in 
Teilen der Timmersloher Feldmark, der Oberneulander 
Wiesen und des Oberneulander Schnabels zu erwarten 
(s. Kap. 3.2.6 und Karte B). Die mit ca. 3.000 ha  
 größte Moorfläche im Blockland ist aufgrund der 
Kleimarschauflage vermutlich nicht oder allenfalls in 
sehr geringem Umfang an Treibhausgasemissionen be-
teiligt. Insgesamt wird daher von einer THG-Emission 
von 23.000 – 37.000 t CO2-Äquivalenten jährlich aus 
bremischen Böden ausgegangen (BUGLA 2011, BLAN-
KENBURG 2012).
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3.5.1 Bewertungsmaßstäbe und Belastungssituation
„Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere
1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungs-
gefüges im Hinblick auf die prägenden biologischen 
Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie landschaft-
lichen Strukturen zu schützen; (…).“ (§ 1 Absatz 3 Nr. 
1BNatSchG).

Dieses Ziel hat der Gesetzgeber den Zielen für die 
einzelnen Naturgüter vorangestellt, weil deren Wech-
selwirkungen einen Mehrwert an Regulations- und 
Regenerationsleistungen erbringen können und das 
Wirkungsgefüge eine andere, ggf. größere räumli-
che Abgrenzung als einzelne Boden-, Wasser- oder 
Klimafunktionen erfordern kann. Die Sicherung des 
Naturhaushalts in seiner Gesamtheit hat daher durch 
die Gesetzgebung zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
sowie seit 2009 auch durch das oben zitierte Ziel im 
Bundesnaturschutzgesetz eine Stärkung erfahren. 
Nicht selten lassen die Puffer- und Filtereigenschaften 
der Naturgüter ökologische Schäden erst mit erhebli-
cher Zeitverzögerung erkennbar werden. Daher sind 
auch aus Gründen der Vorsorge besondere Empfind-
lichkeiten und gegenseitige Abhängigkeiten zu be-
trachten. So hängt z. B. die Grundwassergüte auch mit 
dem Stoffretentionsvermögen der darüber liegenden 
Bodenschichten zusammen. Diese Zusammenhän-
ge wurden in den vorangegangenen Kapiteln schon 
berücksichtigt.

Im Folgenden werden bestimmte ökosystemare Werte 
und Funktionen bewertet, die sich nur schwer einem 
einzelnen Schutzgut zuordnen lassen und für deren 
Schutz in Fachgesetzen bereits rechtliche Maßstäbe 
gesetzt sind. Sie verdeutlichen in besonderem Maße 
die Wechselwirkungen zwischen den Umweltmedien, 
insbesondere zwischen Luftqualität, Wasserdargebot, 
Bodeneigenschaften und biologischen Funktionen.

3.5 Wirkungsgefüge des Naturhaushalts

3.5.2 Stickstoffempfindliche Biotope
Der Nährstoffeintrag in Ökosysteme stellt heute zu-
sammen mit den Veränderungen des Wasserhaushaltes 
die Hauptursache standortbedingter Beeinträchtigun-
gen der Lebensräume dar. Nährstoffeinträge können 
sich unmittelbar toxisch auf oberirdische Pflanzenteile 
und Flechten auswirken. Durch die Eutrophierung 
werden nährstoffmeidende bzw. konkurrenzschwache 
Arten verdrängt. Es kann zur Versauerung der Böden 
und Gewässer kommen – um nur einige mögliche Fol-
gen von Nährstoffeinträgen zu benennen. In Anhang 
A (A-Tab. 22) sind die unterschiedlichen Stufen der Eu-
trophierungsempfindlichkeit von Biotoptypen inklusive 
der Critical Loads (CL) aufgeführt (vgl. hierzu auch 
DRACHENFELS 2012). Die Einstufung für die Stadtge-
meinde Bremen ist in der Textkarte 3.5-1 dargestellt.

Biotoptypen sehr hoher Empfindlichkeit sind bis 
auf die nährstoffarmen Stillgewässer Kuhgrabensee, 
Dunger See, Grambker Feldmarksee und Nachtwei-
desee sehr kleinflächig verbreitet. Zu ihnen zählen 
u. a. nährstoffarme Kleingewässer mit ihren Verlan-
dungsbereichen wie in Farge oder Sand-Magerrasen, 
die auf Spülfeldern, der Mahndorfer Düne und der 
Lankenauer Insel auftreten. Auch die Hochmoorreste 
in Timmersloh und im Ruschdahlmoor zählen hierzu. 
Insgesamt nehmen die sehr empfindlichen Biotoptypen 
ca. 62 ha ein. 

Biotoptypen mit hoher Empfindlichkeit gegenüber 
Nährstoffeinträgen konzentrieren sich auf der Vege- 
sacker Geest, wo nährstoffarme Böden verbreitet sind. 
Zu den Biotoptypen zählen insgesamt Wälder auf 
Sandböden, Moorwälder, Sandheiden, Borstgras-Ma-
gerrasen und nährstoffarme Sümpfe. Die Biotoptypen 
mit hoher Empfindlichkeit umfassen ca. 355 ha Fläche.
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Abb. 47

Zu den Biotoptypen mittlerer bis hoher Empfindlich-
keit zählen mäßig nährstoffreiche Lebensräume wie 
z. B. das in Bremen verbreitete mesophile Grünland 
mäßig feuchter Standorte (GMF) oder die mäßig nähr-
stoffreiche Nasswiese (GNM). Mit ca. 829 ha nehmen 
diese Lebensräume einen erheblichen Flächenanteil 
ein. 

Noch weiter verbreitet sind Biotoptypen mit mäßiger 
Empfindlichkeit gegenüber Nährstoffeinträgen. Sie 
sind in allen Naturräumen vorhanden und nehmen 
insgesamt ca. 3.706 ha ein.

In Textkarte 3.5-1 sind die Biotoptypen mit geringer 
oder keiner Empfindlichkeit nicht dargestellt. Die Vege-
tation dieser Biotope ist entweder durch Nährstoffzei-
ger gekennzeichnet, befindet sich auf sehr nährstoff-
reichen Standorten oder ist durch landwirtschaftliche 
Düngung geprägt.

Abb. 48
Kuhgrabensee

Stickstoffenpfindliche Biotope
Anteile am Gebiet der Stadtgemeinde Bremen gemäß Textkarte 3.5.1

 Biotoptypen mit sehr hoher Empfindlichkeit

 Biotoptypen mit hoher Empfindlichkeit

 Biotoptypen mit mittlerer Empfindlichkeit

 Biotoptypen mit mäßiger Empfindlichkeit

 Übrige Bereiche

355
(1,1 %)

829
(2,6 %)

62
(0,2 %)

26.883
(84,4 %)

3.706
(11,6 %)
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Textkarte 3.5-1: Stickstoffempfindliche Biotope
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Textkarte 3.5-2: Grundwasserabhängige Biotope
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Textkarte 3.5-3: Biotopkomplexe mit natürlicher  
Dynamik
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3.5.3 Grundwasserabhängige Ökosysteme
Gemäß Artikel 4 der EG-Wasserrahmenrichtlinie 
darf der Grundwasserspiegel u. a. keinen durch den 
Menschen beeinflussten Änderungen unterliegen, die 
zu einer wesentlichen Schädigung der unmittelbar 
grundwasserabhängigen Oberflächengewässer- und 
Landökosysteme führen. Zu den behördlichen Auf-
gaben zählt zuerst eine Ermittlung der grundwasser-
abhängigen Landökosysteme. Bei der Umsetzung der 
WRRL werden bisher gemäß einer mit Niedersachsen 
abgestimmten Methodik nur die grundwasserabhängi-
gen Lebensraumtypen nach FFH-RL in über 50 ha gro-
ßen FFH-Gebieten bewertet. Im Landschaftsprogramm 
(Textkarte 3.5-2) werden jedoch alle grundwasser-
abhängigen Biotoptypen einschließlich der Gewässer 
dargestellt, die potentiell empfindlich sind.

Die Textkarte 3.5-2 basiert auf der Biotoptypenkar-
te der Stadtgemeinde Bremen (JORDAN 2014). Die 
Empfindlichkeitsstufen der Biotoptypen gegenüber 
Wasserstandsabsenkungen werden von DRACHEN-
FELS (2012) übernommen. Die Einstufung der Emp-
findlichkeit beinhaltet eine Einschätzung der potentiel-
len Grundwasserabhängigkeit, berücksichtigt darüber 
hinaus aber auch Veränderungen des Wasserhaushalts 
durch Oberflächenentwässerung und andere Eingriffe 
in den Wasserhaushalt. 

Zu den Biotoptypen sehr hoher Empfindlichkeit ge-
genüber Wasserstandsabsenkungen, das heißt zu den 
in der Regel grundwasserabhängigen Landökosyste-
men, zählen in der Stadtgemeinde Bremen Bruchwäl-

der, Au- und Quellwälder, Auengebüsche, Moor- und 
Sumpfgebüsche, Anmoore, Sümpfe, Landröhrichte und 
Seggenrieder. Diese Biotoptypen sind großflächig ins-
besondere im Naturschutzgebiet Borgfelder Wümme-
wiesen, im Neustädter Hafenpolder, im Naturschutzge-
biet Werderland, auf den Vordeichsflächen der Lesum, 
im NSG Ruschdahlmoor und im Tal der Schönebecker 
Aue verbreitet. Kleinflächig findet man sie auch im 
NSG Hollerland, im NSG Neue Weser, südlich des 
Flughafens, im Park links der Weser, im NSG Vogel-
schutzgehölz Sodenmatt, im NSG Brokhuchting, im 
Niedervieland und in der Valentin-Wildnis. Insgesamt 
nehmen die Biotoptypen sehr hoher Empfindlichkeit 
ca. 388 ha ein.

Hochmoore sind in Bremen wenig verbreitet und 
allesamt degeneriert. Der einzige Biotoptyp, der der 
Kategorie Hochmoor mit sehr hoher Empfindlichkeit 
zugeordnet wird, ist ein feuchtes Glockenheide-Moor-
degenerationsstadium im NSG Ruschdahlmoor.

Alle Stillgewässer haben eine sehr hohe Empfindlich-
keit gegenüber Grundwasserstandsveränderungen. 
Hierzu zählen auch Verlandungsbereiche, wie z. B. im 
NSG „Neue Weser“. Auengewässer sind nicht in dieser 
Kategorie dargestellt. wenn sie mit dem Flusslauf ver-
bunden sind (z. B. Hemelinger See).

Die Biotoptypen hoher Empfindlichkeit sind oft  
grundwasserabhängig, vielfach aber auch überflu-
tungs- oder stauwasserabhängig. Zu ihnen zählen im 
Gebiet der Stadtgemeinde Bremen Weiden-Auwälder 
und – Gebüsche, Wälder feuchter Standorte/der Auen 
und Quellbereiche, Wälder entwässerter Moore,  
Sumpfwald, Pioniervegetation (wechsel-)nasser 
Standorte, salzbeeinflusstes Grünland im Binnenland, 
seggen-/binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiesen 
und sonstiges artenreiches Feucht- und Nassgrünland. 
Diese Biotoptypen nehmen mit insgesamt ca. 1.391 ha 
große Flächenanteile ein. Die Ökosysteme finden sich 
großflächig im NSG Hollerland und im Polder Sem-
kenfahrt, in der Waller Feldmark, im NSG Borgfelder 
Wümmewiesen, im Oberneulander Schnabel, im NSG 
Brokhuchting, im Neustädter Hafenpolder, im Rast-
polder Duntzenwerder, im NSG Werderland, im NSG 
Dunger See, im NSG Hammersbecker Wiesen, im NSG 
Eispohl-Sandwehen und in der Valentin-Wildnis.

Die Biotoptypen mittlerer Empfindlichkeit gegenüber 
Wasserstandsabsenkungen sind grund- oder stauwas-
serabhängig. Biotoptypen teilentwässerter Standorte 
werden hier einbezogen. Diese Kategorie nimmt in 
Bremen mit ca. 3.579 ha den größten Flächenanteil 
ein. Zu den Biotoptypen zählen Wälder frischer und 
feuchter Standorte, Erlenwälder entwässerter Standor-
te, Feuchtgebüsche, sonstiges Weiden-Ufergebüsch, 
Besenheide-Moordegenerationsstadien und Gehölz-
jungwuchs auf entwässertem Moor, feuchte Sand-
heiden, mesophiles Grünland feuchter Standorte, 
artenarmes Extensivgrünland und Intensivgrünländer 

Abb. 49 Grundwasserabhängige Biotope
Anteile am Gebiet der Stadtgemeinde Bremen gemäß Textkarte 3.5.2
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der Auen, der Marschen sowie auf Moorstandorten. 
Weit verbreitet sind die Biotoptypen in der Bremer  
Wesermarsch, in der Hamme-Wümmemarsch und in  
der Borgfelder Wümmeniederung. Im Blockland ist  
die Darstellung aufgrund der Datenlage noch un-
vollständig. 

Nicht dargestellte Flächen lassen sich hinsichtlich ihrer 
Empfindlichkeit nicht bewerten, da sie überwiegend 
anhand von Luftbildern kartiert wurden. Es ist davon 
auszugehen, dass ein Großteil der Flächen mindestens 
der Kategorie mittlerer Empfindlichkeit zuzuordnen ist.

3.5.4 Biotopkomplexe mit natürlicher Dynamik
„Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts ist insbesondere (…) 
der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme 
auf hierfür geeigneten Flächen Raum und Zeit zu ge-
ben.“ (§ 1 BNatSchG, Absatz 3, Nr. 1 und 6).

Auch in der Kulturlandschaft Bremens existieren Bio-
topkomplexe, deren Entstehung nicht auf regelmäßige 
Bewirtschaftung oder Pflege angewiesen ist, sondern 
die aus einer eigendynamischen natürlichen Entwick-
lung hervorgehen. Der als Sukzession bezeichnete 
Entwicklungsprozess von der Rohbodenbesiedlung bis 
zum Wald kann eine große Struktur- und auch Arten-
vielfalt produzieren. Eigendynamische Prozesse können 
in vielerlei Hinsicht zur Verbesserung der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts beitragen, z. B. zur Kappung 
von Hochwasserspitzen durch Abflussverzögerung in 
strukturreichen Flussläufen, zum Erosionsschutz durch 
Bodenbedeckung oder zur Selbstreinigung der Gewässer 
durch biologische Prozesse in Verlandungszonen. 

Als ein erster Schritt der Ermittlung geeigneter Flächen 
für das Zulassen eigendynamischer Entwicklungen gibt 
Textkarte 3.5-3 auf der Grundlage der Bestandsdaten (s. 
Textkarte 2.2-1) einen Überblick über die vorhandenen 
Biotope bzw. Biotopkomplexe, die im Wesentlichen 
durch eigendynamische Entwicklung entstanden sind 
oder deren ökologischer Wert durch eigendynamische 
Entwicklung erhöht werden könnte (Potentialflächen). 
Weitere Voraussetzungen für eine eigendynamische 
Entwicklung, wie z. B. eine Mindestgröße der Biotop-
komplexe, die Ablösung von Nutzungsrechten oder 
die Rücknahme von Störeinflüssen, bleiben bei dieser 
Potentialdarstellung unberücksichtigt. 

Ruderalfluren
Fällt eine Fläche brach und wird nicht gärtnerisch herge-
richtet oder regelmäßig gepflegt, beginnt die Entste-
hung einer Ruderalflur unmittelbar mit dem nächsten 
Samenanflug oder dem Aufgehen des im Boden noch 
vorhandenen Samenpotentials. Auf nicht zu nassen 
Brachen entwickeln sich Gras- und Staudenfluren. Auf 
älteren Ruderalfluren setzt die Verbuschung ein. Die 
Verbreitung der Ruderalfluren in Bremen folgt den Sied-
lungsbereichen mit hoher Veränderungsdynamik in der 
Stadt und am Stadtrand, wie z. B. in der Überseestadt, 

in dem sich erweiternden Gewerbegebiet im Nieder-
vieland und auf dem Stahlwerkegelände. Zwar haben 
die Ruderalfluren mit ca. 1.175 ha mit Abstand den 
größten Anteil an den Biotopen mit natürlicher Dynamik 
in Bremen, aber typischerweise ist mit einem schnellen 
Wandel zu rechnen. Nur auf einigen Kompensationsflä-
chen sind die Ruderalfluren der Beginn einer dauerhaft 
gesicherten Sukzession zu Gebüschen und Wäldern.

Stillgewässer mit Verlandungszonen
Obwohl fast alle Stillgewässer in Bremen vom Men-
schen gemacht sind (Sandabbaugewässer), ist ihre wei-
tere Entwicklung doch meistens eigendynamisch. Dies 
zeigt sich an der natürlichen Abfolge von Verlandungs-
vegetation an flachen Uferpartien. Die Textkarte 3.5-3 
zeigt nur Stillgewässer, deren natürliche Weiterentwick-
lung nicht durch eine andauernde Nutzung erheblich 
beeinträchtigt ist (z. B. keine Angelteiche). Sie bedecken 
zusammen ca. 380 ha.

Sümpfe, Moore, Ufer
Auf sehr nassen oder überstauten Standorten, die 
keiner Pflege oder landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 
unterliegen, entwickeln sich Röhrichte oder andere 
Sumpfpflanzen. Diese in der Naturlandschaft Bremens 
weit verbreitet gewesene Vegetation bleibt oft über 
einen langen Zeitraum bestehen, bevor Gehölze in den 
dichten Beständen Fuß fassen. Die größten ungenutzten 
Röhrichtsümpfe befinden sich im Werderland (z. T. auf 
ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen, die Bauerwar-
tungsland sind), auf dem Schönebecker Sand, an den 
Lesumufern und in der Wümmeniederung, insgesamt 
283 ha gemäß Textkarte 3.5-3.

Abb. 50Biotopkomplexe mit hoher natürlicher Dynamik
Anteile an der Landesfläche Bremens gemäß Textkarte 3.5.3
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Süßwasserästuar
Alle natürlichen und naturnahen Biotoptypen oberhalb 
der mittleren Tidehochwasserlinie im regelmäßig oder 
gelegentlich überfluteten Deichvorland, die nicht als 
Röhricht kartiert wurden, sind als Süßwasserästuar 
dargestellt (ca. 132 ha) Es handelt sich meist um vege-
tationsloses Flusswatt. Obwohl diese Flächen keinen 
regelmäßigen Pflege- oder Bewirtschaftungseingriffen 
unterliegen, ist ihre Standortdynamik nur bedingt als 
naturnah anzusprechen, weil die durch den anthro-
pogen verstärkten Tidehub erhöhte Strömung die 
Sedimentations- und Erosionsprozesse verändert und 
kaum Besiedlung mit Pflanzen zulässt.

Naturnahe Fließgewässer
In Fließgewässerabschnitten, deren Gewässerstruktur 
mit weniger als „stark verändert“ bewertet wurde (s. 
Stufen „mäßig“ und „deutlich verändert“ in Karte A), 
wirkt wenigstens eine Gewässerbettdynamik, die zu 
Sedimentumlagerungen im Gewässer, vielfältigeren 
Uferstrukturen und natürlichem Bewuchs führt. In 
Bremen weisen die Untere Wümme und der renatu-
rierte Wümme-Nordarm noch einen längeren natürlich 
gewundenen Verlauf auf. In der Wümme verändert 
sich die Strömungsdynamik durch den anthropogen 
verstärkten Tidehub zunehmend. An der Lesum ist die 
natürliche Dynamik nur auf die unbefestigten Ufer-
abschnitte bezogen. Einem natürlichen Fließgewäs-
serbett am nächsten kommt die obere Schönebecker 
Aue. Blumenthaler Aue und Beckedorfer Beeke weisen 
oberhalb ihres Zusammenflusses noch relativ natur-
nahe Gewässerstrukturen auf, die eine kleinräumige 
Gewässerdynamik ermöglichen. Andere Fließgewässer 
haben naturnahe Abschnitte, die durch Neugestaltung 
künstlicher Gewässer (Grollander Ochtum, Arberger 
Kanal) oder durch Renaturierung (Mühlenhauser Fleet, 
in der Gewässerstrukturkartierung noch nicht berück-
sichtigt) entstanden sind.

Waldflächen
Als natürliches Endstadium jeder Sukzession außerhalb 
der Gewässer und Hochmoore entstehen Waldgesell-
schaften, die auch in Bremen fast flächendeckend die 
potentiell natürliche Vegetation bilden würden  
(s. Textkarte 2.1-3). Alle Wälder haben somit grund-
sätzlich das Potential für eine natürliche Dynamik, 
unter deren Einfluss sie erst ihren vollen ökologischen 
Wert entfalten. Ihre natürliche Struktur- und Artenviel-
falt erreichen Wälder aber erst nach vielen Jahrzehnten 
oder sogar mehreren Jahrhunderten. Wenngleich die 
Nutzfunktion in den meisten bremischen Wäldern kei-
ne für die Waldbehandlung entscheidende Bedeutung 
hat (Kapitel 2.2.9), unterliegen sie dennoch fast überall 
einer mehr oder weniger regelmäßigen Pflege. Dort 
wo ausgewiesene Erholungswege verlaufen, werden 
aus Verkehrssicherungsgründen Totholz und umsturz-
gefährdete Altbäume beseitigt. Die einzige große 
zusammenhängende Waldfläche Bremens, der Wald 
auf der Rekumer Geest, wurde bisher von der Bundes-
forstverwaltung nach den Grundsätzen der ordnungs-
mäßigen Forstwirtschaft bewirtschaftet. Natürliche 
Standortentwicklung und teilweise auch eigendynami-
sche Waldentwicklung gibt es auf wenigen alten Wald-
standorten (Karte B) und in Naturschutzgebieten (u. a. 
Wald am Grambker Feldmarksee, Vogelschutzgehölze 
Sodenmatt und Arsten-Habenhausen, Erlenbruch im 
Hollerland, Wiederbewaldung des Sodenstichs in der 
Borgfelder Wümmeniederung, Krietes Wald, Auen-
wald der Grollander Ochtum). Die Textkarte 3.5-3 
bildet 118 ha naturbelassene Waldflächen sowie das 
maximale zusätzliche Flächenpotential für natürliche 
Waldentwicklung von ca. 854 ha ab (ohne Abzug für 
Verkehrssicherung an den Rändern).



121

3.6 Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Erholungswert der Landschaft

Abb. 51
Auentypische  
Sukzession im NSG 
„Neue Weser“

„Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswerts von Natur und 
Landschaft sind insbesondere

1.  Naturlandschaften und historisch gewachsene Kul-
turlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedlung 
und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, 

2.  zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft 
nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flä-
chen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen 
Bereich zu schützen und zugänglich zu machen.“  
(§ 1 Absatz 4 BNatSchG).

Die Landschaftsplanung hat somit die Aufgabe, 
geeignete Flächen für die Erholung zu ermitteln und 
Maßnahmen zu ihrer Erschließung im Einklang mit den 
anderen Zielen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vorzubereiten. 

Die gemäß Nr. 1 zu bewahrenden Erlebnisqualitäten 
werden in Kapitel 3.6.1 bewertet. Die Beurteilung der 
Erschließung und Erreichbarkeit der für die Erholung 
geeigneten Flächen folgt in Kapitel 3.6.2 und mündet 
in eine Analyse der Grünversorgung auf Ortsteilebene. 
Die Lärmsituation in den Zielgebieten der Erholung 
stellt Kapitel 3.6.3 dar.
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3.6.1 Landschafts- und Freiraumerleben

3.6.1.1 Bewertungsgrundlagen
Für die Bewertung der ästhetischen Voraussetzun-
gen von Natur und Landschaft für die Erholung sind 
grundsätzlich alle sinnlich wahrnehmbaren Merkmale 
relevant. Daher behandelt dieses Kapitel die alle Sinne 
umfassende Landschaftserlebnisfunktion – und nicht 
nur das Bild der Landschaft. Auf der Maßstabsebe-
ne des Landschaftsprogramms sind jedoch vor allem 
die visuellen und bedingt die akustischen Eindrücke 
darstellbar. Die visuellen Qualitäten werden durch 
die Bewertung von in Stadt und Landschaft abgrenz-
baren, sich strukturell unterscheidenden Räumen 
erfasst. Der Einfluss akustischer Wahrnehmungen wird 
durch die Darstellung störender Lärmquellen sowie 
durch Abwertungen der Erlebnisqualität in besonders 
verlärmten Teilräumen berücksichtigt. Die Bewertung 
erfolgt flächendeckend auch im besiedelten Bereich, 
für den der Begriff des Freiraumerlebens synonym zum 
Landschaftserleben verwendet wird. 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit sind die eingeführ-
ten Begriffe zur Beschreibung des Erholungswerts 
von Natur und Landschaft. Für eine nachvollziehbare 
Bewertung müssen diesen Attributen konkrete, für 
jedermann wahrnehmbare Qualitäten zugewiesen 
werden, die ein aufgeschlossener durchschnittlicher 
Betrachter zur Unterscheidung von „schönen“ und 
„weniger schönen“ Landschaften heranziehen würde. 
Durch viele sozialempirische Untersuchungen belegt 
ist die Bedeutung naturräumlicher Merkmale und der 
Zeugnisse kulturhistorischer Entwicklungen, da der 
Eindruck von Naturnähe und historischer Kontinuität 
den Erholungswert im Allgemeinen positiv beeinflusst. 
Die jeweils typische Kombination naturnaher und kul-
turhistorischer Merkmale wie z. B. Fließgewässer mit 
vielfältiger Vegetation oder traditionelle Bewirtschaf-
tungsformen und deren bauliche Zeugnisse, sorgt für 
die besondere Eigenart, die Wiedererkennbarkeit einer 
Landschaft. Die Zeit ist ein wichtiger Faktor für die 
Entstehung von Eigenart. Neuartige Elemente brau-

Abb. 52 Weißstorch im Niedervieland ©Karin Menke; Abb. 53, Kopfweide;  
Abb. 54 Herbst in Knoops Park; Abb. 55, Aalto-Hochhaus in der Neuen Vahr;  
Abb. 56 Weserufer im Stadtgarten Vegesack; Abb. 57, Eislauffläche Semkenfahrt;  
Abb. 58 Franz-Schütte-Allee; Abb. 59, Eisgang in der Wümme; Abb. 60, Lür-Kropp-Hof;  
Abb. 61 Durchblick auf die Mühle in Oberneuland; Abb. 62, Lesumer Kirche  

chen in der Regel mehr als eine Menschengenerati-
on, um als „traditionell“ bzw. typisch empfunden zu 
werden. Diese Erfahrungen sind grundsätzlich auch auf 
das Ortsbild im besiedelten Bereich übertragbar. 
Charakteristische Landschaftsstrukturen bieten Ori-
entierung im Raum und Identifikationsmöglichkeiten 
im Sinne von Heimat. Sie vermitteln Erlebnisse und 
kulturelle Werte und Errungenschaften. Sie haben da-
mit nicht nur einen Erholungswert, sondern auch einen 
erheblichen Bildungswert.

Die norddeutsche Landschaft prägen in besonderem 
Maße großflächige Strukturen, weiträumige Sicht-
beziehungen, Gewässerreichtum, Gegensätze von 
geometrischer Ordnung, welche die Kultivierung der 
Landschaft widerspiegelt, und natürlicher Unregel-
mäßigkeit, die auf das Wirken natürlicher Prozesse 
hindeutet. Für Bremen besonders charakteristisch sind 
die verzweigten Grabennetze im Grünland, aber auch 
die verbliebenen Gräben und Fleete im besiedelten 
Bereich, die markanten Beet-Grüppen-Strukturen und 
historischen Blockstreifenfluren der Grünlandareale 
sowie natürliche Grenzziehungen durch den Geestrand 
oder größere Fließ- und Stillgewässer. Das Stadt- und 
Landschaftsbild bereichern auch kulturhistorisch be-
deutsame Einzelelemente, häufig mit Fernwirkung, wie 
Kirchen, Landgüter, Mühlen, Wurten, alte Hofstellen, 
dörfliche Siedlungskerne, Deiche, Wallhecken, Alleen 
und Großbaumbestand. Wichtige Orientierungspunkte 
in Stadt und Landschaft können auch große Bauwerke 
jüngerer Epochen sein. Hochhäuser wie in der Vahr 
und in Tenever oder große Industrieanlagen wie die 
Stahlwerke oder Kraftwerke sind mit den gängigen 
Schönheitheitsbegriffen nicht zu fassen, haben aber 
einen hohen Wiedererkennungswert. Sie sind Ar-
beitsort für viele Menschen, prägen das Stadt- und 
Landschaftsbild mit ihrer Fernwirkung und können 
subjektiv zur Identifikation mit der Stadt bzw. dem 
Ortsteil beitragen.

[52]

[53]

[62]
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Die dynamische Siedlungsentwicklung Bremens seit 
der Industrialisierung und nochmals zunehmend in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die ursprüng-
liche Naturlandschaft und bäuerliche Kulturlandschaft 
der Wesermarsch und des Blocklandes großflächig 
überprägt. Gerade in der städtischen Umgebung sind 
daher naturnahe bzw. natürlich wirkende Grünstruktu-
ren wie auch kulturhistorische Elemente von besonde-
rem Erholungs- und Identifikationswert.

Störeinflüsse auf das Landschafts- bzw. Freiraumer-
leben können von allen Objekten und Geräuschen 
hervorgerufen werden, die der naturräumlich und 
kulturhistorisch geprägten Eigenart nicht entsprechen. 
Als visuelle Störeinflüsse treten z. B. schlecht einge-
bundene Ortsränder oder Einzelelemente auf, die 

aufgrund ihrer Andersartigkeit oder Unmaßstäblichkeit 
gegenüber der Landschaft im Ganzen oder gegenüber 
einzelnen tradierten Elementen (z. B. historischen 
Bauwerken) unpassend wirken. Der Wandel von einer 
bäuerlichen Kulturlandschaft in eine industriell genutz-
te Kulturlandschaft, wie ihn z. B. Hochspannungslei-
tungen, Windparks oder andere Kraftwerke außerhalb 
des Siedlungsraums hervorrufen („Energielandschaft“), 
ist ungeachtet der Frage, ob die Anlagen als schön 
oder nützlich empfunden werden, eine Beeinträchti-
gung des herkömmlichen Landschaftserlebens.

Lärm kann auf vielfältige Art und Weise gesundheits-
schädlich sein, so auch durch die Beeinträchtigung des 
Erholungswerts von Natur und Landschaft. Besonders 
großräumig breitet sich Lärm von Fernstraßen und 
Schienenwegen in der freien Landschaft aus.

[54] [55] [56] [57]

[58]

[59]

[60]

[61]
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3.6.1.2 Ergebnis der Bewertung (Karte E)
Das Typische der Bremer Landschaft ist durch Ge-
wässer, die Weitläufigkeit der Niederungen und die 
teilweise prägnanten Geestformationen bestimmt. Die 
Flussräume, der Grünlandgürtel und die Geestränder 
durchziehen den Stadtkörper und reichen bis an sein 
Zentrum heran. Sie gliedern damit großräumig die 
gebaute Stadt und schaffen vielfältige Möglichkeiten 
für Regeneration und Naturerleben der Bevölkerung. 
Wasser und Feuchtgebiete verschiedener Art ma-
chen ca. 40 % der Gesamtfläche aus. Diese meist 
landwirtschaftlichen Flächen sind zu über 80 % von 
der Grünlandnutzung geprägt. Von den Flussräumen 
besitzen die Weser, Wümme und Lesum besondere 
Anziehungskraft für das Landschaftserleben und den 
Wassersport. Aber auch die am südlichen Stadtrand 
verlaufende Ochtum und die Kleine Wümme sind für 
wasserbezogene Aktivitäten attraktiv. In der ansonsten 
flachen Niederungslandschaft haben die Geestbach-
täler der „Bremer Schweiz“ ihren außergewöhnlichen 
Reiz. Das weit verzweigte Netz der Kanäle, Fleete 
und Gräben verstärkt bis in das einzelne Stadtquartier 
hinein den Eindruck, in Bremen direkt am Wasser zu 
leben. 

Die flächendeckende Bewertung in Karte E lässt nicht 
nur den Erlebniswert der freien Landschaft erkennen, 
sondern auch die Bedeutung der öffentlichen Grünan-
lagen für die Erholung in der Stadt und die mehr oder 
weniger unterstützende Funktion der überwiegend 
von Bebauung geprägten Freiräume. Bewertet wurden 
in der freien Landschaft 90 hinsichtlich ihrer topogra-

Abb. 63

Abb. 64

fischen Elemente und Nutzungsstruktur einheitlich 
wirkende Erlebnisräume. Im Siedlungsbereich erfolgte 
die Abgrenzung einheitlich bewerteter Stadträume 
anhand des jeweils vorherrschenden Siedlungsstruktur-
typs. Soweit private Grünflächen die Erlebnisqualität 
des öffentlichen (Straßen-)Raums beeinflussen, z. B. 
durch Großbaumbestand oder Vorgärten, floss dies 
in die Bewertung der Stadträume ein. Eine separate 
Bewertung erfuhren die Grün- und Freiflächen, die als 
Parks, Friedhöfe, Kleingärten, Sport- und Freizeitan-
lagen, Campingplätze sowie breitere Grünflächen an 
Straßen abgrenzbar sind. 

Die gebaute Umwelt prägt den öffentlichen Freiraum 
und damit die Aufenthaltsqualität und das innerstäd-
tische Freiraumerleben in besonderem Maße. Daher 
sind überlagernd zur Bewertung der Freiflächen 
auch die Siedlungsbereiche hervorgehoben, in denen 
Baustrukturen früherer Epochen in ihrer ursprüngli-
chen Charakteristik und mit ihrem Identifikationswert 
erhalten geblieben sind. Diese historische Kontinui-
tät wird auch für jüngere Bauepochen bis um 1980 
hoch eingeschätzt, wenn sie als denkmalpflegerische 
Interessengebiete (z. B. Neue Vahr) oder anderweitig 
schutzwürdige Bauensembles gelten.

Die Bewertung der Erlebnisräume in der freien Land-
schaft nach den Kriterien Naturnähe, Vielfalt und 
Eigenart ist der Tab. 34 im Anhang A zu entnehmen.
Die Bewertung der Stadträume wird durch Tab. 32 in 
Anhang A näher erläutert.

Eine zusammenfassende Beschreibung der Erlebniswir-
kung der freien Landschaft und des Siedlungsraums 
folgt in Kapitel 3.6.1.5.

Bedeutung der innerstädtischen Grünflächen für 
das Erleben von Natur und Landschaft
Anteile der Wertstufen an den bewerteten Grünflächen gem. Karte E

556
(15,1 %)

558
(15,1 %)

1.680
(45,6 %)

893
(24,2 %)

 Sehr hohe Bedeutung für das Erleben von Natur und Landschaft

 Hohe Bedeutung für das Erleben von Natur und Landschaft

 Mittlere Bedeutung für das Erleben von Natur und Landschaft

 Geringe Bedeutung für das Erleben von Natur und Landschaft

Bedeutung der Landschaftsräume für das 
Erleben von Natur und Landschaft
Anteile der Wertstufen an den bewerteten Landschaftsräumen  
gem. Karte E

 Sehr hohe Bedeutung für das Erleben von Natur und Landschaft

 Hohe Bedeutung für das Erleben von Natur und Landschaft

 Mittlere Bedeutung für das Erleben von Natur und Landschaft

 Geringe Bedeutung für das Erleben von Natur und Landschaft

1.612
(13,5 %)

368
(3,1 %)

7.284
(60,8 %)

2.711
(22,6 %)
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Abb. 65

Die Zugänglichkeit für Erholungssuchende bleibt bei 
der Bewertung der Landschafts- bzw. Stadträume in 
Karte E noch unberücksichtigt. Dennoch ist die freie 
Betretbarkeit der öffentlichen Grünanlagen hervor-
zuheben, die dadurch vielfältiger für die Erholung 
nutzbar sind als die nur von öffentlichen Wegen aus 
erlebbaren sonstigen Freiflächen in der Stadt und 
in den landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Der 
zentralen Rolle der Grünflächen für die Erholung der 
Stadtbevölkerung trägt die vertiefende Analyse der 
Grünversorgung auf Ortsteilebene in Kapitel 3.6.2 
Rechnung. 
In die Bewertung der Erlebnisräume flossen insbeson-
dere folgende Landschaftsstrukturen als Ausdruck von 
Naturnähe und typischer Vielfalt positiv ein:
•	 Still- und Fließgewässer, unter denen die tidebeein-

flussten Gewässer wie Weser, Lesum und Wümme 
mit ihren sichtbar wechselnden Wasserständen im 
Rhythmus von Ebbe und Flut das Bild der Fluss-
landschaften besonders prägen; der anthropo-
gen verstärkte Tidenhub mit unnatürlich starken 
Strömungen führt allerdings auch zu negativen 
Erscheinungen wie verbaute Ufer (insbes. an Weser 
und Lesum) oder stark erodierte Ufer (insbes. an der 
Wümme),

•	 das engmaschige Grabennetz in den offenen Grün-
landgebieten im Blockland, Hollerland, Niedervie-
land/Brokhuchting, Werderland und in den Borgfel-
der Wümmewiesen,

•	 artenreicheres Feucht- und Nassgrünland sowie 
artenreiche Randstreifen an Gräben,

•	 Kleingewässer (Braken und Kolke als geschichtliche 
Zeugnisse von Deichbau und Deichbrüchen sowie 
Teiche),

•	 Feinrelief (Flutmulden, verlandete Kleingewässer 
•	 brachliegende, sich mehr oder minder frei  

entwickelnde Flächen mit Naturcharakter,
•	 Uferbereiche mit naturnahem Charakter (Röhricht- 

standorte, Auwald, Sandufer),
•	 durch ausgeprägtes Relief und den Wechsel aus 

landwirtschaftlich genutztem Offenland und Auen- 
und Gehölzbiotopen reich strukturierte Teile der 
Geestbachtäler und naturnahe oder durch Renatu-
rierung wiederhergestellte Bachabschnitte, 

•	 Moorreste und Heideflächen in Bremen Nord,
•	 Waldflächen, vor allem mit Altbaumbeständen, 
•	 Feldgehölze, Alleen, Baumgruppen in exponierter 

Lage und besonders markante Solitärgehölze,
•	 außerhalb der typischerweise offenen Marschen 

ein gebietsweise kleinflächiger Wechsel der Nut-
zungsarten und Landschaftselemente, wie kleinteilig 
strukturierte Acker- und Grünlandbereiche,  
Heckenlandschaften, gliedernde Gehölzbestände 
und Großbaumbestand.

 
Folgende Einzelelemente und naturraumtypische 
Erscheinungen mit besonderer Bedeutung für das 
Erleben von Natur und Landschaft sind in Karte E 
hervorgehoben: 
•	 der Geestrand entlang Weser und Lesum als der 

am stärksten ausgeprägte Höhenunterschied in der 
ansonsten weitgehend ebenen Bremer Landschaft; 
durch Großbaumbestand überhöht, ist er großräu-
mig wahrnehmbar,

•	 die ausgeprägten Hangkanten der Geestbachtäler in 
Bremen-Nord,

•	 positiv wirkende Siedlungsränder zur offenen Land-
schaft, wo noch historisch gewachsene dörflich ge-
prägte Ortsränder mit Obstgärten, Viehweiden und 
Hofbäumen vorhanden sind oder auf andere Weise 
ein harmonisches Verhältnis zwischen baulichen 
Strukturen und Vegetation besteht; in Grambke 
und in der östlichen Vorstadt sind damit zugleich 
erkennbare Abschnitte der Bremer Düne markiert,

•	 erlebniswirksame Randwirkung der Flüsse, wo typi-
sche Flussabschnitte im städtischen Zusammenhang 
zugänglich und erlebbar sind,

•	 Alleen, Baumreihen oder andere Baumbestände, 
wenn sie einen wesentlichen Beitrag zur Stadt-
bildqualität leisten,

•	 große, gut einsehbare Zugvogel-Rastplätze und 
Brutvogelansammlungen,

•	 Weißstorchhorste, die während der letzten Jahre 
meist besetzt waren, 

•	 Baudenkmäler und andere bauliche Zeugnisse histo-
rischer Nutzungen, z. B. Dorfkirchen, Windmühlen 
(die häufig auch die Bremer Düne kennzeichnen), 
alte Schleusen und Stauanlagen, Wurten.

u. ä.),

Bedeutung der Grünstruktur des Siedlungsbereichs 
für das Erleben von Natur und Landschaft
Anteile der Wertstufen gem. Karte E

780
(6,3 %)2.231

(18,2 %)

2.490
(20,3 %)

2.741
(22,3 %)

4.043
(32,9 %)

 Sehr hohe Bedeutung der Grünstruktur für das Erleben 

 von Natur und Landschaft

 Hohe Bedeutung der Grünstruktur für das Erleben von  

 Natur und Landschaft

 Mittlere Bedeutung der Grünstruktur für das Erleben  

 von Natur und Landschaft

 Geringe Bedeutung der Grünstruktur für das Erleben  

 von Natur und Landschaft

 Sehr geringe Bedeutung der Grünstruktur für das  

 Erleben von Natur und Landschaft
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3.6.1.5 Zusammenfassende Bewertung der  
Erlebniswirkung der freien Landschaft und des  
Siedlungsraums
Die folgenden Beschreibungen der Erlebnisqualitäten 
in der freien Landschaft sowie im Siedlungsraum stel-
len die geomorphologischen Erscheinungen, die Ve-
getationsstruktur und sonstigen Landschaftselemente 
einschließlich kulturhistorischer Nutzungsformen und 
Siedlungsstrukturen heraus, die in Bremen in besonde-
rer Weise das Landschaftserleben positiv beeinflussen. 
Des Weiteren wird auf die häufigsten Beeinträchtigun-
gen hingewiesen. Sie fassen die räumlich differenzierte 
Bewertung in Karte E zusammen.

Freie Landschaft
Im unbesiedelten Bereich sind für das Landschaftser-
leben vor allem die für Bremen sehr charakteristischen 
Flussniederungen von Weser, Lesum, Wümme, Kleiner 
Wümme und Ochtum von hoher und sehr hoher Be-
deutung. Insbesondere Lesum und Wümme, aber auch 
die Ochtum unterliegen dem durch Weservertiefungen 
verstärkten und daher stark wahrnehmbaren Einfluss 
von Ebbe und Flut, haben aber dennoch abschnitts-
weise den Charakter naturnaher Flusslandschaften. 
Eine besondere Erlebniswirkung geht von den aus der 

3.6.1.3 Nationale Kulturlandschaften und kulturhisto-
risch wertvolle Bereiche
Die Kulturlandschaften Deutschlands, deren oft durch 
traditionelle und standortangepasste Nutzungen be-
dingte Charakteristik noch vorhanden ist, haben nicht 
zuletzt eine herausragende Bedeutung für die Erholung. 
Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels unterliegen 
aber auch sie einer steten Veränderung. Zunehmend 
ist eine Vereinheitlichung bis zur Austauschbarkeit der 
Erscheinungsbilder festzustellen, sowohl die freie Land-
schaft als auch die Siedlungen betreffend. Die Erhal-
tung wertvoller regionaltypischer Kulturlandschaften ist 
daher eines der Ziele der nationalen Biodiversitätsstra-
tegie (BMU 2007, S. 40f.).

Anders als für die Sicherung der Biologischen Vielfalt 
fehlt es für das landschaftliche Kulturerbe noch an 
nationalen Bewertungsmaßstäben. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass vor allem die historisch seit dem Mit-
telalter („Hollerkolonisation“ im 12. und 13. Jahrhun-
dert) kultivierten Grünland-Graben-Gebiete der Bremer 
Marschen und die großräumig naturnahe Wümme-
niederung, aber auch die vielfältigen Heiderelikte der 
Rekumer Geest eine besondere Wertschätzung als 
naturnahe Landschaften bzw. historisch gewachsene 
Kulturlandschaften überregionaler bis nationaler Bedeu-
tung verdienen. Ein Vorschlag zur Abgrenzung dieser 
Landschaften ist als Abbildung in Karte E eingefügt.

Die historische Altstadt, ehemals dörfliche Siedlungs-
kerne und andere in das Stadtwachstum integrierte 
Elemente der früheren Kulturlandschaft sind besonders 
identitätsstiftend. Diese Siedlungsbereiche von beson-
derer kulturhistorischer Bedeutung werden ebenfalls in 
Karte E umgrenzt.

3.6.1.4 Beeinträchtigungen des Erlebens von Natur 
und Landschaft
Beeinträchtigungen durch den Verlust an natur- und 
kulturraumtypischen Strukturen werden durch die 
Flächenbewertungen ausgedrückt (mittlere bis geringe 
Bedeutung für das Landschaftserleben). 

Anlagen mit besonders störender Wirkung auf das 
Landschaftserleben sind in Karte E eingetragen. Dazu 
gehören insbesondere vorhandene und geplante 
Windkraftanlagen und Freileitungen. Weiterhin werden 
geplante Gewerbe-, Wohnbau- und Hafenflächen 
(nachrichtliche Übernahme aus dem Flächennutzungs-
plan Bremen 2015) als potentielle Beeinträchtigungen 
dargestellt.

Als wesentliche Lärmquellen sind in Karte E v. a. die 
vorhandenen sowie geplanten Hauptverkehrsstra-
ßen (Autobahnen BAB A 1, A 27, A 270 und A 281, 
Bundes- und sonstige Hauptstraßen einschl. B 6 neu 
und B 212 neu), Eisenbahntrassen sowie der Flughafen 
Bremen mit seiner Lärmzone über 50 dB(A) im Tages-
mittel vermerkt.

Abb. 66 
Freie Landschaft – 

Blockland und  
Untere Wümme
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Auch die Täler der Geestbäche in Bremen Nord haben 
in ihren oberen Abschnitten höchste Bedeutung für 
das Landschaftserleben. Dies sind die Blumenthaler 
Aue, die Beckedorfer Beeke und die Schönebecker Aue 
als reliefierte Tallandschaften, in denen die vorherr-
schenden Grünlandflächen durch Hecken und Gehölze 
vielfältig und kleinteilig strukturiert sind und ein natur-
nahes Erscheinungsbild aufweisen. 

Die historische Kultivierung der Marschen spiegeln 
die großflächigen Grünland-Graben-Areale Blockland, 
Hollerland, Werderland, Brokhuchting-Strom und 
Niedervieland eindrücklich wieder. Es handelt sich 
um weitgehend gehölzfreie Wiesen und Weiden mit 
regelmäßig angeordnetem Grabensystem. Die Struk-
tur alter Landnahmeformen ist auch heute noch an 
den schmalen Schlägen erkennbar. Hervorragendes 
Charakteristikum in diesen Gebieten ist die Weitläu-
figkeit und Offenheit, die nahezu unbegrenzte Sicht 
in die Landschaft ermöglichen. Die Ochtumniederung 
in Brokhuchting ist neben der Wümmeniederung der 
einzige große Landschaftsraum ohne großtechnische 
Überprägung.

umgebenden flachen Niederungslandschaft heraus-
ragenden Hangkanten zur Geest am Rönnebecker 
Weserhang und an der Lesum aus.

Die Weser mit Kleiner Weser und Werdersee hat trotz 
ihrer Überformung im Siedlungsbereich eine überra-
gende Bedeutung als Leitstruktur, die den Stadtkörper 
Bremens gliedert. 

Die Lesum ist ein Zentrum für Freizeitsegler und 
Bootssport. Die naturnahen Vorländer sind von den 
flussparallel verlaufenden Deichen aus erlebbar. An der 
Mündung in die Weser befindet sich der Schönebecker 
Sand, eine naturnahe Röhrichtfläche mit auentypi-
schen Gebüschen.

Die zwischen den Deichen in großen Abschnitten stark 
mäandrierende Wümme verfügt über mit Röhricht 
bestandene oder gehölzgeprägte Uferbereiche im 
Wechsel mit kleinen Grünlandflächen. Vom Deich 
aus bestehen gute Sichtmöglichkeiten sowohl auf die 
Flussufer als auch in das angrenzende Blockland. In der 
Borgfelder Wümmeniederung kann zudem bei Hoch-
wasser das natürliche Überflutungsgeschehen erlebt 
werden. Die Wümmeniederung ist mit ihrer großen 
Naturnähe und traditionellen Grünlandnutzung in 
Verbindung mit ihrer Weite und Ruhe von sehr hoher 
Bedeutung für das Landschaftserleben. Sie ist der mit 
Abstand größte Erholungsraum in Bremen ohne Frei-
leitungen und andere großtechnische Überprägungen. 
Die Stadtsilhouette ist entweder nicht wahrnehmbar 
oder die Siedlungsränder sind dörflich geprägt wie in 
Borgfeld und Timmersloh oder parkartig wie in Ober-
neuland. 

Die neu geschaffene Huchtinger Ochtum macht 
aufgrund ihres überwiegend mäandrierenden Laufs, 
zahlreicher Gehölze und kleinerer Gewässer einen 
naturnahen Eindruck mit sehr hoher Vielfalt. Als Beein-
trächtigungen sind hier jedoch Lärmimmissionen durch 
die Nähe zum Flughafen und die Oldenburger Strasse 
(B 75) zu werten, die aber nur einen Teil des Land-
schaftsbildraumes betreffen.

Abb. 67
Hollerland  
©Arno Schoppenhorst
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Siedlungsraum
Die Gesamtstadt Bremen besteht im Hinblick auf das 
Landschaftserleben aus zwei sehr unterschiedlichen 
Teilen: die in der Weserniederung gelegenen Teile der 
Stadt (Bremen-Mitte) und die auf der Geest gelegenen 
Teile nördlich der Lesum (Bremen-Nord). 

Der größere Teil, Bremen-Mitte, ist ursprünglich 
auf der Bremer Weserdüne entstanden und hat sich 
zunächst südlich der Lesum als langgestrecktes Sied-
lungsband entlang der Weser entwickelt. In den letz-
ten Jahrzehnten hat sich die Besiedlung zunehmend 
in die Flussmarschen zwischen Weser und Wümme im 
Norden und Ochtum im Süden ausgedehnt. Verbin-
dendes und typisches Element ist nunmehr diese Nie-
derungslage. Denn während von der „Bremer Düne“ 
nur noch vereinzelt Spuren im Stadtbild erkennbar 
sind, wirkt der Niederungscharakter in den Stadtkörper 
hinein. Die typischen Marsch- bzw. Moorgräben und 
Gewässer sind noch in vielen Ortsteilen wie Oberneu-
land, Borgfeld, Horn-Lehe, Grolland, Grambke oder 
in den Kleingärten in der Waller Feldmark und In den 
Wischen vorhanden. Selbst in einem dicht bebauten 
Stadtteil wie Findorff sind mit dem Torfhafen und 
dem Torfkanal noch historische naturraumtypische 
Landschaftselemente erlebbar. Hin und wieder gibt es 
künstlich angelegte Wasserflächen, die einen Eindruck 
von Naturnähe vermitteln. Leider ist der Erholungs-
wert vieler dieser Seen, deren Entstehung mit dem Bau 
von Straßen zusammenhing, stark durch Verkehrslärm 
beeinträchtigt (u. a. Vahrer See, Blockdieksee, Achter-
dieksee).

In den besiedelten Bereichen der Marsch treten als ty-
pische ortsbildprägende Bäume Weiden, Pappeln, Erlen 
und Eschen, in den ursprünglich dörflichen Siedlungen 
auch Eichen auf. In den Siedlungsgebieten der Bremer 
Düne finden sich dagegen, mit wenigen Ausnahmen 
in Burg-Grambke, Arbergen oder Hemelingen, kaum 
noch Anklänge an die naturraumtypische Vegetation. 
Auch in den daran angrenzenden stärker verdichteten 
Stadtteilen sind die Freiflächen kaum noch naturraum-
typisch ausgeprägt. 

Die Bremer Düne ist angesichts der fast vollkommenen 
baulichen Überprägung nur noch dort als natürliche 
geomorphologische Besonderheit erlebbar, wo die 
erhöhte Lage von Bauwerken auf den Dünenstandort 
schließen lässt. Von herausragender Bedeutung sind 
daher die verbliebenen Sichtbeziehungen zur Domkir-
che auf dem höchsten Punkt der Bremer Düne. Aber 
auch die erhöhte Lage einiger alter Hofstellen, Mühlen 
oder Kirchen, z. B. in Arbergen, weist auf die Bremer 
Düne hin. Nennenswert ist auch der deutlich sichtbare 
Abschnitt der Bremer Düne am Osterdeich, wo der 
Höhenversprung nicht durch Bebauung verdeckt ist.

Der östliche Stadtrand zwischen Borgfeld, Ober-
neuland, Osterholz und Arbergen/Mahndorf ist auf 
einer Wesersandterrasse entstanden, wo aufgrund der 

Größere Flächen von hoher Bedeutung für das Land-
schaftserleben stellen auch die durch Hecken z. T. 
kleinteilig gegliederten Acker- und Grünlandgebiete 
wie beispielsweise in der Osterholzer Feldmark und im 
Bereich Achterdiekpark/Oberneuland dar. In diesen 
vielfältig strukturierten Flächen finden sich zahlreiche 
Gehölze, sogar Wallhecken und parkartig wirkende 
Großbaumbestände. Besonders erlebniswirksam sind 
diese in der Nähe von dörflichen bzw. ehemals dörfli-
chen Siedlungen. 

Wo die Acker-Grünlandgebiete wenig durch naturnahe 
Strukturen gegliedert sind, haben sie nur mittlere Be-
deutung für das Landschaftserleben, wie die Arberger/
Mahndorfer Marsch, die Burgdammer Lesumwiesen 
östlich der A 27 und die Rekumer Geest mit Farger 
Heide. Das gilt auch für Flächen mit starker techni-
scher Überprägung wie die vom Güterverkehrszentrum 
beeinträchtigte offene Stromer Feldmark und angren-
zende Teile des Niedervielands, die östliche Randzone 
des Werderlandes mit Windkraftanlagen, Freileitungen 
und dem angrenzenden Stahlwerkegelände, das Grün-
landgebiet Kattenturm östlich des Flughafens und die 
siedlungs- bzw. autobahnnahen Badeseen.

Noch strukturärmer sind Gebiete wie die Leester 
Marsch in Arsten oder stark beeinträchtigte Gebiete 
wie das Acker- und Grünlandgebiet zwischen Farge 
und Rönnebeck durch die unmittelbare Nähe zum 
Kraftwerk, der südliche Abschnitt der Schönebecker 
Aue und der Bereich Angeln nordöstlich der Anschluss-
stelle Hemelingen der BAB A1. Diesen Teilräumen 
wurde nur eine geringe aktuelle Bedeutung für das 
Landschaftserleben beigemessen.

Andere Landschaftsbildtypen haben nur kleinere Flä-
chenanteile, weisen aber als naturraumtypische oder 
kulturhistorische Landschaftsformen ebenfalls eine 
hohe und sehr hohe Bedeutung für das Landschafts-
erleben auf, wie die naturnahen Seen Dunger See, 
Kuhgrabensee, Grambker See und der See im NSG 
„Neue Weser“, die Heideflächen der Naturschutzge-
biete "Eispohl/Sandwehen", der Farger Heide sowie 
die wenigen zugänglichen Waldflächen der Neuenkir-
chener Heide in Bremen-Nord. 
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Abb. 68  
Blick über die Lesumniederung aufs Werderland

hochwassergeschützten Lage bereits mehrere dörfliche 
Siedlungskerne vorhanden waren. Hier sind einerseits 
im städtischen Zusammenhang noch Relikte der Kul-
turlandschaft verblieben, deren größte die Osterholzer 
Feldmark ist. Auf der anderen Seite gibt es, teils auch 
außerhalb der ursprünglichen dörflichen Siedlungs-
kerne, reiche naturraumtypische Großbaumbestände. 
Hauptsächlich tritt die Eiche auf. Aus den Randberei-
chen zur Borgfelder Wümmeniederung ziehen sich teils 
Grabensysteme mit den dort angesiedelten Erlen und 
Weiden in diese Stadtteile. 

Auch die Weser, für Bremens Entstehung und Lage als 
Handelsstadt entscheidend, ist in Teilen von Bremen 
Mitte wieder zunehmend präsent. Neben der Bre-
mer Altstadt entstehen urbane Gebiete in der neuen 
Überseestadt direkt am Wasser. Im Ostertorviertel, in 
Woltmershausen/Rablinghausen sowie in Habenhau-
sen, in der Pauliner Marsch und im Werderland liegen 
Grünflächen mit Parks, Sportanlagen und Kleingärten 
so, dass eine gute Zugänglichkeit und Erlebbarkeit des 
Flusses besteht. Auf weiten Strecken wird der Zugang 
zur Weser allerdings durch Hafenflächen oder Ge-
werbegebiete behindert, wie im Bereich Hohentor, in 
Gröpelingen im Abschnitt „Waterfront“ (wo die Weser 
zwar zugänglich ist, doch kein Bezug zum Stadtteil 
besteht) oder in Hemelingen. Teils wird der Zugang 
sogar unmöglich gemacht wie in Woltmershausen-
Hohentorshafen oder Oslebshausen/Gröpelingen im 
Bereich der Häfen. Auch die Hafenflächen selber sind 
kaum zugänglich (außer im Kap-Horn-Hafen) und 
werden zudem fast immer durch die randliche Erschlie-
ßung von den angrenzenden Stadtteilen getrennt. Das 
Stahlwerkegelände auf der ehemaligen Feldmark von 
Mittelsbüren verhindert nicht nur den Uferzugang, 
sondern schneidet zusammen mit dem Bremer Indus-
triepark die Wohngebiete weiträumig von der Weser 
ab. So entschwindet die Weser für den Betrachter nach 
einem letzten Blick von der „Waterfront“ aus vorläufig 
aus dem städtischen Zusammenhang, um erst im Wer-
derland und in Vegesack wieder „aufzutauchen“. 

Doch Bremen liegt nicht nur an der Weser. Die noch 
dörflichen Ortsteile an der Wümme (Blockland, Was-
serhorst) und der Ochtum (Strom), sowie die Orte 
Hasenbüren und Seehausen repräsentieren zusam-
men mit den angrenzenden Niederungen (Blockland, 
Hollerland, Niedervieland) die ursprüngliche, land-
wirtschaftliche Nutzung der Niederungsflächen und 
zeichnen sich durch einen hohen Durchgrünungsgrad 
mit hohem bis sehr hohem Erlebniswert aus. Einige 
dieser langgestreckten Marschensiedlungen sind ent-
lang der vor Hochwasser schützenden Deiche entstan-
den, so auch im Werderland. Wo die Sichtbeziehungen 
es ermöglichen (besonders aus dem Blockland), kann 
von den dörflichen Deichsiedlungen ein Blick über die 
landwirtschaftlich genutzte Niederung auf die moder-
ne, z. T. industriell geprägte Stadtsilhouette gewor-
fen werden. Die Attraktivität dieser kontrastreichen 
Situation zeigt sich für das Blockland in zunehmender 
Freizeitnutzung. Im Werderland hat die Freizeitnut-
zung insbesondere an und auf der Lesum eine lange 
Tradition. 

Besondere Erwähnung verdienen die – häufig lang-
gestreckten – Strukturen der Grünflächen, Parks und 
Kleingärten entlang von Wümme, Kleiner Wümme 
und Ochtum. An vielen Stellen gehen sie auf die 
historische Landnahmeform der Blockstreifenflur mit 
entspechend dichtem Grabennetz zurück. Im Stadtkör-
per treten sie jedoch auch als Produkt nicht realisierter 
oder ehemaliger Verkehrstrassen auf, z. B. der „Grün-
zug West“ in Gröpelingen (mit hoher Bedeutung für 
das Freiraumerleben), der Jan-Reiners-Grünzug in 
Findorff oder der Grünzug Benneckendorfallee in der 
Gartenstadt Vahr.

Eine landschaftliche Zäsur im positiven Sinne bildet die 
Lesum bei Burgdamm. Die strukturierende Wirkung 
der Lesumniederung für das Siedlungsgefüge wird nur 
im Bereich des Gewerbegebietes Steindamm aufgeho-
ben, das den landschaftlichen Zusammenhang und das 
Landschaftserleben der Lesumniederung stark beein-
trächtigt.

Industriegebiete bilden nordwestlich von Oslebshau-
sen, verstärkt durch Verkehrswege, eine gebaute Zäsur 
im Siedlungskörper. An die Stelle der typischen Bremer 
Haus-Quartiere treten hier bereits die für Bremen-Nord 
typischen Kleinsiedlungsgebiete. 
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Weitere Besonderheiten der Stadtstruktur von Bremen-
Mitte sind:
•	 die historischen Altstadtquartiere mit Rathaus und 

Dom (Weltkulturerbe) und entlang der Weser sowie 
mit den noch weitgehend erhaltenen, zum Park 
umgestalteten Wallanlagen;

•	 die „Bremer Haus“ – Bebauung als eigenständige 
bremische Bauform im Bereich der Bremer Düne mit 
einem für innenstadtnahe Wohnquartiere ver-
gleichsweise hohen Anteil privat nutzbarer Frei-
räume und vielfältiger Kontaktzone zum Freiraum 
mit Balkonen, Loggien, Freitreppen und Vorgärten, 
die das Straßenbild prägen; gleichzeitig fehlt die in 
anderen Städten häufig vertretene gründerzeitliche 
Block(rand)bebauung; in Schwachhausen ist eine 
„Bremer Haus“ – Bebauung mit größeren Grund-
stücken und entsprechend guter Durchgrünung 
auch mit Altbäumen vorhanden; dies ist für das 
Freiraumerleben besonders positiv zu bewerten;

•	 bemerkenswerte Reste dörflicher Siedlungsformen 
in Borgfeld, Oberneuland, Osterholz und Obervie-
land und deren Relikte in Rablinghausen, Huchting, 
Grambke und Hemelingen; an der Osterholzer 
Dorfstraße, in Oberneuland und in Lehe (Bereich 
Markusallee/Ronzelenstraße) ist die Durchgrünung 
mit einem hohen Anteil an Altbäumen hervorzuhe-
ben; 

•	 die untergeordnete Bedeutung von Baugebieten mit 
modernen Einfamilienhäusern und Kleinsiedlungs-
gebieten; in Walle, Findorff und Teilen von Gröpe-
lingen geht die verdichtete Bebauung einher mit 
einem überwiegend geringen bis mittleren Erlebnis-
wert der Grünstrukturen.

Bremen–Nord hat aufgrund seiner Geestlage einen 
gänzlich anderen landschaftlichen Charakter. Hier 
am Hang der Vegesacker und Rekumer Geest zeigt 
sich ein bewegtes Relief. Eichen und Birken, auf den 
besseren Standorten Buchen und Hainbuchen und in 
den Bachtälern auch Erlen und Eschen sind die Haupt-
baumarten. In den einzigen größeren Waldbeständen 
des Stadtgebietes auf der Rekumer Geest stellt die 
natürlicherweise nur in ersten Stadien einer Wieder-
bewaldung vorkommende Kiefer die Hauptbaumart, 
wobei der Umbau zum Laubmischwald größtenteils 
eingeleitet ist. 

Die Weser ist aufgrund der angrenzenden Geest 
zumeist sehr gut erlebbar. Auch nimmt der Siedlungs-
körper den Flussverlauf wieder auf. Die bandartige 
Lage der Siedlungen zwischen Rekum und Vegesack 
an der Weser und bis Marßel an der Lesum setzt das 
nur durch die Lesumniederung unterbrochene Sied-
lungsband von Bremen-Mitte auf insgesamt 40 km 
Länge fort. 

Die naturräumliche Lage am Geestrand hat einen maß-
geblichen Einfluss auf das Freiraumerleben in Bremen-
Nord. Teils sind weite Fernsichten in die Flussniederung 
möglich. Diese Reliefwirkung ist gerade im Vergleich 
zu Bremen-Mitte eine hervorstechende Eigenschaft. 
Landschaftstypische Baumbestände oder sogar Wald-
reste sind besonders in den Ortsteilen Lesum, St. Mag-
nus und im weiteren Verlauf der Geestkante in Grohn, 
Rönnebeck, Farge und Rekum vorhanden. 

Abb. 69
Bremen-Mitte
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Analog zur Bremer Altstadt charakterisiert auch die 
Vegesacker Altstadt die direkte Wasserlage. Weser 
bzw. Lesum sind auch für die Ortsteile Rönnebeck 
und Grohn sowie (bei vorgelagerten naturnahen 
Niederungsflächen) für Rekum im Norden und St. 
Magnus bzw. Lesum im Süden bestimmend. Hingegen 
ist die Weserlage in den Ortsteilen Lobbendorf und 
Blumenthal durch die dortigen Industrieflächen noch 
unzugänglich und nicht erlebbar.

Von den Geestbachtälern bildet die Schönebecker Aue 
in den zusammenhängend unbebauten Teilen eine 
landschaftlich weitgehend intakte Zäsur des Siedlungs-
körpers, während entlang der Ihle nur noch einzelne 
unbebaute Teilräume (NSG Ruschdahlmoor) oder 
Grünflächen verblieben sind. Die Blumenthaler Aue so-
wie die Beckedorfer Beeke bilden mit ihren Talverläu-
fen überwiegend die Grenze des Siedlungskörpers, so 
dass diese Täler einen – allerdings im Vergleich mit der 
Schönebecker Aue zumeist weniger einprägsamen – 
Übergang zur freien Landschaft (mit der eingebetteten 
Ortslage Beckedorf) markieren. Auch die Stadtgrenze 
orientiert sich an diesen Talverläufen. 

Die Ortsteile Vegesack und Blumenthal stehen für 
ehedem eigenständige städtische Siedlungskerne. 
Besonders in Vegesack zeigt sich dies in Charakteristik 
und Stadtbild des Stadtzentrums sowie der Anord-
nung umgebender Baugebiete und des erschließenden 
Straßennetzes. Rekum bildet einen noch weitgehend 
intakten dörflichen Siedlungskern mit Ortsbild prägen-
dem Altbaumbestand. Dörfliche Strukturen sind jedoch 
auch in Farge sowie in Lesum noch in Teilen erhalten. Abb. 70 

Bremen-Nord

Unter den Grünflächen, Parks und Kleingärten hat die 
durchgehende Grün- und Wegeverbindung entlang 
der Lesum zwischen dem Ortsteil Lesum und Vege-
sack-Grohn besondere Bedeutung. Große Grünflächen 
bilden im Übrigen wichtige gliedernde Zäsuren des 
Stadtkörpers, so innerhalb von Vegesack der obere 
Teil der Schönebecker Aue, zwischen Vegesack und 
Blumenthal die Blumenthaler Aue mit Wätjens Park 
in ihrem Mündungsbereich sowie in Burglesum (St. 
Magnus) die Abfolge historischer Parkanlagen von 
Knoops Park, Knoops Wald, Kränholm und Lehnhof 
Park Friedehorst. 

Als weitere Besonderheiten der Stadtstruktur sind für 
Bremen Nord hervorzuheben:
•	 das eigenständige historische Stadtzentrum von 

Vegesack mit darauf bezogener, kompakter Stadt-
struktur umgebender Ortsteile (inkl. St. Magnus) 
– einen ähnlich kompakten Zusammenhang gibt 
es für Blumenthal nicht, da die Ortsteile sich in 
nördlicher bzw. nordwestlicher Richtung aneinander 
reihen;

•	 die bemerkenswerte Reihung historischer Parkan-
lagen als Zeugnisse der großbürgerlichen Landsitz-
kultur des 19. Jahrhunderts (VILLENA-KIRSCHNER 
2013) im Verlauf der Geestkante von Burglesum, 
Vegesack und Blumenthal, zum Teil mit historisch 
bedeutsamen Bauten wie Schloss Schönebeck und 
Haus Blomendal;

•	 das naturräumlich bedingte Fehlen des Bremer Hau-
ses; jedoch gibt es (ältere) Bauformen kleinstädti-
scher Prägung in Vegesack, Grohn und Burgdamm.
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15 ha. Größte Grünanlagen sind der Bürgerpark mit 
140 ha, der Park Links der Weser mit 92 ha, der Stadt-
wald mit 70 ha und der Werdersee mit 58 ha, gefolgt 
vom Rhododendronpark, Grünzug Krimpelsee und 
Weseruferpark.

Der Erschließungsgrad, d. h. die Ausstattung mit 
Wegenetzen, kommt am meisten bei langgestreckten 
Anlagen wie z. B. dem Grünzug West (6 km) oder 
stark vernetzten Anlagen wie in Obervieland und 
in der Vahr zum Tragen. Die höchsten Werte finden 
sich in den Anlagen entlang Weser, Werdersee und 
Lesum aufgrund der Wegelängen und Vernetzung zu 
umliegenden Bereichen. Auch die Grünstrukturen in 
Blockdiek und Obervieland zeichnen sich durch einen 
sehr hohen Erschließungswert aus.

Öffentliche Grünanlagen sind häufig mit anderen 
Freiflächen verbunden. Diese Verknüpfung, z. B. mit 
Freianlagen von Einrichtungen des Gemeinbedarfs wie 
Schulen oder Kindergärten, oder mit Sportplätzen oder 
Kleingärten, erhöht die Nutzbarkeit und Erlebnisviel-
falt. Besonders ausgeprägt ist dies z. B. beim Grünzug 
West, beim Osterdeich und in der Pauliner Marsch, 
bei den Grünverbindungen Arsten Südwest, Blockdiek 
und Leher Feld, den Neustadtswallanlagen und dem 
Admiral-Brommy-Weg. 

Die Binnentopographie der Grünanlagen ist in der 
überwiegend flachen Bremer Landschaft ein besonde-
res Kriterium. Sehr groß ist diese im Knoops Park durch 
die in den Park integrierte Geestkante und kleinere 
Gewässer. Daneben sind insbesondere die Altstadts-
wallanlagen mit Gewässern, Theaterberg und Aus-
sichtshügel zu nennen. 

Die Erlebbarkeit der Historie nimmt aufgrund be-
sonderer Gestaltungsmerkmale sowie als Zeugnis 
geschichtlicher Entwicklung Einfluss auf die Aufent-
haltsqualität. Als maßgeblich wurden hier alle Anlagen, 
die vor 1914 entstanden sind sowie alle in die Liste der 
historischen Gärten und Parks des Deutschen Heimat-
bundes eingetragenen Anlagen angesehen (Gesamtlis-
te Stand Februar 1992 s. UBB 2011). Darin enthalten 
sind die unter Denkmalschutz gestellten Parks. Der 
besondere historische Wert dieser Parks führte in den 
meisten Fällen zu einer Aufwertung des Erholungspo-
tentials um eine Stufe.

Maßgeblich ist auch die landschaftliche Einbindung 
einer Grünanlage. Grenzt sie an eine attraktive Land-
schaft, beeinflusst diese das Erleben positiver als z. B. 
ein angrenzendes Gewerbegebiet. Die Grünverbindun-
gen Rönnebecker Wanderweg und Admiral-Brommy-
Weg entlang der Geestkante an Weser bzw. Lesum 
zeigen die höchsten Werte für landschaftliche Einbin-
dung, gefolgt von anderen Anlagen mit Anbindung an 
Großgewässer, wie insbesondere der Weserradweg, 
der Stadtgarten Vegesack sowie der Werdersee. Der 

3.6.2 Versorgung mit Erholungsflächen
Erholungsmöglichkeiten der Stadtbevölkerung setzen 
sich aus den zugänglichen innerstädtischen Grün- und 
Freiflächen und den Erholungsflächen in der freien 
Landschaft zusammen, wie in den Kapiteln 2.2.4 und 
2.2.5 beschrieben. 

Das folgende Kapitel erläutert zunächst die Bewertung 
des Erholungspotentials der innerstädtischen Grün- 
und Freiflächen. Anschließend wird der Versorgungs-
grad mit Erholungsflächen auf Ortsteilebene ermittelt. 

3.6.2.1 Erholungspotential der innerstädtischen Grün- 
und Freiflächen
Bei guter Gestaltung und Unterhaltung beeinflussen 
Freiräume und öffentliches Grün das Stadtbild positiv 
und fördern die Gesundheit und Naturwahrnehmung 
der Stadtbürger. Sie bieten Raum für ökologische Ni-
schen und Trittsteine im Biotopverbund. Insbesondere 
die größeren Anlagen sind von weitreichender stadt-
klimatischer Bedeutung. Grüne Wegeverbindungen 
bieten Anreiz für Bewegung im Freien, fördern den 
unmotorisierten Verkehr und tragen so zu einer Min-
derung von CO

2- Einträgen bei. Grün- und Freiflächen 
sind auch „Bühne“ der sozialen Interaktion. Sie dienen 
dem sozialen Zusammenhalt sowie der Identifikation 
mit der Stadt. Die Bereitstellung von vielfältig nutzba-
rem Raum, der allen ohne direktes Entgelt offen steht, 
mindert soziale Benachteiligungen. Gerade in Zeiten 
des sozialen Auseinanderdriftens der Stadtteile bedür-
fen die städtischen Grün- und Freiflächen besonderer 
Beachtung. Erstmalig ist im Rahmen der Erarbeitung 
des Landschaftsprogramms das Erholungspotential 
der innerstädtischen Grün- und Freiflächen ermittelt 
worden (UBB 2011)25

Öffentlich zugängliche Grünanlagen
Umfassend bewertet wurden die jederzeit uneinge-
schränkt zugänglichen und im Sinne des Gemeinge-
brauchs nutzbaren Grün- und Freiflächen, die größer 
als 2.000 m² sind (insgesamt rd. 1.250 ha). Berücksich-
tigt wurden die anlagebedingten Voraussetzungen für 
die Erholung (Erholungspotential). Nicht berücksichtigt 
wurde, ob dieses Potential auch tatsächlich nutzbar 
ist. Denn die tatsächliche Erholungsqualität unterliegt 
Schwankungen durch Verschleiß, Vandalismus oder 
Neuausstattung. Die Methodik wird im Anhang A er-
läutert. Die Ergebnisse im Einzelnen (u. a. Rangfolgen 
der Grünanlagen nach einzelnen Kriterien und erreich-
ter Gesamtpunktzahl) kann im Originalgutachten (UBB 
2011) nachvollzogen werden. Im Folgenden werden 
die Bewertungsergebnisse zunächst kriterienbezogen 
zusammengefasst.

Die Flächengröße ist das am höchsten gewichtete Kri-
terium. Es wird dabei unterstellt, dass mit zunehmen-
der Größe die Vielfalt und Eigenart der Anlage und 
damit ihre Attraktivität zunimmt. 24 der als sehr hoch 
und hoch bewerteten Anlagen sind größer als  

16 Auszüge in Anhang A, Gesamtgutachten unter: www.umwelt.bremen.de => „Parks & Grünflächen“.
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Ratsspieker-Park an der Wümme, der Weseruferpark 
in Rablinghausen, die Grünanlage Burger Brücke sowie 
die Bahrsplate sind ebenfalls landschaftlich gut einge-
bunden. 

Beschränkt zugängliche Freiflächen
Die Freiflächen, die keine öffentlichen Grünanlagen 
sind (Friedhöfe, Kleingärten, Sportanlagen, Stadtplät-
ze u. a.), wurden nach einer vereinfachten Methodik 
bewertet (s. Anhang A). Sie haben aufgrund ihrer 
eingeschränkten öffentlichen Zugänglichkeit und 
Nutzbarkeit ein geringeres Erholungspotential als die 
öffentlich jederzeit uneingeschränkt und kostenlos 
zugänglichen Grünanlagen. Dennoch leisten sie einen 
erheblichen Beitrag zum Freiflächenpotential Bremens, 
aufgrund ihres Flächenanteils und der weiten Vertei-
lung sowie der funktionalen Wechselbeziehungen zum 
öffentlichen Freiraum. Mit rund 2.500 ha verfügen 
sie über doppelt soviel Gesamtfläche wie die Bremer 
Grünanlagen. Die größten Flächenanteile nehmen die 
Kleingartenanlagen mit 24 % und die Sportanlagen 
mit 19 % ein.

Beeinträchtigungen und Vorbelastungen 
Bei der Ermittlung des Erholungspotentials führten vor-
handene Beeinträchtigungen zu einem Punkteabzug. 
Aus den anhand von Modellrechnungen für die 
Lärmminderungsplanung erstellten „Lärmkarten“ geht 
hervor, dass fast alle Erholungsflächen in der Stadt mit 
Lärm belastet sind (s. Karte F). Messwerte zu Lärm 
oder anderen Umweltbelastungen in Grünanlagen 
lagen zum Bearbeitungszeitpunkt der Potentialanalyse 
(Mai 2011) allerdings nicht vor. Daher wurde pau-
schal angenommen, dass von den verkehrsreichsten 
Straßen die höchsten und für die Erholungsnutzung 
besonders störenden Emissionen ausgehen. Maßgeb-
lich für Abwertungen des Erholungspotentials war der 
prozentuale Anteil der Grünanlagenränder, der sich 
in unverbauter Entfernung von bis zu 250 Metern zu 
einer Bundesfernstraße befand. 

So führt im Rahmen der Erholungspotentialstudie die 
Lage an einer Bundesfernstraße beim Grünzug Ihletal, 
einer Anlage in der Vahr sowie Haus Blomendal zu 
einer Abstufung in eine niedrigere Wertstufe.

Weitere Beeinträchtigungen entstehen durch Schienen- 
und Flugzeuglärm, besonders in Grolland, Huchting 
und in der Ochtumniederung sowie in Habenhausen, 

Huckelriede und im östlichen Teil des Werdersees. Sie 
sind nicht in die Potentialbewertung eingeflossen, aber 
in Karte F dargestellt. Tatsächlich ist davon auszuge-
hen, dass so gut wie keine Grünanlage im besiedelten 
Bereich den vom Umweltbundesamt als Anhaltswert 
zur „Vermeidung von Belästigungen“ empfohlenen 
Mittellungspegel von unter 50 dB(A) im 24-Stunden-
Mittel unterschreitet. Als relativ ruhige Gebiete 
existieren städtische Bereiche mit 51 – 55 db (A) im 
24-Stunden-Mittel. Zudem werden durch Vegetation 
optisch abgeschirmte Grünanlagen subjektiv als relativ 
ruhige „Oasen“ empfunden (vgl. Kap. 3.6.3).

Optische Störungen durch Freileitungen und Wind-
energieanlagen flossen nicht unmittelbar in die 
Potentialbewertung ein. Vorhandene sowie potentielle 
Beeinträchtigungen durch die Windkraftnutzung und 
geplante Gewerbe-, Wohnbau- und Hafenflächen 
(gem. Flächennutzungsplan, Bremen 2015) stellt  
Karte F dar.

Ergebnisse der Erholungspotentialanalyse 
Karte F stellt das Ergebnis der Potentialbewertung der 
öffentlichen Grünanlagen sowie der vereinfachten 
Bewertung der sonstigen Freiflächen dar. 

Das höchste Erholungspotential wird dem Bürgerpark 
als größte Bremer Parkanlage attestiert. Auch die  
großen, an die Weser bzw. Lesum angrenzenden 
Anlagen Werdersee, Weserradweg, Osterdeich/Pauli-
ner Marsch und Admiral-Brommy-Weg sind sehr hoch 
eingestuft, des Weiteren der Park Links der Weser, der 
Stadtwald, die Altstadtswallanlagen und Knoops Park. 
Als vergleichsweise niedrig stellt sich im stadtweiten 
Vergleich das Erholungspotential sehr kleiner Anlagen 
dar. Auf der Quartiersebene sind sie jedoch von großer 
Bedeutung für die alltägliche Freiraumversorgung 
sowie für Quartiersidentität und Stadtbild, insbeson-
dere in dicht besiedelten oder sozial benachteiligten 
Stadtteilen.

Abb. 72

Abb. 71 Hastedter Park am Weserwehr

Erholungspotential der Grünanlagen
Anteile der Wertstufen am Gesamtbestand der Grünanlagen 
gem. Karte F

482
(34,4 %)

515
(36,7 %)

161
(11,5 %)

245
(17,4 %)

 Sehr hohes Erholungspotential der Grünanlagen

 Hohes Erholungspotential der Grünanlagen

 Mittleres Erholungspotential der Grünanlagen

 Niedriges Erholungspotential der Grünanlagen
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Feld (Osterholzer Friedhof) und Huckelriede (Kleingär-
ten Werdersee), St. Magnus und Neu-Schwachhausen. 
Auch die Alte Neustadt zeigt trotz der sehr hohen 
Einwohnerdichte eine sehr gute Versorgung. 

Zum anderen ergibt sich eine gute Versorgung trotz 
mittlerer bis sehr hoher Einwohnerdichte aus dem 
Zusammenwirken von öffentlichen Grünanlagen und 
sonstigen Freiflächen in den Ortsteilen Bahnhofsvor-
stadt, Buntentor, Ostertor und Bürgerweide/Barkhof 
(Einzugsbereich Anlagen Weser/Werdersee, Altstadts-
wallanlagen und Bürgerpark). Die sehr gute Versor-
gung des Ortsteils Neuenland und die gute Versorgung 
von Oberneuland und Lesum liegen dagegen trotz 
einer im Ortsteilvergleich unterdurchschnittlichen 
Erreichbarkeit von Grünflächen an der niedrigen Ein-
wohnerdichte dieser Ortsteile.

Erreichbarkeit der freien Landschaft
Eine gute Erreichbarkeit der freien Landschaft im kleinen 
Radius typischer Feierabenderholung verbessert die Frei-
flächenversorgung eines Stadtteils. Durch die bandför-
mige Ausdehnung Bremens ist zwar die Randlänge der 
Siedlung zur Landschaft sehr groß. Die Zugänglichkeit in 
die Landschaft gestaltet sich jedoch sehr unterschiedlich. 
Autobahnen, Bahnstrecken, Flüsse und Siedlungsstruk-
turen beschränken den Zugang auf punktuelle Durch-
lässe. Folgende Einschränkungen der Zugänglichkeit 
und Erholungseignung siedlungsnaher Landschaftsteile 
sind hervorzuheben (vgl. Karte F):
•	 In Bremen-Nord sind nur noch geringe Flächenan-

teile unbesiedelt, von denen ein Großteil im Bereich 
Farge, teils auch Rönnebeck und Lüssum durch das 
bisherige militärische Sperrgebiet in der Neuenkir-
chener Heide (früher „Wifo-Gelände“) unzugäng-
lich ist. Als großräumige Erholungsgebiete stehen in 
Bremen-Nord nur das Werderland, die Geestbach-
täler und Teile der Rekumer Geest und der Rekumer 
Marsch zur Verfügung.

•	 Die Zugänglichkeit der Landschaft ist dort noch 
dazu durch Weser und Lesum eingeschränkt bzw. 
wird lediglich durch die Fähren zum niedersächsi-
schen Weserufer sowie durch das Lesumsperrwerk 
ins Werderland und die Brücke in Burg-Grambke zur 
Wümme hin gewährleistet. 

•	 Autobahnen und Schienenwege schränken den  
Zugang zum Blockland bzw. zu den Kleingar-
tengebieten im Bremer Westen, zur Mahndorfer 
Marsch in Hemelingen, zum Niedervieland und von 
Obervieland Richtung Süden ein, v. a. die A 1 und 
die A 27 sowie die Eisenbahnstrecken Bremen – 
Oldenburg (Huchting) und Bremen – Bremerhaven 
(Gröpelingen).

•	 Große Gewerbeflächen in den Stadtrandzonen 
erschweren den Zugang zur freien Landschaft. So 
bilden die großen Industriegebiete des Güterver-
kehrszentrums und des Neustädter Hafens Barrieren 
zwischen dem Stadtteil Woltmershausen und der 

3.6.2.2 Versorgung der Ortsteile mit Erholungsflächen 
Um die relative Bedeutung der Grünanlagen für den 
jeweiligen Ortsteil zu erfassen, wurde auch der Versor-
gungsgrad in Bezug auf die Einwohnerdichte bewertet. 
Die Bewertung ergibt sich aus drei Größen:
•	 Versorgung eines Ortsteils mit öffentlich zugängli-

chen Grünanlagen,
•	 Versorgung mit beschränkt zugänglichen Freiflächen 

sowie
•	 Erreichbarkeit der freien Landschaft.

Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen und  
sonstigen Freiflächen
Für jede öffentlich zugängliche Grünanlage wurde ein 
Einzugsbereich angesetzt. Ausgehend von der Tatsa-
che, dass zu Anlagen mit höherem Erholungspotential, 
d. h. insbesondere größeren Anlagen, weitere Wege 
als zu kleineren in Kauf genommen werden, wurde 
der Einzugsradius nach der Anlagengröße festgesetzt 
(von 250 m bei Anlagen unter 1 ha bis zu 1.000 m 
bei Anlagen über 50 ha (z. B. Bürgerpark)). Pauschal 
erfolgte ein Abzug von 10 %, um Umwege durch den 
Straßenverlauf zu berücksichtigen. Das Erholungspo-
tential der erreichbaren Grünanlagen im Verhältnis zur 
Einwohnerdichte des Ortsteils (Einwohnerzahl bezogen 
auf die Wohn- und Mischgebietsfläche) ergibt den 
Ortsteilwert für die öffentliche Grünflächenversorgung. 

Für die beschränkt zugänglichen Freiflächen (z. B. 
Sportanlagen und Kleingärten) wurden keine Einzugs-
bereiche ermittelt, zum einen wegen der speziellen 
Zweckorientierung dieser Anlagen, die sie auch für 
weiter entfernt wohnende Nutzer interessant macht, 
zum anderen wegen der aus der Hauptfunktion fol-
genden Einschränkungen für andere Erholungsformen 
sowie z. T. eingeschränkter zeitlicher Zugänglichkeit. 
Die beschränkt zugänglichen Freiflächen fließen daher 
auf vereinfachte Weise in die Gesamtbewertung ein. 

Die Untersuchung hat ergeben, dass zum einen die im 
Einzugsbereich mehrerer hochwertiger Grünanlagen 
gelegenen Ortsteile mit einer niedrigen bis mittleren 
Einwohnerdichte sehr gut versorgt sind: Altstadt, 
Grolland, Habenhausen und Horn, Osterholz, Ellener 

Abb. 73
Verkehrswege 

erschweren vieler-
orts den Zugang zur 

freien Landschaft 
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Stromer Feldmark bzw. dem Niedervieland. In um-
gekehrter Richtung gilt das für die Anbindung der 
Ortsteile Strom und Seehausen an das Stadtzent-
rum. In ähnlicher Weise schneidet der Industriekom-
plex der Stahlwerke die Siedlung im Werderland 
vom Stadtzentrum ab. Der Flughafen erschwert 
den Landschaftszugang aus der Neustadt. In der 
Hemelinger und Mahndorfer Marsch wird sich der 
Gewerbepark Hansalinie in mehreren Bauabschnit-
ten bandartig zwischen die Wohngebiete und die 
verbleibenden Erholungsflächen schieben.

Zur Ermittlung des Beitrags der freien Landschaft zum 
Versorgungsgrad der Ortsteile wurden alle Wohn- und 
Mischgebietsflächen am Siedlungsrand berücksichtigt. 
Für jeden Landschaftszugang wurde ein Einzugsbe-
reich im Radius von 1 km angesetzt. Zwar werden z. B. 
die Deichwege im Blockland auch von Menschen aus 
weiter entfernten Bereichen aufgesucht. Um jedoch 
die Versorgung mit Flächen für die wohnungsnahe 
Erholung oder die sogenannte Feierabenderholung 
zu ermitteln, erscheint ein Einzugsbereich von 1 km, 
analog zum Einzugsbereich großer innerstädtischer 
Grünflächen realistisch.

Trotz der beschriebenen Barrieren zur freien Landschaft 
liegen die Wohn- und Mischgebiete vieler Ortsteile 
Bremens zu über 80 %, teilweise auch zu 95 – 100 % 
in weniger als 1.000 m Entfernung von einem Zu-
gang zur Landschaft (s. Karte F). Fast alle Wohn- und 
Mischgebiete in den Ortsteilen Rekum, Osterfeu-
erberg, Mahndorf und Burg-Grambke haben einen 
nahen Zugang zur Landschaft. Für 80 – 95 % der 
Wohn- und Mischgebiete gilt das in Borgfeld, Burg-
damm, Grolland, Mittelshuchting, Lüssum-Bockhorn, 
Sodenmatt und Walle. 

Gesamtergebnis
Textkarte 3.6-1 zeigt für jeden Ortsteil mit relevanter 
Wohnfunktion das Gesamtergebnis der Versorgung mit 
Grünanlagen und sonstigen Freiflächen sowie erreich-
barer freier Landschaft. 

Der Versorgungsgrad in Bremen Nord ist etwas besser 
als in Bremen Mitte:
•	 In Bremen-Stadt werden 30 % der Ortsteile als sehr 

gut bis gut, 35 % als mittel und 35 % als niedrig bis 
sehr niedrig versorgt eingestuft.

•	 In Bremen-Nord sind 36 % der Ortsteile im oberen 
Bereich, 36 % im mittleren Bereich und 29 % im 
unteren Bereich der Grünversorgung angesiedelt.

Am besten schneiden Grolland, Huckelriede, Haben-
hausen, Horn, St. Magnus, Neu-Schwachhausen, 
Oberneuland, Kirchhuchting, die Altstadt, Alte 
Neustadt und Lehe ab. Überwiegend treffen hier eine 
sehr gute Versorgung mit Grünanlagen und sonstigen 
Freiflächen zusammen, z. B. im Bereich der Weser und 
des Werdersees, des Parks links der Weser oder des 
Stadtwaldes.

Relativ schlecht versorgt sind Steffensweg, Westend, 
Hohentor, Lindenhof, Fesenfeld, Gete und Radio 
Bremen. Diese Ortsteile liegen außerhalb des berück-
sichtigten Einzugsbereiches von Grünanlagen, oder 
nur im Einzugsbereich von Anlagen mit geringem 
Erholungspotential. Auch die Versorgung mit sonstigen 
Freiflächen oder erreichbarer freier Landschaft fällt 
schlecht aus.

3.6.2.3 Bedarfsabschätzung anhand des Sozialindexes 
Der Bedarf an öffentlichen Grünanlagen in sozial be-
nachteiligten Wohnbezirken ist tendenziell größer, da 
viele Haushalte über weniger privates Grün verfügen. 
Zudem besteht hier eine unterdurchschnittliche Mobi-
lität und Ausstattung mit Wohnraum. Umso wichtiger 
sind Erholungsflächen für diese Quartiere, um sozialen 
Ausgleich zu schaffen und nachbarschaftliches Mitein-
ander zu stärken.

Die Bewertung der sozialen Situation erfolgt durch die 
Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen. Aus 
22 Einzelindikatoren der Lebensbereiche Bildungsbetei-
ligung, Erwerbs- und Einkommensverhältnisse, Identifi-
kation (gemessen u. a. an Wahlbeteiligung und Fortzü-
gen), Entmischung und Konfliktpotential wird für jeden 
Ortsteil ein Benachteiligungsindex errechnet, der z. B. 
Einzelwerte von minus 156,3 bis plus 126,7 erreicht. 
Aus den Werten von 2009 hat UBB (2011) den 5-stu-
figen „Sozialindex der Ortsteile“ gebildet. Die Zusam-
menschau von Grünversorgung und Sozialindex gibt 
eine Orientierung für den Bedarf an grünordnerischen 
Verbesserungsmaßnahmen (Textkarte 3.6-1).

Abb. 74
Einzugsbereiche von Grünanlagen  
verschiedener Größe
Anteile der Einzugsbereichsklassen gem. Karte F am gesamten 
Siedlungsbereich

 1.000 m Einzugsbereich von Grünanlagen > 50 ha

 750 m Einzugsbereich von Grünanlagen 10 – 50 ha

 500 m Einzugsbereich von Grünanlagen 1 – 10 ha

 Übrige Bereiche

1.355
(15,9 %)

1.589
(18,7 %)

6.394
(75,0 %)

2.126
(25,0 %)
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Die Mehrzahl der 10 Ortsteile mit sehr guter Grünver-
sorgung weist einen hohen Sozialindex auf (u. a. die 
hochwertigen Wohnlagen St. Magnus, Oberneuland 
und Neu-Schwachhausen). Auch die geringe Ausstat-
tung mit öffentlich zugänglichem Grün in einigen Orts-
teilen mit hohem Sozialindex, wie z. B. in Gete und 
Radio Bremen, ist unbedenklich, da hier von genügend 
privaten Möglichkeiten für die Erholung ausgegangen 
werden kann.

Von den Ortsteilen mit „sehr niedrigem“ Versorgungs-
grad an öffentlich zugänglichem Grün ist die soziale 
Benachteiligung in Hohentor, Lindenhof, Steffensweg 
und Westend am größten. In weiteren sieben Orts-
teilen mit „niedrigem“ Grünversorgungsgrad ist der 
Sozialindex ebenfalls unterdurchschnittlich (Blockdiek, 
Blumenthal, Neue Vahr Nord, Neue Vahr-Südwest, 
Neue Vahr Südost, Osterfeuerberg, Utbremen). Diese 
11 genannten Ortsteile verdienen bei der Prioritäten-
setzung von Investitionen in öffentliches Grün beson-
dere Beachtung. 

In den Ortsteilen Huckelriede mit einem sehr niedrigen 
und Alte Neustadt sowie Altstadt mit einem mittleren 
Sozialindex wurde zwar ein meist guter Grünversor-
gungsgrad ermittelt. Eine heterogene städtebauliche 
Struktur aus Gewerbe und Wohnnutzung sowie ein 
hoher Anteil lärmbelasteter Wohnlagen (Huckelriede) 
erzeugen dennoch Bedarf für Grüngestaltung und 
attraktivere Wegebeziehungen. Gleiches gilt für die 
Alte Neustadt aufgrund der engen Bebauungsstruktur 
sowie einer überwiegend auf Hauptverkehrsstraßen 
eingeschränkten Anbindung an die höherwertigen 
Grünanlagen.

In den Ortsteilen Hemelingen und Hastedt konnten 
seit dem Zeitpunkt der Untersuchung Verbesserungen 
erzielt werden. Die Weseraue um den Hemelinger 
See wurde für die Erholung umgestaltet und zwei 
neue Parkanlagen wurden eröffnet (Hastedter Park 
am Weserwehr und Tamra-Hemelingen-Park auf dem 
ehemaligen Gelände der Firma Nordmende). Die Ver-
besserung der Erreichbarkeit der Erholungsräume, vor 
allem der Weserufer, auf attraktiveren Wegen (Lücken-
schlüsse und Aufwertung des Grünen Netzes) hat in 
Hemelingen wegen des sehr niedrigen Sozialindexes 
dennoch weiterhin hohe Priorität.

Karte F markiert zusätzlich Radien von 1 km in der frei-
en Landschaft um Zugänge aus unterdurchschnittlich 
mit Grün versorgten Ortsteilen, die gleichzeitig einen 
unterdurchschnittlichen Sozialindex aufweisen. Die 
Landschaftsräume im Bereich der dargestellten Radien 
haben demnach – bei entsprechender Erholungseig-
nung – eine (potentiell) hohe Bedeutung für Naherho-
lungssuchende aus sozial benachteiligten Stadtvierteln. 

Textkarte 3.6 1: Grünversorgung und Sozialindex der 
Ortsteile
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3.6.2.4 Erholungsschwerpunkte in der freien Landschaft
Auch wenn ein großer Teil der freien Landschaft um 
Bremen ein attraktives Landschaftsbild zeigt (vgl.  
Karte E), ist die Erholungsnutzung sehr ungleich 
verteilt. Entscheidend für die Ausbildung von Nah-
erholungsschwerpunkten ist die Erreichbarkeit bzw. 
Zugänglichkeit aus dem besiedelten Bereich. Stark 
aufgesucht werden Landschaftsräume, die in unmit-
telbarer Nähe zum Siedlungsraum liegen, von dort aus 
gut erreichbar und durch Fuß- oder Radwege erschlos-
sen sind. 

Die großen Grünland-Graben-Areale sind zwar 
aufgrund der vorherrschenden landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung nur eingeschränkt betretbar, als Ku-
lisse prägen sie aber das Landschaftserleben von den 
Wegen aus. Karte F stellt Aussichtspunkte im Freiraum 
dar, die entlang des Stadtrandes zur offenen Land-
schaft und zur Weser sowie an Geländekanten und an-
deren exponierten Orten, beispielsweise von Deichen 
aus, einen weiten Blick in die Landschaft erlauben.
Diese attraktiven siedlungsnahen Landschaftsräume 
sind im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes für die 
Erholung geeignet, wenn und soweit ihre Erschließung 
mit dem Schutz störungsempfindlicher Tiere bzw. tritt-
empfindlicher Pflanzen vereinbar gestaltet werden kann. 

In Bremen gewährleistet das vorhandene Wegenetz in 
der Regel eine verträgliche Nutzung durch die ruhigen 
Erholungsformen. In Einzelfällen notwendige Besu-
cherlenkungsmaßnahmen können sich aus Verkehrs-
sicherungspflichten in Parks mit altem Baumbestand 
oder bei Neuerschließungen ergeben. 

In Karte F sind die von der Bevölkerung stark in An-
spruch genommenen Eignungsflächen gekennzeichnet:
•	 Die Niederungen von Lesum und Wümme zeichnen 

sich neben ihrer landschaftlichen Schönheit auch 
durch eine gute Erreichbarkeit aus dem Siedlungs-

raum und gute Erschließung über Wege auf den 
Deichen und am Ufer aus. Hier sind alle Kriterien 
der Erholungseignung erfüllt, so dass diese Flächen 
eine herausragende Bedeutung für die Naherholung 
haben. 

•	 Gut erreichbar sind auch die Geestbachtäler in 
Bremen-Nord. Auch wenn die Erschließung hier 
Lücken aufweist, handelt es sich aufgrund der 
landschaftlichen Voraussetzungen um besonders 
wertvolle Naherholungsräume. Gut erschlossen und 
von besonderer Bedeutung für die Erholung sind 
die zugänglichen Flächen der Neuenkirchener Heide 
bzw. um das Naturschutzgebiet "Eispohl Sandwe-
hen“. Bis zu einem gewissen Ausmaß verträgt die 
schutzwürdige Vegetation auch das Betreten, nur 
bei einer starken Zunahme des Erholungsverkehrs 
könnten zusätzliche besucherlenkende Maßnahmen 
erforderlich werden.

•	 Weitere Erholungsschwerpunkte sind der Park links 
der Weser, der Bereich Achterdiek sowie der Bereich 
um das NSG Neue Weser und den Werdersee, die 
sich in günstiger Lage zur Siedlung befinden und 
eine überwiegend gute Erschließung aufweisen. 

•	 Der Bereich zwischen Fuldahafen und Hemelinger 
See hat zwar nur eine allgemeine Bedeutung für 
das Landschaftserleben, ist aber siedlungsnah und 
gut erschlossen. Auch die südlich angrenzenden 
Außendeichsflächen in der Hemelinger, Arberger 
und Mahndorfer Marsch sind über deichparallele 
Wege gut erschlossen und an den Siedlungsraum 
angebunden. 

Das für die Erholung potentiell bedeutsame Waldge-
biet der Farger Heide ist bisher nicht zugänglich. Bei 
einer eventuellen zukünftigen Öffnung des Geländes 
werden besucherlenkende Maßnahmen zum Schutz 
gefährdeter Tierarten, die sich dort aufgrund der bishe-
rigen Störungsarmut ansiedeln konnten, erforderlich.

Abb. 75
Erholungs- 

schwerpunkt  
Lesumniederung
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3.6.3 Lärmsituation in den Zielgebieten ruhiger  
Erholung
Im dicht besiedelten verkehrsreichen und hochindustri-
alisierten Deutschland ist Lärm fast allgegenwärtig und 
stellt für die Menschen eine der am stärksten emp-
fundenen Umweltbeeinträchtigungen dar. Als Umge-
bungslärm definiert das Bundesimmissionsschutzgesetz 
„belästigende oder gesundheitsschädliche Geräu-
sche im Freien, die durch Aktivitäten von Menschen 
verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von 
Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, 
Flugverkehr sowie Geländen für industrielle Tätigkei-
ten ausgeht (§ 47b BImSchG). Vor Umgebungslärm 
zu schützen und Lärmbelastungen abzubauen ist auch 
eine Querschnittsaufgabe der Stadt- und Landschafts-
planung. 

Zum Anwendungsbereich der Lärmminderungsplanung 
gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz gehören u. a. 
„öffentliche Parks und andere ruhige Gebiete eines 
Ballungsraums“ sowie „ruhige Gebiete auf dem Land“ 
(§ 47a BImSchG). Bremen ist nach den gesetzlichen 
Kriterien als Ballungsraum eingestuft. Sogenannte 
„Ruhige Gebiete“ in Ballungsbereichen gegen eine Zu-
nahme des Lärms zu schützen ist ein Ziel der Aktions-
pläne zur Lärmminderung. Prioritäten sollen sich ggf. 
aus der Überschreitung relevanter Grenzwerte oder 
anderen Kriterien ergeben (§ 47d BImSchG).

„Ruhige Gebiete“ werden von der Immissionsschutz-
behörde auf Grund der tatsächlichen Lärmsituati-
on, der öffentlichen Nutzungen und gemeindlicher 
Planungen festgelegt. Richtwerte zur Abgrenzung 
solcher Gebiete hat der Gesetzgeber nicht vorgegeben. 
Für Bremen wurden die folgenden Kategorien durch 
einen interdisziplinären Arbeitskreis bei der Immissions-
schutzbehörde unter Beteiligung des Gesundheitsam-
tes gebildet und liegen dem Aktionsplan zur Lärm-
minderung zugrunde (SUBV 2014a, Erläterung der 
Leitgedanken des AK „Ruhige Gebiete“ im Anhang A):

Kategorie 1: Ruhiger Landschaftsraum
•	 Mindestgröße 30 ha (teilw. auch in Verbindung mit 

Freiräumen des Umlandes), 
•	  LDEN ≤ 50 dB(A)

Ziel gem. Aktionsplan zur Lärmminderung: keine wei-
tere Lärmzunahme.

Beispiele: Wümmeniederung, westliches Niedervieland, 
Rekumer Marsch, östliche Mahndorfer Marsch.

Kategorie 2: Ruhiger Stadtraum
•	 Mindestgröße	3	ha
•	 LDEN ≤ 55 dB(A) 
•	 innerstädtische Grün- oder Freiflächen, die  

Zielgebiete ruhiger Erholungsformen sind 

Ziel gem. Aktionsplan zur Lärmminderung: keine 
weitere Lärmzunahme. LDEN <50 dB(A) wird langfristig 
angestrebt. 

Beispiele für ruhige Freiräume in diesem Sinne: Stadt-
werder, Knoops Park, Teile des Stadtwaldsees, Oster-
holzer Friedhof.

Kategorie 3: „Stadtoasen“
•	 Entweder Mindestgröße 1 ha und LDEN >55 dB(A), 

oder Fläche kleiner als 3 ha (Maße etwa 100 x 300 
m) und im Kernbereich 6 dB(A) leiser als am Rand

•	 Nutzung wie Kategorie 2 

Ziel gem. Aktionsplan zur Lärmminderung: keine wei-
tere Lärmzunahme, Verbesserungen werden je nach 
örtlicher Möglichkeit angestrebt.

Beispiele: Bürgerpark/Stadtwald, Rhododendronpark, 
Stadtgarten Vegesack, Grünzug West, die meisten 
Kleingartengebiete.



140 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 3 Bewertung und Konfliktanalyse

Abb. 76

Ergebnis
Das Landschaftsprogramm stellt die vorhandene Lärm-
situation in den Zielgebieten ruhiger Erholung anhand 
der vorgenannten Kategorien „Ruhiger Gebiete“ dar 
(Karte G und Tabelle 38 in Anhang A). Der räumlichen 
Abgrenzung liegen die in den Lärmkarten der Immis-
sionsschutzbehörde ausgewerteten tatsächlichen Lärm-
werte zugrunde. Diese berücksichtigen Verkehrs- und 
Industrielärm. Gewerbelärm außerhalb der industriell 
genutzten Areale in Bremen-Nord und im Stadtteil 
Häfen war für die Erstellung der Lärmkarten nicht rele-
vant. Somit stehen „Ruhige Gebiete“ selbst in direkter 
Angrenzung an vorhandene Gewerbegebiete oder gar 
in Durchmischung mit großflächigen Gewerbearealen, 
wie z. B. im Umfeld von Mercedes und des Gewerbe- 
parks Hansalinie, nicht in Konflikt mit den betriebli-
chen Abläufen. Ausgenommen von der Darstellung 
als Stadtoase sind der Wätjens Park und Kleingärten 
im Einflussbereich des Flughafens an der Grollander 
Ochtum aufgrund der unmittelbaren Nähe zu unver-
meidbaren, besonders lärmintensiven Nutzungen.

In Bremen ist meist die Lärmausbreitung von Ver-
kehrswegen der begrenzende Faktor für die „Ruhigen 
Landschaftsräume“, nicht aber der Industrielärm. Nur 
im Werderland und im westlichen Niedervieland ist 
auch die angrenzende industrielle Nutzung relevant. 

Die für einen Ballungsraum insgesamt relativ geringe 
Belastung der „Ruhigen Landschaftsräume“ sowie der 
„Ruhigen Stadträume“ wirkt sich positiv auf ihre Erho-
lungseignung aus. „Stadtoasen“ sind als innerstädti-
sche Grünflächen höher belastet, ebenfalls hauptsäch-
lich durch Straßen und Schienenwege. Wegen ihrer 
Erholungsfunktion weisen sie eine besondere Empfind-
lichkeit gegenüber einer Lärmzunahme auf.

Ruhige Gebiete
Anteile am Gebiet der Stadtgemeinde Bremen gemäß Karte G

6.195
(19,5 %)

728
(2,3 %)

2.021
(6,3 %)

 Ruhige Landschaftsräume

 Ruhige Stadträume

 Stadtoasen

 Übrige Bereiche

22.890
(71,9 %)
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4 ZIEL- UND MASS- 
NAHMENKONZEPT
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Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
werden durch das Landschaftsprogramm, im vorlie-
genden Band für die Stadtgemeinde Bremen, konkreti-
siert. Dies geschieht anhand der naturräumlichen Ent-
wicklungspotentiale, des Handlungsbedarfs aufgrund 
festgestellter Beeinträchtigungen und des planerischen 
Leitbilds. Die Zielkonkretisierung bedarf einer Abwä-
gung, welche Werte und Funktionen bei der zukünf-
tigen Entwicklung von Natur und Landschaft Vorrang 
genießen. Es handelt sich hierbei um eine innerfachli-
che Abwägung auf der Grundlage des Bundesnatur-
schutzgesetzes, die nur zwischen den verschiedenen 
Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege erfolgt. 
Sie bezieht die Naturgüter Boden, Wasser und Luft/
Klima, die biologische Vielfalt und die Erholungsvor-
sorge ein.

Die Zielkonkretisierung erfolgt zunächst textlich für 
den Gesamtraum (Kap. 4.2). Sie folgt in Aufbau und 
Inhalt dem § 1 BNatSchG und somit zunächst getrennt 
nach den drei Zieldimensionen Biologische Vielfalt, 
Naturhaushalt und Erholungswert. Auf diese Weise 
wird deutlich, was aufgrund der gesetzlichen Anfor-
derungen in die innerfachliche Abwägung einzustellen 
ist. Die schutzgutübergreifenden Ziele zur Freiraumsi-
cherung und das Freiraumstrukturkonzept (Kap. 4.3) 
bilden den strategischen Rahmen für die Verwirk- 
lichung aller Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege.

Die teilräumliche Konkretisierung geschieht auf der 
Ebene von „Landschaftsräumen“ (Kap. 4.4). Die Land-
schaftsräume (z. B. das Werderland oder die Lesumnie-
derung) sind aufgrund ihrer topografischen Merkmale 
einheitlich zu entwickelnde Räume. Es handelt sich 
entweder um Untergliederungen der Naturräumlichen 
Landschaftseinheiten17 oder – wenn diese fließend 
ineinander übergehen oder eng verzahnt sind – um 
zusammenhängende Räume, die durch markante 
Strukturen wie Siedlungsränder oder Flussläufe um-
grenzt sind. Die drei Zieldimensionen von Naturschutz 
und Landschaftspflege werden auf dieser Ebene nicht 
mehr getrennt behandelt, sondern es werden für jeden 
Landschaftsraum ein integriertes Leitbild und integrier-
te, also innerfachlich abgestimmte Ziele aufgestellt.

Schließlich erfahren die Ziele eine nochmalige Kon-
kretisierung für Maßnahmenbereiche zum Schutz, zur 
Pflege oder zur Entwicklung von wertvollen Flächen-
funktionen oder zur Beseitigung von Beeinträchtigun-
gen und Gefährdungen (Kap. 4.5). Ergebnis dieses 
letzten Bearbeitungsschritts ist der Plan 1 „Ziel- und 
Maßnahmenkonzept“. Er stellt die Teilbereiche mit 
einheitlicher Zielsetzung in Form der jeweils ange-
strebten vorherrschenden Lebensraumkomplexe bzw. 
Nutzungen dar. 

Das Biotopverbundkonzept (Plan 3) ordnet die örtli-
chen Maßnahmenbereiche den Kategorien des Biotop-
verbunds nach § 21 BNatSchG zu (Kap. 4.6). Die Maß-
nahmen für die Erholung sind in einem gesonderten 
Plan 2 dargestellt (Kap. 4.7). Alle Darstellungen sind 
als Rahmenvorgaben zu verstehen, deren Umsetzung 
eine weitere Detailplanung und Abstimmung erfordert. 

4.1 Aufbau

17 Zur übergeordneten naturräumlichen Gliederung siehe Kapitel 2.1/Karte 2.1-2.

Die gesetzlichen Ziele des Bundesnaturschutzgesetzes werden auf 
das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen heruntergebrochen und für 
28 Landschaftsräume und den Siedlungsraum differenziert. Jeweils 
einleitend beschreiben „Leitbilder“ den angestrebten Zustand der 
Teilräume im Jahr 2030. Im anschließenden Ziel- und Maßnahmen- 
konzept erreicht die Planung ihre größte Konkretisierung in den 
örtlichen Maßnahmenbereichen und den Siedlungsbereichen mit 
besonderen Freiraumfunktionen.
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4.2.1 Grundlagen
Den gesellschaftlichen Werthintergrund und die über-
geordneten Begründungen für die Ziele und Maßnah-
men des Landschaftsprogramms verdeutlichen die drei 
Zieldimensionen des § 1 BNatSchG (Tab. 12).

4.2 Ziele für den Gesamtraum

Tab. 12
Quelle: MENGEL & 
HOHEISEL 2013

Zieldimensionen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Zieldimension Werthintergrund/Begründung Zusammenhang

1 Biologische Vielfalt Weitergabe der Vielfalt des Naturerbes bzw. des 
kulturellen Erbes an zukünftige Generationen, auf 
den Ebenen der Natur- bzw. Kulturlandschaften, 
der Lebensräume einschl. der Standorte (Böden) 
sowie der Arten und Lebensgemeinschaften und 
ihrer genetischen Vielfalt

Ethischer Grundsatz und 
Voraussetzung für 2 und 3

2 Naturhaushalt/
Naturgüter

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen des 
Menschen, definiert als Leistungen und Funk-
tionen des Naturhaushalts. Dieser umfasst die 
Naturgüter Boden, Wasser, Luft und Klima und 
ihre ökologischen Wechselbeziehungen

Materielle Bedürfnisse  
des Menschen

3 Erholungswert Erfüllung der Bedürfnisse nach ästhetischer und 
emotionaler Befriedigung, auch durch Erleben und 
Wahrnehmen von Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft

Immaterielle Bedürfnisse  
des Menschen

Der Naturraumbezug ist grundlegend für die räumliche 
Konkretisierung der Ziele von Naturschutz und Land-
schaftspflege, weil
•	 die biologische Vielfalt insgesamt nur erhalten wer-

den kann, wenn die jeweiligen naturraumtypischen 
Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren geo-
grafischen Eigenheiten in repräsentativer Verteilung 
vorhanden sind, 

•	 die durch den Naturraum geprägten Standortver-
hältnisse die Regulations- und Regenerationsleis-
tungen der Naturgüter Boden, Wasser, Luft und 
Klima und somit die ökologischen Bedingungen 
nachhaltiger Nutzungen bestimmen, 

•	 der Naturraum maßgeblich für das Erleben der 
jeweils charakteristischen Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschaft ist; die Unverwechselbar-
keit oder der Wiedererkennungswert naturraum- 
typischer Landschaftselemente steigert im Allge- 
meinen den Erholungswert.

In allen Zielformulierungen umfasst der Schutz bzw. 
der Erhalt auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. Auf einen besonderen Entwicklungs- oder 
Wiederherstellungsbedarf, wenn z. B. ein Schutzgut 
im Planungsraum bereits stark beeinträchtigt oder nur 
noch in Resten vorhanden ist, wird in den Zielformulie-
rungen dennoch ausdrücklich hingewiesen.
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4.2.2 Landschaftsplanerisches Leitbild 2030 

Stadtgemeinde Bremen
Die wassernahe Lage am Rande der Geest und in den 
Niederungen von Weser und Wümme, im Tideeinfluss 
der Nordsee, prägt die Landschaft und die Siedlungen  
Bremens. Die „Stadt am Fluss“ ist nicht nur an den 
überwiegend zugänglichen und streckenweise zu 
Promenaden ausgebauten Ufern und Deichen erlebbar, 
sondern auch abseits der großen Flussläufe. Die deich-
geschützten Niederungen sind bedeckt von Marschen-
böden und Niedermoortorfen, deren Grünlandnutzung 
an die hohen Grundwasserstände angepasst ist. Die 
schnurgeraden Gräben und Fleete für die Be- und Ent-
wässerung des Landes, oft begleitet von Wegen und 
Baumreihen, setzen sich im Siedlungsbereich in der 
Geometrie der Straßen und Baublöcke fort. 

Wie kaum eine andere Großstadt ist die Hansestadt 
umgeben von einem grünen Gürtel und durchzogen 
von einem grünen Netz. Der von bäuerlichen Be-
trieben bewirtschaftete Feuchtgrünlandring ist ein 
Wiesenvogelbrutgebiet sowie ein Vogelrastgebiet von 
internationaler Bedeutung. Die in langen Streifenfluren 
parzellierten Grünland-Graben-Gebiete der mittelalter-
lichen Urbarmachung und die großflächig naturnahe 
Wümmeniederung haben nationale Bedeutung als 
Kulturerbelandschaften. Zusammen mit dem viel-
fältigen Lebensraumkomplex aus Heide, Gewässern 
und Wald auf der Rekumer Geest sind sie Kern- und 
Verbindungsflächen im nationalen Biotopverbund und 
„Hotspots“ der Artenvielfalt. 

Neben der typisch norddeutschen Weite der offenen 
Grünlandgebiete in der Weser- und der Hamme- 
Wümme-Marsch (Blockland) binden die parkartig 
strukturierten Landschaftsräume der Wesersandter-
rasse und der Arberger und Mahndorfer Weseraue die 
geschlossenen Siedlungsränder ein. Auf der Vegesacker 
und Rekumer Geest gliedern die landschaftlich viel-
fältigen Bachtäler das Siedlungsband. Der Geesthang 
an der Lesum und an der Weser bis Rönnebeck ist mit 
seinem waldartigen Bewuchs als markantes Relief weit-
hin sichtbar. Altbaumbestände prägen große Teile von 
Vegesack und Burglesum, Oberneuland und Schwach-
hausen, die dörflichen Siedlungskerne in weiteren 
Ortsteilen und zunehmend auch die großen Freiflächen 
der Großsiedlungen der 1950er bis 1970er Jahre. 

Die Hansestadt hat die durch den Flächennutzungsplan 
Bremen 2015 dargestellten Bauflächen noch lange 
nicht ausgeschöpft, dank konsequenter Nutzung der 
Flächenpotentiale in Baulücken und Strukturwandel-
gebieten und dank flächensparender Neuerschließung. 
Das Stadtgebiet gliedern die großen Flusskorridore der 
Weser, der Lesum und der Grollander und Huchtinger 
Ochtum sowie die keilförmig bis in das Stadtzentrum 
hineinreichenden Freiräume des Waller Fleets mit 
Stadtwaldsee und Bürgerpark von Norden, der Stromer 
Feldmark und des Reedeichs von Westen und der We-
seraue mit Pauliner Marsch und Stadtwerder von Os-
ten. Ergänzt durch die ortsteilübergreifenden Grünzüge 
verbinden sie die Stadt mit der Landschaft sowie die 
Grünflächen innerhalb der Stadt. Wegen ihrer groß-
flächigen Ausdehnung und ihrer abwechslungsreichen 
Ausstattung mit Grünelementen wie Wiesen, Bäumen, 
Seen und Fleeten in Grünanlagen, Kleingärten und 
historischen Parks sowie mit durchgängigen Spazier- 
und Radwegen sind sie für die Menschen in der Stadt 
Erholungsraum, Treffpunkt und Kulturort vielfältiger 
Art. Für die wohnungsnahe Feierabend- und Wochen- 
enderholung sind in jedem Stadtteil genügend ge-
eignete Freiflächen in gut erreichbarer Entfernung 
vorhanden. Urbane gärtnerische Nutzungen nehmen 
einen großen Teil der städtischen Erholungsflächen ein. 
Zugleich begünstigen die Freiräume und durchgrünten 
Quartiere die Frischluftzufuhr in die dichter bebauten 
Siedlungsbereiche und vernetzen die Lebensräume 
wild lebender Tiere und Pflanzen. 

Viele Elemente der ehemaligen bäuerlichen Kulturland-
schaft, wie Altbaumbestände, die sich aus früheren 
Hof- und Feldgehölzen entwickelt haben, Hofstellen 
und Mühlen sowie die offenen Fleete und Gräben, 
durchdringen die Siedlung und vermitteln die natur-
räumliche und kulturhistorische Identität der Stadtteile. 
Bedeutsame Bauwerke in den höher gelegenen alten 
Siedlungskernen auf der Bremer Düne, der Weser-
sandterrasse und der Vegesacker Geest sind über frei 
gehaltene Sichtachsen teils über ihren Stadtteil hinaus 
zu erleben.

Im besiedelten Bereich werden die noch offenen Fleete 
und Grabensysteme erhalten und an geeigneten 
Stellen Verrohrungen beseitigt oder Gewässerprofile 
aufgeweitet. Freiflächen und Gebäudeflächen wer-
den bei Sanierungen und Neuplanungen regelmäßig 
multifunktional, auch für stadtökologische Funktionen 
hergerichtet. Dach- und Fassadenbegrünungen, durch-
lässige Bodenbeläge, Wasserrückhaltung in Mulden 
und Gräben, Schatten spendende Großbäume und 
begrünte Plätze, Sandstrände an der Weser und an 
Badeseen machen die Stadt auch an heißen Tagen für 
die Menschen zu einem angenehmen Ort. 
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In der Kulturlandschaft Bremens erhalten die Ele-
mente der ursprünglichen Naturlandschaft sowie 
spontane natürliche Entwicklungen auf zeitweilig 
ungenutzten Flächen genügend Zeit und Raum, um 
die Artenvielfalt und das Naturerleben zu berei-
chern. Größere Abschnitte der Geestbäche können 
natürliche Uferzonen ausbilden, der Tideeinfluss in 
der Unteren Wümme konnte so begrenzt werden, 
dass dort keine neuen Verbauungen mehr notwen-
dig sind, die Ufer der Mittelweser sind fast voll-
ständig renaturiert, so dass sich vielfältige Elemente 
der Auenlandschaft entwickelt haben. Auf den 
Überschwemmungsflächen der Lesum wechseln sich 
gemäßigt tidebeeinflusste Auenlebensräume mit 
Feuchtgrünlandbereichen ab. Im Werderland finden 
selbst störempfindliche Vogelarten ausreichend gro-
ße und nasse Röhrichte und Flachwasserzonen für 
ein regelmäßiges Vorkommen. In mehreren Schutz-
gebieten entwickeln sich Wälder ohne menschliches 
Zutun, oft im Komplex mit natürlichen Verlandungs-
zonen der Stillgewässer. 

Die vielfältigen Möglichkeiten für die Erholung in 
der Natur und in den Freiräumen der Stadt und die 
Wohlfahrtswirkungen der Stadtnatur motivieren 
viele Bremerinnen und Bremer, sich für die Erhaltung 
der Grünflächen und für mehr natürliche Lebensräu-
me zu engagieren, sei es durch naturnahes Gärt-
nern, Patenschaften für Bäume und Schutzgebiete, 
Rücksichtnahme auf Lebensstätten von Vögeln 
und Fledermäusen an und in Gebäuden oder durch 
nachhaltigen Konsum, der mit dafür sorgt, dass na-
turverträgliche Landwirtschaft in Bremen und seiner 
Region auch ökonomisch trägt.

4.2.3 Ziele zur dauerhaften Sicherung der Biologi-
schen Vielfalt 

Konkretisierung von § 1 Abs. 2 BNatSchG, hinsicht-
lich des Biotopverbunds auch von § 20 Abs. 1 und  
§ 21 BNatSchG für die Stadtgemeinde Bremen
Zur dauerhaften Sicherung der Biologischen Vielfalt 
der wild lebenden Tiere und Pflanzen aufgrund ihres 
eigenen Wertes sowie im Hinblick auf den Erholungs-
wert der Landschaft und die jeweiligen Funktionen im 
Naturhaushalt werden im besiedelten und unbesiedel-
ten Bereich der Stadtgemeinde Bremen folgende Ziele 
verfolgt:

•	 In den naturräumlichen Landschaftseinheiten (Karte 
2.1-2) werden die jeweils charakteristischen Lebens-
räume und Lebensstätten der Kultur- sowie der Na-
turlandschaft in einer solchen Ausprägung, Größen-
ordnung, Verteilung und Vernetzung erhalten und 
entwickelt, dass darin die lebensraumtypischen Tiere 
und Pflanzen in langfristig überlebensfähigen (Teil-)
Populationen vorkommen können und Wanderun-
gen und Wiederbesiedlungen möglich sind.

•	 Als naturraumtypische Biotopkomplexe sind insbe-
sondere zu erhalten bzw. wieder herzustellen: die 
Grünland-Graben-Areale der Weser- und der Ham-
me-Wümme-Marsch, die von Feuchtgrünland und 
auentypischen natürlichen Lebensräumen geprägte 
Wümmeniederung, die durch Gehölzstrukturen 
gegliederten Acker-Grünland-Gebiete der Weser-
sandterrasse und der offenen Geestbereiche, die 
bewaldeten Geesthänge, die vielfältig strukturierten 
naturnahen Geestbachtäler, die Wälder der Geest- 
rücken mit Offenlandinseln aus Heiden, Magerrasen 
und Stillgewässern, die Flüsse Weser, Lesum, Wüm-
me und Ochtum mit naturnahen Uferabschnitten 
und Auenstrukturen auf ihren Vorländern sowie die 
alten Baumbestände und artenreichen Wiesen und 
Staudenfluren vor allem in Parks und Grünanlagen.

Abb. 77
Blick vom Syker Berg 
ins Bremer Becken
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•	 Die jeweils naturraum- und standorttypischen 
Waldbaumarten sind auch im besiedelten Bereich an 
geeigneten Standorten zu verwenden bzw. beizumi-
schen. Obstbäume, insbesondere Hochstämme, alte 
Sorten und deren Wildformen, sowie andere frucht-
tragende Gehölze sollen auch als Lebensstätten 
für Vögel, Fledermäuse und Kleinsäuger erhalten 
und im besiedelten Bereich sowie im Übergang zur 
freien Landschaft gepflanzt werden. [SR]18

•	 Der Flächenanteil der Lebensräume und Lebensge-
meinschaften, deren charakteristische Artenvielfalt 
von natürlicher Dynamik abhängig ist (z. B. natür-
liche Fließgewässer, Verlandungszonen der Stillge-
wässer, Sümpfe, Wälder) wird nach Möglichkeit 
erhöht; mindestens 5 % der Stadtgemeinde Bremen 
und mindestens 15 % der Waldflächen bleiben 
einer natürlichen, eigendynamischen Entwicklung 
überlassen.

•	 Für seltene oder gefährdete Arten und Lebens-
räume werden geeignete Lebensbedingungen 
erhalten bzw. wieder hergestellt, vorrangig für 
solche, für die das Land Bremen eine besondere 
Verantwortung trägt. Diese ergibt sich insbesondere 
aus internationalen Verpflichtungen (regelmäßig 
vorkommende Lebensraumtypen und Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse der Anhänge 1, 2 und 
4 der FFH-Richtlinie, wertgebende Vogelarten der 
EU-Vogelschutzgebiete) oder nationalen Kriterien 
(Bundesliste der Verantwortungsarten). Besonders 
zu berücksichtigen sind ferner landesweit gefähr-
dete Arten (Rote Listen Bremen/Niedersachsen). 
Insbesondere
 – sind in den weiten offenen Grünlandgebieten der 

Marschen und auf reich strukturierten Vorlän-
dern der Flüsse ungestörte Brut-, Nahrungs-, 
Rast- und Mausergebiete für die jeweils typi-
schen Brut- bzw. Gastvogelbestände in großer 
Artenvielfalt und mit hohen Individuenzahlen zu 
erhalten bzw. zu entwickeln, auch im Hinblick 
auf die wertgebenden Artvorkommen angren-
zender oder funktional vernetzter Vogelschutz-
gebiete;

 – sind die signifikanten Vorkommen von Lebens-
raumtypen von gemeinschaftlichem Interesse, 
u. a. feuchte Hochstaudenfluren, nährstoffarme 
Stillgewässer, mäßig nährstoffreiche Stillgewässer 
mit Armleuchteralgen, Pfeifengraswiesen sowie 
Sandtrockenrasen und Heiden auf Binnendünen, 
in günstiger Ausprägung zu erhalten bzw. zu 
entwickeln;

 – ist die ungehinderte Durchwanderbarkeit von 
Weser, Lesum, Wümme und Ochtum für die 
autochthone Fischzönose des oberen Süßwasser-
ästuars sowie für die Laichfische und Jungfische 
der wandernden Arten von gemeinschaftlichem 
Interesse Flussneunauge, Meerneunauge, Finte 
und Lachs zu erhalten, auch im Hinblick auf die 
bestehende Vernetzung mit anderen FFH-Gebie-
ten des Weserästuars und der Oberläufe; 

 – ist der naturnahe Lauf der Unteren Wümme mit 
breiten ungestörten Uferzonen als Lebens- und 
Ausbreitungsraum des Fischotters (Art von ge-
meinschaftlichem Interesse) zu erhalten;

 – sind die Grabensysteme der Marschen so zu 
unterhalten, dass geeignete Lebensbedingungen 
für die Arten von gemeinschaftlichem Interes-
se Schlammpeitzger, Steinbeißer und Bitterling 
sowie insbesondere im Hollerland auch für den 
Schmalbindigen Breitflügel-Tauchkäfer (Art von 
gemeinschaftlichem Interesse) und die Zierliche 
Tellerschnecke erhalten und entwickelt werden;

 – ist zum Erhalt der Kammolch-Population (Art von 
gemeinschaftlichem Interesse) das unzerschnit-
tene Lebensraummosaik mit den nährstoffarmen 
Stillgewässern des Wald- und Heidegebiets auf 
der Rekumer Geest auch außerhalb des FFH-
Gebiets „Heide und Heideweiher“ zu erhalten;

 – sind zum Erhalt der Käferart Eremit (Art von 
gemeinschaftlichem Interesse) die Altbaumbe-
stände der FFH-Gebiete „Parks in Oberneuland“ 
sowie „Krietes Wald“ in Osterholz zu erhalten 
sowie im Umfeld und zur Vernetzung dieser 
Gebiete alte Buchen und Eichen mit Baumhöhlen 
auch entlang von Straßen und Wegen sowie auf 
öffentlichen und privaten Flächen möglichst zu 
erhalten und durch Pflege und Nachpflanzung zu 
entwickeln [SR];

 – sind die Lebensräume der im Land Bremen re-
gelmäßig vorkommenden nationalen Verantwor-
tungsarten, insbesondere Kiebitz, Zwergschwan, 
Malermuschel, Scheiden-Gelbstern, Sumpf-
Bärlapp, Weißes Schnabelried und Breitblättriges 
Knabenkraut zu erhalten und zu entwickeln;

 – sind darüber hinaus die Lebensstätten gefähr-
deter19 und für die naturraumtypischen Le-
bensräume repräsentativer Zielarten des Natur-
schutzes zu erhalten und zu entwickeln, z. B. 
Uferschnepfe, Großer Brachvogel, Moorfrosch 
(Grünland-Graben-Areale), Grüne Mosaikjungfer 
(Krebsscherengräben), Sumpfgrashüpfer (Nass-
grünland), Sumpfohreule, Rohrweihe, Spiegel-
fleck-Dickkopffalter (Röhrichte und feuchte 
Hochstaudenfluren), Mittelspecht, Trauerschnäp-
per, alle Fledermausarten (Wälder und historische 
Parks mit Altbäumen), Saatkrähe, Graureiher, 
Sturmmöwe (Koloniebrüter auf Altbäumen bzw. 
am Uferstrand).

18 In den Kapiteln 4.2.3 bis 4.2.6 mit „SR“ („Siedlungsraum“) gekennzeichnete Ziele haben eine besondere Relevanz auch oder vor allem  

 im besiedelten Bereich.
19 Maßgebend für das Kriterium der Gefährdung sind die Kategorien „gefährdet“, „stark gefährdet“ oder „vom Aussterben bedroht“  

 der Roten Listen für Bremen und Niedersachsen.
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•	  Die in Plan 3 dargestellten Kern- und Verbindungs-
flächen sind durch geeignete Maßnahmen rechtlich 
zu sichern (§ 21 Abs. 2 bis 4 BNatSchG). Sie sind 
hinsichtlich ihrer Größe, Lebensraumstrukturen, 
Unzerschnittenheit und angepasster Nutzung zu er-
halten und in Bezug auf ihre Lebensraumfunktionen 
und großräumige Vernetzung zu verbessern, auch 
zur Verbesserung des Zusammenhangs des europäi-
schen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“.

•	 Die in Plan 3 dargestellten Fließgewässer einschließ-
lich ihrer Randstreifen, Uferzonen und Auen sind 
als Lebensstätten und Biotope für natürlich vor-
kommende Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und 
so weiterzuentwickeln, dass sie ihre großräumige 
Vernetzungsfunktion auf Dauer erfüllen können  
(§ 21 Abs. 5 BNatSchG).

•	 Zur Sicherung der sonstigen Biotopvernetzung auf 
regionaler und lokaler Ebene im Sinne von § 21 
Abs. 6 BNatSchG sind lineare und punktförmige 
Elemente wie z. B. Gräben, Hecken und Feldraine 
sowie Trittsteinbiotope wie z. B. Kleingewässer, 
Altbaumbestände und Dünenrelikte zu erhalten 
und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße 
vorhanden sind, zu schaffen, aufzuwerten oder zu 
verknüpfen, insbesondere in den von Landwirt-
schaft geprägten Räumen der Wesersandterras-
se, der Huchtinger und der Rekumer Geest und 
der eingedeichten Teile der Weseraue, sowie im 
besiedelten Bereich und in Übergangsbereichen zur 
freien Landschaft. Dabei ist auf eine ausreichende 
Vernetzung von größeren Freiräumen in der Stadt 
(Parks, Gewässer) untereinander und mit der freien 
Landschaft zu achten. Freiraumkorridore sind zu 
erhalten [SR]. Insbesondere
 – sind die Auen der Gewässer von Bebauung frei-

zuhalten und die Gewässer naturnah zu entwi-
ckeln;

 – sind in den Kanälen, Fleeten und Grabensyste-
men konstant ausreichend hohe Wasserstän-
de für das Überleben möglichst artenreicher 
typischer Fließgewässerlebensgemeinschaften zu 
sichern bzw. zu entwickeln;

 – sollen Anlage und Pflege von Grünflächen und 
Erholungswegen den Artenreichtum und die Bio-
topvernetzung fördern, indem ortstypische, d. h. 
standortheimische oder kulturhistorisch über-
lieferte Arten verwendet werden, auf Herbizide 
verzichtet wird und überall dort, wo eine intensi-
ve Pflege nicht notwendig ist, die Häufigkeit der 
Pflegeeingriffe herabgesetzt wird und der sich 
spontan entwickelnden Vegetation und den wild 
lebenden Tieren Raum gegeben wird [SR]; 

 – sind großkronige Baumbestände an Straßen und 
Wegen, in Parkanlagen und auf Friedhöfen mit 
ihrem überlebensnotwendigen Wurzelraum zu 
schützen, zu pflegen und soweit erforderlich zu 
ergänzen bzw. neu anzulegen. [SR]

 – ist der Boden entlang von Baumreihen und 
Hecken wurzelschonend zu bearbeiten, nach 
Möglichkeit sollen extensiv gepflegte Rand- 
streifen angelegt werden;

 – sind Brachen oder andere Flächen mit natur-
nahen Vegetationsstrukturen möglichst so zu 
nutzen, dass ihr Arten- und Strukturreichtum 
erhalten bleibt; bei einer Nutzbarmachung soll 
Flächenversiegelung so gering wie möglich aus-
fallen [SR];

 – sind im besiedelten Bereich Nistmöglichkeiten 
für Vögel und Fledermäuse an Gebäuden, in 
Großbäumen und in Gärten zu erhalten und 
durch Dach- und Fassadenbegrünung, Groß-
baumpflanzung oder künstliche Nisthilfen neu zu 
schaffen; Einflugmöglichkeiten in Dachstühle und 
Mauerritzen sind bei Sanierungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen möglichst zu erhalten oder 
wiederherzustellen [SR].

•	 Die bei der Bestandsaufnahme gemäß der Karten 
A bis C festgestellten Beeinträchtigungen und 
Gefährdungen der vorkommenden Ökosysteme, 
Biotope und Arten sind so weit zu reduzieren, dass 
die vorgenannten Ziele erreicht werden können.
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4.2.4 Ziele zur dauerhaften Sicherung des  
Naturhaushalts

Konkretisierung von § 1 Abs. 3 BNatSchG für die 
Stadtgemeinde Bremen

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts, einschließlich der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter Boden, Wasser, Luft/Klima 
sowie der Wechselbeziehungen mit der biologischen 
Vielfalt und dem Erholungswert der Landschaft, gelten 
die folgenden Ziele im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich der Stadtgemeinde Bremen:

•	 Der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosys-
teme bzw. Biotopkomplexe mit natürlicher Dynamik 
(vgl. Textkarte 3.5-3) wird auf hierfür geeigneten 
Flächen Zeit und Raum gegeben, soweit und solan-
ge ein Nutzungs- und Pflegeverzicht möglich ist, 
mindestens aber auf 5 % der Fläche der Stadtge-
meinde Bremen. Dazu gehören die Naturschutzge-
biete (u. a. „Grambker Feldmarksee“, „Kuhgraben-
see“, „Ruschdahlmoor“, „Untere Wümme“ sowie 
große Teile des „Hochwasserschutzpolders“), die 
naturnahen Abschnitte der Geestbäche, ungenutz-
te Teile der Borgfelder Wümmeniederung und der 
Ochtumniederung bei Brokhuchting, die Vorländer 
der Tideweser und der Lesum unter Berücksichti-
gung des Küstenschutzes und der Schifffahrt und 
mindestens 15 % der Waldflächen. 

•	 Die sich erneuernden Naturgüter, z. B. das Grund-
wasser in Brunneneinzugsgebieten, werden so 
genutzt, dass sie auf Dauer in ausreichender Menge 
und Qualität zur Verfügung stehen. 

•	 Naturgüter, die sich nicht oder nur sehr langfristig 
erneuern, wie z. B. Bodenschätze wie Sand, Kies 
und Klei, oder Moorböden als Wasser- und Kohlen-
stoffspeicher, werden besonders schonend genutzt.

•	 Die Böden werden so erhalten, dass sie ihre Funk-
tion im Naturhaushalt erfüllen können und ihre 
natürliche Fruchtbarkeit behalten. Im Hinblick auf 
ihre biologischen Funktionen und Stoffflüsse sind sie 
möglichst schonend zu bearbeiten und vor Aus-
trocknung, Verdichtung und Erosion zu schützen. 

•	 Naturnahe Böden, z. B. alte Waldstandorte und 
Dünenrelikte (Karte B), sollen sich ohne Eingriffe in 
die Bodenstruktur und den Bodenwasserhaushalt 
natürlich weiter entwickeln können. Kulturhistorisch 
bedeutsame Böden, wie z. B. Eschböden oder vor-
handene und vermutete archäologische Fundstellen 
wie z. B. Wurten (Karte B), sollen im Hinblick auf 
ihre Archivfunktion gesichert werden. 

•	 Die vor Erosion schützende Dauervegetation, wie 
die waldartige Vegetation an den Geesthängen und 
das Grünland in den Überschwemmungsgebieten, 
ist zu erhalten, in Hochwasserabflussgebieten sind 
Ackerflächen (Karte C) so bald wie möglich in Dau-
ergrünland umzuwandeln. Acker oder Intensivgrün-
land auf Moorboden (Karte B) ist nach Möglichkeit 
in eine Moor schonende Nutzung wie z. B. Exten-
sivgrünland umzuwandeln. Ein für den Erhalt des 
Moorkörpers ausreichender Grundwasserstand ist 
auf landeseigenen Flächen sowie in Kooperation mit 
den landwirtschaftlichen Bewirtschaftern sicherzu-
stellen (Moorstandorte der Timmersloher Feldmark, 
der Borgfelder und der Oberneulander Wümmenie-
derung sowie der Oberneulander Wümmewiesen). 
Der Anteil natürlicher Niedermoorvegetation soll 
auf Teilflächen erhöht werden, wobei eine nachhal-
tige Nutzung von Röhrichten oder Bruchwald auch 
dort zugelassen werden könnte (Paludikultur). 

•	 Einträge aus Industrie und Verkehr in den Boden 
sind auch durch landschaftspflegerische Maßnah-
men zu vermeiden bzw. zu vermindern, z. B. durch 
biologischen Abbau in bepflanzten Klärbecken oder 
die Schadstoffausbreitung mindernde Gehölzstreifen 
und Immissionsschutzwälder. [SR]20 

•	 Mit Boden ist sparsam umzugehen. Im besiedelten 
Bereich und bei Neuerschließungen ist insbesondere 
das Filter- und Rückhaltevermögen des Bodens für 
Stoffe und Niederschlagswasser so weit wie möglich 
zu erhalten. Neuversiegelungen sind auf das unbe-
dingt erforderliche Maß zu reduzieren. Nicht mehr 
genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, 
oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu 
überlassen. [SR]

•	 Abgrabungsflächen, Deponien oder andere Verän-
derungen der Bodenhöhe sind so zu hinterlassen 
oder wieder herzurichten, dass sie den Naturhaus-
halt nicht gefährden, der biologischen Vielfalt die-
nen und das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen. 
Spül- und Baggergut ist naturverträglich zu lagern 
oder zu verwerten, gefährliche Altlasten und Abla-
gerungen sind unschädlich zu beseitigen. [SR]

•	 Wasser ist vor Beeinträchtigungen, z. B. durch 
Abfälle oder stofflich belastete Einleitungen aus 
Mischwasserabschlägen, industriellen Anlagen oder 
diffusen Quellen (z. B. Ackerflächen), zu bewahren. 
Auf eine Reduktion der Salzlast aus dem Kali-
bergbau ist hinzuwirken, bis die Weser in Bremen 
annähernd natürliche Salzkonzentrationen erreicht. 
In der Weser ist eine gute Wasserbeschaffenheit 
hinsichtlich physikochemischer Parameter wie Sau-
erstoffgehalt und Wassertemperatur zu sichern.

20 In den Kapiteln 4.2.3 bis 4.2.6 mit „SR“ („Siedlungsraum“) gekennzeichnete Ziele haben eine besondere Relevanz auch oder vor allem  

 im besiedelten Bereich.



149

•	 Die natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dy-
namik der Still- und Fließgewässer ist zu erhalten, 
dies gilt insbesondere für naturnahe Gewässerab-
schnitte, auch der Gräben und Fleete, einschließlich 
ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen. 
Gewässerrandstreifen sollen sich möglichst eigendy-
namisch entwickeln. Die Gewässer sind schonend, 
unter Beachtung ihrer ökologischen Funktionen zu 
unterhalten. Der anthropogen verstärkte Tidenhub 
ist zu reduzieren. Naturferne Gewässerabschnit-
te sollen unter Einbeziehung ufernaher Flächen 
renaturiert werden. Ist dies aufgrund der Nutzung 
nicht möglich, sind die Ufer bei Instandsetzung oder 
Neubau mit für Pflanzen und Tiere besiedelbaren 
Materialien zu befestigen.

•	 Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder 
naturnahe Maßnahmen zu erfolgen, insbesondere 
indem bestehende Überschwemmungsgebiete von 
Bebauung frei gehalten werden und durch Rück-
bau, Absenken oder Schlitzen von Uferwällen und 
Sommerdeichen wieder häufiger überflutet werden 
oder indem im besonderen Einzelfall Hauptdeiche 
zur Reaktivierung von Teilen des ursprünglichen 
natürlichen Überschwemmungsgebiets wieder 
zurückverlegt werden. Je nach örtlichem Abfluss-
geschehen sind nach Möglichkeit auch naturnahe 
Ufer, Röhrichte und Weidenauenwaldstrukturen zur 
Abflussverzögerung und Minderung von Hochwas-
sergefahren anzulegen. 

•	 Für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abfluss-
haushalt ist das Rückhaltevermögen von Freiflä-
chen durch Entsiegelung, Muldenversickerung, 
Öffnen verrohrter Fleete und Gräben, Aufwei-
tungen und naturnahe Ufergestaltung im offenen 
Entwässerungssystem sowie ähnliche Maßnahmen 
zur Schaffung von Zwischenspeicher- und Versi-
ckerungsflächen zu erhöhen. Böden mit hohem 
Speicher- oder Versickerungsvermögen (s. Karte C) 
sind vor Versiegelung zu schützen bzw. vorrangig 
zu entsiegeln. [SR]

•	 Für den vorsorgenden Grundwasserschutz ist auch 
durch schonende Bodennutzung (insbesondere in 
Wasserschutz- und Trinkwassergewinnungsgebie-
ten), Sicherung der Grundwasserneubildung auf 
den Geestflächen (Karte C) und Renaturierung von 
Geestbachabschnitten Sorge zu tragen.

•	 Weitere Grundwasserabsenkungen sind u. a. zur 
Eindämmung des Salzwasseraufstiegs von den Salz-
stöcken und -mauern in den oberen Grundwasser-
leiter und zur Reduzierung von Beeinträchtigungen 
der Altbaumbestände und grundwasserabhängiger 
Biotoptypen zu vermeiden.

•	 Luft und Klima sind auch durch Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
schützen und zu verbessern. Dies gilt insbeson-
dere für Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete 
und Luftaustauschbahnen mit günstiger lufthygi-
enischer bzw. stadtklimatischer Wirkung (Karte D 
bzw. Plan 1). Vorrangig in häufiger überwärmten 
Stadtbereichen (Karte D) ist die bioklimatische Aus-
gleichsfunktion von Freiflächen durch Maßnahmen 
zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung auf versie-
gelte Flächen sowie zur Erhöhung der Verdunstung 
aus Boden- und Wasserflächen zu verbessern. [SR]

•	 Dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung 
durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien 
kommt eine besondere Bedeutung zu. 
 – Zur Sicherung der sozialen und ökologischen 

Nachhaltigkeit sind die Standorte für Windkraft-
anlagen so zu wählen, dass erhebliche Beein-
trächtigungen von Bereichen mit hohem oder 
sehr hohem Erholungswert und starker Inan-
spruchnahme durch die Bevölkerung sowie von 
Vogelschutzgebieten und Populationen beson-
ders geschützter Vogel- und Fledermausarten 
vermieden werden. Von naturnahen Landschaf-
ten ohne wesentliche Prägung durch technische 
Infrastruktur, wie z. B. der Borgfelder Wümme- 
niederung, sind visuelle Beeinträchtigungen 
durch Windkraftanlagen fern zu halten.

 – Biogasanlagen sind aus Sicht von Naturschutz 
und Landschaftspflege nur genehmigungsfähig, 
wenn eine direkte oder indirekte Intensivierung 
der landwirtschaftlichen Bodennutzung mit 
negativen Auswirkungen insbesondere auf Brut- 
und Rastvogelbestände sowie auf das Kohlen-
stoffspeichervermögen der Moorböden nachhal-
tig ausgeschlossen wird.

 – Bei der Zulassung fotovoltaischer Aufdachanla-
gen ist sicherzustellen, dass keine Konflikte mit 
dem Erhalt von Altbäumen entstehen. Fotovol-
taische Freilandanlagen können auf Siedlungs-
brachen unter Berücksichtigung ökologischer 
Funktionen zugelassen werden [SR].



150 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 4 Ziel- und Maßnahmenkonzept

4.2.5 Ziele zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts von 
Natur und Landschaft

Konkretisierung von § 1 Abs. 4 BNatSchG für die 
Stadtgemeinde Bremen

Zunächst werden die Ziele zur Pflege und Entwicklung 
der ästhetischen Qualitäten von Natur und Landschaft 
genannt. Anschließend folgen die Ziele für die Siche-
rung geeigneter Erholungsflächen und ihrer Zugäng-
lichkeit.

4.2.5.1 Landschafts- und Freiraumerleben
Um die naturraumtypische Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie den Erholungswert von Natur und 
Landschaft als kulturelles Erbe und Grundlage für 
Leben und Gesundheit des Menschen zu bewahren, 
gelten die folgenden Ziele im besiedelten und unbesie-
delten Bereich der Stadtgemeinde Bremen:

•	 Natur und Landschaft sind, auch mit ihren Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, 
Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen 
zu bewahren. Fehlentwicklungen werden nach 
Möglichkeit, z. B. bei Nutzungsaufgaben zurückge-
nommen. [SR]21

•	 Die historisch gewachsene, land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Kulturlandschaft wird als 
vorherrschende Form der Erholungslandschaft ge-
schützt, insbesondere die Grünland-Graben-Areale 
der Marschen, die durch Gehölz- oder Saumstruktu-
ren gegliederte offene Geest und Wesersandterrasse 
mit teilweise kleinteiligem Wechsel von Acker und 
Grünland, die durch Grünlandnutzung offen gehal-
tenen Geestbachtäler sowie der Großbaumbestand 
der ehemaligen Feldmarken in den heute bebauten 
Bereichen, vor allem in Gärten und Parks. 

•	 Landschaftselemente der Kulturlandschaft mit 
besonderer Erlebniswirkung sind einschließlich ihres 
erlebniswirksamen Umfeldes zu sichern, insbeson-
dere 
 – das ausgedehnte Netz der Fleete und Gräben 

in den seit dem späten Mittelalter kultivierten 
Marschen,

 – sonstige Bereiche mit Strukturen historischer 
Kultivierungsformen, wie z. B. Plaggeneschböden 
(Karte B), 

 – die Feldflur parkartig gliedernde Strukturen wie 
Heckensysteme, Feldgehölze, Baumreihen,

 – Kopfweidenbestände und andere traditionelle 
Gehölznutzungen,

 – ortsbildprägende Großbaumbestände in alten 
Siedlungskernen, auf den Hofflächen und ent-
lang der Deiche [SR],

 – Alleen und Baumreihen an Wegen und Straßen 
[SR],

 – Braken und Kolke als geschichtliche Zeugnisse 
von Deichbau und Deichbrüchen,

 – dörfliche Siedlungsrelikte mit Hofstellen, Dorf-
kirchen, alten Friedhöfen, Parkanlagen und Nutz-
gartenanlagen [SR],

 – Bauerngärten und Obstwiesen oder -weiden 
[SR],

 – Baudenkmäler und andere bauliche Zeugnisse 
historischer Nutzungen, z. B. Windmühlen, alte 
Schleusen und Stauanlagen, Wurten (s. Karte F) 
[SR].

•	 Die noch erkennbaren topographischen Merkmale  
der Naturräume, z. B. Geestränder, Bachtäler, 
Flussläufe, Ränder der Bremer Düne, Flugsandin-
seln, tischebenes Marschenland, sollen erhalten und 
durch gestalterische Maßnahmen nach Möglichkeit 
herausgestellt werden, insbesondere indem das 
natürliche Relief nicht verändert und unterbrochene 
Sichtbeziehungen wieder hergestellt werden.

•	 Die naturgeprägten Bereiche und Elemente der 
Naturlandschaft sowie die Erlebbarkeit ihrer natür-
lichen Prozesse, wie jahreszeitliche Überflutungen, 
Sedimentation, Erosion und natürliche Vegetations-
abfolgen (Sukzession), sind auch für das Naturer-
leben und die Umweltbildung des Menschen zu 
erhalten und in ausreichend großen Landschafts- 
teilen zu entwickeln, insbesondere
 – naturnahe Stillgewässer, Flussufer und Geest-

bachabschnitte,
 – die Überschwemmungsflächen der Unteren 

Wümme,
 – der Altarm der Lesum in Burg Grambke, 
 – unbebaute Binnendünen in Hemelingen-Mahn-

dorf und Blumenthal-Bockhorn, 
 – alte Waldstandorte in Vegesack-Schönebeck/ 

Aumund und Burglesum-Burgdamm,
 – Wälder mit einsetzender natürlicher Dynamik, 

wie z. B. Krietes Wald in Osterholz und Waldsuk-
zessionsflächen,

 – die waldartig bewachsenen Geesthänge an We-
ser und Lesum.

•	 Als Voraussetzung für das Erleben großer Vogelan-
sammlungen in Brut- und Rastgebieten sowie ihrer 
Flugbewegungen in Gruppen und Formationen 
sind günstige Lebensraumstrukturen, insbesondere 
störungsfreie Lebensstätten auf Gewässern und in 
den offenen Grünlandgebieten, zu erhalten und, 
falls erforderlich, neu zu schaffen.

21 In den Kapiteln 4.2.3 bis 4.2.6 mit „SR“ („Siedlungsraum“) gekennzeichnete Ziele haben eine besondere Relevanz im besiedelten Bereich.
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•	 Siedlungsränder sind als deutlich ablesbare Grenzen 
der baulichen Entwicklung landschaftsgerecht zu 
gestalten, z. B. durch Orientierung an Naturraum-
grenzen (Wesersandterrasse, Geestrand) oder an 
Landschaftsstrukturen (Gewässer, Niederungsrand), 
durch dichte Eingrünung von Gebäuden mit nega-
tiver Wirkung auf das Landschaftsbild oder grünge-
stalterische „Inszenierung“ der das Landschaftsbild 
positiv prägenden Gebäude. [SR]

•	 Im besiedelten Bereich und bei Neuerschließungen 
werden
 – Ortseingänge auch durch freiraumplanerische 

Maßnahmen aufgewertet,
 – die besonders erlebniswirksamen Elemente der 

Natur- und der Kulturlandschaft erhalten und in 
ein Grünsystem integriert,

 – stadtbildprägende Uferbereiche und Gewässer-
abschnitte erhalten bzw. gestalterisch aufgewer-
tet und erlebbar gemacht,

 – das typische Grüninventar der verschiedenen 
Architekturepochen sowie von schutzwürdigen 
Gebäudeensembles erhalten bzw. wiederherge-
stellt. [SR]

•	 Das Naturerleben in der Stadt soll durch naturnah 
gestaltete und teilweise extensiv gepflegte Grünflä-
chen – bei Vorrang ihrer Hauptfunktionen – sowie 
durch die Vernetzung von Lebensräumen, insbe-
sondere durch Fleete, Gräben und Kleingewässer, 
wildkrautreiche Säume, gestufte Gehölzränder, 
Baumreihen und Altbauminseln verbessert werden. 
Die Erlebbarkeit auffälliger Artengruppen wie z. B. 
Singvögel, Greifvögel, Spechte, Eulen, Fledermäuse, 
Blüten besuchende Insekten, Libellen an Gewäs-
sern und Heuschrecken auf Wiesen und Wegrainen 
wird durch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
gefördert. [SR]

•	 In stark beeinträchtigten Landschaftsteilen soll die 
naturraumtypische Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
wieder hergestellt werden, z. B. durch landschafts-
gerechte Neugestaltung der Siedlungsränder, Her-
ausstellen von weiträumigen Sichtbeziehungen auf 
Landschaftselemente mit positiver Erlebniswirkung 
(z. B. historische Gebäude, Geesthang, Gewässer), 
Ordnung des Freizeitwohnens und anderer ggf. 
störender Freizeitnutzungen oder Schließen von 
Brüchen und Lücken der Bebauung durch klare 
Grüngestaltungsmuster und neue Orientierungs- 
linien (z. B. Baumreihen im Verlauf der Bremer 
Düne). [SR]

4.2.5.2 Erholungsflächen und ihre Erschließung
•	 Zum Zweck der Erholung, insbesondere für die 

alltägliche Nutzung für Spiel, Sport, Naturerleben 
und kulturelles Erleben, werden nach ihrer Beschaf-
fenheit und Lage geeignete Freiräume vor allem im 
besiedelten und siedlungsnahen Bereich erhalten 
und bedarfsgerecht in einem zusammenhängen-
den Grünsystem gepflegt und entwickelt. Die 
Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen wird 
sichergestellt. Dies gilt sowohl für die öffentlichen 
Grünflächen als auch für Kleingärten, Sportanlagen 
und andere eingeschränkt zugängliche Grünflächen 
sowie für land- und forstwirtschaftlich genutzte 
Erholungsgebiete (vgl. Plan 2). [SR]22

•	 Die innerstädtischen öffentlichen Grünflächen 
werden, hinsichtlich der für ihr Erholungspotential 
maßgeblichen Eigenschaften Flächengröße, innere 
Erschließung, Verknüpfung nach außen, Binnento-
pografie, erlebbare Historie und landschaftliche Ein-
bindung (s. Kap. 3.6.2), durch Pflegemaßnahmen 
und durch eine nutzergerechte Ausstattung, die bei 
sich ändernden Nutzungsanforderungen aufgrund 
des sozialen oder demografischen Wandels ange-
passt wird, erhalten und entwickelt. [SR]

•	 Ebenso sind Aufenthaltsqualität und Nutzbarkeit 
von Stadtplätzen und öffentlichen Spielplätzen zu 
erhalten und nutzergerecht zu entwickeln. Spiel- 
plätze sollen durch naturnahe Gestaltung das Natur- 
erleben fördern. [SR]

•	 Denkmalwürdige und historische Parks und Gärten 
werden möglichst gesichert und unter Berücksich-
tigung ihrer ökologischen und sozialen Bedeutung 
nach gartendenkmalpflegerischen Gesichtspunkten 
gepflegt bzw. wiederhergestellt. [SR]

•	 Auf die Gestaltung privater Grünflächen soll so 
eingewirkt werden, dass sie eine positive Erlebnis-
wirkung auf die öffentlich zugänglichen Freiflächen 
behalten oder entwickeln, insbesondere durch 
naturraumtypische Baumartenwahl, Altbäume, 
begrünte Vorgärten, ortstypische Einfriedungen wie 
Laubhecken, Natursteinmauern oder schmiede- und 
gusseiserne Zäune und andere Elemente, deren 
Gestaltung der Eigenart des Naturraums bzw. der 
Siedlungsgeschichte entspricht. [SR]

•	 Die freie Landschaft wird dort, wo es aus ökologi-
schen Gründen vertretbar erscheint, für die ruhige 
Erholung zugänglich gemacht und entsprechend 
ausgestattet. Beeinträchtigende Freizeitaktivitäten 
sind zu vermeiden und durch Besucherlenkungs-
maßnahmen ökologisch verträglich zu ordnen. 
Gewässer und deren Ufer werden durch geeignete 
Wegeführungen, die schutzbedürftige Bereiche 
umgehen, erlebbar gemacht.

22 In den Kapiteln 4.2.3 bis 4.2.6 mit „SR“ („Siedlungsraum“) gekennzeichnete Ziele haben eine besondere Relevanz im besiedelten Bereich.
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•	 Ausblicke in die Landschaft und gestaltete Aus-
sichtspunkte sind insbesondere an den Ufern von 
Weser und Lesum im besiedelten Bereich sowie 
an Deichwegen und anderen erhöhten Stellen in 
den offenen Grünlandgebieten zur Verbesserung 
der Erlebbarkeit der Landschaft frei zu halten und 
im Zuge von Neuerschließungen ufernaher Stadt-
quartiere, z. B. in der Überseestadt, neu anzulegen. 
Noch vorhandene Blickbeziehungen zwischen 
diesen Punkten und markanten Gebäuden (z. B. 
Kirchen) sollen nicht verbaut werden. [SR]

•	 Badeseen bleiben im bisherigen Umfang zugänglich 
und nutzbar; sonstige Badestellen, Stellen für Kin-
derspiel am Wasser und andere gewässerbezogene 
und das Gewässer nicht beeinträchtigende Erho-
lungsformen sind zuzulassen und an geeigneten 
Stellen über das Stadtgebiet verteilt zu ermöglichen.

•	 Das ortsteilübergreifende Netz der Grünverbindun-
gen bzw. Erholungswege ist zu erhalten und durch 
Lückenschlüsse und Anschlüsse an die Erholungs-
wege auf niedersächsischem Gebiet zu verbessern 
(vgl. Plan 2). Langfristiges Ziel ist ein durchgehen-
der ufernaher Erholungsweg an der Weser von 
Rekum bis Hemelingen. [SR]

•	 Anlegestellen für öffentlich zugängliche Boots- und 
Schiffsverkehre sind auch für die Erlebbarkeit der 
Flussräume zu erhalten und an Weser und Lesum 
zunächst dort, wo noch keine durchgängigen Ufer-
wege herstellbar sind, neu zu schaffen.

•	 Vorrangig in Ortsteilen mit einem unterdurch-
schnittlichen Angebot an Grün- und Freiflächen und 
gleichzeitig unterdurchschnittlichem Sozialindex 
(Textkarte 3.6-1) sind die vorhandenen Grün- und 
Freiflächen untereinander und mit der freien Land-
schaft besser zu vernetzen. Einschränkungen ihrer 
Zugänglichkeit sind möglichst aufzuheben; neue 
Grünflächen, insbesondere Kinderspielplätze und 
Naturerfahrungsräume sowie auf die soziale Begeg-
nung ausgerichtete Stadtplätze oder Quartiersparks 
(„Pocket Parks“) sind bedarfsgerecht, auch durch 
Rückbau und Entsiegelung bebauter Flächen, zu 
schaffen. Zur dringenden Bedarfsdeckung sollen 
auch Baulücken auf Zeit für Begegnung und Erho-
lung verfügbar gemacht werden. [SR]

4.2.6 Schutzgutübergreifende Ziele zur  
Freiraumsicherung

Konkretisierung von § 1 Abs. 5 und 6 BNatSchG für 
die Stadtgemeinde Bremen
Der Schutz des Freiraums vor Bebauung und Zer-
schneidung ist grundlegend für die Verwirklichung der 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
Eine verminderte Flächeninanspruchnahme dient allen 
Schutzgütern und ist insbesondere Voraussetzung für 
den Erhalt der historischen Kulturlandschaft und die 
Sicherung bzw. Wiederherstellung von Leistungen 
des Naturhaushalts, von Artenvielfalt und Erlebnis-
wert. Wegen der knappen Flächenausstattung vieler 
landwirtschaftlicher Betriebe in Bremen kommt auch 
dem Erhalt landwirtschaftlicher Flächen besondere 
Bedeutung zu. Denn der Entzug landwirtschaftlicher 
Nutzfläche, gerade auch der ackerfähigen Standorte 
für Siedlungszwecke, vermindert insgesamt die Spiel-
räume für eine boden- und artenschützende, teilweise 
extensivere Bewirtschaftung und Pflege (Kap. 5.4.2). 

Die schutzgutübergreifenden Ziele der Freiraumsiche-
rung in der Stadtgemeinde Bremen lauten:
•	 Freiräume, insbesondere die im Plan 1 „Ziel- und 

Maßnahmenkonzept“ dargestellten Bereiche beson-
derer Bedeutung sind einschließlich ihrer Bestandtei-
le wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und 
Grünverbindungen, Wälder und Waldränder, Bäume 
und Gehölzstrukturen, Fluss- und Bachläufe mit 
ihren Uferzonen und Auenbereichen, stehende Ge-
wässer, Naturerfahrungsräume sowie gartenbaulich 
und landwirtschaftlich genutzte Flächen zu erhalten 
und vor weiterer Zerschneidung zu schützen. 

•	 Freiräume sind dort, wo sie im Einzelfall zur Er-
füllung ökologischer Funktionen oder der Erho-
lungsbedürfnisse der örtlichen Bevölkerung nicht 
in ausreichender Größe oder Qualität vorhanden 
sind, aufzuwerten oder neu zu schaffen. Bei der 
Prioritätensetzung sind die Grünversorgung und der 
Sozialindex auf Ortsteilebene besonders zu berück-
sichtigen (s. Kap. 3.6.2). [SR]23

•	 Die Siedlungsentwicklung ist auf die im Flächen-
nutzungsplan Bremen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28.02.2015 dargestellten Bau- und 
Verkehrsflächen zu begrenzen. Splittersiedlungen 
sind zu verhindern. Wo sie vorhanden sind, sind sie 
bei Nutzungsaufgaben unverzüglich zurückzuneh-
men. [SR] 

23 In den Kapiteln 4.2.3 bis 4.2.6 mit „SR“ („Siedlungsraum“) gekennzeichnete Ziele haben eine besondere Relevanz im besiedelten Bereich.
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•	 Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter 
Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im 
beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit 
sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vor-
rang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im 
Außenbereich. Vor der Beplanung von Freiflächen 
im Außenbereich, auch wenn diese bereits als Bau-
flächen im Flächennutzungsplan dargestellt sind, ist 
nachzuweisen, dass das Vorhaben im Innenbereich 
nicht sinnvoll realisiert werden kann. [SR]

•	 Bis zur Inanspruchnahme von Freiflächen ist der 
Entwicklung ökologischer Funktionen, insbesondere 
von Lebensräumen für wildlebende Tiere und Pflan-
zen, Raum zu geben („Natur auf Zeit“). [SR]

•	 Die Innenentwicklung soll Flächen sparende 
Bauweisen und Nutzungsmischungen befördern. 
Grün- und Freiflächenfunktionen sollen bei der In-
nenentwicklung möglichst erhalten oder verbessert 
werden, insbesondere in Bezug auf eine Vernetzung 
durch Grünelemente in bestehenden und neuen 
Wohn- und Gewerbegebieten sowie eine Sicherung 
und Neuanlage von grünen Stadtplätzen, Baumbe-
ständen, Alleen und naturnahen Gewässern. [SR]

•	 Ist eine Beeinträchtigung von Grün- und Freiflä-
chenfunktionen besonderer Bedeutung unvermeid-
bar, insbesondere in Bezug auf öffentliche Grün-
flächen, Erholungswege, Ortsbild, Naturerleben, 
Biotopvernetzung, Wasserretention und Bioklima, 
sind die Funktionen im Rahmen der städtebau-
lichen Neugestaltung im Nahbereich (im selben 
Wohnquartier bzw. Ortsteil) möglichst gleichartig 
wiederherzustellen. [SR]

•	 Verkehrswege, Energieleitungen, Windkraftanlagen 
und ähnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht 
geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass 
die Zerschneidung und die Inanspruchnahme der 
Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Natur-
haushalts und des Landschaftsbildes vermieden 
oder so gering wie möglich gehalten werden. 

•	 Beim Aufsuchen oder bei der Gewinnung von 
Bodenschätzen wie Sand und Klei sowie bei Ab-
grabungen und Aufschüttungen sind dauernde 
Schäden des Naturhaushalts und Zerstörungen 
wertvoller Landschaftsteile zu vermeiden.

•	 Unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft werden im funktionalen Bezugsraum 
gleichartig ausgeglichen. Wenn dies nicht möglich 
ist, sind sie im funktionalen Bezugsraum oder im be-
troffenen Naturraum gleichwertig zu ersetzen. Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen einen Beitrag 
zur Umsetzung des Zielkonzepts des Landschafts-
programms leisten. Vorrangig sind die in den Plänen 
1 bis 3 des Landschaftsprogramms dargestellten 
Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 
heranzuziehen. 
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Aus dem historisch gewachsenen Bremer Stadtgrund-
riss und der Struktur der Bremer Landschaft sowie 
des angrenzenden niedersächsischen Umlandes lässt 
sich ein Grundmuster für die räumlich übergreifenden 
Freiraumstrukturen ableiten, die für Biotopverbund, 
Stadtgliederung, Erholung und Stadtökologie in 
Bremen von großer Bedeutung sind. Bereits mit dem 
Stadtentwicklungskonzept 1999 hat die Hansestadt 
Bremen ein Grün- und Freiraumkonzept vorgelegt, 
das den Rahmen für Maßnahmen in der Stadt und 
für die regionale Einbindung und Vernetzung setzte. 
Darin werden sechs Elemente eines Freiraumsystems 
unterschieden: 

Freiraumkeile – Grüne Ringe – Ortsteilübergreifende 
Grünzüge – „Grünes Netz“ (ergänzende Wege und 
innerstädtische Freiflächen) – Flussräume – Land-
schaftsräume.

Dieses System hat sich bewährt und wird im Land-
schaftsprogramm weiterentwickelt. Bestimmte Teile 
erfahren dabei eine Konkretisierung in Form der 
Ziele und Maßnahmen für die Landschaftsräume 
(einschließlich der „Flussräume“ Weser, Lesum und 
Ochtum) und für das „Grüne Netz“ der Freiflächen im 
Siedlungsraum (Kapitel 4.4 und Plan 1) inklusive der 
„Grünverbindungen und Erholungswege“ (Plan 2).

Das räumlich übergreifende System der „Grünen 
Ringe“, „Freiraumkeile“ und „Ortsteilübergreifenden 
Grünzüge“ wird im Landschaftsprogramm als Frei-
raumstrukturkonzept (Textkarte 4.3-1) fortgeschrie-
ben. Dieses zeigt Wege und Ideen auf, die sowohl 
kurzfristig zu beschreiten sind, als auch perspektivisch 
in die weitere Zukunft weisen. Im Maßstab dient es 
insbesondere als Grundlage für die Raumordnung auf 
regionaler und landesweiter Ebene. In Auseinander-
setzungen mit dem Flächenbedarf anderer Nutzungen 
ermöglicht es Begründungen aus dem Gesamtzusam-
menhang heraus.

Die Konturen der Freiraumkeile, Grünen Ringe und 
Grünzüge sind meist weich, Übergänge sind fließend. 
Dem entsprechend zeigt das Freiraumstrukturkonzept 
großräumige, stadtteilübergreifende Orientierungs-
linien für die weitere bauliche Entwicklung der Stadt 
sowie für die regionale Kooperation beim Freiraumver-
bund auf.

Freiraumkeile sind großräumige Grünbereiche, die aus 
der freien Landschaft kommend den Bremer Stadt-
körper an fünf Stellen breitflächig gliedern und sich 
zum Zentrum hin verengen. Als Freiraumkeile werden 
bezeichnet:
1.  Bürgerpark/Stadtwald/Uni-See/Waller Feldmark
2.  Stadtwerder/Pauliner-/Hemelinger-/Habenhaser 

Marsch
3.  Reedeich/a. Brokhuchting, b. Grolland – Huchting/

Wesermarsch
4.  Schönebecker Auetal/Knoops Park
5.  Blumenthaler Auetal

Freiraumkette im Bremer Osten: Das weite Siedlungs-
gebiet des Bremer Ostens weist keinen durchgehenden 
Freiraumkeil auf. Im Verlauf der Kleinen Wümme bis 
zur Hemelinger Marsch reihen sich jedoch mit dem 
Achterdiek, dem Osterholzer Friedhof, der Osterholzer 
Feldmark und dem Mahndorfer See, große Freiräume 
wie an einer Kette aneinander. Diese Freiraumkette ist 
zwar durch bebaute Siedlungsbereiche unterbrochen, 
soll aber durch grünbestimmte Wege verbunden sein. 
Ihr ist für den Bremer Osten dieselbe großräumige Be-
deutung beizumessen wie den zusammenhängenden 
Freiraumkeilen.

Leitlinien für die Freiraumkeile und die Freiraumkette 
im Bremer Osten sind:
•	 Sicherung als unbebaute Landschaftsteile und Ver-

knüpfung mit dem Inneren Grünring (Altstadts- und 
Neustadtswallanlagen) bzw. der Weser (Bremen-
Nord),

•	 Verbesserung der Erreichbarkeit von freier Land-
schaft und innerer Stadt, auch durch Ergänzung des 
Fuß- und Radwegenetzes,

•	 Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere, insbesondere für die Biotopver-
netzung,

•	 Verbesserung der Freizeitangebote im Freiraum.

Beispielprojekte in diesem Sinne wären die Verbes-
serung der öffentlichen Zugänglichkeit des linken 
Weserufers im Inneren Grünring durch neue Fußgän-
gerbrücken, die Verlängerung des Freiraumkeils vom 
Reedeich über den Neustadtsgüterbahnhof zu den 
Neustadtswallanlagen und in Bremen-Nord die Vollen-
dung des Freiraumkeils „Blumenthaler Auetal“ durch 
Renaturierung des Mündungsabschnitts in die Weser.25 

Die Freiraumkeile sind miteinander verknüpft durch 
Grüne Ringe und ortsteilübergreifende Grünzüge.

4.3 Freiraumstrukturkonzept

25 s. Plan 2 mit Tab. 4 im Anhang B, Maßnahmen MI 3/NE 3, NE 4, NE 5.
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Grüne Ringe werden durch ring- oder halbringförmig 
um den Stadtkern, die historischen Viertel des 19. 
Jahrhunderts und um den Stadtrand liegende Grünflä-
chen und Freiräume gebildet. Als Grüne Ringe werden 
bezeichnet:
•	 Innerer Grünring (Altstadts- und Neustadtswallan-

lagen)  
Die Wallanlagen zeigen noch die größte Geschlos-
senheit der grünen Ringe. Sie gehen auf frühere 
Befestigungsanlagen zurück und sind heute ein 
stadtprägendes und gliederndes Element mit er-
heblicher repräsentativer Bedeutung. Sie gehören 
zu den seltenen gut erhaltenen Wallgrünflächen in 
Europa und unterstreichen die Identität der Bremer 
City. Die Neustadtswallanlagen, die in den letzten 
Jahren abschnittsweise saniert wurden und deren 
Verbindung zu den Altstadtswallanlagen im Westen 
und Osten wiederhergestellt wird, haben inmitten 
dichter Bebauung ihren besonderen Wert als Erho-
lungsfläche.

•	 Alleenring (historischer Ringstraßenverlauf auf der 
rechten Weserseite) 
Mit dem Alleenring wird die historische Stadterwei-
terungsplanung von 1874 aufgegriffen, die für die 
rechte Weserseite einen Promenadenring vorsah. 
Diese Idee ist auf großen Abschnitten als Allee mit 
drei bis vier Baumreihen verwirklicht, in einigen Ab-
schnitten aber auch durch Fahrbahnverbreiterungen 
für Autoverkehr und Straßenbahn unterbrochen 
worden (z. B. Kirchbachstraße, Utbremer Ring).

•	 Äußerer Grünring (Feuchtgrünland-/Waldring am 
Stadtrand, Lesumniederung) 
Der Äußere Grünring bildet den Übergang von 
der Stadt zur Landschaft. Im Wesentlichen als 
Feuchtgrünlandring, in Bremen-Nord aus Wald und 
Heiderelikten bestehend, umgibt er weite Teile Bre-
mens und setzt sich zum Teil auf niedersächsischem 
Gebiet fort. Die noch erhaltene kulturhistorische 
Prägung der Landschaftsräume bedingt seine her-
vorragende Bedeutung für den Naturschutz und die 
Erholung. Der Erlebniswert ist auf dem ausgewie-
senen grenzüberschreitenden touristischen Radwe-
genetz zu erfahren, das sowohl den „Grünen Ring 
Region Bremen“ mit 3 Rundwegen und diversen 
Querverbindungen umfasst als auch die 12 überre-
gionalen Radfernwege, die durch Bremen führen. 
Der verbliebene Ausbaubedarf des Stadtrandwegs 
ist im Landschaftsprogramm verankert (s. Plan 2: 
Weserufer in Blumenthal, Fuß- und Radwege über 
die Weser in Arsten-Hemelingen).

Für die Grünen Ringe gelten folgende Leitlinien:
•	 Umsetzung des Parkpflegewerks für die Altstadts-

wallanlagen, 
•	 Aufwertung der Altstadtswallanlagen im Westen 

entlang der Oldenburger Straße,
•	 Verbesserung der Grünausstattung der innerstäd- 

tischen Ringe, wo möglich nach dem gestalte- 
rischen Vorbild des Schwachhauser Rings, ggf. in 
Verbindung mit einer Neuordnung der Straßen-
querschnitte, 

•	 Sicherung der pflegenden Bewirtschaftung des 
Äußeren Grünrings (Umsetzung der Pflege- und 
Managementpläne) und Erschließung als „Erleb-
nisraum Natur“ (Kap. 4.7.3), anknüpfend an den 
Stadtrandweg,

•	 Berücksichtigung der Anforderungen für touristi-
sche Radwege bei baulichen Veränderungen (z. B. 
Deicherhöhungen),

•	 Sanierung und Ergänzung von sonstigen Rad- und 
Spazierwegen,

•	 Verbesserung der Erreichbarkeit aus den angrenzen-
den Stadtteilen,

•	 Erhaltung und Entwicklung als vernetzter Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere,

•	 attraktivere Gestaltung der erlebbaren Stadt- und 
Landschaftsräume.

Ortsteilübergreifende Grünzüge sind weniger groß-
räumig ausgeprägte, langgestreckte Freiräume, die in 
ihrem Erscheinungsbild stark variieren können. Wege 
wechseln mit aufgeweiteten Plätzen und Grünanlagen 
ab. Ihre Bedeutung liegt darin, dass sie für Erholungs-
suchende schnell erreichbar sind und auf Rad- und 
Spazierwegen in grüner Umgebung zielgerichtet zur 
Stadtmitte oder in die freie Landschaft führen. Wenn 
sie, wie der Grünzug West, schmal ausgeprägt sind, 
bilden angrenzende Einrichtungen mit nutzbaren Frei-
flächen wie Schulen, Kindertagestätten oder Sportanla-
gen wichtige Ergänzungen. 
Die 13 ortsteilübergreifenden Grünzüge, z. B. der 
Grünzug West und die Grünzüge Ihletal und Neustadt-
Rablinghausen, sind in Texkarte 4.3-1 dargestellt. 

Für alle ortsteilübergreifenden Grünzüge gelten fol-
gende Leitlinien:
•	 Schließen der Lücken in den Grünzügen,
•	 Frühzeitige Sicherung von Ergänzungsflächen,
•	 Abbau bzw. Milderung der Trennwirkung von 

Barrieren26,
•	 Verlängerung, Verbreiterung und attraktive Ausge-

staltung,
•	 Sanierung und Ergänzung von Rad- und Fußwegen,
•	 Vernetzung mit anderen Grün- und Freiflächen in 

den Stadtquartieren,
•	 Entwicklung eines Grünzugleitsystems, das die Auf-

findbarkeit der Grünzüge mit ortsteilübergreifender 
Bedeutung erleichtert.

26 In einigen Abschnitten lassen sich die in Textkarte 4.3-1 dargestellten Grünzüge nicht durchgehend als grünbestimmte Freiräume entwickeln.  

 In diesen Fällen besteht bis auf weiteres die Mindestanforderung der Vernetzung durch attraktiv ausgebaute Rad- und Fußwege.
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Die in Plan 2 dargestellten „Ortsteilübergreifenden 
Grünverbindungen und Erholungswege“ konkretisie-
ren diese Leitlinien sowohl hinsichtlich Erhalt und Aus-
bau der 13 Grünzüge als solche als auch hinsichtlich 
ihrer Einbindung in das Gesamtnetz. Beispielprojekte in 
diesem Sinne sind die Fortsetzung des Grünzugs West 
bis nach Grambke oder die Ergänzung des Wegenetzes 
zwischen Hemelingen und Osterholz im Bereich Stack-
kamp sowie zwischen Habenhausen und Neustadt im 
Bereich Krimpelfleet/Sieldeich.27

Erst durch einen regionalen Freiraumverbund kann das 
Grünsystem Bremens seine Funktion für die Naherho-
lung und sein touristisches Potential voll entfalten. Das 
Freiraumstrukturkonzept soll im Abgleich mit den Pla-
nungen der angrenzenden Landkreise und Gemeinden 
der Hansestadt als Grundlage kooperativer Planung 
und gemeinsamer Projekte der Freiraumentwicklung 
und Freiraumnutzung dienen. 

Die im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 
zusammengeschlossenen Gemeinden und Landkreise 
haben sich mit dem Interkommunalen Raumstruk-
turkonzept (intra) Region Bremen dazu verpflichtet, 
die Entwicklung von Landschaft und Freiraum im 
Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung von 
Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen verstärkt 
regional abzustimmen (KOMMUNALVERBUND &  
RAG 2004, S. 79). Das intra-Konzept stellt insbeson-
dere grüne Zäsuren der Siedlungsräume und überge-
ordnete Grünverbindungen dar, die das Freiraumstruk-
turkonzept übernimmt und auf bremischem Gebiet 
konkretisiert.

Vor allem der Äußere Grünring macht die enge 
Verflechtung mit den Nachbargemeinden im nieder-
sächsischen Umland deutlich. Um den inhaltlichen 
Zusammenhang zur Weiterentwicklung der umliegen-
den Freiräume zu verdeutlichen, sind in die Textkarte 
4.3-1 auch Darstellungen aus den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen bzw. Landschaftsrahmenplänen 
der Landkreise und die Schutzgebietsausweisungen der 
kreisfreien Stadt Delmenhorst aufgenommen worden. 
Zielaussagen des Freiraumstrukturkonzepts können al-
lerdings nur für das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen 
gelten. Soweit sich Darstellungen in Textkarte 4.3-1 
auf niedersächsisches Gebiet erstrecken, dienen sie 
nur der Verdeutlichung der Planungsidee des äußeren 
Grünrings, sind unverbindlich und als Anregung für 
eine gemeinsame, grenzüberschreitende Freiraument-
wicklung zu verstehen.28

Textkarte 4.3-1: Freiraumstrukturkonzept

27 s. Tab. 4 im Anhang B, Maßnahmen GR 3, HE 8 und NE 11.
28 Zur Bedeutung regionaler Kooperationen für die Landschaftsplanung  

 s.a. Kap. 4.7.5 u. 5.5.4

Q
ue

lle
:

Fr
ei

ra
um

st
ru

kt
ur

ko
nz

ep
t

Te
xt

ka
rte

 4
.3

-1

 J
or

da
n 

(2
01

4)

Fr
ei

ra
um

ke
ile

Er
gä

nz
en

de
 S

ie
dl

un
gs

be
re

ic
he

 m
it 

A
ltb

au
be

st
än

de
n

O
rt

st
ei

lü
be

rg
re

ife
nd

e 
G

rü
nz

üg
e 

m
it 

N
um

m
er

1 
Pl

at
je

nw
er

be
/L

es
um

 (
„G

rü
nz

ug
 Ih

le
ta

l“
)

2 
St

ad
tm

itt
e/

G
ra

m
bk

e 
(„

G
rü

nz
ug

 W
es

t“
)

3 
W

al
le

/O
sl

eb
sh

au
se

n

4 
St

ad
tm

itt
e/

Fi
nd

or
ff

5 
Sc

hw
ac

hh
au

se
n/

Bo
rg

fe
ld

6 
Sc

hw
ac

hh
au

se
n/

O
be

rn
eu

la
nd

7 
Sc

hw
ac

hh
au

se
n/

O
st

er
ho

lz

Fr
ei

ra
um

st
ru

kt
ur

ko
nz

ep
t

7

In
ne

re
r 

G
rü

nr
in

g 
(W

al
la

nl
ag

en
)

A
lle

en
rin

g

Ä
uß

er
er

 G
rü

nr
in

g

Ba
de

ge
w

äs
se

r

R
ad

- 
un

d 
W

an
de

rw
eg

e 
G

rü
ne

r 
R

in
g 

R
eg

io
n 

B
re

m
en

St
ad

tr
an

dw
eg

R
ad

- 
un

d 
W

an
de

rw
eg

 „
M

ar
sc

h,
 M

oo
r &

 
G

ee
st

“

Fr
ei

rä
um

e 
be

so
nd

er
er

 B
ed

eu
tu

ng
 im

 U
m

la
nd

(Q
ue

lle
n:

 h
tt

p:
//

w
w

w
.m

et
ro

po
lp

la
ne

r.d
e,

  
LK

 O
st

er
ho

lz
*,

SK
 D

el
m

en
ho

rs
t)

V
or

be
ha

lts
- 

un
d 

V
or

ra
ng

ge
bi

et
e 

N
at

ur
 

un
d 

La
nd

sc
ha

ft
/F

re
ira

um
fu

nk
tio

ne
n

V
or

be
ha

lts
- 

un
d 

V
or

ra
ng

ge
bi

et
e 

(r
uh

ig
e)

 
Er

ho
lu

ng
in

 N
at

ur
 u

nd
 L

an
ds

ch
af

t

So
ns

ti
ge

 D
ar

st
el

lu
ng

en

St
ad

t-
/L

an
de

sg
re

nz
e

G
ew

äs
se

r

Zi
el

au
ss

ag
en

 d
es

 F
re

ira
um

st
ru

kt
ur

- 
ko

nz
ep

ts
 b

ez
ie

he
ns

ic
h 

au
ss

ch
lie

ßl
ic

h 
au

f 
da

s 
St

ad
tg

eb
ie

t 
Br

em
en

8 
Se

ba
ld

sb
rü

ck
/O

st
er

ho
lz

9 
H

em
el

in
ge

n/
O

st
er

ho
lz

10
 N

eu
st

ad
t/

H
ab

en
ha

us
en

/A
rs

te
n

11
 N

eu
st

ad
t/

K
at

te
ne

sc
h

12
 N

eu
st

ad
t/

H
uc

ht
in

g

13
 N

eu
st

ad
t/

R
ab

lin
gh

au
se

n

in
 D

el
m

en
ho

rs
t:

 N
at

ur
- 

un
d 

La
nd

sc
ha

ft
ss

ch
ut

ge
bi

et
e

* 
R

R
O

P 
is

t 
se

it 
20

06
 a

bg
el

au
fe

n



157

Q
ue

lle
:

Fr
ei

ra
um

st
ru

kt
ur

ko
nz

ep
t

Te
xt

ka
rte

 4
.3

-1

 J
or

da
n 

(2
01

4)

Fr
ei

ra
um

ke
ile

Er
gä

nz
en

de
 S

ie
dl

un
gs

be
re

ic
he

 m
it 

A
ltb

au
be

st
än

de
n

O
rt

st
ei

lü
be

rg
re

ife
nd

e 
G

rü
nz

üg
e 

m
it 

N
um

m
er

1 
Pl

at
je

nw
er

be
/L

es
um

 (
„G

rü
nz

ug
 Ih

le
ta

l“
)

2 
St

ad
tm

itt
e/

G
ra

m
bk

e 
(„

G
rü

nz
ug

 W
es

t“
)

3 
W

al
le

/O
sl

eb
sh

au
se

n

4 
St

ad
tm

itt
e/

Fi
nd

or
ff

5 
Sc

hw
ac

hh
au

se
n/

Bo
rg

fe
ld

6 
Sc

hw
ac

hh
au

se
n/

O
be

rn
eu

la
nd

7 
Sc

hw
ac

hh
au

se
n/

O
st

er
ho

lz

Fr
ei

ra
um

st
ru

kt
ur

ko
nz

ep
t

7

In
ne

re
r 

G
rü

nr
in

g 
(W

al
la

nl
ag

en
)

A
lle

en
rin

g

Ä
uß

er
er

 G
rü

nr
in

g

Ba
de

ge
w

äs
se

r

R
ad

- 
un

d 
W

an
de

rw
eg

e 
G

rü
ne

r 
R

in
g 

R
eg

io
n 

B
re

m
en

St
ad

tr
an

dw
eg

R
ad

- 
un

d 
W

an
de

rw
eg

 „
M

ar
sc

h,
 M

oo
r &

 
G

ee
st

“

Fr
ei

rä
um

e 
be

so
nd

er
er

 B
ed

eu
tu

ng
 im

 U
m

la
nd

(Q
ue

lle
n:

 h
tt

p:
//

w
w

w
.m

et
ro

po
lp

la
ne

r.d
e,

  
LK

 O
st

er
ho

lz
*,

SK
 D

el
m

en
ho

rs
t)

V
or

be
ha

lts
- 

un
d 

V
or

ra
ng

ge
bi

et
e 

N
at

ur
 

un
d 

La
nd

sc
ha

ft
/F

re
ira

um
fu

nk
tio

ne
n

V
or

be
ha

lts
- 

un
d 

V
or

ra
ng

ge
bi

et
e 

(r
uh

ig
e)

 
Er

ho
lu

ng
in

 N
at

ur
 u

nd
 L

an
ds

ch
af

t

So
ns

ti
ge

 D
ar

st
el

lu
ng

en

St
ad

t-
/L

an
de

sg
re

nz
e

G
ew

äs
se

r

Zi
el

au
ss

ag
en

 d
es

 F
re

ira
um

st
ru

kt
ur

- 
ko

nz
ep

ts
 b

ez
ie

he
ns

ic
h 

au
ss

ch
lie

ßl
ic

h 
au

f 
da

s 
St

ad
tg

eb
ie

t 
Br

em
en

8 
Se

ba
ld

sb
rü

ck
/O

st
er

ho
lz

9 
H

em
el

in
ge

n/
O

st
er

ho
lz

10
 N

eu
st

ad
t/

H
ab

en
ha

us
en

/A
rs

te
n

11
 N

eu
st

ad
t/

K
at

te
ne

sc
h

12
 N

eu
st

ad
t/

H
uc

ht
in

g

13
 N

eu
st

ad
t/

R
ab

lin
gh

au
se

n

in
 D

el
m

en
ho

rs
t:

 N
at

ur
- 

un
d 

La
nd

sc
ha

ft
ss

ch
ut

ge
bi

et
e

* 
R

R
O

P 
is

t 
se

it 
20

06
 a

bg
el

au
fe

n



158 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 4 Ziel- und Maßnahmenkonzept

4.4 Ziele für die Landschaftsräume

Landschaftsräume sind die in Textkarte 4.4-1 um-
grenzten Räume, für die einheitliche Leitbilder und 
innerfachlich abgestimmte Ziele aufgestellt werden. 
Für jeden der 28 Landschaftsräume wird der ange-
strebte Zustand in Form eines naturschutzfachlichen 
Leitbilds für das Jahr 2030 beschrieben. Daran schlie-
ßen sich die Schutz-, Pflege- und Entwicklungsziele an, 
deren Verfolgung ab sofort auf den im Leitbild 2030 
beschriebenen Zielzustand hinführen soll. Die textliche 
Darstellung ist soweit sinnvoll gegliedert in Ziele für
•	 landwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaft (Grün-

land-Graben-Areal, Acker-Grünland-Areal etc.),
•	 Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik/ 

Elemente der Naturlandschaft,
•	 Siedlungsrand, ggf. einschließlich dörfliche Siedlung 

oder Freizeitwohnen,
•	 Zugänglichkeit für die Erholung. 

Die Zielaussagen zum Siedlungsraum sind im Kapitel 
4.4.29 zusammengestellt.

Die Ziele für die Landschaftsräume und den Siedlungs-
raum integrieren jeweils 
•	 die Ziele des Biotop- und Artenschutzes zum Erhalt 

und zur Förderung der naturraumtypischen Biodiver-
sität,

•	 die festgelegten Erhaltungsziele für die Natura 2000 
– Gebiete (Vogelschutz- und FFH-Gebiete),

•	 die Ziele des Biotopverbunds und der Förderung des 
Zusammenhangs der Natura 2000-Gebiete (§ 22 
BNatSchG, Art. 10 FFH-RL).

•	 die durch Rechtsverordnungen bestimmten Schutz-
zwecke der jeweiligen Natur- oder Landschafts-
schutzgebiete,

•	 die Entwicklungsziele der als Satzung beschlossenen 
Landschaftspläne,

•	 die Erhaltungs- und Entwicklungsziele aktueller 
Pflege- und Managementpläne und landschaftspla-
nerischer Konzepte.

Unter „Hinweise für die Umsetzung“ werden Lösungs-
wege für besondere Konfliktlagen im jeweiligen Land-
schaftsraum aufgezeigt und auf vorliegende konkretere 
Konzepte oder Pflege- und Managementpläne sowie 
auf die als Satzungen beschlossenen Landschaftspläne 
verwiesen. Aufgehobene Darstellungen oder Festset-
zungen der Landschaftspläne benennt Kapitel 5.2.4.

Unberührt von den Zielen für die Landschaftsräume 
sind die für jedermann verbindlichen Regelungen der 
jeweiligen Schutzgebietsverordnungen (Plan 4 und 
Anhang B). Maßnahmen auf Flächen privater Grundei-
gentümer werden, soweit sie über bestehende rechtli-
che Verpflichtungen hinausgehen, auf freiwilliger Basis 
umgesetzt. 

Textkarte 4.41: Landschaftsräume – Siedlungsräume
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Kapitel 4 Ziel- und Maßnahmenkonzept

4.4.1 Tideweser zwischen Rekum und  
Hasenbüren (1.1)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Bremer Wesermarsch (WM); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Die Tideweser von der Landesgrenze in Rekum bis 
Weser-Km 11,5 in Hasenbüren ist ein Tieflandfluss im 
oberen Abschnitt des Süßwasserästuars, der aufgrund 
der menschlichen Nutzung, insbesondere als Schiff-
fahrtsstraße, erheblich verändert ist, aber mit seiner 
guten Wasserqualität, seinem Strömungsgeschehen 
und seiner Durchgängigkeit für wandernde Tierarten 
das regelmäßige Vorkommen der lebensraumtypischen 
und Wert gebenden Arten ermöglicht. Naturnahe 
Nebengewässer und andere typische Auenbiotope, in 
denen der Einfluss des anthropogenen Tidehubs auf 
ein verträgliches Maß reduziert ist, sind auf den brei-
teren Vorländern, wie z. B. des Schönebecker Sandes, 

Ziele
Ziele für den Wasserkörper und die Vorländer:
•	 Der Einfluss des anthropogen verstärkten Tidenhubs 

ist so zu begrenzen, dass sich naturnahe Standort- 
abfolgen im Gewässer und günstige Ausprägungen 
der tideauentypischen Lebensräume ausbilden kön-
nen. Naturnahe Fließgewässerstrukturen mit einer 
naturnahen Gewässerbettdynamik und Bereichen 
verminderter Strömungsenergie sind zu sichern und 
zu entwickeln.

•	 Die Wasserqualität ist hinsichtlich physikochemi-
scher Parameter wie Sauerstoffgehalt und Wasser-
temperatur weiter so zu verbessern, dass sie die 
Reproduktion, Larvalentwicklung und das Überle-
ben der für das obere Süßwasserästuar typischen 
Lebensgemeinschaften, insbesondere der Fische 
und Wirbellosen, gewährleistet und Wanderungen 
nicht behindert.

•	 Für die Tideaue charakteristische Biotoptypen, ins-
besondere Flachwasserzonen und Flusswattflächen 
mit mildem Strömungsklima und verschiedener  
Sedimentzusammensetzung, Röhrichte und Ufer-
staudenfluren verschiedener Artenzusammenset-
zung und tidebeeinflusste Weidengebüsche und 
Auwälder, sind zu erhalten und zu entwickeln.

•	 Auf dem Rönnebecker Sand und der Juliusplate 
sind naturnahe unbefestigte Ufer mit Übergängen 
zu tidebeeinflussten Auwaldbereichen zu erhalten, 
vor erheblichen Störungen durch Erholungsverkehr 
zu schützen und – mit Ausnahme von Sandvorspü-
lungen zum Ausgleich von Erosionsverlusten – der 
eigendynamischen Entwicklung zu überlassen.

•	 Auf den Außendeichsflächen sind tideauentypische 
natürliche Lebensräume wie Röhrichte, Weidenge-
büsche und andere Auwaldstrukturen zu erhalten 
(Schönebecker Sand, Pastorengate und bis zur 
Inanspruchnahme für eine Hafennutzung auch Mit-
telsbürener Groden) bzw. zu entwickeln (Vorland 
Niederbüren).

•	 Brut-, Nahrungs-, Rast- und Mauserhabitate der 
Tideweser und ihrer Uferzonen und Vorländer 
(Schönebecker Sand, Vorländer Nieder- und Mittels-
büren, Vorder- und Hinterwerder) sind insbesondere 
für Brutvögel der Röhrichte und des Auwalds sowie 
für Gastvögel zu erhalten und zu entwickeln, auch 
für den Erhalt der Vogelpopulationen angrenzender 
oder funktional vernetzter Gebiete, insbesondere 
der EU-Vogelschutzgebiete „Werderland“ und 
„Niedervieland“. 

•	 Störungen sind von den Nahrungs-, Rast- und 
Mausergebieten der für die EU-Vogelschutzgebiete 
wertgebenden Vogelarten fern zu halten.

•	 Als Nahrungshabitat für die Teichfledermaus (Art 
des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sind struktur- 
reiche Nebengewässer und Uferbereiche mit Gehöl-
zen, Uferstaudenfluren und Röhrichten zu erhalten 
und neu zu schaffen.

•	 Für die autochthonen Fischzönosen und sonstigen 
lebensraumtypischen Arten des Süßwasserästuars 
einschließlich der wandernden Arten, insbesonde-
re für die Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 
Meer- und Flussneunauge, Finte und Lachs so-
wie für die ästuarine Fischart Stint, sind günstige 
Lebensraumbedingungen zu erhalten bzw. wieder 
herzustellen.

in Niederbüren und auf dem Vorder- und Hinterwerder 
entwickelt. Auf höheren Uferpartien und Vorländern, 
z. B. auf dem Ruschsand und auf unbesiedelten Teilen 
des Mittelsbürener Grodens, entwickeln sich Auwald-
strukturen. Die Ufer des Elsflether Sandes, des Rusch-
sandes und der Juliusplate sind als naturnahe Sandufer 
ausgebildet. Die ansonsten befestigten Ufer sind 
durchweg begrünt und von Abschnitten mit Sandufern 
auf abgesenkten Ufersicherungen unterbrochen. Die 
Flussufer sind auch zur Stärkung der Identität Bremens 
als „Stadt am Fluss“ für die Erholung zugänglich, 
soweit eine industrielle oder Hafennutzung dies nicht 
ausschließt. 
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•	 Die ungehinderte Durchwanderbarkeit der Tide- 
weser für Laichfische und Jungfische und die 
Laichplatzfunktion dieses Weserabschnitts für die 
Fischarten Finte und Stint sind zu erhalten und zu 
verbessern. Insbesondere sind Beeinträchtigungen, 
z. B. durch unnatürliche Schwebstoffkonzentratio-
nen, Schadstoffe, sauerstoffzehrende Einleitungen 
oder Lärm, während der Hauptwanderzeiten bzw. 
der Laichzeiten und der ersten Stadien der Larval-
entwicklung der genannten Arten zu vermeiden, 
auch z. B. durch Aussetzen von Bagger- und Bautä-
tigkeiten im Gewässer und an den Ufern.

•	 Die Durchgängigkeit für Organismen (Fische und 
Wirbellose) aus der Weser in die Sieltiefs und 
Gräben des Vorlandes und des Binnenlandes ist zu 
verbessern. 

•	 Das Überschwemmungsgebiet der Weser ist von 
baulichen Entwicklungen frei zu halten.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die Erlebbarkeit der Vorländer auf dem rechten 

Weserufer ist von Ufer- und Deichwegen aus sicher 
zu stellen (z. B. in Niederbüren), ohne auf den 
Vorländern selbst Erholungswege anzulegen. Ein 
eventueller Fähranleger an der Spitze des Schöne-
becker Sandes soll über die vorhandene Wegetrasse 
erschlossen werden.

•	 Das sandige Weserufer im Bereich der Juliusplate ist 
frei zugänglich zu erhalten. 

•	 Störungen der Vogelwelt im Vorder-/Hinterwerder 
sind, soweit erforderlich, durch Besucherlenkung bei 
Erhalt der grundsätzlichen Begehbarkeit des Weser-
uferweges zu vermeiden.

•	 Jegliche Ausweitung der Campingplatznutzung in 
Rekum und auf der Juliusplate in das Vorland bzw. 
vor den Sommerdeich ist zu vermeiden. Bei einer 
Nutzungsaufgabe ist das Vorland zu renaturieren 
und einer eigendynamischen Entwicklung zu über-
lassen.

Hinweise für die Umsetzung
Im Einklang mit den o. g. Zielen gelten für die Natura 
2000-Gebiete (Plan 4) auch die weiter ausdifferen-
zierten Erhaltungsziele des Integrierten Bewirtschaf-
tungsplans Weser (NLWKN + SUBV 2012), der auch 
konsensfähige Maßnahmen und Vorgehensweisen zur 
Umsetzung benennt. 

Für den Schönebecker Sand gelten die Darstellungen 
und die für jedermann verbindlichen Festsetzungen 
des Landschaftsplans Nr. 1 „Lesumufer“ fort.

Abb. 78
Tideweser zwi-
schen Rekum und 
Hasenbüren
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Kapitel 4 Ziel- und Maßnahmenkonzept

4.4.2 Stadtstrecke der Tideweser (1.2)
mit Hochwasserschutzpolder an der Senator-Apelt-
Straße, Hafenbecken, Weseruferpark Rablinghausen, 
Stadtwerder, Peterswerder und Kleine Weser 

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Bremer Wesermarsch (WM); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marsch (1.2)

Leitbild 2030
Die Tideweser zwischen Fluss-Kilometer 11,5 (Sport-
boothafen Hasenbüren) und dem Hemelinger Wehr ist 
ein städtisch und industriell geprägter Tieflandfluss im 
oberen Abschnitt des Süßwasserästuars, der aufgrund 
der menschlichen Nutzung, auch als Schifffahrtsstraße, 
erheblich verändert ist, aber eine gute Wasserqualität 
aufweist und für wandernde Tierarten auch über das 
Weserwehr in die Mittelweser hinein durchgängig ist. 
Die Flussufer sind zur Stärkung der Identität Bremens 
als „Stadt am Fluss“ für die Erholung zugänglich, 
soweit eine industrielle oder Hafennutzung dies nicht 
ausschließt. In allen Stadtteilen entlang des Flusslaufes 
sind sandige Uferabschnitte vorhanden, die für die  
Bevölkerung frei zugänglich sind. Vor dem „Café 
Sand“ und in Habenhausen gibt es zwei offizielle 
Badestellen. Wo die Ufer nicht durch Mauern oder 
Spundwände gesichert sein müssen, wie in Hafen- 

becken und Kajen oder in der Innenstadt an der 
Schlachte und auf dem Teerhof, sind auch die befes-
tigten Ufer überwiegend begrünt und abschnittsweise 
mit Gehölzen des standorttypischen Weidenauenwalds 
bewachsen. Der Peterswerder und der Stadtwerder 
sind mit auentypischen Gehölzarten gestaltete Erho-
lungsgebiete vielfältiger, auch anlagengebundener 
Freizeitnutzungen. Im Einklang mit den rechtmäßigen 
vereinsgebundenen Nutzungen sind diese Bereiche 
auch für die allgemeine Öffentlichkeit zu Erholungs-
zwecken zugänglich. Unbeeinflusst von Freizeitnutzun-
gen entwickelt sich der Hochwasserschutzpolder weit-
gehend natürlich und weist mit seinem eng verzahnten 
Mosaik aus Auwald, naturnahen Kleingewässern, 
Röhrichten und landwirtschaftlich genutztem Grünland 
eine reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt auf.

Ziele
Ziele für die Tideweser und ihr festgesetztes Über-
schwemmungsgebiet mit Weseruferpark, Peterswer-
der, Stadtwerder, Ufer der Überseestadt:
•	 Die Funktionsfähigkeit des Überschwemmungs-

gebiets ist zu sichern. Hierzu gehört vorrangig der 
Schutz vor weiterer Bebauung bzw. Versiegelung; 
auch die Anlage von Kunstrasenplätzen wider-
spricht dieser Zielsetzung.

•	 Naturnahe Fließgewässerstrukturen, insbesondere 
Flachwasserzonen mit mildem Strömungsklima und 
naturnahe Standortabfolgen in den Uferzonen, z. B. 
im Bereich des Weseruferparks in Rablinghausen, 
am Stadtwerder und zwischen den Buhnen am  
Peterswerder, sind zu erhalten und neu zu schaffen.
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•	 Die Wasserqualität ist hinsichtlich physikochemi-
scher Parameter wie Sauerstoffgehalt und Wasser-
temperatur weiter so zu verbessern, dass sie die 
Wanderungen von Fischen und Wirbellosen nicht 
behindert und die Reproduktion, Larvalentwicklung 
und das Überleben der für das obere Süßwasseräs-
tuar typischen Lebensgemeinschaften gewährleistet.

•	 Für die Tideweseraue charakteristische Lebens-
raumstrukturen, insbesondere flache Sandufer mit 
mildem Strömungsklima, Röhrichte und Uferstau-
denfluren unterschiedlicher Artenzusammensetzung 
sowie Weidengebüsche und andere Elemente des 
Tideauenwalds, sind zur Steigerung der Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit sowie des Erholungswerts der 
innerstädtischen Freiräume sowie als Trittsteine im 
Biotopverbund, insbesondere für die lebensraum-
typischen Fischzönosen und typischen Arten des 
Süßwasserästuars einschließlich der wandernden 
Arten, zu erhalten und zu entwickeln. 

•	 Vegetationsbestände mit Arten natürlicher Weide- 
auenwälder sind zu erhalten (Peterswerder, Stadt-
werder, Weseruferpark) und zu entwickeln (u. a. 
mehr „weiche Ufer“ im Bereich der Überseestadt); 
als naturraumtypische Baumarten sind vorwiegend 
Eiche, Ulme, Esche und Erle zu verwenden, soweit 
geeignete Wuchsbedingungen herstellbar sind so-
wie insbesondere in flächenhaften Anpflanzungen.

•	 Die Lankenauer Weserinsel ist weitgehend offen 
zu halten, um bodenbrütenden Vogelarten Lebens-
raum zu bieten.

•	 Sonstige Lebensraumfunktionen für Brut- und Gast-
vögel sowie für Fledermäuse, auch im Verbund mit 
angrenzenden oder funktional vernetzten Gebieten, 
sind zu erhalten und zu entwickeln.

•	 Die ungehinderte Durchwanderbarkeit der Tidewe-
ser für Fische, Rundmäuler und Wirbellose sowie 
eine das langfristige Überleben der autochthonen 
Fischzönosen gewährleistende Durchwanderbarkeit 
des Wehrs in Hemelingen sind sicher zu stellen, 
insbesondere für Laichfische und Jungfische der Ar-
ten Lachs, Aal, Meer- und Flussneunauge, auch im 
Hinblick auf die Verbesserung des Zusammenhangs 
der Gebiete von gemeinschaftliche Bedeutung 
(FFH-Gebiete) im Flussgebiet der Weser.

•	 Auch über das Wehr der Kleinen Weser ist die 
Durchgängigkeit für Gewässerorganismen, insbe-
sondere Fische und Wirbellose, zu erhalten. 

Ziele für den Hochwasserschutzpolder Neustädter 
Hafen/Senator-Apelt-Straße: 
•	 Das kleinteilige Mosaik aus auentypischen Lebens-

räumen mit Auwald, Feuchtgebüschen, Gewässern 
und Röhrichten sowie aus extensiv genutzten Grün-
landflächen mit ihrer lebensraumtypischen Tierwelt, 
wie Blaukehlchen und andere Singvögel, Schilfrohr-
sänger, Rohrdommel und Rohrweihe, ist zu sichern, 
auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des 
Netzes der Natura 2000-Gebiete. 

•	 Kleingewässer sind als Lebensraum zum Teil seltener 
Wasser- und Uferpflanzen sowie von Amphibien, 
Insekten, insbesondere Libellen, und Brut- und 
Rastvögeln wie Lachmöwe, Schwarzhalstaucher, 
Schnatterente und Brandgans zu schützen. 

•	 Die vorhandenen Grünlandflächen sind durch 
extensive Nutzung als Lebensraum von Amphibien 
sowie als Brut- und Rastgebiet diverser Vogelarten 
zu erhalten.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die durchgängige Erreichbarkeit des Weserufers 

und der Weser ist herzustellen. Auch auf dem 
Stadtwerder sind vereinseigene Nutzungen auf 
Ausnahmen zu begrenzen. Das Ufer abriegelnde 
Bauten oder Einfriedungen sind zu vermeiden bzw. 
zu beseitigen. Die Erlebbarkeit des Flusses darf nicht 
durch störende Nutzungen wie z. B. Kfz-Stellplätze 
an ufernahen Wegen beeinträchtigt werden.

•	 Die Erholungswege sind zu erhalten und insbeson-
dere für den Radverkehr im Bereich Peterswerder/
Weserstadion, auch als Teil eines zukünftigen mög-
lichst durchgängigen Weserradweges von Mahn-
dorf bis Farge, zu verbessern.

Abb. 79
Stadtstrecke der 
Tideweser
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4.4.3 Lesumniederung (1.3)

Naturräumliche Landschaftseinheiten (Bremen): Bre-
mer Wesermarsch (WM) und Vegesacker Geest (VG);

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Die Lesumniederung oberhalb des Lesumsperrwerks 
verbindet die historisch gewachsenen Kulturland-
schaften der Wesermarsch und der Hamme-Wümme-
marsch. Sie bildet im langgestreckten geschlossenen 
Siedlungsband Bremens die deutlichste landschaftliche 
Zäsur. Das natürliche Hochufer auf der Nordseite der 
Niederung bildet zusammen mit dem waldartigen 
Vegetationsbestand des Lesumhangs den topografisch 
markanten Übergang vom Bremer Becken zur Geest. 
Die Siedlungsentwicklung in Burglesum hat sich nicht 
weiter in die Lesumniederung fortgesetzt und wird 
bei Nutzungsaufgaben im Uferrandstreifen der Lesum 
zurückgeführt. 

Die Lesum ist ein Tieflandfluss im oberen Abschnitt 
des Süßwasserästuars, der aufgrund der menschlichen 
Nutzung erheblich verändert ist, aber mit seiner guten 
Wasserqualität, seinem Strömungsgeschehen und sei-
ner Durchgängigkeit für wandernde Tierarten langfris-
tig überlebensfähige Populationen der naturraumty-
pischen Arten ermöglicht. Naturnahe Nebengewässer 
und andere typische Auenbiotope, in denen der Ein-
fluss des anthropogenen Tidehubs auf ein verträgliches 
Maß reduziert ist, sind auf den breiteren Vorländern 

entwickelt. Die Ufer oberhalb der Autobahnquerung 
bis zur Hammemündung sind überwiegend unbefestigt 
als Schlickufer mit Röhrichten ausgeprägt, im Übrigen 
sind sie mit unverschlossenem Deckwerk befestigt und 
begrünt. Sie sind aufgrund von Renaturierungen, die 
auch durch die Zusammenlegung von Sportbootan-
legern möglich wurden, abschnittsweise von Schlick-
ufern auf abgesenkten Ufersicherungen unterbrochen. 
Der Unterlauf der Ihle wurde renaturiert und kann 
in das reich strukturierte Lesumer Heuland ausufern. 
Durch Sommerdeichöffnungen entlang der Lesum 
sind weitere natürliche Überflutungsflächen reaktiviert 
worden. Davon werden einige wie die Burgdammer 
Wiesen als überwiegend extensives Grünland genutzt. 
In den anderen renaturierten Vorländern und in Ufer-
randstreifen entwickeln sich eigendynamisch Röh-
richte, in den höheren Randbereichen der Aue auch 
Auwaldstrukturen. 

Die Lesumniederung hat eine besondere Bedeutung 
als Naherholungsgebiet und für den Wassersport. Über 
Deichwege und deichparallele Wege sind die Flussufer 
auf überwiegender Strecke erlebbar.

Ziele
Ziele für die Lesum und ihre Überschwemmungs- 
bereiche:
•	 Der Einfluss des anthropogen verstärkten Tidenhubs 

ist so zu begrenzen, dass sich naturnahe Standort-
abfolgen im Gewässer und günstige Ausprägungen 
der tideauentypischen Lebensräume ausbilden kön-
nen. Naturnahe Fließgewässerstrukturen mit einer 
naturnahen Gewässerbettdynamik und Bereichen 
verminderter Strömungsenergie sind zu sichern und 
zu entwickeln.

•	 Für die lebensraumtypischen Fischzönosen und 
sonstigen Arten des Süßwasserästuars einschließlich 
der wandernden Arten sind günstige Lebensraum-
bedingungen zu erhalten bzw. wieder herzustellen. 
Vorrangig ist die ungehinderte Durchwanderbarkeit 
für Laichfische und Jungfische zu erhalten, ins-
besondere für die Arten des Anhangs II der FFH-
Richtlinie Meer- und Flussneunauge sowie Lachs; 
die Durchgängigkeit für Gewässerorganismen, 
insbesondere Fische und Wirbellose, aus der Lesum 
in die Sieltiefs und Gräben des Vorlandes und des 
Werderlandes ist zu verbessern. 

•	 Die Wasserqualität der Lesum ist hinsichtlich physi-
kochemischer Parameter wie Sauerstoffgehalt und 
Wassertemperatur weiter so zu verbessern, dass sie 
die Reproduktion, Larvalentwicklung und das Über-
leben der für das obere Süßwasserästuar typischen 
Lebensgemeinschaften, insbesondere der Fische 
und Wirbellosen, gewährleistet und Wanderungen 
nicht behindert.

•	 Naturnahe unbefestigte Ufer mit Übergängen von 
Flusswattflächen zu tidebeeinflussten Auwaldberei-
chen sind zu erhalten und, soweit Erosionsverluste 
hinnehmbar sind, der eigendynamischen Entwick-
lung zu überlassen. 

•	 Die Außendeichsflächen sind als naturgeprägte  
tidebeeinflusste Lebensräume, insbesondere Flach-
wasserzonen und Flusswattflächen mit mildem 
Strömungsklima, Röhrichte und feuchte Hochstau-
denfluren unterschiedlicher Artenzusammensetzung 
und Ausprägung (auch als FFH-Lebensraumtyp 
6430), tidebeeinflusste Weidengebüsche und Au-
wälder, zu erhalten bzw. zu entwickeln (Steindamm, 
Wasserhorster Sack, Auf der Bauernhocke), auch 
zur Verbesserung des Zusammenhangs der FFH-
Gebiete.
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•	 Die landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen 
Sperrwerk und Knoops Park südlich des Admiral-
Brommy-Weges sind aus der Nutzung zu entlas-
sen und zu einem typischen Flußauenbereich mit 
Auwaldstadien, weiträumigen Röhrichtflächen 
und Flachgewässern mit typischer Zonierung der 
Pflanzengesellschaften des Verlandungsbereiches zu 
entwickeln.

•	 Die Lebensraumfunktionen für die wertgebenden 
Brut- und Gastvogelarten der EU-Vogelschutzgebie-
te „Werderland“ (Vorländer zwischen Lesumsperr-
werk und Knoops Park) und „Blockland“ (Burgdam-
mer Wiesen, Im Sack, Auf der Bauernhocke) sind 
auch im Verbund mit angrenzenden oder funktional 
vernetzten Gebieten zu erhalten und zu entwickeln, 
insbesondere die Habitate von Brutvogelzönosen 
der Röhrichte und des Auwalds, in den Burgdammer 
Wiesen und im Randbereich zum Blockland auch 
des Dauergrünlands.

•	 Auf den verbleibenden landwirtschaftlichen 
Flächen insbesondere der Leesewiesen, des Le-
sumer Heulands und der Burgdammer Wiesen ist 
die ausschließliche Grünlandnutzung zu erhalten 
und durch überwiegend extensivere Nutzung, im 
Lesumer Heuland auch durch Anreicherung mit 
Biotopstrukturen wie Kleingewässern und Feldge-
hölzen, wieder artenreicher zu gestalten. Angestrebt 
wird ein Mosaik unterschiedlicher Nutzungsintensi-
täten und -zeitpunkte bei hohen oberflächennahen 
Wasserständen und periodischen Überflutungen.29 
Die Gräben sind durch ausreichende Wasserführung 
und schonende Unterhaltung auch in ihrer Lebens-
raumfunktion zu erhalten und zu verbessern.

•	 Auf den Deichen sind soweit wie möglich durch 
extensive Nutzung artenreiche Grünlandbestände 
zu erhalten oder zu entwickeln.

Ziele für die Siedlungsränder:
•	 Die Flächen zwischen dem Lesumhang (Geestrand) 

und der Lesum sowie die Ufer und Außendeichsflä-
chen südlich der Lesum sind von weiterer Bebauung 
und Freileitungen zu verschonen. Die bestehende 
Siedlung zwischen Burg-Grambke und Burgdamm 
bzw. Lesum ist auf die 2012 gültigen Bebauungs-
planflächen zu beschränken.

•	 Bauliche Einengungen des Gewässers und der Au-
ßendeichsflächen sowie Uferbefestigungen sind zu 
unterlassen bzw. nach Möglichkeit – unter Rück-
nahme von Baurechten – zu beseitigen.

•	 Die Gestaltung der Übergangsbereiche zwischen 
Siedlung und freier Landschaft soll sich zum Schutz 
des Landschaftsbilds an der charakteristischen Nut-
zung dörflicher Freiräume mit kleinteiligen Grün-
landflächen, Kopfweiden, Großbäumen, Gärten und 
Obstwiesen orientieren. 

•	 Als naturraumtypische Baumarten sind zur Orts-
randeingrünung je nach Standort vorwiegend 
Eichen, Buchen, Hainbuchen oder Birken zu ver-
wenden.

•	 Blickbeziehungen von und zu dem denkmalge-
schützten Knoops Park sind unter Berücksichtigung 
des Artenschutzes durch Pflege zu erhalten bzw. im 
Rahmen einer gestalterischen Gesamtkonzeption 
wieder herzustellen.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Das Wegenetz ist zur Erschließung beider Seiten der 

Lesumniederung und der angrenzenden Land-
schaftsräume für die Naherholung zu sichern. 

•	 Bootsanleger, Boots- und Vereinshäuser, Bootswerf-
ten, Steganlagen und sonstige bauliche Anlagen 
an den Ufern sind auf das 2012 zugelassene Maß 
zu beschränken. Die Anlagen sind landschaftsver-
träglich einzubinden, nach Möglichkeit räumlich zu 
bündeln und dabei frei werdende Uferpartien na-
turnah zu gestalten. Soweit Baulichkeiten dauerhaft 
aufgegeben werden, sind sie zu beseitigen und die 
Flächen gemäß den Zielen für diesen Landschafts-
raum neu zu gestalten.

Hinweise für die Umsetzung
Der Landschaftsplan „Lesumufer“ macht parzellen-
scharfe Aussagen zum angestrebten Zustand und setzt 
die von baulichen Anlagen frei zu haltenden Wasser-
flächen fest (die Festsetzungen gelten unverändert 
fort; zur Aufhebung einzelner Zieldarstellungen s. 
Kapitel 5.2.4).

Für die Natura 2000-Gebiete (Plan 4) beinhaltet der 
Integrierte Bewirtschaftungsplan Weser (NLWKN + 
SUBV 2012) weiter ausdifferenzierte Erhaltungsziele 
sowie Maßnahmen und abgestimmte Vorgehens-
weisen zur Verwirklichung der Naturschutzziele im 
Einklang mit den bestimmungsgemäßen Nutzungen. 
Die Wassersportanlagen an der Lesum betreffend sollen 
konkrete Renaturierungsmöglichkeiten geprüft werden, 
wenn seitens der Wassersportvereine der Bedarf für ei-
nen Rückbau, eine Verlagerung oder Zusammenlegung 
von Anlagen oder deren Zuwegungen gesehen wird. 
Diese Vorgehensweise ist als Maßnahme I-13 Bestand-
teil des Integrierten Bewirtschaftungsplans Weser. Abb. 80

Lesumniederung

29 Das Ziel der periodischen Überflutung bezieht sich auf die in Plan 1 dargestellten Bereiche zur „Rückgewinnung/Reaktivierung von  

 Überschwemmungsflächen“ sowie auf die geplanten Ausuferungsflächen der Ihle im Lesumer Heuland.
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4.4.4 Rekumer und Farger Marsch (1.4)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Bremer Wesermarsch (WM); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Ziele
Ziele für das Grünland-Graben-Areal:
•	 Zum Erhalt des für die Wesermarsch typischen 

Landschaftsbilds und des Zusammenhalts des 
europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000, 
insbesondere mit dem auf niedersächsischem Gebiet 
angrenzenden EU-Vogelschutzgebiet „Unterweser“ 
(V 27) als vernetztes Nahrungs-, Rast- und Mauser-
gebiet, 
 – ist die Rekumer Marsch frei von jeglicher Be- 

bauung sowie von Freileitungen zu halten, 
 – ist die offene Landschaftsstruktur der von arten-

reichen Gräben durchzogenen, bis auf wenige 
markante Einzelbäume gehölzfreien Grünland- 
flächen zu bewahren, 

Leitbild 2030
Die Rekumer Marsch ist eine historisch gewachsene 
Kulturlandschaft der Wesermarsch, die von Grünland 
und Gräben geprägt ist und sich, auch in Verbin-
dung mit der Osterstader Marsch auf niedersächsi-
schem Gebiet, durch eine besondere Weiträumigkeit 
auszeichnet. Die offene, fast gehölzfreie Niederung 
bildet dennoch mit Feucht- und Nassgrünland, 
kleinflächigen Röhrichten, Großseggenrieden sowie 
verstreuten Kleingewässern mit Auengebüschen 
einen vielfältigen und naturnahen Lebensraum für 
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Insbesondere 

 – ist das Grünland durch standortgerechte Bewirt-
schaftung zu erhalten,

 – sollen in Teilbereichen durch extensivere Nutzung 
einzelner Parzellen oder Randstreifen bei hohen 
oberflächennahen Wasserständen mehr arten-
reiche mesophile Grünlandbestände entwickelt 
werden.

•	 Auf den Deichen sind soweit wie möglich durch 
extensive Nutzung artenreiche Grünlandbestände 
zu erhalten oder zu entwickeln. 

für rastende Wat- und Wasservögel ist die Rekumer 
Marsch gemeinsam mit den nördlich angrenzenden 
niedersächsischen Marschflächen des Vogelschutzge-
biets „Unterweser“ von herausragender Bedeutung. 
Der in Farge unbebaut gebliebene Teil der Weser-
marsch „Hinter den Weiden“ ist aufgrund seiner Sied-
lungsrandlage strukturreicher und dient als naturnaher 
Erholungsraum. Die Marschenlandschaft und die 
Weser sind von der Deichkrone und dem überregiona-
len Weser-Radweg aus erlebbar.
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Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Auf den Flächen um den Bunker Valentin bis zum 

Siedlungsrand mit der Straße „Unterm Berg“ sind 
die aus dem ehemaligen Auenstandort hervorge-
gangenen Gehölzbestände und Röhrichtflächen 
(„Valentinwildnis“), unter Berücksichtigung der 
Weiterentwicklung der nationalen Gedenkstätte 
Bunker Valentin, bei hohen oberflächennahen Was-
serständen einer eigendynamischen Entwicklung zu 
überlassen.

•	 Auentypische, im Winter und Frühjahr flach über-
staute Blänken sollen als Lebensraum für Amphibien 
und Insekten sowie als Nahrungsraum für Wiesen- 
und Watvögel geschaffen und weitgehend offen 
gehalten werden. Nach Ablauf des natürlichen 
Verlandungsprozesses sind sie – auch in der Valen-
tinwildnis – wieder herzustellen.

•	 Die im Ruinenteil des Bunkers Valentin entstan-
denen Fledermausquartiere von herausragender 
Bedeutung für Nordwestdeutschland und die unge-
störte Weiterentwicklung der natürlichen Dachve-
getation sind zu schützen.

Ziele für den Siedlungsrand:
•	 Die Gestaltung der Übergangsbereiche zwischen 

Siedlung und freier Landschaft soll sich zum Schutz 
des Landschaftsbilds an der charakteristischen Nut-
zung dörflicher Freiräume mit kleinteiligen Grün-
landflächen, Kopfweiden, Gärten und Obstwiesen 
orientieren. Beeinträchtigungen der Lebensraum-
funktionen angrenzender Grünlandflächen sind zu 
vermeiden bzw. zu minimieren.

•	 Der in der Farger Wesermarsch verbliebene Frei-
raum „Hinter den Weiden“ (zwischen Farger Straße 
und Weserdeich) soll als parkartig strukturierter 
Grünlandbereich mit auentypischen Gehölzen gesi-
chert und pflegend bewirtschaftet werden.

•	 Als standorttypische Baumarten im Randbereich der 
Marsch sind zur Eingrünung am Ortsrand vorwie-
gend Eichen, Eschen und Erlen zu verwenden.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken, 
Denkort Bunker Valentin:
•	 Die Erlebbarkeit der Landschaft ist durch befestigte 

und barrierefreie Wege auf den Deichkronen unter 
Einbeziehung des Weser-Radwegs zu verbessern.

•	 Der Bunker Valentin wird als Gedenkstätte herge-
richtet. Dazu gehören auch die Anlage eines um das 
Gebäude herumführenden Fußweges und die punk-
tuelle Zugänglichkeit des Bunkerdachs, ohne die 
Eigendynamik der auf dem Ruinenteil entstandenen 
Vegetation zu stören. Eine Sichtbeziehung von dem 
Bunkergebäude zur Lagerstraße und zu den ehema-
ligen Arbeitslagern auf der Rekumer Geest soll frei 
gehalten bzw. frei gestellt werden.

Abb. 81
Rekumer Marsch
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4.4.5 Werderland (1.5)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Bremer Wesermarsch (WM); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Ziele
Ziele für das Grünland-Graben-Areal:
•	 Das für die Wesermarsch typische Landschaftsbild 

des landwirtschaftlich genutzten Kernbereichs mit 
bis auf wenige markante Einzelbäume gehölzfreien, 
von artenreichen Gräben durchzogenen Grünland-
flächen sowie der naturnahen Randbereiche mit 
auentypischen Röhrichten, Gebüschen und Wald-
strukturen ist zu erhalten.

•	 Die Lebensraumfunktionen als Brut-, Nahrungs-, 
Rast- und Mauserhabitate für die wertgebenden 
Brut- und Gastvogelarten des EU-Vogelschutz-
gebiets „Werderland“ sind auch im Verbund mit 
angrenzenden oder funktional vernetzten Gebieten 
durch angepasste Nutzung, in Teilbereichen hohe 
Wasserstände und Vermeidung erheblicher Störun-
gen zu erhalten und zu entwickeln.

•	 Die extensive Nutzung der Grünlandflächen ist zu 
erhalten und zu fördern, in Teilbereichen, insbeson-
dere in der Lesumbroker Feldmark, sind artenreiche 
mesophile Grünlandbestände (u. a. FFH-LRT 6510 
„Artenreiche Flachland-Mähwiesen“) zu erhalten 
und zu entwickeln.

•	 Das vorhandene Feucht- und Nassgrünland insbe-
sondere im Polder Lesumbroker Feldmark und im 
Hovepolder ist durch die Beibehaltung der extensi-
ven Nutzung und die Steuerung der Wasserstände 
zu sichern.

Leitbild 2030
Das Werderland ist eine historisch gewachsene Kul-
turlandschaft der Wesermarsch mit einem Grünland-
Graben-Areal und mehreren sehr naturnahen Bereichen, 
die hier im Vergleich zu anderen Landschaftsräumen 
des Feuchtgrünlandrings einen höheren Flächenanteil 
einnehmen. 

Den Kernbereich des Werderlandes dominiert ein 
weiträumiges, extensiv genutztes, von Gräben durchzo-
genes Feuchtgrünland mit hohen Grundwasserständen, 
das weitgehend gehölzfrei ist. In den Randbereichen zur 
Weser und zur Lesum sowie in den Randzonen zu den 
Industrieflächen entwickeln sich Stillgewässer, ausge-
dehnte Röhrichte, Sümpfe, Gehölze und Feuchtwald 
als typische Elemente der Niederungslandschaft sowie 
sekundäre Sandstandorte auf dem Sandspülfeld Mit-
telsbüren als Ersatzstandort für die natürlichen Dünen-
bildungen und Sandufer entlang der Weser. Die Vielfalt 
der Lebensraumstrukturen, die hohen Wasserstände, 
der ungestörte Dunger See sowie die ungenutzten 
Bereiche des Sportparksees Grambke gewährleisten eine 

herausragende Bedeutung für Brut- und Rastvogelarten, 
die hier in großer Artenvielfalt und hohen Individuen-
zahlen vorkommen. 

Die westliche Erweiterung des Bremer Industrieparks 
sowie der Stahlwerke im Bereich der ehemaligen Dorf- 
lage Mittelsbüren schließen die Siedlungsentwicklung im 
Werderland ab. Die Ränder der Industrie- und Gewer-
beflächen sind durch auentypische Gehölze eingegrünt. 
Entwässerungsgräben und Rückhaltebecken sind als 
Vernetzungselemente offen und naturnah gestaltet.

In Niederbüren und Lesumbrok sind entlang der Deiche 
dörfliche Strukturen sowie westlich der Grambker 
Heerstraße parkähnliche Strukturen ausgeprägt. Der 
Sportparksee Grambke und der Golfplatz fügen sich 
in das naturnahe Landschaftsbild ein und ermöglichen 
naturverträgliche sportliche Aktivitäten. Das Werder-
land ist durch ein Rundwegenetz erschlossen, das die 
typischen Landschaftsphänomene erlebbar macht und 
Störungen von den offenen Grünlandgebieten fernhält.

•	 Eine besondere Ausprägung des Nassgrünlandes 
stellen die sehr extensiv genutzten Streuwiesen mit 
Vorkommen der Sumpf-Platterbse und des Wach-
telkönigs im Nordteil des Hove-Polders dar, die als 
solche zu erhalten sind.

•	 Im Übrigen sind intensiver bzw. mäßig intensiv ge-
nutzte Grünlandflächen, als Voraussetzung für den 
Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung und der 
wenigen noch im Werderland ansässigen Betriebe 
sowie im Sinne eines auch dem Wiesenvogelschutz 
dienlichen Nutzungsmosaiks, in den westlichen und 
nördlichen Teilen der Lesumbroker Feldmark und in 
der Niederbürener Feldmark zielkonform. Das an-
gestrebte Nutzungs- und Standortmosaik entsteht 
durch verschiedene Kombinationen von Wiesen- 
und Weidenutzung, ungleiche Nutzungszeitpunkte 
und ausgeprägte Feuchtegradienten.

Abb. 82 Werderland ©Birgit Olbrich
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•	 Die Gräben sind als Lebensraum gefährdeter Pflan-
zen- und Tierarten, insbesondere auch der für die 
Ausweisung des FFH-Gebiets „Werderland“ maß-
geblichen Fischart Steinbeißer, durch ausreichende 
Wasserstände, Durchgängigkeit innerhalb des 
Grabensystems und ökologische Grabenräumung zu 
erhalten und weiter zu entwickeln.

•	 Auf den Deichen sind soweit wie möglich durch 
extensive Nutzung artenreiche Grünlandbestände 
zu erhalten oder zu entwickeln.

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Die natürlichen bzw. naturnahen, ungenutzten Be-

reiche mit Röhrichten, Sümpfen und Feuchtbrachen 
sind als Biotope einer natürlichen Auenlandschaft 
und insbesondere als Habitate für Brutvogelar-
ten der Gehölze und Röhrichte wie Rohrweihe, 
Blaukehlchen, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, 
Schilfrohrsänger und Schwarzkehlchen sowie poten-
tiell für Sumpfohreule und Große Rohrdommel zu 
erhalten und zu optimieren.

•	 Die Flächen südwestlich des Stahlwerkegeländes 
sind als auentypischer, ungestörter Lebensraum-
komplex aus Stillgewässern, ausgedehnten Sumpf- 
und Röhrichtflächen sowie Weidengebüschen und 
Sumpfwäldern zu entwickeln. 

•	 Der Dunger See ist als Rast- und Überwinterungs-
gebiet für durchziehende Wasservögel, insbeson-
dere Schwimm- und Tauchenten sowie Säger und 
Taucher sowie als wichtiges Nahrungshabitat für 
Fledermäuse und Lebensraum für Amphibien, Fische 
und Insekten (insbesondere Libellen) zu erhalten.

•	 Der nordwestliche Uferstreifen des Grambker Sport-
parksees ist als Lebensraum für röhrichtbrütende 
Vögel (z. B. Blaukehlchen, Schilfrohrsänger, Was-
serralle), Amphibien und auf sandige Röhrichtufer 
spezialisierte Wirbellose sowie die Wasserfläche des 
Sees unter Berücksichtigung der wassersportlichen 
Nutzung als bedeutender Wasservogelrastplatz zu 
erhalten. Bei einer Realisierung der im Flächen-
nutzungsplan dargestellten Erweiterung des Sees 
sind dieselben Lebensraumfunktionen auf größerer 
Fläche zu entwickeln.

•	  Die Große Brake, der „Krebsscherenteich“ und das 
größere Gewässer in den Brachen am „Ökopfad“ 
sind als FFH-Lebensraumtyp 3150 mit Laichkraut- 
oder Froschbissgesellschaften zu erhalten; die üb-
rigen Kleingewässer sind als naturnah ausgebildete 
Lebensräume zu erhalten bzw. zu entwickeln.

•	 Die vorhandenen Sandbiotope und Sandmagerrasen 
z. B. auf dem Spülfeld Mittelsbüren sind als Ersatz-
lebensräume für Binnendünen und ehemals durch 
Flussdynamik geschaffene Sandbiotope zu erhalten, 
die Verbuschung ist zurückzudrängen und weitere 
Sandbiotope und Magerrasen sind auf geeigneten 
Teilflächen zu entwickeln. 

•	 Der naturnahe und auentypische Charakter der vor-
handenen Wälder und Gehölzbestände, insbeson-
dere auf feuchten Standorten z. B. am Dunger See, 
nordwestlich der Moorlosen Kirche oder auf der 

Großen Dunge, ist zu erhalten. Die Flächenanteile 
standorttypischer, naturnaher Feucht- und Sumpf-
wälder sind wie z. B. im Umfeld der Großen Dunge 
weiter zu erhöhen.

Ziele für Siedlungsränder und dörfliche Siedlungen:
•	 In den dörflichen Siedlungen Niederbüren und 

Lesumbrok sollen Großbaumbestände und hoch-
stämmige Obstbäume, die insbesondere entlang 
der Deiche, in Gärten und in Hofnähe vorkommen, 
erhalten bzw. nachgepflanzt werden. Zur Wahrung 
des dörflichen Charakters soll außerdem der Erhalt 
bzw. die Wiederherstellung von Formen und Pflan-
zenbeständen traditioneller Bauerngärten gefördert 
werden. Eine Auflösung der langgestreckten Struk-
tur der Marschensiedlungen ist zu vermeiden.

•	 Als naturraumtypische Baumarten sind vorwiegend 
Eichen, Ulmen, Eschen und Erlen zu verwenden.

•	 Die Gestaltung der Übergänge zwischen Siedlung 
und freier Landschaft in Lesumbrok und Nieder-
büren sowie in Grambke soll sich mit kleinteiligen 
Grünlandflächen, Kopfweiden, Gärten und Obst-
wiesen an der charakteristischen Nutzung dörflicher 
Freiräume orientieren.

•	 Der Übergangsbereich zwischen den östlich 
angrenzenden Industriebereichen und der freien 
Landschaft ist so zu gestalten, dass nachteilige 
Auswirkungen der Industrieflächen durch Lärm, 
Luft- und Gewässerverunreinigungen sowie weitere 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vermie-
den bzw. minimiert werden.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die vorhandenen Wege entlang des Lesum- und 

Weserdeiches, entlang des Stahlwerkegeländes, am 
Sportparksee Grambke sowie der „Ökopfad“ sind 
zum Zweck der Erholung zu erhalten. Störungen 
der Brut- und Rastflächen sind bei Bedarf durch 
Besucherlenkung zu vermeiden.

•	 Der Sportparksee Grambke und die angrenzenden 
Erholungsflächen sowie der Golfplatz werden für 
die ruhige Erholung und naturverträgliche sportliche 
Aktivitäten unter Beachtung der für die Erholung 
gesperrten Schutzzonen gesichert.

•	 Zur Vernetzung und Förderung des sanften Touris-
mus und der Naherholung in der Region werden 
Fähranbindungen zwischen Vegesack und Schöne-
becker Sand sowie zwischen der Moorlosen Kirche 
und der Ochtummündung angestrebt.

Hinweise für die Umsetzung
•	 Im Einklang mit diesen Zielen gelten für die Natura 

2000-Gebiete (Plan 4) auch die weiter ausdifferen-
zierten Erhaltungsziele des Pflege- und Manage-
mentplans Werderland.

•	 Bei der Umsetzung der vorgenannten Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege kommt 
den landwirtschaftlichen Betrieben eine besonders 
wichtige Rolle zu. Hinweise zur Zusammenarbeit 
mit der Landwirtschaft gibt Kapitel 5.4.2.
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4.4.6 Niedervieland mit Stromer Feldmark (1.6)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Bremer Wesermarsch (WM): 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Das Niedervieland zwischen der Ochtum und den 
großen Gewerbeflächen des Güterverkehrszentrums 
ist eine historisch gewachsene, von Grünland und 
Gräben geprägte Kulturlandschaft der Wesermarsch. 
Im westlichen Teil und im Wiedbrok repräsentiert das 
Niedervieland die kultivierte Marsch und ist durch 
überwiegend extensive Grünlandnutzung bei hohen 
Wasserständen geprägt. Das Grünland-Graben-Areal 
der Marschenlandschaft setzt sich südlich des Güter-
verkehrszentrums in der offenen, gehölzarmen Stromer 
Feldmark mit einem Mosaik aus Grünland verschie-
dener Nutzungsintensitäten bandartig fort. Entlang 
der Ochtum und der Weser entwickeln sich auentypi-
sche, naturnahe Lebensräume. Weitere Elemente der 
Naturlandschaft sind die Röhrichte, Waldstadien und 
Magerrasen auf den ehemaligen Spülfeldern. Letztere 
sind Ersatzstandorte für die natürlichen Dünenbildun-
gen und Sandufer entlang der Weser. Natürliche und 

künstliche Überschwemmungsbereiche und das Mosa-
ik extensiver und intensiver Grünlandnutzung gewähr-
leisten eine herausragende Bedeutung für Rastvogelar-
ten und Brutvögel des Offenlandes, die hier in großer 
Artenvielfalt und hohen Individuenzahlen vorkommen.

In den Siedlungen Seehausen/Hasenbüren und Strom 
prägen insbesondere alte Gehölze, Obstbaumbestände, 
Kopfweiden sowie kleinteilige Flächennutzungen den 
dörflichen Charakter. Die Gewerbegebiete sind durch 
Grünzüge im Verlauf der offenen Entwässerungssyste-
me gegliedert. Über die nach dem Bau der neuen B 212 
verkehrsberuhigte Stromer Landstraße und ein Wege-
netz, das störempfindliche Bereiche des Vogelschutz-
gebiets umgeht, ist das Niedervieland für die ruhige 
Erholung so erschlossen, dass alle typischen  
Landschaftsphänomene erlebbar sind.

Ziele
Ziele für das Grünland-Graben-Areal:
•	 Das für die Wesermarsch typische Landschaftsbild 

der bis auf wenige markante Einzelbäume gehölz-
freien, von artenreichen Gräben durchzogenen, 
landwirtschaftlich genutzten Grünlandflächen ist zu 
erhalten.

•	 Das großflächige, überwiegend extensiv genutzte, 
von Gräben durchzogene Grünland des zentralen 
Niedervielandes, des Wiedbroks und der nordwest-
lichen Stromer Feldmark ist als Brut- und Nahrungs-
gebiet für die Wiesenbrut- und Gastvogelarten des 
EU-Vogelschutzgebiets „Niedervieland“, auch im 
Verbund mit angrenzenden oder funktional vernetz-
ten Gebieten, zu erhalten und zu entwickeln, insbe-
sondere durch eine angepasste Grünlandnutzung, in 
Teilbereichen hohe Wasserstände und eine örtliche 
Besucherlenkung.

•	 Artenreiche mesophile Grünlandbestände (u. a. 
FFH-LRT 6510 „Artenreiche Flachland-Mähwie-
sen“) sind insbesondere im zentralen Bereich zwi-
schen Steertgrabenfleet/Verbindungskanal Mühlen-
haus und Reepenfleet, im Wiedbrok und auf dem 
Vorderwerder zu erhalten und zu entwickeln.

•	 Feuchtgrünland ist durch die Beibehaltung der 
extensiven Nutzung und die Steuerung der Wasser-
stände zu sichern bzw. wieder herzustellen.

•	 Intensiver bzw. mäßig intensiv genutzte Grünland-
flächen sind als Voraussetzung für den Erhalt der 
landwirtschaftlichen Nutzung und insbesondere der 
wenigen noch im Niedervieland ansässigen Betriebe 
sowie im Sinne eines auch dem Wiesenvogelschutz 
dienlichen Nutzungsmosaiks auf hofnahen Flächen 
sowie in der Stromer Feldmark zielkonform. Das an-
gestrebte Nutzungs- und Standortmosaik entsteht 
durch verschiedene Kombinationen von Wiesen- 
und Weidenutzung, ungleiche Nutzungszeitpunkte 
und ausgeprägte Feuchtegradienten.

•	 Die Gräben sind als Lebensraum gefährdeter Pflan-
zen- und Tierarten, insbesondere auch der für die 
Ausweisung des FFH-Gebiets „Niedervieland-Stro-
mer Feldmark“ maßgeblichen Fischarten Schlamm-
peitzger und Steinbeißer sowie der Krebsschere 
durch ganzjährig ausreichend hohe Wasserstände, 
Durchgängigkeit innerhalb des Grabensystems und 
ökologische Grabenräumung zu erhalten und weiter 
zu entwickeln.

•	 Das renaturierte Mühlenhauser Fleet ist als wich-
tiges Verbindungselement im Niedervieland 
insbesondere für die Fischfauna des FFH-Gebiets 
„Niedervieland-Stromer Feldmark“ zu erhalten und 
schonend zu unterhalten.

•	 Der Rastpolder Duntzenwerder ist als Rastgebiet 
für Zugvögel und Wintergäste und als Brut- und 
Nahrungsgebiet für Wiesenvögel zu erhalten.
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Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 In den Randbereichen des Niedervielands sind 

entlang von Ochtum und Weser und auf dem 
Spülfeld Hasenbüren auentypische, naturgeprägte 
Lebensräume mit feuchten Hochstaudenfluren un-
terschiedlicher Artenzusammensetzung, Röhrichten, 
Sandmagerrasen und Auengebüschen zu sichern 
und zu entwickeln. Sie sind zudem Brut- und Nah-
rungsgebiete für die Wert gebenden Vogelarten des 
EU-Vogelschutzgebiets „Niedervieland“.

•	 Zudem sind die Stillgewässer z. T. künstlichen Ur-
sprungs als naturnah ausgebildete Lebensräume zu 
sichern.

•	 Nicht mehr genutzte Sandspülfelder stellen Er-
satzlebensräume für Binnendünen und ehemals 
durch Flussdynamik geschaffene Sandbiotope dar. 
Diese sind zu sichern und weitere Sandbiotope und 
Magerrasen im Randbereich der Grünlandgebiete 
in einer der natürlichen Dynamik der Binnendünen 
nachempfundenen Weise zu entwickeln.

•	 Das Tidebiotop „Vorder- und Hinterwerder“ ist als 
wichtiger Lebensraum für Rast- und Brutvögel und 
als Lebensraum zur Revitalisierung der Weser zu 
erhalten.

Ziele für die Siedlungsränder und die dörflichen  
Siedlungen:
•	 In den Siedlungsbereichen Seehausen/Hasenbüren 

und Strom sollen Großbaumbestände und hoch-
stämmige Obstbäume, die insbesondere entlang 
der Deiche, in Gärten und in Hofnähe vorkommen, 
erhalten und nach Möglichkeit nachgepflanzt 
werden. Zur Wahrung des dörflichen Charakters 
soll außerdem der Erhalt bzw. die Wiederherstellung 
von Formen und Pflanzenbeständen traditioneller 
Bauerngärten gefördert werden. Eine Auflösung der 
langgestreckten Struktur der Marschensiedlungen 
ist zu vermeiden.

•	 Der noch weitgehend erhaltene dörfliche Charakter 
der Deichsiedlungen von Strom und Seehausen mit 
alten, häufig auf Wurten gelegenen Höfen sowie 
Altbaumbestand soll bewahrt werden. 

•	 Als naturraumtypische Baumarten sind vorwiegend 
Eichen, Ulmen, Eschen und Erlen zu verwenden.

•	 Die Gestaltung der Übergänge zwischen Siedlung 
und freier Landschaft in Seehausen und Strom 
sowie am Hasenbürener Groden soll sich an der 
charakteristischen Nutzung dörflicher Freiräume mit 
kleinteiligen Grünlandflächen, Kopfweiden, Gärten 
und Obstwiesen orientieren. 

•	 Die Baggergutdeponie Seehausen ist nach Ab-
schluss des Deponiebetriebes entsprechend dem 
planfestgestellten Rekultivierungsziel als gehölz-
freies mageres Grünland bzw. als Magerrasen, die 
nördlichen und östlichen Böschungen mit Gehölzen 
zu entwickeln. 

•	 Die Eingrünung des Gewerbegebiets des Güter-
verkehrszentrums ist durch eine gehölzbestandene 
Verwallung entlang der BAB A 281 zu entwickeln 
und zu erhalten.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die vorhandenen Wege sind mit ihrer besonderen 

Bedeutung für die Naherholung zu erhalten, bei der 
Gewerbegebiets- und der Bundesfernstraßenpla-
nung sind gut nutzbare Rad- und Fußwege wie-
derherzustellen, insbesondere zur Verbindung von 
Strom und Seehausen. 

•	 Im Bereich Duntzenwerder und Vorder-/Hinterwer-
der sollen während der Brut- und Rastzeiten keine 
störenden Erholungsnutzungen, wie z. B. Angeln 
und Drachen steigen lassen, stattfinden.

•	 Die Stromer Landstraße ist nach Fertigstellung 
von A 281 und B 212n vom Durchgangsverkehr 
zu befreien und als verkehrsberuhigte Dorf- bzw. 
Landstraße und Erholungsweg zu entwickeln.

Hinweise für die Umsetzung
Im Einklang mit diesen Zielen gelten für die Natura 
2000-Gebiete (Plan 4) auch die weiter ausdifferenzier-
ten Erhaltungsziele des Pflege- und Managementplans 
Niedervieland.

Bei der Umsetzung der vorgenannten Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege kommt den 
landwirtschaftlichen Betrieben eine besonders wichtige 
Rolle zu. Hinweise zur Zusammenarbeit mit der Land-
wirtschaft gibt Kapitel 5.4.2.

Abb. 83
Niedervieland
©Karin Menke
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4.4.7 Ochtumniederung in Brokhuchting (1.7)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Bremer Wesermarsch (WM); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Die Ochtumniederung im Bereich Brokhuchting ist 
eine historisch gewachsene, von Grünland und einem 
dichten Grabennetz geprägte Kulturlandschaft der 
Wesermarsch, die zur Förderung von Rast- und Wie-
senbrutvögeln seit dem Ende der 1980er Jahre durch 
Polder umgestaltet wurde. Ochtum, Huchtinger Fleet 
und Varreler Bäke werden durch naturnahe Gewässer-
abschnitte mit begleitenden auentypischen Biotopen 
geprägt. Die Vielfalt der Lebensraumstrukturen und 
die hohen Wasserstände in den Polderflächen gewähr-
leisten eine herausragende Bedeutung für Brut- und 
Rastvogelarten, die hier in großer Artenvielfalt und 

hohen Individuenzahlen vorkommen. Die Eisenbahn-
linie markiert die geradlinige Siedlungsgrenze zu Mit-
telshuchting, in Grolland und Woltmershausen bilden 
Kleingartenanlagen einen harmonischen Übergang 
zum besiedelten Bereich. Über die verkehrsberuhigte 
Brokhuchtinger Landstraße, den Ortkampsweg, den 
Weg östlich der Hafenbahn und den Weg entlang des 
Reedeichs ist das Gebiet für die ruhige Erholung so 
erschlossen, dass die typischen Landschaftsphänomene 
erlebbar sind, zugleich aber Störungen der empfindli-
chen Brut- und Rastbereiche vermieden werden.

Ziele
Ziele für das Grünland-Graben-Areal einschl. Polder:
•	 Die Gliederung des Gebiets durch Gehölzstruktu-

ren und Röhrichte entlang der Ochtum und ihrer 
Altarme im Norden und in Süd – Nord – Richtung 
entlang der Huchtinger Ochtum, des Huchtinger 
Fleetes und der Varreler Bäke ist zu erhalten. Die 
natürliche Ausbreitung von Auengebüschen entlang 
der genannten Fließgewässer und ihrer Über-
schwemmungsflächen wird zugelassen, während die 
grünlandgeprägten Zwischenräume möglichst offen 
gehalten werden. 

•	 Das Mosaik aus extensiv genutztem, zeitweilig 
überstautem bzw. überflutetem Feucht- und Nass-
grünland, Flutrasen sowie artenreichem mesophilem 
Grünland ist durch eine angepasste landwirtschaftli-
che Nutzung zu erhalten und zu fördern.

•	 Die Lebensraumfunktionen als Brut-, Nahrungs-, 
Rast- und Mauserhabitate für die Brut- und Gast-
vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet „Niedervie-
land“ sind auch im Verbund mit angrenzenden oder 
funktional vernetzten Gebieten zu erhalten und zu 
entwickeln, insbesondere durch eine angepasste 
Grünlandnutzung, in Teilbereichen hohe Wasser-
stände und eine verträgliche Erschließung für die 
Erholung (Besucherlenkung).
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Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Die auentypischen natürlichen Überschwemmungen 

sind zu fördern, gesteuerte Überstauungen in den 
Poldern werden aufrecht erhalten.

•	 Die renaturierten Fließgewässer Ochtum (FFH-
Gebiet „Bremische Ochtum“), Varreler Bäke, und 
Huchtinger Fleet mit ihren naturnahen Ufern und 
Überschwemmungsbereichen mit feuchten Hoch-
staudenfluren sind zu erhalten. Die natürliche Aus-
breitung von Auengebüschen entlang der genann-
ten Fließgewässer wird zugelassen.

•	 Die sonstigen typischen Auenbiotope, wie Altarme, 
Kleingewässer, tidebeeinflusste Rieder, Schilfröhrich-
te und Auengebüsche sind zu erhalten; die eigen-
dynamische Entwicklung der Alten Ochtum wird 
zugelassen.

•	 Für die wandernden Fischarten, u. a. des Anhangs 
II der FFH-Richtlinie Meer- und Flussneunauge 
sowie die weiteren Gewässerorganismen ist die 
ungehinderte Durchwanderbarkeit der Ochtum und 
der Varreler Bäke zu fördern und durch natürliche 
Uferentwicklung, Umbau des Flügger Staus und 
schonende Gewässerunterhaltung zu verbessern.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die Brockhuchtinger Landstraße ist nach Fertigstel-

lung von A 281 und B 212n vom Durchgangsver-
kehr zu befreien und als verkehrsberuhigte Land-
straße und Erholungsweg zu entwickeln. 

Hinweise für die Umsetzung
Im Einklang mit diesen Zielen gelten für die Natura 
2000-Gebiete (Plan 4) auch die weiter ausdifferenzier-
ten Erhaltungsziele des Pflege- und Managementplans 
Ochtumniederung bei Brokhuchting.

Abb. 84
Brokhuchtinger 
Ochtumniederung
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4.4.8 „Park links der Weser“ und Grollander Ochtum-
niederung bis Arsten (1.8)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Bremer Wesermarsch (WM); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Der Park mit der als naturnaher Tieflandfluss ange-
legten neuen Ochtum und den zentralen gehölzfreien 
Grünlandflächen spiegelt, wenn auch kleinräumig und 
durch die Bundesstraße 75 geteilt, den Charakter der 
Marschenlandschaft wieder. Die Binnenland-Salzstelle 
Rethriehen stellt eine geologische Besonderheit mit 
charakteristischer Artenzusammensetzung dar. Das 
Huchtinger Fleet markiert im Westen den Übergang 
zum Huchtinger Geestbereich. Im Süden des Parks 
setzt sich ein Ausläufer der Huchtinger Geest, als 
Hoher Horst bezeichnet, erkennbar von dem ebenen 
Marschgelände ab. Auf dessen sandigen Böden prägen 
ältere Gehölzbestände das Landschaftsbild. 

Zwischen der neuen Ochtum und ihrem natürlichen 
Lauf, der Grollander Ochtum, deren schmale Vorländer 

sich eigendynamisch entwickeln, liegt die Siedlung 
Grolland, die sich durch ein regelmäßiges Graben-
system auszeichnet, das ihre Lage in der Flussmarsch 
kennzeichnet. 

Der weitere Verlauf bis Arsten weist naturnahe, un-
befestigte Ufer und Auengehölze auf breiten Rand-
streifen auf. Zwischen Ochtum und Flughafen sind 
weite artenreiche Grünlandflächen entwickelt, die auch 
regelmäßiges Brutgebiet für Wiesenvogelarten sind. 
Im Überschwemmungsgebiet südlich der Autobahn A1 
liegen Kleingewässer und der wasserführende Altarm 
„Krautochtum“. Nördlich der Autobahn A1 ist der 
gesamte Ochtumverlauf durch einen uferbegleitenden 
Weg für Erholungssuchende erlebbar. 

Abb. 85
Park Links  
der Weser
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Ziele
Ziele für die landwirtschaftlich genutzten Bereiche:
•	 Grünland ist zu erhalten. Ackerflächen auf über-

schwemmungsgefährdeten Standorten sollen so 
bald wie möglich in Dauergrünland umgewandelt 
werden.

•	 Die weiträumig offenen, von Gräben durchzogenen 
Grünlandflächen des Parks links der Weser sowie 
südlich des Flughafens sind frei von jeglicher Be-
bauung sowie Freileitungen zu erhalten und sollen 
bei hohen oberflächennahen Bodenwasserständen 
durch extensive Nutzung artenreicher gestaltet 
werden. Durch die Förderung angepasster land-
wirtschaftlicher Nutzung soll auch die Eignung als 
Brutgebiet für Wiesenvögel verbessert werden.

•	 Das charakteristische, engmaschige Grabennetz ist 
durch ausreichende Wasserstände und eine ökologi-
sche Grabenräumung als Lebensraum für Tier- und 
Pflanzenarten der Gewässer- und Uferbereiche zu 
erhalten und zu entwickeln bzw. wieder herzu-
stellen; Be- und Entwässerungseinrichtungen sind 
funktionstüchtig zu erhalten.

•	 Die Binnenlandsalzstelle Rethriehen (FFH-Lebens-
raumtyp 1340) ist durch eine angepasste Nutzung 
und ein angepasstes Wasserregime gemäß den im 
Pflege- und Managementplan Rethriehen konkreti-
sierten Zielen und Maßnahmen zu erhalten und zu 
entwickeln. In dem Gebiet sind keine Veränderun-
gen der Oberflächenstruktur, Entwässerung, Grün-
landerneuerung, Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln, Mineral- oder Kalkdüngung zuzulassen.

•	 Südlich der Autobahn A 1, insbesondere an der 
Krautochtum, sind zur Gliederung der Feldmark 
auentypische Gehölzstrukturen anzulegen, z. B. 
sollen Kopfweiden gepflanzt und durch regelmäßige 
Pflegeschnitte erhalten werden.

•	 Auf den Deichen sind soweit wie möglich durch 
extensive Nutzung artenreiche Grünlandbestände 
zu erhalten oder zu entwickeln.

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Die neue Ochtum (FFH-Gebiet „Bremische Och-

tum“) und die Grollander Ochtum und ihre sich 
eigendynamisch entwickelnden Uferzonen sind 
als Vernetzungselemente auch für die Arten des 
Anhangs 2 der FFH-Richtlinie Meer- und Fluss-
neunauge und die wertgebenden Vogelarten der 
EU-Vogelschutzgebiete „Grollander Ochtum“ und 
„Niedervieland“ sowie zum angrenzenden nieder-
sächsischen Raum zu erhalten.

•	 Für die wandernden Arten des Anhangs II der 
FFH-Richtlinie Meer- und Flussneunauge ist die 
ungehinderte Durchwanderbarkeit der Ochtum für 
Laichfische und Jungfische durch natürliche Ufer-
entwicklung, Verbesserung der Wasserqualität und 
schonende Gewässerunterhaltung zu sichern und zu 
verbessern.

•	 An der Ochtum südlich der Bundesautobahn A 1 
sind durchgehend mindestens 10 m breite Rand-
streifen mit eigendynamischer Gehölzentwicklung 
anzulegen.

•	 Die vorhandenen Kleingewässer im Überschwem-
mungsgebiet südlich der A 1 sind mit Ausnahme 
des Angelns und der ruhigen Erholung am Silbersee 
nutzungsfrei zu halten und einer natürlichen Stillge-
wässerentwicklung und Verlandung zu überlassen. 
Um die Uferzonen sind Pufferstreifen zu den umge-
benden Ackerflächen anzulegen und der natürlichen 
Entwicklung zu überlassen. 

•	 In der Krautochtum ist eine für eine natürliche 
Entwicklung als Altarm der Ochtum ausreichende 
Wasserführung sicher zu stellen und jegliche Unter-
haltung zu unterlassen. 

Ziele für Siedlungsränder und dörfliche Siedlungen:
•	 Siedlungsränder und Verkehrstrassen sind durch Ge-

hölzanpflanzungen landschaftsgerecht einzubinden; 
Verkehrsemissionen sind zu reduzieren.

•	 Für eine landwirtschaftliche Nutzung erforderliche 
Nebengebäude (z. B. Offenställe) sind nur in Rand-
lage zu vorhandenen Siedlungen zuzulassen.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Beeinträchtigende Freizeitaktivitäten sind zu vermei-

den und durch Besucherlenkungsmaßnahmen öko-
logisch verträglich zu ordnen; das 2012 vorhandene 
Wegenetz ist in seiner Bedeutung für die Naher-
holung zu sichern. Im Park links der Weser ist eine 
langfristige Verbindung der beiden von der B 75 
getrennten Parkteile anzustreben. Eine Erweiterung 
des Wegenetzes an der Ochtum ist nur im Bereich 
der Autobahn A1 bei Kattenesch in Form einer Ver-
besserung der Unterführung notwendig. Langfristig 
soll der Deichweg auf dem Arster Ochtumdeich für 
Fußgänger optimiert werden.

Hinweise für die Umsetzung
Der Landschaftsplan „Niederung Huchting-Grolland“ 
(Plangebiet s. Textkarte 5.2-1) macht parzellenscharfe 
Aussagen zum angestrebten Zustand. Zur Aufhebung 
einzelner Darstellungen und Festsetzungen, v. a. für 
einen besseren Schutz der Binnensalzstelle Rethriehen, 
s. Kapitel 5.2.4.
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4.4.9 Mittelweser im Bereich Habenhausen (2.1)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Weseraue Hemelingen-Arsten (WA); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Das linke Ufer der Mittelweser oberhalb des Hemelin-
ger Wehrs bis zur Brücke der BAB A 1 ist ein überwie-
gend durch auentypische Biotope geprägter Abschnitt 
eines Tieflandflusses, der aufgrund der menschlichen 
Nutzung, auch als Schifffahrtsstraße, erheblich verän-
dert ist, aber eine gute Wasserqualität aufweist und 
für wandernde Tierarten, insbesondere Fische und 
Wirbellose auch über das Weserwehr in die Tideweser 
hinein durchgängig ist. Das NSG „Neue Weser“ ist 
ein naturnahes Stillgewässer mit sich eigendynamisch 
entwickelnden Ufer- und Verlandungsbereichen sowie 
Sumpf- und Auwaldstadien, das eine hohe Bedeutung 
als Brut- und Rastgebiet für Wasser- und Watvögel 

hat. Das Gewässer ist umgeben von extensiv ge-
nutztem mesophilem Grünland sowie der Sukzession 
überlassenen Brachen und Gehölzbeständen, in denen 
lediglich Sichtachsen freigehalten werden, damit das 
Brut- und Rastgeschehen auf dem Gewässer erlebbar 
ist. In der Flutrinne zwischen Werdersee und Weser-
ufer in Habenhausen haben sich Flachwasserzonen, 
naturnahe Uferstrukturen und Verlandungsbereiche 
entwickelt. Zwischen dem Uferstrand in Habenhausen 
und der Korbinsel gedeihen teilweise alte Auwaldstruk-
turen. Die Ufer des Werdersees und ein Sanduferab-
schnitt an der Weser sind allgemein für die Erholung 
zugänglich.
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Ziele
Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Vorhandene Uferbefestigungen der Weser sind 

zurückzubauen bzw. abzusenken und naturnahe 
unbefestigte Ufer mit Übergängen zu auentypi-
schen Biotopen zu schaffen; vorhandene naturnahe 
Ufer sind zu erhalten. Die Uferbereiche sind der 
eigendynamischen Entwicklung zu überlassen. 

•	 Das NSG „Neue Weser“ ist als naturnahes Still-
gewässer mit sich eigendynamisch entwickelnden 
Ufer- und Verlandungsbereichen, Sumpf- und 
Auwäldern in seiner hohen Bedeutung als Brutge-
biet insbesondere für die Flussseeschwalbe sowie 
als Rastgebiet für Enten, Gänse und andere Wasser- 
und Watvögel zu sichern. Dazu sind hohe Winter-
wasserstände einzustellen und die Unterhaltung der 
Brutflöße für die Flussseeschwalbe sicherzustellen. 

•	 Im Einlaufbereich der Flutrinne Werdersee wird die 
Überflutungshäufigkeit durch Absenken der Ufer-
sicherung an der Weser erhöht und der Bereich zu 
einem typischen Flussauenbereich mit weiträumigen 
Röhrichtflächen und Flachgewässern mit typischer 
Abfolge der Pflanzengesellschaften entwickelt. Das 
Gewässersystem ist vom Wehr am Teerhof bis zur 
Einmündung des Zuleiters fischpassierbar. Insbeson-
dere der Abschnitt oberhalb der Karl-Carstens-Brü-
cke mit Werderseezuleiter ist von Freizeitaktivitäten 
auf und im Wasser freizuhalten. Durch Besucher-
lenkungsmaßnahmen sind Störungen von den Brut- 
und Rastgebieten der Vogelbestände fern zu halten.

•	 Der Weidenauwald im NSG „Vogelschutzgehölz 
Arsten-Habenhausen“ ist zu erhalten und zu ent-
wickeln, indem die Überschwemmungshäufigkeit 
durch Absenken der Ufersicherung erhöht wird.  
Der Auwald ist soweit möglich mit südlich gelege-
nen Waldbeständen zu vernetzen.

•	 Die Ufer des Werdersees sind möglichst der natür-
lichen Entwicklung zu überlassen, damit sich Röh-
richte und Weidengebüsche ausbilden können.

Ziele für den Grünlandbereich:
•	 Das Grünland um das NSG Neue Weser und im 

Bereich der Flutrinne ist durch extensive Wiesen-
nutzung zu erhalten und zu fördern. Randliche 
Hecken und Gehölzstrukturen sind zu erhalten und 
zu entwickeln.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die Zugänglichkeit der Ufer des Werdersees für 

Erholungszwecke ist zu erhalten. 
•	 Im deichnahen Bereich der Flutrinne Werdersee 

wird ein Sandufer angelegt, das auch zum Baden 
nutzbar ist. 

•	 Die vorhandenen Rad- und Fußwege sind für eine 
Erholungsnutzung zu erhalten; ebenso vorhandene 
Vogelbeobachtungsstände an der Neuen Weser.

Abb. 86
Mittelweser 
Habenhausen



178 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 4 Ziel- und Maßnahmenkonzept

4.4.10 Mittelweser in Hemelingen zwischen 
Wehr und Schlutsee (2.2)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Weseraue Hemelingen-Arsten (WA); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Das rechte Ufer der Mittelweser oberhalb des He-
melinger Wehrs bis einschließlich Schlutsee ist ein im 
nördlichen Teil städtisch und industriell, ansonsten 
überwiegend durch auentypische Biotope geprägter 
Tieflandfluss, der aufgrund der menschlichen Nutzung, 
auch als Schifffahrtsstraße, erheblich verändert ist, 
aber eine gute Wasserqualität aufweist und für wan-
dernde Tierarten, insbesondere Fische und Wirbellose 
auch über das Weserwehr in die Tideweser hinein 
durchgängig ist. Hemelinger See und Schlutsee weisen 
Flachwasserzonen, naturnahe Uferstrukturen und 

Verlandungsbereiche auf. Das übrige Deichvorland ist 
durch typische, sich überwiegend eigendynamisch ent-
wickelnde Auenbiotope wie z. B. großflächige Röhrich-
te und Auwälder geprägt. Vielfältige, auch anlagen-
gebundene Freizeitnutzungen werden vom Allerhafen 
bis zur Marina Oberweser ausgeübt. Die Grünflächen 
sind mit auentypischen Gehölzarten gestaltet. Im 
Einklang mit den ordnungsgemäßen vereinsgebunde-
nen Nutzungen sind diese Bereiche, insbesondere das 
Weserufer, auch für die allgemeine Öffentlichkeit zu 
Erholungszwecken zugänglich.
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Ziele
Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Vorhandene Uferbefestigungen der Weser außer-

halb der Häfen (Fulda-, Werra- und Allerhafen) sind 
zurückzubauen bzw. abzusenken und naturnahe 
unbefestigte Ufer mit Übergängen zu auentypi-
schen Biotopen zu schaffen; vorhandene naturnahe 
Ufer sind zu erhalten. Die Uferbereiche sind der 
eigendynamischen Entwicklung zu überlassen. 

•	 Die Flachwasserbereiche, offenen Sandufer, 
Röhrichte und Auwaldstrukturen im Bereich der 
Halbinsel am Hemelinger See sowie die Röhrichte 
und Weidengebüsche nördlich des Hemelinger Sees 
sind der natürlichen Entwicklung zu überlassen. Die 
vorhandene Grünlandnutzung zwischen Hemelinger 
See und Schlutsee ist aufzugeben, um auch hier 
auetypische Lebensräume zu entwickeln.

•	 Die Wassertiefe des Hemelinger Sees ist insgesamt 
durch Einbringung von unbelastetem Oberboden 
(vorzugsweise Sand) aus der Weseraue auf ein 
auetypisches Maß zu verringern. Dabei sind die 
Flachwasserbereiche zu erweitern.

•	 Besucherlenkungsmaßnahmen zur Vermeidung von 
Störungen der auetypischen Lebensräume zwischen 
Hemelinger See und Schlutsee sind aufrecht zu 
erhalten und ggf. zu ergänzen. 

•	 Die Ufer der Sportboothäfen sollen in Abstimmung 
mit den Vereinen renaturiert werden.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die vorhandenen Rad- und Fußwege sind für eine 

Erholungsnutzung zu erhalten. Die Erreich- und Er-
lebbarkeit des Hemelinger Sees aus dem Siedlungs-
raum über Erholungswege ist zu verbessern.

•	 Vereinsgebundene Nutzungen der Weserufer 
sind auf das vorhandene Maß zu beschränken. In 
Abstimmung mit den vereinsgebundenen Nutzun-
gen sind die Weserufer auch für die allgemeine 
Öffentlichkeit zu Erholungszwecken zugänglich zu 
erhalten. 

Abb. 87
Mittelweser zwischen 
Hemelinger Wehr und 
Schlutsee
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4.4.11 Mittelweser und Deichvorland zwischen  
Schlutsee und Landesgrenze (2.3)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Weseraue Hemelingen-Arsten (WA); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Die Mittelweser zwischen Schlutsee und Landesgrenze 
ist ein aufgrund der menschlichen Nutzung, auch als 
Schifffahrtsstraße, erheblich veränderter Tieflandfluss, 
der aber eine gute Wasserqualität aufweist und für 
wandernde Tierarten, insbesondere Fische und Wirbel-
lose durchgängig ist. Naturnahe Nebengewässer und 
andere typische Auenbiotope sind entlang der Weser 
und auf den Deichvorländern entwickelt. Um die Ne-
bengewässer zwischen der Eisenbahnbrücke und der 
Landesgrenze entwickeln sich Auwaldstrukturen. Das 

übrige Überschwemmungsgebiet ist offen und extensiv 
als Grünland genutzt. Die Ufersicherungen sind abge-
senkt und begrünt und von Abschnitten mit Sandufern 
unterbrochen. Die Arberger und Mahndorfer Deich-
vorländer sind randlich so für die ruhige Naherholung 
erschlossen, dass die typischen Landschaftsphänomene 
erlebbar sind, aber Störungen der Brut- und Rastfunk-
tion des Grünlandes und der Gewässer ferngehalten 
werden.
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Ziele
•	 Innerhalb des erheblich veränderten Wasserkörpers 

der Weser sind naturnahe Fließgewässerstruktu-
ren mit einer naturnahen Gewässerbettdynamik 
und Bereichen verminderter Strömungsenergie zu 
sichern und zu entwickeln.

•	 Vorhandene Uferbefestigungen sind zurückzubauen 
bzw. abzusenken und naturnahe unbefestigte Ufer 
mit Übergängen zu auentypischen Biotopen zu 
schaffen, vorhandene naturnahe Ufer sind zu erhal-
ten. Die Uferbereiche sind der eigendynamischen 
Entwicklung zu überlassen. 

•	 Die Wasserqualität ist hinsichtlich physikochemi-
scher Parameter wie Sauerstoffgehalt, Salzgehalt 
und Wassertemperatur in der Weser weiter zu 
verbessern.

•	 Im Überschwemmungsgebiet der Weser ist die 
Überflutungshäufigkeit, die eigendynamische Ent-
wicklung der Uferzonen sowie von Auwaldinseln zu 
fördern. 

•	 Vorhandene Grünlandnutzung ist zu extensivieren 
und in größeren Teilbereichen zu einem typischen 
Flussauenbereich mit Auwaldstadien, weiträumigen 
Röhrichtflächen und Flachgewässern mit typischer 
Zonierung der Pflanzengesellschaften zu entwi-
ckeln.

•	 Die Deichvorländer sind als Lebensraum feuchtge-
bietsgebundener Tier- und Pflanzengemeinschaften 
sowie vor allem bei Überschwemmungen als Rast-
gebiet für durchziehende Wat- und Wasservögel zu 
sichern. 

•	 Beeinträchtigungen sind zu reduzieren, insbesonde-
re ist die vorhandene Mittelspannungsleitung im Ar-
berger Außendeich (VSG) als Erdkabel zu verlegen.

•	 Störungen sind von den Brut- und Rastgebieten der 
Vogelbestände fern zu halten, insbesondere durch 
Freizeitaktivitäten wie z. B. Angeln. Die Erlebbarkeit 
der typischen Landschaftsphänomene der Außen-
deichsflächen soll durch Anlage eines Fuß- und 
Radweges auf der Deichkrone, ggf. kombiniert mit 
deichnahen punktuellen Beobachtungseinrichtun-
gen verbessert werden.

Hinweise für die Umsetzung
Ein Pflege- und Entwicklungsplan für die Vordeichs-
flächen soll die Erreichung der festgesetzten Kompen-
sationsziele für den Eingriff durch das Gewerbegebiet 
Hansalinie im Einklang mit den Erhaltungszielen für  
das Vogelschutzgebiet „Weseraue“ (s. Plan 4)  
sicherstellen.

Abb. 88
Mittelweser und 
Deichvorland zwi-
schen Schlutsee und 
Landesgrenze
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4.4.12 Arberger und Mahndorfer Marsch (2.4)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Weseraue Hemelingen-Arsten (WA); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Am Rande des Siedlungsraumes ist die Arberger und 
Mahndorfer Marsch als weiter, von Feldhecken und 
Gehölzen gegliederter Landschaftsraum erlebbar. Die 
Landschaft wird von einem kleinteiligen Wechsel von 
Feldern, Wiesen und Weiden dominiert. Die Ränder der 
Industrie- und Gewerbeflächen sowie von Autobahn 
und Eisenbahnstrecken sind ebenso wie der Siedlungs-
rand von Arbergen und Mahndorf durch auentypische 
Gehölze eingegrünt. Die Mahndorfer Düne ist als offene 
Binnendüne mit Magerrasen und Zwergstrauchheide 
bewachsen, an die ein naturnaher Eichenwald angrenzt. 

Entwässerungsgräben, Abbaugewässer und Rückhalte- 
becken sind als Vernetzungselemente offen und natur-
nah gestaltet. Der alte Mahndorfer Deich weist eine 
arten- und blütenreiche Vegetation auf. Ein Rundwege- 
netz erschließt die Arberger und Mahndorfer Marsch 
für die ruhige Naherholung und vernetzt die südlich 
und nördlich der Autobahn gelegenen Teilbereiche der 
Marsch mit dem Siedlungsbereich. Der Mahndorfer See 
und das Sandabbaugewässer am Rande des Gewerbe-
gebietes ermöglichen naturschonende ruhige Erholung 
und sind in das Rundwegenetz eingebunden. 

Abb. 89
Mahndorfer 

Marsch
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Ziele
Ziele für Elemente der Naturlandschaft:
•	 Der Trockenstandort „Mahndorfer Düne“ und 

die Restdüne im sog. Gleisdreieck sind als Relikte 
ehemals typischer Landschaftselemente der Bremer 
Düne zu erhalten bzw. zu entwickeln. Die vorhande-
nen Sandbiotope und Sandmagerrasen sind zu erhal-
ten, Verbuschungen sind zurückzudrängen, weitere 
Sandbiotope und Magerrasen sind auf geeigneten 
Teilflächen zu entwickeln. 

Ziele für das Acker-Grünland-Areal:
•	 Zur Gliederung der Feldmark ist das ursprüngliche 

Heckensystem – vorherrschend Weißdornhecken 
– innerhalb der ackerbaulich und als Grünland 
genutzten Flächen zu erhalten und unter Berücksich-
tigung besonders erlebniswirksamer weiträumiger 
Sichtbeziehungen wiederherzustellen. An Wegen, 
Hecken, Parzellengrenzen und entlang des Arberger 
Kanals und anderer Entwässerungsgräben sind in 
Abstimmung mit den landwirtschaftlichen Nutzern 
Pufferstreifen zu den umgebenden Ackerflächen an-
zulegen und als z. T. gehölzbestandene Krautsäume 
extensiv zu pflegen oder der natürlichen Entwicklung 
zu überlassen.

•	 Der Arberger Kanal ist zu renaturieren und ökolo-
gisch verträglich zu unterhalten.

•	 Vorhandene und neu anzulegende Kleingewässer 
(ohne Grabenanschluss) und andere Flachgewässer 
sind durch Beweidung und Pflegemahd insbesondere 
als Lebensraum für Amphibien und Insekten weitge-
hend offen zu halten. Nach Ablauf des natürlichen 
Verlandungsprozesses sind sie wieder herzustellen. 

•	 Der Grünlandanteil soll durch Umwandlung von 
Acker in Dauergrünland nach Möglichkeit erhöht 
werden. 

•	 Die arten- und blütenreiche Vegetation des alten 
Mahndorfer Deichs wird durch Aufrechterhaltung 
der extensiven Nutzung erhalten.

Ziele für Siedlungsränder:
•	 Die Arberger und Mahndorfer Marsch ist von einer 

Gewerbeflächenentwicklung über die 3. Baustufe 
des Gewerbegebiets Hansalinie hinaus so lange wie 
möglich freizuhalten. 

•	 Unter Einbeziehung der Randzone des Gewerbeparks 
Hansalinie soll die angrenzende Feldmark bis zum 
Weserdeich mit Hecken, Gehölzinseln und Blühstrei-
fen strukturreicher gestaltet und für die Erholung 
erschlossen werden, vorzugsweise in der Art eines 
„Stadtrandparks“, der landwirtschaftlich genutzte 
Flächen integriert, Ausblicke in die Feldmark insze-
niert und punktuelle Erholungsanreize bietet.

•	 Die Gestaltung der Übergänge zwischen Siedlung 
und freier Landschaft in Arbergen und Mahndorf soll 
sich an der charakteristischen Nutzung mit klein-
teiligen Grünlandflächen, Gärten und Obstwiesen 
orientieren. Großbaumbestand und hochstämmige 
Obstbäume sind zu erhalten und nach Möglichkeit 
zu entwickeln. Als naturraumtypische Baumarten 
für die Ortsrandgestaltung sind vorwiegend Eichen, 
Ulmen, Eschen und Erlen zu verwenden.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Das vorhandene, teilweise landwirtschaftliche Wege-

netz ist zur Anbindung an die Siedlungsbereiche auch 
über die BAB A1 hinweg zu erhalten und zu ergän-
zen.

•	 Im Rahmen der geplanten Erweiterung des Gewer-
beparks Hansalinie sind Grünverbindungen und 
Erholungswege in die (verbleibende) Marsch zu si-
chern. Der geplante Sandentnahmesee ist mit einem 
Sandufer auszugestalten, das eine Badenutzung und 
Natur schonende sportliche Aktivitäten ermöglicht.
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4.4.13 Untere Wümme (3.1)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Hamme-Wümme-Marsch (HW); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Die Untere Wümme ist ein mäandrierender Tiefland-
fluss im oberen Süßwasserästuar. Der anthropogen 
verstärkte Tideeinfluss ist wieder so weit reduziert, 
dass auf Uferbefestigungen verzichtet werden kann 
und sich die natürliche Vegetationszonierung der 
Schlickufer sowie sanft abfallende Gleitufer in den In-
nenbögen ausbilden. Die gute Wasserqualität und die 
Durchgängigkeit für wandernde Tierarten ermöglichen 

die fließgewässertypischen Lebensgemeinschaften. 
Naturnahe flache Nebengewässer und andere typische 
Auenbiotope entwickeln sich auf den breiteren Vorlän-
dern eigendynamisch, mit Ausnahme einzelner Flächen 
für die Reetgewinnung. Über Deichwege sind die von 
Röhrichten dominierten Vorländer und der Fluss im 
ganzen Verlauf erlebbar. 

Ziele
Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Der naturnahe, mäandrierende Lauf der Wüm-

me mit den angrenzenden Außendeichsflächen 
(FFH-Gebiet „Untere Wümme“) ist im Biotopver-
bundsystem des Bremer Feuchtgrünlandringes und 
der Wümme-Hamme-Niederung, insbesondere für 
gefährdete Arten und die gemäß Anhang 2 der 
FFH-Richtlinie geschützten Arten Fischotter, Fluss- 
und Meerneunauge zu erhalten.

•	 Das Außendeichsland der unteren Wümme mit aus-
gedehnten Röhrichten, Hochstauden, Weidengebü-
schen und Auwaldstadien ist auch als Lebensraum 
auentypischer Pflanzen- und Tiergemeinschaften 
mit zum Teil sehr seltenen Arten zu erhalten und 
zu entwickeln. Erhebliche Störungen durch Erho-
lungsnutzungen, insbesondere durch Bootsverkehr, 
werden durch die Einhaltung der Befahrensregelung 
und der Naturschutzgebietsverordnung ausge-
schlossen.
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Abb. 90
Untere Wümme

•	 Die feuchten Hochstaudenfluren und Relikte von 
Weichholzauenwäldern sind auch als FFH-Lebens-
raumtypen zu erhalten und zu entwickeln. 

•	 Die Auswirkungen des anthropogen erhöhten 
Tidenhubs sind auch als Voraussetzung für die 
Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließge-
wässer- und Uferstrukturen zu reduzieren. Eine für 
Flachlandflüsse charakteristische, möglichst na-
türliche Auendynamik ist zu erhalten oder wieder 
herzustellen.

•	 Ufersicherungen sollen unterbleiben; sind sie wie  
an schar liegenden Deichstrecken zwingend not-
wendig, werden lebende oder durchwurzelbare 
Baustoffe verwendet (z. B. Röhricht, Weidenge-
flecht, ggf. auch offene Steinschüttung).

Ziele für landwirtschaftlich genutzte Flächen:
•	 Die eingestreuten ungedüngten Grünlandflächen 

sind im bisherigen Umfang tolerierbar; Saumstruk-
turen in Form von Röhrichten und Hochstauden-
fluren sind verstärkt auch in diesen Bereichen zu 
entwickeln.

•	 Die traditionelle Reetgewinnung auf einzelnen 
Flächen innerhalb der ausgedehnten Röhrichte 
soll im Einklang mit den übrigen Erhaltungs- und 
Entwicklungszielen und der NSG-Verordnung auch 
weiterhin erfolgen.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Zum Zweck der naturnahen Erholung ist die Be-

fahrbarkeit für nicht oder leicht motorisierte Boote 
(Torfkähne, Kanuwandern) auch durch Maßnahmen 
zur Reduzierung des Tidenhubs zu sichern.

•	 Die Zugänge zu den vorhandenen Fähren sind im 
Einklang mit der Naturschutzgebietsverordnung zu 
erhalten.

•	 Eine über das vorhandene Wegenetz hinausgehen-
de Wegeerschließung ist nicht vorgesehen.

Hinweise für die Umsetzung
Im Einklang mit diesen Zielen gelten für die Natura 
2000-Gebiete (Plan 4) auch die weiter ausdifferenzier-
ten Erhaltungsziele des Pflege- und Managementplans 
Untere Wümme.
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4.4.14 Blockland (3.2)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Hamme-Wümme-Marsch (HW); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Das Blockland ist eine historisch gewachsene Kul-
turlandschaft der Hamme-Wümme Marsch, deren 
Grünland-Graben-Areale die ursprüngliche Weite der 
kultivierten Marschen noch besonders eindrücklich 
zeigen. 

Gehölze sind auf die Ufer entlang der Kleinen Wümme 
und des Maschinenfleetes begrenzt. Die beiden durch 
die Kleine Wümme gebildeten Teilräume stellen sich 
jeweils als großräumig offene, weitgehend gehölzfreie 
und unzerschnittene, als Grünland genutzte und von 
einem engen, schonend unterhaltenen Grabennetz 
durchzogene und von zahlreichen Kleingewässern 
geprägte störungsarme Niederung dar. Die landwirt-
schaftliche Nutzung sichert mit einem Mosaik ver-
schiedener Nutzungsintensitäten, Nutzungstypen und 
Nutzungszeitpunkte ein artenreiches Grünland und 
einen ausgeprägten Feuchtegradienten. Die Weite des 

Blocklandes und das Mosaik extensiver und intensiver 
Grünlandnutzung gewährleisten eine herausragende 
Bedeutung für Rastvogelarten und Wiesenbrüter, die 
hier in großer Artenvielfalt und hohen Individuenzah-
len vorkommen.

Die Siedlungen entlang der Wümme sind dörflich 
strukturiert, mit Deichen, Gehöften, Obstbäumen, 
Hofbäumen und anderen standorttypischen Gehölz-
beständen. Naturnah entwickelte Braken und Kolke 
zeugen von historischen Deichbrüchen. Von dem weit-
maschigen Wegenetz lässt sich das Blockland erleben, 
ohne die zentralen Bereiche für den Vogelschutz zu 
stören. Den Siedlungsrand markieren die bewaldete 
Abfalldeponie, die Kleingärten am Maschinenfleet, die 
waldartig eingegrünten Böschungen der Autobahn  
A27 sowie die baumbegleitete Wegeverbindung ent-
lang des Ortsrands in Burg-Grambke. 

Ziele
Ziele für das Grünland-Graben-Areal:
•	 Das durch seine Weite sowie artenreiche Gräben 

und Kleingewässer gekennzeichnete Landschaftsbild 
der Moormarschen ist zu erhalten und in Teilberei-
chen durch extensive Nutzung und hohe Grund- 
und Grabenwasserstände zu entwickeln. 

•	 Die Lebensraumfunktionen als Brut-, Nahrungs-, 
Rast- und Mauserhabitate für die Brut- und Gast-
vogelarten sind auch im Verbund mit angrenzenden 
oder funktional vernetzten Gebieten zu erhalten 
und zu entwickeln, insbesondere durch eine ange-
passte Nutzung, Gelegeschutzmaßnahmen, in Teil-
bereichen hohe Wasserstände, im Winter überstau-
te Teilflächen und eine örtliche Besucherlenkung.

•	 Die Feucht- und Nassgrünlandflächen, insbesondere 
in den Poldern Oberblockland und Semkenfahrt 
sowie in der Waller Feldmark (z. B. FFH-Lebens-
raumtyp 6410 „Pfeifengraswiesen“), sowie andere 
artenreiche Grünlandflächen sind durch extensive 
Nutzung und die Steuerung der Wasserstände zu 
erhalten und zu fördern. 

•	 Die Nutzungs- und Habitatvielfalt in bisher ein-
heitlich intensiv genutzten Teilbereichen ist durch 
Extensivierung einzelner Grünlandparzellen oder 
Grabenrandstreifen zu fördern.

•	 Im Übrigen sind intensiver bzw. mäßig intensiv 
genutzte Grünlandflächen als Voraussetzung für 
den Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung und 
der im Blockland ansässigen Betriebe sowie im Sinne 
eines Nutzungsmosaiks vorrangig auf den hofnä-
her gelegenen Flächen tolerierbar. Das angestrebte 
Nutzungs- und Standortmosaik entsteht durch 
verschiedene Kombinationen von Wiesen- und 
Weidenutzung, ungleiche Nutzungszeitpunkte und 
ausgeprägte Feuchtegradienten.

Abb. 91
Blockland
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•	 Das Grabensystem mit seiner hohen Bedeutung  
u. a. für die Fischarten des Anhangs 2 der FFH-
Richtlinie Steinbeißer, Bitterling und Schlamm-
peitzger sowie für andere seltene, gefährdete und 
geschützte Tier- und Pflanzenarten ist insbesondere 
im FFH-Gebiet „Zentrales Blockland“ durch ausrei-
chende Wasserstände, Durchgängigkeit innerhalb 
des Grabensystems und ökologische Grabenräu-
mung zu erhalten und zu entwickeln.

•	 Die Fleete sind in ihrer Bedeutung für die Be- und 
Entwässerung, das Landschaftsbild sowie als Le-
bensraum und Verbindungselement insbesondere 
für die Fischfauna zu erhalten, in Teilbereichen in 
ihrer Struktur zu verbessern sowie unter Berücksich-
tigung der Natur- und Artenschutzziele zu unterhal-
ten.

•	 Die aus Bombentrichtern hervorgegangenen 
Kleingewässer und andere Flachgewässer sind 
durch Beweidung und Pflegemahd insbesondere als 
Lebensraum für Amphibien und Insekten sowie als 
Nahrungsraum für Wiesen- und Watvögel weitge-
hend offen zu halten. Nach Ablauf des natürlichen 
Verlandungsprozesses sind sie wieder herzustellen.

•	 Zur Sicherung und Entwicklung der überregional  
bedeutenden Wiesenvogel-Brutbestände und 
Rastbestände insbesondere von Schwänen, Gänsen, 
Enten und Watvögeln in den zentralen Grünland-
Graben-Arealen sind Störungen während der 
Brut- und Rastzeiten zu vermeiden sowie störende 
Elemente (Gehölze, Freileitungen) soweit wie mög-
lich zu beseitigen.

•	 Der Bruterfolg der Wiesenvögel ist auch durch 
Artenhilfsmaßnahmen in Kooperation mit den land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftern zu verbessern.

•	 Die Kleine Wümme und das Maschinenfleet sind in 
ihrem ökologischen Zustand zu verbessern, insbe-
sondere ist die Gefahr von Mischwasserabschlägen 
aus der Stadtentwässerung so weit wie möglich zu 
reduzieren.

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Die Kleingewässer entlang der Wümme (Braken 

und Kolke an ehemaligen Deichbruchstellen) sind 
zu erhalten und der natürlichen Entwicklung zu 
überlassen.

•	 Die FFH-Gebiete „Kuhgrabensee“ und „Gramb-
ker Feldmarksee“ sind als FFH-Lebensraumtypen 
3140 „Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche 
kalkhaltige Stillgewässer mit Armleuchteralgen“, als 
natürliche Lebensräume für an Wasser gebundene 
Tier- und Pflanzenarten sowie als ungestörte Rast-
plätze für Wasservögel, Kormorane und Silberreiher 
zu erhalten und zu entwickeln.

Ziele für Siedlungsränder, dörfliche Siedlungen und 
Freizeitwohnsiedlungen:
•	 Der noch weitgehend erhaltene dörfliche Charak-

ter der Deichsiedlung entlang des gewundenen 
Wümmedeiches und des sich um eine Geestinsel 
gruppierenden Ortsteils Wasserhorst mit alten 
landschaftstypischen Hofstellen sowie Altbaumbe-
stand soll erhalten und vor negativen, den dörfli-
chen Charakter oder die langgestreckte Struktur der 
Marschensiedlung beeinträchtigenden baulichen 
Veränderungen geschützt werden. Der Erhalt bzw. 
die Wiederherstellung von Formen und Pflanzen-
beständen traditioneller Bauerngärten soll gefördert 
werden. 

•	 Die vorhandenen Kleingarten- und Wochenend-
haussiedlungen an der Kleinen Wümme und im 
Oberblockland sollen nicht über das in den gel-
tenden Bebauungsplänen festgesetzte Maß hinaus 
ausgeweitet werden. Angestrebt wird ein Rückbau 
von nicht dem Planungsrecht entsprechenden Bau-
ten entlang der Kleinen Wümme mit anschließender 
Renaturierung. 

•	 Die Gehöfte, die Braken und Kolke entlang der  
Deiche sowie der Großbaumbestand sollen entlang 
der Wümme bis zum jeweils ersten deichparallelen  
Graben als wichtige Landschaftsbildelemente und 
Orientierungspunkte erhalten und entwickelt wer-
den. Entlang der Kleinen Wümme soll der Groß-
baumbestand zwischen Blocklander Hemmstraße 
und Waller Straße sowie auf den Hofgrundstücken 
erhalten und entwickelt werden.

•	 Die Gestaltung der Übergänge zwischen den be-
siedelten Bereichen und der freien Landschaft soll 
sich an der charakteristischen Nutzung dörflicher 
Freiräume mit kleinteiligen Grünlandflächen, Kopf-
weiden, Gärten und Obstwiesen orientieren.

•	 Als naturraumtypische Baumarten sind vorwiegend 
Eichen, Eschen und Erlen zu verwenden.

•	 Optische und akustische Beeinträchtigungen durch 
angrenzende industrielle und gewerbliche Nutzun-
gen und den Straßenverkehr (A 27 und Ritterhuder 
Heerstraße) sind soweit wie möglich zu minimieren.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die Erreichbarkeit für Erholungssuchende ist durch 

attraktivere Wegeverbindungen insbesondere in 
den Bremer Westen zu verbessern.

•	 Der Semkenfahrtpolder bleibt als Eislauffläche  
erhalten.

Hinweise für die Umsetzung
•	 Im Einklang mit diesen Zielen gelten für die Natura 

2000-Gebiete (Plan 4) auch die weiter ausdiffe-
renzierten Erhaltungsziele eines für das Blockland 
aufzustellenden Pflege- und Managementplans.

•	 Bei der Umsetzung der vorgenannten Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege kommt 
den landwirtschaftlichen Betrieben eine besonders 
wichtige Rolle zu. Hinweise zur Zusammenarbeit 
mit der Landwirtschaft gibt Kapitel 5.4.2.
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4.4.15 Hollerland (3.3)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Hamme-Wümme-Marsch (HW); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Das Hollerland, als Bestandteil der historisch gewach-
senen Kulturlandschaft der Hamme-Wümme Marsch 
seit dem 12. Jahrhundert kultiviert, ist eine als Grün-
land genutzte und von einem engmaschigen, scho-
nend unterhaltenen Grabennetz sowie von zahlrei-
chen Kleingewässern und einer Binnenland-Salzstelle 
geprägte offene störungsarme Niederungslandschaft. 

Gehölze und Gebüsche sind auf die Randbereiche und 
die Eingrünung des Autobahnzubringers begrenzt. Die 
landwirtschaftliche Nutzung ist extensiv, orientiert sich 
an der Wasserhaltung und sichert vorrangig den Erhalt 
der naturschutzfachlich wertvollen Arten- und Lebens-
gemeinschaften des Nass- und Feuchtgrünlandes.

Abb. 92
Hollerland

Ziele
Ziele für das Grünland-Graben-Areal:
•	 Die weiten, durch artenreiche Gräben und Klein-

gewässer (u. a. Bombentrichter) strukturierten 
Grünlandflächen der Moormarschen, insbesondere 
die durch Nährstoffarmut gekennzeichneten Grün-
landbestände, sind bei extensiver Nutzung, hohen 
Grundwasserständen und unter Beachtung der 
standortbedingten Zonierungen zu erhalten bzw. zu 
entwickeln. 

•	 Die Funktion als Nahrungs-, Brut- und Rastgebiet 
für Vögel ist insbesondere durch den Erhalt der 
offenen Feucht- und Nassgrünlandflächen, eine 
angepasste Nutzungsintensität und hohe Wasser-
stände gemäß der NSG-Verordnung zu erhalten und 
zu verbessern.

•	 Die Binnenland-Salzstelle Pannlake (FFH-Lebens-
raumtyp 1340) ist durch eine angepasste Grün-
landnutzung und ein angepasstes Wasserregime zu 
erhalten und zu entwickeln.

•	 Das Grabensystem mit seiner hohen Bedeutung 
für seltene, gefährdete und geschützte Tier- und 
Pflanzenarten (insbesondere für die Krebsschere 
und die FFH-Arten Schlammpeitzger, Steinbeißer, 
Grüne Mosaikjungfer, Zierliche Tellerschnecke und 
Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer) ist durch 
ausreichende Wasserstände und eine ökologische 
Grabenräumung zu erhalten und zu entwickeln.
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•	 Der FFH-Lebensraumtyp 6430 „Feuchte Hoch-
staudenfluren“ entlang der Grabenufer ist unter 
Berücksichtigung lichtbedürftiger Niedermoorarten 
zu erhalten und zu entwickeln. Schilfbestände an 
Grabenufern sind zurückzudrängen.

•	 Die Fleete sind in ihrer Bedeutung für die Be- und 
Entwässerung und das Landschaftsbild zu erhalten 
sowie als Lebensraum und Verbindungselement 
insbesondere für die Fischfauna zu erhalten und zu 
entwickeln; ihre Unterhaltung berücksichtigt die 
Natur- und Artenschutzziele.

•	 Der Erlenwald entlang des Lehester Deichs, der 
„Hollerwald“ vor der Siedlung Lehester Deich und 
die anderen randlichen Gehölzbereiche sind als na-
turnahe und auentypische Lebensräume insbeson-
dere für Amphibien und gehölzgebundene Tierarten 
sowie zur Pflege des Landschaftsbilds zu erhalten 
und zu entwickeln.

•	 Die ökologische Vernetzung innerhalb des Holler-
landes sowie mit dem benachbarten Blockland und 
der Wümme, dem St. Jürgensland und der Unteren 
Wümmeniederung, auch innerhalb des europä-
ischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000, ist zu 
sichern.

•	 Optische und akustische Beeinträchtigungen durch 
den angrenzenden Straßenverkehr (A 27 und 
Zubringer Horn-Lehe) sind soweit wie möglich zu 
minimieren.

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Die Kleingewässer und Blänken sind insbesondere 

als Lebensraum für Amphibien (u. a. für die FFH-Art 
Moorfrosch), Libellen sowie Sumpf- und Wasser-
vögel und als Standort für Wasser-, Pionier- und 
Verlandungsgesellschaften zu erhalten und zu 
entwickeln.

•	 Die randliche Sukzessionsfläche im Nordwesten ist 
als Feuchtbrache, insbesondere als Lebensraum für 
Amphibien und Insekten sowie Sumpfpflanzen zu 
entwickeln.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Das Hollerland ist über den randlichen Weg entlang 

der Autobahn, den Kuhgrabenweg, den Lehester 
Deich und den Jan-Reiners-Weg sowie für Wasser-
wanderer vom Kuhgraben aus erlebbar.

Hinweise für die Umsetzung
Im Einklang mit diesen Zielen gelten für die Natura 
2000-Gebiete (Plan 4) auch die weiter ausdifferenzier-
ten Erhaltungsziele des Pflege- und Managementplans 
Hollerland.



190 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 4 Ziel- und Maßnahmenkonzept

4.4.16 Erholungsgebiet Waller Feldmark und 
Waller Fleet (3.4)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Hamme-Wümme-Marsch (HW) 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Die Waller Feldmark südlich des Maschinenfleets mit 
den Teilen „In den Wischen“ in Gröpelingen und 
„Hohweg“ in Walle ist ein von vielfältigen Grün-
strukturen, Fleeten und Gräben sowie von parkartig 
gestalteten Grünflächen geprägtes Naherholungsge-
biet, das über attraktive Wege insbesondere an den 

Bremer Westen angebunden ist. Die Fleete und das in 
Teilen dichte Grabennetz kennzeichnen die Lage am 
Rand der von hohen Grundwasserständen und der 
historischen Kultivierung geprägten Hamme-Wümme-
Marsch.

Ziele
•	 Im Bereich „In den Wischen“ sind die Randbereiche 

zur ehemaligen Justizvollzugsanstalt und zum Wal-
ler Feldmarksee sowie ein breiter Streifen heutiger 
Kleingartenflächen parallel entlang der Autobahn  
A27 zum Wald zu entwickeln, um das Erholungs-
gebiet zusätzlich zur vorhandenen Lärmschutzwand 
vor Immissionen zu schützen. 

•	 In den verfallenden baulichen Anlagen der Justiz-
vollzugsanstalt soll sich die Vegetation ohne Zutun 
weiter entwickeln; Teile des Geländes können 
rekultiviert und gartenbaulich genutzt werden. In 
Verbindung mit der Nachnutzung sind unnötige 
Versiegelungen zu beseitigen.

•	 Die übrigen Bereiche werden zu einem Erholungs-
park umgestaltet, der aus einem Wegenetz in 
naturnah gestalteten Grünflächen, von Gräben 
parzellierten Kleingartengebieten und eingestreuten 
Waldparzellen besteht. Bei rückläufiger Belegung 
von Kleingartenparzellen werden diese mit Gehöl-
zen, Gewässern und Wiesen parkartig umgestaltet 
oder nach einer geeigneten Erstinstandsetzung 
einer natürlichen Vegetationsentwicklung zum Wald 
überlassen. Die Grün- und Waldflächen werden 
netzartig miteinander verknüpft und mit Klein-
gewässern ergänzt; Gräben werden erhalten und 
durch schonende Unterhaltung und Aufweitungen 
mit unbefestigten Flachufern artenreicher  
entwickelt.

•	 Als naturraumtypische Baumarten sind vorwiegend 
Eichen, Eschen und Erlen, im Umfeld des Waller 
Feldmarksees auch Ulmen zu verwenden.

•	 Der Waller Feldmarksee ist als Erholungsschwer-
punkt zu sichern und bedarfsgerecht für die ruhige 
Erholung zu entwickeln. Er ist besser in das vorhan-

dene Wegenetz von Horn-Lehe Richtung Ritter- 
huder Heerstraße/Lesumufer zu integrieren. 

•	 Der vorhandene Fuß- und Radweg auf der Süd- 
seite des Maschinenfleetes ist in Richtung Lesum  
zu verlängern.

•	 Das Wegenetz zwischen Waller Hemmstraße, Le-
sumdeich, Maschinenfleet und besiedeltem Bereich 
des Bremer Westens ist in seiner Bedeutung für 
die Naherholung zu sichern und bedarfsgerecht zu 
entwickeln; die Anbindungen an die Blocklander 
Hemmstraße sowie an die Stadtteile Gröpelingen, 
Walle und Findorff sind zu verbessern. 

•	 Das Gewerbegebiet Bayernstraße ist auf den 
Bereich südlich des Kuhkampswegs und östlich des 
Hohwegs zu beschränken und einzugrünen.

•	 Optische und akustische Beeinträchtigungen durch 
angrenzende gewerbliche Nutzungen und den Stra-
ßenverkehr (A 27 und Bundesstraße 6 – Autobahn-
zubringer Überseestadt) sind soweit wie möglich zu 
minimieren.

Hinweise für die Umsetzung
Die Abgrenzung des Landschaftsraums ist identisch mit 
dem „Gestaltungsraum Kleingärten, Freizeit und Natur 
im Bremer Westen“ des Flächennutzungsplans Bremen 
(2015). Eine integrierte Umsetzung der landschaftspla-
nerischen Ziele mit den Zielen der sozialen und öko-
logischen Stadtentwicklung, in enger Kooperation mit 
den örtlichen Kleingartenvereinen, wird angestrebt.
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Abb. 93 Waller Fleet
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4.4.17 Freiraumkeil vom Stadtwaldsee zur  
Bürgerweide (3.5)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Hamme-Wümme-Marsch (HW); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Die Achse Stadtwaldsee – Stadtwald – Bürgerpark 
bildet den zentralen Freiraumkeil von der Waller 
Feldmark bis in die Innenstadt. Mit seiner großen 
Ausdehnung, vielfältigen Landschaftselementen wie 
Wiesen, Wald, Seen, halboffener Parklandschaft und 
natürlich erscheinender „Uniwildnis“ sowie mit seiner 
Erholungsinfrastruktur ist er für die Menschen weit 
über den Stadtteil und die Stadt hinaus Erholungs-

raum und Kulturort. Durch Renaturierung des alten 
Campingplatzes ist ein Naturerlebnisraum entstanden. 
Daran schließt sich zwischen Kuhgrabenweg und 
Stadtwaldsee ein landschaftlich gestalteter Freizeit-
bereich an. Die touristischen Attraktionspunkte, wie 
Parkhotel, Ausflugslokale und der Campingplatz am 
Stadtwaldsee, sind in den ansonsten grünbestimmten 
zusammenhängenden Freiraum eingebettet. 

Ziele
Stadtwaldsee und Umgebung
•	 Das mesotrophe Stillgewässer mit naturnahen Ufer-

zonen, durch das Strandbad am Ostufer als Badege-
wässer und für die ruhige Erholung erschlossen, ist 
zu erhalten. Motorisierte Erholungsaktivitäten sind 
auszuschließen.

•	 Der Waldstreifen an der Bundesautobahn A 27 soll 
sich bis auf Pflegemaßnahmen, die für die Ver-
kehrssicherung erforderlich sind, eigendynamisch 
entwickeln.

•	 Die Teiche im Kleingartengebiet sind zu erhalten 
und naturnahe Uferzonen zu entwickeln.

•	 Die Grünflächen zwischen „Uni-Wildnis“, Haus am 
Walde und Stadtwaldsee sind für die Naherholung 
und das Naturerleben aufzuwerten, z. B. durch 
Verbesserung des Wegesystems, Entwicklung als 
Naturerlebnisraum, Anlage von Streuobstwiesen 
und Liegewiesen.

Uni-Wildnis und ehemaliger Campingplatz
•	 Der auf einer Bodendeponie aus Sukzession ent-

standene Wald soll sich weiterhin eigendynamisch 
entwickeln. Einzelne Sandmagerrasen sind im mehr-
jährigen Turnus von Gehölzen freizustellen.

•	 Das durch die Ablagerungen entstandene struktur-
reiche Relief mit Resten der alten Gräben, Klein-
gewässern, Wällen und Bodenhöhen darf nicht 
verändert werden.

•	 Die Sandmagerrasen, Gewässer und ihre Verlan-
dungszonen sowie die Lebensgemeinschaften, die 
insbesondere auf trocken-warme Biotope oder 
nährstoffarme Gewässer spezialisiert sind, sind zu 
erhalten bzw. wiederherzustellen.

•	 Beeinträchtigende Freizeitaktivitäten wie wildes 
Campen oder Moto-Cross-Fahren sowie Störungen 
der Tierwelt und Zerstörung von Unterwasservege-
tation durch freilaufende und badende Hunde sind 
zu unterbinden.

•	 Die Fläche des aufgegebenen Campingplatzes öst-
lich des NSG „Am Stadtwaldsee (Uni-Wildnis)“ soll 
renaturiert und als Naturerlebnisraum zugänglich 
gemacht werden.

Stadtwald
•	 Der Waldcharakter ist zu erhalten und, soweit es die 

Verkehrssicherheit der vorhandenen Wege erlaubt, 
weitgehend eigendynamisch zum Laubmischwald 
feuchter, nasser und sumpfiger Standorte aus heimi-
schen Baumarten zu entwickeln; zur Sicherung eines 
gestuften Altersaufbaus können Eichen und andere 
standortheimische Baumarten, falls sich keine aus-
reichende Naturverjüngung einstellt, nachgepflanzt 
werden. 

•	 Biotopstrukturen für Fledermäuse, Vögel, Käfer und 
andere waldspezifische Artengruppen sind durch 
Erhöhung des Altbaumanteils, Erhöhung des liegen-
den und stehenden Totholzanteils auf mehr als 15 
Stämme je Hektar sowie durch Belassen von Klein-
strukturen wie z. B. Wurzelteller, Baumstümpfe,  
Gräben und Pfuhle zu vermehren. 

•	 An der Kleinen Wümme sind durch Anlage von Ne-
bengewässern, Aufweitung des Gewässerprofils und 
Abflachung der Uferzonen auentypische Strukturen 
wie Röhrichte und Auengebüsche und naturnahe 
Fließgewässerabschnitte zu entwickeln. 

•	 Der niedrige Ausbauzustand der waldtypischen 
unversiegelten Wege ist beizubehalten, jede weitere 
Zerschneidung durch Wegeneubau oder Versiege-
lung ist zu vermeiden.
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Bürgerpark
•	 Die vielfältige Naturausstattung mit Rasenflächen, 

Extensivwiesen, halboffenen und waldartigen 
Parkbereichen sowie dem gewundenen Gewässer-
netz aus Gräben und Teichen ist durch Pflege zu 
erhalten.

•	 Die Erholungsinfrastruktur, wie Spazier-, Rad- und 
Reitwege und Ruderbootverleih, sowie Einrichtun-
gen zum Naturerleben und für die Umweltbildung, 
wie Tiergehege und Spielwiesen, werden unterhal-
ten und unter Berücksichtigung sich wandelnder 
Erholungsbedürfnisse entwickelt.

•	 Bei allen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen so-
wie der Parknutzung ist der Denkmalcharakter des 
Bürgerparks zu beachten.

•	 Der Baumbestand der Hollerallee ist zur Verminde-
rung der Trennwirkung dieser Hauptverkehrsstraße 
zu erhalten und in Lücken oder bei Abgängen durch 
Nachpflanzungen zu vervollständigen.

Hinweise für die Umsetzung
Die Pflege und Entwicklung des Bürgerparks liegt  
in der Verantwortung des Bürgerparkvereins. Die 
Naturschutzbehörde wirkt, über die rechtlichen Re-
gelungen wie den Besonderen Artenschutz und die 
Baumschutzverordnung hinaus, auf die Verwirklichung 
der Ziele des Landschaftsprogramms hin. Die Bewah-
rung des Denkmalcharakters des Bürgerparks erfolgt 
in enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege.

Abb. 94
Freiraumkeil vom 
Stadtwaldsee zur 
Bürgerweide
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4.4.18 Bremer Düne (4, 10.4)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Bremer Düne (BD); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Watten und Marschen (1.2)

Leitbild 2030
Die Bremer Düne ist maßgeblich für die bandartige 
Siedlungsstruktur Bremens, die im Norden von der Le-
sumniederung begrenzt wird. Den Verlauf der Dünen-
bildung auf über 22 km entlang der Weser markieren 
Baumreihen an den alten Heerstraßen in Oslebshau-
sen, Gröpelingen und Walle sowie in Hemelingen und 
Arbergen, ebenso Blickbeziehungen auf den mittel-
alterlichen Siedlungskern mit dem St. Petri Dom wie 
auch auf die über den Osterdeich hinausragende Be-

bauung der Östlichen Vorstadt. In einzelnen Bereichen 
Hemelingens sind Relikte der ursprünglichen Heiden, 
Magerrasen und Buchen-Eichenwälder auf sandigen 
Anhöhen erhalten. Auch die Gestaltung der auf der 
Bremer Düne liegenden Parks stellt die topografische 
Besonderheit heraus. Vielerorts sorgen nährstoffarme, 
trockene Säume für Blütenreichtum. In flächigen Ge-
hölzbeständen dominieren Buchen und Eichen.

Ziele
Wegen der nahezu vollständigen Besiedlung der 
Bremer Düne gelten die nach Siedlungsstrukturtypen 
differenzierten Ziele für den besiedelten Bereich  
(Kapitel 4.4.29), von denen die für die Bremer Düne 
relevantesten hier ausgeführt und mit örtlichen Bei-
spielen erläutert werden:
•	 Die noch unbebauten Reste der „Bremer Düne“ im 

Übergang zum Blockland bei Burg-Grambke (im Be-
reich Brokkampweg) sind als Freiräume zu erhalten. 

•	 In den alten Siedlungskernen sind Blickbeziehungen 
zu erhalten und herauszustellen, die die höhere 
Lage auf der Bremer Düne wie insbesondere des 
Petri-Doms, aber auch z. B. der Mahndorfer Mühle 
oder der Kirche in Hemelingen erkennen lassen. 

•	 Historische Freiraumstrukturen (z. B. Dorfplätze, 
Friedhöfe, Hofgehölze, Baumreihen, Nutzgärten, 
Obstwiesen, Vorgärten) sollen unter Verwendung 
ortstypischer Pflanzen und Baumaterialien (z. B. 
Birnbäume in den Blockinnenhöfen der Bremer 
Haus-Gebiete , schmiede- und gusseiserne Zäune 
um Vorgärten) erhalten oder wieder hergestellt 
werden.

•	 Ortsbildprägender Großbaumbestand ist zu erhalten 
und durch Nachpflanzungen und Standortsicherung 
zu entwickeln, z. B. in den alten Siedlungskernen 
und auf hofnahen Flächen in Hemelingen. Bei Ab-
gängen sollen die standorttypischen oder kulturhis-
torisch typischen Baumarten nachgepflanzt werden.

•	 Baumreihen und Alleen an den Heerstraßen in 
Walle-Gröpelingen und Hemelingen-Arbergen, die 
den Verlauf der Bremer Düne markieren, sind zu 
erhalten und zu ergänzen. 

•	 Soweit geeignete Wuchsbedingungen herstellbar 
sind, sind auch die naturraumtypischen Leitbaumar-
ten Buche, Eiche und Birke zu verwenden. Ein Teil 
der dominierenden Platanenbestände in der Bahn-
hofsvorstadt und in der historischen Altstadt soll bei 
Neugestaltungen durch Linden oder die naturraum-
typischen Leitbaumarten ersetzt werden.

•	 In öffentlichen Grünflächen, auf Bahntrassen, im 
Straßenbegleitgrün, in Vorgärten und auf innerstäd-
tischen Brachen und Baulücken sind in geeigneten 
Bereichen trockene nährstoffarme Standorte zu 
belassen bzw. zu schaffen und eigendynamisch 
entstehende Ruderalfluren (Gras- und Staudenflu-
ren) zuzulassen. Ihr Artenreichtum an Pflanzen und 
Insekten ist durch extensive Pflege, Aushagerung 
und Verzicht auf bodenverbessernde Maßnahmen 
zu fördern.

•	 Der Nelson-Mandela-Park (früher: Gustav-Deetjen-
Anlage) als Anbindung des Bürgerparks an die 
Innenstadt ist in Gänze zu erhalten. Der Baumbe-
stand an den Straßen Theodor-Heuss-Allee sowie 
Gustav-Deetjen-Allee ist zu erhalten und in Lücken 
oder bei Abgängen durch Nachpflanzungen zu 
vervollständigen.

•	 Das Dünenrelikt in der öffentlichen Grünanlage 
„Asendorfs Berg“ in Hemelingen ist mit seiner 
standorttypischen Vegetation aus Heide, Magerra-
sen und trockenem Buchen-Eichenwald mit Kiefern 
zu erhalten. Offene Bodenstellen sollen sich selbst 
begrünen; auf Bepflanzungen ist zu verzichten. 

•	 Die Lage des Oslebshauser Parks, des Waller Fried-
hofs und der weiteren öffentlichen Grünflächen auf 
der Bremer Düne ist bei Nachpflanzungen durch 
die Auswahl standorttypischer Pflanzen und die 
Sicherung topografischer Besonderheiten ablesbar 
zu gestalten.
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•	 Das Versickerungspotential der Bremer Düne ist 
durch Beseitigung unnötiger Versiegelungen ver-
stärkt zu nutzen. 

•	 Die öffentlichen Grünanlagen sind als Klimaoasen 
und ruhige Gebiete zum Zwecke der Erholung zu 
erhalten und zu entwickeln. 

•	 Der ursprüngliche Verlauf der Gete durch Hastedt 
(Quellarm), Peterswerder und Hulsberg (Weserarm) 
soll an geeigneten Orten wieder erkennbar wer-
den, z. B. durch gestalterische Verweise, temporäre 
Gewässer zur Muldenversickerung sowie möglichst 
auch durch die Wiederherstellung eines Gewässer-
abschnitts. 

•	 Nist- und Nahrungsmöglichkeiten für typische 
„Kulturfolger“ unter den Vögeln (z. B. Schwalben, 
Spatzen, Mauersegler), Kleinsäugern (z. B. Bilche) 
und Insekten (z. B. Bienen, Schmetterlinge) sind 
möglichst zu erhalten und neu zu schaffen, z. B. 
durch Begrünung von Gebäuderückseiten, Nisthil-
fen, offene Bodenstellen und naturnahe Kleinstruk-
turen.

Dünenrelikte und Ersatzstandorte außerhalb der  
Bremer Düne
Der Bremer Düne sind weitere natürliche Dünenbildun-
gen vorgelagert, wie die Mahndorfer Düne und das 
Dünenrelikt am Arberger Kanal in einer Ausgleichs-
fläche des Gewerbeparks Hansalinie („Gleisdreieck“). 
Vom Menschen geschaffene Ersatzstandorte sind die 
sandigen Spülfelder im Niedervieland und im Werder-
land. Diesen Standorten außerhalb des geschlossenen 
Dünenbandes kommt eine besondere Bedeutung für 
den Erhalt der naturraumtypischen Arten und Lebens-
gemeinschaften der Bremer Düne zu. Entsprechende 
Ziele sind den Landschaftsräumen, in denen sich die 
Dünenrelikte und Ersatzstandorte befinden, 
zugeordnet.

Abb. 96
Unbebaute  
Bremer Düne in  
Burg Grambke

Abb. 95
Grünanlage Asendorfs 
Berg in Arbergen – Rest 
einer Binnendüne
©Dirk Hürter
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Ziele
Ziele für das Grünland-Graben-Areal:
•	 Der Landschaftscharakter einer offenen, als Grün-

land genutzten und von periodischen Überschwem-
mungen geprägten Flussniederung mit weiträumi-
gen Sichtbeziehungen ist zu erhalten, auch indem 
jegliche optische Zerschneidung, wie z. B. durch 
Hochspannungsleitungen, verhindert und störender 
Gehölzaufwuchs beseitigt wird.

•	 Die Grünlandflächen, insbesondere das artenreiche 
Feucht- und Nassgrünland, sind durch Beibehaltung 
der extensiven Nutzung und durch hohe Grund-
wasserstände als Lebens- und Nahrungsraum einer 
Vielzahl bestandsgefährdeter Tierarten, als Standort 
zahlreicher seltener Pflanzenarten und zum Schutz 
des Niedermoorkörpers zu sichern. In Teilbereichen 
sind artenreiche mesophile Grünlandbestände zu 
erhalten und zu entwickeln.

•	 Das EU-Vogelschutzgebiet „Borgfelder Wümme-
wiesen“ ist durch eine angepasste Grünlandnutzung 
mit zeitweiliger, in Flutmulden und Blänken auch 
länger andauernder Überschwemmung als Vogel-
brut- und Rastgebiet, insbesondere für Knäkente, 
Wachtel, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, Bekas-
sine, für Brachvogel und andere Wiesenvögel sowie 
für Zwerg- und Singschwan, Enten und Gänse, zu 
erhalten und zu entwickeln.

•	 Das Grabensystem ist als Lebensraum für seltene  
und gefährdete Tier- und Pflanzenarten durch 
ausreichende Wasserstände und eine ökologische 
Grabenräumung zu erhalten und zu entwickeln.

•	 Die Hauptgräben sowie der Oerenstreek sind in 
ihrer Bedeutung für die Be- und Entwässerung zu 
erhalten sowie als Lebensraum und Verbindungsele-
mente zu erhalten und zu entwickeln sowie unter 
Berücksichtigung der Natur- und Artenschutzziele 
zu unterhalten.

4.4.19 Borgfelder Wümmeniederung (5.1)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Wümmeniederung Borgfeld – Oberneuland (BW); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Stader Geest (3)

Leitbild 2030
Die Borgfelder Wümmeniederung ist als historisch 
gewachsene Kulturlandschaft und naturnahes Über-
schwemmungsgebiet durch ihre besondere Weite, 
Ruhe und standorttypische Vielfalt gekennzeichnet. 
Die von Gräben durchzogene Feucht- und Nass-
grünlandniederung ist weitgehend gehölzfrei, offen 
und störungsarm. Sie ist weiterhin durch periodische 
Überschwemmungen und hohen Grundwasserstand 
charakterisiert. In das weite extensiv genutzte Grün-
landareal sind Sümpfe, Röhrichte und Gewässer 
eingebettet.

Die großen naturnahen Fließgewässer Wümme und 
Wümme-Nordarm sind von typischen Auenelementen 
wie Nebenarmen, Röhrichten, Hochstaudenfluren, 

Sümpfen, Weidengebüschen und Feuchtwald beglei-
tet. Gehölze sind weitgehend auf die bandartigen 
Strukturen entlang der Wümme und des Wümme-
Nordarms sowie entlang der Randbereiche begrenzt.

Die Vielfalt der Lebensraumstrukturen und die hohen 
Wasserstände gewährleisten eine nationale, teilweise 
internationale Bedeutung für Brut- und Rastvögel, die 
hier in großer Artenvielfalt und hohen Individuenzah-
len vorkommen.

Die Borgfelder Wümmeniederung ist durch Wege für 
die ruhige Naherholung so erschlossen, dass Störungen 
der Brut- und Rastvögel in den offenen Grünlandge-
bieten vermieden werden. 
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•	 Der Sodenstich (Zone 4 des NSG „Borgfelder 
Wümmeniederung“) ist als Lebensraum seltener auf 
sandige, nährstoffarme und wechselnasse Verhält-
nisse angewiesener Pflanzenarten und als letztes in 
dem Landschaftsraum noch erkennbares Zeugnis 
früherer bäuerlicher Torfstiche zu erhalten.

•	 Die Deiche sind soweit wie möglich durch exten-
sive Nutzung als artenreiche Grünlandbestände zu 
erhalten oder zu entwickeln.

•	 Die großräumige Verbundstruktur und der funktio-
nale Zusammenhang der Borgfelder Wümmewiesen 
mit der benachbarten Oberneulander Wümme-
niederung und der Oberneulander Feldmark, der 
Unteren Wümme sowie den benachbarten nieder-
sächsischen Gebieten Fischerhuder Wümmeniede-
rung und Hamme- und Wörpeniederung ist auch 
zur Verbesserung des Zusammenhangs des euro-
päischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ zu 
sichern und zu entwickeln. 

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Die natürliche Überflutungsdynamik des Über-

schwemmungsgebiets der Wümme und des 
Wümme-Südarms ist als prägendes Ereignis, insbe-
sondere für die Avifauna zu sichern.

•	 Die Wümme und der Wümme-Nordarm (FFH-
Gebiet „Untere Wümme“) sind als naturnahe 
Fließgewässer mit natürlicher Überflutungsdynamik 
und ungestörter Durchgängigkeit u. a. für die Arten 
des Anhangs II der FFH-Richtlinie Fischotter, Fluss- 
und Meerneunauge zu erhalten und zu entwickeln. 
Dazugehörige auentypische Lebensräume wie 
Nebenarme und Außendeichsflächen mit Röhrich-
ten, Sümpfen, Weidengebüschen und Feuchtwald 
sind zu erhalten und zu entwickeln. Steinschüttun-
gen an den Wümmeufern sind nach Möglichkeit 
zu beseitigen, auf eine Fußsicherung zu begrenzen 
oder durch ingenieurbiologische Ufersicherung zu 
ersetzen. Hierzu ist auch der unnatürlich hohe Tide-
hub zu reduzieren.

•	 Feuchte Hochstaudenfluren (u. a. FFH-Lebensraum-
typ 6430) entlang der Wümme und der Grabenufer 
sind zu erhalten und zu entwickeln. 

•	 Die Kleingewässer und Blänken sind insbesondere als 
Lebensraum für Amphibien, Libellen sowie Sumpf- 
und Wasservögel und als Standort für Wasser-, 
Pionier- und Verlandungsgesellschaften zu erhalten 
und zu entwickeln.

•	 Der Gehölzbestand entlang des Großen 
Moordamms ist als markantes Landschaftsbildele-
ment zu erhalten und naturnah zu entwickeln.

•	 Der Waldbereich Sodenstich soll sich eigendyna-
misch weiter entwickeln.

•	 Röhricht- und Sukzessionsbereiche bleiben als auen-
typische Elemente sich selbst überlassen.

•	 Randlich gelegene Gehölze und lückige Gehölze 
entlang des Wümme-Hauptlaufes sind im bisheri-
gen Umfang und in ihrer Verteilung zu erhalten.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die vorhandenen Wege sind aufgrund ihrer beson-

deren Bedeutung für die Naherholung zu erhalten. 
Aus Artenschutzgründen sind Sperrungen einzelner 
Wege während der Brut- und Rastzeit entsprechend 
der NSG-Verordnung erforderlich.

Hinweise für die Umsetzung
Im Einklang mit diesen Zielen gelten für die Natura 
2000-Gebiete (Plan 4) auch die weiter ausdifferenzier-
ten Erhaltungsziele des Pflege- und Managementplans 
Borgfelder Wümmeniederung.

Bei der Umsetzung der vorgenannten Ziele des Natur- 
schutzes und der Landschaftspflege kommt den land- 
wirtschaftlichen Betrieben eine besonders wichtige 
Rolle zu. Hinweise zur Zusammenarbeit mit der Land-
wirtschaft gibt Kapitel 5.4.2.

Der Wasserband Borgfeld unterhält ein umfangreiches 
Grabensystem zur Be- und Entwässerung der landwirt-
schaftlichen Flächen. Ferner wird ein Sommerdeichsys-
tem unterhalten. Der Verband betreibt sein Wasserma-
nagement auf Grundlage der gehobenen Erlaubnis von 
1994. Die hierin festgelegten Mindestwasserstände 
lassen Raum für die erforderliche Speicherung von 
Hochwasser in den Borgfelder Wümmewiesen und 
Umgebung entsprechend ihrer Funktion als gesetzli-
ches Überschwemmungsgebiet. Bei der Umsetzung 
des Landschaftsprogramms wird diesen Funktionen 
Rechnung getragen.

Abb. 97
Borgfelder Niederung
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4.4.20 Oberneulander Wümmeniederung (5.2)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Wümmeniederung Borgfeld – Oberneuland (BW); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Stader Geest (3)

Leitbild 2030
Die Oberneulander Wümmeniederung (der „Ober-
neulander Schnabel“) ist eine durch natürliche Über-
schwemmungen und Grünland geprägte historische 
Kulturlandschaft. 

Die von Gräben durchzogene weitgehend gehölz-
freie, offene und störungsarme Feuchtgrünlandnie-
derung ist nach Osten zunehmend durch periodische 
Überschwemmungen und hohen Grundwasserstand 
charakterisiert, mit eingestreuten Sümpfen, Röhrich-
ten und Gewässern. Südlich der Bahnlinie verläuft der 
strukturreiche, von Gehölzen und Röhrichten gesäum-
te Embser Mühlengraben.

Im westlichen und südlichen Übergangsbereich zur 
Wesersandterrasse sowie in der Feldflur entlang der 

Bundesautobahn A 27 („Auf der Heide“) stellt sich 
die Niederung als ein von Hecken und Gehölzen 
gegliedertes kleinstrukturreiches Grünlandgebiet mit 
einzelnen Ackerflächen dar. 

Die landwirtschaftliche Nutzung erfolgt als Mosaik ver-
schiedener Nutzungsintensitäten, Nutzungstypen und 
Nutzungszeitpunkte des Dauergrünlandes und sichert 
den ausgeprägten Feuchtegradienten.

Die Oberneulander Wümmeniederung ist durch Wege 
für die ruhige Naherholung erschlossen. Durch Besu-
cherlenkung werden Störungen der Brut- und Rast- 
vögel in den offenen Grünlandbereichen vermieden.

Ziele
Ziele für die landwirtschaftlich genutzte Niederung:
•	 Das typische Landschaftsbild der offenen, durch 

Grünland und Gräben sowie Elemente der natürli-
chen Auen geprägten Niederungslandschaft ist zu 
erhalten und zu entwickeln.

•	 Im Übergangsbereich zur Wesersandterrasse ist das 
von Hecken, Baumreihen, Feldgehölzen und Säumen 
gegliederte, strukturreiche Grünlandgebiet zu erhal-
ten. Lineare und kleinflächige Gehölzbiotope sollen 
sich naturnah entwickeln und in Abstimmung mit 
den Bewirtschaftern durch Saumbiotope geschützt 
werden. Dieses Ziel gilt auch für die naturräumlich 
zugehörige Feldflur „Auf der Heide“ (Randfläche des 
niedersächsischen Königsmoors).

•	 Auf eine strukturreiche Eingrünung der Einzelhöfe 
und ihrer Nebenanlagen und Betriebsflächen mit 
standortheimischen Gehölzen, wo sie noch nicht vor-
handen ist, wird hingewirkt. Großbaumbestände auf 
hofnahen Flächen sowie Obstweiden oder -wiesen 
sollen erhalten bzw. wiederhergestellt werden.

•	 Die Eingrünung des Bahndamms mit Gehölzen ist zu 
schließen.

•	 Auf den Grünlandflächen ist eine boden- und was-
serschonende Bewirtschaftung zu fördern.

•	 In leicht optimierbaren Teilbereichen sind dauer-
feuchte Flächen auch in Verbindung mit dauerhaft 
hohen Wasserständen in den Gräben in Abstimmung 
mit den Bewirtschaftern zu schaffen.

•	 Im übrigen Gebiet ist ein Nutzungsmosaik unter-
schiedlich intensiver Bewirtschaftungsformen, auch 
durch Erhöhung des Dauergrünlandanteils und – vor-
rangig auf Moorstandorten – durch Extensivierung 
einzelner Teilflächen zuzulassen bzw. zu fördern. 

•	 Vorhandene Ackerflächen sind vorrangig auf Moor-
standorten sowie in den sehr grundwassernahen 
bzw. am häufigsten überschwemmten Bereichen in 
Dauergrünland zu überführen.

•	 Die Lebensraumvielfalt ist durch kleinflächige Ent-
wicklung von Stillgewässern und Sumpf-, Röhricht-, 
und Riedbiotopen auf grundwassernäheren Stand-
orten sowie von Säumen an Gräben, Wegen und 
Gehölzbeständen zu erhöhen. Vorhandene Röhrichte 
und Sümpfe sind weitgehend gehölzfrei zu erhalten.

•	 Das Grabensystem ist für die Be- und Entwässerung 
funktionsfähig zu erhalten. Seine Bedeutung als 
Lebensraum und Vernetzungsstruktur für seltene und 
gefährdete Tier- und Pflanzenarten soll durch dauer-
hafte Wasserstände, naturnahe Ufergestaltung und 
ökologische Grabenräumung erhalten und gefördert 
werden.

•	 Der Embser Mühlengraben wird oberhalb der Ein- 
mündung des Osterholzer Sielgrabens in den Mittel- 
graben verlegt und naturnah, mit einem Wechsel 
aus von Gehölzen begleiteten Ufern und lichteren 
Abschnitten mit Röhrichten und Wasserpflanzen ent-
wickelt. Um das Wehr Deichschlot ist ein für Fische 
und kleine Wassertiere passierbares Umgehungsge-
rinne zu schaffen.
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•	 Die Lebensraumfunktionen des Grünland-Graben-
Areals als Brut- und Rastgebiet für Wiesenvögel 
sowie für Zwerg- und Singschwan, insbesondere im 
EU-Vogelschutzgebiet „Oberneulander Wümme-
niederung“, sind durch eine angepasste Nutzung, 
geeignete Strukturen wie z. B. Blänken, Offenhalten 
der Landschaft, in Teilbereichen hohe Wasserstän-
de, flach überstaute Teilflächen im Winter und im 
Frühjahr sowie durch Besucherlenkung zu erhalten 
und zu verbessern.

•	 Der Bruterfolg der Wiesenvögel ist auch durch 
Artenhilfsmaßnahmen in Kooperation mit den land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftern zu verbessern.

•	 Die großräumige Verbundstruktur und der funkti-
onale Zusammenhang der Oberneulander Wüm-
meniederung mit den benachbarten Borgfelder 
Wümmewiesen und der Oberneulander Feldmark, 
der Unteren Wümme sowie den angrenzenden 
niedersächsischen Gebieten Fischerhuder Wümme-
niederung und Hamme- und Wörpeniederung ist 
auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des 
europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ 
zu sichern und zu entwickeln.

•	 Die Deiche sind soweit wie möglich durch exten-
sive Nutzung als artenreiche Grünlandbestände zu 
erhalten oder zu entwickeln.

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Die natürliche Überflutungsdynamik des Über-

schwemmungsgebiets der Wümme und des 
Wümme-Südarms ist zu sichern.

•	 Kleingewässer sind insbesondere als Lebensraum für 
Amphibien, Libellen sowie Sumpf- und Wasservögel 
und als Standort für Wasser-, Pionier- und Verlan-
dungsgesellschaften zu erhalten und zu entwickeln 
bzw. nach vollständiger Verlandung wieder herzu-
stellen.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Der Hodenberger Deich und die vorhandenen 

Rundwege sind aufgrund ihrer besonderen Be-
deutung für die Naherholung gemäß der LSG-
Verordnung zu erhalten. Aus Artenschutzgründen 
können zeitweise Sperrungen einzelner Stichwege 
erforderlich sein.

Hinweise für die Umsetzung
Im Einklang mit diesen Zielen gelten für das Vogel-
schutzgebiet (Plan 4) auch die weiter ausdifferen-
zierten Erhaltungsziele des Landschaftsplanerischen 
Konzepts Oberneulander Wümmeniederung (Schna-
bel) (KÖLLING & TESCH 2007), das unter Beteiligung 
der Landwirtschaft und auf der Grundlage einer 
landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalyse (GFL 2005) 
erarbeitet wurde. Die Darstellungen des Konzepts 
wurden in die weniger flächengenauen Ziel- und 
Maßnahmendarstellungen des Landschaftsprogramms 
(vgl. auch Plan 1) übersetzt. Sie werden also durch 
das Landschaftsprogramm nicht verändert, sondern 
bestätigt. Bei der Umsetzung von Maßnahmen ist die 
jeweilige landwirtschaftliche Betroffenheit jedoch ggf. 
neu zu ermitteln. Beispielsweise herrscht inzwischen 
wegen der hohen Pachtflächennachfrage durch nieder-
sächsische Biogas- und Milchviehbetriebe bei weiterhin 
bestehenden Bewirtschaftungsauflagen im angrenzen-
den NSG „Borgfelder Wümmewiesen“ und in anderen 
Schutzgebieten eine besondere Flächenknappheit. Das 
Gesamtverhältnis von Pacht- zu Eigentumsflächen in 
dem Gebiet beträgt 3,5 zu 1. Die Pachtflächen haben 
eine entsprechend große Bedeutung für die Existenz-
sicherung der Betriebe. Weitere Hinweise zur Zusam-
menarbeit mit der Landwirtschaft gibt Kapitel 5.4.2.

Abb. 98
Oberneulander 
Wümmeniederung
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4.4.21 Oberneulander Feldmark  
(Oberneulander Wiesen) (5.3)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Wümmeniederung Borgfeld – Oberneuland (BW) und 
Wesersandterrasse (WT); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Stader Geest (3)

Leitbild 2030
Die Oberneulander Feldmark ist eine historisch 
gewachsene Kulturlandschaft mit einem weiten, zur 
Wümmeniederung hin offenen Grünland-Graben- 
Areal, das in den Randbereichen der Wesersandter-
rasse von einer parkartig strukturierten Landschaft 
umgeben ist. 

Der zentrale Bereich ist eine offene, weitgehend ge-
hölzfreie und unzerschnittene, als Grünland genutzte 
und von einem schonend unterhaltenen Grabennetz 
und einzelnen Kleingewässern durchzogene, störungs-
arme Landschaft. Die Randbereiche der Wesersandter-
rasse sind von Hecken und Gehölzen gegliederte struk-
turreiche Grünlandgebiete mit einzelnen Ackerflächen. 
Die landwirtschaftliche Nutzung erfolgt als Mosaik ver-

schiedener Nutzungsintensitäten, Nutzungstypen und 
Nutzungszeitpunkte des Grünlandes und sichert den 
ausgeprägten Feuchte- und Nutzungsgradienten.
Der geschlossene Oberneulander Siedlungsrand 
entlang des Obersten Fleets ist durch Großbäume 
geprägt. Nur vereinzelt sind Gehöfte und Wohnhäuser 
dem Siedlungsrand vorgelagert, die sich harmonisch in 
das Landschaftsbild einfügen. 

Die historischen Parkanlagen sind reich an Altbäumen. 
Die Oberneulander Feldmark ist für die Naherholung 
so erschlossen, dass Störungen der Brut- und Rast-
vögel in den offenen Grünlandgebieten vermieden 
werden.

Ziele
Ziele für die landwirtschaftlich genutzte Feldmark:
•	 Das typische Landschaftsbild der offenen, von Grä-

ben durchzogenen und durch Grünland geprägten 
Niederung mit den auf einer historischen Land-
nahmeform beruhenden langgestreckten Feldzu-
schnitten ist zu erhalten und zu entwickeln. Nicht 
standortgerechte Gehölzbestände in der Wüm-
meniederung sind zu beseitigen und in Grünland 
umzuwandeln.

•	 Auf der Wesersandterrasse ist das von Hecken, 
Baumreihen, Feldgehölzen und Säumen gegliederte 
strukturreiche Grünlandgebiet mit einzelnen Acker-
flächen zu erhalten und zu entwickeln. Markante 
Einzelbäume und Baumreihen sind in Abstimmung 
mit den Bewirtschaftern durch Saumbiotope zu 
schützen. 

•	 Die Grünlandflächen sind zu erhalten. In dem zur 
Wümmeniederung gehörenden offenen Kerngebiet 
sind artenreiche Feucht- und Nassgrünländer durch 
extensivere Nutzung und in leicht optimierbaren 
Teilbereichen auch durch die Herstellung dauer-
feuchter Flächen (keine Überstauung) zu fördern. 
Im übrigen Gebiet ist ein Nutzungsmosaik unter-
schiedlich intensiver Bewirtschaftungsformen auch 
durch Extensivierung einzelner Teilflächen unter 
besonderer Berücksichtigung des Moorbodenschut-
zes zuzulassen bzw. zu fördern. 

•	 Vorhandene Ackerflächen auf Moorböden sind 
nach Möglichkeit in extensives Dauergrünland zu 
überführen.

•	 Das Grabensystem ist für die Be- und Entwässerung 
funktionsfähig zu erhalten. Seine Bedeutung als 
Lebensraum und Vernetzungsstruktur für seltene 
und gefährdete Tier- und Pflanzenarten soll durch 
dauerhafte Wasserführung und eine ökologische 
Grabenräumung erhalten und gefördert werden.

•	 Die Brut- und Rastfunktion für Wiesenvögel des 
weitgehend gehölzfreien Grünland-Graben-Areals 
ist durch eine angepasste Nutzung, geeignete 
Strukturen wie z. B. Blänken und in Teilbereichen 
hohe Wasserstände zu erhalten und zu verbessern. 
In einzelnen leicht optimierbaren Bereichen sind in 
Abstimmung mit den Bewirtschaftern höhere Was-
serstände in den Gräben auch durch Abkopplung 
vom lokalen Wassermanagement herzustellen.

•	 Der Bruterfolg der Wiesenvögel ist auch durch 
Artenhilfsmaßnahmen in Kooperation mit den land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftern zu verbessern.

•	 Ein Netz von extensiv genutzten Acker- und Grün-
landrandstreifen ist zur Förderung von Biotop-
vernetzung und Artenreichtum für Pflanzen und 
Insekten zu entwickeln. 

•	 Die Biotopvielfalt soll punktuell auch durch die Neu-
anlage von temporären Kleingewässern (Tümpeln) 
gefördert werden.

•	 Die Deiche sind soweit wie möglich durch exten-
sive Nutzung als artenreiche Grünlandbestände zu 
erhalten oder zu entwickeln.
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•	 Die großräumige Verbundstruktur und der funktio-
nale Zusammenhang der Oberneulander Feldmark 
mit der benachbarten Borgfelder Wümmewiesen 
und den Oberneulander Wümmewiesen ist auch 
zur Verbesserung des Zusammenhangs des euro-
päischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ zu 
sichern und zu entwickeln.

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Die Lebensraumvielfalt ist durch Entwicklung von 

Gewässer-, Sumpf-, Röhricht-, und Riedbiotopen 
sowie nutzungsfreien Säumen zu erhöhen.

•	 Kleingewässer sind insbesondere als Lebensraum für 
Amphibien, Libellen sowie Sumpf- und Wasservögel 
und als Standort für Wasser-, Pionier- und Verlan-
dungsgesellschaften zu erhalten und im grundwas-
sernahen Grünlandgebiet zu entwickeln bzw. nach 
vollständiger Verlandung wieder herzustellen.

•	 Auf der Wesersandterrasse sind die nicht stand-
ortgerechten Gehölzbestände nach Möglichkeit zu 
beseitigen und einer eigendynamischen Wiederbe-
waldung (Sukzession) zu überlassen.

 
Ziele für Siedlungsränder und die Oberneulander 
Parklandschaft:
•	 Die historischen Landschaftsparks „Heinekens 

Park“, „Höpkens Ruh“ und „Muhles Park“, sind 
mit ihren alten Baumständen, die für das Vorkom-
men der seltenen Käferart des Anhangs II der FFH-
Richtlinie Eremit für die Ausweisung als FFH-Gebiet 
„Parks in Oberneuland“ sowie als Lebensraum 
weiterer gefährdeter Käferarten maßgeblich sind, zu 
erhalten und zu entwickeln. In gleicher Weise sind 
auch die alten Baumbestände im Landschaftspark 
„Gut Hodenberg“, hier im Sinne des Artikels 10 der 
FFH-Richtlinie als Landschaftselemente zur Verbes-
serung des Zusammenhalts von Natura 2000, zu 
erhalten und zu pflegen.

•	 Die gestalterische Einbindung des Oberneulander 
Siedlungsrands und der Einzelgehöfte in die Land-
schaft durch Gärten, Obstwiesen und Gehölze ist zu 
erhalten und wieder zu entwickeln. Technische und 
großformatige Gebäudetypen wie z. B. Silos, Hallen 
oder Stallanlagen sollen strukturreich eingegrünt 
werden.

•	 Der Übergang der Siedlung in die freie Landschaft 
und die Umgebung der historischen Landschafts-
parks soll, wo dies im Einzelfall noch erforderlich 
ist, in Abstimmung mit den Grundeigentümern 
gestalterisch aufgewertet werden (Kulissenbildung, 
abwechslungsreiche Raumbildung, Offenhalten von 
Blickbeziehungen). 

•	 Die dörfliche Struktur mit Einzelgehöften und 
Großbaumbeständen im westlichen Randbereich soll 
auch als Zeugnis der historischen Kulturlandschaft 
bewahrt und unter Berücksichtigung von Subs-
tanz erhaltenden Nutzungen entwickelt werden. 
Siedlungserweiterungen sind auch zum Schutz der 
vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe und 
ihrer baulichen Entwicklung zu unterlassen.

•	 Als naturraumtypische Baumarten sind vorwiegend 
Buchen, Eichen, Hainbuchen und Birken zu verwen-
den.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die vorhandenen Wege sind aufgrund ihrer beson-

deren Bedeutung für die Naherholung zu erhalten 
und zu vernetzen. Der Siedlungsrandbereich in 
Oberneuland ist entlang dem Obersten Fleet und 
am Rethfeldsfleet bis zum Aumundsdamm für die 
Erholung zu erschließen. Durch diese attraktiven 
Wegeverbindungen zwischen Borgfeld und Ober-
neuland sind auch kleinere Rundwege in Ortsnähe 
möglich. Die für die Vogelwelt störempfindlichen 
offenen Grünlandbereiche sind dabei freizuhalten. 

Hinweise für die Umsetzung
Insbesondere für die sowohl als FFH-Schutzgebiet als 
auch als Gartendenkmal ausgewiesenen und für die 
Erholung bedeutsamen historischen Parkanlagen sind 
abgestimmte Nutzungskonzepte erforderlich.

Für das Gebiet der Oberneulander Feldmark existiert 
ein Landschaftsplanerisches Konzept (KÖLLING & 
TESCH 2004), das unter Beteiligung der Landwirtschaft 
und auf der Grundlage einer landwirtschaftlichen 
Betroffenheitsanalyse (GFL 2003) erarbeitet wurde. 
Die Darstellungen des Konzepts wurden in die weniger 
flächengenauen Ziel- und Maßnahmendarstellungen 
des Landschaftsprogramms (vgl. auch Plan 1) über-
setzt. Sie werden also durch das Landschaftsprogramm 
nicht verändert, sondern bestätigt. Bei der Umsetzung 
von Maßnahmen ist die jeweilige landwirtschaftliche 
Betroffenheit jedoch ggf. neu zu ermitteln. Beispiels-
weise herrscht inzwischen wegen der hohen Pacht-
flächennachfrage durch niedersächsische Biogas- und 
Milchviehbetriebe bei weiterhin bestehenden Bewirt-
schaftungsauflagen im angrenzenden NSG „Borgfelder 
Wümmewiesen“ und in anderen Schutzgebieten eine 
besondere Flächenknappheit. Das Gesamtverhältnis 
von Pacht- zu Eigentumsflächen in dem Gebiet beträgt 
3,5 zu 1. Die Pachtflächen haben eine entsprechend 
große Bedeutung für die Existenzsicherung der Betrie-
be (s. Kapitel 2.2.6). Weitere Hinweise zur Zusammen-
arbeit mit der Landwirtschaft gibt Kapitel 5.4.2.

Abb. 99
Oberneulander Feldmark



202 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 4 Ziel- und Maßnahmenkonzept

4.4.22 Timmersloher Feldmark (5.4)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Wümmeniederung Borgfeld – Oberneuland (BW) 
und Wesersandterrasse (WT); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Stader Geest (3)

Leitbild 2030
Die Timmersloher Feldmark im Übergangsbereich 
der Wesersandterrasse im Westen zur Borgfelder 
Wümmeniederung im Süden und Osten ist durch 
Landwirtschaft mit überwiegender Grünlandnutzung 
sowie eine durch Hofstellen, Hecken und Feldgehölze 
gegliederte Flur gekennzeichnet. Die Moorböden im 

Überschwemmungsgebiet werden als Dauergrünland 
genutzt. Kleinflächig eingestreut entwickeln sich auf 
nassen Standorten die naturraumtypischen Moor- und 
Bruchwälder sowie auf trockenen Standorten der Flug-
sandinseln Feldgehölze mit Buchen, Eichen und Birken.

Ziele
Ziele für die landwirtschaftlich genutzte Feldmark:
•	 Das klein strukturierte hecken- und feldgehölzreiche 

Landschaftsbild mit Gehöften, von Gräben durchzo-
genen Feldern, Wiesen und Weiden ist zu erhalten 
und zu entwickeln. Markante Einzelbäume und 
Baumreihen sind in Abstimmung mit den Bewirt-
schaftern durch Saumbiotope zu schützen.

•	 Der Grünlandanteil ist durch Umwandlung von 
Acker in Dauergrünland vorrangig auf Moorböden 
im Überschwemmungsgebiet zu erhöhen. 

•	 In leicht optimierbaren Teilbereichen, vorrangig in 
Senken auf Grünlandstandorten, soll die Herstellung 
dauerfeuchter Flächen (keine Überstauung) geför-
dert werden. 

•	 Auf den übrigen Grünlandstandorten ist ein Nut-
zungsmosaik unterschiedlich intensiver Bewirtschaf-
tungsformen hinsichtlich mineralischer Düngung, 
Mahdrhythmus und Viehbesatzdichte unter beson-
derer Berücksichtigung des Moorbodenschutzes 
angestrebt. Dafür ist die Extensivierung einzelner 
Teilflächen zu fördern. 

•	 Ein Netz von extensiv genutzten Acker- und Grün-
landrandstreifen ist zur Förderung von Biotop-
vernetzung und Artenreichtum für Pflanzen und 
Insekten zu entwickeln. 

•	 Das Grabensystem ist für die Be- und Entwässe-
rung funktionsfähig zu erhalten. Insbesondere die 
Bedeutung der Niedermoorgräben als Lebensraum 
und Vernetzungsstruktur für seltene und gefährdete 
Tier- und Pflanzenarten ist durch dauerhafte Was-
serstände und eine ökologische Grabenräumung 
zu fördern. In leicht optimierbaren Bereichen sind 
höhere Wasserstände in den Gräben auch durch 
Abkopplung vom lokalen Wassermanagement in 
Abstimmung mit den Bewirtschaftern herzustellen.

•	 Heckensysteme sind zu erhalten bzw. wieder herzu-
stellen und durch Saumbiotope zu schützen.

•	 Die Biotopvielfalt soll auch durch die Neuanlage von 
temporären Kleingewässern (Tümpeln) gefördert 
werden.

•	 Die z. T. bewaldeten Flächen der ehemaligen 
bäuerlichen Torfstiche sind als Zeugnisse früherer 
landwirtschaftlicher Kulturformen zu schützen. 
Nutzungen, die in den Boden eingreifen, sind zu 
unterlassen. 

•	 Als naturraumtypische Baumarten sind auf den mi-
neralischen Standorten vorwiegend Buchen, Eichen 
und Birken sowie auf den vermoorten Standorten 
Birken, Eichen und Erlen zu verwenden.

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Moorkörper mit naturnaher Bewaldung sind nach 

Möglichkeit wiederzuvernässen und der eigendyna-
mischen Entwicklung zu überlassen.

•	 Standortgerechte naturnahe Feldgehölze sind auf 
trockenen Standorten der Flugsandinseln als Tritt-
steinbiotope zu entwickeln und überwiegend einer 
eigendynamischen Waldentwicklung zuzuführen.
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Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die Nutzbarkeit des landwirtschaftlichen Wege-

netzes für die Erholung ist zu erhalten. Eine wei-
tergehende Erschließung für die Erholung ist nicht 
erforderlich.

•	 Das Freizeitwohnen im nordöstlichen Randbereich 
des Gebiets ist auf das in den Bebauungsplänen 
1134 (Gebiet westlich des Meiermoorwegs), 2394 
(Gebiet an der Straße Hinterm Moorlande und 
westlich des Landesschutzdeichs) und 1852 (zwi-
schen Hinterm Moorlande und Landesgrenze) fest-
gesetzte Maß zu begrenzen. Bei der Parzellierung 
vorhandener Grundstücke für den Bau zusätzlicher 
Wochendhäuser ist auf den Schutz der waldartigen 
Baumbestände zu achten.

Hinweise für die Umsetzung
Bei der Umsetzung der vorgenannten Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege kommt den 
landwirtschaftlichen Betrieben eine wichtige Rolle 
zu. Im Raum Timmersloh ist zu berücksichtigen, dass 
zahlreiche Hofstellen verstreut in der Landschaft lie-
gen. Dies führt zu einer Vielzahl hofnaher Flächen von 
besonderer betrieblicher Bedeutung. Eine bedeutende 
Zahl landwirtschaftlicher Betriebe aus Timmersloh 
leistet einen entscheidenden Beitrag zur Pflege der 
Kulturlandschaft im Naturschutzgebiet „Borgfelder 
Wümmewiesen“. Dabei erleichtert das Vorhandensein 
intensiv nutzbarer Flächen im Landschaftsschutzge-
biet eine extensive Bewirtschaftung von Grünland im 
Naturschutzgebiet. Für manche Betriebe wäre diese 
Nutzung von Extensivgrünland ohne die umgebende 
Landschaft wirtschaftlich nicht tragbar. Das Land-
schaftsschutzgebiet in Timmersloh ist daher vor allem 
geeignet für punktuelle und lineare Maßnahmen, die 
sich in die Bewirtschaftung integrieren lassen (z. B. 
Ergänzen von Hecken und Feldgehölzen, Randstrei-
fen, Aufweitung von Gräben), nicht jedoch für die 
Umsetzung flächenintensiver Maßnahmen, z. B. zur 
Kompensation von großflächigen Eingriffen. Weitere 
Hinweise zur Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft 
gibt Kapitel 5.4.2.

Sind bei einer Maßnahme negative Auswirkungen auf 
die Wasserhaltung und den Hochwasserschutz der 
besiedelten Gebiete Warf-Butendiek und Timmersloh 
nicht auszuschließen, ist der Wasserverband Borgfeld 
frühzeitig in die Planung einzubeziehen.

Abb. 100
Timmersloher  
Feldmark
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4.4.23 Borgfelder Kämpe und Kuhweide (6.1)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Wesersandterrasse Osterholz-Oberneuland-Borgfeld 
(WT) und Hamme-Wümme-Marsch (HW); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Stader Geest (3)

Leitbild 2030
Die Borgfelder Kuhweide ist ein Relikt der landwirt-
schaftlich geprägten historischen Kulturlandschaft 
im Übergangsbereich der Wesersandterrasse in die 
Wümmemarsch. Im Bereich Kreuzdeich haben sich 
naturnahe Auenbiotope (Flachgewässer, Röhrichte, 
Weidengebüsche) entwickelt. An die offenen Grün-
landflächen zwischen Hollerfleet und Kuhweideweg 

schließt sich bis zur Siedlung am Hamfhofsweg ein von 
Hecken und Gehölzen gegliedertes kleinstrukturreiches 
Grünland- und Ackergebiet an. An den Siedlungsrän-
dern befinden sich mehrere große Obstwiesen. Die 
Siedlung Borgfeld West ist durch Gehölze und die 
naturnah gestalteten randlichen Fleete gegenüber der 
Feldmark klar abgegrenzt.

Ziele
Ziele für die Grünland-Acker-Landschaft:
•	 Die landwirtschaftliche Nutzung ist bei einem über-

wiegenden Anteil der Grünlandflächen und Erhalt 
des Feuchtegradienten zu sichern. Blütenreiche 
Ackerrandstreifen und Wegraine sind für das Land-
schaftserleben und die Biotopvernetzung in Abstim-
mung mit den Bewirtschaftern zu entwickeln.

•	 Die Gräben und Fleete sind in ihrer Bedeutung für 
die Be- und Entwässerung, als wichtige Strukturele-
mente des Landschaftsbildes sowie als Lebensräume 
und Verbindungselemente für seltene, gefährdete 
und geschützte Tier- und Pflanzenarten mit dauer- 
hafter und ausreichend hoher Wasserführung zu 
erhalten und zu entwickeln.

•	 Der prägende Gehölzbestand im Süden am Lehester 
Deich und im Westen Am Großen Dinge ist auch 
zur Pflege des Landschaftsbilds zu erhalten und zu 
entwickeln.

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Der Bereich am Kreuzdeich ist im Rahmen von 

Kompensationsmaßnahmen als naturnaher Auen-
lebensraum mit einem Mosaik von Wasserflächen, 
Röhrichten und Weidengebüschen zu entwickeln.

•	 Die Wasserstände sind durch eine kontrollierte 
Zuwässerung aus der Wümme im Sinne der charak-
teristischen Auendynamik eines Tieflandflusses zu 
entwickeln.

•	 Die vorhandenen Waldflächen zwischen Kreuzdeich 
und Sportplatz sind zu erhalten und durch Neube-
gründung von standortgerechtem Buchen-Eichen-
Wald zu vergrößern und einer natürlichen Entwick-
lung zu überlassen.

Abb. 101
Borgfelder 
Kuhweide
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Ziele für Siedlungsränder:
•	 Der Siedlungsrand von Borgfeld West wird auf 

der Ostseite des Jan-Reiners-Wegs ausgebildet. 
Westlich des Jan-Reiners-Wegs beschränkt sich 
die Siedlungsentwicklung auf Lückenschlüsse auf 
der Nordseite des Hamfhofswegs bis in Höhe des 
Fohlenwegs. Dabei soll die Biotopvernetzung zur 
Wümmeniederung (u. a. für Fledermäuse) entlang 
dem Jan- Reiners-Weg und mindestens in einem 
weiteren von Bebauung frei zu haltenden Korri-
dor durch das Baugebiet erhalten bzw. optimiert 
werden.

•	 An den Siedlungsrändern sollen Gräben und Fleete 
sowie Gehölzstrukturen der früheren bäuerlichen 
Kulturlandschaft und früherer Siedlungsformen  
(Hecken, Alleen, Hofbäume, Parkbäume), insbe-
sondere Obstwiesen und Altbäume, auch durch die 
Förderung ihrer Pflege und Erneuerung erhalten 
sowie im Zuge neuer Ortsrandgestaltung wieder 
hergestellt werden.

Abb. 102
Borgfelder 
Kämpe

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Vorhandene Wege sind aufgrund der hohen Bedeu-

tung für die Naherholung in Ergänzung des regional 
bedeutsamen Wegenetzes am Wümmedeich und mit 
dem Jan-Reiners-Weg zu erhalten. 

•	 Die Erlebbarkeit dieses Bereiches ist durch Anlage 
von Rundwegemöglichkeiten mit begleitenden Maß-
nahmen zur Besucherlenkung zu verbessern. Das 
Wegenetz ist durch einen neuen Weg um die Kom-
pensationsflächen Kreuzdeich zu vervollständigen.

•	 Eine räumliche Ausweitung und Intensivierung der 
Nutzung der vorhandenen Sportflächen und  
-anlagen ist auszuschließen.
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4.4.24 Achterdiek (6.2)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen): Weser-
sandterrasse Osterholz-Oberneuland-Borgfeld (WT); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Stader Geest (3)

Leitbild 2030
Inmitten des heterogenen Siedlungsraumes im Bremer 
Osten ist der Achterdiek als offener, durch typische 
Elemente wie Hecken, Baumreihen und Gräben 
gegliederter Landschaftsraum der Wesersandterrasse 
erlebbar und für die natur- und landschaftsbezogene 
Erholung erschlossen. Den Rahmen bilden die Sied-
lungsränder im Norden und Westen, die dichte Eingrü-

nung der Bahnlinie im Osten und die Gehölzbestände 
im Süden. Der Achterdiek erhält seine besondere 
Bedeutung für die Erholung auch im Verbund mit  
dem Achterdiekpark, Achterdieksee, dem Lür-Kropp-
Hof, Hasses Park, Ikens Park und dem Golfplatz 
Oberneuland.

Ziele
•	 Die landwirtschaftliche Nutzung ist zu einem aus-

geglichenen Anteil von Grünland- und Ackerflächen 
zu entwickeln, Grünlandflächen sind bei möglichst 
extensiver Bewirtschaftung zu erhalten. Sie kann 
auch durch eine vielgestaltige gärtnerische Nutzung, 
gemeinschaftliche Formen der landwirtschaftlichen 
Produktion („Urban Farming“) oder eine freizeitori-
entierte parkartige Gestaltung und Nutztierhaltung 
ergänzt oder ersetzt werden, um den offenen Land-
schaftseindruck zu erhalten und den Erholungswert 
zu steigern.

•	 Zur Förderung von Wildkräutern und Insekten, 
zur Biotopvernetzung und zur Bereicherung des 
Landschaftsbilds sind blütenreiche Säume entlang 
von Hecken und Wegen sowie Ackerrandstreifen zu 
entwickeln.

•	 Gräben sind zu erhalten und bei ausreichenden 
Wasserständen zu entwickeln, Gehölzreihen und 
Hecken sind zu erhalten und in Abstimmung mit 
den Bewirtschaftern mit Saumstrukturen (Krautsäu-
me) zu versehen; die Biotopvielfalt ist wo möglich 
auch durch Grabenaufweitungen mit unbefestigten 
Flachufern zu erhöhen. 

•	 Die Kleingewässer sind insbesondere als Lebens-
raum für Amphibien, Libellen sowie als Standort für 
Wasser-, Pionier- und Verlandungsgesellschaften zu 
erhalten und zu entwickeln.

•	 Der historische Landschaftspark „Hasses Park/Ikens 
Park“ ist mit seinen alten Baumständen, die für das 
Vorkommen der seltenen Käferart des Anhangs II 
der FFH-Richtlinie Eremit, für die Ausweisung als 
Teil des FFH-Gebiets „Parks in Oberneuland“ sowie 
als Lebensraum vieler weiterer gefährdeter Käferar-
ten maßgeblich sind, zu erhalten und zu entwickeln.

•	 Bei Anpflanzungen sind als natur- und kulturraum-
typische Baumarten vorwiegend Buchen und Eichen 
sowie Obstbäume zu verwenden.

•	 Die Erschließung für landschaftsgebundene Erho-
lungsformen einschließlich Rad- und Reitwegen ist 
zu verbessern. Die Erschließung darf den angestreb-
ten naturnahen Charakter des Achterdieks nicht 
beeinträchtigen. Flächenhafte Bodenversiegelungen 
sind zu vermeiden.

•	 Angebote zum Naturerleben und zur Umweltbil-
dung in der Fläche (z. B. „Erlebniswald/Erlebnis- 
wiese“) im Einklang mit den Angeboten des Lür-
Kropp-Hofs sollen gefördert werden.

•	 Über naturnahes Begleitgrün von Erholungswe-
gen (z. B. Ikens Damm) und Gehölzstrukturen und 
trockene Säume entlang der Bahntrasse ist der 
Achterdiek ökologisch mit umgebenden Grünflä-
chen und Parks (u. a. Lür-Kropp-Hof) sowie mit der 
freien Landschaft zu vernetzen.
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Abb. 106
Achterdiek

Abb. 104
Kleingewässer

Abb. 105
Lür-Kropp Park

Abb. 103
Lür-Kropp Hof
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4.4.25 Osterholzer Feldmark (6.3)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen): Weser-
sandterrasse Osterholz-Oberneuland-Borgfeld (WT) 
und Hamme-Wümme-Marsch (HW); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Stader Geest (3)

Leitbild 2030
Die Osterholzer Feldmark markiert den Übergangs-
bereich von der Wesersandterrasse in der nördlichen 
Hälfte zu den Ausläufern des Blocklandes (Hamme-
Wümme-Marsch) in der südlichen Hälfte. Inmitten des 
Siedlungsraumes ist sie als weiter, in Teilen parkartig 
von Gehölzen gegliederter Landschaftsraum erleb-
bar. Während im nördlichen Teil eine kleinräumigere 
Strukturierung mit Großbaumreihen, einem Netz von 
Feldhecken mit hohem Schlehenanteil und kleinteili-
gem Wechsel von Feldern und Wiesen dominiert, ist 
der südliche Teil offener, gehölzärmer, aber mit einem 
standortbedingt höheren Grünlandanteil versehen. 

Eingestreut finden sich Kleingewässer und naturnahe 
Gräben. Im Norden und Osten formen Obstgärten 
und Viehweiden den dörflich geprägten bzw. um das 
Neubaugebiet parkartig gestalteten Siedlungsrand. In 
den westlichen und südlichen Randbereichen schirmen 
naturnahe Waldflächen die Feldmark gegenüber den 
angrenzenden Gewerbeflächen und Verkehrswegen 
ab. Teile der Feldmark sind für die ruhige Erholung 
erschlossen. Den Erholungswert steigern auch Naturer-
lebnisräume und touristische Angebote wie „Ferien auf 
dem Bauernhof“ und Reiterhöfe.

Ziele
Ziele für das Acker- und Grünlandgebiet:
•	 Die auf einer historischen Landnahmeform beruhen-

den langgestreckten Feldzuschnitte sind zu erhalten.
•	 Die landwirtschaftliche Nutzung der Feldmark ist 

unter Einbeziehung der Pferdehaltung beizube-
halten und auf Teilflächen zur Anreicherung des 
Landschaftsbilds und der Artenvielfalt in ihrer 
Intensität zu reduzieren; eine vielgestaltige gärt-
nerische Nutzung, gemeinschaftliche Formen der 
landwirtschaftlichen Produktion („Urban Farming“) 
oder freizeitorientierte parkartige Gestaltung und 
Nutztierhaltung können ergänzend hinzutreten, um 
den offenen Landschaftseindruck zu erhalten und 
den Erholungswert zu steigern.

•	 Das vernetzte Heckensystem als Brut- und Nah-
rungsraum für Vögel, Säugetiere, Amphibien und 
Insekten ist zu pflegen und abschnittsweise zu 
ergänzen.

•	 Zur Förderung von Wildkräutern und Insekten, zur 
Biotopvernetzung und Bereicherung des Land-
schaftsbilds sind blütenreiche Säume entlang von 
Hecken und Wegen sowie Ackerrandstreifen vorran-
gig in der nördlichen Hälfte auf den nährstoffarmen 
Standorten der Wesersandterrasse in Abstimmung 
mit den Bewirtschaftern zu entwickeln.

•	 Grünlandflächen sind zu erhalten, über das Gebiet 
verteilt sind einzelne Flächen durch extensivere Be-
wirtschaftung möglichst artenreich zu entwickeln. 

•	 In der südlichen Hälfte sind auf den Grünlandstand-
orten der Wümmemarsch vorhandene Ackerflächen 
so bald wie möglich in Grünland umzuwandeln.

•	 Gehölzreihen und Hecken (insbes. die ortstypischen 
Schlehenhecken) sind zu erhalten und in Abstim-
mung mit den Bewirtschaftern mit Saumstrukturen 
(Krautsäume) zu versehen. 

•	 Die randlichen Fleete und Kleingewässer sind zu 
erhalten und naturnah zu pflegen und mit dauer-
hafter und ausreichend hoher Wasserführung zu 
entwickeln.

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Im westlichen und südlichen Randbereich sind unter 

Wahrung des parkartigen Charakters des Gesamt- 
raums Waldstreifen aus Sukzession zu entwickeln.
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Ziele für Siedlungsränder:
•	 Der gewachsene Ortsrand des alten Dorfes Oster-

holz ist zur Pflege des Landschaftsbilds mit seinen 
dorftypischen Grünstrukturen zu erhalten bzw. 
bei einer Neubebauung landschaftsgerecht neu zu 
gestalten.

•	 Im Falle einer Neubebauung im Osten/Südosten 
soll der Übergang in die Landschaft in der Art eines 
„Stadtrandparks“, der bestehende Landschafts-
elemente und landwirtschaftlich genutzte Flächen 
integriert, Ausblicke in die Feldmark inszeniert 
und punktuelle Erholungsanreize bietet, gestaltet 
werden.

•	 Als natur- und kulturraumtypische Baumarten 
sind im Bereich des alten Dorfes Osterholz und im 
nördlichen Abschnitt von Ehlersdamm vorwiegend 
Buchen und Eichen sowie Obstbäume zu verwen-
den, zur Eingrünung des Siedlungsrands im Westen, 
Süden und Südosten sind vorwiegend die für die 
Flussmarsch typischen Baumarten Eiche, Ulme und 
Hainbuche zu verwenden.

•	 Die Biotopvernetzung zu anderen Grün- und Frei-
flächen im umgebenden Siedlungsraum sowie zur 
freien Landschaft soll, ggf. durch die Sicherung und 
Entwicklung von Trittsteinbiotopen in neuen Bauge-
bieten, erhalten und verbessert werden.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die Erschließung für landschaftsgebundene 

Erholungsformen einschließlich Fuß-, Rad- und 
Reitwegen ist zu verbessern (Hauptachsen z. B. als 
„Felderpromenaden“).

•	 Angebote zum Naturerleben und zur Umweltbil-
dung in der Fläche („Erlebniswald/Erlebniswiese“) 
sowie insbesondere im Zusammenhang mit den 
ansässigen landwirtschaftlichen Betrieben (z. B. 
Ferien auf dem Bauernhof, Ponyhof, Haltung alter 
Nutztierrassen) sollen gesichert und ihre Auswei-
tung unterstützt werden.

Abb. 107
Osterholzer Feldmark
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4.4.26 Rekumer Geest (7)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Rekumer Geest (RG)

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Stader Geest (3)

Leitbild 2030
Der unbesiedelte Bereich der Rekumer Geest teilt sich 
in eine Ackerflur, die durch arten- und blütenreiche 
Säume ökologisch vernetzt und durch Baumreihen und 
Hecken gegliedert ist, und ein ausgedehntes Misch-
waldgebiet, in das Relikte der historischen Heideland-
schaft eingebettet sind. Diese Heiden, Magerrasen und 
Dünen der Farger Heide sowie eingestreute nährstoff-
arme Kleingewässer und Heideweiher beherbergen 
eine große Vielfalt spezialisierter, seltener und gefähr-

deter Arten. Durch die Sichtbeziehung zwischen der 
nationalen Gedenkstätte Bunker Valentin und dem 
aufgegebenen Tanklager und ehemaligen Arbeitslager 
in der Farger Heide ist der historische Bezug zwischen 
diesen Landschaftsteilen erfahrbar. Für Erholungssu-
chende ist der Wald auch im Bereich des aufgege-
benen Tanklagers Farge auf ausgewiesenen Wegen 
zugänglich.

Ziele
Ziele für die Feldflur und die Heiderelikte:
•	 Die offene Feldflur ist zu einer vielfältigen, ökolo-

gisch vernetzten Ackerlandschaft mit Baumreihen, 
Feldgehölzen, Hecken, Alleen, Ackerrandstreifen, 
Heideflächen und verstreuten Waldflächen zu ent-
wickeln. Der Ausbau des nationalen Denkorts Bun-
ker Valentin und die Erlebbarkeit der verbliebenen 
Topografie der nationalsozialistischen „Rüstungs-
landschaft“ mit der Lagerstraße, der Hospitalstraße 
und dem Ort der ehemaligen Militär-, Zivil- und 
Zwangsarbeitslager im Bereich des aufgegebenen 
Tanklagers Farge ist zu berücksichtigen.

•	 Trockene Heiden (FFH-Lebensraumtyp (LRT) 2310) 
und feuchte Heiden (LRT 4010), Magerrasen und 
Dünen (LRT 2330) – z. B. in den Bereichen Eispohl/
Sandwehen, ehem. Tanklager Farge, ehem. Stand-
ortübungsplatz Schwanewede – sowie nährstoff-
arme Kleingewässer (LRT 2310 und 7150) und 
Heideweiher (LRT 3130) – z. B. Eispohl, Katzenpohl, 
Farger Heideweiher, Sandpohl – und deren benach-
barte Flächen sind u. a. im FFH-Gebiet „Heide und 
Heideweiher auf der Rekumer Geest“ als FFH-Le-
bensraumtypen und als Lebensräume seltener und 
gefährdeter Pflanzen- und Tierarten, wie z. B. der 
Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie Kammmolch, 
zu erhalten und zu schützen. Die Heideflächen sind 
außerdem als Relikte der früheren Bewirtschaf-
tungsform und zusammen mit den Magerrasen, 
Kleingewässern und Laubmischwäldern wegen ihres 
Erholungswerts (Heideblüte, besondere naturraum-
typische Eigenart und Vielfalt) zu erhalten. 

•	 Zur Erhaltung der nährstoffarmen Kleingewässer 
darf der schwebende Stauwasserkörper – auch 
durch weiter entfernte Bauvorhaben – nicht beein-
trächtigt werden. 

•	 Zur Verbesserung des Zusammenhangs des europä- 
ischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ kommt in 
der Rekumer Geest dem Erhalt der vorgenannten, an 

Nährstoffarmut und extensive Nutzung oder Pflege 
gebundenen Lebensraumtypen des Anhangs I der 
FFH-Richtlinie auch außerhalb des FFH-Gebiets eine 
sehr hohe Bedeutung zu. 

•	 Die Lagerstraße soll im Einklang mit der Konzeption 
für den Denkort Bunker Valentin als ruhiger, von 
Magerrasen oder Heide gesäumter Gedenkweg 
entwickelt werden. Zwischen dem Dach des Bun-
kers Valentin und den Standorten der ehemaligen 
Arbeitslager soll über die Lagerstraße hinweg eine 
ungestörte Sichtbeziehung geschaffen werden.

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Die Waldflächen im Bereich der Turnerstraße sowie 

des ehem. Tanklagers Farge sind im ökologischen 
Verbund mit den angrenzenden ausgedehnten 
Waldflächen auf niedersächsischem Gebiet zu 
erhalten bzw. zu standorttypischen Laub- und 
Mischwaldgesellschaften mit gestuften Waldrän-
dern zu entwickeln. Altbäume sind zu belassen, der 
Totholzanteil ist zu erhöhen, möglichst große Teile 
der öffentlichen Waldflächen sollen einer eigendy-
namischen Waldentwicklung überlassen werden. Als 
Erstinstandsetzung können nicht standortheimische 
Baumarten entnommen sowie Kiefern- und Fichten-
Monokulturen beseitigt werden, um eine natur-
raumtypische Naturverjüngung zu ermöglichen oder 
zu beschleunigen.

•	 Aus Abgrabungen entstandene Tümpel und 
Kleingewässer sind als vielfältige Ersatzstandorte 
für Kleingewässer, Dünen, Magerrasen und andere 
typische Lebensräume und für seltene und gefähr-
dete Arten wie z. B. Libellen und Amphibien zu 
erhalten; noch im Betrieb befindliche Abbauflächen 
sind bei Beendigung der Nutzung als strukturreiche, 
vielgestaltige Lebensräume mit Gewässern unter-
schiedlicher Größe anzulegen und weitgehend der 
natürlichen Entwicklung zu überlassen.
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Ziele für Siedlungsränder:
•	 Damit die Entwicklung des Waldes, naturnaher 

Waldsäume, der nährstoffarmen Heiden, Mager-
rasen und Kleingewässer und deren Wasserregime 
keinen Beeinträchtigungen, auch nicht durch 
Verkehrssicherungsmaßnahmen oder Naherholung 
unterliegt, hat die Bebauung ausreichende Abstän-
de mit Pufferzonen einzuhalten. 

•	 Der dörfliche Charakter der Siedlung Rekum mit 
Hofstellen, Obstgärten, alten Hofbäumen und tradi-
tionellen Einfriedungen soll bewahrt werden.

•	 Als naturraumtypische Baumarten sind vorwiegend 
Buchen sowie begleitend auch Eichen und Birken, in 
Gärten auch Obstbäume zu verwenden.

•	 Der Großbaumbestand entlang des Geestrandes ist 
wegen seiner Bedeutung für das Landschaftsbild, 
für die Naherholung und als Lebensraum zahlreicher 
Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Baulichkeiten 
im Bereich der Hangflächen sowie solche, die die 
Blickbeziehung auf den Geestrand stören, sind zu 
unterbinden. Vorhandene Baulichkeiten innerhalb 
eines 20 m breiten Schutzstreifens oberhalb der 
Böschungskante sind bei Gelegenheit zu entfernen.

 

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die Nutzbarkeit des landwirtschaftlichen Wegenet-

zes für die Erholung in der Feldflur ist zu erhalten. 
•	 Die nährstoffarmen Heiden, Magerrasen und Ge-

wässer beeinträchtigende Freizeitaktivitäten sind zu 
vermeiden und soweit erforderlich durch Besucher-
lenkungsmaßnahmen ökologisch verträglich zu 
ordnen.

•	 Durch den Wald auf dem Gelände des ehem. 
Tanklagers Farge ist unter Beachtung der erhöhten 
Sicherheitsanforderungen und der Vorkommen stör-
empfindlicher Arten mindestens ein ausgewählter 
vorhandener Weg für die Erholung zu öffnen.

Hinweise für die Umsetzung
Bei der Umsetzung der vorgenannten Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege kommt den 
landwirtschaftlichen Betrieben eine wichtige Rolle zu. 
In die vorherrschende intensive Milchviehhaltung wur-
de stark investiert. Der relativ hohe Ackeranteil von bis 
zu 35 % hat hohe Bedeutung für die Erzeugung von 
betriebseigenem Rindviehfutter. Vor diesem Hinter-
grund ist die Feldflur der Rekumer Geest vorwiegend 
für die Umsetzung linearer und punktueller Biotopver-
netzungsmaßnahmen geeignet (Randstreifen, Feldge-
hölze). Weitere Hinweise zur Zusammenarbeit mit der 
Landwirtschaft gibt Kapitel 5.4.2.

Nach Beendigung der militärischen Nutzung als Tank-
lager ist in Abstimmung mit der Bundesimmobilienver-
waltung eine ökologische Waldentwicklung mit mög-
lichst großem Naturwaldanteil anzustreben. Bei der 
Gestaltung der Zugänglichkeit ist auch auf eventuelle 
Gefahren aufgrund der erheblichen Altlasten auf dem 
Gelände zu achten (Wegeführung, Absperrungen). 

Im Einklang mit diesen Zielen gilt für das Natura 
2000-Gebiet (Plan 4) auch der Pflege- und Manage-
mentplan Heide und Heideweiher auf der Rekumer 
Geest.

Abb. 108, Rekumer Geest

Abb. 109
Farger Heide
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4.4.27 Vegesacker Geest (8)

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Vegesacker Geest (VG); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Stader Geest (3)

Leitbild 2030
Die Vegesacker Geest ist eine stark reliefierte Geest-
landschaft, deren naturräumliche Eigenart mit dem 
zur Weser ausgebildeten Steilhang, tief eingeschnit-
tenen Bachtälern, einer Vielzahl naturnaher Lebens-
raumstrukturen und Altbaumbeständen auch den 
Siedlungsbereich stark prägt. Die Geestbachtäler sind 
durch Feucht- und Nassgrünland sowie naturnahe 
Auenvegetation gekennzeichnete, durch Hecken und 
Gehölze gegliederte Talniederungen, durch die jeweils 
die naturnahen Fließgewässer Schönebecker Aue, Blu-
menthaler Aue und Beckedorfer Beeke fließen. In den 
Randbereichen der Täler wachsen naturnahe Laub-
wälder. Die landwirtschaftliche Nutzung ist extensiv, 

orientiert sich an den natürlichen und standörtlichen 
Gegebenheiten und sichert vorrangig den Erhalt der 
naturschutzfachlich wertvollen Arten- und Lebens-
gemeinschaften des Nass- und Feuchtgrünlandes. 
Die Ihle weist dank ausreichender Rückhaltung der 
Oberflächenabflüsse von Straßen und angrenzenden 
Siedlungsbereichen wieder ein annähernd natürliches 
Ablussregime, eine konstant gute Wasserqualität und 
abschnittweise naturnahe Ufer auf. Das Ruschdahl-
moor ist ein vermoorter Erdfalltrichter mit weitgehend 
offenen naturnahen Niedermoor- und Hochmoorberei-
chen sowie naturnahem Laubwald an den Hängen. 

Ziele
Ziele für Grünland und Gehölzbestände  
(Geestbachtäler):
•	 Das von Hecken durchzogene und durch Grünland 

und Fließgewässer geprägte Landschaftsbild der 
Geestbachtäler mit ihren randlichen Laubwäldern 
ist zu erhalten. Eine Verbuschung der Talräume 
wird durch die Nutzung als Wiesen und Weideland 
verhindert. Die besonderen topografischen Merk-
male sind auch durch die Ergänzung von Baumbe-
stand entlang der Talkanten zu betonen. Aus- und 
Durchblicke in die Bachtäler sind offen zu halten 
bzw. herzustellen.

•	 Die extensive Nutzung des Grünlands in den 
Geestbachtälern ist unter Beachtung der natürlichen 
und standörtlichen Gegebenheiten, wie z. B. hoher 
Bodenwasserstände, und als Lebens- und Nah-
rungsraum bestandsgefährdeter Tierarten sowie als 
Standort seltener Pflanzenarten zu erhalten und zu 
fördern.

•	 Bodenwasserabsenkungen mittels Drainage und die 
Beseitigung von Geländeunebenheiten, feuchten 
Senken, Quellbereichen, Gräben und Grüppen sind 
zu unterlassen.

•	 Die das Grünland gliedernden Hecken, Baumreihen, 
Gehölze (insbesondere Altholzbestände) und Säume 
sind zu erhalten und zu pflegen.

•	 Im Wätjens Park und um die Ökologiestation in 
Schönebeck sind die vorkommenden Buchen und 
Buchen-Eichen-Wälder und Gehölze zu erhalten 
und auf größerer Fläche, z. B. auch in Knoops Wald 
zu entwickeln.

Ziele für Landschaftsteile mit natürlicher Dynamik:
•	 Die Geestbäche sind als Lebensraum und Verbin-

dungselement mit typischer Auenvegetation wie 
Röhrichte, Hochstaudenfluren, Sümpfe, Weiden-
gebüsche und Feuchtwald zu erhalten und – wo 
dies mit dem Erhalt durchblickbarer Talräume 
vereinbar ist – naturnah zu entwickeln sowie unter 
Berücksichtigung der Natur- und Artenschutzzie-
le schonend zu unterhalten. Bei Gelegenheit sind 
Uferbefestigungen und andere bauliche Einengun-
gen der Gewässer zu beseitigen und ein 30m breiter 
Streifen beidseits der Ufer landschaftsgerecht neu 
zu gestalten.

•	 Für die Fischarten, u. a. des Anhangs II der FFH-
Richtlinie Fluss- und Bachneunauge, sowie die 
weiteren Gewässerorganismen ist die ungehinderte 
Durchwanderbarkeit der Geestbäche zu fördern.

•	 Die Sohlen und Ufer der Geestbäche sowie ihre 
Randstreifen sind in geeigneten Abschnitten der 
Eigendynamik zu überlassen.

•	 Die Wälder sind als naturnahe Laubwälder, vorwie-
gend als standörtlich verschiedene Buchenwald-
typen, auch für höhlenbrütende Vogelarten und 
Fledermausarten zu erhalten und zu entwickeln; 
insbesondere sind die alten Waldstandorte in 
Blumenthal („Im Löh“, Burgwall), in Schönebeck 
(Ökologiestation, Fichtenhof, Bömers Park) und in 
Burgdamm (Pellens Park, Marßel) einer natürlichen 
Waldentwicklung zu überlassen.

•	 Die Kleingewässer, Sumpf-, Röhricht-, und Ried-
biotope sowie die Säume und Hochstaudenfluren 
sind insbesondere als Lebensraum für Amphibien 
und Libellen sowie als Standort für Wasser-, Pionier- 
und Verlandungsgesellschaften zu erhalten und zu 
entwickeln.
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•	 Die Moorbereiche, insbesondere der Hochmoorbe-
reich des Ruschdahlmoors (Geotop), sind als weit-
gehend offene Moorflächen und als Lebensraum 
für seltene Hochmoorpflanzen zu erhalten und zu 
entwickeln.

•	 Sekundärlebensräume in Bodenabbaugebieten sind 
als strukturreiche Lebensräume durch naturnahe 
Gestaltung und Förderung natürlicher Sukzession zu 
entwickeln.

Ziele für Siedlungsränder:
•	 Die topographische Besonderheit des Rönnebecker 

Weserhanges ist mit seinem waldartigen Vege-
tationsbestand zu schützen. Erosionsfördernde 
Maßnahmen wie die Entfernung von Gehölzen, 
Aufschüttungen und Abgrabungen sowie die Er-
richtung von baulichen Anlagen sind auch in einem 
Schutzstreifen von 20 m oberhalb der Böschung zu 
unterlassen. Im Bereich der Geestbachtäler und des 
Ruschdahlmoors sind Bebauung und Gartennutzung 
auf das bestehende Maß zu begrenzen; ein durch 
Gärten und Gehölze entlang topografischer Linien 
markierter Siedlungsrand ist zu erhalten und zu 
entwickeln.

•	 Als naturraumtypische Baumarten sind, insbeson-
dere bei der Siedlungsrandgestaltung, außerhalb der 
Überflutungsbereiche der Fließgewässer vorwie-
gend Buchen sowie begleitend auch Eichen zu 
verwenden. In den Auen der Geestbäche und auf 
feuchteren Standorten in Aumund, Hammersbeck 
und Schönebeck sind vorwiegend Eichen, Eschen 
und Hainbuchen zu verwenden.

Ziele für die Zugänglichkeit zu Erholungszwecken:
•	 Die Erschließung der Geestbachtäler für die Er-

holung ist zu erhalten und durch Lückenschlüsse 
an Blumenthaler Aue und Beckedorfer Beeke zu 
verbessern.

•	 Die vorhandenen Wege und die Zugänglichkeit 
um das Schönebecker Schloss sind aufgrund ihrer 
besonderen Bedeutung für die Naherholung zu 
erhalten. 

•	 Bisher wenig erschlossene kulturhistorisch wertvolle 
Parkanlagen wie der Friedehorstpark sollen besser 
erlebbar werden.

Hinweise für die Umsetzung
Im Einklang mit diesen Zielen gelten die Darstellungen 
des angestrebten Zustands von Natur und Landschaft 
und die Festsetzungen der Zweckbestimmungen von 
Flächen und der erforderlichen Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen des Landschaftsplans Nr. 4 
„Schönebecker Aue“.

Abb. 111
Schönebecker Aue

Abb. 110
Halboffenes Geestbachtal

Abb. 112
Wald auf der  
Vegesacker Geest
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4.4.28 Huchtinger Geest (9, 10.9)44

Naturräumliche Landschaftseinheit (Bremen):  
Huchtinger Geest (HG); 

Naturräumliche Region (Niedersachsen und Bremen): 
Weser-Aller-Flachland (6) 

Leitbild 2030
Der nur mit einzelnen Gehöften bebaute Randbe-
reich der Huchtinger Geest (Brokhuchting) nördlich 
der Eisenbahnlinie ist ein durch Gehölze gegliederters 
Grünlandgebiet. Der nördliche Siedlungsrand von 
Huchting entlang der Bahnstrecke ist klar ablesbar. Die 
Geestlage Huchtings wird vor allem am östlichen zur 
Ochtumniederung abfallenden Siedlungsrand deut-

lich, der mit Obstbäumen und Gärten dörflich geprägt 
ist. Auf Freiflächen im Siedlungsbereich und rund um 
den Sodenmattsee sind für Geeststandorte typische 
nährstoffarme und blütenreiche Säume entwickelt. Als 
Leitbaumarten der Geest dominieren in Grünanlagen 
Eichen, Buchen und Birken.

Ziele
•	 Die landwirtschaftliche Nutzung nördlich der Eisen-

bahnstrecke ist zu erhalten; nährstoffarme, blüten-
reiche Randstreifen sind in Abstimmung mit den 
Bewirtschaftern zu entwickeln.

•	 Der Charakter der Geest soll durch den Erhalt bzw. 
die Pflege der Hecken, Kopfweiden und Baumbe-
stände betont werden. 

•	 Die Großbaumbestände um die Hofstellen sollen 
erhalten bleiben. Bei Abgängen sollen die natur-
raumtypischen Baumarten nachgepflanzt werden.

•	 Die Varreler Bäke ist auch südlich der Huchtinger 
Heerstraße nach einem grenzüberschreitenden 
Renaturierungskonzept wieder zu einem naturna-
hen Fließgewässer mit typischen Merkmalen eines 
Geestrandbaches, wie Ufergehölze, Steilufer und 
strukturreiche Gewässersohle, zu entwickeln.

•	 Der deutlich ablesbare Siedlungsrand Huchtings ist 
entlang der Eisenbahnlinie sowie zur Ochtumniede-
rung beizubehalten. Nach Osten soll die Eingrünung 

auch mit dorftypischen Obstgehölzen und Nutzgär-
ten erhalten und gefördert werden.

•	 Im Siedlungsbereich sind auf Grünflächen, temporä-
ren Brachen und entlang von Verkehrswegen nach 
Möglichkeit nährstoffarme Säume zu entwickeln.

•	 Wo geeignete Wuchsbedingungen herstellbar sind, 
sind als naturraumtypische Baumarten vorwiegend 
Buche und Eiche, begleitend auch Birke zu verwen-
den. 

•	 Der Sodenmattsee ist als mäßig eutrophes45 Still-
gewässer mit teils naturnahen Verlandungszonen 
sowie als Badegewässer zu erhalten.

•	 Das vorhandene Erholungswegenetz ist zu erhalten 
und hinsichtlich der Erlebbarkeit der Landschaft 
sowie der Anbindungen an Niedersachsen zu 
verbessern. Die zentralen Bereiche in Mittels- und 
Kirchhuchting sind attraktiver in die Brokhuchtinger 
Ochtumniederung anzubinden.

30 Da der größte Teil der Huchtinger Geest besiedelt ist, enthält dieses Kapitel auch die Ziele mit Naturraumbezug für den Siedlungsraum. Ergänzend sind  

 die Ziele für den besiedelten Bereich (Kapitel 4.4.29) zu berücksichtigen.
31 Aufgrund einer Änderung der bundesweiten Bewertungsmethode entspricht die aktuelle Einstufung des Sodenmattsees als „eutroph“ (vgl. Karte C)  

 der früheren Einstufung als „mesotroph“.

Abb. 113
Brokhuchting
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4.4.29 Siedlungsraum (10)
Aufgrund der besonderen Umweltbedingungen und 
der extremen Überprägung der natürlichen Standorte 
verschwimmt der Naturraumbezug in weiten Teilen 
des besiedelten Bereichs. Noch erhaltene Elemente der 
Naturlandschaft sind daher besonders zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln. Die Gestaltung von Grün- 
und Freiflächen in der Stadt kann sich jedoch nicht 
allein am Naturraumpotential orientieren, sondern 
sie muss zur jeweiligen städtebaulichen Situation und 
Nutzung passen. 

Umweltgerechte Siedlungsentwicklung
Im Kapitel 4.2 „Ziele für den Gesamtraum“ sind 
diejenigen Ziele mit einem „SR“ gekennzeichnet, die 
für eine umweltgerechte Entwicklung im besiedelten 
Bereich generell hohe Bedeutung haben. 

Im Folgenden werden ergänzende Ziele für räumli-
che Untereinheiten des Siedlungsraums formuliert. 
Bestimmte Zielaussagen können aus der naturräum-
lichen Eigenart heraus begründet werden (Ziele mit 
naturräumlichem Bezug). Die weiteren Ziele werden 
unabhängig von der jeweiligen naturräumlichen Land-
schaftseinheit einem Siedlungsstrukturtyp zugeordnet. 
Im jeweiligen Einzelfall ergänzen sich die drei Zielebe-
nen (Gesamtraum – Naturraum – Strukturtyp) und sind 
jeweils zusammen zu lesen. 

Ziele mit naturräumlichem Bezug
Die folgenden Ziele mit Naturraumbezug gelten für die 
in Plan 1 jeweils einer naturräumlichen Landschaftsein-
heit Bremens zugeordneten Siedlungsräume 10.1 bis 
10.9. 

Bei der Ausbildung des Siedlungsrands spielt die natur-
räumliche Charakteristik ebenfalls eine große Rolle. Die 
entsprechenden Ziele sind im Zusammenhang mit den 
Landschaftsräumen in den Kapiteln 4.4.1 bis 4.4.28 
jeweils im Abschnitt „Siedlungsrand“ formuliert.

Abb. 114 Landschaftsgerechter Siedlungsrand auf der Huchtinger Vorgeest
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Ziele umweltgerechter Siedlungsentwicklung mit naturräumlichem Bezug

Landschaftsraum Landschaftselemente,  
Erschließung für die Erholung

Boden, Relief Biotopvernetzung Leitbaumarten

10.1 Bremer  
Wesermarsch

Erhalt naturraumbedingter 
Siedlungsstrukturen, z. B. 
Ausrichtung an Grabennet-
zen, Erhaltung und Wieder-
herstellung von Durchblicken 
auf Weser und Lesum,
Verbesserung der Flussufer-
zugänglichkeit,
Anpflanzung und Pflege von 
Kopfweiden,
Erkennbarmachen des frühe-
ren Getelaufs in den Orts-
teilen Peterswerder/Hastedt, 
Gete, Riensberg u. Horn bis 
zur Kl. Wümme

Schutz relikti-
scher Marschen- 
bzw. Auen-
standorte, z. B. 
in Grünanlagen, 
an Gewässern 
und in Sied-
lungsteilen, die 
nicht aufgehöht 
wurden 
(z. B. Siedlung 
Grolland, Wolfs-
kuhlenpark, 
Weidedamm III)

Erhalt der Grabensyste-
me und Wiederherstellen 
offener Entwässerungs-
gräben, Verbesserung 
der Durchgängigkeit für 
Gewässerorganismen, 
Erhöhung des Anteils 
naturnaher Ufer o. rena-
turierter Uferabschnitte, 
Erhalt und Wiederher-
stellung von Teichen u. 
Tümpeln („Trittsteinbio-
tope“), 
möglichst extensive 
Gründeichpflege

Weide, Eiche, 
Ulme, Esche, 
Erle

10.2 Weseraue Weide, Eiche, 
Hainbuche, 
Ulme, Esche, 
Erle

10.3 Hamme-
Wümme-
Marsch 
(Blockland)

Weide, Eiche, 
Hainbuche, 
Ulme (Vahr, 
Osterholz); 
Eiche, Esche, 
Erle (Borgfeld, 
Horn-Lehe)

10.4 Bremer 
Düne32

Erhalt und Wiederherstellung 
von Sichtbeziehungen zu 
historischen Bauwerken auf 
der Bremer Düne, sowohl 
mit Fernwirkung (St. Petri 
Dom) als auch im Nahbereich 
(Dorfkirchen, Dorffriedhöfe),
Erhalt und Ergänzung von 
Baumreihen/Alleen an den 
Heerstraßen in Walle-Grö-
pelingen und Hemelingen-
Arbergen, die den Verlauf der 
Bremer Düne markieren 

Erhalt von Res-
ten des natür-
lichen Reliefs 
(z.  B.
Oslebshauser 
Park, Asendorfs 
Berg in Hemelin-
gen),
Entsiegelung von 
Sandböden und 
Nutzung ihres 
Versickerungs- 
potentials 

Erhöhung des Anteils 
trockener, extensiv 
gepflegter Gras- und 
Staudenfluren in Grün-
anlagen, an Verkehrswe-
gen, in Baulücken und 
auf Stadtbrachen

Buche, Eiche, 
Birke, als 
Pionierbaumart 
auch Kiefer

10.5 Wümme- 
niederung33 

Integration naturraum-
typischer Elemente in die 
Grünflächengestaltung 
(Gräben, Teiche, Auengebü-
sche, feuchte Staudenfluren, 
Kopfweiden)

Wie 10.1 Wie 10.1 Eiche, Hain- 
buche, Buche

10.6 Wesersand-
terrassen

Erhalt der historischen Hof-
anlagen und der Altbaumbe-
stände, 
weitere Öffnung der parkarti-
gen Gärten um die Landgüter 
für die Allgemeinheit, 
Erhalt der Baumreihen z. B. 
an Lilienthaler Heerstr. u. 
Oberneulander Landstr., die 
den oberen Rand der Sand-
terrasse markieren

Entsiegelung von 
Sandböden und 
Nutzung ihres 
Versickerungs- 
potentials

Erhalt der Grabensyste-
me und Wiederherstellen 
offener Entwässerungs-
gräben, Verbesserung 
der Durchgängigkeit für 
Gewässerorganismen. 
Erhöhung des Anteils 
trockener, extensiv 
gepflegter Gras- und 
Staudenfluren (Ruderal-
vegetation)

Buche, Eiche

Tab. 13

32 ausführliche Zielformulierung im Kapitel 4.4.18
33 (nur Osterholz-Tenever u. Gewerbegebiet östl. d. Hans-Bredow-Str.)
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Ziele umweltgerechter Siedlungsentwicklung mit naturräumlichem Bezug

Landschaftsraum Landschaftselemente, 
Erschließung für die Erholung

Boden, Relief Biotopvernetzung Leitbaumarten

10.6 Wesersand-
terrassen

Erhalt der historischen  
Hofanlagen und der Altbaum-
bestände, weitere Öffnung 
der parkartigen Gärten um 
die Landgüter für die Allge-
meinheit, 
Erhalt der Baumreihen z. B. an 
Lilienthaler Heerstr. u. Ober- 
neulander Landstr., die den 
oberen Rand der Sandterrasse 
markieren

Entsiegelung von 
Sandböden und Nut-
zung ihres Versicke-
rungspotentials

Erhalt der Gra-
bensysteme und 
Wiederherstellen 
offener Entwäs-
serungsgräben, 
Verbesserung der 
Durchgängigkeit für 
Gewässerorganis-
men. Erhöhung des 
Anteils trockener, 
extensiv gepflegter 
Gras- und Stauden-
fluren (Ruderalve-
getation)

Buche, Eiche

10.7 Rekumer 
Geest

Erhalt der Blickbeziehungen 
zur Rekumer Mühle,
Schaffung einer ungestörten 
Sichtbeziehung zwischen dem 
Dach des Bunkers Valentin 
und der Lagerstraße bis zu 
den Flächen der ehemaligen 
Arbeitslager auf der Reku-
mer Geest (Denkort Bunker 
Valentin).
Erhalt und Ergänzung der 
Baumreihen an Rekumer und 
Schwaneweder Str., die den 
Geestrandverlauf markieren

Bodenentsiegelung 
zur Nutzung des Ver-
sickerungspotentials,
Hervorhebung topo-
grafischer Merkmale, 
wie z. B. des sicht-
baren Höhenver-
sprungs zur Rekumer 
Marsch, Freihalten 
der Geländekante von 
Bebauung

Wie 10.4 Buche, Eiche, 
Birke, als 
Pionier- 
baumart auch 
Kiefer

10.8 Vegesacker 
Geest

Erhalt des „Waldsiedlungs-
charakters“ in den Bereichen 
mit hohem Altbaumbestand,
Erhalt der Blickbeziehungen 
zum Geesthang und zu alten 
Ortskernen am Geestrand 
(z. B. Dorfkirche in Lesum), 
Sicherung von Wald- und 
Heiderelikten der Geestland-
schaft, z. B. in Rönnebeck 
zwischen Cranzer Straße und 
Striekenkamp,
Verbesserung der Erlebbarkeit 
der Geestbäche durch Wege-
erschließung und Sichtschnei-
sen 

Bodenentsiegelung 
zur Nutzung des Ver-
sickerungspotentials,
Hervorhebung topo-
grafischer Merkmale 
der Geest, Heraus-
stellen der steilen 
Geestkante durch 
Erhalt der Waldkrone 
und Vermeidung einer 
baulichen Verdich-
tung

Beseitigung von 
Querbauwerken 
und baulicher Ein-
engung der Geest-
bäche, Öffnung 
verrohrter Abschnit-
te, Renaturierung 
von Uferzonen.
Im Übrigen wie 
10.4

Buche, Eiche,
in Bachtälern 
Eiche, Esche,  
Hainbuche 

10.9 Huchtinger 
Geest
(s.a. Kap. 
4.4.28)

Erhalt des historischen Orts-
kerns von Kirchhuchting mit 
Altbäumen und Obstgärten 
am Geestrand,
Erhalt und Ergänzung der 
Baumreihen an der Huchtin-
ger Heerstraße, die den obe-
ren Geestrand markiert

Bodenentsiegelung 
zur Nutzung des Ver-
sickerungspotentials,
Herausstellen des 
Geestrandes zum Park 
links der Weser durch 
Erhalt des eindeutigen 
Siedlungsrandes

Wie 10.4 Buche, Eiche

Tab. 13
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Abb. 115
Zentrumsbebauung

Siedlungsstrukturtypen
Die folgenden Luftaufnahmen geben einen Eindruck 
von den Siedlungsstrukturtypen, für die anschließend 
Ziele aus freiraumplanerischer Sicht formuliert werden. 
Die Fotos repräsentieren nicht in Gänze den angestreb-
ten Zustand. Sie zeigen jedoch bereits vorhandene 
positive Ausprägungen, wie
•	 die Wasserlage und die Wallanlagen um die  

Zentrumsbebauung der Altstadt (Abb. 115)
•	 begrünte Innenhöfe der Bremer Haus-Blockbe-

bauung in der Neustadt (Abb. 116)
•	 große Freiflächen mit reichem Gehölzbestand um 

die Zeilen- und Hochhausbebauung in der Neuen 
Vahr (Abb. 117)

•	 Altbaumbestand in Ortskernen und in Bereichen 
mit Einzelhausbebauung, wie z. B. um die Kirche in 
Arsten und im Mittelgrund der Abb. 118

•	 Einzelhausbebauung mit großen Gärten, z. B. in 
Lesum (Abb. 119)

•	 vernetzende Grünstrukturen an Böschungen von 
Verkehrswegen, wie der Magerrasen an der Eisen-
bahnlinie in Mahndorf (Abb. 120)

•	 die naturnahe Eingrünung und offenen Entwässer- 
ungssysteme des Gewerbeparks Hansalinie  
(Abb. 121).
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Abb. 116
Blockrandbe- 
bauung, Bremer 
Haus-Bebauung

Abb. 117
Zeilen- und 
Hochhausbebauung
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Abb. 119
Einzelhaus- 

bebauung mit  
parkartigen Gärten

Abb. 118 
Einzel- und Reihen- 

hausbebauung, 
historische Sied-

lungskerne
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Abb. 121 
Gewerbeflächen

Abb. 120
Verkehrswege
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Ziele für Siedlungsstrukturtypen
Ein Siedlungsstrukturtyp erzeugt bestimmte Frei-
raumstrukturen, die wiederum großen Einfluss auf die 
Ökologie und die Nutzbarkeit der Freiräume haben. 
Einige der in Kapitel 4.2 mit „SR“ („Siedlungsraum“) 
gekennzeichneten Ziele für den Gesamtraum lassen 
sich daher für bestimmte Siedlungsstrukturtypen kon-
kretisieren bzw. haben in diesen ein erhöhtes Gewicht. 
Diese Schwerpunktziele gelten jeweils zusätzlich zu 
den gesamträumlichen und den naturräumlichen 
Zielen. 

Die Verbreitung der Siedlungsstrukturtypen in Bremen, 
denen die nachfolgenden Schwerpunktziele zugeord-
net werden, zeigt Plan 1.

Zentrumsbebauung (Altstadt, Stadtteilzentren) und 
Einrichtungen des Gemeinbedarfs
•	 Einbringen grüngestalterischer Elemente zur Erhö-

hung der Aufenthaltsqualität, insbesondere von 
Stadtplätzen, Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen, 

•	 Betonung von Stadtraumkanten und Wiederherstel-
lung von Block- und Platzrändern durch Baumrei-
hen,

•	 Begrünung von Parkplätzen, Höfen, Brandwänden 
und Fassaden,

•	 Beseitigung unnötiger Bodenversiegelung auf 
Parkplätzen, in Straßenräumen, Höfen und Grünan-
lagen,

•	 Wiederherstellung von Vorgärten als Pflanzflächen 
mit ortstypischer Einfriedung,

•	 Verwendung ortstypischer Pflanzen bei der Grün-
gestaltung, z. B. bei einseitiger Dominanz von 
Platanenbeständen möglichst Ersatz durch die 
naturraumtypischen Leitbaumarten,

•	 Begünstigung der Naturentwicklung auf Brachflä-
chen und in Baulücken bis zu einer plangemäßen 
Bebauung,

•	 Rückhaltung des Regenwassers von Dächern sowie 
von anderen geeigneten Flächen und Versickerung 
zur Grundwasserneubildung,

•	 Entwicklung von Konzepten zur Mehrfachnutzung 
und Öffnung von Gemeinbedarfsflächen für die 
Allgemeinheit. Von öffentlichen Einrichtungen soll 
eine Vorbildwirkung für ökologische Gestaltung und 
Nutzung ausgehen.

Alte Siedlungskerne
•	 Erhalt und Wiederherstellung historischer Freiraum-

strukturen (z. B. Dorfplätze, Friedhöfe, Hofgehölze, 
Baumreihen und andere großkronige Baumbestän-
de, Nutzgärten, Obstwiesen, Ruderalfluren) und 
ihrer räumlichen Bezüge (Kirchwege, Blickpunkte) 

•	 Förderung der stadträumlichen Wirkung histori-
scher Gebäude durch die Freiraumgestaltung unter 
Verwendung ortstypischer Pflanzen und Grünstruk-
turen

•	 Erhalt und Standortsicherung von Altbäumen
•	 Wiederherstellung von Vorgärten als Pflanzflächen 

mit ortstypischer Einfriedung
•	 Schaffung von Nist- und Nahrungsmöglichkeiten 

für typische „Kulturfolger“ unter den Vögeln (z. B. 
Schwalben, Spatzen, Mauersegler), Kleinsäugern 
(z. B. Bilche) und Insekten (z. B. Bienen, Schmetter-
linge), z. B. durch Begrünung von Gebäuderücksei-
ten, Nisthilfen, offene Bodenstellen und naturnahe 
Kleinstrukturen.

Blockbebauung/Bremer Haus – Gebiete
Wie Zentrumbebauung mit den folgenden Schwer-
punkten:
•	 Entsiegelung und Begrünung von Innenhöfen,
•	 Förderung der Verwendung von Obstgehölzen in 

den Innenhöfen (in den schmal parzellierten Bremer 
Haus – Gebieten typischerweise Birnbäume),

•	 Entsiegelung und Gestaltung der Vorgärten mit 
ortstypischen Pflanzen und Einfriedungen (z. B. 
schmiede- und gusseiserne Zäune, Naturstein- 
mauern, geschnittene Hecken).

Zeilen- und Hochhausbebauung 
•	 Zusammenhängende landschaftliche Gestaltung 

und Pflege der Abstandsflächen im Sinne der 
ursprünglichen städtebaulichen Gesamtkonzepti-
on der jeweiligen Siedlung unter Berücksichtigung 
heutiger Nutzungsanforderungen,

•	 Eindeutige gestalterische Zuordnung privat und 
gemeinschaftlich nutzbarer Freiflächen zu den 
jeweiligen Wohneinheiten,

•	 Gestalterische Einbindung von Mietergärten und 
anderen einer Nutzergruppe vorbehaltenen Frei-
flächen in die ansonsten offene, landschaftliche 
Gestaltung der Gesamtanlagen,

•	 Entwicklung von markanten Landschafts- und 
Stadtbildelementen zur Verbesserung der Raumglie-
derung (z. B. Gewässerränder, Grünzüge, Blick-
punkte), insbesondere an Straßen und Plätzen,

•	 Abwechslungsreiche Raumbildung und Lichtfüh-
rung durch verschiedenartige Vegetationsstrukturen 
(z. B. lockere Baumgruppen im Wechsel mit dichten 
Unterpflanzungen, Gebüschen, Staudensäumen, 
Liegewiesen),
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•	 Entwicklung ausgewählter Bäume und Baumgrup-
pen zu Altbaumbeständen,

•	 Erhalt, Pflege und Wiederherstellung kulturland-
schaftlicher Elemente wie Hecken, Teiche, Obstbäu-
me, blütenreiche Wiesen auf den Abstandsflächen,

•	 Förderung des Anbaus traditioneller Nutz- und Zier-
pflanzen in Mieter- und Gemeinschaftsgärten,

•	 Förderung einer bodenbedeckenden Krautschicht 
sowie von Kraut- und Gebüschsäumen der  
Gehölzbestände, auch durch ökologische Grünflä-
chenpflege,

•	 Entsiegelung von Gehweg- und Straßenrändern 
sowie unnötig versiegelter Freifläche,

•	 Verkehrsberuhigung und Einrichtung von Spiel-
straßen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
und Nutzbarkeit der Freiflächen für Erholung und 
Kinderspiel.

Einzel- und Reihenhausbebauung
•	 Markante Grüngestaltung von Haupterschließungs-

straßen mit großkronigen Bäumen oder Bäumen mit 
auffälliger Blüte oder Herbstfärbung

•	 Verkehrsberuhigung und Einrichtung von Spiel-
straßen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
und Nutzbarkeit der Freiflächen für Erholung und 
Kinderspiel

•	 Gestaltung nachbarschaftlich nutzbarer Freiflächen 
•	 Entsiegelung von Gehweg- und Straßenrändern 

sowie unnötig versiegelter Freifläche
•	 Insbesondere bei Einzelhausbebauung mit großen 

Gartengrundstücken:
 – Sicherung, Pflege und Entwicklung von großkroni-

gen Baumbeständen und Altbaumbeständen
 – Förderung der Verwendung hochstämmiger 

Obstbäume
 – Sicherung und Wiederherstellung natürlicher 

standörtlicher Prägungen (marschentypische 
Tümpel, nasse und feuchte Wiesen bzw. trockene 
Dünenstandorte)

Industrie- und Gewerbegebiete, Hafengebiete
•	 Flächensparende Erschließung und mehrgeschossige 

Bauweise,
•	 Verminderung der Bodenversiegelung, insbesondere 

auf Stell- und Lagerflächen,
•	 Offene Entwässerungs- und Regenrückhaltesysteme 

bzw. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen mit 
begrünten Uferzonen,

•	 Begrünung von Dächern und Fassaden,
•	 Sichtschutzpflanzungen im Bereich von landschafts-

bildbeeinträchtigenden Flächennutzungen,
•	 Zulassen der temporären Naturentwicklung auf un-

tergenutzten Flächen sowie auf Brachflächen bis zur 
Verwirklichung der plangemäßen Nutzung (Natur 
auf Zeit),

•	 Schaffung magerer Rohbodenstandorte auf Depo-
nien und Zwischenlagern von Schlacken und Böden 
(nicht mit Oberboden abdecken) und Naturentwick-
lung als Zwischennutzung,

•	 Integration wertvoller Ruderalbiotope in die Neu-
planung von Flächen (z. B. ruderalisierte Gleisan-
lagen, artenreiche Saumbiotope) und Verzicht auf 
gärtnerische Gestaltung von Ruderalflächen, 

•	 Schaffung sonstiger Nist- und Nahrungsmöglichkei-
ten für typische „Kulturfolger“ unter den Vögeln 
(z. B. Schwalben, Spatzen, Mauersegler), Klein-
säugern (z. B. Bilche) und Insekten (z. B. Bienen, 
Schmetterlinge), z. B. durch Nisthilfen, offene 
Bodenstellen und andere naturnahe Kleinstrukturen,

•	 Grünverbindungen für den Fuß- und Radverkehr, 
z. B. entlang naturnah gestalteter Vorfluter oder 
begrünter Erschließungsstraßen, vorrangig in Ge-
werbegebieten, die zwischen Wohn- und Naherho-
lungsgebieten liegen.

 
Verkehrsflächen
•	 Pflege und Entwicklung geschlossener Alleen und 

Baumreihen an bedeutsamen Straßen und Plätzen,
•	 Extensivierung der Pflege und Zulassen von Natur- 

entwicklung im Begleitgrün von Straßen und 
Schienenwegen, soweit mit der Verkehrssicherheit 
vereinbar; keine gärtnerische Gestaltung von Bö-
schungen und angrenzenden Brachflächen,

•	 Bei Neuanlagen keine Abdeckung von Böschun-
gen mit Oberboden, sondern Schaffung magerer 
Rohbodenstandorte, wo dies sinnvoll ist (z. B. 
auf südexponierten Böschungen und wenn keine 
optische Abschirmung durch eine Gehölzpflanzung 
vorgesehen ist),

•	 Aktiver Lärmschutz an Autobahnen und Schienen-
wegen gegenüber hoch belasteten Bereichen des 
Wohnumfeldes und der Erholung,

•	 Flughafen Bremen: Erhalt der floristischen Bedeu-
tung des artenreichen mesophilen Grünlands auf 
den Hindernisfreiflächen durch Fortsetzung des 
Grünlandmanagements im Einklang mit den Sicher-
heitsanforderungen des Flugbetriebs.34

Für die weiteren Siedlungsstrukturtypen Dörfliche 
Siedlungsgebiete (Blockland, Niedervieland und Wer-
derland) und Freizeitwohnsiedlungen (Blockland und 
Timmersloh) sind spezielle Ziele im Zusammenhang 
mit den jeweiligen Landschaftsräumen in den Kapiteln 
4.4.1 bis 4.4.28 formuliert.

34 Diese bestehen vor allem in der Gewährleistung der Entwässerung und dem Fernhalten flugsicherheitsrelevanter Vogelarten (Stellungnahme Flughafen  

 Bremen GmbH v. 28.05.2014). Zu den Entstehungsbedingungen des Grünlands s. Kap. 2.1.5.11
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Die örtlichen Ziele und Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege werden in Plänen und 
Tabellen (Anhang B) dargestellt. Plan 1 enthält das 
vollständige räumliche Konzept der Ziel- und Maßnah-
menbereiche, auf das die Maßnahmen für die Erho-
lung (Plan 2) und das Biotopverbundkonzept (Plan 3) 
zurückgreifen. 

4.5.1 Zielkategorien der Bereiche allgemeiner sowie 
besonderer Bedeutung
Örtliche Ziel- und Maßnahmenbereiche sind in Plan 1 
abgegrenzte Bereiche mit einheitlicher Zielbestimmung. 
Dies können Bereiche besonderer oder allgemeiner 
Bedeutung sein.
Plan 1 ordnet die Bereiche besonderer Bedeutung den 
Zielkategorien 
•	 S = Vorrangige Sicherung, 
•	 S/E = Sicherung/Entwicklung und 
•	 E = Vorrangige Entwicklung zu. 
Einen Überblick über die räumliche Verteilung der Ziel-
kategorien gibt die Textkarte 4.5-1, die auch in Plan 1 
eingefügt ist.

4.5 Örtliche Ziel- und  
Maßnahmenbereiche (Plan 1)

Textkarte 4.5-1: Zielkategorien
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Abb. 122
Zielkategorien Naturschutz und Landschaftspflege
Anteile am Gebiet der Stadtgemeinde Bremen gemäß Textkarte 4.5.1

 Vorrangige Sicherung (S)

 Teilbereiche von S mit Verbesserungsbedarf (Se)

 Sicherung und Entwicklung (S/E)

 Vorrangige Entwicklung (E)

 Umweltanforderungen an andere vorrangige Nutzungen (UN)

5.015 ha
(15,8 %)

302 ha
(0,9 %)

16.142 ha
(50,7 %)

8.887 ha
(27,9 %)

1.489 ha
(4,7 %)
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Die Zuordnung zu den Zielkategorien erfolgt auf der 
Grundlage der Zustandsanalyse (vorhandene Werte 
und Funktionen, Entwicklungspotentiale, Beeinträch-
tigungen und Gefährdungen gem. Kapitel 3) und 
planerischer Entscheidung über die aus Naturschutz-
sicht angestrebte Entwicklung der Teilbereiche (Ziele 
für die Landschaftsräume gem. Kapitel 4.4). Die für die 
Zuordnung der Maßnahmenbereiche jeweils maßgeb-
lichen Gründe und die Zielbiotopkomplexe für jeden 
Bereich sind in Tabelle 2 im Anhang B aufgeführt. 
Innerfachliche Zielkonkurrenzen, z. B. zwischen Arten-
schutz und Erholungsplanung, die bei diesem Konkre-
tisierungsschritt auftreten können, werden entschieden 
(s. Ergebnis der strategischen Umweltprüfung,  
Kapitel 6). 

Das Ziel- und Maßnahmenkonzept (Plan 1 mit Textkarte 4.5-1)
•	 fasst die Bewertungen der Schutzgüter Arten und Biotope,  

Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild/Erholung  
zusammen

•	 klärt naturschutzinterne Zielkonflikte, die sich aus der  
Einbeziehung aller Schutzgüter und der Erholung ergeben

•	 stellt die angestrebte räumliche Entwicklung des Gebiets für 
die biologische Vielfalt, den Naturhaushalt und die Erholung 
integriert dar.

Zielkategorien der Bereiche besonderer Bedeutung 
Die Zielkategorie S (Vorrangige Sicherung) umfasst die 
für den Naturschutz wertvollsten Gebiete mit hoher 
bis sehr hoher Funktionsfähigkeit. Diese hochwertigen 
Flächen sind auch weiterhin durch naturschutzkonfor-
me Nutzung, Pflege und Management in ihren Funk-
tionen vorrangig zu sichern. Es handelt sich vielfach 
um Kernflächen des Biotopverbunds (darunter auch als 
Grünland genutzte Kernflächen des Wiesenvogelschut-
zes und bedeutsamer Vogelrastgebiete), Grünanlagen 
und Parks mit Altbaumbestand sowie sehr gut ausge-
prägte natürliche oder naturnahe Biotope.

Einzelne dieser hochwertigen Bereiche, die aufgrund 
einer akuten Beeinträchtigung dringenden Verbes-
serungsbedarf aufweisen, sind in Textkarte 4.5-1 in 
der Kategorie Se (Vorrangige Sicherung mit Verbes-
serungsbedarf) dargestellt (z. B. das teilentwässerte  
Ruschdahlmoor, verbuschende Magerrasen, verlanden-
de Kleingewässer (Valentinwildnis), durch Angelnut-
zung gestörte Teiche auf dem Stahlwerkegelände).

Die Kategorie S/E (Sicherung/in Teilen Entwicklung) 
umfasst Bereiche, deren hohe Bedeutung für Natur-
schutz und Landschaftspflege zu sichern ist, die aber in 
Teilbereichen oder hinsichtlich bestimmter ökologischer 
Parameter noch entwicklungsbedürftig sind. Durch 
Pflege und Bewirtschaftung (z. B. von Grünland) soll 
ein gewünschter ökologischer Zustand erhalten oder 
herbeigeführt werden. Sukzessionsflächen sind hier 

zugeordnet, wenn sie noch wenig entwickelt sind und 
ggf. weiterer Initialmaßnahmen bedürfen. In dieser 
Zielkategorie befindet sich ein großer Teil der Biotop-
verbundflächen, die nicht Kernflächen sind, lineare Ver-
netzungselemente wie Deiche, Fleete und Böschungen, 
Schutzgebiete und Kompensationsflächen mit weiterem 
Entwicklungsbedarf sowie Waldflächen auf der Reku-
mer Geest, die sich zum Teil noch als Kiefern-Mono-
kulturen darstellen, auf denen durch den Unterbau von 
Laubhölzern aber bereits eine naturnähere Entwicklung 
eingeleitet worden ist.

Die Kategorie E (Vorrangige Entwicklung) umfasst 
Bereiche mit Verbesserungsbedarf einer oder mehrerer 
Landschaftsfunktionen in Gebieten mit beeinträchtigter 
und gefährdeter Funktionsfähigkeit, insbesondere des 
Bodens und des Wasserhaushalts oder mit Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbilds oder der biologischen 
Vielfalt. Die festgestellten Beeinträchtigungen sollen 
schrittweise durch Nutzungsanpassungen oder land-
schaftspflegerische bzw. grünordnerische Maßnahmen 
reduziert werden, soweit dies nach Abwägung aller 
Belange im Einzelfall möglich ist. Diese Bereiche sind 
aufgrund ihrer ökologischen Aufwertbarkeit auch 
grundsätzlich für Kompensationsmaßnahmen sowie 
für die Einrichtung von Flächenpools für vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen geeignet, wobei die tatsächliche 
Flächenverfügbarkeit bedarfsabhängig im Zuge weiterer 
planerischer Konkretisierung zu prüfen ist (s. Kap. 5.2.9).

Ziele für die Bereiche allgemeiner Bedeutung 
Bau- und Verkehrsflächen des Flächennutzungsplans 
Bremen 2015 (SUBV 2014f) sind in Plan 1 als Bereiche 
allgemeiner Bedeutung dargestellt.35 Dabei werden 
Gebiete mit relevanter Wohnfunktion (Wohnbauflächen 
und Gemischte Bauflächen) nach ihrer vorherrschenden 
Bebauungsstruktur unterschieden. 

In den Bereichen allgemeiner Bedeutung gilt zunächst 
die Zielkategorie UN (Umweltgerechte Nutzung). Die 
gemäß dem Flächennutzungsplan zulässigen Nut-
zungen genießen grundsätzlich Vorrang, sollen aber 
umweltgerecht, d. h. auch unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Ziele des Landschaftsprogramms erfolgen. 
Diese allgemeinen Ziele sind textlich in Kapitel 4.4.29 
den jeweiligen Naturräumen und Siedlungsstrukturty-
pen zugeordnet. Durch deren Darstellung in Plan 1  
lassen sich die Ziele auch räumlich grob zuordnen. 
Kleinräumige Wechsel der Siedlungsstrukturen sind 
allerdings auf dieser Planungsebene nicht darstellbar.

Wo besondere Grün- und Freiraumfunktionen die Be-
reiche allgemeiner Bedeutung überlagern, sind diese in 
ihrer jeweils besonderen Ausprägung bei der städtebau-
lichen Entwicklung zu berücksichtigen. Es handelt sich 
um kulturhistorisch wertvolle Landschaftselemente und 
Baustrukturen alter Siedlungskerne (UN-S) oder durch-

35 Es sei denn, ein hier dargestellter Biotopkomplex erscheint aufgrund stärkerer Generalisierung im Flächennutzungsplan nicht. Die Darstellung z. B.  

 von kleineren Waldflächen im Landschaftsprogramm, wo der Flächennutzungsplan Wohnbaufläche vorsieht, ist somit kein inhaltlicher Widerspruch.  

 Solche differenzierteren Darstellungen in Plan 1 beruhen meist auf bestehenden Festsetzungen in Bebauungsplänen, nach Waldrecht  

 (Ersatzaufforstung) oder Fachplanungsverfahren (Kompensationsmaßnahmen).
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grünte Siedlungsbereiche mit hoher bis sehr hoher Be-
deutung für das Erleben von Naturraumbezug, Kultur- 
und Stadtbaugeschichte (Ortsbild/Landschaftsbild), für 
die innerstädtische Biotopvernetzung und das Stadtklima 
im inneren Grünring bzw. Alleenring (UN-S/E). 

Die Kategorie UN-E (Besonderes Verbesserungspoten-
tial für eine umweltgerechte Nutzung) weist zum einen 
auf Potentiale für die Verbesserung des Stadtklimas in 
den am stärksten versiegelten und von Überwärmung 
betroffenen Stadtbereichen hin (Kap. 3.4.2). Beson-
ders in diesen Bereichen, aber auch im übrigen von 
Überwärmung betroffenen Stadtgebiet (Karte D) sollen 
Entsiegelungs- und Begrünungspotentiale für eine An-
passung an die Klimaerwärmung insbesondere bei der 
Bauleitplanung berücksichtigt werden. Zum anderen 
kennzeichnet die Kategorie UN-E Großwohnsiedlun-
gen mit bisher mäßiger Grünausstattung, die aber 
aufgrund großer Freiflächenanteile ein Potential für die 
Entwicklung von Altbaumbeständen haben. 

Zulässige Nutzungen schränkt die Darstellung der 
Verbesserungspotentiale nicht ein. Über die Berück-
sichtigung in der Bauleitplanung hinaus sollen sie 
Unternehmen, Haus- und Grundeigentümer für Entsie-
gelungs- und Begrünungsmaßnahmen sowie die Pflege 
und Entwicklung von Großbäumen an geeigneten 
Standorten sensibilisieren und einen gezielten Einsatz 
etwaiger öffentlicher Fördermittel unterstützen.

4.5.2 Zielbiotopkomplexe in Bereichen besonderer 
Bedeutung sichern und entwickeln
Plan 1 zeigt für die Bereiche besonderer Bedeutung 
für Natur und Landschaft die im jeweiligen Bereich flä-
chenmäßig vorherrschend zu sichernden bzw. zu ent-
wickelnden Zielbiotopkomplexe. Die entsprechenden 
Maßnahmen, ergänzt durch Maßnahmen für weitere 
Zielbiotope oder Nutzungen auf untergeordneter Flä-
che, sind der Tabelle 2 des Anhangs B zu entnehmen.

Die örtlichen Maßnahmenbereiche bedürfen einer 
weiteren Konkretisierung und Abstimmung, die nicht 
auf der Ebene des Landschaftsprogramms geleistet 
werden kann. Hierzu sind sowohl landschaftsplaneri-
sche Konzepte bzw. Pflege- und Managementpläne für 
Teilräume notwendig als auch detailliertere Untersu-
chungen, um z. B. wasserrechtliche Genehmigungen 
zu erreichen oder einzelne Betroffenheiten auf jeweils 
aktuellem Stand festzustellen. Die Darstellungen des 
Landschaftsprogramms lassen bewusst Spielräume 
für eine inhaltliche und räumliche Konkretisierung. 
Hinweise auf zu überwindende Umsetzungshindernisse 
und besonders zu beachtende Belange, die von Be-
hörden, Verbänden und allgemeiner Öffentlichkeit im 
Neuaufstellungsverfahren gegeben wurden, sind in die 
Erläuterungen der Maßnahmen im Anhang B, in die 
Hinweise zur Umsetzung in Kapitel 4.4 und bezüglich 
der Landwirtschaft in Kapitel 5.4.2 eingearbeitet. Vor 
der Umsetzung einzelner Maßnahmen werden Grund-
eigentümer, Nutzer und andere potentiell Betroffene 
erneut beteiligt.

Abb. 123

Abb. 124Siedlungsstrukturtypen und Grünflächen
Anteile am Siedlungsraum gem. Plan 1

 Einzel- und Reihenhausbebauung

 Industrie, Gewerbe, Hafen, Verkehr

 Freifläche

 Block- und Blockrandbebauung, Bremer Haus-Bebauung

 Zentrumsbebauung, Flächen für Gemeinbedarf

 Zeilen- und Hochhausbebauung

 Grünflächen (Erholung) mit vielfältigen Biotopstrukturen

 Erholungsflächen mit vielfältiger gärtnerischer Nutzung

 Gewässer

1.290 ha
(7,4 %)

89 ha
(0,5 %)

710 ha
(4,1 %)

5.465 ha
(31,3 %)

1.578 ha
(9,0 %)

1.470 ha
(8,4 %)

5.508 ha
(31,6 %)

784 ha
(4,5 %)

541 ha
(3,1 %)

Zielbiotopkomplexe in der freien Landschaft
Anteile gem. Plan 1

 Offene Grünland-Graben-Komplexe

 Extensive Grünlandnutzung

 Übrige Bereiche

 Strukturreiche Grünlandgebiete

 Naturnahe Wälder/Gehölzbestände

 Natürliche, eigendynamische Weiterentwicklung (Sukzession)

 Grünflächen (Erholung) mit vielfältigen Biotopstrukturen

 Strukturreiche Acker-Grünlandgebiete

 Erholungsflächen mit vielfältiger gärtnerischer Nutzung

 Naturnahe Fließgewässer/-habitate einschließlich Ufer

 Naturnahe Stillgewässer

 Röhrichte, Sümpfe, feuchte Hochstaudenfluren

 Heiden und Magerrasen

 Hochmoore

 Nährstoffarme Kleingewässer, „Heideweiher”

326 ha
(2,3 %)620 ha

(3,4 %)
4 ha
(0,0 %)

134 ha
(0,9 %)

11 ha
(0,1 %)

159 ha
(1,1 %)

840 ha
(5,8 %)

899 ha
(6,2 %)

500 ha
(3,5 %)

658 ha
(4,6 %)

1.512 ha
(10,5 %)

2.091 ha
(14,5 %)

1.221 ha
(8,5 %)

629 ha
(4,4 %)

4.817 ha
(33,4 %)
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Auf die im Plan 1 dargestellte Reduzierung von Beein-
trächtigungen durch Windkraftanlagen, Freileitungen, 
Bodenabbau und Erholungsverkehr geht Kapitel 4.5.4 
ein. Im Folgenden wird ein Überblick über die Maß-
nahmenbereiche zur Sicherung und Entwicklung der 
Zielbiotopkomplexe gegeben.

Den größten Raum der freien Landschaft sollen in  
Bremen auch weiterhin die landwirtschaftlichen  
Nutzflächen bei vorherrschender Grünlandnutzung  
einnehmen. Die Grünlandgebiete bleiben in der 
Marschenniederung typischerweise offen, d. h. 
Gehölzstrukturen werden auf einzelne markante 
Bäume beschränkt, die die Weite der Niederung nicht 
unterbrechen. Als Voraussetzung für die herausra-
gende Bedeutung des Bremer Feuchtgrünlandrings 
als Vogelrast- und Brutgebiet und für das Erleben der 
typischen Marschenlandschaft soll das Grünland als 
prägende Nutzungsform erhalten und in bestimmten 
Teilbereichen, soweit es zur Erreichung der Schutzziele 
erforderlich ist, wieder extensiver und artenreicher 
entwickelt werden. 

In den offenen Grünland-Graben-Gebieten der 
Wesermarschen, des Blocklandes, der Oberneulander 
Wümmeniederung und der zentralen Oberneulander 
Feldmark ist vorwiegend die großflächige Wiesen- 
und Weidenutzung mit einem Mosaik verschiedener 
Nutzungsintensitäten und -rhythmen bei ausgepräg-
ten Feuchtegradienten und mit dem verzweigten, 
naturnah unterhaltenen Grabensystem zu erhalten 
und insbesondere durch Agrarumweltmaßnahmen 
in Kooperation mit den landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftern zu fördern. Dabei geht es vor allem darum, 
Düngung, Beweidungsdichte, Mahdtermine, Be- und 
Entwässerung und andere Bewirtschaftungsmaßnah-
men auf Teilflächen mit den ökologischen Erfordernis-
sen abzustimmen.

Gründeiche sind als potentielle Vernetzungsstrukturen 
für Arten des mesophilen Grünlands dargestellt. Ihr 
Artenreichtum soll durch eine zumindest abschnittwei-
se weniger intensive Pflege, wie sie der Deichverband 
rechts der Weser schon praktiziert, befördert werden. 

Eine vorherrschend extensive Grünlandnutzung bei 
hohen oberflächennahen Grundwasserständen ist 
in der Borgfelder Wümmeniederung, im Hollerland, 
in der östlichen Hälfte des Werderlandes, im Über-
schwemmungsgebiet der Hemelinger Weseraue und in 
künstlichen Poldern mit gezieltem Be- und Entwässe-
rungsmanagement wie in Brokhuchting schon vorhan-
den. Sie zu erhalten, hat eine hohe fachliche Priorität 
(Zielkategorie S). Die extensive Bewirtschaftung ist 
vielfach durch bestehende Schutzgebietsverordnun-
gen oder Kompensationsauflagen näher definiert. 
Zusätzliche zusammenhängende Bereiche extensiver 
Grünlandnutzung sieht das Landschaftsprogramm, 
abgesehen von der bereits durch die Bauleitplanung 
festgesetzten Kompensationsmaßnahme im Vordeich-

gelände Hemelingens, nur noch in den Burgdammer 
Wiesen als potentiellem Kompensationsraum vor. Aus 
Gründen des Boden- und Klimaschutzes soll zudem der 
Anteil extensiven nassen Grünlandes auf Moorstand-
orten in Borgfeld und Oberneuland erhöht werden, 
soweit dies mit der Existenzsicherung der Betriebe dort 
vereinbar ist (vgl. Kap. 4.5.3).

In den Randbereichen der Wesersandterrasse in Borg-
feld, Oberneuland und Osterholz gehen die offenen 
Grünlandgebiete typischerweise in strukturreicheres 
Grünland über, dessen zum Teil parkartige Gliederung 
durch Gehölzstrukturen erhalten und ergänzt werden 
soll. Wo die Mineralbodenstandorte aus der vermoor-
ten Niederung herausragen und keine Überschwem-
mungsgefahr besteht, sind auch Ackerflächen stand-
ortgerecht. Vor allem in der Osterholzer Feldmark und 
in der Arberger und Mahndorfer Marsch sowie auf 
der Rekumer Geest ist der ackerfähige Flächenanteil 
größer, so dass diese Bereiche als strukturreiche Acker-
Grünland-Gebiete mit einem standortgemäßen Anteil 
an Grünlandflächen zu entwickeln sind. Zum Erhalt 
des Strukturreichtums in beiden Landschaftstypen ist 
der traditionelle Bestand an Hecken und Feldgehölzen 
zu pflegen bzw. angelehnt an vorhandene Struktu-
ren wieder herzustellen. Artenreiche Randstreifen an 
Äckern, Wegen und Gewässern sollen zur Biotopver-
netzung und zum Landschaftserleben beitragen. Obst-
wiesen über 3.000 m² (BUND Landesverband Bremen 
2011) sind wegen ihrer besonderen Bedeutung für 
Landschaftsbild und Artenvielfalt hervorgehoben.

Die Ziele für die Fließgewässerentwicklung knüpfen 
an die Gewässerstrukturkartierung (s. Karte A) an, 
wobei eine Zuordnung zur Kategorie „Entwicklung“ 
nur erfolgt, wo Renaturierungen größerer Abschnitte 
grundsätzlich möglich und fachlich sinnvoll erscheinen. 
Aus Maßstabsgründen sind im Plan 1 nur die natür-
lichen Fließgewässer sowie die künstlichen Gewässer 
mit größerem Einzugsbereich (Gewässernetz nach 
WRRL) als solche hervorgehoben. Da die meisten 
Fließgewässer in Bremen mehr oder weniger aus-
gebaut oder künstlich angelegt sind, überwiegt die 
Kategorie S/E deutlich. Zwar sind hier aufgrund der 
Nutzungssituation keine naturnahen Verhältnisse, aber 
zumindest lokale Uferrenaturierungen im Sinne des 
Konzepts „Lebensader Weser“ (BIOCONSULT 2006b) 
machbar, wie z. B. ein Rückbau von Steinschüttungen 
bis auf die Fußsicherung. Wo Uferabschnitte nicht zu 
Sand- oder Schlickufern zurückgebaut werden können, 
sollen Bauweisen unter Einbeziehung von Pflanzen wie 
Röhrichte, Weiden und anderen Vegetationsstadien 
der natürlichen Sukzession (ingenieurbiologische Bau-
weisen) angewendet werden. 

An Weser und Lesum ist eine Wiederherstellung natür-
licher Fließgewässerstrukturen einschl. eines gedämpf-
ten, naturnahen Tidenhubs vor allem in den Bereichen 
möglich, in denen Plan 1 Nebengewässer darstellt. 
Naturnahe Nebengewässer können außerdem dort 
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entstehen, wo der Plan eigendynamische Entwicklung 
vorsieht (z. B. am Steindamm in Burgdamm). Durch 
Absenkungen von Uferwällen und Beseitigung von 
Sommerdeichen können sich naturnahe Uferzonen und 
die von periodischen Überschwemmungen abhängigen 
Auenlebensräume bilden.

Von den Stillgewässern sind im Landschaftsprogramm 
nur die Seen vollständig dargestellt. Kleinere Stillge-
wässer sind nur bei besonderer planerischer Relevanz 
gekennzeichnet (Punktsymbol). Ihr Erhalt und ihre 
Vermehrung an geeigneten Standorten ist Gegenstand 
teilräumlicher Konzepte, so z. B. die Wiederherstel-
lung von verlandeten Kleingewässern mit besonderer 
Artenschutzbedeutung. Grundsätzlich sollen sich Seen, 
Braken, Kolke, Tümpel, nicht mehr genutzte Teiche 
und andere Stillgewässer sowie die Badegewässer 
abseits der Badestrände natürlich entwickeln. Sie sollen 
sich eigendynamisch entwickelnde Verlandungszonen 
und eine dem Gewässertyp und seinem naturraumty-
pischen Nährstoffhaushalt entsprechende Unterwas-
servegetation aufweisen. Um dies zu initiieren, werden 
Uferverbauungen beseitigt und steile Ufer unter 
Wasser abgeflacht.

Nährstoffarme Lebensräume sind in der heutigen 
übermäßig durch Stickstoffeinträge belasteten Land-
schaft äußerst selten und höchst empfindlich ge-
genüber weiteren Einträgen (s. Textkarte 3.5-1). In 
Bremen sind die Magerrasen und Heiden der Rekumer 
Geest, der trockenen Spülfelder in Mittelsbüren und 
Hasenbüren, der Insel Lankenau und der Mahndorfer 
Binnendüne sowie nährstoffarme Feuchtbiotope wie 
der einzige Hochmoorrest in Bremen, das Ruschdahl- 
moor, und die Heideweiher in Farge vorrangig zu 
sichern. Vorhandene Beeinträchtigungen (u. a. Kate- 
gorie „Se“ in Textkarte 4.5-1) sind zu reduzieren. 
Diese raren Biotope sind wesentlich für den Erhalt der 
naturraumtypischen Tiere und Pflanzen der Geest und 
der Bremer Düne. 
Auf den Spülfeldern ist eine Waldentwicklung über-
wiegend nur in den niedrigeren Randbereichen zuzu-
lassen, auch um die Beeinträchtigung der Vogelschutz-
gebiete in den offenen Marschen nicht durch noch 
höhere Strukturen zu verschärfen.

Röhrichte und Sümpfe sind im Bremer Niederungs-
gebiet natürlicherweise weit verbreitete Biotope, die 
heute nur noch auf Restflächen gut ausgeprägt sind. 
Wertbestimmend ist eine dauerhafte Überstauung. Wo 
sie in den dargestellten Flächen fehlt, ist sie vorrangig 
zu entwickeln. Der Plan sieht diesen Biotoptyp vor, wo 
die weitere Sukzession zum Feuchtwald durch Pflege-
eingriffe (Gehölzentnahme) aufgehalten werden soll, 
z. B. innerhalb der für Wiesen- und Rastvögel offen zu 
haltenden Grünlandgebiete oder auch am Lesumufer 
vor Knoops Park, wo freie Blicke in die Landschaft 
erhalten bleiben sollen. 

Die Darstellung von Sukzessionsflächen (Flächen 
für natürliche Vegetationsabfolgen) beinhaltet die 
ungestörte Naturentwicklung zum standortgemäßen 
Wald. Dabei ist auf feuchten Standorten mit länger 
andauernden Stadien aus Röhrichten und verstreuten 
Weidengebüschen zu rechnen, die sich langfristig dort, 
wo nicht aus Gründen des Hochwasserschutzes oder 
der Schifffahrtsfunktion eingegriffen werden muss, zu 
natürlichen Weidenauwäldern entwickeln werden. Es 
ist aufgrund der gebietsbezogenen Schutzziele z. B. 
zur Sicherung der Artenvielfalt zu entscheiden, ob 
die Röhricht-Stadien unbeeinflusst bleiben oder im 
Einzelfall Initialmaßnahmen zur Beschleunigung der 
Waldsukzession eingeleitet werden sollen.

Größere Lebensraumkomplexe mit natürlicher Dy-
namik sollen sich vor allem auf Auenstandorten 
entwickeln. Auf den Vorländern der Unteren Wüm-
me, der Lesum und der Weser zwischen Farge und 
Ochtummündung, im Neustädter Hafenpolder und 
an der Huchtinger und Grollander Ochtum befinden 
sich bereits wertvolle Bereiche oder die Naturentwick-
lung ist eingeleitet. Die Vermehrung von Flächen mit 
eigendynamischer Entwicklung ist vor allem in der 
Lesumniederung und an einigen Uferbereichen der 
Weser geplant. 

Das Entwicklungsziel „Naturnahe Wälder und Gehölz-
bestände“ bedeutet, dass standortgerechte Wälder 
mit im Naturraum heimischen Baumarten erstmals 
aufgeforstet (z. B. im Vordeichsgelände der Arberger/
Mahndorfer Marsch) oder im Bestand umgebaut wer-
den (z. B. auf der Rekumer Geest). Zur Förderung der 
Naturnähe soll nicht in den Boden- und Wasserhaus-
halt eingegriffen werden. Vielmehr soll eine Naturent-
wicklung der Bestände so weit wie möglich zugelassen 
werden. Dies wird nach und nach zu einem steigenden 
Alt- und Totholzanteil führen. Dargestellt sind Gehölz-
bestände ab einer Größe von 2 Hektar. Solche sind 
in aller Regel auch als Wald im Sinne des Waldgeset-
zes anzusprechen, in denen das Betreten auf eigene 
Gefahr geschieht und Besucher mit waldtypischen 
Gefahren (z. B. herabfallenden Ästen) rechnen müssen. 
Innerhalb dieser Flächen können auch andere waldty-
pische Biotope vorkommen, wie z. B. Waldlichtungen 
mit Wiesen, Kleingewässern oder Sümpfen. Waldar-
tige Gehölzbestände, die innerhalb von Grünanlagen 
liegen und aufgrund intensiver Erholungsnutzung einer 
erhöhten Verkehrssicherungspflicht unterliegen, gehen 
in der Darstellung als Grünanlage auf (z. B. Wätjens 
Park, Bürgerpark). 

Böschungen mit Gehölzstrukturen und ruderalen Säu-
men, meist entlang von Bahntrassen und Autobahnen, 
sind vor allem wegen ihrer Biotopvernetzungsfunktion 
dargestellt.36 Eine dichte Bestockung mit Gehölzen ist 
hier nicht immer das Ziel. Krautige, oft blütenreiche 

36 Die symbolische Darstellung liegt mittig auf den Verkehrsflächen und differenziert maßstabsbedingt nicht zwischen ein- oder  

 beidseitigen Vernetzungsstrukturen.
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Saumstrukturen sind für die Biotopvernetzung ebenso 
wichtig, so dass sich die Strukturen abwechseln und 
durchmischen dürfen. Alleen und Baumreihen sind 
dargestellt, wenn sie wegen ihres Alters sehr hohe 
Bedeutung für das Ortsbild und den Artenschutz haben 
(Zielkategorie „S“) oder aus Erholungssicht entwickelt 
werden sollen (s. Anhang B Tab. 4 zu Plan 2) und 
gleichzeitig für Arten potentiell bedeutsam sind.

Neue Waldflächen sollen insbesondere auf dargestell-
ten Sukzessionsflächen, auf umgewandelten Klein-
gartenflächen im Bremer Westen sowie in Teilen der 
Hemelinger Weseraue entstehen. Sich selbst überlas-
sene Waldflächen sind abseits von Erholungswegen in 
einigen Naturschutzgebieten, teilweise im Komplex mit 
Sümpfen und Gewässern möglich. „Naturwälder“ mit 
einer vollständig eigendynamischen Entwicklung sollen 
perspektivisch 15 % des gesamten Waldbestands in 
der Stadtgemeinde Bremen ausmachen. Aufgrund 
ihrer Größe und Lage geeignete Bereiche sind in Plan 1 
gekennzeichnet.

Grünflächen sind als innerstädtische Erholungsräume, 
als Lebensräume für wild lebende Tiere und Pflanzen 
sowie als Kaltluftproduktions- und -leitbahnen zu 
erhalten und zu pflegen. Entwicklungsziele sind sowohl 
die nutzergerechte, dem demografischen und sozialen 
Wandel folgende Unterhaltung und Ausstattung der 
vorhandenen Grünanlagen als auch die Steigerung 
ihrer ökologischen Funktionsfähigkeit durch vielfältige 
Biotopstrukturen. Angestrebt ist eine naturnahe Anlage 
und extensive Pflege, soweit dies mit dem vorrangigen 
Erholungszweck und einem eventuellen Gartendenk-
malwert vereinbar ist. Ihre bioklimatische Funktion soll 
durch Vermeidung von Austauschbarrieren innerhalb 
und gegenüber angrenzender Bebauung berücksichtigt 
werden. Die Neuanlage von öffentlichen Grünflächen 
soll nur noch in besonderen Einzelfällen, vorrangig 
zum Schließen von Lücken im ortsteilübergreifenden 
Erholungswegenetz und als Ausgleich in Gebieten mit 
unterdurchschnittlicher Grünversorgung und niedrigem 
Sozialindex sowie im Zusammenhang mit Neuerschlie-
ßungen, z. B. in der Überseestadt und in der Arberger 
Marsch erfolgen (s. Kap. 4.7). 

Durch eine eigene Darstellung hervorgehoben sind 
die Erholungsflächen mit vielfältiger gärtnerischer 
Nutzung, zu denen die Kleingartenanlagen und andere 
Erholungsflächen mit hohem Anteil gärtnerischer 
Nutzung gehören. Sie sind in ihrem Bestand zu sichern 
und den zukünftigen Erholungsbedürfnissen der städti-
schen Bevölkerung anzupassen. Als besonderer Beitrag 
zur biologischen Vielfalt sollte die Kultivierung hoch-
stämmiger Obstbäume alter Sorten in diesen Anlagen 
erhalten bzw. wieder belebt und gefördert werden. 

Als sonstige lineare Grünstrukturen sind kleinere  
Fließgewässer und schmale Grünanlagen sowie gem.  
Plan 2 vorhandene und geplante Grünverbindungen 

4.5.3 Leistungen des Naturhaushalts sichern 
und entwickeln
Die Maßnahmen zur Sicherung des Naturhaushalts 
sind zunächst auf die Schutzgüter Wasser, Boden und 
Luft/Klima bezogen (z. B. Verbesserung der Wasser-
güte, Verminderung von Treibhausgasemissionen). Sie 
haben einen direkten Nutzen für den Menschen, und 
zwar sowohl in materieller Hinsicht (z. B. Verminde-
rung der Kosten für die Trinkwasseraufbereitung) als 
auch für den Erholungswert von Natur und Landschaft 
(z. B. Baden in sauberem Wasser). Die Leistungen 
des Naturhaushalts sind aber auch Voraussetzungen 
für die biologische Vielfalt (z. B. in Gewässern). Die 
Zuordnung zu Bereichen besonderer oder allgemeiner 
Bedeutung trifft die Legende zu Plan 1.

Wasser/Wasserhaushalt
Für den vorsorgenden Hochwasserschutz sind die 
nachrichtlich übernommenen festgesetzten Über-
schwemmungsgebiete und die darüber hinaus dar-
gestelten bei HQ 25 überschwemmungsgefährdeten 
Flächen (s. Kap. 3.3.4.2) von Bebauung und flächiger 
Versiegelung frei zu halten, so auch die Ochtumnie-
derung in Brokhuchting und in der Leester Marsch. 
Auch die Hochwasserrückhaltefunktion der dargestell-
ten Grünflächen (Sportplätze) im tidebeeinflussten 
Überschwemmungsgebiet ist im Sinne des naturnahen 
Hochwasserschutzes zu erhalten.37

Ackerflächen in überschwemmungsgefährdeten Gebie-
ten wie z. B. im Oberneulander Schnabel, sind zur Ver-
meidung von Bodenerosion und schädlichen Einträgen 
in die Gewässer in Dauergrünland oder andere dau-
erhafte Vegetationsbestände umzuwandeln. Ist dieses 
Ziel nicht vollständig erreichbar, insbesondere um 
eine Existenzgefährdung landwirtschaftlicher Betrie-
be zu vermeiden, sollen vorrangig die am häufigsten 
überschwemmten Flächen in einen Nutzungstyp mit 
dauerhafter Vegetationsbedeckung überführt werden.

Die Bereiche für eine Reaktivierung von Überschwem-
mungsflächen durch Rückverlegung oder Öffnen 
von Uferwällen und Sommerdeichen sind im Plan 1 
umgrenzt und mit dem vorrangigen Biotopentwick-
lungsziel, z. B. strukturreiches Grünland oder natürliche 
Entwicklung (von Auenbiotopen) versehen. Potentiale 
für eine Rückgewinnung von Überschwemmungsflä-
chen bestehen vor allem an der Lesum. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden offene 
Entwässerungsgräben an vielen Stellen im Stadtgebiet 
im Zuge von Straßenverbreiterungen oder anderen 
Baumaßnahmen verrohrt. Um u. a. zur Bewältigung 

37 Von der Darstellung ausgenommen sind die „Sonderflächen“ nach der Hochwassergebietsverordnung 2013. Für diese über 6,20m üNN  

 außendeich liegenden Hafen- und Gewerbegebiete besteht in Bremen keine Verpflichtung zum Ausgleich von Retentionsraumverlusten.

im besiedelten Bereich dargestellt, wenn ihnen auch 
eine Biotopvernetzungsfunktion zukommen kann. Sie 
sind in ihrer Bedeutung für die Erholung, die Biotop-
vernetzung, das Stadtklima und das Ortsbild zu erhal-
ten und zu entwickeln.
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von Starkregenereignissen das Zwischenspeicherver-
mögen des offenen Fleet- und Grabennetzes wieder 
zu erhöhen und Engstellen im Entwässerungsnetz zu 
beseitigen, sollen Gewässerabschnitte bei Gelegenheit 
wieder geöffnet sowie bestehende Gewässerprofile an 
verfügbaren Stellen aufgeweitet werden. 

Allerdings steht in der Stadt, oftmals bedingt durch 
den Flächenanspruch des Individualverkehrs, nur an 
wenigen Stellen ausreichend Raum für Gewässer-
renaturierungen zur Verfügung. Um dennoch ein 
erstes Potential abzuschätzen, haben die bremischen 
Deichverbände folgende Gewässerabschnitte benannt, 
an denen eine Öffnung oder Aufweitung innerhalb 
der nächsten 20 Jahre, ungeachtet finanzieller Mög-
lichkeiten, von der baulichen Situation her machbar 
erscheint. Nach der Strategischen Umweltprüfung 
(SUP, Kapitel 6) sollen aus landschaftsplanerischer Sicht 
folgende Vorschläge weiter verfolgt werden (in Klam-
mern wird auf die Darstellung in Plan 1 sowie ggf. den 
Prüfbogen in Anhang B zu Kap. 6 verwiesen):
•	 Torfkanal (lineare Grünstruktur/Graben,  

Prüfbogen S. 8)
•	 Horn, Mittelkampsfleet (lineare Grünstruktur/ 

Graben, Prüfbogen S. 7)
•	 Graben Vahrer Feldweg (lineare Grünstruktur/ 

Graben)
•	 Vahrer Fleet (Vahrer Straße) (lineare Grünstruktur/

Graben, Prüfbogen S. 5)
•	 Horn, Kleine Wümme (Fließgewässerabschnitt mit 

Zielkategorie „E“)
•	 Habenhauser Landstraße (im Zusammenhang mit 

der Realisierung der Gartenstadt Werdersee (Maß-
nahme 10.1-39) zu prüfen).

Weitere mit Hilfe der Deichverbände ermittelte Maß-
nahmenpotentiale können der Zustandsanalyse ent-
nommen werden (s. verrohrte Gewässerabschnitte in 
Karte C, z. B. Konrad-Adenauer-Straße). Bei Flächen-
verfügbarkeit oder im Zuge von ohnehin anfallenden 
Baumaßnahmen sollte deren Umsetzbarkeit genauer 
geprüft werden.

Vorrangig auf Standorten mit hohem Versickerungs-
potential (Karte C) soll bei allen baulichen Verände-
rungen geprüft werden, wo die Flächenversiegelung 
reduziert werden kann. Die Erhöhung des Versicke-
rungsanteils am Niederschlagswasser ist ein elemen-
tarer Beitrag zur Klimaanpassung der Stadtstrukturen 
(Kapitel 3.3.4.1). Besonders effektiv ist die Entsiege-
lung auf der Bremer Düne, der Wesersandterrasse und 
der Geest in Bremen Nord und in Huchting.

Die grundwasserschonende Landnutzung, einschließlich 
der strikten Vermeidung von Schadstoffeinträgen in 
Oberflächengewässer, ist unter Vorsorgegesichtspunk-
ten in allen Einzugsgebieten aktiver Trinkwasserbrunnen 
erforderlich. Plan 1 stellt das Ziel daher sowohl für das 
bestehende Wasserschutzgebiet Blumenthal als auch für 

das wasserrechtlich nicht ge-
schützte Trinkwassergewinnungs-
gebiet in Vegesack dar.

Weitere Maßnahmen und 
Erfordernisse für den Schutz des 
Wasserhaushalts aus landschafts-
planerischer Sicht sind (ohne 
Darstellung in Plan 1):
•	 Entwicklung ungenutzter oder extensiv gepflegter 

Gewässerrandstreifen, mindestens auf den ge-
setzlich geschützten Uferrandstreifen von 10 m 
im Außenbereich, zum Schutz vor Einträgen wie 
Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel aus der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung, insbesondere 
in ackerbaulich genutzten Bereichen auf der Geest 
in Brokhuchting, in der Osterholzer Feldmark, der 
Arberger/Mahndorfer Marsch, in Warf sowie in 
Oberneuland (Embser Mühlengraben und Deich-
schlot) (s. Karte C), sowie von 5 m im Innenbereich 
zum Schutz vor belasteten Oberflächenabflüssen; 

•	 weitestmögliche Reduzierung der Einleitungen aus 
Mischwasserabschlägen (Überläufe der Mischwas-
serkanalisation), auch durch ökologische Regen-
wasserbewirtschaftung (Kap. 5.4.1.1), einschließlich 
einer multifunktionalen Nutzung geeigneter Grün- 
und Freiflächen für die temporäre Rückhaltung von 
Niederschlagswasser im Starkregenfall, soweit dies 
mit ihrer vorherrschenden Nutzung vereinbar ist;

•	 Anwendung und Förderung der physikalischen, 
biologischen und chemischen Möglichkeiten zum 
Abbau von Verunreinigungen durch Einleitungen 
(„Stand der Technik“) sowie verstärkte Prüfung von 
Maßnahmen an der Quelle zur Vermeidung und 
Verminderung verschmutzter Abwässer;

•	 grenzüberschreitendes Wärmelastmanagement zur 
Verminderung des Risikos saisonaler Sauerstoffde-
fizite in der Unterweser durch Brauchwasser, das 
nach der Nutzung in Kraftwerken und Industriebe-
trieben erwärmt zurückgeleitet wird;

•	 Durchführung von Maßnahmen zur weiteren Redu-
zierung der Salzfracht der Weser (s. Kap. 2.2.6).

Für weitere Erläuterungen wird auf Kapitel 5.4.1 (Um-
setzungsinstrumente der Wasserwirtschaft) verwiesen.

Boden und Geotope
Hinsichtlich des vorsorgenden Bodenschutzes legt  
Plan 1 den Schwerpunkt auf die Sicherung und Wie-
derherstellung der Moorböden sowie auf Geotope und 
andere Böden mit bedeutender Archivfunktion.

Für den Moorbodenschutz ist die Grünlandnutzung 
zu erhalten und so extensiv wie möglich zu gestalten. 
Für einen besseren Schutz sollten Maßnahmen zur 
Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung erprobt und 
nach Möglichkeit gefördert werden, wie Umwandlung 
von Acker in extensive Grünlandnutzung, Extensivie-
rung vorhandener Grünlandnutzung, Wiederanhebung 

Abb. 125
Vahrer Fleet 
©Ulamm 2014
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der Wasserstände auf ein naturnahes Niveau nahe der 
Bodenoberfläche bis hin zur partiellen Aufgabe der 
landwirtschaftlichen Nutzung und Wiederherstellung 
von Niedermoorvegetation. Eine moorschützende, 
möglicherweise alternative Nutzung sind die soge-
nannten Paludikulturen (Erlenholzproduktion, Röhrich-
te für die Herstellung ökologischer Baumaterialien für 
Dachbedeckung, Dämmung u. Ä., Energiegewinnung 
aus Niedermoorbiomasse, Beweidung mit Wasserbüf-
feln etc.). So kann die auf teilentwässerten Standorten 
andauernde Moorzersetzung gebremst bzw. in ein 
Moorwachstum umgekehrt werden. Untersuchungen 
von Renaturierungsprojekten ergaben eine Reduktion 
der THG-Emissionen von 4 – 15,5 t CO2-Äquivalenten/
ha (BARON & DAHMS 2013, s. Kap. 3.4.4). 

Plan 1 stellt die Verbreitung der Moorböden und somit 
das maximale Flächenpotential für den Beitrag des 
Moorbodenschutzes zum Klimaschutz in Bremen dar. 
Allerdings ist auch auf den Moorstandorten im Bremer 
Feuchtgrünlandring grundsätzlich – bis auf einzelne 
Teilflächen für Waldinseln, Röhrichte und Sümpfe – 
die Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung 
vorgesehen, so dass es bei konkreten Umsetzungs-
maßnahmen auf einen angemessenen Kompromiss 
zwischen Extensivierung und Existenzsicherung der 
landwirtschaftlichen Betriebe ankommen wird. In 
absehbarer Zeit wird daher nur ein Teil der Moorböden 
in eine extensivere Nutzung überführt werden können. 
Aus Naturschutzsicht sollten vorrangig solche Flächen 
umgewandelt werden, die Synergien mit weiteren 
Umweltzielen, wie dem Wiesenvogelschutz und dem 
Erosionsschutz in Überschwemmungsgebieten ermög-
lichen. Aus der Überlagerung der entsprechenden 
Schraffuren in Plan 1 sind solche Flächen mit Mehr-
fachnutzen erkennbar. 

Wegen ihrer bodenkundlichen Archivfunktion sind in 
Bremen vorrangig die Böden mit hoher natur- und kul-
turgeschichtlicher Bedeutung zu schützen. Plan 1 stellt 
die aus Karte B übernommenen Vorkommen beider 
Kategorien dar:
•	 Dem Erhalt der Geotope (Erläuterung s. Anhang A 

zu Kap. 3.2.4) und naturnahen Böden wie den alten 
Waldstandorten in Blumenthal, Schönebeck und 
Im Löh oder den letzten noch unbebauten Dünen-
standorten in Bockhorn, Arbergen und Mahndorf 
kommt höchste Bedeutung zu. Auf alten Wald-
standorten sind Kahlschläge oder Bodenbearbei-
tung zu unterlassen und eventuelle Eingriffe in den 
Bodenwasserhaushalt zurückzunehmen. Den besten 
Schutz bietet die natürliche Waldentwicklung mit 
standortheimischen Baumarten. Auf den Dünenre-
likten sollen vorhandene Magerrasen und naturnahe 
Biotoptypen gesichert und vor Nährstoffeinträgen 
aus angrenzenden Bereichen geschützt werden. 
Grünlandnutzung bei hohen Grundwasserständen 
erhält die auch als Geotop schützenswerten Moor-
marschen (Blockland). 

•	 Als kulturgeschichtlich bedeutsame Böden stellt 
Plan 1 alle vermuteten Wurten, archäologischen 
Fundstätten und Plaggenesche mit charakteristi-
scher Ausbildung (Kapitel 3.2.4) dar. Die Freiflächen 
sind vor Bebauung oder Veränderungen der Boden-
struktur zu schützen. Die nachrichtliche Darstellung 
der Wurten in bebauten Gebieten weist auf die 
besondere Archivfunktion des Bodens an diesem 
Ort hin. Vor Eingriffen in die Bodenstruktur ist eine 
vorausschauende Kontaktaufnahme mit dem Lan-
desarchäologen zu empfehlen.

Weitere örtliche Erfordernisse des Bodenschutzes, ab-
geleitet aus der Zustandsanalyse (Karte B) sind:
•	 Verdichtungsempfindliche Böden, v. a. in den 

höchst empfindlichen Bereichen gem. Karte B, sind 
vor schädlicher Bodenbearbeitung zu schützen (z. B. 
kein Bearbeiten bei Nässe, Radlasten vermindern, 
standortgerechte Fruchtfolgen auf Äckern, Mulch-
saaten). Auch bei Baumaßnahmen sind Ablagerun-
gen und unnötiges Befahren zu vermeiden.

•	 Das Gefahrenpotential von Altablagerungen und 
schädlichen Bodenveränderungen sowie von Auf-
schüttungen und Aufspülungen ist abzuschätzen. 
Risiken sind soweit erforderlich und möglich auch 
im Hinblick auf den Grundwasserschutz zu minimie-
ren (s. Kap. 5.4.1). 

Anforderungen an den Bodenabbau benennt Kapitel 
4.5.4.

Klima/Luft
Die Sicherung stadtklimatischer Funktionen ist sowohl 
in Freiräumen als auch in bebauten Gebieten erforder-
lich. Zum Erhalt des in der Stadt Bremen überwiegend 
noch günstigen Bioklimas sind vor allem die Grün- und 
Freiräume am Siedlungsrand oder zwischen Siedlungs-
teilen mit einem großen Kaltlufttransportvolumen 
in Richtung bebauter Bereiche zu sichern (Karte D). 
Besonderes Augenmerk verdienen die in Plan 1 gelb 
schraffierten innerstädtischen Freiraumkorridore, die in 
ausreichender Breite als Leitbahnen für die Kaltluft von 
Bebauung frei zu halten sind. Selbst von Überwärmung 
betroffene Stadtbereiche profitieren in austauscharmen 
Wetterlagen noch von deren kühlender Wirkung, vor 
allem in sommerlich warmen Nächten. 

Bebaute Gebiete mit Kaltlufttransport in Richtung 
verdichteter bioklimatisch belasteter Siedlungsbereiche 
(s. Karte D) dürfen ebenfalls nicht übermäßig ver-
dichtet werden. Große Gebäude sind so anzuordnen, 
dass sie keine Austauschbarrieren bilden. Halboffene 
Vegetationsstrukturen und ein relativ niedriger Versie-
gelungsgrad wie in den nicht überwärmten Bereichen 
begünstigen das Bioklima in der Stadt. Bei erhebli-
chen Nachverdichtungen ist der Funktionsausgleich 
im räumlichen Zusammenhang herzustellen. Plan 1 
stellt zwei bebaute Gebiete heraus, deren sehr hohe 
stadtklimatische Bedeutung gesichert werden muss. 
Das eine Siedlungsgebiet leitet den Kaltluftstrom aus 
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der Osterholzer Feldmark in stark versiegelte Teile von 
Sebaldsbrück. Über das andere fließt die Kaltluft aus 
der Ochtumniederung in die verdichtete Neustadt.

Räumliche Hinweise für stadtklimatische Verbesse-
rungsmaßnahmen gibt die Zustandsanalyse (bioklima-
tisch ungünstige Bereiche gem. Karte D). Um die Situ-
ation in belasteten bzw. überwärmten Stadtbereichen 
zu verbessern, sind neue Freiflächen und gestalterische 
Maßnahmen zur Reduzierung der Einstrahlung auf 
versiegelte Flächen sowie zur Erhöhung der Wasserver-
dunstung am wirksamsten, wie die Verwendung von 
Schatten spendenden Bäumen, Dach- und Fassaden-
begrünung, Bodenentsiegelung oder offene Wasser-
flächen, möglichst mit fließendem Wasser. Auch kleine 
als „Klimaoasen“ gestaltete Grünflächen können an 
Hitzetagen die Aufenthaltsqualität in verdichteten 
Stadtbezirken spürbar verbessern, z. B. begrünte  
Blockinnenhöfe oder „Pocketparks“ in Baulücken. 

Für die Verbesserung der lufthygienischen Situation 
können Maßnahmen der Landschaftspflege nur sehr 
bedingt und allenfalls begleitend zu technischen Maß-
nahmen eingesetzt werden. Der positive Einfluss von 
Grünflächen, Gehölzstreifen bzw. Immissionsschutz-
wäldern ist vor allem in der Sauerstoffproduktion beim 
Aufbau neuer Biomasse und der Luftdurchmischung 
sowie der Ausfilterung von Staubpartikeln aus der 
Luft zu sehen. Unter Umständen kann örtlich für eine 
bessere Durchlüftung von Immissionsbereichen gesorgt 
werden. In erster Linie ist jedoch hier der technische 
Umweltschutz beim Verursacher von Luftverunrei-
nigungen gefordert. Der entscheidende Beitrag zur 
Luftreinhaltung wird durch Emissionsminderung an 
der Quelle (z. B. bei Kraftwerken, Industrieanlagen, 
Heizungen und Kraftfahrzeugen) geleistet. 

Darüber hinaus gehende Maßnahmen zur Sicherung 
und Verbesserung der bioklimatischen und lufthygieni-
schen Ausgleichsfunktion von Freiflächen und durch-
grünten Baugebieten sind vor allem:
•	 Erhalt der großen, zusammenhängenden Grünland-

flächen im Außenraum als wichtige Frischluftentste-
hungsgebiete,

•	 Entwicklung der stadtklimatischen Bedeutung der 
vorhandenen Grün- und Freiflächen, insbesondere 
Erhaltung und Vermehrung von Wald- und Parkflä-
chen mit Großbaumbestand,

•	 Schaffung eines Grünsystems mit einem Netz schat-
tiger Wege und Plätze zwischen den Stadtteilen und 
zum Außenraum,

•	 Optimierung der Gebäudeausrichtung bei Neubau-
vorhaben in Bereichen mit hohem Kaltluftvolumen-
strom (Frischluftschneisen).

Grundsätzlich sollen bei Vorhaben, die Veränderungen 
der Bau- und Vegetationsstruktur nach sich ziehen, 
mögliche Auswirkungen auf das Stadtklima bereits im 
Planungsstadium überprüft werden.

4.5.4 Beeinträchtigungen reduzieren
Plan 1 stellt Maßnahmen zur Beseitigung besonders 
raumwirksamer Beeinträchtigungen durch Freileitun-
gen, Windkraftanlagen und Bodenabbau in Bereichen 
besonderer Bedeutung dar. Weitere Maßnahmen, 
enthält Plan 2; diese sind speziell auf die Reduzierung 
von Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds und der 
Erholungsfunktion gerichtet. Bei erheblichen Beein-
trächtigungen durch Freileitungen soll grundsätzlich 
die Möglichkeit einer Erdverkabelung geprüft werden. 
Plan 1 stellt die aus Sicht des Vogelschutzes und des 
Landschaftbildes vorrangigen Erdverkabelungen in den 
Vogelschutzgebieten „Blockland“ und „Weseraue“ 
dar. Diese haben als geeignete Kompensations- oder 
Kohärenzmaßnahmen für Eingriffe in andere Wiesen-
vogelbrutgebiete eine Realisierungschance. 

An einzelnen Standorten unterliegt ein Repowering 
von Windkraftanlagen besonderen Prüfvorbehalten 
aus Sicht der Landschaftsplanung. Plan 1 stellt dies-
bezüglich nur Windkraftanlagen dar, deren Repow-
ering nicht schon planungsrechtlich ausgeschlossen 
ist. So werden z. B. die Anlagen am Kuhgrabensee, 
die u. a. das Vogelschutzgebiet „Blockland“ beein-
trächtigen, nicht dargestellt. Sie liegen außerhalb der 
Vorranggebiete des Flächennutzungsplans, haben ihre 
planungsrechtliche Privilegierung somit eingebüßt 
und sind nach Betriebsende ohnehin zu beseitigen. 
Andere bestehende Anlagen sind mit einem Vorbehalt 
versehen, obwohl sie in einem Vorranggebiet liegen. 
So unterläge in der Stromer Feldmark ein Repowe-
ring Einschränkungen aufgrund der geltenden LSG-
Verordnung sowie der Lage im Vogelschutzgebiet und 
FFH-Gebiet. 

Für die ebenfalls privilegierten Anlagen auf der Reku-
mer Geest bestehen Prüfvorbehalte in Bezug auf die 
weitere Ausgestaltung der Gedenklandschaft Bunker 
Valentin/Farger Heide. Hier soll die Sichtbeziehung 
zwischen dem Bunkerstandort und den ehemaligen 
Zwangsarbeitslagern herausgestellt und die Lager-
straße als ruhiger Verbindungsweg in der geplanten 
„Gedenklandschaft“ gestaltet und genutzt werden. 

Darüber hinaus würde auf einer geplanten Ausgleichs-
fläche in Mittelsbüren (sog. „Klöckner-Teiche“) der 
Rückbau einer Windkraftanlage zu einer wesentlich 
besseren Ausnutzung des Entwicklungspotentials der 
Fläche als geplanter Brut- und Rastlebensraum für sehr 
störempfindliche Vogelarten führen. Eine ökologische 
Optimierung könnte in Kombination mit einer Ver-
lagerung der angrenzenden Freileitungen sowie ggf. 
dem Rückbau von zwei weiteren Windkraftanlagen im 
Umfeld erreicht werden.

Die dargestellten Anlagen an der Lesum und in Hasen-
büren liegen zwar außerhalb der Vorranggebiete, aber 
nicht im Außenbereich, so dass ihr Ersatz durch neue 
Anlagen planungsrechtlich eventuell in Betracht käme. 
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Vorbehalte gegen ein Repowering dieser beiden An-
lagen bestehen insbesondere wegen einer möglichen 
Beeinträchtigung der Vogelschutzgebiete.

Anforderungen an den Bodenabbau leiten sich aus den 
allgemeinen Zielen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ab. Bodenschätze gehören zu den sich 
nicht erneuernden Naturgütern, die sparsam zu nutzen 
sind (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG). Darüber hinaus hebt 
§ 4 BremNatG hervor, dass das Landschaftsprogramm 
„die Herrichtung und Begrünung von Abgrabungs-
flächen, Deponien oder anderen Veränderungen der 
Bodenhöhe“ darstellen soll.38

In diesem Sinne zeigt Plan 1 Abbauflächen, die noch 
nicht abschließend renaturiert sind, noch betrieben 
werden oder geplant sind:
•	 An einer ehemaligen Sandabbaustelle in Rekum,  

die bereits der natürlichen Entwicklung überlassen 
ist, steht die Abflachung der steilen Uferkanten 
noch aus.

•	 Ein neuer Sandabbau ist (evtl. im Zusammenhang 
mit dem Bau der A 281) als Erweiterung des Sport-
parksees Grambke geplant. Die Erweiterung der 
Seefläche entsprechend dem Flächennutzungsplan 
führt in das LSG und Vogelschutzgebiet Werderland 
hinein. Die Verträglichkeit wäre in einem Planfest-
stellungsverfahren zu prüfen und ggf. durch Maß-
nahmen eines Landschaftspflegerischen Begleitplans 
abzusichern.

•	 Der Sand für die weiteren Bauabschnitte des Ge-
werbeparks Hansalinie wird in der Arberger Marsch 
gewonnen werden. Die Abbauflächen sollen zu 
naturnahen, teilweise für die Erholung zugänglichen 
Seen rekultiviert werden.

•	 Für die Ertüchtigung des Weserdeiches im Werder-
land wird ortsnah im LSG und Natura 2000 – Gebiet 
Werderland deichbaufähiger Boden gewonnen 
werden (für Plan 1 zu kleinflächig). Die verträgliche 
Renaturierungsplanung ist im Planfeststellungsver-
fahren für den Deichbau erfolgt. 

Grundsätzlich sollte der Abbau von Bodenschätzen im 
Stadtstaat Bremen mit seinen begrenzten Flächenres-
sourcen und vielfältigen Nutzungsansprüchen nur noch 
in begründeten Ausnahmefällen zugelassen werden 
und nur, wenn Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
kompensierbar sind und eine Neugestaltung im Ein-
klang mit der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Er-
holungslandschaft möglich ist. Bereits bei der Planung 
ist das spätere Wiederherstellungsziel zu bestimmen. 
Die Folgenutzung für den Naturschutz soll während 
des Abbaus so früh wie möglich einsetzen. Die Ent-
wicklung von Lebensräumen für gefährdete Tiere und 
Pflanzen hat Vorrang. Dabei ist der eigendynamischen 
Entwicklung der Lebensräume so weit wie möglich 
Raum zu geben. Dem Erhalt der Erholungsqualität der 
umgebenden Landschaft ist während des Abbaus und 

durch die Neugestaltung Rechnung zu tragen. Durch 
eine qualifizierte und rasche Wiederverwendung von 
Bodenaushub soll unnötiger Bodenabbau vermieden 
werden. 

Bereiche besonderer Bedeutung für Natur und Land-
schaft, die einen Bedarf für Besucherlenkung erkennen 
lassen, sind mit einem Symbol gekennzeichnet, wie 
z. B. die Parks mit Vorkommen des Eremitenkäfers 
und die bisher von Erholungsverkehr unbeeinflussten 
Waldbereiche in Farge. Besucherlenkende Maßnah-
men sollen erhebliche Störungen von Lebensstätten 
gefährdeter Arten fern halten und gleichzeitig das 
Naturerleben nicht verwehren. Effektive Maßnahmen-
kombinationen, zu denen veränderte Wegeführung, 
Wegesperrungen und Anreize wie Informations- und 
Beobachtungseinrichtungen gehören können, sind im 
jeweiligen Einzelfall zu entwickeln. 

4.5.5 Besondere Freiraumfunktionen bei der  
Innenentwicklung sichern 
Für die Bereiche allgemeiner Bedeutung mit besonde-
ren Freiraumfunktionen werden keine bereichsspezi-
fischen Maßnahmen entwickelt. Dies ist der nächsten 
Planungsebene vorbehalten. Während Plan 1 die Be-
reiche mit einer laufenden Nummer kennzeichnet, gibt 
Tabelle 3 im Anhang B die jeweils für die Darstellung 
auf der Ebene des Landschaftsprogramms maßgebli-
chen Freiraumfunktionen an, die bei der Innenentwick-
lung zu sichern sind. 

Die Siedlungsbereiche mit besonderen Freiraum-
funktionen erfüllen, auch für angrenzende Quartiere, 
aufgrund ihres relativ geringen Versiegelungsgrads 
und starker Durchgrünung besondere stadtökologische 
Funktionen, die auch bei Maßnahmen der Innenent-
wicklung weitgehend erhalten und nach Möglichkeit 
(ggf. in angrenzenden Bereichen) noch verbessert 
werden sollen. Für diese Zielsetzung ausschlaggebend 
sind die Ortsbildqualitäten und die Naturerlebnis- und 
Biotopvernetzungsfunktion. Meist geht diese Grünaus-
stattung einher mit günstigen bioklimatischen Wirkun-
gen (s. Kap. 4.5.3). Besondere Bedeutung für Teile der 
stark versiegelten Innenstadt haben diesbezüglich die 
großen grünbestimmten Blockinnenbereiche Schwach-
hausens. Sie wurden daher innerhalb des Alleenrings 
in die Bereiche mit besonderen Freiraumfunktionen 
einbezogen.

Siedlungsbereiche sowie Grünanlagen mit prägenden 
Altbaumbeständen sind besonders gekennzeichnet, 
soweit es sich um größere Bereiche handelt, die über 
einzelne Baublöcke hinausgehen. Die Baumschutz-
verordnung ist selbstverständlich auch außerhalb 
der dargestellten Bereiche anzuwenden. Neben dem 
Schutz vorhandener Altbäume und ihres Wurzelraums 
sind mehr geeignete Standorte für ein dauerhaft un-
gestörtes Baumwachstum erforderlich. Eine Ermittlung 

38 Das Landschaftsprogramm von 1991 hatte nach dem damaligen Bremischen Naturschutzgesetz auch „Bereiche für den Bodenabbau“ darzustellen und  

 verband dies mit Leitlinien für einen möglichst naturverträglichen Bodenabbau. Die Rolle einer Angebotsplanung für den Bodenabbau hat die  

 Landschaftsplanung nach heutigem Naturschutzrecht nicht mehr.
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durch den SUBV aus dem Jahr 2007 (aktualisiert 2013) 
ergab 34 kommunale Grünanlagen und Friedhöfe mit 
bedeutenden Altbaumbeständen (s. Kapitel 5.5.6).

Als kulturhistorisch wertvolle Bereiche sind alte Sied-
lungskerne, Dorfstrukturen und Hofstellen umgrenzt, 
die aus landschaftsplanerischer Sicht eine hohe Erhal-
tungspriorität haben. Neben den für die Identifikation 
der Bewohner mit ihrem Stadtteil wichtigen histori-
schen Baustrukturen sind auch die damit verbundenen 
typischen Freiraum- und Grünstrukturen zu sichern, 
wie Altbaumbestände, Hecken, unversiegelte Wirt-
schaftsflächen, Obstwiesen und Kleinstrukturen. Diese 
sind auch für das Überleben kulturfolgender Tiere und 
Pflanzen in der Stadt notwendig.

4.5.6 Umweltgerechte Entwicklung neuer Baugebiete 
Wo der Flächennutzungsplan neue Bauflächen in noch 
unbebauten Bereichen vorsieht, die erhebliche negati-
ve Umweltauswirkungen haben könnten, besteht die 
Zielsetzung des Landschaftsprogramms im Erhalt bzw. 
der Neugestaltung der örtlich besonders ausgeprägten 
Grünfunktionen. Plan 1 stellt Neubaugebiete über zwei 
Hektar (z. T. in Form nahe beieinanderliegender Teilge-
biete) dar, die Biotope mindestens mittlerer Bedeutung 
(Wertstufe 3 oder höher gem. Karte A) oder andere 
besondere Freiraumfunktionen (z. B. Ortsrandgestal-
tung, Frischluftzufuhr, Biotopvernetzung) betreffen. 
In diesen Bereichen ist wegen der Flächengrößen 
und betroffenen Schutzgüter von der Erforderlichkeit 
einer Umweltprüfung nach einzelnen Kriterien der 
Anlage 2 zu § 13a BauGB auszugehen. In der Regel 
ist die Eingriffsregelung nach § 1a (3) BauGB auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung anzuwenden 
(Vermeidung und Ausgleich von vorhabensbedingten 
Beeinträchtigungen). 

Zu einer umweltgerechten Siedlungsentwicklung 
gehört insbesondere in geplanten Wohn- und Misch-
gebieten die Rücksichtnahme auf die vorhandenen 
Freiflächenfunktionen (z. B. für die Erholung, die 
Biotopvernetzung, das Stadtklima oder den Wasser-
haushalt), die in den Bestandskarten des Landschafts-
programms dargestellt sind. Die geringstmögliche 
Versiegelung, das Freihalten von Überschwemmungs- 
und Wasserrückhalteflächen oder von Leitbahnen 
für Kaltluftströme oder der Schutz von Altbäumen 
sowie von Pufferflächen zu Schutzobjekten entspricht 
der Verpflichtung zur vorrangigen Vermeidung von 
Eingriffen in Natur und Landschaft und vermindert den 
Ausgleichsbedarf. Zusammen mit der Planung funk-
tionsfähiger Grünsysteme in den neuen Quartieren 
können so gesunde und auf Dauer attraktive Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse geschaffen werden. Auf eine 
landschaftsgerechte Eingrünung und Ortsrandgestal-
tung ist zu achten.

In geplanten Gewerbe-, Industrie- und Hafengebie-
ten setzen die betrieblichen Flächenbedürfnisse der 
Berücksichtigung von ökologischen Funktionen engere 
Grenzen. Bei Neuplanungen können aber die allge-
meinen Ziele der Freiraumplanung (s. Kapitel 4.2.2) 
leichter als im Bestand verwirklicht werden. Vielfach 
sind Synergien möglich, z. B. zwischen der Sicherung 
einer ausreichenden Vorflut und der naturnahen Aus-
bildung von Graben- und Fleetsystemen oder zwischen 
der Regenwasserversickerung und -verdunstung über 
begrünte Fassaden und Dächer und der Einsparung 
von Abwassergebühren. Eine qualitätvolle Grüngestal-
tung gewerblicher Freiflächen dient nicht zuletzt der 
Imagebildung.

Die Randbereiche zu den großen Gewerbegebieten im 
Werderland, im Niedervieland und in der Hemelinger/
Arberger Marsch sollen so naturnah mit Gehölzstruk-
turen, Röhrichten und Entwässerungsgräben eingefasst 
werden, dass sie eine Pufferfunktion zu den Lebens-
räumen der freien Landschaft übernehmen. Alternativ 
können die Randbereiche auch in die Erschließung der 
Feldflur für die Erholung einbezogen werden.39

Eine Durchgrünung mit linearen naturnahen Flächen, 
wie Röhrichten und Gewässern, hilft den hohen Aus-
gleichsflächenbedarf von Gewerbe- und Industriege-
bieten zu vermindern, ohne dass es zu Nachteilen bei 
der Nutzbarkeit der Baugrundstücke, die bis zu 100 % 
versiegelt werden dürfen, kommen muss.

Soweit der Flächennutzungsplan „Prüfbereiche“ für 
eventuelle zukünftige Flächennutzungen vermerkt, 
gelten die Ziele des Landschaftsprogramms bis zur 
Wirksamkeit einer Flächennutzungsplanänderung, 
die eine entsprechende Baufläche darstellt, uneinge-
schränkt fort.

39 s. Tab. 2 in Anhang B, Maßnahme 2.4-3.

Abb. 126
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Bereiche mit besonderen Freiraumfunktionen  
im Siedlungsraum
Anteile an den Flächen für Gemeinbedarf, Wohn- und Mischgebieten  

gem. Plan 1

 Bereiche mit besonderen Freiraumfunktionen

 Übrige Wohn- und Mischgebiete und übrige Flächen  

 für Gemeinbedarf
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Die Biotopverbundplanung im Landschaftsprogramm 
umfasst die Flächen, die für den Biotopverbund inner-
halb Bremens, in der Region, landesweit auf der Ebene 
Niedersachsen-Bremen, national und international 
(Natura 2000) als Beitrag zur Sicherung der Populati-
onen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich 
ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften 
sowie zur Bewahrung, Wiederherstellung und Entwick-
lung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen 
erforderlich sind. 

Die im Plan 1 dargestellten Maßnahmenbereiche mit 
funktionaler Bedeutung für die biologische Vielfalt 
weist Plan 3 den gesetzlichen Flächenkategorien des 
Biotopverbunds zu. Für die Flächen, die für den länder-
übergreifenden Biotopverbund erforderlich sind, ergibt 
sich daraus die Verpflichtung zur Flächensicherung. 
Die Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungs-
elemente des großräumigen Biotopverbunds gemäß § 
21 Abs. 4 und 5 BNatSchG werden dauerhaft gesichert 
und funktionsfähig erhalten. Sie umfassen auch regional 
bedeutsame Flächen, die für die Funktionsfähigkeit des 
Biotopverbunds unentbehrlich sind. Sie sollen außerdem 
zusammen mit den innerstädtischen Vernetzungselemen-
ten als Voraussetzung für ein vielfältiges Naturerleben in 
Stadt und Landschaft erhalten und entwickelt werden.

Der länderübergreifende Biotopverbund besteht aus den 
Kernflächen mit den wichtigsten Lebensstätten der  
Zielarten des Naturschutzes in Bremen und den Ver-
bindungsflächen mit ergänzender Lebensraum- oder 
Ausbreitungsfunktion für diese Arten. Die Flächenaus-
wahl beruht auf der Anwendung von fachlichen Kriterien 
(HANDKE & TESCH 2009a), die unter den Naturschutz-
behörden des Bundes und der Länder abgestimmt wur-
den (u. a. Anzahl Zielarten, Biotopstruktur in funktions-
fähiger Güte und Flächengröße). Vor allem die Kern- und 
Verbindungsflächen des länderübergreifenden Biotopver-
bunds, aber auch Trittsteinbiotope tragen zusätzlich zum 
Zusammenhang des europäischen Schutzgebietsnetzes 
Natura 2000 bei (hier v. a. alte Buchen, Eichen oder 
Ulmen in bestimmten Siedlungsbereichen als (potentielle) 
Lebensstätten des geschützten Eremitenkäfers). 

Wo eine Fortsetzung der Vernetzungsstrukturen in den 
angrenzenden niedersächsischen Landschaftsräumen und 
Gewässersystemen besonders wichtig erscheint, bezeich-
net ein Maßnahmenpfeil den angestrebten vorherrschen-
den Biotopkomplex (Plan 1). Auf die Umsetzung dieser 
Maßnahmen soll das Land Bremen im Rahmen grenzüber-
schreitender Kooperationen hinwirken. 

Die Kern- und Verbindungsflächen haben in der Stadt-
gemeinde Bremen einen Flächenanteil von ca.28%. Dies 
unterstreicht den bedeutenden Beitrag des Stadtstaates 
Bremen zum Erhalt der Artenvielfalt in der Region und in 
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Deutschland. Die dauerhafte rechtliche Sicherung der 
dargestellten Kernflächen, Verbindungsflächen und Ver-
bindungselemente (§ 21 Abs. 4 BNatSchG) erfolgt über 
das Schutzgebietskonzept (Plan 4) sowie ergänzend 
über die planungsrechtliche Festlegung als Freifläche 
oder (öffentliche) Grünfläche im Flächennutzungsplan 
Bremen (SUBV 2014f) und in daraus zu entwickeln-
den Bebauungsplänen. Die Sicherung der funktionalen 
Bedeutung für den Biotopverbund geschieht darüber 
hinaus durch vertragliche Vereinbarungen und andere 
geeignete Instrumente und Maßnahmen (Kapitel 5.2).

Für die ergänzende Biotopvernetzung auf regionaler 
und innerstädtischer Ebene sind in Bremen zum einen 
die siedlungsnahen Freiräume von Bedeutung, deren 
landwirtschaftliche Flächen mit Gräben, Hecken oder 
anderen Vernetzungselementen ausgestattet sind oder 
die insgesamt strukturreich sind, und zum anderen die 
stark durchgrünten Siedlungsteile mit Altbäumen und 
Parks, Fleeten und Stillgewässern, die den Wildtieren und 
Pflanzen als Lebensstätten und Verbreitungswege dienen.

Bei der Biotopvernetzung im besiedelten Bereich geht 
es nicht immer um gefährdete Arten, sondern auch um 
die Erlebbarkeit einer möglichst großen Artenvielfalt. 
Die im Plan 3 dargestellten Vernetzungsstrukturen in 
der Stadt sind als relativ intakte Lebensräume mit ihrem 
Arteninventar zu sichern und durch entsprechende Ver-
bundmaßnahmen weiter zu verknüpfen. Darüber hinaus 
sind sie in ihrer jeweiligen ökologischen Bedeutung, 
möglichst auch durch Erweiterung um Pufferzonen, 
aufzuwerten.

Abb. 
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Biotopverbund und Biotopvernetzung
Anteile am Gebiet der Stadtgemeinde Bremen gemäß Plan 3

 Kernflächen Biotopverbund – Bestand

 Verbindungsflächen Biotopverbund – Bestand

 Fließgewässer mit großräumiger Vernetzungsfunktion

 Lws. geprägte/strukturreiche Landschaftsräume mit  

 Vernetzungselementen und Trittsteinbiotopen – Bestand

 Grün- und Freiflächen oder Altbaumbestände im  

 Siedlungsbereich mit Vernetzungsfunktion – Bestand

 Stark durchgrünte Siedlungsbereiche mit Trittsteinfunktion – Bestand

 Kernflächen Biotopverbund – Planung

 Verbindungsflächen Biotopverbund – Planung

 Lws. geprägte/strukturreiche Landschaftsräume mit Vernetzungs- 

 elementen und Trittsteinbiotopen – Planung

 Grün- und Freiflächen oder Altbaumbestände im Siedlungsbereich  

 mit Vernetzungsfunktion – Planung

 Stark durchgrünte Siedlungsbereiche mit Trittsteinfunktion – Planung

 Übrige Bereiche

12.380 ha
(38,9 %)

3.709 ha
(11,7 %)

4.907 ha
(15,4 %)

1.757 ha
(5,5 %)

1.965 ha
(6,2 %)

2.770 ha
(8,7 %)2.935 ha

(9,2 %)

55 ha
(0,2 %)

649 ha
(2,0 %)

560 ha
(1,8 %)

102 ha
(0,3 %)

47 ha
(0,1 %)
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4.7.1 Leitgedanken der Erholungsplanung
Bedeutung für die Gesamtstadt
Die Qualität und Zugänglichkeit des Grüns und der 
Freiräume in Bremen ist für Gesundheit und Wohlbe-
finden der hier wohnenden und arbeitenden Menschen 
von elementarer Bedeutung. Eine ausreichende Pflege 
und Unterhaltung der Grünanlagen sichert den Wohn-
wert der Quartiere. Durch Freiraumgestaltung lassen 
sich vernachlässigte Stadträume wieder aufwerten. Gut 
nutzbare Grünanlagen sowie gelungene Beteiligungs-
prozesse an der Freiraumplanung können die soziale 
Nachbarschaft nachhaltig positiv beeinflussen. Das 
Grün prägt darüber hinaus das Image der Hansestadt 
und ist damit ein bedeutender Standortfaktor. Es ist 
auch ein Garant für die Attraktivität Bremens für den 
Städtetourismus. 

Die Analyse der Grünversorgung auf Ortsteilebene  
(Kapitel 3.6.2.2 und Anhang A) belegt, dass die viel- 
fach zitierte Charakterisierung Bremens als „Grüne 
Stadt“ nicht allein auf Anzahl und Größe der städ-
tischen Grünanlagen beruht. Stattdessen ergibt sich 
diese positive Wahrnehmung aus der räumlichen und 
funktionalen Verknüpfung der öffentlichen Grünan-
lagen mit den sonstigen Freiflächen, wie Kleingärten 
und Sportanlagen, mit dem umfangreichen, aufwändig 
unterhaltenen Straßenbaumbestand sowie mit dem 
teilweise hohen Anteil privaten Grüns in der Stadt. 
Eine durchdachte Weiterentwicklung dieses Grün- und 
Freiflächensystems leistet einen entscheidenden und in 
Relation zu anderen politischen Handlungsfeldern kos-
tengünstigen Beitrag zur Verwirklichung des Leitbildes 
„Bremen! Lebenswerturbanvernetzt“.

Das Leitmotiv der Innenentwicklung führt außerdem 
dazu, dass bei der Neukonzeption von öffentlichen 
Räumen künftig auf kleinerer Fläche eine höhere 
Nutzungsintensität einzuplanen sein wird. Gerade die 
angestrebte städtische Dichte erfordert gezielte Maß-
nahmen der Qualitätssicherung und Verbesserung der 
Freiraumgestaltung. 

Strategien
Grundlegend für die Erholungsplanung sind die auf 
die öffentlichen Grünflächen und den Erholungswert 
von Natur und Landschaft bezogenen Ziele für den Ge-
samtraum (Kapitel 4.2.6), das Freiraumstrukturkonzept 
(Kapitel 4.3) und die Ziele für die einzelnen Landschafts-
räume und die Siedlungsstrukturtypen (Kapitel 4.4). 

Die limitierten finanziellen Möglichkeiten der Stadt 
zwingen zur Schwerpunktsetzung. Eine quantitativ 
und qualitativ gleichmäßige Versorgung auf Orts- oder 
Stadtteilebene mit Erholungsflächen, insbesondere mit 
öffentlichem Grün, wird in den gegebenen Stadtstruk-
turen nicht mit angemessenem Aufwand erreichbar 

4.7 Maßnahmen Erholung und Landschaftserleben (Plan 2)

sein. Angestrebt wird daher eine bedarfsgerechte 
Grünversorgung auf gesamtstädtischer Ebene. 
Für einen möglichst effizienten Mitteleinsatz sollen die 
vorhandenen Freiflächen für möglichst viele Bewoh-
ner nutzbar gemacht werden, gerade auch ortsteil-
übergreifend, indem die Anlagen in gut versorgten 
Bereichen von anderen Stadtteilen aus besser erreich-
bar werden. Erforderlich ist also vor allem eine bessere 
Vernetzung der ungleich verteilten Grünflächen, auf 
attraktiven Wegen.

Weiterhin werden unter Zuhilfenahme privater 
Initiativen auch mehr Zwischen- und Umnutzungen 
vorhandener Strukturen, wie Baulücken, aufgelassene 
Industrieflächen und Bahngelände oder andere unter- 
genutzte öffentliche und private Räume mit ihrem 
Baubestand, organisatorisch und rechtlich begleitet 
und ggf. auch finanziell gefördert werden müssen, 
um die Freiraumbedürfnisse der Stadtbevölkerung zu 
befriedigen. 

Mit zunehmender Verdichtung der Innenstadt und der 
Stadtteilzentren kommen die Übergänge zur freien 
Landschaft mehr und mehr in den Fokus der Erho-
lungsplanung. Die Qualifikation solcher „zwischen-
städtischer“ Flächen beginnt bereits im Bremer Westen 
und könnte zukünftig in Achterdiek, in der Osterholzer 
Feldmark und anderen siedlungsnahen Freiräumen neu-
artige Entwicklungschancen bieten. Statt großflächiger 
Neugestaltung sind punktuelle Akzente und Nutzungs-
anreize gefragt, die ihre Gestaltungselemente aus den 
Eigenarten der umgebenden Landschaft einschließlich 
der landwirtschaftlich genutzten Flächen beziehen (vgl. 
BÖHM & ZAHIRI 2013).

Nur eine frühzeitige Integration der Grünordnung 
in relevante Projekte der Stadtentwicklung schöpft 
das erhebliche Potential der Freiraumplanung für die 
Verwirklichung anderer stadtpolitischer Zielsetzungen 
aus. Die mit Bewohnerbeteiligung durchgeführten 
Entwicklungsmaßnahmen „Grünes Band Lüssum“ und 
Osterholz-Tenever („OTe“) sind gelungene Beispiele 
für das Zusammenspiel von Stadt- und Freiraumpla-
nung, das gerade auch in benachteiligten Stadtteilen 
und an sozialen Brennpunkten vonnöten ist.

Die Umsetzung der Ziele der Grünordnung und der 
Erholungsplanung ist in vielen Fällen eine Gemein-
schaftsaufgabe von unterschiedlichen Akteuren. 
Neben kommunalen Behörden sind private Initiativen, 
Vereine, Kulturschaffende u. v. a. aufgerufen, sich 
einzubringen. Gerade wegen der knapper werdenden 
personellen und finanziellen Ausstattung der Grün-
flächenverwaltung wird das bürgerliche Engagement, 
das in Bremen in mehreren Parks bereits hervorragend 
ausgebildet ist, in weiteren Grünflächen gebraucht.

Abb. 
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Um die bedarfsgerechte Grünversorgung möglichst 
effizient zu erreichen, werden folgende Prioritäten 
gesetzt:
Priorität 1: 
Erhalt und Optimierung der bestehenden Grün- und 
Freiflächenqualitäten
Priorität 2: 
Lückenschlüsse im Grünen Netz, vorzugsweise in 
unterdurchschnittlich versorgten Ortsteilen und ihren 
Naherholungsräumen (Karte F) und bei gesamtstäd-
tisch bedeutenden Grünverbindungen (Plan 2).
Priorität 3:
Veränderung und Neuanlage von Grünflächen – in der 
Regel nur dort, wo neue städtebauliche Entwicklungen 
dies erfordern.

Multifunktionale Freiraumentwicklung
Grünanlagen und andere Erholungsflächen können 
neben ihrem vorherrschenden Erholungszweck ein 
ganzes Spektrum sozialer, kultureller, ökologischer und 
ökonomischer Funktionen erfüllen. In welchem Maße 
die im Folgenden aufgelisteten Entwicklungsaspekte 
und Handlungsfelder in teilräumlichen Planungen und 
konkreten Projekten zum Tragen kommen, entscheidet 
sich vor allem anhand der jeweiligen Flächeneignung 
und Nutzungswünsche.

Soziale Funktionen 
•	 Verbesserung der Erreichbarkeit der Erholungs- 

flächen aus den Wohngebieten, vorrangig in Orts-
teilen mit aktuell relativ geringem Versorgungsgrad 
und niedrigem Sozialindex (s. Kap. 3.6.2.3)

•	 Gewährleistung von attraktiven Nutzungsmöglich-
keiten für alle Altersgruppen und Gesellschafts-
schichten unter besonderer Berücksichtigung sozial 
benachteiligter Gruppen

•	 Stärkere Aktivierung der sozialintegrativen, kommu-
nikationsfördernden, identitätsstiftenden und multi-
kulturellen Funktion der Grün- und Freiräume, auch 
durch Beteiligung der Nutzergruppen vor Ort an der 
Umgestaltung und Unterhaltung von Grünflächen 
sowie an der Weiterentwicklung freiraumbezogener 
Freizeitangebote 

•	 Gestalterische Einbindung der Freiflächen öffentli-
cher Einrichtungen in die Grün- und Freiräume der 
Stadt (Schulen, Altenheime etc.) und Öffnung für 
lokale Nutzergruppen

•	 Zugänglichmachen von Brachflächen und naturbe-
lassenen Bereichen u. a. als Naturerfahrungsräume 
und „Wildnis“ für Kinder

•	 Förderung von Bildungsangeboten in Grün- und 
Freiräumen (z. B. „Grünes Klassenzimmer“, Führun-
gen, „Naturerfahrungsräume“ etc.)

Ökologische Funktionen
•	 Verbesserung der Biotopvernetzung im Zuge der 

Pflege und Entwicklung der Freiraumkorridore und 
Erholungswege (zum Zielbeitrag der Grünflächen für 
die Sicherung der biologischen Vielfalt s. Kap. 4.5.1) 

•	 Sicherung und Ausbau eines attraktiven Wegenet-
zes zum Spazierengehen und Radfahren (Beitrag zur 
Förderung umweltschonender Mobilität)

•	 Durchführung von Maßnahmen für eine bessere 
Umweltqualität, vor allem im Hinblick auf Gesund-
heit und Wohlbefinden der Menschen (Boden-
schutz, Lufthygiene, Bioklima, Oberflächengewäs-
ser, Grundwasser)

•	 Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser, je 
nach den technischen und gestalterischen Möglich-
keiten auch für den Starkregenfall ausgelegt

Kulturelle Funktionen
•	 Sicherung bzw. Wiederherstellung der charakte-

ristischen Eigenart historischer Parkanlagen (Wall-
anlagen, Bürgerpark, Knoops Park, Höpkens Ruh 
u. a. denkmalgeschützte Grünanlagen gem. Karte F 
sowie sonstige Grünanlagen mit hohem kulturellen 
Wert, wie z. B. Lehnhof Park Friedehorst)

•	 Verbindung aktueller Gestaltungs- und Nutzungs-
ansprüche mit Geschichte und Eigenart bremischer 
Grünanlagen 

•	 Integration der Alltags- und Freizeitkultur z. B. ört-
lich angemessener „Open-air-Veranstaltungen“ in 
die Nutzung und Unterhaltung öffentlicher Grün-
anlagen

•	 Kunst im öffentlichen Raum unter Einbeziehung von 
(Stadtteil-)Initiativen und Vereinen und in Zusam-
menarbeit mit kulturellen Einrichtungen im Stadtteil

Ökonomische Funktionen
•	 Aufwertung des Umfeldes von Wohnlagen, 

Stadtteilzentren und Gewerbestandorten durch die 
Freiflächengestaltung 

•	 Sicherung, Stärkung und Weiterentwicklung der 
Vielzahl stadtbildprägender und überregional be-
kannter Grün- und Freiräume als Imageträger und 
Bestandteil einer eigenständigen Bremer Identität 
(z. B. Rhododendronpark, Wallanlagen, Bürgerpark, 
Knoops Park, Schlachte, Osterdeichswiesen mit 
Weserstadion, historische Parks entlang der „Was-
serkante Bremen Nord“ u. a.)

•	 Stärkung des Zusammenspiels von Einkaufen, 
Erholung, Freizeit und Kulturgenuss in der Innen-
stadt und den Stadtteilzentren durch hochwertige 
Freiräume und attraktive Wege 

•	 „Stadt der kurzen Wege“: Förderung des nicht 
motorisierten Verkehrs (Fuß, Rad) durch direkte, 
sichere und verkehrsarme Alltagswege zur Arbeit, 
Schule, Einkaufen, auch außerhalb der Grünanlagen 
(s.a. Verkehrsentwicklungsplan Bremen) 

•	 Einbeziehung der Grün- und Freiräume in das 
nationale und internationale Vermarktungskonzept 
der Stadt Bremen (Freiraummarketing und weiche 
Standortfaktoren); Verzahnung von kulturellen Ver-
anstaltungen, die dem Charakter und der Belastbar-
keit der Grünanlagen entsprechen, mit den übrigen 
touristischen Angeboten (historische Parkanlagen, 
„Gärten am Fluss“, „Events im Park“ u. a. m.).
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4.7.2 Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Erholungsge-
biete sichern und entwickeln
Zur Erreichung der Ziele der Grün- und Erholungspla-
nung ist zum einen das Orts- und Landschaftsbild zu 
schützen, zu pflegen und entwickeln. Zum anderen sind 
geeignete Erholungsgebiete hinreichend zu erschlie-
ßen. Plan 2 stellt die hierzu räumlich konkretisierten 
Maßnahmen der Erholungsplanung dar. Diese sind 
innerfachlich abgestimmt und haben die strategische 
Umweltprüfung durchlaufen (vgl. Kap. 6). Sie fügen 
sich in das räumliche Konzept des Plans 1 ein.

Als für die Erholungsnutzung wesentliches Merkmal 
unterscheidet Plan 2 die uneingeschränkt zugänglichen 
und die eingeschänkt zugänglichen Erholungsflächen. 
Bei Ersteren handelt es sich um öffentliche Grünflächen 
und Parks. Letztere unterliegen anderen vorrangigen 
Nutzungen (z. B. Landwirtschaft) oder einem speziellen 
Erholungszweck (z. B. Sportflächen). 

Öffentlich zugängliche Erholungsflächen
Die uneingeschränkt zugänglichen öffentlichen Grün-
flächen und die Waldflächen können grundsätzlich von 
jedermann, in der Regel auch abseits der Wege betreten 
werden.40 Ihnen kommt die höchste Bedeutung für die 
Erholungsvorsorge auf Ortsteilebene zu. Viele Anlagen 
haben darüber hinaus eine touristische Bedeutung, 
wie der Rhododendronpark, der Bürgerpark oder 
die Wallanlagen in Verbindung mit dem historischen 
Stadtzentrum. Ein diesbezüglich ausbaufähiges Poten-
tial haben mehrere gartenkulturell bedeutsame Parks 
in Bremen Nord. Diese Grünanlagen und Waldflächen 
sind mit höchster Priorität zu sichern und durch Pflege 
und Ausstattung entsprechend den Nutzungsanforde-
rungen zu entwickeln. Dazu gehört bei einigen stark mit 
Verkehrslärm belasteten Anlagen wie dem Stadtwald, 
dem Rhododendronpark und dem Erholungsgebiet am 
Achterdieksee dringend auch der Lärmschutz.

Neue öffentliche Grünflächen sind nur noch an wenigen 
Stellen geplant, so in einzelnen Ortsteilen mit vorhande-
nem Gründefizit (z. B. Weserzugang zwischen Aller-
hafen und Hemelinger See) und in neu erschlossenen 
Stadtteilen (Überseestadt). 

Mit der Aufgabe der militärischen Nutzung des Waldge-
biets auf der Rekumer Geest wird die Voraussetzung für 
einen verbesserten Landschaftszugang in Blumenthal 
geschaffen. Die Anlage einer durchgehenden Wegever-
bindung für die Naherholung, die auf die gewachsene 
Bedeutung für den Artenschutz Rücksicht nimmt, ist 
eine weitere Entwicklungsmaßnahme des Plans 2.

Kleinflächige Grünanlagen und Spielplätze sind häufig 
die einzigen jederzeit öffentlich zugänglichen Freiflä-
chen in dicht bebauten Stadtteilen. Ihnen kommt trotz 
geringer Größe eine hohe Bedeutung z. B. als „Klima-
oase“ oder wohnungsnahe Spielfläche für Kinder zu. 
Die kommunalen Anlagen dieser Art sind in Plan 2 mit 
einem Punktsymbol dargestellt. 

Die öffentlichen Grünflächen sollen erhalten und in 
ihrer Attraktivität nach und nach optimiert werden. 
Sollte ein Kinderspielplatz z. B. aufgrund demografischer 
Veränderungen nicht mehr benötigt werden, bleibt die 
Fläche – ggf. auch ohne Spielgeräte – als Erholungsflä-
che bestehen. Im Zuge des demografischen Wandels 
kommt zukünftig vermehrt auch eine Ausstattung mit 
Sport- und Bewegungsgeräten für ältere Menschen in 
Betracht.

Eingeschränkt zugängliche bzw. nutzbare  
Erholungsflächen
Zu den eingeschränkt öffentlich zugänglichen Grün- 
und Freiflächen zählen neben Grünanlagen mit spezi-
fischer Zweckbestimmung, wie Kleingärten, Friedhöfe 
und Sportanlagen, auch die landwirtschaftlich genutzten 
Erholungsgebiete, die nur vom Wegenetz aus erlebbar 
sind.

Als besonders für die Erholung geeignet ist die freie 
Landschaft mit sehr hoher und hoher Bedeutung für 
das Landschaftserleben im Plan 2 hervorgehoben. Die 
Bewertung basiert auf Kapitel 3.6.1 und Karte E. Darü-
ber hinaus sind Landschaftsteile und Wege in der freien 
Landschaft, die von der Bevölkerung besonders intensiv 
in Anspruch genommen werden (z. B. Wümmedeiche, 
Mahndorfer Marsch, Lesumniederung, Geestbachtäler), 
gekennzeichnet. Der Erholungswert dieser Gebiete ist 
insbesondere durch Erhalt einer standortangepassten 
land- bzw. forstwirtschaftlichen Nutzung, naturnaher 
Flächen und naturraumtypisch gliedernder Landschafts-
elemente zu sichern. Wo Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit gering ausgeprägt sind, ist eine landschaftsgerechte 
Gestaltung vorzusehen. Die wertgebenden Merkmale 
der Landschaftsbildtypen, die zu erhalten bzw. wieder 
herzustellen sind, gehen aus Karte E in Verbindung mit 
Tabelle 24 im Anhang A hervor. Eine geplante Auf-
wertung ist in Plan 2 hervorgehoben, wo dies für den 
absehbaren Bedarf vordringlich erscheint (z. B. in der 
Osterholzer Feldmark und der Mahndorfer Marsch).

Der Versorgung mit Flächen für urbanes Gärtnern wird 
hoher Stellenwert beigemessen. Wohnungsnah gele-
gene Kleingärten, interkulturelle Gärten und andere 
gemeinschaftlich genutzte Gärten sind als wichtige 
Ergänzung im Grünsystem der Stadt und wegen des 
vielschichtigen Nutzens im sozialen, gesundheitlichen 
und erzieherischen Bereich von großer gesellschaftspo-
litischer Bedeutung. Deshalb sollen die Kleingartenflä-
chen als Flächen für Erholung und gärtnerische Nutzung 
erhalten bleiben. 

Viele Kleingartengebiete sind in Bremen als Kleingarten-
parks mit öffentlichen Grünverbindungen kombiniert 
angelegt, so dass sie für jedermann zugänglich sind und 
einen besonderen Erlebniswert bieten.

40 Die Waldeigenschaft von Erholungsflächen ist in Plan 2 nicht gesondert dargestellt. Waldflächen über 2 ha zeigt Plan 1.
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Die Kleingartenkonzeption für die Stadt Bremen von 
2002 prognostiziert allerdings erhebliche Nachfrage-
rückgänge aufgrund des demographischen Wandels. 
In jüngster Zeit ist mancherorts der gegenläufige Trend 
eines wieder zunehmenden Interesses junger Familien  
an Gartenland festzustellen. Treten die Prognosen der 
Kleingartenkonzeption jedoch ein, wird die hohe Zahl 
der Dauerkleingärten nicht zu halten sein, so dass in 
einigen Gebieten eine vielfältigere Erholungs-nutzung in 
Betracht gezogen werden muss. Im „Gestaltungsraum 
Kleingärten, Freizeit und Natur im Bremer Westen“ 
wird die gezielte Verknappung des Angebots als Bau-
stein für ein zukunftsfähiges Kleingartenwesen bereits 
praktiziert. Freiwerdende Flächen werden zu naturna-
hen Flächen und Wald umgestaltet. Ein durchgängiges 
Fuß- und Radwegenetz wird das Gebiet erschließen. 
Dabei sind die Anbindungen an die Wohnquartiere, die 
noch überwiegend durch schmale, dunkle und unsaube-
re Tunnel führen, einladender zu gestalten. Planungsziel 
ist ein vielfältiges attraktives Naherholungsgebiet mit 
Kleingärten, öffentlichen Freiräumen und naturnahen 
Flächen. Grundlage wird ein Handlungskonzept werden, 
das ressortübergreifend mit breiter gesellschaftlicher 
Beteiligung entsteht. 

Um dauerhaft genutzte Kleingartenparzellen vorzu-
finden, sind neue Angebotsstrategien gefordert, die 
potentiell interessierte Gruppen wie z. B. Migranten und 
junge Familien ansprechen. Aber auch eine Anpassung 
der Bremischen Gartenordnung an heutige Bedürfnisse 
und an die von den Kleingartenorganisationen selbst 
gesteckten ökologischen Ziele ist überfällig. Gelockert 
werden sollten z. B. das Verbot lebender Hecken zwi-
schen den Parzellen, die für die gewünschte Einsehbar-
keit der Gärten sehr weit gehende Höhenbegrenzung 
für Hecken auf bisher 110 cm und die ökologisch nicht 
mehr zeitgemäße Beschränkung auf nur einen hoch-
stämmigen Obstbaum je 200 m². Die Ausnahme von 
den Grenzabstandsregeln für Altbaumbestand, die bis-
her nur für vor 1960 entstandene Altanlagen gilt, sollte 
auf alle Anlagen ausgeweitet werden. Eine Klarstellung 
in der Gartenordnung, dass Bäume, Hecken und andere 
Gehölze in den Kleingartenanlagen vom 1. März bis 
zum 30. September nicht über den jährlichen Zuwachs 
hinaus zurückgeschnitten werden dürfen, würde dem 
Vollzug des Artenschutz (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) 
helfen.

Sollte die Nachfrage nach Kleingärten auch außerhalb 
des Bremer Westens einmal nachhaltig zurückgehen, 
so sind auch für diese Gebiete neue Konzepte zu 
entwickeln, bei denen jedoch der Erholungszweck der 
Flächen immer gesichert bleiben soll. Zusätzliche Klein-
gartenflächen sind nicht erforderlich und deshalb nicht 
vorgesehen.

Ein wichtiger Flächenaspekt gesamtstädtischer Planung 
ist die ausreichende Bereitstellung von Friedhofsflächen. 
Die Friedhöfe sind neben ihrer Nutzung als Bestattungs-
flächen auch Orte der Identifikation mit einer würdigen 
Bestattungskultur und Teil der lokalen Identifikation. Sie 
sind zugleich Bereiche für eine ruhige Erholung, Lebens-
raum für Tiere und haben eine positive Wirkung auf das 
Stadtklima. 

Bremen hat bislang insgesamt rd. 250 ha ausgewiesene 
Bestattungsfläche (davon rd. 223 ha städtisch). Zusätz-
lich werden rd. 90 ha derzeit mit anderen Nutzungen 
belegte Friedhofserweiterungsfläche vorgehalten. Auf 
den städtischen Friedhöfen in Bremen dominiert die 
Feuerbestattung mit anschließender Urnenbeisetzung 
mit über 80 %, während die traditionelle Erdbestattung 
bei unter 20 % liegt (Tendenz weiter abnehmend). Vor 
dem Hintergrund des seit Jahren geänderten Bestat-
tungsverhaltens und der gesetzlichen Forderung des 
bedarfsgerechten Vorhaltens der Friedhofsfläche ist 
nach gegenwärtiger Kenntnis festzustellen, dass bereits 
mit den bestehenden Friedhöfen auch der zukünftige  
Bedarf sicher gedeckt wird. Die bis jetzt geplanten 
Erweiterungsflächen werden nicht mehr benötigt und 
deshalb im Landschaftsprogramm und im Flächennut-
zungsplan mit anderen Nutzungen belegt.

Langfristig wird sogar eine Reduzierung der vorhan-
denen Friedhofsflächen nötig. Jedoch sind aufgrund 
der aktuellen Belegung und der gesetzlich vorgeschrie-
benen Ruhefristen von 25 – 30 Jahren noch keine 
Flächenänderungen darstellbar. Mittel- und langfristige 
Perspektiven für die bestehenden Friedhöfe mit ihren 
durch die veränderte Nachfrage entstandenen „Über-
hangflächen" sollen im Rahmen einer gesonderten 
Friedhofsentwicklungsplanung vorbereitet und unter 
Berücksichtigung der Ruhefristen schrittweise realisiert 
werden. 

Abb. 128 Kleingärten ©Thomas Knode

Abb. 129 Friedhof Huckelriede ©Thomas Knode
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Die in der Stadt verteilten Sportanlagen, oft in Verknüp-
fung mit öffentlichen Grünzügen oder Schulen, haben 
i.d.R. neben ihrer originären Funktion als Sportstätte 
weniger Bedeutung für die allgemeine Erholung. Die 
Öffnung der Flächen über die Vereinsbindung hinaus 
ist deshalb grundsätzlich anzustreben. Neben ihrer 
eigentlichen Sportnutzung besitzen sie als überwiegend 
unbebaute Flächen im Gefüge der Stadt eine kleinkli-
matische Bedeutung, weshalb auch Versiegelungen zu 
minimieren sind.

Anders als Sportanlagen im Allgemeinen haben die 
Golfplätze der „Bremer Schweiz“ und in Oberneuland 
sowie „An der Lesum“ einen Erholungswert über die 
vereinsgebundenen Aktivitäten hinaus. Durch öffent- 
liche Wege sind die vielfältig gestalteten Flächen teil-
weise einsehbar und damit in Maßen erlebbar. Eine Aus-
dehnung der bestehenden Flächen oder die Neuanlage 
weiterer Golfplätze sollte aus Sicht der Erholungspla-
nung, die im Interesse der Allgemeinheit erfolgt, jedoch 
vermieden werden.

Als erlebniswirksames Grün in der Stadt sind auch die 
privaten Grünflächen verstärkt zu berücksichtigen. Die 
größten Flächen nehmen die Hausgärten unterschiedli-
cher Größe, z. T. mit parkähnlicher Gestaltung ein, aber 
auch Außenanlagen auf Firmengeländen haben große 
Bedeutung für die Wahrnehmung der Stadt, wenn sie 
für die Öffentlichkeit zumindest teilweise von der Straße 
aus erlebbar sind. 

So bestehen in Teilen von Oberneuland, Schwach-
hausen und St. Magnus noch parkartige Gärten mit 
Altbäumen und alten Strauchpflanzungen. Diese 
besondere Prägung der Stadtteile soll erhalten bleiben. 
Nach Möglichkeit, z. B. bei einer Änderung der Besitz- 
oder Nutzungsverhältnisse, sollte versucht werden, alte 
Parks mit einem besonderen Potential für den Stadtteil 
für die Allgemeinheit zu öffnen. Gerade in Verbindung 
mit kulturellen Nutzungen können historische Parks 
eine stadtweite Bedeutung für Freizeit und Erholung 
erlangen. Bei einer etwaigen baulichen Verdichtung ist 
in jedem Einzelfall gründlich zu prüfen, wie die vorhan-
denen Werte erhalten bleiben können.

Einige wenige parkartige Privatflächen wie z. B. der 
Campus der Jacobs-University in Grohn oder der Park 
der Egestorffstiftung in Osterholz sind heute begrenzt 
zugänglich. Hier sollte geprüft werden, wie die jewei-
ligen Außenbereiche, z. B. durch Öffnen vorhandener 
Zäune, neue Zugänge oder andere Eingangsgestaltung, 
besser in das innerörtliche Grünsystem integriert werden 
können.

In Bereichen mit stadtbildprägender Bremer-Haus-
Bebauung41, deren Vorgärten, Terrassen/Loggien und 
Freitreppen vielfältig nutzbare Übergänge zwischen 
innen und außen zeigen, soll eine grünbestimmte 
Gestaltung gefördert und wiederhergestellt werden, 
um das Freiraumerleben in einer für Bremen besonders 
typischen Weise zu bereichern. 

Die Verbesserung der Nutzbarkeit von (Abstands-)
Grünflächen im Geschosswohnungsbau ist ein wichti-
ges Ziel, weil sich diese Grünflächen zwar in privatem 
Eigentum von Wohnungsbaugesellschaften oder Eigen-
tümergemeinschaften befinden und teilweise einge-
schränkt betretbar sind, aber durch ihre Einsehbarkeit 
von öffentlichen Wegen aus wie öffentliche Grünflä-
chen wahrgenommen werden. Dies gilt vor allem für 
die Großwohnsiedlungen, z. B. in der Neuen Vahr, in 
Huchting, Blockdiek, Osterholz-Tenever, Kattenturm 
und Burglesum, wie in Plan 2 dargestellt. Pflege- und 
Gestaltungskonzepte können die zentralen Aspekte 
für die langfristige Entwicklung der Freiflächen heraus-
arbeiten, so z. B. die Sicherung der sozialen Funktion 
und Nutzbarkeit durch geeignete Pflanzenverwendung, 
Raumbildung, Erschließung und sonstige Ausstattung, 
die Sicherung der ökologischen Potentiale, z. B. durch 
eine Kennzeichnung zukünftiger Altbaumstandorte, die 
Wiederherstellung ursprünglicher Gestaltungsmerkma-
le aus der Entstehungszeit der Siedlungen oder einen 
eventuellen Denkmalwert. Solche Pflege- und Gestal-
tungskonzepte für einzelne Großwohnsiedlungen er-
möglichen es, die Aufwertung schrittweise und zugleich 
zielgerichtet im Rahmen laufender Pflege und Unterhal-
tung sowie bei der Instandsetzung von Anlagenteilen zu 
verfolgen.

Abb. 130 Vorgärten Bremer Haus-Bebauung

41 Die in Bremen vorherrschende Form der Blockrandbebauung (s. Plan 1); in Schwachhausen, Gete und Riensberg auch in Form der  

 Reihenhausbebauung (SfU 1987).

Abb. 131 Abstandsgrün im Geschosswohnungsbau
©Dirk Hürter
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Örtliche Gestaltungsmaßnahmen
Plan 2 stellt verschiedene Bereiche und Objekte dar, 
deren gestalterische Aufwertung eine hohe Priorität 
genießen soll. Dabei werden die folgenden Fälle unter-
schieden:
•	 Im Umfeld der im Plan eingetragenen Landschafts-

elemente mit besonders positiver Wirkung soll 
durch Freiraumgestaltung und Rücksichtnahme bei 
baulichen Veränderungen ein besonderer Beitrag 
zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung ihrer Erleb-
niswirkung geleistet werden. Als besonders erlebnis-
wirksame Grünstrukturen sind außerdem alte Alleen 
und Baumreihen hervorgehoben. 

•	 Einzelne Bauwerke mit störender Fernwirkung auf 
das Landschaftsbild sind vermerkt. Ihre Störwirkung 
kann im Einzelfall durch gedecktere Farbgebung, 
Fassadenbegrünung oder Sichtschutzpflanzung ver-
mindert werden. 

•	 Der Erhalt der positiven Erlebniswirkung von Orts-
rändern ist überall dort eingetragen, wo Siedlungs-
ränder deutlich ablesbar und kulturraumtypisch in die 
Landschaft eingebunden sind. Die Baustrukturen sind 
in der Regel nicht höher als große Bäume und weisen 
eine traditionelle Eingrünung auf. Diese ist an der 
charakteristischen Nutzung dörflicher Freiräume  
orientiert, mit kleinteiligen Grünlandflächen, Kopf-
weiden, Gärten und Obstwiesen. In Hecken und 
Hofgehölzen dominieren heimische Baumarten. 
Einige der im Plan positiv hervorgehobenen Orts-
ränder markieren auch Naturraumgrenzen, wie z. B. 
den Rand der Geest, der Wesersandterrasse oder der 
Bremer Düne, oder sie folgen Landschaftsstrukturen 
wie Gewässerläufen oder Deichen. 

•	 Eine landschaftsgerechte Neugestaltung von Orts-
rändern ist bei neuen Wohn- und Gewerbegebieten 
am Stadtrand sowie an bestehenden Siedlungsrän-
dern, die unzureichend in die Landschaft eingebun-
den sind, erforderlich. Nicht immer ist dabei eine 
geschlossene Eingrünung nötig. Eine harmonische 
Einbindung ist am ehesten gegeben, wenn das Land-
schaftsbild positiv prägende Gebäude mit vielfälti-
gen Grünstrukturen und Durchblicken „inszeniert“ 
werden. Ein neuartiges Mittel der Ortsrandgestaltung 
sind punktuelle und linienhafte Gestaltungsakzente 

an öffentlichen Wegen unter Einbeziehung landwirt-
schaftlicher Flächen (s. „Strategien“ in Kap. 4.7.1).

•	 Ebenfalls vordringlich ist die städtebaulich-gestalteri-
sche Aufwertung von Eingangssituationen, sowohl 
am Stadtrand (z. B. Habenhauser Brückenstraße), als 
auch am Rand der Altstadt (Bürgermeister-Smidt-Str/
Faulenquartier/Am Brill) und in den Stadtteilzentren. 
Die vorhandenen Defizite können u. a. durch raum-
bildende Grünstrukturen gemildert werden.

•	 Die dargestellten Maßnahmen zur Reduzierung von 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Frei-
leitungen und Windkraftanlagen entsprechen dem 
Plan 1 und sind in Kapitel 4.5.4 erläutert.

4.7.3 Zugänglichkeit und Erlebbarkeit der Erholungs-
gebiete verbessern
Im Hinblick auf die Erschließung der für die Erholung 
geeigneten Gebiete für ruhige, landschaftsbezogene Er-
holungsformen sowie die Verbesserung der Erreichbar-
keit der innerstädtischen Grünflächen aus den Stadttei-
len stellt Plan 2 die wichtigsten, ortsteilübergreifenden 
Wegeverbindungen, punktuelle Infrastrukturen für die 
wassergebundene Erholung und Aussichtspunkte dar. 

Auch für die Erschließungsmaßnahmen gilt, dass sie we-
der räumlich-gestalterisch im Detail geplant sind, noch 
ein Herstellungszeitpunkt festgelegt wird. Vor einer Um-
setzung sind Konzepte und Ausbaupläne zu erstellen, 
die von den jeweiligen Ortsbeiräten zu beschließen 
sind. Die Maßnahmen sind nur durchführbar, wenn 
die Zustimmung der jeweiligen Grundeigentümer bzw. 
Flächenverwalter vorliegt. Der Ausbauzeitpunkt hängt 
von vielen Faktoren ab, wobei die Finanzierung und 
Grundstücksverfügbarkeit entscheidend sind. Manche 
Maßnahmen mögen heute undurchführbar erscheinen. 
Sie sind jedoch Bestandteil eines langfristig angestrebten 
Zustands, einer konkreten Vision, die bei künftig sich 
bietenden Gelegenheiten schrittweise verfolgt wird.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 
mit einer zunehmenden Zahl von Menschen, die auf 
Barrierefreiheit angewiesen sind, ist bei der Umsetzung 
der Erschließungsmaßnahmen eine möglichst weitrei-
chende barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der 
Erholungsflächen sicherzustellen. 

Ortsteilübergreifende Grünverbindungen stellen die 
Vernetzung zwischen den Stadtteilen, zu den großen  
Freiraumkeilen, den Flussufern und den anderen 
Erholungsräumen am Siedlungsrand für den Erholungs-
verkehr per Fuß und Rad her.42 Sie sollen auf über-
wiegender Strecke von Grünstrukturen begleitet sein, 
soweit dies unter den örtlichen Umständen möglich 
ist. Im Landschaftsprogramm sind die wesentlichen 
vorhandenen und geplanten Verbindungen und nicht 
das Gesamtnetz der Erholungswege mit seinen ebenfalls 
wichtigen kleinräumigen Bezügen dargestellt.

Abb. 132
Kirche und Ortsrand 

in Arsten  
©Dirk Hürter

42 S.a. Freiraumstrukturkonzept, Kapitel 4.3.
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Die vorhandenen Grünverbindungen sind öffentlich zu-
gänglich zu erhalten. Hinsichtlich ihrer Grünausstattung 
und Einbettung mit Begleitgrün sind sie vielerorts noch 
entwicklungsfähig. Neue Grünverbindungen beinhalten 
die Anlage neuer Wegetrassen mit begleitendem Grün 
oder die Beseitigung von Barrieren, die eine Nutzung 
vorhandener Wege für den Erholungsverkehr bisher 
verwehren.

An die dargestellten Grünverbindungen angrenzende 
öffentliche Grünflächen und private Freiflächen mit po-
sitivem Einfluss auf das Ortsbild haben eine zusätzliche 
Bedeutung für die Attraktivität der Erholungswege, da 
sie ein grünbestimmtes Umfeld mit günstigem Klein-
klima bieten. Sie sind auch wegen dieser fördernden 
Wirkung auf die Nutzung der Grünverbindungen mit 
hoher Priorität zu erhalten.

Folgende Lückenschlüsse innerstädtischer Grünverbin-
dungen sind von besonderer Bedeutung:
•	 Von Bremen-Mitte über den Nordwestknoten bis 

Bremen-Nord ist eine gut ausgebaute, durchgängige 
Fuß- und Radfahrverbindung möglichst abseits der 
Hauptstraßen erforderlich. Dies ist eine langfristige 
Aufgabe, die bei allen zukünftigen Planungen be-
rücksichtigt werden sollte. 

•	 Zwischen dem Ende des Grünzugs West in Gröpelin-
gen und den Grünverbindungen in Burglesum sind 
attraktive Verbindungen durch Grambke zu schaffen. 

•	 Im teilweise mit Erholungsflächen noch unterversorg-
ten Bremer Westen (s. Kapitel 3.6.2.4 und  
Karte F) sind die Verbindungen zwischen den Wohn-
gebieten und den Kleingartenflächen sowie Richtung 
Weser verbesserungsbedürftig. Dies bedeutet sowohl 
die Aufwertung vorhandener als auch die Schaffung 
neuer Grünverbindungen.

Einen besonderen Schwerpunkt stellt die Verbesserung 
der Erreichbarkeit und Erlebbarkeit von Flussräumen 
dar. Nach dem Konzept „Lebensader Weser“ (BIO-
CONSULT 2006b) sind bereits einige Uferbereiche rena-
turiert und zugänglich gemacht worden. Das Fernziel ist 
ein durchgehender Rad- und Fußweg an beiden Ufern 
der Weser. In einzelnen Abschnitten ist dieses Ziel noch 
nicht darstellbar, da Hafenbetriebe und Industrie einen 
Erholungsverkehr auf längere Sicht nicht zulassen (Ge-
lände des ehemaligen Bremer Vulkan, Kraftwerk Farge, 
Stahlwerkegelände und Industriehafenschleuse). Im Ver-
lauf der Kap-Horn-Straße ist zwar am Ufer gegenüber 
den Industriehäfen ein öffentlicher Verkehr zugelassen, 
aber ein Ausbau als Grünverbindung aus heutiger Sicht 
mit dem Hafenbetrieb nicht vereinbar. Unvorhergesehe-
ne Entwicklungen und neuartige Technologien können 
langfristig die Optionen für einen Erholungsverkehr in 
Hafengebieten und ufernahen Gewerbegebieten erwei-
tern. Auch temporäre Lösungen, wie z. B. eine Öffnung 
in den Betriebs- oder Sommerferien oder an Wochenen-
den können einen positiven Beitrag leisten.

Folgende Lückenschlüsse des ufernahen Erholungswe-
genetzes haben besondere Bedeutung für die Erlebbar-
keit der Flussräume:
•	 In Blumenthal sind große Abschnitte des Weserufers 

durch vorhandene Gewerbe- und Industrienutzun-
gen für die Bevölkerung versperrt. Langfristig ist 
dafür Sorge zu tragen, dass die Weser durchgängig 
erlebbar wird. Ein erster wesentlicher Schritt soll im 
Zuge der Neuordnung des Geländes der ehemaligen 
Bremer Wollkämmerei entstehen. Mit Anbindung an 
die Blumenthaler Aue und Wätjens Park kann hier 
nicht nur für den Stadtteil sondern für ganz Bremen-
Nord ein wichtiger Baustein entwickelt werden.

•	 Das Weserufer ist an zentralen Stellen der Bremer 
Innenstadt in der Pauliner Marsch sowie auf dem 
Stadtwerder nicht durchgehend erlebbar. Ziel ist eine 
punktuelle Renaturierung und bessere Einsehbarkeit 
der Ufer. Für die Öffentlichkeit sollen zusätzliche 
Uferzugänge und Durchblicke im Bereich heutiger 
privater Gärten und vereinsgebundener Nutzungen 
geschaffen werden.

Abb. 133
Wolfskuhlenpark
©Dirk Hürter

Abb. 134
Landschaftspark in 
Oberneuland



244 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 4 Ziel- und Maßnahmenkonzept

•	 Die Erlebbarkeit alter Hafenreviere wie am Kopfende 
des Holz- und Fabrikenhafens und auf der Kap-
Horn-Straße soll auch im Hohentorshafen durch eine 
Zugänglichkeit der Kajen ohne Beeinträchtigung der 
ansässigen Firmen erhöht werden. Die Umsetzbarkeit 
einer Uferpromenade wird zunächst im Rahmen der 
geplanten Verlegung der Deichlinie an das Flussufer 
geprüft. Das Fernziel eines durchgängigen Weges 
soll nicht aus dem Blick geraten, doch wären hier 
punktuelle Zugänge bereits eine deutliche Verbesse-
rung. 

•	 Eine Querungsmöglichkeit der Weser zwischen He-
melingen und Obervieland parallel zur Autobahn A1 
würde die Wegesysteme auf beiden Seiten der Weser 
verbinden und neue Routen ermöglichen.

Wo die Wegeverbindung an Land noch nicht möglich 
ist, kann der Wasserweg eine Alternative sein. Plan 2 
stellt die erforderlichen zusätzlichen Anleger für neue
Fährlinien zwischen Vegesack und Bremen Mitte dar. 
Diese würden auch das Werderland, die Überseestadt, 
Seehausen, den Schönebecker Sand und Grambke 
anlaufen und die Möglichkeiten für das Landschaftser- 
leben von der Weser und der Lesum aus enorm erwei-
tern. 

Als weitere Wasserzugänge sind Still- und Fließgewässer 
mit abschnittweise zugänglichen Ufern sowie Badeseen 
und Badestellen dargestellt, deren freie Zugänglichkeit 
und sonstige Erholungsqualitäten, wie eine gute Was-
serqualität, zu sichern sind. Dem „Sanften Tourismus“ 
auf diesen Gewässern, z. B. in Form des Wasserwan-
derns oder der Torfkahnfahrten kommen auch Uferre-
naturierungen, vor allem Absenkungen von Uferbefesti-
gungen und Uferwällen zugute. An der Weser dient die 
Verminderung der Gefahren durch die ausbaubedingte 
Strömungszunahme und den von Größe und Geschwin-
digkeit der Schiffe abhängigen Sog und Schwell der 
Erholungsvorsorge wie dem Artenschutz.

Die Reduzierung der bestehenden verkehrsbedingten 
Verlärmung vieler Badeseen ist dringend erforderlich 
(z. B. Stadtwaldsee, Achterdieksee). Neue Lärmquellen, 
auch durch motorisierte Freizeitaktivitäten, sind auszu-
schließen.

Entlang der Flüsse sind vielfach Sportboothäfen und 
-liegeplätze vorhanden, besonders konzentriert an 
der Lesum. Sie werden nicht dargestellt, da sie nicht 
öffentlich zugänglich sind. Die landschaftsverträgliche 
Entwicklung der Wassersportanlagen an der Lesum 
regelt der Landschaftsplan Nr. 1 „Lesumufer“ von 
1983. Im Hinblick auf den Schutz des Landschaftsbildes 
und der ökologischen Funktionen der Uferzonen ist eine 
Ausweitung der Liegeplätze über den rechtlich gesicher-
ten Bestand hinaus zu vermeiden. Stattdessen sollen 
verstärkt ungenutzte oder untergenutzte Hafenflächen 
wie insbesondere im Europahafen oder in Hemelingen 
für Sportboote bereitgestellt werden. 

Um die überwiegend land- und forstwirtschaftlich ge-
prägten Räume für die Erholung noch besser zugänglich 
zu machen, sollen Lücken des Rad- und Fußwegenetzes 
in der freien Landschaft umweltverträglich geschlossen 
werden. Besondere Bedeutung für die Verbesserung 
der Erreichbarkeit der freien Landschaft haben folgende 
Maßnahmen:
•	 Um das Erholungspotential des größten geschlosse-

nen Waldbereichs Bremens auf der Rekumer Geest 
zu erschließen, ist in Abstimmung mit der zukünfti-
gen Nutzung des Geländes des Tanklagers Farge  
zumindest ein querender Weg zwischen Rekum/ 
Farge und Lüssum-Bockhorn zu schaffen.

•	 Die Osterholzer Feldmark soll mit einzelnen öffent-
lichen Wegen für die ruhige Naherholung geöffnet 
werden. Langfristig ist die Trennwirkung zwischen 
Mahndorf und Osterholz durch die Bahnstrecke zu 
verringern. 

Abb. 135
Weserstrand auf 

dem Stadtwerder 
©WFB
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•	 Die Erreichbarkeit der Landschaftsräume des Nieder-
vielands und der Ochtumniederung aus der Innen-
stadt bzw. der teilweise mit Grün unterversorgten 
Neustadt (s. Kap. 3.6.2.4 und Karte F) soll durch eine 
barrierefreie Fuß- und Radwegverbindung parallel 
zur Eisenbahn Bremen-Oldenburg auf dem ehemali-
gen Gaswerksgelände (heute Gelände swb) verbes-
sert werden.

•	 Der Bau einer Fuß- und Radwegeverbindung vom 
Waller Feldmarksee entlang des Maschinenfleets 
über die Ritterhuder Heerstraße hinaus bis zum  
Lesumufer würde eine durchgängige Verbindung 
abseits von Straßen zwischen Horn-Lehe und Burg- 
lesum schaffen.

Das innerbremische Netz führt weiter nach Niedersach-
sen. Plan 2 stellt vorhandene und noch herzustellende 
Anschlüsse von Erholungswegen auf niedersächsi-
schem Gebiet dar. Einzelne noch fehlende Verbindun-
gen sollen gemeinsam mit angrenzenden Gebietskör-
perschaften über die Landesgrenze hinweg geschaffen 
werden. 

Aussichtspunkte und Blickbeziehungen zu ortstypi-
schen Landschaftselementen und Bauwerken erhöhen 
den Erholungswert in einer weitgehend flachen aber 
offenen Landschaft. Historische Blickbeziehungen wie 
z. B. von den Ufern der Lesum auf die Lesumer Kirche 
oder auf Wasserhorst sind ebenso freizuhalten wie 
von der Meierei im Bürgerpark auf den Dom. Wo sich 
die Chance auf die (Wieder-) Herstellung besonderer 
Blickbeziehungen bietet, hat dies hohe Priorität, wie 
z. B. vom Überseehafen in Verlängerung des Hilde-
Adolf-Parks auf den Dom. Neue Blickpunkte lassen sich 
durch Skulpturen, Fassadenmalerei oder andere Kunst 
im öffentlichen Raum schaffen.

Der Plan 2 unterscheidet ausgebaute Aussichtspunkte 
von Ausblicken, die sich aufgrund der topografischen 
Lage ergeben. Die Darstellung letzterer durch ein 
Symbol erfolgt z. T. stellvertretend für einen längeren 
Wegeabschnitt mit weitem Blick in die Landschaft. Nicht 
alle Aussichtspunkte sind aufgenommen worden, viel-
mehr sind die dargestellten aus planerischer Sicht von 
besonderer Bedeutung und deshalb vorrangig mit ihren 
Blickbeziehungen zu erhalten. 

Die Schließung eines Teils der Blocklanddeponie wird 
die Möglichkeit der Begehung eröffnen. Hier ist ein 
öffentlich zugänglicher Punkt vorgesehen, der einen 
Blick über Bremen bis weit ins niedersächsische Umland 
ermöglichen wird.

Die Naturschutzbehörde will ihr Angebot „Erlebnisraum 
Natur“ (Kap. 2.2.5) fortsetzen und auf alle Land-
schaftsräume ausweiten. Auf gekennzeichneten Wegen 
werden mit Hilfe von Schautafeln, Beobachtungsstän-
den und Broschüren vielfältige Informationen vermit-
telt. Eine vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 

unterhaltene Internetseite regt mit jahreszeitlichen 
Beobachtungs- und Erlebnistipps zur Nutzung dieser 
Erholungsinfrastruktur an.55

Für Blockland, Hollerland, Niedervieland, die Hammers-
becker Wiesen, die Schönebecker Aue sowie die Untere 
Wümme sind noch Beobachtungs- und Informations-
punkte zu schaffen und entsprechende Informationsma-
terialien zu erstellen (z. B. Erlebnispfad an der Schöne-
becker Aue in Vegesack).

Als Flächen mit besonderer Bedeutung für die Umwelt-
pädagogik sind in Plan 2 vorhandene Umweltlernorte 
(s. Tabelle 37 in Anhang A) eingetragen, die von ver-
schiedenen Bildungseinrichtungen bzw. gemeinnützigen 
Trägern betreut und unterhalten werden. Es handelt sich 
um wichtige Angebote auf Stadtteilebene, die sich vor 
allem an Kinder und Jugendliche richten. Ziel sollte sein, 
dass jeder Stadtteil über mindestens einen Umweltlern-
ort verfügt, dort vielfältige Naturerlebnismöglichkeiten 
geschaffen werden und auch das Umfeld naturnah 
erhalten oder entwickelt wird.

43 www.erlebnisraum-natur.de

Abb. 136 
Umweltbildung

Abb. 137 
Erlebnisraum Natur:  
Rastpolder  
Duntzenwerder
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Weitere Erschließungsmaßnahmen mit vorwiegend lo-
kaler Bedeutung sind mit einem Kürzel gekennzeichnet, 
das auf die Erläuterung in der Tabelle 4 in Anhang B  
verweist. Meist handelt es sich um vordringliche Maß-
nahmen im örtlichen Wegenetz zur Verbesserung der 
Erreichbarkeit von Grünverbindungen übergeordneter 
Bedeutung oder von Erholungsflächen im Stadtteil.

4.7.4 Lärmminderung in den Zielgebieten ruhiger 
Erholung
Der Aktionsplan zur Lärmminderung für die Stadt 
Bremen (SUBV 2014a) hat „Ruhige Gebiete“ festge-
legt. Die für die Ruhigen Gebiete geltenden Ziele der 
Lärmminderungsplanung sind gemäß Bundesimmissi-
onsschutzrecht von den zuständigen Planungsträgern, 
z. B. im Rahmen der Abwägung bei der Bauleitplanung 
und in Zulassungsverfahren, zu berücksichtigen. Das 
Landschaftsprogramm stellt die vorhandene Lärmsitu-
ation in den Zielgebieten für die ruhige Erholung dar 
(Karte G, Kap. 3.6.3).

Hinzuweisen ist darauf, dass sich aus den Zielaussagen 
der Lärmminderungsplanung für die Ruhigen Gebiete 
keine Verschärfung der Richtwerte der TA Lärm ergibt. 
Bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm 
wird den betrieblichen Belangen in den Abwägungs-
verfahren Vorrang eingeräumt. Die Lärmminderungs-
planung geht davon aus, dass im Umfeld gewerblicher 
Standorte über die Anforderungen aus der TA Lärm 
hinausgehende Lärmminderungsmaßnahmen der emit-
tierenden Unternehmen ausschließlich auf freiwilliger 
Basis durchgeführt werden können. 

Für den Verkehrsflughafen sind mittels bundesrechtli-
chem Verfahren Lärmschutzbereiche festgelegt, die sich 
nach dem Fluglärmgesetz sowie der daraus folgenden 
Ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm richten. Die Lärmschutzzonen 
werden turnusmäßig sowie bei einer veränderten Anla-
ge oder einem veränderten Betrieb des Flughafens, wie 
z. B. veränderte Abflugstrecken, überprüft und gege-
benenfalls neu festgelegt. Das Konzept der Ruhigen 
Gebiete nimmt darauf keinen Einfluss und schränkt den 
Flughafen Bremen weder im Bestand noch in seiner 
potentiellen Entwicklung ein.

Aus Sicht der Erholungsvorsorge sind bei allen Vor-
haben, die sich auf die Lärmsituation in einem Erho-
lungsgebiet negativ auswirken könnten, nach den 
Umständen des Einzelfalls mögliche und zumutbare 
Vorkehrungen gegen eine Lärmzunahme zu prüfen. Bei 
Neuplanungen sollen frühzeitig Planungs- und Gestal-
tungsalternativen geprüft werden, um geeignete und 
angemessene Vermeidungsmaßnahmen zu ermögli-
chen. Durch unterstützende landschaftspflegerische 
Maßnahmen wie Sichtschutzpflanzungen, Wasserspiele 
und andere Gestaltungselemente kann das subjek-tive 
Ruheempfinden insbesondere in den „Stadtoasen“ 
gefördert werden. 

Im Niedervieland und in Strom sind bisher ruhige 
Gebiete durch die Inbetriebnahme der A 281 großflä-
chig weggefallen oder werden nach deren Weiterbau 
wegfallen. Erforderlich erscheint aus landschaftsplaner- 
ischer Sicht eine Konzeption zur Aufwertung der 
Stromer Landstraße durch verkehrsberuhigende 
Maßnahmen zu einer Achse für landschaftsgebundene 
Erholungsformen, wie sie z. B. auf dem Wümmedeich 
im Blockland von breiten Bevölkerungskreisen ausgeübt 
werden.

In der Mahndorfer Marsch reicht der Raum mit aktuell 
geringer Lärmbelastung bis zum südlichen Rand der 
geplanten Erweiterungen des Gewerbeparks Hansalinie. 
Da die bisherige Belastung von der BAB A 1 ausgeht, 
wäre zu prüfen, ob durch Lärmschutz an der A 1 und 
weitere Maßnahmen im Zuge der Erweiterung des 
Gewerbeparks der Status quo gesichert oder sogar noch 
verbessert werden kann. Eine Mindestanforderung ist 
der Lärmschutz für den in Höhe der Deichlinie begin-
nenden Ruhigen Landschaftsraum.

4.7.5 Regionale Erholungsplanung 
Verwaltungsgrenzen dürfen sich nicht auf die Zu-
gänglichkeit der Landschaft oder die Qualität ihrer 
Gestaltung auswirken. Um das Erholungspotential der 
Landschaft in und um Bremen auszuschöpfen, ist gute 
Kooperation der regionalen Gebietskörperschaften 
gefragt.

Das Regionale Freizeitwegenetz „Grüner Ring Region 
Bremen“ ist ein wichtiges Ergebnis bisheriger Koope-
ration. Das Konzept hat sich bewährt und soll weiter 
ausgebaut werden. Als noch nicht optimal werden 
die Verbindungen zwischen Delmenhorst und Bremen 
angesehen. Neue Fuß- und Radwege bzw. Brücken im 
Bereich Strom und Huchting nördlich der Eisenbahn 
könnten die Lücken schließen (s. Plan 2, Maßnahmen 
HU 3 und ST 1).

Die touristische Nutzung der Gewässer für Bootstou-
ren oder kombinierte „Entdeckerfahrten“ mit „Moor-
Express“ (historischer „Schienenbus“) und Torfkahn 
erfreuen sich steigender Beliebtheit. Gerade auch in der 
Verknüpfung unterschiedlicher öffentlicher Verkehrs-
mittel mit Fahrradverkehren liegen noch vielseitige 
touristische Möglichkeiten in der Region.
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Abb. 138 Ortsteilübergreifende Grünverbindungen in Plan 2
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Gemäß dem Interkommunalen Raumstrukturkonzept 
„intra“ (KOMMUNALVERBUND & RAG 2004) sind die 
Freiräume entlang des regionalen Freizeitwegenetzes in 
ihrer landschaftlichen Qualität und Erholungseignung 
weiter zu entwickeln. Die Einbeziehung der Land- und 
Forstwirtschaft spielt dabei eine große Rolle. Der Aus-
gleich von Eingriffen in Natur und Landschaft soll mit 
teilregionalen Freiraumkonzepten abgestimmt werden, 
u. a. wurden mit der Bündelung von Kompensations-
maßnahmen bereits gute Erfahrungen gemacht. Grenz-
überschreitende, an landschaftsräumlichen Merkmalen 
orientierte Konzepte sollen in enger Abstimmung der 
Kommunen umgesetzt und gefördert werden. So wird 
vorgeschlagen, die Region prägende Landschaftsräume, 
wie die Weser, die Hamme-Wümme-Niederung und die 
großen Moorgebiete, in regionale Landschaftsparks ein-
zubinden, um eine neue Wahrnehmung und Wertschät-
zung für Naherholung und Tourismus zu fördern. 

An diese gemeinsame Zielsetzung können auch die vor-
handenen Überlegungen für ein grenzüberschreitendes, 
einheitlich bzw. koordiniert verwaltetes Gebiet anknüp-
fen, in dem Schutz und nachhaltige Nutzung in vorbild-
licher Weise kombiniert würden. Ein solches Gebiet zu 
etablieren, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
der beteiligten Länder, Landkreise und Kommunen 
voraus, auch um breite Akzeptanz in der Bevölkerung 
zu gewinnen. In thematisch umfassender Weise setzen 
dies andere Regionen in „Biosphärenreservaten“ auf 
gesetzlicher Grundlage von § 25 BNatSchG (in Bremen 
„Biosphärenregion“ lt. § 16 BremNatG) auch mit regi-
onalwirtschaftlichen Erfolgen um. Informeller und vor 
allem auf das Thema Tourismus fokussiert sind regionale 
Kooperationen unter dem Label „Regionalpark“, wie 
z. B. um Hamburg, Hannover und Frankfurt. 

In Bremen bieten sich hierfür mehrere Gebiete an:
•	 „Bremer Schweiz“ bestehend aus Bremen-Nord und 

Schwanewede/Ihlpol,
•	 Hamme-Wümme-Gebiet, bestehend aus Bremen-

Blockland, Borgfelder und Oberneulander Wümme-
niederung und Ritterhude/Lilienthal,

•	 Ochtumniederung, bestehend aus Bremen-Süd und 
Stuhr/Delmenhorst. 

Für eine regionale Naherholungsstrategie beinhaltet das 
Landschaftsprogramm Beiträge und Begründungen, wie 
die Erholungswegeplanung, den Kulturlandschaftsschutz 
und den Biotopverbund. 
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Die Umsetzung des Landschaftsprogramms soll von 
einer zielgerichteten Umweltbeobachtung begleitet 
werden. Diese muss sich prinzipiell auf alle Schutz-
güter, die Gegenstand der Landschaftsplanung sind, 
beziehen, um die Wirksamkeit der Planung erfassen 
und beurteilen zu können. Es werden bereits um-
fangreiche Monitoringprogramme von verschiedenen 
Fachverwaltungen auf jeweils eigener gesetzlicher 
Grundlage durchgeführt. Die finanziellen Grenzen für 
eine Ausweitung der Programme sind eng gesteckt. Es 
wird also darauf ankommen, den Nutzen vorhandener 
Programme zu optimieren, indem Daten leichter ver-
fügbar gemacht und anwendungsorientiert aufbereitet 
werden. 

Die Naturschutzbehörde hat diesen Schritt mit dem 
Integrierten Erfassungsprogramm (IEP) seit 2004 voll-
zogen. Das IEP vernetzt aus unterschiedlichen Grün-
den erforderliche Art- und Lebensraumerfassungen, 
z. B. für die Berichtspflichten aufgrund der europä-
ischen Naturschutzrichtlinien, zur Überprüfung der 
Zielerreichung von Kompensationsmaßnahmen und 
zur Beobachtung von Natur und Landschaft nach § 6 
BNatSchG (vgl. Bericht zur Lage der Natur in Bremen, 
SUBVE 2011). Durch die Konzentration auf ausge-
wählte Zielarten lassen sich Ziele und Maßnahmen 
des Arten- und Biotopschutzes mit angemessenem 
Aufwand begründen und kontrollieren.44

Ohne die von professionellen Kartierern gesammelten 
Daten aus dem IEP und den von ehrenamtlichen  
Naturschützern im Rahmen von bundesweiten Voge-
lerfassungsprogrammen (v. a. Wasser- und Watvögel- 
zählungen, Monitoring häufiger Brutvogelarten) 
oder darüber hinaus erhobenen Daten hätte das 
Landschaftsprogramm kaum räumlich differenzier-
te Analysen und Ziele vorlegen können. Das IEP ist 
auch im Hinblick auf das Erkennen eines zukünftigen 
Fortschreibungsbedarfs des Landschaftsprogramms 
unverzichtbar. 

Die Legenden der Bestandskarten des Landschafts-
programms machen deutlich, welche Daten für eine 
Fortschreibung darüber hinaus mindestens erforder-
lich sind, so z. B. Wertstufen der Biotopvorkommen, 
Altbaumbestände, Gewässerstrukturgüte, Wasserbe-
schaffenheit, Flächennutzung in Überschwemmungs-
gebieten, Bodenfunktionen etc.. Darüber hinaus sind 
ergänzende gesonderte Floren- und Faunenerhebun-
gen im Sinne der Erhaltung der biologischen Vielfalt 
z. B. für Artenschutzaspekte, die Konzeptionierung von 
Artenhilfsmaßnahmen, Fortschreibung der Roten Liste, 
invasionsbiologische Fragen (Ausbreitung von Prob-
lemarten) sowie Fragen zur Auswirkung des Klima-

4.8 Umweltbeobachtung

wandels auf Flora und Fauna von großer Bedeutung. 
Aktuelle Umweltdaten und die mit der Neuaufstellung 
des Landschaftsprogramms erstmals erreichte digitale 
Aufbereitung und Verfügbarkeit der Daten in einem 
Geografischen Informationssystem (GIS) erleichtern 
zukünftige Fortschreibungen. Damit werden Voraus-
setzungen für eine „adaptive“ Landschaftsplanung 
geschaffen, die sich bei ökologischen Veränderungen 
wie der globalen Klimaerwärmung oder bei gesell-
schaftlichen Veränderungen wie dem demografischen 
Wandel anpassen und neue Handlungsoptionen 
entwerfen kann.

Allerdings ist bei der Bearbeitung des Landschaftspro-
gramms deutlich geworden, dass zur Erfassung und 
Bewertung möglicher Folgen des Klimawandels auf die 
freilebende Tier- und Pflanzenwelt und ihre Lebens-
räume das IEP um klimasensible Arten ergänzt werden 
muss (HANDKE 2010).

Wegen der besonderen Bedeutung alter Bäume für die 
Lebens- und Umweltqualität in der Stadt Bremen ist 
ein zu erstellendes Altbaumkataster, das wertgebende  
Kriterien wie z. B. Habitate für Zielarten und alte 
Waldstandorte enthält, ein wichtiges Instrument für 
einen zielgerichteten Baumschutz. Ein Altbaumkatas-
ter bekommt erhöhte Bedeutung im Hinblick auf die 
städtebauliche Priorität der Innenentwicklung. Es sollte 
vorrangig für die in Plan 1 dargestellten altbaumrei-
chen Gebiete erstellt werden.

Zusätzliche Monitoringaufgaben können aus der 
strategischen Umweltprüfung zum Landschafts-
programm erwachsen (s. Kap. 6.4). Wo erhebliche 
Umweltauswirkungen z. B. neuer Erholungswege in 
der Landschaft nicht von vorneherein ausgeschlossen 
werden konnten, sind Auswirkungen dennoch umge-
setzter Maßnahmen zu überwachen (Angaben zum 
Monitoringbedarf in den Prüfbögen in Anhang B zu 
Kap. 6). Eine eventuell günstige Prognose des Land-
schaftsprogramms, dass sich z. B. Auswirkungen durch 
eine bestimmte Wegeführung oder „hundekehrende“ 
Gräben vermeiden ließen, wird durch das Monitoring 
überprüft. Treten unvorhergesehene Umweltauswir-
kungen auf, wird in Zukunft durch zusätzliche Ver-
meidungsmaßnahmen oder ggf. durch Änderung der 
Planungsziele nachgesteuert. 

44 Zielarten sind relativ leicht erfassbare für den Naturraum und seine biologische Vielfalt repräsentative Arten, deren Vorkommen an spezifische  

 Lebensraumeigenschaften gebunden ist (Indikatorarten) oder die gemäß der Roten Listen für Bremen und Niedersachsen gefährdet, stark gefährdet oder  

 vom Aussterben bedroht sind (s.a. HANDKE & HELLBERG 2001).
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„Die Landschaftsplanung ist fortzuschreiben, sobald 
und soweit dies im Hinblick auf die Erfordernisse und 
Maßnahmen (…) erforderlich ist, insbesondere weil 
wesentliche Veränderungen von Natur und Land-
schaft im Planungsraum eingetreten, vorgesehen oder 
zu erwarten sind. Die Fortschreibung kann auch als 
sachlicher oder räumlicher Teilplan erfolgen, sofern die 
Umstände, die die Fortschreibung begründen, sachlich 
oder räumlich begrenzt sind.“ (§ 9 Abs. 4 BNatSchG).

Beispielhafte Anlässe für eine Teilfortschreibung auf-
grund örtlicher Erfordernisse nennt § 4 Abs. 3 Brem-
NatG (s.a. Kap. 5.2.5).

Das Landschaftsprogramm soll spätestens 15 Jahre 
nach seiner Aufstellung hinsichtlich seines Fortschrei-
bungsbedarfs geprüft werden (§ 5 BremNatG). 

4.9 Fortschreibung des Landschaftsprogramms

Maßgeblich für eine Fortschreibung sind nach diesen 
gesetzlichen Vorgaben allein Veränderungen des Pla-
nungsraums in Bezug auf die Erfordernisse und Maß-
nahmen des Landschaftsprogramms. Aktualisierungen 
der Bestandsdarstellung aufgrund neuer Daten stellen 
somit alleine keine Notwendigkeit für eine Fortschrei-
bung dar. Die Darstellung der Werte und Funktionen 
soll für die Arbeit der Naturschutzverwaltung und an-
derer Stellen sowie für die Erfüllung der Verpflichtun-
gen nach dem Umweltinformationsgesetz stets aktuell 
gehalten werden, ohne ein förmliches Fortschreibungs-
verfahren durchführen zu müssen. 

Sobald jedoch neue Erkenntnisse vorliegen, aus denen 
die Oberste Naturschutzbehörde einen wesentlich 
veränderten Handlungsbedarf ableitet, ist eine entspre-
chende Fortschreibung gesetzlich geboten.

Abb. 139
Fortschreibung  

des Landschafts- 
programms

Prüfauftrag 
2030
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Instrumente zur Umsetzung des Landschaftsprogramms (Auswahl)

Übernahme in andere Planungen 
und Konzepte

Pläne und Verfahren des  
Naturschutzrechts

Finanzierung/Einzelmaßnahmen

Raumordnung, Landesplanung Schutzgebietsausweisung Grunderwerb, Flächentausch

Bauleitplanung Natura 2000-Managementpläne Vertragsnaturschutz, Agrarum-
weltprogramme, sonst. Förder-
programme des Landes/derStadt 
(z. B. Entsiegelung, Dachbegrü-
nung)

WRRL-Bewirtschaftungsplan und 
Maßnahmenprogramm (Flussge-
bietsplanung)

Landschaftspläne nach altem 
Recht

Finanzierungsinstrumente der EU 
(z. B. EFRE, LIFE) und des Bundes 
(z. B. Biologische Vielfalt, Natur-
schutz in der Städtebauförderung)

Klimaanpassungsstrategie Grünordnungspläne Bewirtschaftung von Flächen der 
öffentlichen Hand, Pachtverträge 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
und Eingriffsregelung

Landschaftstypische Bau- und 
Pflanzmaßnahmen

Besonderer Artenschutz

Behörden, Planungs- und Vorhabensträger berücksich-
tigen die Inhalte des Landschaftsprogramms im Rah-
men ihrer Aufgaben und machen sie dadurch für sich 
und andere öffentliche Stellen verbindlich. Ziele und 
Maßnahmen werden in andere Planungen integriert, 
als fachliche Grundlage bei behördlichen Entschei-
dungen herangezogen oder durch das Land oder die 
Stadtgemeinde selbst durchgeführt. 

Für Private werden die Inhalte erst bei einer Übernah-
me in Genehmigungsbescheide, Verordnungen und 
andere Rechtsakte – immer unter Berücksichtigung 
aller im Einzelfall relevanten Belange – verbindlich. 
Verbände, private Unternehmen oder Bürgerinnen und 
Bürger können auf freiwilliger Basis an Umsetzungs-
projekten mitwirken oder Einzelmaßnahmen in ihrem 
Tätigkeitsfeld aufgreifen.

Umsetzungswege der Landschaftsplanung sind  
insbesondere
•	 die Übernahme in Flächennutzungspläne und ggf. 

in den landesweiten Raumordnungsplan,
•	 die Integration in Fachplanungen (z. B. Verkehrspla-

nung, Flussgebietsplanung), 
•	 die Ableitung konkreterer Zweckbestimmungen von 

Flächen und Umsetzungsmaßnahmen in Grünord-
nungsplänen und anderen teilräumlichen Konzepten 
sowie deren Umsetzung in Bebauungspläne und 
Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben (z. B. 
Landschaftspflegerische Begleitpläne zum Straßen-
bau),

•	 die Umsetzung der Empfehlungen des Landschafts-
programms im Vollzug der naturschutzrechtlichen 
Instrumente wie Unterschutzstellung, Eingriffsrege-
lung, Prüfung der FFH-Verträglichkeit oder speziel-
ler Artenschutzregelungen.

Tabelle 14 nennt die wesentlichen Instrumente des 
Landschaftsprogramms.

5.1 Überblick über die Umsetzungsinstrumente

Dieses Kapitel erläutert den Einsatz von Instrumenten der Naturschutz-
behörden, anderer Fachbehörden und der Bauleitplanung für die Ver-
wirklichung der Naturschutzziele in Bremen und gibt Hinweise, welche 
Inhalte des Landschaftsprogramms die Anwendung dieser Instrumente 
unterstützen.

Tab. 14
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Übersicht der Natura 2000-Gebiete im Land Bremen

Gebietsname Größe in ha Aktueller Schutzstatus

FF
H

-G
EB

IE
TE

 (
15

)

Untere Wümme 445,0 NSG

Kuhgrabensee 31,5 NSG

Grambker Feldmarksee 22,6 NSG

Heide und Heideweiher auf der Rekumer Geest 23,0 NSG

Zentrales Blockland 1.080,4 LSG

Werderland 392,5 NSG/LSG

Hollerland 290,9 NSG

Binnensalzstelle Rethriehen 8,9 Ohne (LSG geplant)

Niedervieland-Stromer Feldmark 432,4 LSG

Bremische Ochtum 50,0 Ohne (wird geprüft)

Lesum 107,9 Ohne (wird geprüft)

Krietes Wald (Im Holze) 5,8 NSG

Parks in Oberneuland 27,0 LSG

Weser zwischen Ochtummündung und Rekum 447,0 Ohne (wird geprüft)

Weser bei Bremerhaven** 1682,0 Tlw. ohne (wird geprüft)/
tlw. NSG

FFH-Gebiete gesamt 5.046,9 (12,05 %)

V
O

G
EL

SC
H

U
TZ

G
EB

IE
TE

 (
9)

Borgfelder Wümmewiesen 681,9 NSG

Oberneulander Wümmeniederung 294,5 LSG

Hollerland 290,9 NSG

Blockland 3.180,3 NSG/LSG

Werderland 847,7 NSG/LSG

Niedervieland 1.294,4 NSG/LSG

Weseraue 303,3 NSG/LSG

Ochtum bei Grolland 24,9 Ohne (wird geprüft)

Luneplate** 940,0 NSG

Vogelschutzgebiete gesamt 7.857,9 (18,75 %)

NATURA 2000 gesamt 8.528,0 (20,36 %)

Tab. 15
aktualisierter Stand: 
Mai 2015

Prozentangaben als 
Anteil an der Landes-
fläche (Bundesland)
** in diesem Teil 
des Landschaftspro-
gramms nicht berück-
sichtigt

5.2 Instrumente der Naturschutz- und Waldbehörden
5.2.1 Europäische Schutzgebiete
Das zentrale Instrument des europäischen Naturschut-
zes ist der Aufbau eines zusammenhängenden ökologi-
schen Netzes von FFH- und Vogelschutzgebieten, das 
den Namen NATURA 2000 trägt.

Ziel der 1979 verabschiedeten Richtlinie 79/409/
EWG zur Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(Vogelschutzrichtlinie) ist der langfristige Schutz und 

die Erhaltung sämtlicher wildlebender Vögel und ihrer 
Lebensräume in der Europäischen Gemeinschaft. Nach 
Artikel 4 der europäischen Vogelschutzrichtlinie sollen 
die zahlen- und flächenmäßig am besten geeigneten 
Gebiete für die in Anhang I aufgeführten Vogelarten 
sowie die wichtigsten Vermehrungs-, Rast-, Mauser- 
und Überwinterungsplätze von schutzbedürftigen 
Zugvogelarten als besondere Schutzgebiete gesichert 
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werden. Die Mitgliedsstaaten sind für den Erhalt all 
dieser Vogelarten verantwortlich und zum Schutz ihrer 
natürlichen Lebensräume verpflichtet.

1992 wurde in Rio de Janeiro auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung die 
Biodiversitätskonvention verabschiedet, in der sich 170 
Staaten verpflichteten, Maßnahmen zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt (Biodiversität) umzusetzen. Daher 
wurde ebenfalls in 1992 von der EU die Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG verabschiedet, um für 
alle Arten und Lebensräume von gemeinschaftlichem 
Interesse einheitliche Schutzmaßnahmen ergreifen zu 
können. 

Im Stadtgebiet von Bremen werden u. a. große Teile 
des Feuchtwiesenringes in der offiziellen Liste der 
Natura 2000-Gebiete bei der EU-Kommission geführt. 
Insgesamt handelt es sich im Land Bremen um neun 
Vogelschutz- und 15 FFH-Gebiete (davon acht Vogel-
schutz- und 14 FFH-Gebiete im Stadtgebiet Bremen) 
mit einer Flächengröße von insgesamt 8.528 ha, was 
ca. 20 Prozent der Fläche des Bundeslandes entspricht. 
Ein Großteil der NATURA 2000-Gebiete ist als Natur-
schutz- oder entsprechend qualifiziertes Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesen oder im Verfahren  
(s. Tab. 16 und Plan 4).

Zahlreiche FFH-Lebensraumtypen und -arten kommen 
auch außerhalb der Natura 2000-Gebiete vor. Durch 
ihren Schutz sollen die Mitgliedsstaaten nach Artikel 
10 der FFH-Richtlinie den Zusammenhang des Netzes 
Natura 2000 verbessern. Dies geschieht in Deutsch-
land zum einen durch den gesetzlichen Biotopschutz 
nach § 30 BNatSchG, der viele FFH-Lebensraumtypen 
erfasst, und zum anderen durch besondere Berück-
sichtigung in anderen Schutzgebieten nach nationalem 
Recht.

In Bremen werden nach und nach alle Verordnungen 
bestehender Schutzgebiete in Bezug auf die Natura 
2000-Schutzgüter aktualisiert. Für die FFH-Gebiete der 
Weser, der Lesum und der Ochtum wird geprüft, mit 
welchen Instrumenten ein hinreichender und europa-
rechtskonformer Schutz gewährleistet wird.

5.2.2 Pflege- und Managementpläne
Für alle Natura 2000-Gebiete und darüber hinaus-
gehende Schutzgebietsflächen werden in Bremen 
Managementpläne aufgestellt, die Ziele und Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
parzellenscharf bestimmen. Die Managementpläne für 
Teilräume bilden die Grundlage für eine differenzierte 
Handhabung der Verwaltungsmaßnahmen nach Artikel 
6 Abs. 2 der FFH-Richtlinie und beinhalten in Bremen 
auch die Pflege und Entwicklung auf Kompensations-
flächen.

Für die meisten Natura 2000-Gebiete liegen bereits 
Pflege- und Managementpläne vor (s. Tab. 17). Eine 
Besonderheit stellt der Integrierte Bewirtschaftungs-
plan Weser dar. (NLWKN + SUBV 2012) Er ist als Rah-
menplan anzusehen, der die Erhaltungsziele festlegt 
und eine Reihe von Maßnahmenkonzepten vorsieht, 
welche dann erst die Flächenschärfe erreichen, die den 
anderen Pflege- und Managementplänen zu eigen ist.

Vordringlich ist die Aufstellung eines Pflege- und Ma-
nagementplans für den Bereich des Blocklandes sowie 
für die Parks in Oberneuland als Lebensstätten der für 
die Schutzausweisung maßgeblichen Käferart Eremit. 
Dort muss vor allem die denkmalgerechte Pflege und 
Entwicklung und die Vereinbarkeit von Erholungsver-
kehr und Altbaumschutz sichergestellt werden. Für 
das FFH-Gebiet „Krietes Wald“ existiert eine Vorun-
tersuchung als Grundlage für angepasste Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen. Da der Wald im Übrigen der 
natürlichen Entwicklung überlassen bleiben und nicht 
betreten werden soll, ist ein Managementplan nicht 
erforderlich. 

5.2.3 Ausweisung geschützter Teile von  
Natur und Landschaft
Das im Landschaftsprogramm dargestellte Schutz-
gebietssystem umfasst die Flächen zur dauerhaften 
Sicherung des europäischen Netzes „Natura 2000“ 
sowie die Flächen des länderübergreifenden Biotop-
verbundes, soweit deren Sicherung durch eine der 
Schutzkategorien der §§ 23-29 BNatSchG erforderlich 
ist. Darüber hinaus umfasst es Teile von Natur und 
Landschaft, die aufgrund ihrer Schutz-, Pflege- oder 
Entwicklungsbedürftigkeit angesichts des Zielkonzepts 
einschl. der Erholungsvorsorge die fachlichen Voraus-
setzungen für eine Unterschutzstellung erfüllen. Neben 
schutzwürdigen Kernflächen werden auch erforderliche 
Puffer- und Vernetzungsbereiche in die Schutzgebiets-
vorschläge einbezogen.

In Plan 4 sind einerseits die nach der EU-Vogelschutz- 
und FFH-Richtlinie gemeldeten Gebiete dargestellt, die 
zusammen das kohärente ökologische Netz besonderer 
Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“ 
bilden (vgl. Tabelle 5 in Anhang B). Weiterhin sind in 
dem Plan die rechtskräftig erklärten oder im Verfahren 
befindlichen Naturschutz- und Landschaftsschutzge-
biete gemäß §§ 24 bzw. 26 BNatSchG bezeichnet (vgl. 
Tabellen 6 und 7 in Anhang B). 

Der überwiegende Teil der Natura 2000-Gebiete ist 
bereits als Natur- oder Landschaftsschutzgebiet gesi-
chert. Allerdings sind – soweit noch nicht geschehen 
– die Verordnungen im Hinblick auf die Anforderungen 
nach der FFH- bzw. Vogelschutz-Richtlinie anzupassen. 
Insgesamt* sind im Stadtgebiet 17 Naturschutzgebiete 
und 10 Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Davon 
machen Naturschutzgebiete 2.130,5 ha (6,7 % des 
Stadtgebietes) und Landschaftsschutzgebiete  
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Stand der Pflege- und Managementplanung (PMP)

Gebietsname Größe in ha Schutzstatus PMP*

Untere Wümme, Borgfelder Wümmewiesen 
(FFH/VSG)

681,9 NSG 2010

Oberneulander Wümmeniederung (VSG) 294,5 LSG Konzept 2007, PMP 
geplant

Kuhgrabensee (FFH/VSG) 31,5 NSG -

Grambker Feldmarksee (FFH/VSG) 22,6 NSG -

Blockland, Zentrales Blockland (FFH/VSG) 3.180,3 NSG/LSG in Bearbeitung

Werderland (FFH/VSG) 847,7 NSG/LSG 2010

Hollerland (FFH/VSG) 290,9 NSG 2007

Binnensalzstelle Rethriehen (FFH) 8,9 Ohne 2006

Niedervieland-Stromer Feldmark (FFH/VSG) 941,0 LSG 2006

Ochtumniederung bei Brokhuchting (VSG) 375,0 NSG 2004

Heide und Heideweiher auf der Rekumer 
Geest (FFH)

23,0 NSG/LSG 2011

Lesum (FFH) 107,9 Ohne IBP 2012, Unterhaltungs-
plan der WSV (2014)

Bremische Ochtum (FFH/VSG) 50,0 Ohne Unterhaltungsvereinba-
rung geplant

Ochtum bei Grolland (VSG) 447,0 Ohne IBP 2012

Weser bei Bremerhaven (FFH/VSG) 1.682,0 Ohne/NSG IBP 2012

Weseraue (VSG) 303,3 NSG/LSG Für Kompensations- 
flächen: 2015

Krietes Wald (Im Holze) (FFH) 5,8 NSG -

Parks in Oberneuland (FFH) 27,0 LSG Geplant

Tab. 16

7.877,6 ha (rund 25 % des Stadtgebietes) aus. Der 
erstmals 1968 in Kraft getretene Landschaftsschutz 
wurde inzwischen in neun Teilgebieten auf 6.325 ha 
(20 % des Stadtgebietes) durch neue Verordnungen 
ersetzt.

Das Landschaftsschutzgebiet von 1968 ist mit  
1.553 ha immer noch das zweitgrößte Schutzgebiet in 
Bremen. Es ist jedoch aufgrund verschiedener Aufhe-
bungsverfahren mittlerweile in teilweise sehr kleine 
und isoliert liegende Einzelflächen zersplittert. Hier ist 
eine Überprüfung der Abgrenzung, Arrondierung und 
Anpassung der Verordnung an die aktuelle Rechtslage 
erforderlich, die für große Gebiete wie Blockland, Nie-
dervieland und Werderland bereits erfolgt ist.

Ein Handlungsbedarf für eine tatsächliche Unterschutz-
stellung muss nicht schon in allen schutzwürdigen 
Gebieten bestehen. Die Erklärung zum Schutzgebiet 

*aktualisierter Stand Mai 2015

erfolgt vielmehr erst dann, wenn die zuständige Natur-
schutzbehörde eine entsprechende Schutzbedürftigkeit 
(Gefährdung) feststellt und der Schutz nicht nach 
anderen Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes, 
durch Verfügungsbefugnis eines öffentlichen oder ge-
meinnützigen Trägers oder durch vertragliche Verein-
barungen gleichwertig gewährleistet werden kann. Für 
Europäische Vogelschutzgebiete ergibt sich der Unter-
schutzstellungsauftrag direkt aus der europarechtlichen 
Verpflichtung, nach der gemeldete Vogelschutzgebiete 
zu nationalen Schutzgebieten zu erklären sind.

Die Beurteilung der Schutzbedürftigkeit und der 
Zeithorizont einer geplanten Unterschutzstellung sind 
in den Tabellen 8 und 9 in Anhang B vermerkt. Bei der 
Darstellung im Plan ist darüber hinaus zu berücksich-
tigen, dass die Grenzen eines möglichen Schutzgebie-
tes erst im förmlichen Unterschutzstellungsverfahren 
festgelegt werden. 
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Im Plan sind außerdem die gemäß § 30 BNatSchG 
geschützten Biotope ab einer Größe von 2 ha darge-
stellt, die mit Stand August 2013 im Naturschutzbuch 
eingetragen waren und sich außerhalb der Natur-
schutzgebiete befinden. 

Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 29 
BNatSchG sind alle nach Baumschutzverordnung 
geschützten Bäume. Eine Plandarstellung ist nicht 
möglich. Die in Plan 1 dargestellten Siedlungsberei-
che mit wertvollen Altbaumbeständen beruhen auf 
Erfassungen der Landschaftserlebnis- bzw. Biotopver-
netzungsfunktion (Kapitel 3.6.1 und 3.1.3). Sie weisen 
insofern auf eine höhere Wahrscheinlichkeit für das 
Vorhandensein geschützter Bäume in diesen Siedlungs-
bereichen hin. Für die Anwendung der Baumschutzver-
ordnung im ganzen Stadtgebiet hat dieses Planzeichen 
aber keine Bedeutung.

Darüber hinaus erfüllen auch Geotope die Vorausset-
zung für die Ausweisung als Geschützter Landschafts-
bestandteil. Überwiegend liegen sie in Natur- oder 
Landschaftsschutzgebieten. Geotope außerhalb der 
Naturschutzgebiete und außerhalb von geschützten 
Biotopen gemäß § 30 BNatSchG sind in Plan 4 darge-
stellt.

In der Stadtgemeinde Bremen wurden keine Gebiete 
identifiziert, die die Voraussetzungen zur Erklärung als 
Nationalpark oder Nationales Naturmonument (§ 24 
BNatSchG) erfüllen. Eine Festsetzung von Naturdenk-
malen (§ 28 BNatSchG) ist nicht beabsichtigt. In Frage 
kommende Altbäume sind bereits über die Baum-
schutzverordnung geschützt. 

Über die Ausweisung einer Biosphärenregion nach  
§ 16 BremNatG kann nur länderübergreifend im 
Einvernehmen mit Niedersachsen entschieden werden 
(s. Kapitel 5.5.5). Von einer Darstellung möglicher 
Flächen wird abgesehen. Das Instrument des Natur-
parks (§ 27 BNatSchG) kommt ebenfalls aufgrund 
seiner großflächigen Anforderungen für eine isolierte 
Anwendung in Bremen nicht in Betracht.

Textkarte 5.2-1: Planungs- und Förderinstrumente  
der Naturschutzverwaltung
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Für die Flüsse Weser, Lesum, Wümme und Ochtum 
sind – ggf. vorrangig für die als FFH-Gebiete gemelde-
ten Flussabschnitte – Unterhaltungspläne bzw. Unter-
haltungsvereinbarungen zwischen den Unterhaltungs-
pflichtigen und der Naturschutzbehörde zu treffen, um 
möglichst wenig in naturnahe Erosions- und Sedimen-
tationsprozesse einzugreifen und um die Funktionen 
als Wanderkorridor für Rundmaularten bzw. Laichge-
biet für die Fischart Finte nicht zu beeinträchtigen.

Textkarte 5.2-1 stellt die Gebiete dar, in denen Pflege- 
und Managementpläne zur parzellenscharfen Konkre-
tisierung von Maßnahmen unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Nutzungen vorliegen bzw. aufgestellt 
werden sollen. Die vorliegenden Pflege- und Manage-
mentpläne sind in die Neuaufstellung des Landschafts-
programms eingeflossen. Bei zukünftigen Fort-
schreibungen des Landschaftsprogramms sind sie zu 
überprüfen und in den ggf. betroffenen Teilbereichen 
an die veränderten Ziele und Maßnahmen anzupassen. 
Die Entscheidung trifft die Oberste Naturschutzbehör-
de im Einzelfall. 

5.2.4 Landschaftspläne nach altem Recht
Die frühere Zweistufigkeit der Landschaftsplanung in 
Bremen wurde durch das Naturschutzrecht ab 2006 
beendet. Das Landschaftsprogramm stellt nunmehr 
die landesweiten und die örtlichen Erfordernisse 

und Maßnahmen des 
Naturschutzes und der 
Landschaftspflege dar 
(§ 4 Abs. 1 BremNatG 
in Verbindung mit § 11 
Abs. 4 BNatSchG).

Die aufgrund des bis 2010 geltenden Naturschutz-
rechts erlassenen Landschaftspläne Nr. 1 „Lesumufer“ 
(1984), Nr. 3 „Niederung Huchting-Grolland“ (1985) 
und Nr. 4 „Schönebecker Aue“ (1997) sind jedoch 
nicht aufgehoben. Nur Darstellungen und Festsetzun-
gen, die dem Landschaftsprogramm widersprechen, 
werden mit dessen Beschluss gegenstandslos („Kolli-
sionsvorschrift“ des § 7 BremNatG). 

Landschaftsplan Nr. 1 „Lesumufer“
Die Darstellungen des angestrebten Zustands inner-
halb der vier in Abb. 142 rot markierten „Flächen 
für Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der Land-
schaft“ gemäß Blatt 3 dieses Landschaftsplans werden 
aufgehoben und durch die Ziele und Maßnahmen der 
Pläne 1 und 2 des Landschaftsprogramms ersetzt. Die 
sonstigen Darstellungen sowie alle Festsetzungen des 
Landschaftsplans „Lesumufer“ bleiben unverändert 
gültig. 

Soweit das Landschaftsprogramm weitergehende Dar-
stellungen aufweist, sind diese zusätzlich bei örtlichen 
Planungen und Projekten zu berücksichtigen. Hinzu-
weisen ist diesbezüglich insbesondere auf die im Plan 2 
verzeichneten
•	 beide Lesumufer begleitenden Fuß- und  

Radwegeverbindungen,
•	 neu geplanten Fährverbindungen/-anlegestellen am 

Schönebecker Sand und in Burg Grambke.

Landschaftsplan Nr. 3  
„Niederung Huchting-Grolland“ 
Die Darstellungen und Festsetzungen des angestrebten 
Zustands auf den in Abb. 141 rot markierten Flächen 
werden aufgehoben und durch die Ziele und Maßnah-
men des Plans 1 des Landschaftsprogramms ersetzt. 
Ebenso werden (für das FFH-Gebiet „Binnenlandsalz-
stelle Rethriehen“ (DE 2918-302)) die textlichen Fest-
setzungen „Umbruch von Grünland zum Zwecke der 
Neueinsaat nur in den Monaten Juli bis September“ 
sowie „Düngung und Verwendung von Pflanzenbe-

handlungs- und Ungeziefervernichtungs-
mitteln nur unter besonderer Beachtung 
der §§ 28 und 29 des Bremischen Natur-
schutzgesetzes“ aufgehoben. Stattdessen 
sind in dem Gebiet keinerlei Veränderun-
gen der Oberflächenstruktur, Entwässe-
rung, Grünlanderneuerung, Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln, Mineral- oder 
Kalkdüngung zulässig (s. Ziele für die 
Binnensalzstelle Rethriehen gem.  
Kap. 4.4.8).

Landschaftsplan Nr. 4  
„Schönebecker Aue“
Die Darstellungen und Festsetzungen 
der Karte 3 „Angestrebter Zustand“ des 
Landschaftsplans entsprechen dem Inhalt 
von Plan 1 des Landschaftsprogramms 
und bleiben gültig.

Abb. 140
Geltende  

Landschaftspläne
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Abb. 141
Aufgehobene Darstellung 
(rot markierte Flächen) 
des Landschaftsplans 3 
„Niederung Huchting-
Grolland“

Abb. 142
Aufgehobene Darstellun-
gen und Festsetzungen 
(rot markierte Flächen) 
des Landschaftsplans  
1 „Lesumufer“
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5.2.5 Grünordnungspläne
Grünordnungspläne können für Teile des Gemeinde-
gebiets auf der Grundlage des Landschaftsprogramms 
aufgestellt werden (§ 9 Abs. 2 BNatSchG). Der Bun-
desgesetzgeber macht keine weiteren Einschränkungen 
zur Größe des Plangebiets. Üblicherweise wird der 
Grünordnungsplan der Planungsebene des Bebauungs-
plans zugeordnet. Diesen Planungsmaßstab legt auch 
der bremische Gesetzgeber nahe, indem er nach § 4 
Abs. 2 BremNatG die Möglichkeit eröffnet, die Dar-
stellungen der Grünordnungspläne als Festsetzungen 
in die Bebauungspläne zu übernehmen. Gleichwohl ist 
damit nicht ausgeschlossen, einen Grünordnungsplan 
für einen größeren Teil des Gemeindegebiets aufzu-
stellen, dessen Inhalte ganz oder teilweise, ggf. auch 
sukzessive in mehrere Bebauungspläne übernommen 
werden. Grünordnungspläne können also prinzipiell  
die Rolle der Landschaftspläne nach altem Recht 
übernehmen, indem sie das Landschaftsprogramm 
inhaltlich konkretisieren und mittelbar, als Bestandteil 
der Bebauungspläne, auch die den Landschaftsplänen 
nach altem Recht eigene Verbindlichkeit für jedermann 
erzeugen. 

Die Aufstellung kann geschehen, sobald und soweit 
dies im Hinblick auf die Erfordernisse und Maßnahmen 
des Landschaftsprogramms erforderlich ist. Bezieht 
man die in § 9 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG für alle Formen 
der Landschaftsplanung aufgelisteten Planungsanläs-
se auf die Ebene des Grünordnungsplans, so kann er 
insbesondere aufgestellt werden 
•	 zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft,
•	 zum Schutz bestimmter Bestandteile von Natur und 

Landschaft mit begrenzter Ausdehnung, z. B. von 
geschützten Landschaftsbestandteilen oder von 
gesetzlich geschützten Biotopen mit ihren jeweils 
erforderlichen Pufferflächen,

•	 zum Schutz der Biotope, Lebensgemeinschaften 
und Lebensstätten der Tiere und Pflanzen wild 
lebender Arten,

•	 auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage 
oder ihrer natürlichen Entwicklungsmöglichkeit für 
zukünftige Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere zur Kompensation 
von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie zum 
Einsatz natur- und landschaftsbezogener Fördermit-
tel besonders geeignet sind,

•	 zum Aufbau und Schutz eines Biotopverbunds, der 
Biotopvernetzung mit Hecken, Feldrainen, Tritt-
steinbiotopen und anderen Elementen oder von 
flächenmäßig kleineren Bestandteilen des Netzes 
„Natura 2000“ (wie z. B. der Parks in Oberneuland, 
soweit für diese nicht informelle Pflege- und Ma-
nagementpläne/Parkpflegewerke ausreichend sind),

•	 zum Schutz, zur Qualitätsverbesserung und zur 
Regeneration von Böden, Gewässern, Luft und 
(Stadt-)Klima,

•	 zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie des Erholungswertes von Na-
tur und Landschaft, 

•	 zur Erhaltung und Entwicklung von Freiräumen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Als weitere mögliche Anlässe für eine sachliche oder 
örtliche Teilfortschreibung des Landschaftsprogramms 
oder die Aufstellung von Grünordnungsplänen nennt  
§ 4 Abs. 3 BremNatG insbesondere Bereiche,
•	 die nachhaltigen Landschaftsveränderungen oder 

konkurrierenden Nutzungsanforderungen ausge-
setzt sind,

•	 die der Erholung dienen oder dafür vorgesehen 
sind,

•	 in denen erhebliche Landschaftsschäden vorhanden 
oder zu erwarten sind,

•	 die an oberirdische Gewässer angrenzen (Uferge-
biete),

•	 die zur Sicherung der Leistungsfähigkeit eines aus-
gewogenen Naturhaushalts zu schützen sind oder

•	 die für den Schutz und die Pflege der Kultur-
landschaften und Landschaftsteile insbesondere 
hinsichtlich des Landschaftsbilds von besonderer 
charakteristischer Bedeutung sind.

Die nach altem Recht den Landschaftsplänen zuge-
wiesenen Angaben über die Zweckbestimmung von 
Flächen sowie Schutz-, Pflege- und Entwicklungs- ein-
schließlich Wiederherstellungsmaßnahmen wurden 
in § 4 Abs. 3 BremNatG als im Landschaftsprogramm 
und in Grünordnungsplänen mögliche Darstellungen 
von Maßnahmen oder Erfordernissen übernommen. 
Wegen ihrer Konkretheit sind diese Angaben für die 
Ebene der Grünordnungsplanung besonders geeignet, 
insbesondere 
•	 Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege wild wach-

sender Pflanzen und wild lebender Tiere sowie ihrer 
Lebensstätten,

•	 die Anlage von Flurgehölzen, Hecken, Gebüschen, 
Schutzpflanzungen, Alleen, Baumgruppen und 
Einzelbäumen, einschließlich Festsetzung der Arten 
und der Pflanzweise,

•	 Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Gehölz-
beständen, Grünflächen und naturnahen Vegetati-
onsflächen,

•	 die Ausgestaltung, Erschließung und Nutzung von 
Wasser- und Feuchtflächen sowie von Ufergebieten,

•	 die Herrichtung und Begrünung von Abgrabungs-
flächen, Deponien oder anderen Veränderungen der 
Bodenhöhe,

•	 die Beseitigung von Anlagen, die das Landschafts-
bild beeinträchtigen und auf Dauer nicht mehr 
genutzt werden,

•	 Maßnahmen zum landschaftsgerechten und natur-
gemäßen Ausbau von Grün- und Erholungsanlagen, 
Sport- und Spielflächen, Wander-, Rad- und Reit-
wegen sowie Parkplätzen und Kleingärten.
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Das Instrument der Grünordnungsplanung ist im 
Landschaftsprogramm ausdrücklich für die Bereiche 
mit besonderen Anforderungen an die Bauleitplanung 
vorgesehen (Textkarte 5.3-1). Durch Grünordnungs-
pläne sind diese Anforderungen plangebiets- bzw. vor-
habenspezifisch zu konkretisieren. Durch die Teilnahme 
am Aufstellungsverfahren für den jeweiligen Bebau-
ungsplan können die Inhalte der Grünordnungspläne 
entweder als Teil der Begründung zum Bebauungsplan 
oder als zeichnerische oder textliche Festsetzungen 
außenverbindlich werden. 

Grünordnungspläne können außerdem von der Na-
turschutzbehörde initiiert werden und als informelle 
Planung für Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im vorgenannten Spektrum dienen. 

5.2.6 Förderprogramme und freiwillige  
Vereinbarungen 
„Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege soll vorrangig geprüft werden, ob der 
Zweck mit angemessenem Aufwand auch durch ver-
tragliche Vereinbarungen erreicht werden kann.“  
(§ 3 Abs. 3 BNatSchG).

Kennzeichen vertraglicher Vereinbarungen ist die 
Freiwilligkeit. Sie sind wenn möglich als milderes Mittel 
den hoheitlichen Maßnahmen vorzuziehen. Dabei 
kommen sie auch zur Erfüllung staatlicher Verpflich-
tungen, insbesondere zur Erreichung der Erhaltungs-
ziele in Natura 2000-Gebieten ergänzend zu Schutzge-
bietsausweisungen in Betracht. 

Vertragliche Vereinbarungen können eine finanzielle  
Gegenleistung beinhalten (Förderprogramme). Es 
werden aber auch Vereinbarungen ohne finanzielle 
Gegenleistung geschlossen, wie die Vereinbarung 
zwischen dem Landeskanuverband und der Obersten 
Naturschutzbehörde von 2007 über das naturverträg-
liche Wasserwandern auf der Wümme. Letztere dient 
der Kooperation bei der Vermittlung und Kontrolle 
naturverträglichen Freizeitverhaltens, damit hoheitliche 
Maßnahmen wie Verbote in Schutzgebietsverordnun-
gen nicht erforderlich werden.

Vertragliche Vereinbarungen kommen bei der Umset-
zung des Landschaftsprogramms vor allem für die Pfle-
ge und Entwicklung von extensiv genutztem, artenrei-
chem Grünland und zum Schutz der Wiesenbrüter und 
Rastvögel in Betracht. Dieses Instrument hat allerdings 
dort seine Grenzen, wo z. B. eine dauerhafte Sicherung 
der Werte und bleibende Veränderungen im Wasser-
haushalt erforderlich sind.

Förderprogramme sind darüber hinaus für andere Ar-
tenhilfsmaßnahmen, biotopgestaltende Maßnahmen, 
begleitende Gebietsbetreuung und Maßnahmen zur 
Förderung des Naturerlebens und der Umweltbildung 
von Bedeutung. Die Programme werden aus den euro-

päischen Struktur- bzw. Landwirtschaftsfonds kofinan-
ziert. Ziel der Naturschutzbehörde ist die Sicherung der 
Kontinuität des bremischen Vertragsnaturschutzes und 
weiterer Förderschwerpunkte auch über das Jahr 2020 
hinaus.

Für den Naturschutz relevante Programmlinien der 
Förderperiode 2014 – 2020 sind:
•	 Agrarumweltmaßnahmen 

Vereinbarungen über freiwillige Maßnahmen  
zur naturschutzgerechten Bewirtschaftung von 
Grünland

•	 Spezieller Arten- und Biotopschutz  
Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung  
der Biodiversität und zum Erhalt und zur Ent-
wicklung von Vorkommen gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten

•	 Erhalt und Entwicklung von Arten und Lebensräu-
men ländlicher Landschaften 
Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung und Ent-
wicklung von Biotopen sowie Vorhaben zur Förde-
rung der Erlebnisqualität von Natur und Landschaft

•	 Landschaftspflege und Gebietsmanagement  
Förderung der Zusammenarbeit von verschiedenen 
Akteuren im ländlichen Raum durch Kooperation 
zur Förderung der Akzeptanz von Natur- und Um-
weltschutzmaßnahmen 

Textkarte 5.2-2 stellt für die Naturschutzprogramme, 
bei denen dies möglich und sinnvoll ist, Schwerpunkt-
räume im Sinne fachlich vorrangiger Förderkulissen 
dar;
•	 für Wiesenvogelschutzprogramme einschl. Gelege- 

und Kükenschutz aufgrund der Artvorkommen und 
des Handlungsbedarfs,

•	 für die ökologische Grabenräumung, die eine 
jeweils einseitige, zeitlich über Jahre versetzte Gra-
benräumung, die Räumung außerhalb der Vogel-
brut- und Zugzeiten und den Einsatz schonender 
Geräte beinhaltet.

In Bremen spielt außerdem die Förderung von Dauer-
grünland nach dem „handlungsorientierten Honorie-
rungsprinzip“ eine große Rolle. In einer vom Senator 
für Umwelt, Bau und Verkehr jährlich festzulegenden 
Förderkulisse sowohl innerhalb als auch außerhalb von 
Naturschutzgebieten verpflichtet sich der Bewirtschaf-
ter, in der fünfjährigen Vertragslaufzeit auf bestimmte 
Maßnahmen zu verzichten oder spezielle Vereinbarun-
gen zur extensiven Nutzung einzuhalten. Hierzu kann 
auch eine erhöhte Wasserstandshaltung während der 
Vogelbrutzeit gehören.

Für die ab 2014 in Bremen eingeführte „ergebnisorien-
tierte Honorierung“, die insbesondere zur Entwicklung 
von artenreicherem Grünland eingesetzt werden soll, 
ist ebenfalls keine Gebietskulisse darstellbar, da sie sich 
aus dem Bestand bzw. Entwicklungspotential einzelner 
Grünlandparzellen ergibt.
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5.2.7 Grunderwerb
In bestimmten Fällen ist der Grunderwerb ein wich-
tiges Sicherungs- und Entwicklungsinstrument zur 
Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, vor allem 
wenn Konflikte zwischen Naturschutzzielen und ande-
ren Nutzungen über Verträge nicht lösbar sind, wenn 
die Maßnahmen sehr langfristig ausgelegt sind oder 
wenn der Ankauf wirtschaftlicher ist als der Einsatz 
anderer Instrumente. Flächenankauf ist beispielsweise 
oft zweckmäßig, wenn natürliche Standortverhältnisse 
wieder hergestellt werden sollen (z. B. bei einer Moor-
regeneration oder Uferrenaturierung).

Sofern zur Umsetzung des Landschaftsprogramms 
Grunderwerb notwendig ist, sollte dieser bei einer 
sich bietenden Gelegenheit vorausschauend erfolgen, 
selbst wenn die Herstellungsmaßnahmen aus anderen 
Gründen zunächst zurückgestellt werden müssen. 
Vorsorgender, gleichwohl gezielter Grunderwerb ist 
auch notwendig, um absehbare Flächenkonflikte mit 
anderen Nutzern, z. B. mit landwirtschaftlichen Betrie-
ben, durch ein Angebot von Tauschflächen lösen zu 
können.

Dem Land Bremen steht ein Vorkaufsrecht an Grund-
stücken in Schutzgebieten und an oberirdischen 
Gewässern zu, wenn die Ausübung des Vorkaufsrechts 
aus Gründen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege einschließlich der Erholungsvorsorge erforderlich 
ist (§ 66 BNatSchG). Die Erforderlichkeit kann sich 
insbesondere aus den Darstellungen der Erfordernisse 
und Maßnahmen im Landschaftsprogramm ergeben, 
wenn die Maßnahmen mit anderen Instrumenten nicht 
mit angemessenem Aufwand oder in angemessener 
Zeit umsetzbar sind. 

Der Grunderwerb kann aus Landesmitteln finanziert 
werden und wird ggf. aus EU-Fonds bezuschusst. Der 
Ankauf kann außerdem durch die öffentliche Hand als 
Vorhabensträger für Kompensations- oder Kohärenz-
maßnahmen erfolgen.

5.2.8 FFH-Verträglichkeitsprüfung und  
Kohärenzsicherung
Auch für die Beurteilung der Verträglichkeit von Pro-
jekten oder Plänen mit den Erhaltungszielen der  
Natura 2000-Gebiete (FFH-Verträglichkeitsprüfung 
nach § 34 Abs. 1 BNatSchG) sind die Inhalte des 
Landschaftsprogramms heranzuziehen (§ 9 Abs. 5 
BNatSchG). Das Landschaftsprogramm stellt die Na-
tura 2000-Gebiete nachrichtlich dar. Die Ziele für die 
Landschaftsräume berücksichtigen auch die Erhal-
tungsziele für die Natura 2000-Schutzgüter. Darüber 
hinaus werden Ziele zur Verbesserung des Zusammen-
hangs von Natura 2000 genannt, die ebenfalls für die 
FFH-Verträglichkeitsprüfung hinsichtlich der Einwir-
kungen eines Plans oder Projektes von außen auf die 
Gebiete relevant sein können. Dennoch können die 
FFH-Prüfschritte nicht allein auf dem Landschafts-
programm fußen. Die maßgeblichen Grundlagen 
jeder FFH-Verträglichkeitsprüfung sind die jeweiligen 
Schutzgebietsverordnungen, Pflege- und Manage-
mentpläne, Angaben über die wertgebenden Lebens-
raumtypen und Arten in den Standard-Datenbögen 
bei der Obersten Naturschutzbehörde sowie aktuelle, 
ggf. zu erhebende Daten zu Arten und Lebensraum-
vorkommen. 

Für Bewirtschafter von Flächen, Unterhaltungspflich- 
tige und andere Nutzer ist wichtig zu wissen, dass 
auch ein laufender Betrieb, eine Nutzungsänderung 
oder eine Unterhaltungsmaßnahme der FFH-Prüf-
pflicht unterliegt, wenn erhebliche Beeinträchtigungen 
von Natura 2000-Gebieten in ihren für die Erhaltungs-
ziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandtei-
len nicht ausgeschlossen werden können. Wiederkeh-
rende Unterhaltungsmaßnahmen können dabei unter 
Umständen als ein Projekt betrachtet und gesamthaft 
geprüft werden (vgl. EuGH, Urteil v. 14.01.2010 – Rs. 
C-226/08 – Unterems). Ist eine Aktivität, die noch kei-
ner behördlichen Entscheidung oder Anzeige bedurfte, 
der Prüfung der Verträglichkeit zu unterziehen, so ist 
sie bei der zuständigen Naturschutzbehörde anzuzei-
gen. Diese hat die verträgliche Gestaltung der Aktivität 
sicher zu stellen oder, wenn dies nicht möglich ist, 
das Ausnahmeverfahren durchzuführen (§ 34 Abs. 5 
BNatSchG).

Eine formale Verträglichkeitsprüfung kann entfallen, 
wenn die Unbedenklichkeit einer Aktivität in einem 
Natura 2000-Bewirtschaftungsplan (bzw. Pflege- und 
Managementplan) festgestellt und in angemessenen 
Zeitabständen überwacht wird (vgl. hierzu EU-KOM-
MISSION 2011, S. 22). 

Für weiterführende Informationen und besondere 
Anforderungen an die Zulassung von nicht verträg-
lichen Plänen und Projekten (Ausnahmenverfahren, 
Alternativenprüfung) wird auf einschlägige Leitfäden 
verwiesen:
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Leitfäden FFH-Verträglichkeitsprüfung

Leitfäden

EU-Kommission (2007):
Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der‚ Habitat-Richtlinie‘ 92/43/EWG

Lambrecht, H & Trautner, J (2007):
Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP 
– Endbericht zum Teil Fachkonvention, Schlussstand Juni 2001. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltfor-
schungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundes-
amtes für Naturschutz

BMVBS (2008):
Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen

BMVBW (2004):
Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau

European Commission (2011):
Leitfaden für die Umsetzung der Vogelschutz- und der Habitat-Richtlinie in Mündungsgebieten (Ästuaren) 
und Küstengebieten unter besonderer Berücksichtigung von Hafenentwicklungs- und Baggermaßnahmen 
(Endfassung).

Tab. 17

Maßnahmen zur Kohärenzsicherung
Sofern ein Vorhaben mit erheblichen Beeinträchti-
gungen der Erhaltungsziele eines Natura 2000-Ge-
bietes die Ausnahmeanforderungen nach § 34 Abs. 3 
BNatSchG erfüllt, kann es trotzdem zugelassen wer-
den. In diesem Fall sind Maßnahmen zur Sicherung des 
Zusammenhangs des Netzes Natura 2000, sogenannte 
Kohärenzsicherungsmaßnahmen, vorzusehen, mit de-
nen die erheblichen Beeinträchtigungen ausgeglichen 
werden.

Bei der Planung von Kohärenzsicherungsmaßnah-
men ist auf den geforderten funktionalen Ausgleich 
zu achten, d. h. gemäß den strengen Anforderungen 
der FFH-Richtlinie, dass der Ausgleich in der Regel 
derselben Art bzw. demselben Lebensraum sowie dem 
funktionalen Zusammenhang (der „Kohärenz“) des 
Netzes „Natura 2000“ zugute kommen muss. Das 
Landschaftsprogramm bietet hier durch seine natur-
raum-, lebensraum- und funktionsbezogenen Maß-
nahmenvorschläge eine fachliche Orientierung.
 

Die im Landschaftsprogramm oder in Pflege- und 
Managementplänen dargestellten Maßnahmen können 
also zur Kohärenzsicherung im Sinne von § 34 Abs. 5 
BNatSchG genutzt werden, wenn
•	 die jeweilige Maßnahme geeignet ist, den Zusam-

menhang des Netzes Natura 2000 weiterhin sicher 
zu stellen, also die prognostizierten erheblichen 
Beeinträchtigungen des Vorhabens auszugleichen 
(Kohärenzsicherung) und

•	 es sich nicht um eine verpflichtende Maßnahme des 
Naturschutzes handelt.

Als verpflichtend werden diejenigen Maßnahmen an-
gesehen, die der Sicherung oder der Wiederherstellung 
des Erhaltungszustands zum Zeitpunkt der Meldung 
eines Natura 2000-Gebietes dienen, falls dieser sich 
seither verschlechtert hat oder eine Verschlechterung 
ohne die Maßnahmen absehbar ist (Verschlechterungs-
verbot des Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie).45

Andere Maßnahmen, die der Verbesserung von un-
günstigen Erhaltungszuständen dienen, die auch schon 
zum Meldezeitpunkt ungünstig waren, sind demnach 
nicht verpflichtend und können somit in geeigneten 
Fällen als Maßnahmen zur Kohärenzsicherung umge-
setzt werden. Bei den in der Tabelle 2 in Anhang B 
dargestellten Maßnahmen geht die Oberste Natur-
schutzbehörde zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Landschaftsprogramms davon aus, dass sie in diesem 
Sinne nicht verpflichtend sind.

45 Die bremischen Vogelschutzgebiete wurden 1995 übermittelt, bei den FFH-Gebieten liegen die Meldezeitpunkte  

 zwischen 1998 (Untere Wümme) und 2005 (Weser).
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5.2.9 Umweltverträglichkeitsprüfung und  
Eingriffsregelung
Bei der Beurteilung der Umweltverträglichkeit von Pla-
nungen und Projekten gemäß dem Gesetz des Bundes 
über die Umweltverträglichkeit (UVPG) sind die Inhalte 
des Landschaftsprogramms heranzuziehen (§ 9 Abs. 5  
BNatSchG). Das Landschaftsprogramm konkretisiert 
die UVP-Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft, sowie 
Mensch (hinsichtlich der Bedeutung von Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts von 
Natur und Landschaft für Leben und Gesundheit) so-
wie Kultur- und sonstige Sachgüter (hinsichtlich histo-
rischer Kulturlandschaften, Kulturlandschaftselemente 
und der Archivfunktion des Bodens; Gartendenkmale 
und archäologische Fundstätten sind nachrichtlich 
erfasst), soweit diese im Maßstab des Landschaftspro-
gramms darstellbar sind.

Um einen möglichst großen Beitrag zur Umsetzung 
des Landschaftsprogramms zu leisten, soll die Eingriffs-
regelung in der Stadtgemeinde Bremen mit folgenden 
Maßgaben angewendet werden:
•	 Erhebliche Beeinträchtigungen sind im funktionalen 

Bezugsraum gleichartig auszugleichen. Ist dies nicht 
möglich, sind sie im funktionalen Bezugsraum oder 
im betroffenen Naturraum gleichwertig zu ersetzen 
(s. Kap. 4.2.3 und § 15 Abs. 2 BNatSchG).46

•	 Ausgleich und Ersatz unvermeidbarer Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft sollen grund-
sätzlich vorrangig im Land Bremen erfolgen. Ist ein 
Ausgleich innerhalb Bremens nicht möglich, soll 
im engeren Verflechtungraum insbesondere des 
äußeren Grünrings (s. Kap. 4.3) nach funktional ge-
eigneten Flächen gesucht werden. Die Anwendung 
der Abstimmungsregeln des Großräumigen Kom-
pensationskonzepts (REGIONALE ARBEITSGEMEIN-
SCHAFT BREMEN/NIEDERSACHSEN 2005) soll die 
Flächenbereitstellung erleichtern.

•	 Kompensationsmaßnahmen sind nach Möglich-
keit in Flächenpools und in Entwicklungsbereichen 
für den länderübergreifenden Biotopverbund zu 
bündeln, auch um durch eine optimale ökologische 
Aufwertung weniger Fläche für den erforderlichen 
Ausgleich zu benötigen. 

•	 Vorrangig sind bei funktionaler Eignung die im 
Landschaftsprogramm, Pläne 1 bis 3 (Tabellen 2 
und 4 des Anhangs B) dargestellten Entwicklungs- 
oder Wiederherstellungsmaßnahmen festzusetzen 
(Neuanlage von Biotopen, Reduzierung von Beein-
trächtigungen). Pflege- und Bewirtschaftungsmaß-
nahmen können festgesetzt werden, wenn sie zu 
einer dauerhaften ökologischen oder landschaftsge-
stalterischen Aufwertung führen und ihre Zieler-
reichung mit zumutbarem Aufwand überwacht 
werden kann.

•	 Um möglichst zu vermeiden, dass landwirtschaftli-
che Flächen aus der Nutzung genommen werden, 
ist im Einzelfall vorrangig zu prüfen, ob der Aus-
gleich oder Ersatz im besiedelten oder unbesiedelten 
Bereich auch durch Extensivierung landwirtschaft-
licher Nutzung, Maßnahmen zur Entsiegelung 
von Bau- oder Verkehrsflächen, zur Renaturierung 
befestigter Ufer, zur Wiedervernetzung von Lebens-
räumen oder durch sonstige Bewirtschaftungs- und 
Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwer-
tung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbilds 
dienen, erbracht werden kann (vgl. § 15 Abs. 3 
BNatSchG). 

Bei der Suche nach Kompensationsflächen bietet der 
Plan 1 „Ziel- und Maßnahmenkonzept“ eine erste  
Orientierung. Suchräume für Kompensationsmaßnah-
men können insbesondere die Bereiche der Zielka-
tegorie „Vorrangige Entwicklung“ sein. Definitions-
gemäß befinden sich aber auch in den Bereichen der 
Zielkategorie „Sicherung/Entwicklung“ aufwertbare 
Teilbereiche. Selbst in den für den Naturschutz bereits 
sehr wertvollen Bereichen, die der Zielkategorie „Vor-
rangige Sicherung“ angehören, können im Einzelfall 
Aufwertungspotentiale vorhanden sein, z. B. durch 
die Entwicklung artenreicher Gräben oder Grünland-
gesellschaften innerhalb eines für den Vogelschutz 
schon sehr wertvollen Gebiets. Ausdrücklich weist die 
Unterkategorie „Vorrangige Sicherung mit Verbesse-
rungsbedarf“ auf ein funktionsspezifisches Aufwer-
tungspotential hin.

46 Um das Kompensationsinteresse von Natur und Landschaft so weit wie möglich zu erfüllen, ist zunächst der Ausgleich im funktionalen  

 Zusammenhang zu suchen, sodann sind auch Ersatzmaßnahmen möglichst im funktionalen Bezugsraum (unter Berücksichtigung naturräumlicher und  

 siedlungsstruktureller Bezüge) durchzuführen.
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Im Land Bremen sind gemäß Naturschutzinformati-
onssystem neun Flächenpools dokumentiert, in denen 
insgesamt 115 ha noch keinem Eingriff zugeordnet 
sind (Stand 17.11.2014). Darüber hinaus stellt die 
Textkarte 5.3-1 weitere aus fachlicher Sicht geeignete, 
d. h. aufwertbare Flächen dar, die voraussichtlich zur 
Kompensation von Eingriffen, die der Flächennut-
zungsplan Bremen (SUBV 2014f) vorbereitet, benö-
tigt werden. Diese Flächen sind abgesehen von der 
Darstellung einer Zielnutzung im Flächennutzungsplan 
noch nicht gesichert. Die Verwendung aller dargestell-
ten Vorschläge fachlich geeigneter Kompensations-
flächen steht insbesondere unter dem Vorbehalt des 
Interessenausgleichs mit Grundeigentümern und ggf. 
betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben. 

Für weniger große Flächen beanspruchende Vorhaben, 
die der Eingriffsregelung unterliegen, soll verstärkt 
nach Ausgleichsmöglichkeiten im besiedelten Bereich 
gesucht werden.47 Das Landschaftsprogramm gibt 
zahlreiche Anregungen für schutzgutbezogene Auf-
wertungsmaßnahmen, insbesondere für die innerstäd-
tische Biotopvernetzung, begrünte Erholungswege, 
Ortsbild, Stadtklima, Regenwasserrückhaltung und –
versickerung, die mit Hilfe der Pläne 1 und 2 sowie der 
Bestandskarten A bis F räumlich zugeordnet werden 
können.

5.2.10 Besonderer Artenschutz
Der besondere Artenschutz wird genau wie die FFH-
Verträglichkeit und die Eingriffsregelung auf der Ebene 
der Zulassung einzelner Pläne oder Projekte geprüft. 
Dabei ist jeweils auf aktuelle Erhebungen zuzugrei-
fen. Eine kartographische Darstellung der Verbreitung 
der Vorkommen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
streng geschützter Arten in Bremen ist, nicht nur 
wegen der lückenhaften Datenlage, auf der Ebene 
des Landschaftsprogramms nicht sinnvoll. Dies betrifft 
insbesondere Fledermäuse (alle Fledermaus-Arten sind 
streng geschützt), mit deren Vorkommen an zahlrei-
chen Stellen wie Gebäuden, Gewässern und Altbäu-
men im Stadtgebiet zu rechnen ist. Aus diesem Grund 
erfolgt hier eine Auflistung aller streng geschützten 
Arten, die in Bremen vorkommen könnten, (Tab. 18).

47 Die Hanseatische Naturentwicklung GmbH prüft in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde für ca. 700 ha Flächen im städtischen Eigentum, vor 

 wiegend im besiedelten Bereich, inwieweit sie zum Aufbau gebietsbezogener Kompensationsflächenpools genutzt werden können. Ein entsprechendes  

 Konzept befindet sich in Vorbereitung.

Das Landschaftsprogramm gibt darüber hinaus erste 
Hinweise auf mögliche Konflikte mit dem besonderen 
Artenschutz, z. B. wenn aufgrund der dargestell-
ten Lebensraumkomplexe, Flächenfunktionen (z. B. 
Biotopverbundfunktion), oder realisierter Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen auf ein potentielles Vorkom-
men besonders geschützter Arten geschlossen werden 
kann. 

Weitere flächenbezogene Informationen zu poten-
tiellen Vorkommen sind der Artenschutzprüfung als 
Bestandteil der Umweltprüfung zum Flächennutzungs-
plan Bremen (SUBV 2014f) zu entnehmen.

Für Arten des Anh. V der FFH-Richtlinie (s. S. 84  
Tab. 10) besteht derzeit kein Bedarf für über die  
§§ 39 und 44 ff. BNatSchG hinausgehende Regelun-
gen ihrer wirtschaftlichen Nutzung, da diese Arten in 
Bremen nicht oder nur in geringem Umfang genutzt 
werden.

Die nachfolgende Übersicht enthält streng geschützte 
Arten, die in Bremen nachgewiesen sind oder deren 
Vorkommen in Bremen nach derzeitigem Kenntnis-
stand möglich erscheint.

Anhand der Kreuze in den entsprechenden Spalten 
„Anhang A EG 338/97“, „Anhang IV RL 92/43“, 
„BArtSchV“ wird ersichtlich, ob die jeweilige Art durch 
den Anhang A der EG-Artenschutzverordnung, den 
Anhang IV der FFH-Richtlinie oder durch die Anlage 1 
der Bundesartenschutzverordnung ihren Schutzstatus 
erhält. 

Die Spalte „Anmerkungen“ enthält zusätzliche Infor-
mationen zum Status der Arten in Bremen (z. B. bei 
Vogelarten, ob es sich um Durchzügler, Nahrungs- 
oder Wintergastvögel handelt). Keine Angabe in der 
Spalte bedeutet Vermehrungsvorkommen.
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Streng geschützte Arten mit Vorkommen in Bremen (Stand 2010)

Arten 
[deutsch  
(lateinisch)]

Anhang 
A EG 

338/97

Anhang 
IV RL 
92/43

Anlage 1 
BArtSchV

Anmerkungen

Tiere

Säugetiere (Mammalia)

Biber (Castor fiber) x Vorkommen möglich

Braunes Langohr (Plecotus auritus) x

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) x

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) x

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) x

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) x

Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) x

Otter (Lutra lutra) x x

Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) x

Teichfledermaus (Myotis dasycneme) x

Wasserfledermaus (Myotis daubentoni) x

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) x

Vögel (Aves)

Baumfalke (Falco subbuteo) x

Bekassine (Gallinago gallinago) x

Blaukehlchen (Luscinias vecica) x

Bruchwasserläufer (Tringa ochropus) x Durchzügler

Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) x

Eisvogel (Alcedo atthis) x

Fischadler (Pandion haliaetus) x Durchzügler

Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) x

Fluss-Seeschwalbe (Sterna hirunda) x

Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) x Durchzügler

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) x Durchzügler

Großer Brachvogel (Numenius arquata) x

Grünspecht (Picus viridis) x

Habicht (Accipiter gentilis) x

Haubenlerche (Galerida cristata) x Vorkommen möglich

Heidelerche (Lullula arborea) x Vorkommen möglich

Kampfläufer (Philomachus pugnax) x

Karmingimpel (Carpodacus erythrinus) x Vorkommen möglich

Kiebitz (Vanellus vanellus) x

Knäkente (Anas querquedula) x

Tab. 18
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Streng geschützte Arten mit Vorkommen in Bremen (Stand 2010)

Arten 
[deutsch  
(lateinisch)]

Anhang 
A EG 

338/97

Anhang 
IV RL 
92/43

Anlage 1 
BArtSchV

Anmerkungen

Vögel (Aves)

Kornweihe (Circus cyaneus) x Wintergast

Kranich (Grus grus) x Durchzügler

Löffler (Platalea leucorodia) x Vorkommen möglich

Mäusebussard (Buteo buteo) x

Merlin (Falco columbarius) x Durchzügler

Mittelspecht (Dendrocopos medius) x Vorkommen möglich

Ohrentaucher (Podiceps auritus) x Durchzügler

Raubwürger (Lanius excubitor) x Durchzügler, Wintergast

Raufußbussard (Buteo lagopus) x Wintergast

Rohrdommel (Botaurus stellaris) x

Rohrschwirl (Locustellaluscinioides) x

Rohrweihe (Circus aeruginosus) x

Rotfußfalke (Falco vespertinus) x Durchzügler

Rothalstaucher (Podiceps grisegena) x Durchzügler

Rotmilan (Milvus milvus) x Durchzügler

Rotschenkel (Tringa totanus) x

Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta) x Durchzügler, Rastvogel

Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula) x

Schilfrohrsänger
(Acrocephalus schoenobaenus)

x

Schleiereule (Tyto alba) x

Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis) x

Schwarzmilan (Milvus migrans) x Durchzügler

Schwarzspecht (Dryocopos martius) x Vorkommen möglich

Seeadler (Haliaetus spp) x Durchzügler, Nahrungsgast

Seidenreiher (Egretta garzetta) x Vorkommen möglich

Silberreiher (Casmerodius albus) x Durchzügler, 
Brutvorkommen möglich

Singschwan (Cygnus cygnus) x Durchzügler, Rastvogel

Sperber (Accipiter nisus) x

Steppenweihe (Circus macrourus) x seltener Durchzügler

Sumpfohreule (Asio flammeus) x

Teichralle (Gallinula chloropus) x

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) x Durchzügler,  
Brutvorkommen möglich

Tab. 18
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Streng geschützte Arten mit Vorkommen in Bremen (Stand 2010)

Arten 
[deutsch  
(lateinisch)]

Anhang 
A EG 

338/97

Anhang 
IV RL 
92/43

Anlage 1 
BArtSchV

Anmerkungen

Vögel (Aves)

Tüpfelralle (Porzana porzana) x

Turmfalke (Falco tinnunculus) x

Turteltaube (Streptopelia turtur) x Vorkommen möglich

Uferschnepfe (Limosa limosa) x

Uferschwalbe (Riparia riparia) x Vorkommen möglich

Wachtelkönig (Crex crex) x

Waldkauz (Strix aluco) x

Waldohreule (Asio otus) x

Waldwasserläufer (Tringa glareola) x Durchzügler

Wanderfalke (Falco peregrinus) x

Weißstorch (Ciconia ciconia) x

Wespenbussard (Pernis apivorus) x Durchzügler

Wiesenweihe (Circus pygargus) x

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) x Vorkommen möglich

Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus) x Durchzügler

Kriechtiere (Reptilia)

Zauneidechse (Lacerta agilis) x

Lurche (Amphibia)

Kamm-Molch (Triturus cristatus) x

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) x

Kreuzkröte (Bufo calamita) x

Laubfrosch (Hyla arborea) x Vorkommen möglich

Moorfrosch (Rana arvalis) x

Fische (Pisces)

Stör (Acipenser sturio) x x Vorkommen möglich

Käfer (Coleoptera)

Eremit (Osmoderma eremita) x

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer  
(Graphoderus bilineatus)

x

Veränderlichen Edelscharrkäfer (Gnorimus octopunctatus) x Vorkommen möglich

Tab. 18
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Streng geschützte Arten mit Vorkommen in Bremen (Stand 2010)

Arten 
[deutsch  
(lateinisch)]

Anhang 
A EG 

338/97

Anhang 
IV RL 
92/43

Anlage 1 
BArtSchV

Anmerkungen

Libellen (Odonata)

Asiat. Keiljungfer (Gomphus flavipes) x

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) x Vorkommen möglich

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) x

Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis) x

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) x Vorkommen möglich

Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna subarctica) x Vorkommen möglich

Scharlachlibelle, späte Adonislibelle (Ceriagrion tenellum) x Vorkommen möglich

Vogel-Azurjungfer (Coenagrio hornatum) x Vorkommen möglich

Krebse (Crustacea)

Edelkrebs (Astacus astacus) (nur heimische Populationen) x Vorkommen möglich

Weichtiere (Mollusken)

Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta complanata) x Vorkommen möglich

Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) x

Pflanzen

Wasser-Lobelie (Lobelia dortmanna) x

5.2.11 Waldausgleich
Waldflächen ab 2 ha stellt die Textkarte 2.2-1 dar. 
Nach dem Bremischen Waldgesetz ist eine unvermeid-
bare Reduzierung der Waldfläche durch Erstauffors-
tung an anderer Stelle zu ersetzen. Die Feststellung der 
Waldeigenschaft und des Ausgleichsbedarfs obliegt der 
Waldbehörde im Einzelfall. Daher ist die Darstellung 
der zu sichernden bzw. zu entwickelnden Waldflächen 
im Plan 1 des Landschaftsprogramms nicht abschlie-
ßend.

Für Erstaufforstungen zum Ausgleich von Wald-
verlusten oder zur Vermehrung des Waldanteils in 
Bremen können die in Plan 1 dargestellten Flächen zur 
„Herstellung naturnaher Wälder und Gehölzbestände“ 
herangezogen werden. 

Zu berücksichtigen sind aber ebenso die Entwicklungs-
ziele für Offenlandbiotope, die eine Waldentwicklung 
ausschließen. Auf den Sukzessionsflächen gemäß  
Plan 1 sollen aus Naturschutzsicht in der Regel keine 
Initialpflanzungen oder andere die natürliche Vegeta-
tionsabfolge beschleunigenden Maßnahmen erfol-
gen, so dass auch dies keine Eignungsflächen für den 
Waldersatz sind. 

Tab. 18
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Die Rahmenbedingungen für die mittel- bis langfristige 
Entwicklung aller raumbedeutsamen Interessen werden 
maßgeblich durch die Raumordnung (Landesplanung) 
und die Bauleitplanung gestaltet. Die Raumordnung 
kann fachübergreifend auf Landesebene vor allem die 
Ziele des Landschaftsprogramms übernehmen. Die 

vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) 
kann darüber hinaus Bereiche für Maßnahmen darstel-
len. Die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan) 
trifft parzellenscharfe Festsetzungen, die auch kon-
krete Herstellungs- und Pflegeanweisungen umfassen 
können und für jedermann verbindlich sind.

Informelle Stadtentwicklungsplanungen und Stadt-
teilkonzepte können ebenfalls wichtige Umsetzungs-
instrumente für die Landschaftsplanung sein, da sie 
vielschichtige Interessen integrieren und lokale Akteure 
zur Mitwirkung motivieren. 

Auf die Verwertbarkeit der Darstellungen des Land-
schaftsprogramms für Raumordnung und Bauleitpla-
nung, hier insbesondere den Flächennutzungsplan, 
wurde Rücksicht genommen. Eine für den gröberen 
Darstellungsmaßstab eines zukünftigen landesweiten 
Raumordnungsplans geeignete Aufbereitung relevan-
ter Inhalte kann zu gegebener Zeit erfolgen. Soweit 
räumliche Gesamtplanungen den Inhalten des Land-
schaftsprogramms nicht Rechnung tragen, haben sie 
dies zu begründen (§ 9 Abs. 3 und 5 BNatschG).

5.3 Raumordnung und Bauleitplanung 

Abb. 143 Historischer Ortskern mit prägendem  
Altbaumbestand in Seehausen

Abb. 144 „Bauflächen mit zu sichernden Grünfunktionen“ in Schwachhausen
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Darstellung von Inhalten des Landschaftsprogramms im  
Flächennutzungsplan der Stadtgemeinde Bremen von 2015

Landschaftsprogramm Flächennutzungsplan

Bereiche besonderer 
Bedeutung für Natur und 
Landschaft sowie Erholung

Grünland, Acker, Heide  
und andere Kulturbiotope

Freiflächen

Fläche für  
Landwirtschaft

Röhrichte, Moore,  
Sukzessionsflächen

Naturbelassene 
Fläche

Wald, Gehölzbestand ab 2 ha Waldfläche

Still- und Fließgewässer Wasserfläche

Grünfläche, Erholungsfläche 
mit gärtnerischer Nutzung

Grünfläche

Grünverbindung Frei- o. Bauflächen Grünverbindung

Andere vorrangige Nutzung

Kulturhistorisch wertvolle 
Bereiche mit zu sichernden 
Freiflächen

Frei- o. Bauflächen
… besonderer 
kulturhistorischer 
Bedeutung

Wichtige Freiraumfunktionen 
im Siedlungsbereich/mit  
wertvollem Altbaumbestand Bauflächen

… mit zu sichern-
den Grünfunkti-
onen

Bebaute Gebiete mit sehr  
hohem Kaltluftvolumenstrom

Allg. Berücksichtigung von 
Umweltanforderungen ein-
schl. der Ziele für die Land-
schaftsräume/Siedlungs- 
strukturtypen (Kapitel 4.4)

Bau- oder  
Verkehrsflächen

Diverse

Erhalt/Ausgleich besonderer 
Grünfunktionen bei der Ent-
wicklung von Baugebieten

Bauflächen Diverse

Tab. 19

5.3.1 Flächennutzungsplan 
Mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans für 
die Stadtgemeinde Bremen (SUBV 2014f) sind we-
sentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im 
Planungsraum vorgesehen und zu erwarten. Dies war 
einer der Anlässe für die Neuaufstellung des Land-
schaftsprogramms (vgl. § 9 Abs. 4 BNatSchG) und 
verdeutlicht den engen planerischen Bezug. 

Im Zuge der parallelen Bearbeitung des Landschafts-
programms und des Flächennutzungsplans flossen 
die festgestellten Werte und Funktionen sowie die 
naturschutzfachlichen Ziele, Erfordernisse und Maß-
nahmen in die städtebauliche Abwägung ein. Die 
Darstellung der Berücksichtigung bzw. der Gründe für 
eine Nicht-Berücksichtigung leistet der Umweltbericht 
zum Flächennutzungsplan. Soweit im Hinblick auf die 
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege erforderlich, war das Landschafts-
programm an die Darstellungen des Flächennutzungs-

plans anzupassen. Das Anpassungserfordernis betrifft 
nach § 9 Abs. 4 BNatSchG ausdrücklich nur das kon-
krete Handlungsprogramm (Erfordernisse und Maß-
nahmen) und nicht die langfristig ausgerichteten Ziele 
für den Gesamtraum und die einzelnen Landschafts-
räume (Kap. 4.2-4.4). Die Anpassung beschränkt sich 
folglich auf die örtlichen Maßnahmenbereiche (Pläne 1 
bis 3 sowie darauf bezogene Umsetzungsinstrumente 
des Kapitels 5). Kein Widerspruch zum Flächennut-
zungsplan liegt vor, wenn z. B. Bereiche besonderer 
Bedeutung für Natur und Landschaft in den weniger 
differenzierten Darstellungen des Flächennutzungs-
plans aufgehen, z. B. ein kleinerer Waldbestand inner-
halb einer größeren Wohnbaufläche (s. Kap. 4.5.1).

Tab. 19 zeigt die Übersetzung der Inhalte des Land-
schaftsprogramms in die Planzeichen des Flächennut-
zungsplans.
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Freiraumschutz im Flächennutzungsplan
Freiflächen, die im Landschaftsprogramm als „Bereiche 
besonderer Bedeutung für Naturschutz und Land-
schaftspflege“ (Plan 1) dargestellt sind, wurden in den 
Flächennutzungsplan übernommen und sollen nicht 
für Siedlungszwecke in Anspruch genommen werden. 

Qualifizierte („Doppelte“) Innenentwicklung
Grundsätzlich strebt die Landschaftsplanung für 
den besiedelten Bereich die sogenannte „Doppelte 
Innenentwicklung“ an, die neben baulichen auch 
freiflächenbezogene Qualitäten umfasst: „Die Lebens-
qualität in Städten und Siedlungsräumen erhöht sich, 
ohne dass hierfür (längerfristig) neue Flächen in An-
spruch genommen werden. Flächenrecycling, Nutzung 
von Baulücken und eine behutsame Verdichtung von 
Quartieren, wo dies angemessen erscheint, erhöhen 
die Urbanität und dienen dem Zweck, weitere Flächen-
inanspruchnahme durch Wohn-, Gewerbe- und Ver-
kehrsbebauung im Stadtumland zu vermeiden. Hohe 
urbane Wohn- und Lebensqualität wird durch archi-
tektonisch und maßstäblich gut gestaltete Gebäude 
erreicht, die mit attraktivem unterschiedlich nutzbarem 
Freiraum zum Wohlfühlen in unmittelbarer Nähe aus-
gestattet sind. Ein schneller Zugang zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad ist zu unterschiedlich großen, möglichst 
miteinander verbundenen Freiräumen in vielfältiger 
und abwechslungsreicher Ausprägung sowie zum 
Umland möglich. Die Freiräume sind so gestaltet, dass 
sie eine hohe Funktionalität für die Wünsche und 
Bedürfnisse der Menschen haben (Erholung, Gesund-
heit, Spiel, Sport, Naturerfahrung) und gleichzeitig 
in erforderlichem Umfang ökologischen Funktionen 
erfüllen können (Boden, Wasser, Luft/Klima, Tier- und 
Pflanzenwelt).“ (DRL 2006).

Bei der Innenentwicklung ist Rücksicht auf vorhande-
nes Grün zu nehmen und die Grünausstattung bei Be-
darf auch zu verbessern, zum Beispiel zur Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels oder an veränderte 
Bedürfnisse der Freiraumnutzung.

Im Sinne dieser Zielsetzung wurden Inhalte des 
Landschaftsprogramms in drei neue Kategorien des 
Flächennutzungsplans für den besiedelten Bereich 
überführt: 
•	 vorhandene und geplante Grünverbindungen 
•	 Historische Ortskerne (Gebiete mit prägendem 

Bebauungsbestand)
•	 Bauflächen mit zu sichernden Grünfunktionen 

(„Grünschraffur“)

Im Einzelnen verfolgt die Stadtgemeinde Bremen mit 
diesen Darstellungen die folgenden Ziele (SUBV 2014f, 
S. 23f):

Vorhandene und geplante Grünverbindungen
Das schon gut ausgebaute Netz der die Stadt gliedern-
den Grünverbindungen ist zu erhalten, für den Erho-
lungsverkehr zu Fuß und per Fahrrad attraktiv zu ge-

stalten und durch einige ausgewiesene Lückenschlüsse 
zu vervollständigen. Zielsetzungen sind insbesondere, 
die Anbindung der Stadtteile an die Erholungsgebiete 
am Stadtrand sowie zu den Grünanlagen mit hohem 
Erholungspotential in der Stadt zu verbessern, das 
Erleben der „Stadt am Fluss“ durch Weser und Lesum 
begleitende Grünzüge zu intensivieren und attraktive 
Wegebeziehungen für den umweltfreundlichen Rad- 
und Fußverkehr anzubieten. Dabei sind an einzelnen 
Stellen auch die Verknüpfungen mit dem Umland zu 
verbessern. 

Historische Ortskerne (Gebiete mit prägendem  
Bebauungsbestand)
Der Freiflächenanteil in diesen Bereichen ist zu erhal-
ten. Bei allen Maßnahmen, insbesondere baulichen 
Veränderungen wie An- und Umbauten oder Auf-
stockungen, ist der Erhalt der vorhandenen kultur-
historischen Bedeutung einschließlich der Umgebung 
historischer Bauwerke und markanter Sichtbeziehun-
gen sicher zu stellen. 

Diese auf Ensemble- und Umgebungsschutz ausge-
richtete Kategorie umfasst alte Siedlungskerne und 
Dorfrelikte 
•	 mit altem Baumbestand oder historischen Garten-

anlagen (z. B. Oberneuland, Bremen-Nord) mit 
besonderem Erlebniswert und/oder besonderer 
Bedeutung für die Biotopvernetzung oder 

•	 mit sonstigen Stadtbiotopkomplexen, die einen  
besonderen Erlebniswert und/oder besondere Be-
deutung für die Biotopvernetzung haben oder

•	 die zum Weltkulturerbe erklärt sind (Marktplatz mit 
Roland-Statue und St. Petri Dom) oder darüber hi-
naus die historische Altstadt prägen (Schlachteufer, 
Schnoor, Altstadt Vegesack).

Bauflächen mit zu sichernden Grünfunktionen
In diesen Bereichen ist bei baulichen Entwicklungen 
durch maßvolle Bebauung und gute Freiflächengestal-
tung besondere Rücksicht auf vorhandene Grünfunk-
tionen zu nehmen. Für die Abgrenzung der Bereiche 
maßgebliche Grün- und Freiflächenfunktionen sind
•	 ortsbildprägende, den Erholungswert steigernde 

Grünstrukturen wie z. B. Altbäume, Alleen, alte 
Parks, den Straßenraum prägende Vorgärten (Berei-
che mit sehr hoher Bedeutung für das Freiraumer-
leben, Gemeinbedarfsflächen mit positiver Wirkung 
auf das Ortsbild sowie ausgewählte Arrondierungs-
flächen hoher Bedeutung gem. Karte E, schutzwür-
dige städtebauliche Ensembles sowie private Freiflä-
chen in Großsiedlungen mit besonderer Bedeutung 
für das Freiraumerleben im öffentlichen Raum), 

•	 naturnahe Strukturen für die Biotopvernetzung und 
das Naturerleben in der Stadt (Siedlungsbereiche 
mit wertvollen Altbaumbeständen, sonstige Flächen 
des Biotopverbunds gem. Plan 3), 

•	 stadtklimatisch positiv wirkende Freiflächen und 
Baustrukturen (Funktionsflächen sehr hoher Be-
deutung gem. Karte D sowie die auf Teile der stark 
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versiegelten Innenstadt kühlend wirkenden durch-
grünten Baublöcke innerhalb des Alleenrings (v. a. 
in Schwachhausen). 

Die Bereiche haben außerdem aufgrund eines relativ 
geringen Versiegelungsgrads in der Regel eine über-
durchschnittliche Bedeutung für die Wasserrückhal-
tung und die Regenwasserversickerung und verfügen 
über weitere wertvolle Grünstrukturen wie z. B. von 
Grün begleitete Fuß- und Radwege und kleine öffent-
lich oder gemeinschaftlich nutzbare Grünflächen. Diese 
Strukturen waren zwar für die Abgrenzung nicht maß-
geblich, sind aber bei der Innenentwicklung gleichran-
gig zu berücksichtigen.

Beispiele für Siedlungsbereiche mit zu sichernden 
Grünfunktionen sind Blockinnenbereiche, die nur bei 
behutsamer Entwicklung ihre hohen Freiraumqua-
litäten und stadtökologischen Funktionen behalten 
(z. B. Neustadt, Schwachhausen, Östliche Vorstadt), 
Siedlungen mit besonderen städtebaulichen Qualitäten 
einschließlich ihrer Grün- oder Gewässerausstattung 
(z. B. Grolland) oder mit einem besonderen histori-
schen oder landschaftlichen Bezug (z. B. dörfliche Sied-
lungen in Seehausen und Strom) sowie Grünflächen in 
Siedlungsanlagen, die eine hohe Wertigkeit besitzen, 
in denen aber auch weiterhin die öffentliche Zugäng-
lichkeit und Einsehbarkeit gesichert werden muss (z. B. 
Neue Vahr und andere Großwohnsiedlungen). Eine 
Besonderheit sind Wochenendhaussiedlungen (Tim-
mersloh, Blockland), für die teilweise noch baurecht-
licher Regelungsbedarf besteht und die wegen der 
besonderen Anforderungen an die Einbindung in die 
Landschaft und die Rücksichtnahme auf vorhandene 
Biotope aufgenommen wurden.

Mit der Übernahme der im Landschaftsprogramm 
dargestellten Altbaumbereiche ist erstmals die Forde-
rung nach Berücksichtigung des Altbaumschutzes auf 
der vorbereitenden Ebene der Bauleitplanung erfüllt. 
Für die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind 
schutzwürdige Bäume auch darüber hinaus standort-
genau zu identifizieren und in der Regel planungs-
rechtlich zu sichern.

Prüferfordernisse für die Bauleitplanung
Ziel der nachhaltigen und umweltgerechten Innen-
entwicklung gem. Flächennutzungsplan Bremen ist 
es, die Grünfunktionen bzw. Freiflächen insbesondere 
in den durch die „Grünschraffur“ gekennzeichneten 
Siedlungsbereichen bei Nachverdichtungen oder Um-
nutzungen nicht zu beeinträchtigen. Zu diesem Zweck 
sind bestehende Baurechte nach § 34 BauGB oder 
aufgrund vorhandener Bebauungspläne vorsorglich zu 
überprüfen. Sind die Baurechte mit der nachhaltigen 
Sicherung der in den dargestellten Bereichen relevan-
ten Grün- und Freiflächenfunktionen nicht vereinbar, 
z. B. weil weitreichende Baurechte im unbeplanten 
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder durch alte Bebau-
ungspläne (z. B. „Staffelbau- und Gewerbepläne“) 

bestehen, kann ein Planungserfordernis vorliegen, das 
durch entsprechende Neuaufstellung oder Anpassung 
von Bebauungsplänen sowie regelmäßig auch durch 
vorbereitende Grünordnungspläne erfüllt würde.

Im unbeplanten Innenbereich hat die „Grünschraffur“ 
im Flächennutzungsplan Relevanz für die städtebau-
liche Beurteilung nach § 34 BauGB, ob insbesondere  
ein Vorhaben das Ortsbild nicht beeinträchtigt. Die 
Bedeutung der Grünstrukturen für das Ortsbild ist im 
Landschaftsprogramm näher begründet (Kap. 3.6.1 
und Karte E). Ein Freiflächengestaltungsplan sollte 
Bestandteil entsprechender Bauanträge sein. 

Spätestens bei anstehenden Vorhaben mit wesent-
lichen Änderungen von Art und Maß der baulichen 
Nutzung ist zu prüfen, ob Bebauungspläne mit 
Grünordnungsplan zur Berücksichtigung und ggf. zum 
Ausgleich oder zur Neugestaltung der Grünfunktionen 
städtebaulich erforderlich sind. 

In Bereichen mit zu sichernden Grünfunktionen und 
mit besonderer kulturhistorischer Bedeutung ist in der 
Regel – vorbehaltlich der Prüfung des Einzelfalls – bei 
Nachverdichtungen mit einer zulässigen Grundfläche 
nach Baunutzungsverordnung von über 20.000 m² 
mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen und 
das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB somit 
nicht zulässig. Es bleibt dann bei der Anwendung der 
Eingriffsregelung. Bei Vorhaben mit einer zulässigen 
Grundfläche von unter 20.000 m² soll in den genann-
ten Bereichen in der Regel ein Grünordnungsplan 
erarbeitet werden, da ein besonderes städtebauliches 
Interesse am Erhalt bzw. der Neugestaltung der von 
dem Vorhaben betroffenen Grünfunktionen besteht, 
insbesondere im Sinne sozialer und klimasensibler 
Stadtentwicklung. 

Die Grünordnungspläne können Festsetzungen für die 
zu sichernden Freiraumfunktionen im Bebauungsplan 
vorbereiten. Die Standorte von Altbäumen sind ggf. als 
nicht überbaubare Grundstücksfläche zu sichern.

Ist die Sicherung der Funktionen im Plangebiet nicht 
möglich, sollen die Funktionen im Nahbereich bzw. im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang des betroffenen 
Quartiers wieder hergestellt werden. Im gutachterli-
chen Teil des Grünordnungsplans kann der Neugestal-
tungsbereich mit bearbeitet werden, auch wenn dort 
kein Bebauungsplan notwendig ist.

In Siedlungsteilen, die durch Geschosswohnungsbau 
mit großem Abstandsgrün geprägt sind, soll auch 
unabhängig von Änderungen der baulichen Nutzung 
auf informelle Grünordnungspläne (Pflege- und Ge-
staltungskonzepte) hingewirkt werden, um die private, 
gemeinschaftliche und öffentliche Nutzbarkeit der 
Freiflächen zu verbessern. 
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Ausgleich für neue Siedlungsflächen
Neubaugebiete am Stadtrand oder in großen unbe-
bauten Bereichen im Siedlungsraum (Außenbereich im 
Sinne von § 35 BauGB), die bedeutsame Grün- und 
Freiflächenfunktionen betreffen (Plan 1), erfordern in 
der Regel die Anwendung der Eingriffsregelung  
(s. Kapitel 4.5.5). Dabei folgt auf die vorrangige Ver-
meidung die Prüfung der Ausgleichbarkeit unvermeid-
barer Beeinträchtigungen. Viele dieser Flächen wurden 
bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans einer 
vertieften Umweltprüfung unterzogen, die auf der 
Ebene der verbindlichen Bebauungsplanung mit Hilfe 
der Grünordnungsplanung zu verfeinern ist. Vorhande-
ne hohe Werte sind durch geeignete Festsetzungen in 
Bebauungsplänen zu sichern. Erforderliche Ausgleichs-
maßnahmen können im Baugebiet oder an anderer 
Stelle festgesetzt werden.

Die aus naturschutzfachlicher Sicht für eine ökolo-
gische Aufwertung besonders geeigneten Bereiche 
(Zielkategorie „E“ in Plan 1) sind in die Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung des Flächennutzungsplans 
eingeflossen. Das Aufwertungspotential wurde 
überschlägig aus der Gegenüberstellung des Bestands 
mit dem vorherrschenden Zielbiotoptyp gemäß Land-
schaftsprogramm ermittelt. Die potentiellen Aus-
gleichsflächen werden im Flächennutzungsplan jeweils 
dem Zielbiotopkomplex des Landschaftsprogramms 
entsprechend als „Naturbelassene oder sonstige Fläche 
mit besonderer landschaftspflegerischer Bedeutung“, 
„Waldfläche“, „Wasserfläche“ oder „Grünfläche 
ohne Zweckbestimmung“ dargestellt. Flächen für die 
Landwirtschaft, die potentielle Ausgleichsflächen sind, 
kennzeichnet der Flächennutzungsplan mit einem 
Symbol. Für weitere Erläuterungen zu den Maßnah-
men wird auf das Landschaftsprogramm verwiesen 
(Pläne 1 und 2 mit den Tabellen 2 und 4 im  
Anhang B). 

Textkarte 5.3-1: Hinweise für die Bauleitplanung
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5.3.2 Stadtteilkonzepte
Die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Grünsys-
tems auf Ortsteil- und Quartiersebene bedarf ergän-
zender Analysen, die in Stadtteilkonzepten sowie bei 
Objektplanungen geleistet werden und zu weiteren 
Grünflächendarstellungen auf der Ebene von örtlicher 
Erschließung, Quartiersparks, Spielplätzen oder Na-
turerfahrungsräumen führen können.

Diese Konkretisierung der Maßnahmen wird in je-
weiliger Abstimmung mit den übrigen Bausteinen der 
Stadtentwicklung auch im Rahmen der Bauleitplanung 
erfolgen. Vorbereitend zu verbindlichen Planungen 
können informelle Stadtteilkonzepte dazu beitragen, 
auf dieser für die Bevölkerung nachvollziehbaren 
Planungsebene ausreichend Zeit für die Diskussion von 
Planungsalternativen zu gewinnen und die vielfältigen 
Stadtteilinteressen zu bündeln.

Aus grünplanerischer Sicht sollten vorrangig Orts-
teile behandelt werden, die einen niedrigen sozialen 
Index sowie eine relativ niedrige bis sehr niedrige 
Grün- und Freiflächenversorgung aufweisen (s. Kapitel 
3.6.2). Dies betrifft die Bereiche Blockdiek, Lindenhof, 
Steffensweg, Westend, Utbremen, Osterfeuerberg, 
Gröpelingen, Hohentor und Blumenthal. Insbesonde-
re die Ortsteile Neue Vahr Nord, Neue Vahr Südwest 
und Neue Vahr Südost sehen zwar wie Ortsteile „im 
Grünen“ aus, weisen aber nur einen sehr niedrigen 
öffentlichen Grünflächenanteil auf. Hier kommt der 
Pflege und Entwicklung der privaten Grünflächen 
und ihrer Nutzbarkeit auch angrenzend an öffentli-
che Grünflächen und Wegeverbindungen besondere 
Bedeutung zu.

Im Rahmen stadtteilbezogener Konzepte sind für die 
bestehenden Grünanlagen Strategien und Maßnah-
men für die Pflege und Entwicklung zu erarbeiten. 
Unter anderem müssen diejenigen Freiflächen, die das 
Rückgrat für die Lebensqualität im Stadtteil bilden, 
herausgearbeitet werden. Auf Grundlage der Anlagen 
bzw. gebietseigenen Qualitäten und Defizite lassen 
sich konkrete Themen formulieren. Hinweise gibt 
die Liste möglicher Handlungsfelder einer multifunk-
tionalen Freiraumentwicklung in Kapitel 4.7.1, hier 
z. B. die Entwicklung von „grünen Visitenkarten“ der 
Stadtteile, Optimierung der Wegebeziehungen zu den 
ortsteilübergreifenden Grünverbindungen (Plan 2), 
temporäre Nutzungen und Mehrfachnutzung von Stra-
ßen und Freiräumen an öffentlichen Gebäuden oder 
von Abstandsgrün im Geschosswohnungsbau.

Ein Thema von Stadtteilkonzepten kann auch die Auf-
wertung von bisher vernachlässigten Straßenzügen, 
Stadtplätzen und Kleinsiedlungen sein, deren Frei-
raumpotential infolge geänderter Verkehrsführungen 
durch Straßenrückbau oder im Zuge der Innenentwick-
lung zusammen mit einer baulichen Modernisierung 
und angepasstem Neubau wieder hergestellt werden 
könnte (s. Aufwertungssignaturen in Plan 2). Das 
besondere Potential der Kleinsiedlungen (ARCHITEK-
TENKAMMER DER FREIEN HANSESTADT BREMEN 
(1984), v. a. in Walle, Gröpelingen, Hemelingen und 
östlicher Vorstadt) für das Wohnen in sozial integ-
rierten Nachbarschaften kann durch gute Gestaltung 
von Gebäuden und Freiflächen eine über die jeweilige 
Siedlung hinausreichende Bedeutung für die Freiraum-
nutzung erlangen, z. B. als Bestandteil eines Grünzugs 
oder einer Wegeverbindung in die Erholungsgebiete. 
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Das Landschaftsprogramm ist von allen Behörden 
zu berücksichtigen, als Informationsgrundlage über 
Schutz, Pflege und Weiterentwicklung von Natur 
und Landschaft soll es deren Arbeit unterstützen. 
Die Fachgebiete Wasserwirtschaft, Küstenschutz, 
Landwirtschaft und Erneuerbare Energien stehen aus 
ganz unterschiedlichen Gründen in besonders enger 
Beziehung zu Naturschutz und Landschaftspflege. 
Ihre Rechts- und Planungsinstrumente sowie weitere 
Formen der Zusammenarbeit werden in den folgenden 
Kapiteln im Hinblick auf mögliche Beiträge zur Ver-
wirklichung des Landschaftsprogramms beschrieben. 
Gleichzeitig werden Hinweise gegeben, bei welchen 
Arbeits- und Verfahrensschritten die Inhalte des Land-
schaftsprogramms für die angrenzenden Fachgebiete 
von besonderem Interesse sein können.

5.4.1 Wasserwirtschaft und Küstenschutz
Zwischen den Zielen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege und den Zielen des Wasserhaushaltsge-
setzes besteht ein hohes Maß an Übereinstimmung, da 
die Wasserwirtschaft den Schutz des natürlichen Was-
serhaushalts und eine möglichst naturnahe Gewäs-
serentwicklung verfolgen soll. Sie hat allerdings ebenso 
den Auftrag, bestimmte Nutzungsanforderungen, wie 
den schadlosen Abfluss von Hochwasser, den Schutz 
vor Sturmfluten (Küstenschutz), die Bereitstellung von 
Brauchwasser und die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Schiffsverkehrs zu erfüllen. Die Bewirtschaftungspläne 
nach Wasserrahmenrichtlinie sollen diese Nutzungs- 
und Schutzanforderungen auf der Ebene der Flussein-
zugsgebiete in Einklang bringen. Für den Hochwas-
serschutz werden Hochwasserrisikomanagementpläne 
aufgestellt. Während diese Themen auf Landesebene 
bearbeitet werden, sind Bundesbehörden für die Was-
serstraßenfunktion der Weser und Lesum zuständig.

Küstenschutz
Bei allen Maßnahmen des Naturschutzes ist auch die 
bestimmungsgemäße Nutzung der Flächen für den 
öffentlichen Zweck des Küsten- und Hochwasser-
schutzes zu gewährleisten (§ 4 BNatSchG). Die für den 
Hochwasser- und Küstenschutz zuständigen Behörden 
und Deichverbände als öffentlich-rechtliche Körper-
schaften haben ihrerseits die Belange des Natuschutzes 
und der Landschaftspflege zu berücksichtigen (§ 2 
Abs. 2 BNatSchG). Dies erfolgt in der Hauptsache in 
projektbezogenen Genehmigungsverfahren für die 
Küstenschutzanlagen. Dabei kommt der Umsetzung 
des Generalplans Küstenschutz für Bremen und Nie-
dersachsen in den nächsten Jahren eine herausragende 
Bedeutung zu. Frühzeitige behördliche Abstimmungen 
der Rahmenpläne für Änderungen der Deichlinien und 
den Deichausbau sowie im Vorfeld der Genehmigun-
gen der einzelnen Bauvorhaben sind die Regel. Die er-
forderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

werden in landschaftspflegerischen Begleitplänen dar-
gestellt und in Planfeststellungsbeschlüssen rechtskräf-
tig festgelegt. Das Landschaftsprogramm ist bei der 
Anwendung der jeweiligen umweltrechtlichen Prüfinst-
rumente hinzuzuziehen (s. Kapitel 5.2.8- 5.2.11).

Der Betrieb der Sperrwerke hat teilweise elementare 
Bedeutung für die Erreichung von Entwicklungszielen 
des Naturschutzes. So sprechen der Erhalt der Durch-
gängigkeit der Flüsse und ihrer typischen Fließgewäs-
sercharakteristik für eine Begrenzung der Schließzeiten. 
Besondere Bedeutung haben die Sperrwerke auch 
für die naturschutzorientierte Wasserhaltung in den 
Marschen. Daher soll z. B. im Niedervieland und in 
der Huchtinger Ochtumniederung wenigstens eine 
Sturmflut pro Winterhalbjahr für die Überstauung der 
Rastvogelpolder „eingefangen“ werden. Die jeweili-
gen Anforderungen ergeben sich aus den Planfeststel-
lungsbeschlüssen. Es ist von äußerster Wichtigkeit für 
den Naturschutz, dass Änderungen der Betriebspläne 
oder entsprechende Dienstanweisungen der Wasser-
wirtschaftsverwaltung eng mit dem Management der 
Schutzgebiete und Kompensationsflächen abgestimmt 
werden.

Im Rahmen des Integrierten Bewirtschaftungsplans 
Weser (NLWKN & SUBV 2012) wurden weitere 
Schritte für eine frühzeitige Berücksichtigung von 
Naturschutzbelangen beim Küstenschutz einschließ-
lich der Deichunterhaltung vereinbart, u. a. bei der 
Kleigewinnung und der Treibselräumung, aber auch 
durch verminderten Pflanzenschutzmitteleinsatz und 
die Entwicklung artenreicherer Grünlandbestände auf 
Deichabschnitten. Die positiven Erfahrungen mit der 
extensiveren Grünlandpflege auf ca. einem Drittel 
der Deichstrecke des Bremischen Deichverbandes am 
rechten Weserufer zu verbreiten, ist ein Vorschlag des 
IBP Weser, der den Beitrag der Gründeiche zur Biotop-
vernetzung in Stadt und Landschaft vergrößern könnte 
(vgl. Plan 3).

Ein integriertes Küstenzonenmanagement (IKZM), das 
angesichts des beschleunigten Meeresspiegelanstiegs 
langfristige multifunktionale Küstenschutzstrategien 
umfassen könnte wie z. B. an Überflutung angepasste 
Nutzungen, große Sturmflutpolder und eine zweite 
Deichlinie im Hinterland, wird bisher vor allem auf wis-
senschaftlicher Ebene diskutiert (z. B. PROJEKTKON-
SORTIUM „NORDWEST 2050“ 2013, SCHIRMER 
ET AL. 2004, LIEKENS ET AL. 2013). Wenngleich die 
langfristige Küstenschutzstrategie im Unterweserraum 
noch nicht feststeht, besteht ein sektorübergreifendes 
Interesse schon heute darin, die Option eines multi-
funktionalen Küstenschutzes durch die raumordneri-
sche Sicherung großer zusammenhängender Freiräume 
hinter den bestehenden Deichlinien zu erhalten.

5.4 Instrumente anderer Fachverwaltungen
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Hochwasserrisikomanagement
Auf der Grundlage aktueller Ermittlungen für den ab 
2015 zu erstellenden Hochwasserrisikomanagementplan 
(Kapitel 2.2.6) werden in Bremen die Überschwem-
mungsgebiete neu festgestellt. Den Ausweisungsstand 
vom Oktober 2014 gibt die Textkarte 5.4-1 wieder. 

Überschwemmungsgebiete sind nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz des Bundes in ihrer Funktion als Rückhalte-
flächen zu erhalten, insbesondere sind sie von Bebau-
ung frei zu halten. Frühere Überschwemmungsgebiete, 
die als Rückhalteflächen geeignet sind, sollen so weit 
wie möglich wiederhergestellt werden (§ 77 WHG). 
Das WHG ermächtigt das Land, soweit dies zur Abwehr 
von Hochwassergefahren erforderlich ist, auch Vor-
schriften zur Verbesserung der ökologischen Struktu-
ren der Gewässer und ihrer Überflutungsflächen, zur 
Vermeidung oder Verringerung von Erosion oder von 
erheblich nachteiligen Auswirkungen auf Gewässer, die 
insbesondere von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ausgehen, sowie zur Rückgewinnung von Überschwem-
mungsflächen zu treffen. 

So würde z. B. die Herausnahme der Ackernutzung 
aus überschwemmungsgefährdeten Bereichen und die 
Bereitstellung von „Ersatzflächen“ binnendeichs das 
Schadenspotential durch hochwasserbedingte Ernte-
verluste vermindern. Gleichzeitig würde ein Beitrag zur 
Erreichung der Güteziele nach Wasserrahmenrichtlinie 
geleistet, der nicht zuletzt der Artenvielfalt der Gewäs-
ser dient. 

Bewirtschaftungsmaßnahmen nach  
Wasserrahmenrichtlinie
Bis auf den Hochwasserschutz sind alle wasserwirt-
schaftlichen Themen Gegenstand der Bewirtschaf-
tungspläne und Maßnahmenprogramme nach 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Diese sollen alle 
Gewässernutzungen (wie Befahren, Einleitungen und  
Entnahmen) sowie die Nutzungen mit diffusen Aus-
wirkungen auf die Gewässer (wie die Landwirtschaft) 
im Sinne der Umweltziele nach WRRL beeinflussen. 
Die Inhalte des Landschaftsprogramms sind bei der 
Aufstellung der Maßnahmenprogramme gem. § 82 
WHG heranzuziehen. Soweit ihnen nicht Rechnung 
getragen werden kann, ist dies zu begründen (§ 9 Abs. 
5 BNatSchG). 

Die Ziele von Natura 2000 sind auch nach WRRL für 
die Behandlung der unmittelbar vom Wasser ab-
hängigen Lebensräume und Arten maßgeblich. Die 
Maßnahmen, die zur Erreichung des guten chemischen 
Zustands und des guten ökologischen Zustands bzw. 
Potentials nach WRRL vorgesehen sind, werden sich 
auch auf den Erhaltungszustand der aquatischen Le-
bensgemeinschaften positiv auswirken (z. B. Senkung 
der Nähr- und Schadstoffbelastung, Wiederherstellung 
der biologischen Durchgängigkeit, Renaturierungs-
maßnahmen an den Ufern). Dieser Beitrag der WRRL 
für Natura 2000 ist wertvoll, jedoch bilden die Parame-
ter der Bewertung und Zielerreichung nach der WRRL 
nur einen Teil der Arten, Habitate und Funktionen ab, 
die im Rahmen der FFH- und Vogelschutz-Richtlinien 
zu erhalten sind. Für die Natura 2000-Schutzgüter 
bedarf es daher immer einer spezifischen Ergänzung 
der Datenerhebungen, Bewertungen und Maßnahmen 
nach WRRL (EU-KOMMISSION 2011: 27). Mit dem 
IBP Weser liegt für die Unterweser zwischen der Och-
tummündung und Rekum sowie für die Lesum eine 
solche Detaillierung vor. 

Das Landschaftsprogramm benennt darüber hinaus für 
Bremen die nach WRRL zu schützenden grundwas-
serabhängigen Ökosysteme (Textkarte 3.5-2), setzt 
für diese Entwicklungsziele fest (Plan 1 und Tab. 2 in 
Anhang B) und beinhaltet verschiedene Maßnahmen 
zur Minderung diffuser Einträge im Einzugsgebiet der 
Flüsse, insbesondere unbewirtschaftete Randstrei-
fen, Dauergrünland in Überschwemmungsgebieten 
und andere flächenbezogene Hinweise für die gute 
fachliche Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung 
(Kap. 5.4.2). Geeignete Inhalte des Landschaftspro-
gramms werden – genau wie die des IBP Weser – in 
die erste Fortschreibung des Maßnahmenprogramms 
nach WRRL im Jahr 2015 integriert und sind dann als 
sogenannte „Umweltziele“ gemäß Artikel 4 der WRRL 
fristgerecht umzusetzen. Auf Synergien zwischen 
geplanten Maßnahmen der Wasserwirtschaft für die 
Bewirtschaftungsperiode ab 2015 (SUBV 2014c) und 
den Maßnahmen des Landschaftsprogramms wird in 
Tabelle 2 im Anhang B jeweils verwiesen.

Abb. 146
Maßnahmenpro-
gramm nach WRRL 
für Bremen

Abb. 145
IBP Weser – ein  

Natura 2000- 
Bewirtschaftugs-

plan nach FFH-
Richtlinie
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Bereits vor der Veröffentlichung des ersten Bewirt-
schaftungsplans nach WRRL hat der Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr auf der Basis vorbereitender 
Studien (BIOCONSULT 2006a und 2006b) ein um-
fangreiches Renaturierungs- und Sanierungsprogramm 
der Gewässer ins Leben gerufen. Eine Reihe von 
Gewässerentwicklungsmaßnahmen wurde bereits um-
gesetzt, so z. B. die Uferrenaturierungen der Weser in 
Rablinghausen, in Habenhausen und am Schlutsee in 
Hemelingen, die Renaturierung des Huchtinger Fleets 
im Park links der Weser und der Umbau von Stauanla-
gen, um sie für Fische und Kleinlebewesen passierfähi-
ger zu machen. Detaillierte Beschreibungen realisierter 
und noch angedachter Maßnahmen sind im Internet 
unter www.geoviewer.umwelt.bremen.de zu finden. 
Weitere Maßnahmenpotentiale sollen insbesondere 
an der Weser erkundet werden (NLWKN & SUBV 
2012, HÜRTER ET AL. 2013). Als machbar bewertete 
Maßnahmen werden schrittweise in Abstimmung mit 
dem Küstenschutz, der Schifffahrtsfunktion und den 
Anliegerrechten weiter verfolgt. 

Über Gewässerrandstreifen erfolgt ein gewisser 
Schutz des Gewässers vor Einträgen von Stoffen oder 
Bodenmaterial. Im Außenbereich gibt das Bremische 
Wassergesetz für den Gewässerrandstreifen eine Breite 
von 10 m vor. An Be- und Entwässserungsgräben 
und an allen Gewässern innerhalb bebauter Ortsla-
gen ist der festgesetzte Uferrandstreifen 5 m breit. 
Im Gewässerrandstreifen natürlicher Gewässer sind 
der Grünlandumbruch, das Entfernen standortgerech-
ter Gehölze, der Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
Düngemitteln jeglicher Art verboten. Karte C weist auf 
Gewässerabschnitte hin, an denen dringend Randstrei-
fen geschaffen werden müssten, um die Gefahr von 
diffusen Schad- und Nährstoffeinträgen zu reduzieren.

Grundwasserschutz
Nach dem Wasserhaushaltsgesetz sind die Grundwas-
serkörper hinsichtlich ihrer Menge und Güte in einem 
guten Zustand zu halten oder dorthin zu entwickeln. 
Dazu gehört, im langfristigen jährlichen Mittel nicht 
mehr Grundwasser zu entnehmen, als sich im jeweili-
gen Vorkommen wieder neu bilden kann. In Bremen 
liegt ein besonderes Augenmerk auch darauf, Ein-
leitungen von salzhaltigen Industriewässern in das 
Grundwasser sowie intensive und lang andauernde 
Grundwasserabsenkungen, die zum Aufsteigen salz-
haltiger Grundwässer führen, auszuschließen.

Zum Schutz des Grundwassers und zur Sicherung der 
Wassergewinnung ist das Wasserschutzgebiet Blu-
menthal rechtlich festgesetzt. Das Gebiet wurde in 
die Schutzzonen I (Entnahmebereich), II, IIIa und IIIb 
aufgeteilt. Zonenabhängig gelten unterschiedliche 
Nutzungsbeschränkungen. Die Qualität des zuströ-
menden Grundwassers wird regelmäßig überwacht. 
Ständige Messstellen werden z. B. in Blumenthal 
wegen des latenten Risikos eines Weserwassereintrags 

(mit immer noch erhöhter Salzbelastung) unterhalten. 
Die an aktuelle Erkenntnisse angepasste Verordnung 
zur Abgrenzung und Zonierung des Gebiets ist seit 
2014 in Kraft.

Das Wassereinzugsgebiet der Trinkwasserfassung in 
Vegesack genießt durch die Raumordnung in Nieder-
sachsen den Status eines Wasservorranggebietes. Es ist 
nicht als Wasserschutzgebiet festgesetzt. Im Ein-
zugsgebiet ist das Gefährdungspotential, ausgehend 
von Gewerbeansiedlungen, sorgfältig gegenüber der 
Grundwassernutzung abzuwägen. 
 
Landesweite Gewässerüberwachung
Bei der landesweiten Überwachung der Oberflächen-
gewässer und des Grundwassers gemäß den europä-
ischen Anforderungen lösen festgestellte Überschrei-
tungen von Gütekriterien abgestufte Maßnahmen 
zur genaueren Beobachtung oder Verbesserung der 
chemischen und ökologischen Qualität der Gewässer 
aus (Überblicksüberwachung sowie anlassbezogene 
Kontrollen der Wasserbeschaffenheit).

Die landesweite, flächendeckende Beobachtung des 
Grundwassers wird, wo eine besondere Informations-
dichte aus Gründen der Vorsorge oder wegen eines 
bekannten Risikopotentials notwendig ist, durch Son-
dermessnetze ergänzt, so z. B. für Deponien, Altlasten 
oder Trinkwassergewinnungsgebiete. Durch Altlasten 
verursachte Grundwasserverunreinigungen unterliegen 
ständiger, zeitlich und räumlich dichter Überwachung, 
so dass an die einzelnen Standorte angepasste Maß-
nahmen durchgeführt werden können.

Regenwasserbewirtschaftung
Das Landschaftsprogramm verfolgt die Zielsetzung, 
Regenwasser möglichst auf Dachflächen, in Mulden 
und in offenen Gewässern zurückzuhalten, um für ei-
nen ausgeglicheneren Niederschlags-Abfluss-Haushalt 
mehr Wasser in den oberen Bodenschichten zwischen-
zuspeichern und pflanzenverfügbar zu machen (Kapitel 
4.2.5). Dieses Ziel wird durch eine Regenwasserbe-
wirtschaftung unterstützt, die neben den ökologischen 
Aspekten auch der langfristigen Risikominderung vor 
Starkregenereignissen dient. Gerade in den ebenen 
Marschen wird der Abfluss von stärkeren Niederschlä-
gen an der Oberfläche durch Gebäude, versiegelte Flä-
chen und entwässerungstechnische Anlagen bestimmt. 
Ein fortschrittliches Regenwasserkonzept berücksichtigt 
vor dem Hintergrund der Klimawandelfolgen auch 
extreme Regenereignisse, die über die übliche Bemes-
sung von Entwässerungseinrichtungen hinausgehen. 
Der Umweltbetrieb Bremen hat daher auf der Grund-
lage einer Niederschlagsabflussanalyse für außerge-
wöhnliche Regenereignisse (DR. PECHER AG 2013) 
einen Beiplan zum Flächennutzungsplan entworfen, 
der Potentialräume für eine schadlose Zwischenspei-
cherung und andere risikomindernde Maßnahmen 
zeigt. Die Informationen lösen zunächst kein direktes 
Handlungsgebot aus, sondern geben der verbindlichen 

geoviewer.umwelt.
bremen.de/
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Bauleitplanung und anderen Planungsträgern erste 
Hinweise, wo der Regenwasserrückhaltung künftig bei 
Flächennutzungsentscheidungen eine hervorgehobene 
Bedeutung beizumessen ist. 

Ein integriertes dezentrales Regenwassermanage-
ment bedeutet eine grundsätzliche Veränderung der 
Niederschlagsentwässerung vom zentralen System hin 
zu dezentralen Lösungen. Naturnahe Böden sind zu 
schützen und offene Bodenzonen für die Versickerung 
zu schaffen. In neuen Wohn- und Gewerbegebieten 
oder bei Umgestaltungen von Gebieten mit Mischent-
wässerung tragen dem Versickerungsmöglichkeiten, 
Mulden und Gräben für die offene Wasserableitung 
und Gewässer, die Niederschlagswasser aufnehmen 
können, Rechnung. Im Bestand kann es erforderlich 
sein, die hydraulische Leistungsfähigkeit von Ge-
wässern zu verbessern, z. B. durch Verbreiterung des 
Fließgewässerquerschnitts oder/und Schaffung bzw. 
Vergrößerung von Räumen zur Wasserrückhaltung. In 
diesem Zusammenhang können an geeigneten Stellen 
auch Grünanlagen einschl. der darin befindlichen 
Gewässer durch temporäre oder dauerhafte Wasser-
haltung einen Beitrag leisten. Unterstützend wirken 
Fassaden-, Dach-, Hofbegrünungen und andere 
Methoden der Verdunstungsförderung und Abflussver-
zögerung.

Mischwasserabschläge lassen sich durch Regenwasser-
bewirtschaftung langfristig zwar mindern, aber nicht 
vollständig vermeiden. Die Folgen unvermeidbarer 
Einleitungen wie z. B. Sauerstoffdefizite und dadurch 
verursachte Fischsterben sind daher so weit wie mög-
lich zu minimieren. Dies wurde z. B. durch ein verbes-
sertes Wasserregime der Blocklandgewässer erreicht. 
Daneben lässt sich die Selbstreinigungskraft der von 
Einleitungen betroffenen Gewässer, wie z. B. der Klei-
nen Wümme, durch naturnahe Strukturen erhöhen.
Diese Maßnahmen weisen zahlreiche Synergien mit 
anderen Belangen der Stadt- und Landschaftsentwick-
lung in Bremen auf (Stadtklima, Trockenheitsvorsorge, 
Naherholung, Gestaltung öffentlicher Räume, Naturer-
leben, „Wohnen und Arbeiten am Wasser“, Hochwas-
serrisikomanagement etc.). Gerade diese vielfältigen 
Wirkungen machen auch kleine Maßnahmen auf der 
Grundstücksebene sinnvoll.

Jedoch nur bei einer konsequenten Berücksichtigung 
der Wasserrückhaltung und -versickerung sowohl bei 
Neuerschließungen als auch im Bestand wird es eine 
spürbare Reduktion von Überschwemmungsrisiken 
und messbare Verbesserung der Grundwasserspeisung 
geben. Bei der Planung sollen die relevanten kommu-
nalen Akteure (Wasserbehörde, Umweltbetrieb, han-
seWasser etc.) sowie die Adressaten der Maßnahmen 
frühzeitig eingebunden werden.

Textkarte 5.4-1: Instrumente der Wasserwirtschaft  
und des Küstenschutzes
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Maßnahmen an Bundeswasserstraßen
Die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs und 
des dafür erforderlichen Zustands der Bundeswasser-
straßen zu gewährleisten, ohne die Verpflichtungen, 
die sich für Deutschland aus den europäischen Natur- 
und Gewässerschutzrichtlinien ergeben, zu vernachläs-
sigen, erfordert eine enge wechselseitige Abstimmung 
der jeweils zuständigen Bundes- und Landesbehörden. 
Bei Ausbaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen 
erfolgt dies – wie bei den Küstenschutzmaßnahmen 
– im Rahmen von Zulassungsverfahren nach Bundes-
wasserstraßengesetz. Das Landschaftsprogramm ist 
für fachliche Beurteilungen und die Festlegung von 
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen heran-
zuziehen.

Die Bundeswasserstraßenverwaltung hat für reprä-
sentative Gewässerstrecken an Weser, Lesum und 
Wümme Unterhaltungspläne erstellt, die sinngemäß 
auf alle Bundeswasserstraßen in Bremen angewendet 
werden sollen. Die Unterhaltungspläne sollen auch 
helfen, die durch das Wasserhaushaltsgesetz 2010 
eingeführten erhöhten Eigentümerpflichten umzuset-
zen, nach denen Gewässereigentümer wie der Bund 
zur ökologischen Gewässerentwicklung entspechend 
der Wasserrahmenrichtlinie und des Naturschutzrechts 
beizutragen haben. Diese Verpflichtung rechtfertigt im 
Einzelfall auch höhere Instandhaltungskosten.

Gemeinsame Vorgehensweisen der Bundeswasserstra-
ßenverwaltung und der Landesnaturschutzverwaltung, 
insbesondere für ein stärker ökologisch orientiertes 
Sedimentmanagement und ein Strombaukonzept zur 
ggf. möglichen Reduzierung bisheriger ausbaubeding-
ter Beeinträchtigungen an Unterweser und Lesum, 
sind im IBP Weser verankert worden (NLWKN & SUBV 
2012). Der IBP Weser macht aber auch eines deutlich: 
auf lange Sicht wäre eine naturverträglichere Schiff-
fahrtsnutzung, die mit geringeren Fahrrinnentiefen 
auskommt, die wesentliche Voraussetzung für den 
günstigen Erhaltungszustand des Weserästuars nach 
FFH-Richtlinie, die Erreichung des guten ökologischen 
Potentials des Übergangs- und Küstengewässers nach 
Wasserrahmenrichtlinie und nicht zuletzt für die Be-
grenzung der infolge des Klimawandels zunehmenden 
Hochwasser- und Sturmflutrisiken.

5.4.2 Kooperation von Landwirtschaft und  
Naturschutz
„Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ist die besondere Bedeutung einer 
natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und 
Erholungslandschaft zu berücksichtigen.“ (§ 5 Abs. 1 
BNatSchG).

Die landwirtschaftlichen Betriebe leisten auch in 
Bremen nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Versor-
gung mit Nahrungsmitteln, sondern auch zum Erhalt 
der Kulturlandschaft und der biologischen Vielfalt, vor 
allem die mittelständischen Betriebe mit tierhaltungs-
gebundener Grünlandwirtschaft, wenn sie Wiesen und 
Weiden vergleichsweise extensiv nutzen. Der ökologi-
sche Landbau reduziert insbesondere die Beeinträchti-
gungen des Bodens und der Gewässer.

Die durch die Landwirtschaft gestaltete Kulturland-
schaft der ländlichen Gebiete Bremens prägt das Hei-
matgefühl vieler Bürgerinnen und Bürger und sie dient 
der täglichen Erholung sowie dem Tourismus. Der 
Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft in einer gentech-
nikfreien Zone ist ein übergeordnetes Ziel bremischer 
Politik. Die zukünftige Bewirtschaftung der Agrarflä-
chen hängt allerdings stark von der ökonomischen 
Eigendynamik der Landwirtschaft ab. Behördlicherseits 
ist angestrebt, u. a. durch Agrarumwelt- und Vertrags-
naturschutzprogramme die ökonomische Tragfähigkeit 
der Viehwirtschaft und der vergleichsweise extensiven 
Nutzung von Wiesen und Weiden trotz teilweise widri-
ger agrarpolitischer Rahmenbedingungen zu erhalten. 
Durch die Nähe zum anspruchsvollen und finanzkräf-
tigen städtischen Absatzmarkt Bremens bietet sich 
zusätzlich die Chance, ökologisch erzeugte Produkte 
„von naturverträglich wirtschaftenden Betrieben aus 
Bremen und umzu“ höherwertig zu vermarkten. 

Wie in Kapitel 2.2.6 dargestellt, sind die Landwirt-
schaftsbetriebe unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen auf einen je nach Betriebsstruktur unterschied-
lichen Anteil intensiv genutzter Flächen angewiesen, so 
dass auf absehbare Zeit eine Ausweitung der vorhan-
denen Extensivflächen nur noch in einzelnen Bereichen 
und in begrenztem Umfang tragfähig ist. Auch die 
finanziellen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis 
zu 20 Jahren für getätigte Investitionen mit teilweise 
zweckgebundener öffentlicher Förderung schränken 
die Flexibilität mancher Betriebe ein.

Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten im Stadt-
gebiet von Bremen mit seinen landwirtschaftlichen 
Insellagen ist eine Ausdehnung der Betriebsflächen 
oder ein Ersatz von Flächenverlusten wesentlich 
schwerer zu leisten als für Betriebe im niedersächsi-
schen Umland. Bei einer geplanten Inanspruchnahme 
von landwirtschaftlicher Fläche für Naturschutzzwecke 
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werden daher über die frühzeitige Abstimmung mit 
dem jeweiligen Grundeigentümer hinaus auch die 
Auswirkungen auf den pachtenden Betrieb geprüft. 
Einzelbetriebliche Belange, wie z. B. die Bedeutung von 
hofnahen Weiden für Milchviehbetriebe und Pensions-
pferdehalter werden besonders berücksichtigt.

Auch die Möglichkeiten eines produktionsintegrierten 
Naturschutzes sollen ausgeschöpft werden, soweit die 
ökologischen Erfordernisse dafür Raum geben. Flächen 
mit hohen Bewirtschaftungseinschränkungen bedürfen 
hierfür geeigneter Produktionsverfahren wie Mutter-
kuhhaltung, Färsenaufzucht, Ochsen-Färsenmast oder 
Heuerzeugung für Pferdehaltung sowie meist auch 
einer entsprechenden öffentlichen Unterstützung.

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass die 
Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Land-
schaftsprogramms, insbesondere hinsichtlich der Pflege 
und Entwicklung des Feuchtgrünlandrings, nur mit 
auskömmlich wirtschaftenden sowie hinsichtlich ihrer 
Betriebsstrukturen mit dem Naturschutz kooperati-
onsfähigen landwirtschaftlichen Betrieben gelingen 
kann. Es liegt im eigenen Interesse des Naturschutzes, 
negative Auswirkungen seiner Maßnahmen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebe, vor allem wenn sie in 
Bremen ansässig sind, zu minimieren und den Natur-
schutz nach Möglichkeit als zusätzliches wirtschaftli-
ches Standbein auszubauen. Die Kooperation würde 
erleichtert, wenn sich die Betriebe in ihrer Struktur, 
mit Viehbestand und landwirtschaftlichem Gerät, dort 
wo es aufgrund von Schutzgebieten und natürlichen 
Standorten mit eingeschränkter Nutzbarkeit notwendig 
ist, auf die Bedingungen der Extensivbewirtschaftung 
zubewegten. 

Solche betrieblichen Anpassungsmöglichkeiten werden 
von der Landschaftsplanung perspektivisch einbezo-
gen. Investitionen in die Fortsetzung oder Umstellung 
auf naturschonende Wirtschaftsweisen sowie entspre-
chende Betriebsstrukturen der bäuerlichen flächen-
gebundenen Landwirtschaft sowie insbesondere des 
ökologischen Landbaus sollen durch die öffentliche 
Hand effektiv gefördert werden. Öffentliche Förde-
rungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Zielen 
des Landschaftsprogramms und erlassener Schutz-
verordnungen stehen. Kriterien für wirtschaftlich und 
ökologisch nachhaltige Fördermittelvergaben sollten 
ressortübergreifend festgelegt werden.

Die zuständigen Behörden sollen darauf hinwirken, 
dass Ziele und Maßnahmen des Landschaftspro-
gramms, die über die gute fachliche Praxis landwirt-
schaftlicher Bodennutzung und rechtliche Anforde-
rungen, insbesondere Schutzgebietsverordnungen 
hinausgehen, durch Bewirtschaftungsverträge oder 
andere nicht hoheitliche Instrumente wie freiwilliger 
Landtausch, Pachtregelungen auf Flächen der öffentli-

chen Hand und sonstige Fördermaßnahmen umgesetzt 
werden. Einen Überblick über Planungs- und Förderin-
strumente der Naturschutzverwaltung gibt Kapitel 5.2.
In den Teilräumen der Stadtgemeinde Bremen beson-
ders zu berücksichtigenden Aspekte sind als zusätzliche 
„Hinweise für die Umsetzung“ den Zielen der jeweili-
gen Landschaftsräume zugeordnet (Kap. 4.4).

Um im jeweiligen Einzelfall einen Ausgleich der 
Interessen von Landwirtschaft und Naturschutz zu 
ermöglichen, hat sich die Oberste Naturschutzbehörde 
verpflichtet, bereits bei der planerischen Konkretisie-
rung von Umsetzungsmaßnahmen des Landschafts-
programms eventuelle landwirtschaftliche Betroffen-
heiten frühzeitig zu ermitteltn. Hierzu wurde eine 
Vereinbarung über die Berücksichtigung der Belange 
der in Bremen ansässigen landwirtschaftlichen Betrie-
be bei der Umsetzung von Maßnahmen des Land-
schaftsprogramms zwischen der Freien Hansestadt 
Bremen, vertreten durch den Senator für Umwelt, Bau 
und Verkehr, und der Landwirtschaftskammer Bremen 
geschlossen.

Dieser Vereinbarung gemäß wird der SUBV zunächst 
örtliche landwirtschaftliche Situationsanalysen für den 
Bremer Osten, den Bremer Süden, das Blockland sowie 
das Werderland und angrenzende Gebiete in Abstim-
mung mit der Landwirtschaftskammer erstellen lassen. 
Umsetzungsmaßnahmen des Landschaftsprogramms 
werden dort weiter verfolgt, wo Ergebnisse der örtli-
chen Situationsanalysen vorliegen und die Maßnah-
men den Interessen der betroffenen landwirtschaft-
lichen Betriebe nicht entgegenstehen. Insbesondere 
erfolgt im Herbst eines jeden Jahres die Information 
über die im darauf folgenden Jahr geplanten und mit 
einer Finanzierung versehenen Maßnahmen. Die Land-
wirtschaftskammer Bremen unterstützt die planerische 
Konkretisierung durch fachliche Begleitung, Beratung 
der Landwirte im Sinne eines Interessenausgleichs 
sowie durch unentgeltliche Bereitstellung von verfüg-
baren Daten. Kommen die Vereinbarungspartner zu 
dem Schluss, dass die geplanten Umsetzungsmaßnah-
men einen in Bremen ansässigen landwirtschaftlichen 
Betrieb erheblich in seiner Wirtschaftskraft einschrän-
ken könnten und ist auf der vorhandenen Wissensbasis 
keine Einigung mit dem Betriebsinhaber erzielbar, so 
wird eine einzelbetriebliche Betroffenheitsanalyse, 
ggf. unter Hinzuziehung eines externen Gutachters, 
angefertigt. Die landwirtschaftliche Betroffenheits-
analyse dient der Ermittlung der durch die konkrete 
Naturschutzmaßnahme ausgelösten wirtschaftlichen 
Nachteile, ggf. alternativer Wege zur Zielerreichung 
sowie von Art und Umfang der Maßnahmen zur 
Vermeidung, zur Verminderung oder zum finanziellen 
Ausgleich dieser Nachteile. 
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Die Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange 
bei der Festlegung von Kompensationsmaßnahmen 
für Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt nach § 15 
Abs. 3 BNatSchG (s. Kap. 5.2.9). 

Räumliche Konkretisierung der guten  
fachlichen Praxis 
Die gute fachliche Praxis landwirtschaftlicher Boden-
nutzung erfüllt die gesetzlichen und fachlichen An-
forderungen an die Tier- und Pflanzenproduktion. Sie 
steht für eine ordnungsgemäße Landwirtschaft (LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN 2009). Zu 
den gesetzlichen Anforderungen zählen § 17 Abs. 2 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes und die „Grundsätze 
der guten fachlichen Praxis“ des § 5 Abs. 2 BNatSchG. 
Die Naturschutzbehörde überwacht gemäß § 3 Abs. 2 
BNatSchG die Einhaltung der naturschutzrechtlichen 
Anforderungen.

Textkarte 5.4-2 stellt die Bereiche dar, auf die das 
grundsätzliche Verbot des Grünlandumbruchs gem. 
BNatSchG anzuwenden ist, und zwar 
•	 in Überschwemmungsgebieten, 
•	 auf Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie 
•	 auf Moorstandorten.

Seit Inkrafttreten dieser gesetzlichen Regelung im Jahr 
2003 bis heute rechtmäßig vorhandene Ackerflächen 
haben auch auf diesen „absoluten Grünlandstand-
orten“ Bestandsschutz. Das weitergehende Ziel der 
Landschaftsplanung, bestehende Ackerflächen nach 
Möglichkeit in Dauergrünland umzuwandeln, soll 
durch landwirtschaftliche Beratung, Flächentausch 
und andere Förder- und Anreizinstrumente verfolgt 
werden.

Im Hinblick auf eine möglichst grundwasserschonende 
Anwendung von Düngemitteln weist die Textkarte 
5.4-2 auf Standorte mit einem hohen bis extrem ho-
hen Risiko für Nitratauswaschung hin (vgl. Karte C). 

Textkarte 5.4-2: Hinweise für die Landwirtschaft
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5.4.3 Raumverträgliche Nutzung  
regenerativer Energien
Die besondere Bedeutung einer zunehmenden 
Nutzung regenerativer Energien zum Aufbau einer 
nachhaltigen Energieversorgung ist auch von der Land-
schaftsplanung zu berücksichtigen (vgl. § 1 Abs. 3  
Nr. 4 BNatSchG). Zwar kommt dem Landschaftspro-
gramm nicht die Aufgabe zu, im Sinne einer „Positiv-
planung“ geeignete Bereiche für die Nutzung regene-
rativer Energien auszuweisen, die Bewertungen und 
Ziele des Landschaftsprogramms sind aber ein Beitrag 
zur Ermittlung des Konfliktpotentials (auch als „Raum-
widerstand“ bezeichnet) für bestimmte Anlagetypen. 

Dieser Beitrag ist z. B. für die Ausweisung von Vor-
ranggebieten für Windkraftanlagen im Flächennut-
zungsplan der Stadtgemeinde Bremen relevant. Um 
mit der Ausweisung der Vorranggebiete den Bau von 
Windkraftanlagen im übrigen Außenbereich auszu-
schließen (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB), sind die zugrun-
de liegenden Kriterien flächendeckend abzuprüfen. 
Dazu gehören sowohl gesetzliche Vorgaben aus dem 
Bau- und Immissionsschutzrecht, wie z. B. Lärmgrenz-
werte, als auch „weiche“ Kriterien, bei deren Anwen-
dung ein Ermessensspielraum besteht. 

Beispielsweise gelten bei der Windkraftausbauplanung 
im Land Bremen die Europäischen Vogelschutzgebiete 
als „hartes“ Ausschlusskriterium. Aus landschaftspla-
nerischer Sicht ist dies auch für Überschwemmungs-
gebiete zu fordern, da sie von baulichen Anlagen 
und Versiegelungen (Windkraftanlagen und ihrer 
Erschließung) frei zu halten sind. Zu den „weichen“ 
Kriterien gehört die Erholungsvorsorge. Für diese stellt 
das Landschaftsprogramm flächendeckend die aktuelle 
Bedeutung sowie abwägungsrelevante Ziele und Erfor-
dernisse dar.

Die Textkarten 5.4-3 und 5.4-2 geben den Planungs-
trägern Hinweise, welchen Inhalten des Landschafts-
programms sie bei Zulassungsentscheidungen für 
Windkraftanlagen, Biogasanlagen und Solarstroman-
lagen in der Stadtgemeinde Bremen eine besondere 
Bedeutung beimessen sollen. Die Karten machen die 
hohe Konfliktdichte eines weiteren Ausbaus mit den 
Natur- und Erholungspotentialen in Bremen deut-
lich. Für die Nutzung der Erdwärme erscheint eine 
Bearbeitung im Landschaftsprogramm nicht erforder-
lich, da die möglichen Auswirkungen auf Natur und 
Landschaft nach heutiger Kenntnis im Planungsraum 
geringfügig sind.

Weitergehende Anforderungen des besonderen Ar-
tenschutzes und der Baumschutzverordnung sind auf 
der Planungsebene des Landschaftsprogramms nicht 
darstellbar und müssen im konkreten Einzelfall stand-
ortbezogen erhoben werden.

Europäische Vogelschutzgebiete
Für die Vogelschutzgebiete als Bestandteil des europäi-
schen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 gilt ein striktes 
Schutzregime, nach dem alle Projekte unzulässig sind, 
die zu erheblichen Beeinträchtigungen der in den 
jeweiligen Schutzgebietsverordnungen festgelegten 
Erhaltungsziele führen könnten. Das gilt auch für 
Projekte außerhalb dieser Schutzgebiete, die erheblich 
negativ in ein Gebiet hineinwirken. In der Praxis führt 
dies in Bremen zum grundsätzlichen Ausschluss von 
Windkraftanlagen und solaren Freilandanlagen in die-
sen Gebieten sowie zu Prüfvorbehalten auf funktional 
(z. B. über Vogelflugkorridore) vernetzten Flächen. 
Eine Zulassung über das Ausnahmeverfahren ist im 
konkreten Einzelfall unter Beachtung strenger Anfor-
derungen möglich (s. Kapitel 5.2.8). 

Die vorhandenen Standorte älterer Windkraftanlagen 
in bremischen Vogelschutzgebieten sind vor diesem 
Hintergrund für ein Repowering durch größere An-
lagen, vorbehaltlich einer einzelfallbezogenen Ver-
träglichkeitsprüfung, nicht geeignet. In der Textkarte 
5.4-3 sind die europäischen Vogelschutzgebiete sowie 
die Standorte von Windkraftanlagen gekennzeichnet, 
deren Repowering nicht schon durch den Flächennut-
zungsplan ausgeschlossen ist und bei denen erhebliche 
naturschutzfachliche Vorbehalte gegen ein Repowering 
bestehen (s. Kap. 4.5.4). 

Naturnahe Landschaften ohne technische Überprägung
Die größte Empfindlichkeit gegenüber visuellen 
Veränderungen haben naturnahe Landschaften ohne 
wesentliche Prägung durch technische Infrastrukturen, 
wie die Wümmeniederung in Borgfeld und Oberneu-
land (vgl. Kap. 3.6.1 und Tab. 33 in Anhang A). Über 
die innerhalb der Gebiete geltenden Schutzregelungen 
hinaus wird hier ein sehr hoher Maßstab auch an die 
Vermeidung visueller Beeinträchtigungen von außer-
halb angelegt. Dies betrifft in Bremen z. B. die Stand-
ortsuche in den angrenzenden Landschaftsräumen der 
Timmersloher Feldmark und südlich der Bahnlinie in 
Oberneuland.

Bereiche mit besonderer Bedeutung für das  
Landschaftserleben 
In den dargestellten Bereichen mit „hoher“ Bedeutung 
für das Landschaftserleben bestehen aus Sicht der 
Erholungsvorsorge starke Vorbehalte gegenüber der 
Errichtung von Energieerzeugungsanlagen im Freiland. 
In den Bereichen „sehr hoher“ Bedeutung sollten sol-
che Anlagen ganz ausgeschlossen werden. 

Gegenüber visuellen Beeinträchtigungen durch 
technisch-gewerbliche Anlagen weisen die dargestell-
ten Bereiche unterschiedliche Empfindlichkeiten auf, 
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die u. a. von den Vorbelastungen abhängen und im 
Einzelfall bewertet werden müssen. So ist die Ober-
neulander Wümmeniederung als traditionelle parkarti-
ge Kulturlandschaft sehr empfindlich gegenüber tech-
nischer Überprägung, auch von außerhalb, während 
das Blockland bereits heute einen starken Kontrast 
aufweist zwischen der traditionell ländlich geprägten 
unteren Wümmeniederung im Norden, die naturnah 
bleiben soll, und der von Industriebauten beherrschten 
Stadtsilhouette im Süden.

Vorsorglich sind die von der historischen Kultivierungs-
form mit langgestreckten Grünlandparzellen und 
einem dichten Grabennetz geprägten Teile des Feucht-
grünlandgürtels umgrenzt, deren mögliche nationale 
Bedeutung als sogenannte „Erbelandschaft“ geprüft 
werden soll. Eine besondere Rücksichtnahme verdie-
nen auch die Gedenklandschaft Bunker Valentin und 
das schutzbedürftige Gebiet der Farger Heiderelikte.

Erholungsflächen mit starker Inanspruchnahme durch 
die Bevölkerung
Neben bestimmten Bereichen der freien Landschaft 
in Bremen, die von besonders vielen Menschen zur 
Naherholung aufgesucht werden, ist bei allen öffent-
lich zugänglichen Grünflächen von einer entsprechend 
hohen Frequentierung auszugehen. Dargestellt werden
•	 Öffentliche Grünflächen (Parks, Grünanlagen, 

Friedhöfe),
•	 Erholungswälder,
•	 Stillgewässer mit Uferzugang/Badeseen,
•	 Kleingärten und andere Erholungsgebiete mit  

gärtnerischer Nutzung. 
•	 Sonstige Erholungsflächen mit starker Inanspruch-

nahme durch die Bevölkerung, 

Soweit bauliche Anlagen nicht ohnehin in diesen Ge-
bieten verboten sind, bestehen aufgrund der bedeu-
tenden Erholungsfunktion starke Vorbehalte gegen 
eine Zulassung von Energieerzeugungsanlagen.

Abb. 147
Schattenbaum (Klimaanpassung) 
©Dirk Hürter

Abb. 148
Solaranlage (Klimaschutz)
©Dirk Hürter
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Generell sind alle vorgenannten Gebiete gegenüber 
visuellen Veränderungen durch Windkraftanlagen, 
fotovoltaische Freilandanlagen und Biogasanlagen so 
empfindlich, dass bei unvermeidbaren Beeinträchtigun-
gen des Landschaftserlebens erhöhte Anforderungen 
an Ausgleich und Ersatz gestellt werden.

Siedlungsbereiche mit prägenden Altbaumbeständen
In Siedlungsbereichen mit hohem Altbaumanteil 
besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Dächer 
oder andere Flächen verschattet werden. Um Konflik-
ten mit dem Altbaumschutz vorzubeugen, sollen So-
laranlagen im Verschattungsbereich alter Bäume nicht 
zugelassen werden. Die Textkarte 5.4-3 zeigt insofern 
keine Ausschlussgebiete, sondern Stadtbereiche mit 
höherer Konfliktwahrscheinlichkeit.

Vor der Gewährung öffentlicher Fördermittel sollten 
Antragsteller die Standorteignung für Solaranlagen 
nachweisen müssen. Keine öffentliche Förderung soll 
gewährt werden, wenn Konflikte mit dem Baumschutz 
aufgrund von Beschattung absehbar sind.

Flächen mit hohem naturschutzfachlichem  
Wert (§ 27 EEG)
Bei der Nutzung von Biomasse ist aus Naturschutz-
sicht eine direkte oder indirekte Intensivierung der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung mit negativen 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft, insbesondere 
auf Brut- und Rastvogelbestände sowie auf das Koh-
lenstoffspeichervermögen der Moorböden nachhaltig 
auszuschließen (Kapitel 3.4.4). Flächen mit hohem na-
turschutzfachlichem Wert dürfen gemäß § 27 EEG im 
Zusammenhang mit der Errichtung einer Biogasanlage 
nicht für den geforderten Flächennachweis (Substra-
tanbau bzw. Ausbringung von Gärresten) herangezo-
gen werden. Die Textkarte 5.4-2 stellt die aus natur-
schutzfachlicher Sicht über geschützte Gebiete hinaus 
nicht für den Flächennachweis geeigneten Bereiche 
mit Moorböden, Überschwemmungsgefährdung und 
hohem Nitratauswaschungsrisiko dar. 

Um den Klimaschutzbeitrag von Windkraftanlagen 
nicht zu konterkarieren, darf ihre Errichtung nicht die 
Entwässerung der Moorböden befördern oder geplan-
te Wiedervernässungsmaßnahmen behindern. 

Textkarte 5.4-3: Raumverträgliche Nutzung 
regenerativer Energien



289

Q
ue

lle
:

R
au

m
ve

rt
rä

gl
ic

he
 N

ut
zu

ng
 re

ge
ne

ra
tiv

er
 E

ne
rg

ie
n

Te
xt

ka
rte

 5
.4

-3

 J
or

da
n 

(2
01

4)

R
au

m
ve

rt
rä

gl
ic

he
 N

ut
zu

ng
 r

eg
en

er
at

iv
er

 E
ne

rg
ie

n

So
ns

ti
ge

 D
ar

st
el

lu
ng

en

St
ad

t-
/L

an
de

sg
re

nz
e

H
is

to
ri

sc
h 

be
de

ut
sa

m
e 

La
nd

sc
ha

ft
en

G
eb

ie
t 

de
r 

M
ar

sc
he

nk
ol

on
is

at
io

n,
 

G
ed

en
kl

an
ds

ch
af

t 
„B

un
ke

r 
Va

le
nt

in
 

un
d 

eh
em

al
ig

e 
A

rb
ei

ts
la

ge
r“

Fa
rg

er
 H

ei
de

re
lik

te

Eu
ro

pä
is

ch
e 

V
og

el
sc

hu
tz

ge
bi

et
e

N
ot

ifi
zi

er
te

 V
og

el
sc

hu
tz

ge
bi

et
e 

 
(S

ta
nd

 N
ov

em
be

r 
20

14
)

N
at

ur
na

he
 L

an
ds

ch
af

te
n 

oh
ne

 w
es

en
tl

ic
he

 
Pr

äg
un

g 
du

rc
h 

te
ch

ni
sc

he
 In

fr
as

tr
uk

tu
r

Bo
rg

fe
ld

er
 W

üm
m

ew
ie

se
n,

 U
nt

er
e 

W
üm

m
e,

 B
ro

kh
uc

ht
in

g,
 O

be
rn

eu
la

nd
B

er
ei

ch
e 

m
it

 b
es

on
de

re
r 

B
ed

eu
tu

ng
 f

ür
 d

as
 

La
nd

sc
ha

ft
se

rl
eb

en

Be
re

ic
he

 „
ho

he
r“

 B
ed

eu
tu

ng

Be
re

ic
he

 „
se

hr
 h

oh
er

“ 
Be

de
ut

un
g

Er
ho

lu
ng

sfl
äc

he
n 

m
it

 s
ta

rk
er

 In
an

sp
ru

ch
-

na
hm

e 
du

rc
h 

di
e 

B
ev

öl
ke

ru
ng

Ö
ff

en
tli

ch
e 

G
rü

nf
lä

ch
en

 (
Pa

rk
s,

 G
rü

n-
 

an
la

ge
n,

 F
rie

dh
öf

e)

Er
ho

lu
ng

sw
äl

de
r 

(v
or

ha
nd

en
/p

ot
en

zi
el

l)

St
ill

ge
w

äs
se

r 
m

it 
U

fe
rz

ug
an

g/
Ba

de
se

en

Er
ho

lu
ng

sg
eb

ie
te

 m
it 

gä
rt

ne
ris

ch
er

 
N

ut
zu

ng

So
ns

tig
e 

Er
ho

lu
ng

ss
ch

w
er

pu
nk

te

G
ep

la
nt

e 
A

uf
w

er
tu

ng
 u

nd
 E

rs
ch

lie
ßu

ng
 

vo
n 

Er
ho

lu
ng

sg
eb

ie
te

n

So
ns

ti
ge

 F
lä

ch
en

 m
it

 h
oh

em
 n

at
ur

sc
hu

tz
-

fa
ch

lic
he

m
 W

er
t 

(§
 2

7 
EE

G
)

Be
i d

er
 G

en
eh

m
ig

un
g 

vo
n 

Bi
og

as
an

la
ge

n 
ni

ch
t 

fü
r 

de
n 

Fl
äc

he
nn

ac
hw

ei
s 

ge
ei

gn
et

e 
Be

re
ic

he
 m

it 
M

oo
r-

bö
de

n,
 Ü

be
rs

ch
w

em
m

un
gs

ge
fä

hr
du

ng
 u

nd
 h

oh
em

 
N

itr
at

au
sw

as
ch

un
gs

ris
ik

o 
(s

. K
ar

te
 5

.4
-2

 „
H

in
w

ei
se

 
fü

r 
di

e 
La

nd
w

irt
sc

ha
ft

“)

M
oo

rs
ta

nd
or

te

Er
d-

 u
nd

 M
ul

m
m

oo
re

; M
oo

re
; 

N
at

ur
na

he
 M

oo
re

R
ed

uz
ie

ru
ng

 v
on

 B
ee

in
tr

äc
ht

ig
un

ge
n

La
nd

sc
ha

ft
sp

la
ne

ris
ch

er
 V

or
be

ha
lt 

ge
ge

n 
ei

n 
R

ep
ow

er
in

gd
er

 v
or

ha
n-

de
ne

n 
W

in
de

ne
rg

ie
an

la
ge

n 
an

 
di

es
em

 S
ta

nd
or

t



290 Landschaftsprogramm Bremen 2015 
Kapitel 5 Umsetzung

5.4.4 Beiträge zu einer Anpassungsstrategie an den 
Klimawandel
Gerade Ballungsräume und Siedlungsgebiete erfordern 
aufgrund hoher Bevölkerungsdichte sowie teurer Infra-
strukturen besondere Vorsorgemaßnahmen bezüglich 
eventueller Klimafolgen. Selbst wenn das ambitionier-
te EU-Klimaschutzziel erreicht wird, den Anstieg der 
globalen Durchschnittstemperatur auf 2 °Celsius über 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, werden 
Folgen des Klimawandels auftreten, die eine Anpas-
sung erfordern. 

Eine besondere Rolle kommt der geplanten Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel zu, die das Land 
Bremen gemeinsam mit den Stadtgemeinden Bremen 
und Bremerhaven bis 2017 entwickeln wird. Diese 
kann zukünftig die Kompetenzen und möglichen Bei-
träge verschiedener Fachplanungen im Hinblick auf die 
Anpassung an den Klimawandel auf Landesebene und 
kommunaler Ebene vernetzen und gemeinsame Ziele 
und Projekte definieren.

Die Bauleitplanung ist ausdrücklich aufgefordert, im 
Zusammenhang mit der Sicherung der natürlichen Le-
bensgrundlagen und einer menschenwürdigen Umwelt 
auch „den Klimaschutz und die Klimaanpassung, ins-
besondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern“ 
(§ 1 Abs. 5 BauGB). 

Unabhängig vom zukünftigen Ausmaß der Klimafolgen 
sind viele sogenannte Klimaanpassungsmaßnahmen 
wegen ihres multifunktionalen Nutzens für die Erhö-
hung der Lebensqualität in der Stadt, den Schutz der 
biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzbarkeit 
der natürlichen Ressourcen bereits heute ausreichend 
begründet. Folgerichtig haben sich zahlreiche Akteure 
aus der Metropolregion Bremen-Oldenburg in einem 
„Klimapakt“ zu sofortigem Handeln im Sinne einer 
„no regret-Strategie“ bekannt (s. Kap. 2.3).

Sowohl die Auswirkungen des Klimawandels als auch 
Anpassungsmaßnahmen sind flächenrelevant. Verän-
derungen von Stadtstrukturen, der land- und forstwirt-
schaftlichen Flächennutzung oder der Wasserwirtschaft 
stehen in direkter Wechselwirkung mit dem Natur-
haushalt und der biologischen Vielfalt, haben also 
hohe Relevanz für die Landschaftsplanung. 

Das Landschaftsprogramm Bremen macht insbeson-
dere mit den Zielen und Maßnahmen für sich selbst 
regulierende Ökosysteme, den Biotopverbund, ein 
günstiges Bioklima in der Stadt und einen ausgegliche-
neren Niederschlags-Abfluss-Haushalt flächenbezoge-
ne Aussagen, die bereits heute nutzbringend sind und 
gleichzeitig die zukünftige Anpassungsfähigkeit der 
Ökosysteme, der Stadtstrukturen und der Flächennut-
zungen an den Klimawandel verbessern. 

Die Flächenkulisse für solche „Grünen Infrastrukturen“ 
zur Anpassung an den Klimawandel sollte im Zusam-
menspiel von Landschaftsprogramm, nach Bedarf 
fortgeschriebenen Pflege- und Managementplänen für 
Teilräume und der Bewältigung von Eingriffen in Natur 
und Landschaft gesichert und entwickelt werden. 

Auf die betreffenden Inhalte und Fundstellen im Land-
schaftsprogramm sei mit den folgenden zusammenfas-
senden Erläuterungen hingewiesen:
 
Natürliche Selbstregulation 
Die natürlichen Prozesse zu stärken, die Grundlage für 
die biologische Vielfalt und die Ökosystemleistungen 
sind, wird unter den Bedingungen des Klimawandels 
noch wichtiger. Diese Strategie ist langfristig erfolgver-
sprechender als angetroffene Zustände zu konservieren 
oder nachzubauen. Das Landschaftsprogramm lenkt 
die Aufmerksamkeit verstärkt auf Biotopkomplexe, in 
denen bereits heute eine natürliche Selbstregulation 
vorherrscht (Karte 3.5-3 sowie die Maßnahmen für na-
turnähere Gewässer und Auen, Sukzessionsflächen und 
Wälder gem. Plan 1 und Tab. 2 in Anhang B). Über 
den Erhalt naturbelassener Flächen hinaus sind auch 
die Nutzungen so an klimabedingte Veränderungen im 
Boden, im Wasserhaushalt und im Austausch zwischen 
den Umweltmedien anzupassen, dass die Fähigkeit zur 
Selbstregulation aufrechterhalten bleibt. Dieses Prinzip 
nachhaltiger Nutzung ist im Landschaftsprogramm 
vor allem in der Darstellung wichtiger Grünfunktionen 
im besiedelten Bereich (Plan 1 und Karte 5.3-1), der 
Flächen mit besonderen Leistungen des Naturhaushalts 
(Karten B, C und D sowie Plan 1) und der räumlichen 
Konkretisierung der guten fachlichen Praxis landwirt-
schaftlicher Bodennutzung (Karte 5.4-2) verankert.

Biotopverbund
Für den Erhalt der Artenvielfalt kommt dem Biotopver-
bund eine besondere Bedeutung zu, die wegen der Kli-
maerwärmung weiter zunimmt. Funktional verbunde-
ne Lebensräume (nicht zu verwechseln mit räumlichem 
Aneinandergrenzen) geben Tier- und Pflanzenarten 
die Möglichkeit, sich an veränderte Klimabedingungen 
durch saisonale Wanderungen, Standortverschiebung 
oder Verschiebung ihrer Verbreitungsgebiete anzu-
passen (s. Kapitel 2.3). Besonders die Integration 
von Pufferflächen und von Gradienten (vgl. z. B. die 
Zielsetzung ausgeprägter Feuchtegradienten auf den 
Grünlandflächen) ist Voraussetzung für eine nachhal-
tige Wirksamkeit von Maßnahmen für die biologische 
Vielfalt (RECK 2013).

Die für den Biotopverbund wichtigsten Grünlandgebiete 
(s. Plan 3 und Kap. 4.6) sind bereits unter Schutz ge-
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stellt und werden überwiegend so bewirtschaftet, dass 
sie mittelfristig auch bei fortschreitendem Klimawandel 
ihre hohe naturschutzfachliche Bedeutung behalten 
werden, selbst wenn sich das Arteninventar ändern 
sollte. Gerade dem Schutz der für das Land Bremen 
so wichtigen Feuchtgrünländer muss aber auch durch 
die Fortentwicklung der bestehenden Be- und Entwäs-
serung und angepasster landwirtschaftlicher Nutzung 
Rechnung getragen werden. Zur Verfolgung der in 
Plan 1 dargestellten Maßnahmen sind die bestehenden 
Förderprogramme fortzuschreiben und für die künftigen 
Jahre finanziell abzusichern, aber auch weitere Instru-
mente wie der Grunderwerb für langfristige Entwick-
lungsmaßnahmen einzusetzen. 

Essentiell ist auch ein Umweltmonitoring, das klimasen-
sible Arten beinhaltet (s. Kap. 4.8), damit von Zeit zu 
Zeit überprüft werden kann, ob die bisher getroffenen 
Maßnahmen weiterhin Ziel führend sind und welche 
Pflege- und Entwicklungsziele auch auf längere Sicht 
noch mit angemessenem Aufwand erreichbar sind. 

Stadtklima
Die im Rahmen des Landschaftsprogramms ermittelten 
Funktionsbereiche hoher bis sehr hoher Bedeutung für 
das Stadtklima (Kapitel 3.4.2) sind im Beiplan „Ent-
wicklungspotentiale zur Anpassung an den Klimawan-
del“ Bestandteil der Begründung zum Flächennut-
zungsplan geworden. 

Um die Stadt langfristig tolerant gegenüber Hitzeereig-
nissen zu entwickeln, sind drei parallele Handlungsstra-
tegien zielführend:
•	 Die vorhandenen Freiflächen mit Kaltluftprodukti-

onsfunktion sowie die Freiräume und Baugebiete 
mit hohem Kaltlufttransportvolumen sind in ihrer 
Funktionalität zu sichern. Von besonderer Bedeu-
tung ist das Freihalten ausreichend breiter Kaltluft-
leitbahnen im besiedelten Bereich, die dicht bebaute 
Gebiete versorgen (Frischluftschneisen). 

•	 In den Stadtbereichen mit noch günstiger biokli-
matischer Situation soll die kühlende Wirkung von 
Freiflächen und Grünstrukturen auch im Falle einer 
Innenentwicklung bewahrt oder durch Verbesse-
rungsmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang 
ausgeglichen werden.

•	 In besonders belasteten Siedlungsbereichen sind bei 
Neuplanungen oder Stadterneuerungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen zusätzliche bioklimatisch positiv 
wirksame Strukturen zu schaffen.

Geeignete Maßnahmen zur Verfolgung dieser Strate-
gien führt Kapitel 4.5.3 auf.

Niederschlags-Abfluss-Haushalt
Bei Starkregenereignissen fließt Niederschlagswasser 
auf der Oberfläche ab, da die Kanalisation für solche  
Extremereignisse nicht ausgelegt werden kann. Die 
Förderung und Aufrechterhaltung eines nahezu na-
türlichen Wasserkreislaufes sowie die Schaffung und 
der Erhalt von Räumen, in denen Niederschlagswasser 
schadlos fließen und zurückgehalten werden kann, 
sind für die Anpassung an extreme Regenereignisse in 
urbanen Räumen wie Bremen eine Voraussetzung, um 
das langfristig von Überflutungen ausgehende Gefähr-
dungspotential zu minimieren. 

Eine so ausgerichtete wassersensible Stadtentwicklung 
unterstützt das Landschaftsprogramm insbesondere 
durch seine Ziele und Maßnahmen
•	 zum Schutz der Freiräume als Potentialflächen, 

u. a. für die Wasserretention und den schadlosen 
Wasserabfluss, 

•	 zur Verbesserung der Regenwasserrückhaltung auf 
Freiflächen (einschließlich der Förderung von Dach-
begrünungen),

•	 für eine Entsiegelung besonders geeigneter Versi-
ckerungsflächen (z. B. auf der Bremer Düne oder 
auf Geeststandorten),

•	 für die Erhöhung von Rückhaltekapazitäten im 
Entwässerungssystem durch Öffnen verrohrter 
Gewässerabschnitte und Aufweitung vorhandener 
Gräben und Fleete,

•	 zum Schutz des Wasserretentionsvermögens der 
Moorböden durch angepasste Bewirtschaftung.

Bei Neuplanungen und Stadterneuerungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen sollten die Maßnahmen in den 
identifizierten Bereichen mit Verbesserungspotential 
besonders gefördert werden (s. Kapitel 5.4.1).
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5.5 Zusammenarbeit von Behörden, Verbänden und Stiftungen

„Die Behörden des Bundes und der Länder haben im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
unterstützen.“ (§ 2 Abs. 2 BNatSchG). 

5.5.1 Frühzeitige gegenseitige Information und 
Abstimmung
Die Behörden des Bundes und der Länder haben sich 
gegenseitig bereits bei der Vorbereitung aller öffentli-
chen Planungen und Maßnahmen, die den Aufgaben-
bereich anderer Behörden berühren können, zu unter-
richten und Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, 
soweit nicht eine weiter gehende Form der Beteiligung 
vorgesehen ist (§ 3 Abs. 5 BNatSchG).

Einen besonderen Hinweis auf notwendige Abstim-
mungen gibt § 4 BNatSchG, nach dem Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege so zu 
erfolgen haben, dass die bestimmungsgemäße Nut-
zung von Flächen für die dort abschließend aufge-
zählten öffentlichen Zwecke gewahrt bleibt. In der 
Stadtgemeinde Bremen sind insbesondere die Zwecke 
„der See- und Binnenschifffahrt“ sowie „des Schutzes 
vor Überflutung durch Hochwasser“ für Naturschutz-
maßnahmen von Bedeutung. So ist z. B. bei geplanten 
Uferrenaturierungen mit den Wasser- und Schifffahrts-
ämtern u. a. zu klären, welche strom- und schifffahrts-
polizeilichen Genehmigungsanforderungen bestehen 
oder ob Nutzungsverträge abzuschließen sind.

Für die Umsetzung des Landschaftsprogramms ist es 
förderlich, wenn laufende Projekte anderer Fachpla-
nungen aufgegriffen, gemeinsamer Nutzen ermittelt 
und eine frühzeitige Koordination hergestellt werden 
kann. Beispiele sind Maßnahmen des Hochwasser-
schutzes, der Radwegeplanung oder der Straßenneu-
gestaltung z. B. aufgrund von Kanalsanierungen oder 
Gleisneubau, mit denen Lückenschlüsse von Grün-
verbindungen gelingen können. Hohe Bedeutung hat 
z. B. auch die frühzeitige Beteiligung der Baumschutz-
behörde bei der Vorbereitung von Bauleitplänen und 
Baugenehmigungen, die Altbäume betreffen könnten 
(vgl. Grundzüge des Baumschutzes, Kapitel 5.5.6).

Die Zusammenarbeit der Behörden wird durch das 
Landschaftsprogramm mit seiner umweltmedienüber-
greifenden Darstellung von Werten und Funktionen, 
der Transparenz der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, der Klärung innerfachlicher Zielkon-
flikte sowie der adressatenorientierten Aufbereitung 
der Erfordernisse und Maßnahmen erleichtert.

Das Landschaftsprogramm soll von allen öffentlichen 
Stellen schon bei der Vorbereitung von Planungen und 
Entscheidungen herangezogen werden, so dass mögli-
che Konflikte frühzeitig erkannt und durch die Prüfung 
von Alternativen nach Möglichkeit minimiert werden.
 
5.5.2 Bewirtschaftung von Flächen der  
öffentlichen Hand
„Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Ei-
gentum oder Besitz der öffentlichen Hand sollen die 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in 
besonderer Weise berücksichtigt werden.“ (§ 2 Abs. 4 
BNatSchG). 

Der Gesetzgeber geht hier von einer Vorbildfunktion 
der öffentlichen Hand gegenüber privaten Grundei-
gentümern oder Bewirtschaftern aus. Auch von öf-
fentlichen Stellen gepachtete Flächen oder anderweitig 
ihrer Verfügungsgewalt unterliegende Flächen fallen 
unter diesen Grundsatz. 

Dieses besondere Berücksichtigungsgebot konkretisiert 
das Landschaftsprogramm insbesondere durch
•	 die Erfordernisse und Maßnahmen für die öffentli-

chen Grünflächen (Plan 2, Kapitel 4.7), 
•	 die Maßnahmendarstellungen auf sonstigen  

Flächen (Plan 1), wenn diese der öffentlichen  
Hand gehören,

•	 das Erfordernis eines überdurchschnittlichen Einsat-
zes der öffentlichen Waldbesitzer zur Erreichung des 
Ziels, mindestens 15 % des Waldes der natürlichen 
Entwicklung zu überlassen sowie

•	 die dargestellten Gemeinbedarfsflächen mit zu 
sichernden Grün- und Freiraumfunktionen, die in 
der Regel ebenfalls der öffentlichen Hand gehören 
und so gestaltet und bewirtschaftet werden sollen, 
dass sie insbesondere die Erholungsmöglichkeiten in 
der Stadt, die Fuß- und Radwegebeziehungen, die 
Biotopvernetzung, den bioklimatischen Ausgleich 
sowie die Regenwasserversickerung und -rückhal-
tung verbessern helfen.

Ein zentrales Instrument zur Umsetzung des Grundsat-
zes der vorbildlichen Bewirtschaftung sind die Pacht-
verträge der öffentlichen Hand. Hierfür existiert bereits 
ein Katalog u. a. umweltbezogener Kriterien, nach 
denen Pächter ausgewählt und Vertragsinhalte festge-
legt werden. Dieser sollte im Hinblick auf die aktuellen 
naturschutzpolitischen Herausforderungen überprüft 
und ggf. angepasst werden.

Besondere Bedeutung hat die Bremische Gartenord-
nung, die der Landesverband der Gartenfreunde Bre-
men gegenüber allen Kleingartenvereinen zur Grund-
lage eines jeden Pachtvertrags macht. Die Bremische 
Gartenordnung bedarf dringend einer Überarbeitung 
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in Richtung einer weiteren Öffnung für die Erholungs-
bedürfnisse jüngerer Familien und für mehr Naturnähe 
und den Erhalt ökologischer Strukturen in den Klein-
gartenanlagen (s. Kap. 4.7.2.1). 

Ein wichtiges Betätigungsfeld ist auch die vorbildliche 
Sicherung und Pflege der Baumbestände in öffentli-
cher Hand (vgl. Kapitel 5.5.6). Die dabei gemachten 
Erfahrungen können durch Öffentlichkeitsarbeit und 
individuelle Beratung an private Baumbesitzer weiter 
gegeben werden. 
 
5.5.3 Schutzgebietsbetreuung 
Die erstmals 1997 mit dem WWF Deutschland im NSG 
Borgfelder Wümmewiesen etablierte Gebietsbetreuung 
wurde nach und nach auf die großen Schutzgebiete 
Niedervieland, Ochtumniederung Brokhuchting, Wer-
derland und Blockland ausgedehnt. Aktuell erfüllen 
die Stiftung NordWest Natur, der BUND Landesver-
band Bremen und die Hanseatische Naturentwicklung 
GmbH hierbei wichtige Aufgaben. Das Konzept der 
professionellen „Kümmerer vor Ort“, auch als direkte 
Ansprechpartner für Landwirte im Gebiet, hat sich vor 
allem im Hinblick auf die flexible und zweckmäßige 
Anwendung von Schutzbestimmungen, die Akzeptanz-
sicherung, die zielgerichtete Umsetzung von Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen und die Überwachung 
der Zielerreichung bewährt und ist auch zur Verwirkli-
chung der Ziele des Landschaftsprogramms langfristig 
abzusichern.

Zur Unterstützung bei der Überwachung von Schutz-
bestimmungen ist bei der unteren Naturschutzbehörde 
eine ehrenamtliche Naturschutzwacht eingerichtet 
(§ 36 BremNatG). Nach Möglichkeit werden für alle 
großen zusammenhängend geschützten Landschafts-
räume (Brokhuchting/Niedervieland, Werderland, 
Blockland usw.) Naturschutzwächterinnen und -wäch-
ter bestellt. Sie haben keine hoheitlichen Befugnisse, 
tragen aber mit ihren Beobachtungen des Zustands der 
Gebiete und ihren Informationen an Besucherinnen 
und Besucher zu einem effektiveren Schutz bei.

5.5.4 Projektfinanzierung
Über die in Kapitel 5.2.6 dargestellten Naturschutz- 
und Agrarumweltprogramme und sonstigen Förderpro-
gramme als Grundlage von freiwilligen Vereinbarungen 
hinaus ist die Umsetzung des Landschaftsprogramms 
auf querschnittsorientierte Finanzierungsquellen ange-
wiesen.

Auf der Basis des Operationellen Programms EFRE Bre-
men 2007 – 2013 konnten verschiedene Uferrenatu-
rierungen und -erschließungen für die ruhige Erholung 
(„Lebensader Weser“), die Integrierte Pflege- und 
Managementplanung Luneplate sowie der gemeinsam 
mit dem Land Niedersachsen erarbeitete und finanzier-
te Integrierte Bewirtschaftungsplan Weser mit Förde-
rung der Europäischen Union verwirklicht werden. Das 

Anschlussprogramm 2014 – 2020 hat diese Erfolge 
nicht fortgesetzt. Ziel muss sein, für die EFRE-Periode 
ab 2021 wieder eine bremische Förderlinie für natur-
schutzbezogene Maßnahmen zu schaffen. 

Impulse für eine zukünftig stärkere Berücksichtigung 
des Naturkapitals in Finanzierungsinstrumenten der EU 
können von der Mitteilung der Europäischen Kom-
mission vom 6. Mai 2013 zu „Grüner Infrastruktur“ 
ausgehen. Darin verpflichtet sich die Kommission, die 
Anreize für Investitionen in „Grüne Infrastrukturen“ 
zu stärken und technische Leitlinien für eine bessere 
Einbeziehung in andere Politikbereiche wie Regional-
politik, Klimaschutz, Landwirtschaft, Gewässerschutz, 
Bodenschutz und Raumplanung sowie in die Finanzie-
rung von „Grauen Infrastrukturen“, wie Energie- und 
Verkehrsnetze, zu entwickeln. Aus Naturschutzsicht 
sollten solche Leitlinien mit dafür sorgen, dass ein 
verbindliches Mindestvolumen zukünftiger Programme 
für die Förderung der Biodiversität und von Ökosys-
temleistungen ausgegeben wird.

Weitere Mittel lassen sich im Rahmen von EU-INTER-
REG für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie für pilothafte Umsetzungen generieren. Für 
umfangreiche, sich über mehrere Jahre erstreckende 
Naturschutzprojekte gibt es das Förderinstrument LIFE 
der Europäischen Kommission oder das Bundespro-
gramm zur Förderung der biologischen Vielfalt (BMU 
2011), u. a. mit den Förderschwerpunkten „Sichern 
von Ökosystemdienstleistungen“ sowie „Hotspot“ der 
Artenvielfalt Nr. 24 „Untere Wümmeniederung mit 
Teufelsmoor und Wesermünder Geest“. Die geforderte 
Größe solcher Projekte setzt meist eine grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit von Institutionen voraus. 

Für innovative Projekte in Bremen kann eine Förderung 
durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
angestrebt werden. Kleinere Einzelmaßnahmen fördern 
verschiedene private Umweltstiftungen (mit jeweils 
eigenen Förderschwerpunkten) sowie die Projektmit-
telvergabe aus Erträgen der Umweltlotterie Bingo. Ein 
multilateraler Nutzen, z. B. für die Umweltbildung, die 
interkulturelle Bildung, Sport, Sozialarbeit oder andere 
gemeinnützige Zwecke oder für Existenzgründungen  
und die Verbesserung von Erwerbsmöglichkeiten 
erhöht bei vielen Einrichtungen die Förderchancen für 
Naturschutzprojekte. 

5.5.5 Regionale Kooperation
Naturräume und damit auch viele schutzbedürftige 
Gebiete Bremens sind grenzüberschreitend. Gleiches 
gilt für die Landschaftsräume, die für Erholung und 
Freizeitaktivitäten aufgesucht werden. Der Erhalt die-
ser Naturpotentiale ist daher auf die Abstimmung mit 
den kommunalen Körperschaften des Bremer Umlan-
des angewiesen. 
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Die im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e.V. 
mitwirkenden Kommunen haben mit dem Interkom-
munalen Raumstrukturkonzept „intra Region Bremen“ 
im Jahr 2004 mehr regionale Abstimmung auch der 
Freiraumentwicklung beschlossen und räumliche 
Zäsuren für die Siedlungsentwicklung festgelegt. 
„Gleichzeitig bedarf es integrativer Konzepte, die diese 
Freiräume auch für die Erholung öffnen und weiter 
entwickeln und die Raumansprüche unterschiedlicher 
Nutzungen miteinander verbinden“ (KOMMUNAL-
VERBUND & RAG 2004, S. 80).

Konzeptionelle Beiträge für die regionale Zusammenar-
beit liefert das Landschaftsprogramm mit dem Frei-
raumstrukturkonzept (Kapitel 4.3), das insbesondere 
den grenzüberschreitenden Verlauf des Äußeren Grün-
rings darstellt, mit dem Biotopverbundkonzept (Plan 3) 
und mit den übergreifenden Grünverbindungen und 
Erholungswegen (Plan 2).

Mit dem „Großräumigen Kompensationskonzept“ 
auf Beschluss der gemeinsamen Kabinettssitzung von 
Bremen und Niedersachsen vom 16. Mai 2000 für 
eine „landes- und landkreisgrenzenüberschreitende 
raumordnerisch und naturschutzfachlich abgestimmte 
Gesamtkonzeption für die Umsetzung künftiger Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen regionalbedeutsamer 
Investitionsvorhaben“ liegt zudem ein Handlungs-
leitfaden für eine einvernehmliche Festlegung von 
Kompensationsflächen vor, der auf kommunaler Ebene 
in der Region breit verankert ist (RAG 2005).

Durch fachlich abgestimmte Zuordnung von Kom-
pensationsmaßnahmen können Ziele des regionalen 
Freiraum- und Biotopverbunds unterstützt werden.
Weitere Themen, die eine grenzüberschreitende Ko-
operation erfordern, sind 
•	 Fließgewässer- und Auenrenaturierungen (z. B. 

Ochtum und Varreler Bäke wie im Modellvorha-
ben des Großräumigen Kompensationskonzepts 
„Renaturierung der Eyter-Niederung in der Ge-
meinde Thedinghausen“, bei dem rund 20 Hektar 
landwirtschaftliche Nutzfläche in einem Flurberei-
nigungsverfahren mit freiwilliger Beteiligung der 
Grundeigentümer für die Auenrenaturierung frei 
getauscht werden konnten, oder die langjährige 
Gebietskooperation Wümme (GK 24-Modellprojekt 
Wümme) zu den Themen Gewässerschutz, Biotop-
verbund und Hochwasservorsorge, 

•	 regionale Freizeitwege (wie der „Grüne Ring Region 
Bremen“, auf dem in einem Umkreis von 30 km 
rund um Bremen auf ca. 800 km zahlreiche Sehens-
würdigkeiten erfahren werden können),

•	 die Integration von Naturschutz, Landwirtschaft 
und Erholung, besonders in den vorhandenen groß-
räumigen Gebieten mit besonderem Schutzanspruch 
(z. B. unter dem Motto eines „Regio-Flüsse-Parks“ 
(KOMMUNALVERBUND & RAG 2004: 80), als an-
derer Regionalpark bis hin zur Idee einer grenzüber-
schreitenden Biosphärenregion (Kapitel 4.7.4)). 

Eine umsetzungsorientierte Abstimmung ist nicht nur 
mit den Nachbargemeinden sondern auch mit den 
Landkreisen als Träger der Regionalplanung und als 
Untere Naturschutzbehörden notwendig. Zur Re-
alisierung und Verknüpfung von Maßnahmen der 
Hansestadt mit Angeboten in der Region könnten z. B. 
unter dem Dach des Kommunalverbundes Niedersach-
sen/Bremen e.V. oder der Metropolregion Bremen-
Oldenburg im Nordwesten e.V. Ideen, Initiativen und 
Finanzierungsmöglichkeiten für eine Verbesserung der 
regionalen Freiraumpotentiale sondiert und verabredet 
werden. 
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5.5.6 Grundzüge des Baumschutzes in der  
Stadtgemeinde Bremen
Ziele
Der Baumschutz in der Stadtgemeinde Bremen soll vor 
allem folgende Ziele verfolgen:
•	 Schutz und Erhalt alter Bäume über 100 Jahre  

(oder entsprechende Größe, je nach Art unter-
schiedlich), auch verletzte und tote Bäume, vor 
allem abseits der Wege und Straßen, unabhängig 
von der Baumart;

•	 Schutz und Erhalt ortsbildprägender Bäume;
•	 Schutz und Entwicklung potentiell für den Arten-

schutz bedeutsamer Bäume/Bestände im derzeitigen 
Alter von 70 – 80 Jahren, Priorität in Gebieten mit 
geringen Anforderungen an die Verkehrssicherungs-
pflicht, Schwerpunkt Eiche, Buche, Ulme.

Dabei soll der Schutz der „Altbäume“ prioritär behan-
delt werden.

Anwendungsbereich
Über den Bestand von Bäumen, die o. g. Kriterien 
erfüllen, sind mit Ausnahme der Straßenbäume keine 
belastbaren Datengrundlagen vorhanden. Der Um-
weltbetrieb Bremen schätzt die Zahl der öffentlichen 
Bäume auf rd. 300.000 Stück. Die rd. 69.000 Straßen- 
bäume sind in einem Kataster erfasst. Daraus lässt 
sich ermitteln, dass rd. 13.500 Straßenbäume älter als 
50 Jahre und hiervon rd. 1.500 älter als 90 Jahre sind. 
Beachtlich ist, dass die Gesamtzahl der Straßenbäume 
in Bremen in den letzten Jahren kontinuierlich gewach-
sen ist, so z. B. von rd. 44.000 im Jahr 1986 auf rd. 
69.000 im Jahr 2013.

Neben diesen „öffentlichen“ Flächen befinden sich 
Parks mit alten Bäumen in Händen von Stiftungen, 
Vereinen oder ähnlichen Körperschaften des öffentli-
chen oder privaten Rechts, wie z. B. Bürgerpark/Stadt-
wald, Egestorffstiftung, Gut Hodenberg, Lür-Kropp-
Hof und Friedehorstpark. Im Zuge von Erhebungen bei 
der Aufstellung von Bebauungsplänen oder angezeig-
ten Eingriffen in Natur und Landschaft sind zudem 
immer wieder Altbaumbestände mit hohem Wert für 
die Natur auf privaten Flächen zu verzeichnen.
Ein Ziel sollte sein, möglichst viele private Organi-
sationen und Personen, die über Altbaumbestände 
verfügen, auf freiwilliger Basis zum Baumschutz zu 
bewegen.

Bei jeglicher Diskussion über Altbaumschutz spielt der 
Aspekt der Verkehrssicherungspflicht eine entschei-
dende Rolle. Vor dem Hintergrund der derzeit gültigen 
und anerkannten Rechtsprechung stoßen Schutzbemü-
hungen für Bäume an Grenzen, wenn Gefährdungen 
für Mensch und Sachwerte nicht auszuschließen sind. 
Hier sollte das Land Bremen auf günstigere rechtliche 
Rahmenbedingungen auf der Bundesebene hinwirken.

Planerische Sicherung
Das Landschaftsprogramm stellt in einem ersten 
Schritt Siedlungsbereiche über 2 Hektar mit prägenden 
Altbaumbeständen dar. Dem Planungsmaßstab ent-
sprechend sind Bereiche, die nur vereinzelte Altbäume 
beherbergen, nicht erfasst. Die dargestellten Altbaum-
bereiche übernimmt der Flächennutzungsplan als 
„Siedlungsbereiche“ mit zu sichernden Grünfunktio-
nen. Damit ist erstmals die Forderung nach Berücksich-
tigung des Altbaumschutzes auf der vorbereitenden 
Ebene der Bauleitplanung erfüllt.

Für die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind 
Bäume/Bestände über die Darstellungen des Land-
schaftsprogramms hinaus standortgenau zu identifizie-
ren und in der Regel planungsrechtlich zu sichern.
Ein gut gepflegtes Kataster der wertvollen Bestände 
auf öffentlichem Grund, das wertgebende Kriterien 
wie z. B. alte Waldstandorte und Habitate für Eremit, 
Fledermäuse etc. enthält, würde den Baumschutz 
leichter machen.

Schutzmaßnahmen bei Bauvorhaben
Zur verbesserten Berücksichtigung des Baumschutzes 
bei Bauvorhaben dienen darüber hinaus die folgenden 
Empfehlungen (s.a. BUND 2010):
•	 die Baumschutzbehörde bereits frühzeitig bei der 

Vorbereitung förmlicher Bauleitplanverfahren betei-
ligen,

•	 einen Baumbestandsplan als Teil der Bauvorlagen 
einfordern, auch bei genehmigungsfreien Vorhaben,

•	 Festsetzungen des Bebauungsplans sowie Auflagen 
und Hinweise aus der baumschutzfachlichen Stel-
lungnahme in die Baugenehmigung übernehmen,

•	 fachgerechte Baumschutzmaßnahmen auf der Bau-
stelle vertraglich absichern (Leistungsverzeichnisse, 
Bauausführungs- und Bauablaufplan),

•	 die Überwachung des Baumschutzes durch Land-
schaftsarchitekten bei einem Baumbestand mit 
herausragendem Wert zur Auflage machen,

•	 den qualifizierenden Austausch zwischen Hochbau- 
und Landschaftsarchitekten fördern,

•	 die Öffentlichkeitsarbeit zum Baumschutz verstär-
ken,

•	 bei Förderanträgen für Solaranlagen die Standort-
eignung nachweisen lassen (keine vorhandene oder 
absehbare Beschattung durch Großbäume).
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Auf der Regelungsebene stehen folgende Empfehlun-
gen im Vordergrund:
•	 Die Abstandsregelung des §1 Abs. 3 BaumSchVO, 

nach der Bäume mit Stammumfang bis zu 2,50 Me-
ter, die näher als 4 Meter zur Gebäudewand stehen, 
nicht geschützt sind, für Neubauten im Zuge der 
Bebauungs- und Genehmigungsplanung streichen.

•	 Abgrabungen und Aufschüttungen nur noch außer-
halb des Kronentraufbereichs geschützter Bäume 
genehmigungsfrei stellen (§ 61 Nr. 8 BremLBO)

•	 Aufnahme einer Vorschrift in die Landesbauord-
nung, die der Naturschutzbehörde für alle Bauge-
nehmigungsverfahren (nicht nur Verfahren gemäß 
§ 64 BauGB) entsprechend den Anforderungen 
des Baumschutzes die Möglichkeit eröffnet, die 
Baubegleitung durch einen unabhängigen öffentlich 
bestellten und vereidigten Baumsachverständigen 
als Auflage in die Baugenehmigung einzubringen. 
Dieser Sachverständige legt erforderliche Baum-
schutzmaßnahmen fest und überwacht ihre Durch-
führung während der Bauphase.

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an  
Baumstandorten
Zum Schutz der Bäume und ihrer ökologischen Funk-
tionen können insbesondere folgende Maßnahmen je 
nach Örtlichkeit geeignet sein:
•	 Ausweisung von Naturwaldzellen abseits vorhande-

ner Wege,
•	 Eichen als am besten für einen langen Erhalt geeig-

nete Baumart gezielt pflanzen,
•	 Rückbau o. Sperrung von Wegen, Umzäunung alter 

Bäume/Baumbestände in besonderen Einzelfällen,
•	 Entwicklung von Altersbeständen (gezieltes Freistel-

len von Eichen, insbesondere besonnte Eichen),
•	 Bodenverdichtung um alte Bäume/Bestände vermei-

den bzw. beseitigen,
•	 Totholz liegen lassen,
•	 Strauchschicht/Waldränder entwickeln,
•	 Kein Schreddermaterial in alte Bestände einbringen,
•	 Kranke/tote Bäume stehen lassen zur Erhöhung der 

Biodiversität,
•	 Baumkronen nicht mehr verkehrssicherer Bäume 

oberhalb von Höhlungen absägen, Torso stehen 
lassen,

•	 Käferlarven aus freigelegten Mulmhöhlen in ge-
schützte Habitatbäume im Umfeld umsiedeln.

Diese nicht abschließende Aufzählung macht deutlich, 
dass zentrale Aspekte eines wirksamen Baumschutzes, 
der den ökologischen Funktionen der Bäume gerecht 
wird, nicht allein mit dem Instrument der Baumschutz-
verordnung umgesetzt werden können. 

Ausgangspunkt eines langfristig wirksameren Baum-
schutzes ist die vorbildliche Sicherung und Pflege 
der Baumbestände in öffentlicher Hand. Die dabei 
gemachten Erfahrungen können durch Öffentlichkeits-
arbeit und individuelle Beratung an private Baumbesit-
zer weiter gegeben werden. Private Unternehmen und 
andere Organisationen könnten sich öffentlichkeits-
wirksam zu einem Altbaumschutz nach dem Vorbild 
der öffentlichen Hand bekennen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 
kommunalen Grünanlagen und Friedhöfe der Stadtge-
meinde Bremen, die für den Altbaumschutz besonders 
geeignet scheinen (423 ha Gesamtfläche). Darüber 
hinaus existieren privat verwaltete Grünanlagen wie 
z. B. Bürgerpark, Friedehorstpark und Rhododendron-
park, die ebenfalls für den Altbaumschutz besonders 
geeignet sind.
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Für den Altbaumschutz geeignete kommunale  
Grünanlagen und Friedhöfe

Fläche (m2) Entstehungsjahr

Kommunale Grünanlagen

Altstadtswallanlagen 318.538 1802

Bömers Park 60.088 1870

Dillener Park 9.087 1853

Gemeindepark Oberneuland 9.005 1930

Nelson-Mandela-Park 47.112 1902

Gut Landruhe (Menkepark) 33.631 1710

Ichonpark (gesamt) 14.609 1768

Ikens Park (Andersons Park)/Hasse Park 35.716 1750

Hastedter Park am Weserwehr incl. alter Fischtreppe 61.000 1929

Heinekens Park 22.610 1783

Höpkens Ruh ohne Lagerplatz 84.792 1775

Huckelrieder Park 16.803 1934

Knoops Park (gesamt) 563.277 1871

Löhpark 54.344 1950

Neustadtswallanlagen 107.877 1805

Muhles Park 75.438 1796

Ökologiestation 82.263 1913

Oslebshauser Park 83.047 1931

Pellens Park 105.620 vor 1840

Schloßpark Sebaldsbrück 52.037 1870

Schönebecker Schloss 33.207 1682

Stadtgarten Vegesack 67.558 1835

Wätjens Park 277.069 1868

Waller Park 63.145 1928

Westseite Osterholzer Friedhof 24.284 1920

Wilkens Park 5.014 1870

Wolfskuhlen Park 34.500 1933

Städtische Friedhöfe

Aumund 128.100 1928

Blumenthal(Waldfriedhof) 110.000 1966

Buntentor 31.700 1822

Huckelriede 271.100 1956

Osterholz 760.700 1920

Riensberg 274.400 1875

Walle 289.100 1875

Woltmershausen 32.100 1890

Tab. 20
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5.6 Beteiligung und Information der Öffentlichkeit

„Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege ist mit geeigne-
ten Mitteln zu fördern. Erziehungs-, Bildungs- und 
Informationsträger klären auf allen Ebenen über die 
Bedeutung von Natur und Landschaft, über deren Be-
wirtschaftung und Nutzung sowie über die Aufgaben 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf und 
wecken das Bewusstsein für einen verantwortungsvol-
len Umgang mit Natur und Landschaft.“ (§ 2 Abs. 6 
BNatSchG). 

Dieser Verpflichtung kommt die 
Naturschutzbehörde als wesentlicher 
Informationsträger über Natur und 
Landschaft in Bremen mit ver-
schiedenen Veröffentlichungen zu 
Schutzgebieten, naturschutzrecht-
lichen Instrumenten und beson-
deren Schutzgütern sowie mit der 
Internetpräsentation „Erlebnisraum 
Natur“ nach. Eine anschauliche 
Zusammenfassung der vorliegenden 
Daten, die auf Grundlage rechtlicher 
Verpflichtungen über den Zustand 
von Landschaft, Biotopen und Arten 
erhoben werden (vgl. § 6 Abs. 3 
BNatSchG), liefert der „Bericht zur 
Lage der Natur“ (SUBVE 2011). 

Das Landschaftsprogramm stellt darüber hinaus Be-
wertungen der Lebensraumqualitäten für wild lebende 
Tiere und Pflanzen, der Leistungen des Naturhaushalts, 
der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und der Erho-
lungsmöglichkeiten sowie Ziele und Maßnahmen dar. 
Ihrem Informationsauftrag kommt die Naturschutz-
behörde zum einen durch das umfangreiche Beteili-
gungsverfahren an der Aufstellung des Landschafts-
programms und die Bereitstellung der Informationen, 
z. B. im Internet auf www.lapro-bremen.de, nach. Zum 
anderen stellt sie das Landschaftsprogramm anderen 
Institutionen für ihre Erziehungs- und Bildungsarbeit 
zur Verfügung.

Formelle sowie informelle Beteiligungsangebote berei-
ten auch die Ausweisung von geschützten Teilen von 
Natur und Landschaft sowie die Umsetzung anderer 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege vor, z. B. sind bei der Erarbeitung von Pflege- 
und Managementplänen Arbeitsgruppen mit Vertre-
tern der Landwirtschaft üblich.

www.erlebnisraum-
natur.de

Abb. 149
Bericht zur Lage der  

Natur in Bremen
Abb. 150 

„Erlebnisraum  
Natur“ im Internet

©panzlau design 
und medien

Abb. 151
Informationen 

über Schutz- 
gebiete in Bremen

©panzlau design 
und medien
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Die ehrenamtlich besetzten unabhängigen Natur-
schutzbeiräte bei den Unteren Naturschutzbehörden 
und der Obersten Naturschutzbehörde haben durch 
§ 35 BremNatG verbriefte Mitwirkungsrechte, u. a. an 
der Landschaftsplanung. Die aufgrund ihres Sachver-
stands berufenen Mitglieder sollen auch das Ver-
ständnis für Naturschutz und Landschaftspflege in der 
Öffentlichkeit fördern.

In Bremen spielen die Ortsbeiräte eine hervorragende 
Rolle für die Umsetzung des Landschaftsprogramms 
auf Ortsteilebene. Auf dieser Ebene kann erfolgreich 
auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für 
das Grün in ihrem Stadtteil hingewirkt und vorhan-
denes Engagement unterstützt werden. Erprobte 
Beispiele in Grünanlagen und Naturschutzgebieten 
sind Kooperationen mit Naturschutzverbänden, Ver-
einen und Stiftungen oder die Pflegepartnerschaften 
von Privatpersonen. Gezielte Beratungsangebote und 
Mitmachaktionen wie Pflanzenbörsen, „Apfel- und 
Erdapfeltage“ oder Wettbewerbe fördern Wissen und 
Wertschätzung traditioneller Gartennutzung, damit 
auch private und vereinseigene Freiflächen wieder 
mehr als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und 
Tiere gestaltet, alte Nutz- und Zierpflanzensorten 
verwendet und Kleinstrukturen wie alte Mauern und 
ortstypische Zäune erhalten und wieder hergestellt 
werden.

Um mehr Mitverantwortung für öffentliche Grünflä-
chen zu erzeugen, sollte neben kontinuierlicher Öf-
fentlichkeitsarbeit auch Gelegenheit zu eigenem Han-
deln gegeben werden. Ein Beispiel sind Patenschaften 
für Bäume oder quartiersbezogene Grünflächen, die es 
Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, auf die Erhal-
tung „ihrer“ Grünanlagen positiv Einfluss zu nehmen. 
Ein öffentlichkeitswirksamer Baumschutz auf stadtei-
genen Flächen (vgl. Kapitel 5.5.6) könnte zum Vorbild 
für das Handeln privater Unternehmen und anderer 
Organisationen auf eigenen Grundstücken werden.

Einen großen Beitrag zur Umsetzung von Maßnah-
men sowie zur Umweltbildung leisten die im Ge-
samtverband Natur- und Umweltschutz Unterweser 
e.V. (GNUU) organisierten und weitere nach § 30 
BremNatG anerkannten Naturschutzvereinigungen. 
Naturschutzwissen vermitteln auch verschiedene 
Bildungseinrichtungen wie z. B. das Beratungszentrum 
FlorAtrium des Landesverbandes der Gartenfreunde, 
das über die Kleingärtner hinaus weite Bevölkerungs-
kreise nutzen, oder der botanische Garten und das 
„Entdeckerzentrum Pflanzen.Vielfalt“ in der „botani-
ka“ mit überregionalem Einzugsbereich. 

Nicht zuletzt haben Sponsoring und Mäzenatentum 
durch Einzelpersonen und Unternehmen bei der Anlage 
und Pflege von Grün- und Freiräumen in Bremen lange 
Tradition. Hervorzuheben sind hier z. B. die Aktivitäten 
des Bürgerparkvereins und die Stiftung Rhododendron-
park. Weiteres Engagement könnte durch ortsbezogene 
Projekt- und Themenangebote initiiert werden, wie z. B. 
für Stationen im Rahmen des Konzepts „Erlebnisraum 
Natur“, Lernpfade und andere Orte der Umweltbildung.

Bei der Werbung für den Wohn- und Wirtschafts-
standort Bremen sind die zuständigen Stellen wie die 
Bremer Touristik GmbH, die Wirtschaftsförderung 
sowie senatorische Behörden aufgefordert, die vor-
handenen und angestrebten Qualitäten der Grün- und 
Freiräume für das Leben in der Stadt, für eine fami-
lienfreundliche Umwelt, für Freizeitgestaltung und 
Naturerleben herauszustellen.

Abb. 152
Screenshot Umweltseite Bremen
©panzlau design und medien

www.bauumwelt.bremen.de/umwelt-1467
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Für das Landschaftsprogramm Bremen wird eine Stra-
tegische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt. Die SUP 
umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der Auswirkungen der Landschaftsplanung auf die 
Schutzgüter gemäß UVPG. 

Die Schutzgüter der SUP „Tiere und Pflanzen“, 
„Boden“, „Wasser“, „Luft/Klima“ und „Landschaft“ 
sind Gegenstand des Landschaftsprogramms. Auch 
die Auswirkungen auf die zusätzlich im UVPG vor-
gegebenen Schutzgüter „Mensch“ (einschließlich 
der menschlichen Gesundheit) sowie „Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter“ fließen in das Ziel- und 
Maßnahmenprogramm ein, denn Natur und Land-
schaft sind auch als Lebensgrundlage der Menschen 
zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Daher 
werden die anzustrebenden Qualitäten der Naturgüter 
grundsätzlich auch im Hinblick auf die menschliche 
Gesundheit benannt (z. B. Luft- und Wasserqualität). 
Bei der Betrachtung der Landschaftserlebnisfunktion 
stehen die menschlichen Bedürfnisse nach Erholung 
und Landschaftserleben im Mittelpunkt der Planung. 
Mit der Erfassung und Bewertung der Strukturen und 
Elemente der historischen Kulturlandschaften und der 
landschafts(bild)prägenden Gebäude oder Ortsränder 
werden Aspekte des Kulturgutschutzes bearbeitet. 
Aufgrund dieser weitgehenden Übereinstimmung 
mit dem Prüfprogramm nach UVPG regelt § 6 Abs. 4 
BremNatG, dass die Begründung zum Landschaftspro-
gramm die Funktion eines Umweltberichts im Sinne 
des UVPG erfüllt.

Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften 
der §§ 14e ff UVPG.48 Bei der Neuaufstellung des 
Landschaftsprogramms, Teil Stadtgemeinde Bremen, 
wurden in einem Scoping-Termin am 23. Juni 2010, 
zu dem Träger öffentlicher Belange und anerkannte 
Umweltverbände eingeladen waren, die planerischen 
Rahmenbedingungen, anstehenden Probleme und 
spezifischen Aufgabenstellungen bestimmt. Der übrige 
Verfahrensablauf war in den im Kapitel 1 beschrie-
benen Aufstellungsprozess integriert. Von Beginn an 
erfolgte eine Abstimmung mit den gesamtplanerischen 
Belangen anhand des parallel neu aufgestellten Ent-
wurfs des Flächennutzungsplans. 

Die nachfolgende Allgemeinverständliche Zusammen-
fassung (§ 14i UVPG) erklärt die Art und Weise, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden, 
welche in Betracht kommenden Alternativen geprüft 
und aus welchen Gründen die endgültige Planfassung 
gewählt wurde. 

6.1 Inhalte und Verfahren 

Die Strategische Umweltprüfung ist ein gesetzlich vorgeschriebenes 
Verfahren zur frühzeitigen Ermittlung von Umweltauswirkungen und 
zur Bewertung vernünftiger Planungsalternativen im Hinblick auf die 
jeweils günstigste Umweltoption.

48 Dies folgt aus dem Verweis von § 6 Abs. 4 BremNatG auf das Bremische Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, 

 das zum Verfahren wiederum auf das Bundesgesetz verweist.
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Erhebliche negative Umweltauswirkungen der Neuauf-
stellung des Landschaftsprogramms sind im Allge-
meinen nicht zu erwarten. Die Landschaftsplanung 
als medienübergreifende Umweltplanung zielt auf die 
Verbesserung der „Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes“ (des ökologischen Wirkungsgefüges in Natur 
und Landschaft). Eine einseitige Entwicklung eines 
Schutzgutes auf Kosten eines anderen Schutzguts wird 
durch die naturgutübergreifende Betrachtung ver-
mieden. Vielmehr sind die Ziele und Maßnahmen für 
ein Schutzgut meist mit positiven Wechselwirkungen 
verbunden. Beispielsweise dient die Sicherung natur-
naher Moorböden dem Bodenschutz ebenso wie dem 
Artenschutz (standorttypisches Biotopentwicklungs-
potential), dem Klimaschutz (Speichervermögen für 
Treibhausgase) und dem Wasserhaushalt (Wasserrück-
haltevermögen). Die Maßnahmen des Arten- und Bio-
topschutzes fördern in der Regel auch Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft, da sie auf 
dem naturraumtypischen Potential aufbauen müssen. 
Negative Umweltauswirkungen auf einzelne Schutz-
güter können sich dennoch in bestimmten Fallkonstel-
lationen ergeben, z. B. wenn fachinterne Zielkonflikte 
bestehen und zugunsten eines Belangs entschieden 
werden. 

In der Vorprüfung während der frühzeitigen Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der Behörden wurden 
die Maßnahmen herausgefiltert, bei denen negative 
Umweltauswirkungen nicht von vorneherein ausge-
schlossen werden konnten. 

Als typische Fallkonstellationen für eine vertiefte Prü-
fung wurden erkannt:
•	 Entwicklung von strukturreichen Auenbiotopen ein-

schließlich Gehölzstrukturen in Teilen grünlandge-
prägter Vogelschutzgebiete (potentieller Zielkonflikt 
zwischen Arten mit verschiedenen Lebensrauman-
sprüchen, ggf. Vorprüfung der FFH-Verträglichkeit),

•	 Erhalt von Erholungswegen, die Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen in Altbaumbeständen auslösen 
können (z. B. Parks in Oberneuland, potentiell 
betroffen wäre das Schutzgut Arten),

•	 Verzicht auf eine Erschließung mit Erholungswegen 
(z. B. Krietes Wald, Polder Brokhuchting, potentiell 
betroffen wäre das Schutzgut Mensch),

•	 Wegeerschließung in Vogelschutzgebieten und 
sonstigen Wiesenvogelbrut- oder Rastgebieten 
(Oberneulander Wiesen, Wiedbrok; Schutzgüter 
Arten, Boden),

•	 desgl. Erhalt oder Neuerschließung von Ufergebie-
ten, Badestellen, Schiffs- und Fähranlegeplätzen.

6.2 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Bei allen Verfahrensschritten hatten die Träger öffent-
licher Belange und die Öffentlichkeit Gelegenheit bzw. 
waren ausdrücklich aufgefordert, weitere Fälle zu be-
nennen und zu begründen, für die negative Umwelt-
auswirkungen nicht ausgeschlossen sind und die daher 
einer vertieften Prüfung unterzogen werden sollten.
 
Maßnahmen, die aufgrund innerfachlicher Abwägung 
verworfen wurden, deren Prüfung von Beteiligten 
angeregt wurde oder über die erst auf einer konkrete-
ren Planungsebene entschieden werden kann, sind in 
Prüfbögen am Ende des Anhangs B dargestellt. Dabei 
werden folgende Zuordnungen getroffen:
+ keine negativen Umweltauswirkungen  
 (keine weitere Prüfung erforderlich)
+/o teilweise positive Umweltauswirkungen,  
 mögliche negative Auswirkungen sind ver 
 meidbar (Maßgaben für eine verträgliche  
 Umsetzung)
-/+ Umweltauswirkungen noch nicht  
 abschließend bewertbar, vertiefte Prüfung auf  
 konkreterer Planungsebene erforderlich
- negative Umweltauswirkungen überwiegen,  
 Maßnahme wird verworfen49

Die Prüfbögen dokumentieren auch die Gründe für die 
Alternativenwahl. Einbezogen wurden Alternativen, 
die unter den Gesichtspunkten der fachlichen Eignung 
und der Realisierbarkeit „vernünftig“ erschienen. 

In den Maßnahmentabellen 2 und 4 des Anhangs B 
sind sowohl die entscheidungserheblichen positiven 
Umweltauswirkungen (Begründung der Maßnahmen) 
als auch die Maßgaben, die bei der Detailplanung 
für eine verträgliche Umsetzung zu beachten sind, 
vermerkt.

49 S. „Anlage zur Strategischen Umweltprüfung des Landschaftsprogramms“: verworfene Maßnahmen „BO 2, BO 3, BL 2, OH 4, HU 5“,  

 „Weißefeldstraße“ und „Vahr/Mittelkampsfleet“.
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Die Vorprüfung aller Maßnahmen des Landschafts-
programms in Bezug auf die FFH-Verträglichkeit hat 
ergeben, dass nach Auffassung der Obersten Natur-
schutzbehörde keine FFH-Verträglichkeitsprüfung 
des Landschaftsprogramms erforderlich ist. Bei der 
planerischen Konkretisierung und Umsetzung einzelner 
Maßnahmen (z. B. zur Erschließung von Erholungsflä-
chen) sind Maßgaben zu beachten, um die Verträg-
lichkeit zu gewährleisten. Diese sind in die jeweilige 
Spalte „Ausführungshinweise“ der Tabellen 2 und 4 in 
Anhang B aufgenommen worden.

6.3 FFH-Verträglichkeit des Landschaftsprogramms

Gemäß § 14m Abs. 1 UVPG sind die erheblichen Um-
weltauswirkungen, die sich aus der Durchführung des 
Landschaftsprogramms ergeben, zu überwachen, um 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen frühzeitig zu ermitteln und geeignete Abhilfe-
maßnahmen ergreifen zu können. 

Besonderes Augenmerk wird auf die Entwicklungen in 
den zuvor genannten Fallkonstellationen zu legen sein, 
z. B. Auswirkungen von Erschließungsmaßnahmen für 
die Erholung auf den Arten- und Biotopschutz. Die 
Prüfbögen für die Maßnahmen mit potentiell negati-
ven Umweltauswirkungen (Anhang B) benennen die 
hierfür geeigneten Untersuchungsprogramme sowie 
einen ggf. sich ergebenden zusätzlichen Monitoring-
bedarf.

Darüber hinaus folgt die Überwachung der Umwelt-
auswirkungen aus der Pflicht zur Prüfung nach spä-
testens 15 Jahren, ob wesentliche Veränderungen von 
Natur und Landschaft im Planungsraum eingetreten, 
vorgesehen oder zu erwarten sind, die eine Fortschrei-
bung des Landschaftsprogramms in Gänze oder als 
sachlich begründeter Teilplan erfordern (§ 5 Abs. 4 
BremNatG in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BNatSchG). 
Dabei wird die Entwicklung seit der Planaufstellung 
bzw. der letzten Planänderung zu untersuchen sein, so 
dass ggf. nachteilige Auswirkungen und unerwartete 
Begleiteffekte festgestellt werden können. 

6.4 Überwachung der Umweltauswirkungen

Eine damit verbundene Bilanzierung des Umsetzungs-
standes und der Zielerreichung dient auch dazu, Poli-
tik, Verwaltung und Öffentlichkeit über Fortschritte,  
Erfolge und ggf. auch Misserfolge bei der Verwirkli-
chung des Landschaftsprogramms zu informieren. Auf 
dieser Grundlage kann die Planung überprüft und die 
Umweltpolitik ggf. neu ausgerichtet werden. 
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Ästuar
Tideabhängiger vom brackwasser geprägter unterlauf 
und Mündungsbereich der Flüsse vom sublitoral bis 
zur Grenze des überschwemmungsbereichs, der heute 
i.d.r. durch eine deichlinie begrenzt wird. ebenso defi-
nierter lebensraumtyp nach anhang I der FFH-richtlinie

Artenschutz
Maßnahmen zum schutz seltener oder vom aussterben 
bedrohter Tier- und Pflanzenarten, auch als bestandteil 
regenerations- und funktionsfähiger Ökosysteme und 
zur erhaltung der artenvielfalt

Autochthon 
einheimisch, d.h. im jeweiligen Verbreitungsgebiet 
(durch evolution) entstanden oder ohne menschliches 
zutun im zuge natürlicher arealveränderungen einge-
wandert

Avifauna/avifaunistisch
Vogelwelt/vogelkundlich

Biodiversität/Biologische Vielfalt
die synonymen begriffe umfassen die Vielfalt von 
Ökosystemen (auf der ebene von landschaften und 
lebensräumen) und arten sowie innerhalb der arten 
(genetische diversität), zu der neben den genetischen 
unterschieden von räumlich getrennten Populationen 
wildlebender arten auch die tradierte Vielfalt der kultur-
pflanzen (z.b. regional typische obstsorten) gehört; 
vereinfacht: die gesamte Vielfalt des lebendigen

Biotop/Biozönose
lebensraum einer art/lebensgemeinschaft

CO2-Äquivalent
um die emission aller Treibhausgase mit einem Wert 
quantifizieren zu können, wird die klimawirksamkeit 
von Gasen wie Methan oder lachgas in die von kohlen-
dioxid umgerechnet. dieser Wert wird als Co2-Äquival-
entwert (Co2e) bezeichnet

Critical Loads (CL)
naturwissenschaftlich begründete belastungsgrenzen 
für die Wirkung von luftschadstoffen auf unsere um-
welt. Cl für stickstoff sind stofffrachten, die angeben, 
welche Menge pro Fläche und zeitraum in einem 
Ökosystem gerade noch deponiert werden kann, ohne 
dass nach bisherigem Wissensstand langfristig deutliche 
schadwirkungen auftreten

Glossar und abkürzungen

Cyprinidengewässer
Gewässer, in denen das leben von karpfenfischen  
(Cyprinidae) oder anderen arten wie Hechten (esox 
lucius), barschen (Perca fluviatilis) und aalen (anguilla 
anguilla) erhalten wird oder erhalten werden könnte. 
die einstufung dient der klassifikation der Wasserbelas-
tung, in der Cyprinidengewässer hinter salmonidenge-
wässern an zweiter stelle der am geringsten belasteten 
Gewässer stehen

dB(A)LDEN
lärm wird in dezibel (db) gemessen. des Weiteren  
s. lden

Eistag
ein Tag, an dem durchgehend Frost herrscht

Emission 
aussendung von störfaktoren in die umwelt. die Quelle 
wird emittent genannt. Jede emission bewirkt eine 
Immission

FFH/FFH-RL
Fauna-Flora-Habitat/-richtlinie  
(eu-richtlinie 92/43/eWG)

Freiraum 
Freiraum ist jede nach oben offene Grundfläche. Wenn-
gleich der begriff vorwiegend für größere unbebaute 
bereiche verwendet wird, umfasst er alle Freiflächen, 
auch im besiedelten bereich und einschließlich unbe-
dachter Flächen an oder auf Gebäuden (Terrassen, 
dächer), die folgerichtig ebenfalls Gegenstand der 
Freiraumplanung sein können

Frosttag
ein Tag, an dem das Minimum der lufttemperatur un-
terhalb des Gefrierpunktes (0°C) liegt (ohne beachtung 
des lufttemperatur-Maximums)

geogen
auf natürliche Weise in der erde entstanden

GB/§ 30-Biotop 
Gesetzlich geschützter biotop (§ 30 bnatschG)

Habitat
lebensraum einer Tierart

HMWB
Heavily Modified Water body = erheblich verändertes 
Gewässer nach bewertung i.s. der Wrrl
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Hochstaudenflur
bestand aus mehrjährigen krautigen Pflanzen

HQ100
Jahrhundert-Hochwasser/Jahrhundertflut: die Pe-
gelhöhe oder abflussmenge eines Gewässers, die im 
statistischen Mittel alle 100 Jahre einmal erreicht oder 
überschritten wird

hydormorphe Böden
böden, die unter Grund- oder stauwassereinfluss ent-
standen sind bzw. für deren dynamik Wasser eine ent-
scheidende rolle spielt: Moore, semiterrestrische böden 
(Gleye, salzböden, auenböden) sowie stauwasserböden 
(Pseudogleye)

IEP
Integriertes erfassungsprogramm bremen

IBP Weser
Integrierter bewirtschaftungsplan für das Weserästuar 
und die unterweser mit lesum und Hunte bis olden-
burg (nach artikel 6 abs. 1 FFH-richtlinie)

Immission
einwirkung von störfaktoren aus der umwelt (ggf. 
von mehreren emittenten) auf Mensch und natürliche 
umwelt
 
Inversionswetterlage
Wetterlage mit charakteristischer luftschichtung 
(Warm- über kaltluft)

Kelvin (K)
abkürzung für die einheit kelvin, in der üblicherweise 
Temperaturdifferenzen angegeben werden. ein kelvin 
entspricht einer Temperaturdifferenz von 1 °C

Lapro
landschaftsprogramm (flächendeckende landschafts-
planung auf landesebene)

LAWA
bund-/länderarbeitsgemeinschaft Wasser

LDEN
lärmimmission day-evening-night: der in dezibel (a) 
angegebene 24-stunden-Mittelwert des gemessenen 
oder aus Messwerten modellierten umgebungslärms  
(über alle Tage des Jahres gemittelt mit Gewichtungs-
faktoren für die vierstündige abendzeit (18 – 22 uhr) 
und die achtstündige nachtzeit (22 – 6 uhr)). der lden 
ist ein Indikator für die lärmbelästigung.

LRT
lebensraumtyp/en (der FFH-richtlinie)

LSG
landschaftsschutzgebiet (§ 26 bnatschG)

mesophil 
Mittlere Feuchtigkeits- und nährstoffverhältnisse

Leistungs-/Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
Fähigkeit der naturgüter (boden, Wasser, luft, klima, 
Tiere, Pflanzen) zur selbstregulierung und regeneration

Natur und Landschaft
begriffspaar, das sowohl die sich selbst regulierenden 
natürlichen und ggf. vom Menschen beeinflussten 
Prozesse („natur“) als auch die natürlichen und vom 
Menschen genutzten und gestalteten ausschnitte der 
erdoberfläche („landschaft“) bezeichnet. es umfasst 
alle ökologischen und ästhetischen schutzgüter des 
naturschutzes und der landschaftspflege

Natura 2000 
europäisches netz besonderer schutzgebiete, das den 
Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung 
eines günstigen erhaltungszustands der in den anhän-
gen I und II der FFH-rl gelisteten lebensraumtypen 
und arten gewährleisten muss. das netz natura 2000 
umfasst auch die aufgrund der eG-Vogelschutzrichtlinie 
(79/409/eWG) ausgewiesenen besonderen schutzge-
biete. (artikel 3 (1) FFH-rl)

Naturschutz/Naturschutz und Landschaftspflege
untersuchungen und Maßnahmen zum schutz und zur 
entwicklung der (biologischen) Vielfalt, der Funktionsfä-
higkeit des naturhaushalts (boden, Wasser, klima, luft), 
der Vielfalt, eigenart und schönheit (landschaftsbild) 
und des erholungswerts in der freien landschaft und im 
siedlungsraum (§ 1 bnatschG)

Neophyten und Neozoen
Gebietsfremde Pflanzen- und Tierarten

NSG
naturschutzgebiet (§ 23 bnatschG)

Ökosystem/ökosystemar
ein Ökosystem besteht aus einer lebensgemeinschaft 
mindestens zweier verschiedener arten (biozönose) 
und deren lebensraum (biotop), die durch funktionale 
Wechselwirkungen miteinander verbunden sind/ein 
Ökosystem betreffend

pH-Wert
Maß für den sauren oder basischen Charakter einer 
wässrigen lösung. ein pH-Wert von 7 ist neutral, ein 
niedriger pH-Wert gibt einen sauren, ein hoher pH-
Wert einen basischen (alkalischen) Charakter an
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Retentionsraum
Fläche, in der im Hochwasserfall zusätzlich schadlos 
Wasser gespeichert werden kann und die damit dämp-
fend auf die Hochwasserwelle wirken kann

rezent
In der heutigen zeit lebend oder vor kurzem ausgestor-
ben

RL
rote liste-Verzeichnis gefährdeter Tier- oder  
Pflanzenarten

ROG
raumordnungsgesetz vom 22.12.2008 in der Fassung 
vom 31.07.2009

ruderal
Vom Menschen geschaffener und geprägter lebens-
raum oder Pflanzenbestand
 
ruhige Erholung
unmotorisierte, nicht anlagengebundene, nicht vorwie-
gend sportliche Formen der erholung, die vor allem auf 
naturgenuss und landschaftserleben gerichtet sind, wie 
spazierengehen, radfahren, lagern, baden

Saprobienindex
Maß für den sauerstoffgehalt im Gewässer, der anhand 
der Vorkommen bestimmter wirbelloser Tiere und 
unterstützender chemisch-physikalischer Parameter wie 
sauerstoff, nährstoffe und pH-Wert ermittelt wird

Sekundärlebensraum
nicht natürlicher, sondern ersatz- bzw. ausweichlebens-
raum in der kulturlandschaft

semiterrestrische Böden
böden, die unter Grundwassereinfluss entstanden sind 
(Gleye, anmoore, auenböden, Marschen)

Standarddatenbogen
Verwaltungsformular der eu-kommission, in dem die 
Mitgliedsstaaten daten zu jedem einzelnen natura 
2000-Gebiet aktuell halten und zu bestimmten zeit-
punkten übermitteln müssen

sublitoral
dauerhaft wasserbedeckter Gewässerteil

Süßwasserästuar 
Tidebeeinflusster Flussunterlauf oberhalb der brackwas-
serzone

Sukzession
zeitliche aufeinanderfolge von lebensgemeinschaften 
auf demselben standort

TA Lärm
Technische anleitung zum schutz gegen lärm (6. allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum bundes -  
Immissionsschutzgesetz vom 26. august 1998)

Trophie
nährstoffsituation (von Gewässern); man unterscheidet 
anhand von chemisch-physikalischen Parametern wie 
sauerstoff, nährstoffen etc.fünf Trophiestufen: oligo-
troph, mesotroph, eutroph, polytroph und hypertroph

ubiquitär
überall vorhanden

Verantwortungsarten
Vom bundesamt für naturschutz erstellte liste wild 
lebender Tier- und Pflanzenarten, für deren erhalt 
deutschland eine besondere Verantwortung trägt

WRRL
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/eG)

Zönose
lebensgemeinschaft; Gesamtheit der lebewesen eines 
lebensraums

zyklonale Wetterlage
durch Tiefdruckgebiete geprägte Wetterlage, die häufig 
mit Wind und niederschlägen einher geht
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